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Auf Grund Beschlusses des Ministerrats übermittle 
ich die Verordnung der Staatsregierung mit der 
Bitte, die Zustimmung des Landtags herbeizuführen. 
Die Verordnung bedarf der Zustimmung (vorherigen 
Genehmigung) des Landtags nach Art: 9 Abs. 2 
Satz 2 der Verfassung, Art. 5a der Gemeindeordnung 
und Art. 2, 8 und 9 der Landkreisordnung - Ge
meindeordnung und Landkreisordnung jeweils in 
der Fassung des Entwurfs eines zweiten Gesetzes 
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
(Landtagsdrucksache 7/1007). 

Dr. h. c. Goppel 

DRUCKSACHE 7 I 1445 

Entwurf einer Verordnung 

zur Neugliederung Bayerns 
in Landkreise und kreisfreie Städte 

10. 11. 71 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 2 der Verfassung für den 
Freistaat Bayern, des Art. 11 Abs. 2 der Gemeinde
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas
sung des Ersten Gesetzes zur Stärkung der kom
munalen Selbstverwaltung vom 27. Juli 1971 (GVBI. 
S. 247), der Art. 5 a GO und 2, 8 und 9 der Land
kreisordnung für den Freistaat Bayern, jeweils 
in der Fassung d_es Zweiten Gesetzes zur Stär-
kung der kommunalen Selbstverwaltung vom ....... . 
(GVBI. S ...... ) sowie des Art. 5 des Zweiten Gesetzes 
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
(a.a.O.) erläßt die Bayerische Staatsregierung nach 
vorheriger Genehmigung des Landtags folgende 
Rechtsverordnung: 

1. Teil Neugliederung 

1. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Oberbayern 

§ 1 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Oberoayern wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Ingolstadt, München und 
Rosenheim, 

b) in die Landkreise Altötting, Bad Reichenhall, 
Bad Tölz, Dachau, Ebersberg, Eichstätt, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, 
Landsberg a. Lech, Miesbach, Mühldorf a. Inn, Mün
chen, Neuburg a. d. Donau, Pfaffenhofen a. d. Ilm, 
Rosenheim, Starnberg, Traunstein und Weilheim 
i.OB. 

§ 2 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Landeshauptstadt München 
das bisherige Gebiet; 

2. Stadt Ingolstadt '1 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Ingolstadt, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Brun
nenreuth, Dünzlau, Etting, Gerolfing, Hagau, lr
gertsheim, Mailing, Mühlhausen, Oberhaunstadt 
und Zuchering; 

3. Stadt Rosenheim 

das bisherige Gebiet; 

§ 3 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Altötting mit dem Sitz der Kreisver~ 

waltung in Altötting 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Alt
ötting, 
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b) das Gebiet der Gemeinde Tyrlaching des bis
herigen Landkreises Laufen; 

2. Landkreis Bad Reichenhall mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Bad Reichenhall 

a) das Gebiet der Stadt Bad Reichenhall, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Berch
tesgaden, 

c) das Gebiet der Gemeinden Ainring, Freilas
sing, Holzhausen b. Teisendorf, Laufen, Leoben
dorf, Neukirchen a. Teisenberg, Oberteisendorf, 
Roßdorf, Rückstetten, Saaldorf, Surheim, Teisen
dorf, Weildorf .und die gemeindefreien Gebiete 
Schwarzenberg u. Teisenberg .urid Wiedmais des 
bisherigen Landkreises Laufen; 

3. Landkreis Bad Tölz mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Bad Tölz 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad 
Tölz, 

b) das Gebiet der Gemeinde Schlehdorf des bis
herigen Landkreises Weilheim i. OB, 

c) das Gebiet der Gemeinden Ascholding, Baiern
rain, Beuerberg, Degerndorf, Deining, Dietrams
zell, Dorfen, Egling, Endlhausen, Ergertshausen, 
Eurasburg, Föggenbeuern, Gelting, Geretsried, 
Herrnhausen, Holzhausen a. Starnberger See, 
lcking, Königsdorf, Linden, Manhartshofen, Moos
ham, Münsing, Neufahrn, Thanning, Weidach, 
Wolfratshausen und die gemeindefreien Gebiete 
Pupplinger Au und Wolfratshauser Forst des bis
herigen Landkreises Wolfratshausen; 

4. Landkreis Dachau mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Dachau 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Dachau mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Fahrenzhausen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Altomünster, Hil
gertshausen, Hohenzell, Kiemertshofen, Klein
berghofen, Oberzeitlbach, Randelsried, Stumpfen
bach, Tandem, Thalhausen und Wollomoos des 
bisherigen Landkreises Aichach, 

~ 

c) das Gebiet der Gemeinden Höfa, Pfaffenhofen 
a. d. Glonn, Sittenbach, Unterumbach und Weiten
ried des bisherigen Landkreises Friedberg, 

d) das Gebiet der Gemeinde Ebertshausen des 
bisherigen Landkreises Fürstenfeldbruck; 

5. Landkreis Ebersberg mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Ebersberg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ebers
berg, 

b) das Gebiet der Gemeinde Sankt Christoph des 
bisherigen Landkreises Wasserburg a. Inn; -

6. Landkreis Eichstätt mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Eichstätt 

a) das Gebiet der Stadt Eichstätt, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Eich
stätt, 

c) das Gebiet der Gemeinden Amtmannsdorf, 
Aschbuch, Beilngries, Biberbach, Eglofsdorf, 
Grampersdorf, Hirschberg, Kevenhüll, Kotting
wörth, Litterzhofen, Oberndorf, Paulushofen und . 
Wiesenhofen. des bisherigen Landkreises Beiln
gries, 

d) das Gebiet der Gemeinden Altdorf, Emsing, 
Erkertshofen, Großnottersdorf, Kaldorf, Mantlach, 
Morsbach, Petersbuch, Stadelhofen und Titting 
des bisherigen Landkreises Hilpoltstein, 

e) das Gebiet der Gemeinden Appertshofen, 
Demling, Eitensheim, Gaimersheim, Großmehring, 
Hepberg, Kösching, Lenting, Oberdolling, Petten
hofen, Pförring, Stammharn, Theißing, Unterdol
ling, Wettstetten und das gemeindefreie Gebiet 
Köschinger Forst des bisherigen Landkreises In
golstadt, 

f) das Gebiet der Gemeinde Gaden b. Pförring 
des bisherigen Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm, 

g) das Gebiet der Gemeinden Altmannstein, Berg
hausen, Bettbrunn, Forchheim, Hagenhill, Hexen
agger, Hiendorf, Hüttenhausen, Laimerstadt, Lob
sing, Mendorf, Mindelstetten, Neuenhinzenhau
sen, Pondorf, Sandersdorf, Schafshill, Scham
haupten, Steinsdorf, Tettenwang, Winden und 
Wolfsbuch des bisherigen Landkreises Rieden
burg; 

7. Landkreis Erding mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Erding 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Erding, 

b) das Gebiet der Gemeinde Sehwindkirchen des 
bisherigen Landkreises Mühldorf a. Inn, 

c) das Gebiet der Gemeinden lsen, Mittbach, 
Sankt Wolfgang und Schiltern und die gemeinde
freien Gebiete Sollacher Forst und Tann des bis
herigen Landkreises Wasserburg a. Inn; 

8. Landkreis Freising mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Freising 

a) das Gebiet der Stadt Freising, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Frei
sing, 

c) das Gebiet der Gemeinde Fahrenzhausen des 
bisherigen Landkreises Dachau, 

d) aus dem bisherigen Landkreis Mainburg 
das Gebiet der Gemeinden Au i. d. Hallertau, En
zelhausen, Grafendorf, Grünberg, Günzenhausen, 
Haslach, Osseltshausen, Osterwaal und Tegern
bach sowie die Gemeindeteile Berg, Birnfeld, 
Kleinbirnfeld, Oberhinzing, Schlag und Traich der 
Gemeinde Berg und den Gemeindeteil Ruderts
hausen der Gemeinde Rudertshausen, die öst
lich der in § 3 Nr. 16 Buchstabe c Unterabsätze 
bb, cc beschriebenen Grenzen liegen; 
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9. Landkreis Fürstenfeldbruck mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Fürstenfeldbruck 

das Gebiet des bisherigen Landkreises Fürsten
feldbruck mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Ebertshausen, Eresried, Geltendorf, 
Hausen b. Geltendorf, Hausen b. Hofhegnenberg, 
Hofhegnenberg, Steindorf sowie des Gebiets der 
bisherigen Gemeinde Baierberg, das nördlich der 
nachfolgend beschriebenen Grenze liegt (Ge
meindeteil Baierberg): ausgehend von der Ge
meindegrenze nach Althegnenberg an der süd
östlichen Ecke der Ff. Nr. 646 der Gemarkung 
Baierberg, in nördlicher Richtung entlang der öst
lichen Grenze der Ff. Nr. 646 bis zur Gemeinde
verbindungsstraße Oberdorf-Baierberg (FI. Nr. 
686), in nordwestlicher Richtung entlang der west
lichen Grenze dieser Straße bis zur Einmündung 
des Holzfuhrweges FI. Nr. 650, dort die Gemeinde
verbindungsstraße überquerend in östlicher Rich
tung entlang der südlichen Grenze des Holzfuhr
weges FI. Nr. 650 und unter Beibehaltung dieser 
Linie den Holzfuhrweg überquerend zur Gemeinde
grenze; 

10. Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit dem Sitz 
der Kreisverwaltung in Garmisch-Parten_kirchen 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Gar
m isch-Parten ki rchen, 

b) das Gebiet der Gemeinde Bayersoien des bis
herigen Landkreises Schongau, 

c) das Gebiet der Gemeinden Aidling, Großweil, 
Hechendorf, Kleinweil, Murnau, Riegsee, Schöff
au, Seehausen a. Staffelsee, Spatzenhausen, Uf
fing a. Staffelsee und Weindorf des bisherigen 
Landkreises Weilheim i. OB; 

11. Landkreis Landsberg a. Lech mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Landsberg a. Lech 

a) das Gebiet der Stadt Landsberg a. Lech, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lands
berg a. Lech, 

c) das Gebiet der Gemeinden Geltendorf und 
Hausen b. Geltendorf des bisherigen Landkreises 
Fürstenfeldbruck, 

d) das Gebiet der Gemeinden Asch, Denklingen, 
Dienhausen, Ellighofen, Leeder, Oberdießen, See
stall, Unterdießen und die gemeindefreien Ge
biete Kingholz, Rotwald und Stellerwald des bis
herigen Landkreises Kaufbeuren, 

e) das Gebiet der Gemeinden Apfeldorf, Epfach, 
Kinsau und Reichling des bisherigen Landkreises 
Schongau; 

12. Landkreis Miesbach mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Miesbach 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Mies
bach, 

b) das Gebiet der Gemeinde Otterfing des bis
herigen Landkreises Wolfratshausen; 

13. Landkreis Mühldorf a. Inn mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Mühldorf a. Inn 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Mühl
dorf a. Inn mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Eiting, Maisenberg, Peterskirchen und 
Sehwindkirchen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Gars a. Inn, Haag 
i. OB, Kirchdorf, Maitenbeth, Oberornau, Recht
mehring, Reichertsheim, Unterreit und das ge
meindefreie Gebiet Großhaager Forst des bis
herigen Landkreises Wasserburg a. Inn; 

.14. Landkreis München mit dem Sitz der Kreisver
waltung in München 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Mün
chen, 

b) das Gebiet der Gemeinde Helfendorf und das 
gemeindefreie Gebiet Hofoldinger Forst-Süd des 
bisherigen Landkreises Bad Aibling, 

c) das Gebiet der Gemeinden Arget, Baierbrunn, 
Dingharting, Eichenhausen, Oberbiberg, Sauer
lach, Schäftlarn, Straßlach und das gemeinde
freie Gebiet Deisenhofener Forst-Süd des bis
herigen Landkreises Wolfratshausen; 

15. Landkreis Neuburg a. d. Donau mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Neuburg a. d. Donau 

a) das Gebiet der Stadt Neuburg a. d. Donau, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neu
burg a. d: Donau mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Bayerdilling, Bergendorf, Echsheim, 
Etting, Feldheim, Gempfing, Heimpersdorf, Holz
heim, Kühnhausen, Mittelstetten, Münster, Neu
kirchen, Niederschönenfeld, Oberbaar, Ober
peiching, Pessenburgheim, Rain, Reicherstein, 
Riedheim, Sallach, Schorn, Stadel, Staudheim, 
Thierhaupten, Unterbaar, Unterpeiching, Wächte
ring, Wallerdorf, Wiesenbach und der gemeinde
freien Gebiete Brand, Edenhauser Forst, Ester
holz, Wolfschlag und Ziegelberg, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Schro
benhausen mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Alberzell, Freinhausen, Gerolsbach, Gri
molzhausen, Hirschenhausen, Hohenwart, Kienau, 
Klosterberg, Koppenbach, Seibersdorf, Singen
bach, Strobenried und viteichenried; 

16. Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Pfaffenhofen a. d. Ilm 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Pfaf
fenhofen a. d. Ilm mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinde Gaden b. Pförring, 

b) das Gebiet der Gemeinden Baar, Dünzing, 
Ebenhausen, Manching, Menning, Oberhartheim, 
überstimm, Pichl und Reichertshofen des bisheri
gen Landkreises Ingolstadt, 
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c) aus dem bisherigen Landkreis Mainburg 

aa) das Gebiet der Gemeinde Larsbach, 

bb) das Gebiet der Gemeinde Berg, das westlich 
der nachfolgend beschriebenen Grenze liegt (Ge
meindeteile Hagertshausen, Hüll, Nietenhausen 
und Schrittenlohe): ausgehend von der bisheri
gen Landkreisgrenze Pfaffenhofen a. d. Ilm/Main
burg bei Oberlauterbach entlang der Gemeinde
grenze Berg/Oberempfenbach in östlicher Rich
tung, über die Bundesautobahn Wolnzach-Elsen
dorf bis zur nordöstlichen Ecke der FI. Nr. 688 der 
Gemarkung Berg (Rand des Waldgebiets), von 
hier entlang der südöstlichen bzw. östlichen 
Grenze der FI. Nrn. 687 (Feldweg), 686/2, 686/1, 
685/3, 685/2, 685, 780, 782, 783, 1044, 877, 877/4, 
876, 880 (Feldweg) der Gemarkung Berg, von hier 
entlang dem Westrand der neu ausgebauten 
Straße bis zum Endpunkt bei FI. Nr. 69, von hier 
in südlicher Richtung über die Bahnlinie Woln
zach-Mainburg, FI. Nr. 63/2 bis zur Gemeinde
grenze zwischen Berg und Osterwaal, dann in 
westlicher Richtung bis zur Einmündung der Ge
meindegrenze Larsbach, 

cc) das Gebiet der Gemeinde Rudertshausen, 
das westlich der nachfolgend beschriebenen 
Grenze liegt (Gemeindeteile Buch, Egg, Giglhof, 
Stockberg, Weingarten und Wilhelm): ausge
hend von der Gemeindegrenze Larsbach/Ruderts
hausen an der Gemeindeverbindungsstraße Ru
dertshausen/Wolnzach an der südwestlichen 
Ecke der FI. Nr. 359 der Gemarkung Larsbach, 
von h.ier entlang der östlichen Grenze der FI. Nrn. 
~.~~W.~,W.M~~~~~~~~. 
606, 532, 607, 604 der Gemarkung Rudertshausen, 
von hier entlang der nördlichen Grenze der FI. Nr. 
456 (Weg) bis zur südöstlichen Ecke der FI. Nr. 506, 
von hier entlang der östlichen Grenze der FI. Nrn. 
492, 491, 487/1 bis zur Gemeindegrenze Ruderts
hausen/Osseltshausen, von hier in westli.cher 
Richtung entlang dieser Gemeindegrenze bis zur 
bisherigen Landkreisgrenze Pfaffenhofen a. d. 
Ilm/Mainburg, 

d) das Gebiet der Gemeinden Alberzell, Frein
hausen, Gerolsbach, Hirschenhausen, Hohenwart, 
Kienau, Klosterberg, Koppenbach, Seibersdorf, 
Singenbach, Strobenried und Weichenried des 
bisherigen Landkreises Schrobenhausen; 

17. Landkreis Rosenheim mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Rosenheim 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Rosen
heim, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad 
Aibling mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Helfendorf und des gemeindefreien Gebiets Ho
foldinger Forst-Süd, 

c) das Gebiet der Gemeinden Albaching, Ame
rang, Attel, Babensham, Edling, Eiselfing, Gries
stätt, Kling, Pfaffing, Ramerberg, Rott a. Inn, 
Schonstett, Soyen und Wasserburg a. Inn sowie 
des gemeindefreien Gebiets Rotter Forst-Nord; 

18. Landkreis Starnberg mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Starnberg 

a) das Gebiet des bish.erigen Landkreises Starn
berg, 

b) das Gebiet der Gemeinden Bachhausen Hö
henrain und das gemeindefreie Gebiet Wad,lhau
ser Gräben des bisherigen Landkreises Wolf
ratshausen; 

19. Landkreis Traunstein mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Traunstein 

a) das Gebiet der Stadt Traunstein, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Traun
stein, 

c) das Gebiet der Gemeinden Asten, Freutsmoos, 
Fridolfing, Kay, Kirchanschöring, Kirchheim, Lam
poding, Otting, Palling, Petting, Pietling, Taching 
a. See, Tengling, Tettenhausen, Tittmoning, Tör
ring, Waging a. See, Wonneberg und die ge
meindefreien Gebiete Schönramer Filz und Wa
ginger See des bisherigen Landkreises Laufen, 

d) das Gebiet der Gemeinden Eiting, Maisenberg 
und Peterskirchen des bisherigen Landkreises 
Mühldorf a. Inn; 

20. Landkreis Weilheim i. OB mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Weilheim i. OB 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Weil
heim i. OB mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Aidling, Großweil, Hechendorf, Klein
weil, Murnau, Riegsee, Schlehdorf, Schöffau, 
Seehausen a. Staffelsee, Spatzenhausen, Utting 
a. Staffelsee und Weindorf, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Schon
gau mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Apfeldorf, Bayersoien, Epfach, Kinsau und 
Reichling, · 

c) das Gebiet der Gemeinde lngenried des bis
herigen Landkreises Marktoberdorf. 

§ 4 Eingliederungen in kreisangehörige Gemeinden 

(1) In die Gemeinde Enzelhausen (Landkreis Frei
sing) wird das Gebiet der Gemeinde Berg, soweit 
es östlich der in § 3 Nr. 16 Buchstabe c Unter
absatz bb beschriebenen Grenze liegt (Ge
meindeteile Berg, Birnfeld, Kleinbirnfeld, Oberhin
zing, Schlag und Traich), eingegliedert. 

(2) In die Gemeinde Mittelstetten (Landkreis Fürsten
feldbruck) wird das Gebiet der Gemeinde Baier
berg, soweit es südlich der in § 3 Nr. 9 beschrie
benen Grenze liegt (Gemeindeteil Oberdorf), ein
gegliedert. 

(3) In die Gemeinde Osterwaal (Landkreis Freising) 
wird das Gebiet der Gemeinde Rudertshausen, 
soweit es östlich der in § 3 Nr. 16 Buchstabe c 
Unterabsatz cc beschriebenen Grenze liegt (Ge
meindeteil Rudertshausen), eingegliedert. 

(4) In den Markt Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen 
a. d. Ilm) wird das Gebiet der Gemeinde Berg, 
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soweit es westlich der in § 3 Nr. 16 Buchstabe c 
Unterabsatz bb beschriebenen Grenze liegt (Ge
meindeteile Hagertshausen, Hüll, Nietenhausen 
und Schrittenlohe), eingegliedert. 

(5) In den Markt Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen 
a. d. Ilm) wird das Gebiet der Gemeinde Ruderts
hausen, soweit es westlich der in§ 3 Nr. 16 Buch
stabe c Unterabsatz cc beschriebenen Grenze 
liegt (Gemeindeteile Buch, Egg, Giglhof, Stock
berg, Weingarten und Wilhelm), eingegliedert. 

§ 5 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: Gesamtrechtsnachfolger 

Altötting 
Bad Aibling 
Bad Tölz 
Beilngries 
Berchtesgaden 
Dachau 
Ebersberg 
Eichstätt 
Erding 
Freising 
Fürstenfeldbruck 
Garm isch-Parten ki rchen 
Ingolstadt 
Landsberg a. Lech 
Laufen 
Miesbach 
Mühldorf a. Inn 
München . 
Neuburg a. d. Donau 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Rosenheim 
Schongau 
Schrobenhausen 
Starnberg 
Traunstein 
Wasserburg a. Inn 
Weilheim i. OB 
Wolfratshausen 

Landkreis: 

Altötting 
Rosenheim 
Bad Tölz 
Eichstätt 
Bad Reichenhall 
Dachau 
Ebersberg 
Eichstätt 
Erding 
Freising 
Fürstenfeldbruck 
Garm isch-Parten ki rchen 
Eichstätt 
Landsberg a. Lech 
Bad Reichenhall 
Miesbach 
Mühldorf a. Inn 
München 
Neuburg a. d. Donau 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Rosenheim 
Weilheim i. OB 
Neuburg a.d.Donau 
Starnberg 
Traunstein 
Rosenheim 
Weilheim i. OB 
Bad Tölz 

2. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Niederbayern 

§ 6 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Niederbayern wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Landshut, Passau und 
Straubing, 

b) in die Landkreise Deggendorf, Freyung, Kelheim, 
Landshut, Pass1rn, Regen, Rottal, Straubing-Bogen 
und Untere Isar. 

§ 7 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Stadt Landshut 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Landshut, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Münch
nerau und Schönbrunn, 

c) die Gebietsteile der Gemeinden Hoheneggl
kofen und Kumhausen, die zwischen der bisheri
gen Stadtgrenze und der nachfolgend beschrie
benen Grenze liegen: Südgrenze der Stadt Lands
hut an der Bundesstraße 15, über die Bundes
straße 15 nach Osten entlang den Südgrenzen 
der FI. Nrn. 241, 229/3, 229/4, 236, 945, 960, 942, 
dann entlang der Südwest- und Südostgrenze 
der FI. Nr. 940 über die Wege FI. Nrn. 967/3 und 
928/2 zur Westecke der FI. Nr. 921, dann folgend 
dem Südwestrand der FI. Nrn. 921 und 922 und 
dem Südrand der FI. Nrn. 924, 983, 803, 800/2, 
dann über die Bundesstraße 299, deren Ostseite 
entlang nach Norden bis zur Südgrenze des 
Weges FI. Nr. 802/4, von hier nach Osten bis zum 
Schnittpunkt mit dem Weg FI. Nr. 807/3, dann nach 
Norden entlang der Ostgrenze des Weges FI. Nr. 
807/3 zur Gemeindegrenze von Schönbrunn. 

d) das gemeindefreie Gebiet Liebenau und die 
FI. Nr. 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 620/4, 620/7, 
620/10, 620/15, 620/16, 620/17, 620/18, 620/21, 
620/22, 621 und teilweise 620/32 (Wegefläche, 
soweit sie innerhalb der Flächen der genannten 
FI. Nr. liegt) aus dem gemeindefreien Gebiet 
Untere Au des bisherigen Landkreises Landshut; 

2. Stadt Passau 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Passau, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Grub
weg, Hacklberg, Hals und Heining, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Kirchberg, der 
zwischen den nachfolgend beschriebenen Gren
zen liegt: Westufer der Gaißa von deren Mündung 
in die Donau bis zur Gaißamühle, westlich ent
lang den Nordgrenzen der FI. Nrn. 2860, 2861, 
2862, 2863, 2864/3, 2865, 2865/3 über die Ge
meindestraße Schalding-Niederhart, dann entlang 
der Nordgrenze der FI. Nr. 2866, dann nach Süd
westen diagonal durch die FI. Nr. 2868 zur Nord
grenze der FI. Nr. 2909/4, dann deren Nordgrenze 
entlang und entlang der Nordgrenze der FI. Nr. 
2909 bis zu deren Nordecke, dann entlang der 
Westgrenze der Gemeindestraße FI. Nr. 2909/3 
nach Süden bis zur Nordwestgrenze der FI. Nr. 
2819, dann entlang der Westgrenze der FI. Nrn. 
2819, 2808/2 nach Süden, dann entlang der 
Staatsstraße 2125 nach Westen bis zur West
grenze des Feld- und Waldweges FI. Nr. 2744/2, 
dann nach Süden entlang der Ostgrenze der 
FI. Nr. 2735 bis zum Grundstück FI. Nr. 2962, dann 
in Fortsetzung dieser Linie bis zur Donau, dann 
der Donau entlang bis zur Einmündung der 
Gaißa; 

3. Stadt Straubing 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Straubing, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Alburg, 
Hornstorf, lttling und Kagers. 
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§ 8 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Deggendorf mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Deggendorf 

a) das Gebiet der Stadt Deggendorf, 

b) das Gebiet des bisher'igen Landkreises Deg
gendorf, 

c) das Gebiet der Gemeinde Bernried des bis
herigen Landkreises Bogen, 

d) das Gebiet der Gemeinde Lailling des bis
herigen Landkreises Landau a. d. Isar, 

e) das Gebiet der Gemeinden Aholming, Aicha 
a. d. Donau, Altenmarkt, Anning, Buchhofen, Forst
hart, Galgweis, Gergweis, Göttersdorf, Kirch
dorf b. Osterhofen, Künzing, Langenamming, Lan
genisarhofen, Moos, Neusling, Neutiefenweg, Nie~ 
dermünchsdorf, Niederpöring, Oberpöring, Oster
hofen, Ottmaring, Ramsdorf, Wallerfing und Wis
selsing und die gemeindefreien Gebiete Forsthart 
und Neumairing des bisherigen Landkreises Vils
hofen; 

2. Landkreis Freyung mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Freyung 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Wolf
stein, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Gra
fenau; 

3. Landkreis Kelheim mit dem Sitz der Kreisver
wal.tung in Kelheim 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kel
heim mit Ausnahme des Gebietes der Gemeinde 
Bergmatting, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Main
burg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Au i. d. Hallertau, Berg, Enzelhausen, Grafen
dorf, Grünberg, Günzenhausen, Haslach, Lars
bach, Martinszell, Obermünchen, Obersüßbach, 
Osseltshausen, Osterwaal, Rudertshausen und 
Tegernbach, 

c) das Gebiet der Gemeinden Neulohe, Painten 
und das gemeindefreie Gebiet Paintner Forst des 
bisherigen Landkreises Parsberg, 

d) das Gebiet der Gemeinden Baiersdorf, Hatten
hausen, Buch, Eggersberg, Jachenhausen, Mei
hern, Otterzhofen, Perletzhofen, Prunn, Rieden
burg, Schaitdorf und Thann sowie das gemeinde
freie Gebiet Hexenaggerholz des bisherigen 
Landkreises Riedenburg, 

e) das Gebiet der im bisherigen Landkreis 
Rottenburg a. d. Laaber liegenden Gemeinden 
Adlhausen, Herrngiersdorf, Laaberberg, Lang
quaid, Leitenhausen, Niederleierndorf, Ober
eulenbach, Oberleierndorf, Paring, Rohr i. NB, 
Sandsbach, Semerskirchen, Sittelsdorf, Wilden
berg und das Gebiet der bisherigen Gemeinde 

Wolferthau, das nördlich der nachfolgend be
schriebenen Grenze liegt: ausgehend von der 
Gemeindegrenze nach Obereulenbach entlang 
der südlichen Grenze der FI. Nrn. 1374, 1373, 1360, 
1357/4, 1357/3, 1348/2 und 1337 der Gemarkung 
Niedereulenbach bis zur Gemeindegrenze nach 
Wildenberg; 

4. Landkreis Landshut mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Landshut 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lands
hut mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Münchnerau und Schönbrunn sowie des gemein
defreien Gebiets Liebenau, der FI. Nrn. 619/1, 
619/2, 619/3, 619/4, 620/4, 620/7, 620/10, 620/15, 
620/16, 620/17, 620/18, 620/21, 620/22 und teilweise 
620/32 (Wegefläche, soweit sie innerhalb der Flä
chen der genannten FI. Nrn. liegt), 621, des ge
meindefreien Gebiets Untere Au und der in § 7 
Nr. 1 Buchstabe c beschriebenen Gebietsteile der 
Gemeinden Hohenegglkofen und Kumhausen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Martinszell, Ober
münchen und Obersüßbach des bisherigen Land
kreises Mainburg, 

c) das Gebiet der Gemeinden Bayerbach b. Er
goldsbach, Ergoldsbach, Greilsberg, Langenhet
tenbach, Neufahrn i. NB, Prinkofen und Winkl
saß des bisherigen Landkreises Mallersdorf, 

d) das Gebiet der Gemeinden Andermannsdorf, 
Egg, Hebramsdorf, Högldorf, Hofendort, Hohen
thann, Holzhausen, lnkofen, Kläham, Münster, 
Niedereulenbach, Niederhornbach, Oberergolds
bach, Oberhatzkofen, Oberlauterbach, Oberotter
bach, Oberroning, Pattendorf, Pfaffendorf, Pfef
fendorf, Pfeffenhausen, Piegendorf, Rainertshau
sen, Rottenburg a. d. Laaber, Schmatzhausen, 
Stollnried, Türkenfeld und das Gebiet der bis
herigen Gemeinde Wolferthau, das südlich der 
nachfolgend beschriebenen Grenze liegt: aus
gehend von der Gemeindegrenze nach Ober
eulenbach entlang der südlichen Grenze der 
FI. Nrn. 1374, 1373, 1360, 1357/4, 1357/3, 1348/2 und 
1337 der Gemarkung Niedereulenbach bis zur 
Gemeindegrenze nach Wildenberg sowie die ge
meindefreien Gebiete Drachstall und Westen des 
bisherigen Landkreises Rottenburg a. d. Laaber, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Vils
biburg mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Dirnaich, Frontenhausen, Hölsbrunn und 
Rampoldstetten; 

5. Landkreis Passau mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Passau 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Passau 
mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden Grub
weg, Hacklberg, Hals und Heining, 

b) das Gebiet der Gemeinde Pörndorf des bis
herigen Landkreises Eggenfelden, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Gries
bach i. Rottal mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Bayerbach, Birnbach und Kindlbach, 
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d) das Gebiet der Gemeinden Aidenbach, Albers
dorf, Aldersbach, Alkofen, Aunkirchen, Beutels
bach, Eging, Garham, Haidenburg, Hofkirchen, 
Kirchberg mit Ausnahme des in § 7 Nr. 2 Buch
stabe c beschriebenen Gebietsteils, Königsbach, 
Ortenburg, Otterskirchen, Pleinting, Rathmanns
dorf, Vilshofen, Walchsing, Windorf, Wolfachau 
und Zeitfarn des bisherigen Landkreises Vilsho
fen, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Weg
scheid; 

6. Landkreis Regen mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Regen 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Regen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Viecht
ach, 

c) das Gebiet der Gemeinde Lohberg des bis
herigen Landkreises Kötzting; 

7. Landkreis Rottal mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Pfarrkirchen 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Eggen
felden, mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Langgraben, Pischelsdorf, Pörndorf, Ruhstorf 
und Simbach, 

b) das Gebiet der Gemeinden Bayerbach, Birn
bach und Kindlbach des bisherigen Landkreises 
Griesbach i. Rottal, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Pfarr
kirchen, 

d) das Gebiet der Gemeinden Dirnaich und Höls
brunn des bisherigen Landkreises Vilsbiburg; 

8. Landkreis Straubing-Bogen mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Straubing 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Strau
bing mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Alburg, Hornstorf, lttling und Kagers, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bogen 
mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Bernried, 

c) aus dem bisherigen Landkreis Kötzting 
den Gebietsteil der bisherigen Gemeinde Grub, 
der südlich der nachfolgend beschriebenen Gren
ze liegt: ausgehend von der Gemeindegrenze Alt
randsberg an der südwestlichen Ecke der Ff. Nr. 
194/33 der Gemarkung Altrandsberg, in westlicher 
Richtung entlang der nördlichen bzw. nordwest
lichen Grenze der FI. Nrn. 58, 60, 61, 62, 63, 85, 88, 

89, 117, 115, 114, 507, 112, 532 und 530 der Gemar
kung Grub bis zur Grenze der Gemeinde Gossers
dorf, 

d) das Gebiet der Gemeinden Allkofen, Eitting, 
Geiselhöring, Grafentraubach, Graßlfing, Greißing, 
Haader, Hadersbach, Haindling, Hainsbach, Hirsch
ling, Hofkirchen, Laberweinting, Mallersdorf, 
Niederlindhart, Oberhaselbach, Pfaffenberg, Sal
lach, Upfkofen, Wallkofen und Weichs des bis
herigen Landkreises Mallersdorf, 

e) das Gebiet der Gemeinden Höhenberg, Nie
derachdorf, Obermietnach, Pillnach und Pondorf 
und der östliche Teil des gemeindefreien Gebiets 
Waxenberger Forst, dessen künftige Grenze ent
lang des westlichen Ufers des Perlbaches, be-
ginnend· bei der südlichen Gemeindegrenze Hö
henberg (Gemeindeteil Hub), und des Großen 
Perlbaches nach Süden (einschließlich der west
lich des Perlbaches gelegenen Gebietsteile der 
Gemeinde Höhenberg bis zum Eintritt des Großen 
Perlbaches in das Gemeindegebiet der Stadt 
Wörth a. d. Donau (Gemeindeteil Zinzendorf) ver
läuft, des bisherigen Landkreises Regensburg; 

9. Landkreis Untere Isar mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Dingolfing. 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Dingol
fing, 

b) das Gebiet der Gemeinden . Langgraben, Pi
schelsdorf, Ruhstorf und Simbach des bisherigen 
Landkreises Eggenfelden, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lan
dau a. d. Isar mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinde Lailling, 

d) das Gebiet der Gemeinden Martinsbuch, 
Mühlhausen und Süßkofen des bisherigen Land~ 
kreises Mallersdorf, 

e) das Gebiet der Gemeinden Frontenhausen 
und Rampoldstetten des bisherigen Landkreises 
Vilsbiburg. 

§ 9 Eingliederung in kreisangehörige Gemeinden 

(1) In die Gemeinde Rattenberg (Landkreis Straubing
Bogen) wird das Gebiet der bisherigen Gemeinde 
Grub, soweit es südlich der in § 8 Nr. 8 Buchstabe 
c) beschriebenen Grenze liegt (Ortsteile Grub, 
Hammersdorf, Obergschwandt, Untergschwandt), 
eingegliedert. · 

(2) In die Gemeinde Rohr i. NB (Landkreis Kelheim) 
wird das in § 8 Nr. 3 Buchst. e beschriebene Ge
biet der Gemeinde Wolferthau (Ortsteile Gressau 
und Oberbuch) eingegliedert. 

(3) In die Gemeinde Pattendorf (Landkreis Landshut) 
wird das in § 8 Nr. 4 Buchst. e beschriebene Gebiet 
der Gemeinde Wolferthau (Ortsteile Haag, Haus
mann, Reinischgrub, Steckengrub und Wolfert
hau) eingegliedert. 

§ 10 . Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: 

Bogen 
Deggendorf 
Dingolfing 
Eggenfelden 
Grafenau 

Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Straubing-Bogen 
Deggendorf 
Untere Isar 
Rottal 
Freyung 
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Bisheriger Landkreis: 

Griesbach i. Rottal 
Kelheim 
Landau a. d. Isar 
Landshut 
Mainburg 
Mallersdorf 
Passau 
Pfarrkirchen 
Regen 
Riedenburg 
Rottenburg a. d. Laaber 
Straubing 
Viechtach 
Vilsbiburg 
Vilshofen 
Wegscheid 
Wolfstein 

Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Passau 
Kelheim 
Untere Isar 
Landshut 
Kelheim 
Straubing-Bogen 
Passau 
Rottal 
Regen 
Kelheim 
Landshut 
Straubing-Bogen 
Regen 
Landshut 
Passau 
Passau 
Freyung 

3. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Oberpfalz 

§ 11 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Der Regierungsbezirk Oberpfalz wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Amberg, Regensburg und 
Weiden i. d. OPf., 

b) in die Landkreise Amberg, Cham, Neumarkt i. d. 
OPf., Neustadt a. d. Waldnaab, Regensburg, Schwan
dorf i. Bay. und Tirschenreuth. 

§ 12 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Stadt Amberg 

a) das bisherige Gebiet .der Stadt Amberg, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinde Am
mersricht mit Ausnahme der FI. Nrn. 851, 851/1, 
852, 853, 854, 854/1 der Gemarkung Ammersricht, 

c) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Gailoh, 
Karmensölden und Raigering, 

d) den Gebietsteil der bisherigen Gemeinde Gär
mersdorf westlich der nachfolgend beschriebe
nen Grenze (Gemeindeteil Krumbach und ein Teil
gebiet des Gemeindeteils Gärmersdorf): von der 
Staatsstraße 2399 entlang der Westseite der FI. 
Nrn. 1961/4, 1962, 1962/2, 1943/2, 1930, 1929, der 
Südseite der FI. Nrn. 1932, 1933, 1934 zu den 
Forstgrenzsteinen 17, 18, 19, von da entlang der 
Westseite der FI. Nr. 1906, der Westseite des 
Feldweges (FI. Nrn. 1558 und 1795/2) zur Nordost
ecke der FI. Nr. 1064, von da entlang der Nord
seite der FI. Nrn. 1064, 1065, 1793, 1792 und 1789, 
der Westseite der FI. Nrn. 1788, 1075, der Nord
seite der FI. Nr. 1076 bis zur Staatsstraße 2040, 
von da zur Nordostecke der FI. Nr. 1764, dann 
entlang der Nordgrenze der FI. Nrn. 1764 und 
1744, der Südgrenze der FI. Nrn. 1743 und 1742, 
der Ost- und Nordgrenze der FI. Nr. 1967 bis 
zum Krumbach, dann nördlich und westlich der 

FI. Nr. 1689 bis zur Nordostecke der FI. Nr. 2282, 
von da entlang der Nord- und Westseite der 
FI. Nr. 2282, der Westseite der FI. Nr. 2279/7, von 
da entlang der Südseite der FI. Nr. 2279 („Mo
sacherweg") in westlicher Richtung bis FI. Nr. 
2279/68, von da entlang der Westseite der FI. Nm. 
171 und 170, über den Feldweg „Bergweg" ent
lang seiner Südseite in westlicher Richtung bis 
FI. Nr. 132, entlang der Westseite dieser FI. Nr. 
bis FI. Nr. 147 (Feldweg „Grundweg"), von da ent
lang der Südseite dieses Feldweges bis FI. Nr. 63, 
dann entlang der Westseite dieser FI. Nr. bis zur 
Bundesstraße 85, Überquerung und entlang der 
Südwestseite der Bundesstraße bis zur Bahn
linie (Nürnberg-lrrenlohe), von da entlang des 
Bahnkörpers bis zur Südost-Ecke der FI. Nr. 507, 

e) den Gebietsteil der Gemeinde Traßlberg, süd
lich der nachfolgend beschriebenen Grenze (Ge
meindeteil Luitpoldhöhe und Neuricht): von der 
Südwestecke der FI. Nr. 832/2 (Gemeindegrenze 
Traßlberg/Ursulapoppenricht) entlang der Süd
seite der FI. Nrn. 832/2, 838, 839, 830, 827, von da 
entlang der Nordseite der Straße FI. Nr. 828 bis 
zur Staatsstraße 2040, dann entlang der Nordseite 
der Kreisstraße AM 13 bis zur Gemeindegrenze 
Ammersricht (bei Neumühle); 

2. Stadt Regensburg 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Regensburg mit 
Ausnahme des südlich der Autobahn Nürnberg
Passau (einschließlich des Straßenkörpers) gele
genen, an die Ge·meinden Oberisling und Pentling 
angrenzenden Stadtgebiets, 

b) die Gebietsteile der Gemeinden Burgweinting, 
Oberisling und Pentling nördlich der Autobahn 
Nürnberg-Passau des bisherigen Landkreises 
Regensburg; 

3. Stadt Weiden i. d. OPf. 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Weiden i. d. 
OPf., 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Frauen
richt, Muglhof und Neunkirchen b. Weiden des bis
herigen Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab. 

§ 13 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Amberg mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Amberg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Am
berg mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Gailoh, Karmen
sölden und Raigering, 

bb) der Gebietsteile der Gemeinden Ammersricht, 
Gärmersdorf und Traßlberg, die der Stadt Am
berg zugeordnet werden (§ 12 Nr. 1 Buchstaben 
b, d und e), 

cc) der Gebietsteile der Gemeinden Freihung, 
Kürmreuth, Seugast, Sigras und Vilseck, die im 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr liegen, 
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dd} der im Truppenübungsplatz Grafenwöhr lie
genden Gebietsteile der gemeindefreien Gebiete 
Langenbruck, Röthelweiher und Gunzlohe, 

ee) des Gemeindeteils Kreith mit der dazugehöri
gen Ortsflur Kreith der Gemeinde Ebermanns
dorf, 

ff) des gemeindefreien Gebiets Kreither Forst, 

b) aus dem bisherigen Landkreis Burglengenfeld 
das Gebiet der Gemeinde Schmidmühlen, die Ge
meindeteile Archenleiten, Harschhof, Markhof 
und Oberadlhof mit den dazugehörigen Ortsflu
ren der Gemeinde Höchensee und die Gemeinde
teile Eglsee, Pettenhof und Vilshof mit den dazu
gehörigen Ortsfluren der Gemeinde Lanzenried, 

c) aus dem bisherigen Landkreis Eschenbach i. 
d. OPf. das Gebiet der Gemeinden Auerbach i. d. 
OPf., Gunzendorf, Michelfeld, Nasnitz und 
Ranzenthal, die gemeindefreien Gebiete Bärnhof 
und Herzogswald, das Gebiet der Gemeinden De
gelsdorf und Nitzlbuch mit Ausnahme der davon 
im Truppenübungsplatz Grafenwöhr liegenden 
Flächen und das gemeindefreie Gebiet Wellucker 
Wald, soweit dieses außerhalb des Truppen
übungsplatzes Grafenwöhr liegt, 

d) aus dem bisherigen Landkreis Nabburg 

aa) das Gebiet der Gemeinde Kemnath a. Buch
berg, 

bb) das gemeindefreie Gebiet Neunaigener Forst, 

cc) den zwischen dem gemeindefreien Gebiet 
Neunaigener Forst und der Landkreisgrenze ge
legenen Gebietsteil der Gemeinde Neunaigen, be
grenzt im Süden vom gemeindefreien Gebiet 
Neunaigener Forst, im Norden von der Landkreis
grenze, im Westen vom Gemeindegebiet Schnait
tenbach, iin Osten von der Flurstücksgrenze zwi
schen den FI. Nrn. 1331 (Gemarkung Neunaigen) 
und 511, 512 (Gemarkung Oberköblitz) bei Staats
waldgrenzstein Nr. 203, 

dd) die im gemeindefreien Gebiet Neunaigener 
Forst gelegenen Exklaven der Gemeinde Neunai
gen, 

e) aus dem bisherigen Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf. das Gebiet der Gemeinden Hausen, Kastl, 
Thonhausen, Winkl und Wolfsfeld, das gemeinde
freie Gebiet Leiten u. Schottenbühl, das Gebiet 
der Gemeinden Allersburg, Ransbach und Utzen
hofen mit Ausnahme der davon im Truppen
übungsplatz Hohenfels gelegenen Flächen, das 
Gebiet der Gemeinde Pfaffenhofen mit Ausnahme 
des Gemeindeteils Schlögelsmühle mit der dazu
gehörigen Ortsflur, die Gemeindeteile Bärnhof, 
Brünnthal und Mennersberg der Gemeinde Brunn 
mit den dazugehörigen Ortsfluren östlich der 
nachfolgend beschriebenen Grenze: vom Staats
waldgrenzstein Nr. 29 (Landkreisgrenze Neu
markt i. d. OPf./Sulzbach-Rosenberg) bis Staats
waldgrenzstein Nr. 12, dann entlang der West
seite der FI. Nrn .. 1126 und 1128, der Nordseite der 

FI. Nr. 1129 bis zur Gemeindegrenze Brunn/Pfaf
fenhofen, 

f) aus dem bisherigen Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab, 

aa) das Gebiet der Gemeinde Holzhammer, 

bb) die Flurabteilung Forst des Markts Kohl
berg (Gemarkung Röthenbach b. Kohlberg) west
lich der nachfolgend beschriebenen Grenze: von 
der Nordwestecke der FI. Nr. 146 (Landkreisgren
ze) entlang der Nord- und Ostseite der FI. Nr. 146, 
der Ostseite der FI. Nrn. 145-140 und 128 bis zum 
Feldweg FI. Nr. 2791/2, von da entlang der Nord
seite dieses Weges in östlicher Richtung bis zur 
Landkreisgrenze, 

cc) den zwischen dem gemeindefreien Gebiet 
Neudorfer Wald und der Landkreisgrenze gele
genen Gebietsteil der Gemeinde Neudorf b. Luhe, 
begrenzt im Süden von Ehenbach (Landkreis
grenze), im Norden vom gemeindefreien Gebiet, 
im Westen vom Gemeindegebiet Holzhammer und 
im Osten von der Flurstücksgrenze FI. Nrn. 1725/2 
und 1725/3 bei Staatswaldgrenzstein Nr. 28, 

dd) die im gemeindefreien Gebiet Neudorfer 
Wald liegenden Exklaven der Gemeinde Neudorf 
b. Luhe, bestehend aus 7 Flurstücken mit einer 
Gesamtfläche von 3,5319 ha, 

ee) das gemeindefreie Gebiet Neudorfer Wald, 

g) das Gebiet des bisherigen Landkreises Sulz
bach-Rosenberg mit Ausnahme 

aa) der Exklave Hofstetten der Gemeinde Fürn
ried, 

bb) der Gebietsteile des Markts Königstein 
und des gemeindefreien Gebiets Pommershofer 
Berge, die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
liegen; 

2. Landkreis Cham mit dem Sitz der Kreisverwaltung 
in Cham 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Cham, 

b} das Gebiet des bisherigen Landkreises Kötz
ting mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Lohberg und der Gemeindeteile Grub, Hammers
dorf, Obergschwandt und Untergschwandt mit 
den dazugehörigen Ortsfluren der Gemeinde 
Grub, die südlich der nachfolgend beschriebenen 
Grenze liegen: ausgehend von der Gemeinde
grenze Altrandsberg an der südwestlichen Ecke 
der Fl.Nr. 194/33 der Gemarkung Altrandsberg, 
in westlicher Richtung entlang der nördlichen 
bzw. nordwestlichen Grenze der Fl.Nrn. 58, 60, 61, 
62, 63, 85, 88, 89, 117, 115, 114, 507, 112, 532 und 
530 der Gemarkung Grub bis zur Grenze der Ge
meinde Gossersdorf, 

c) das Gebiet der Gemeinden Großenzenried, 
Hillstett und Pillmersried des bisherigen Land
kreises Neunburg vorm Wald, 

d} das Gebiet der Gemeinden Altenschneeberg, 
Hannesried, Heinrichskirchen, Irlach und 
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Schönau des bisherigen Landkreises Ober
viechtach, 

e) das Gebiet der Gemeinde Rettenbach des bis
herigen Landkreises Regensburg, 

f) das Gebiet des bisherigen Landkreises Roding 
mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Bleich, Bruck i. 
d. OPf., Fischbach, Kaspeltshub, Nittenau und 
der gemeindefreien Gebiete Bodenwöhrer Forst, 
Einsiedler u. Walderbacher Forst, Kaspeltshuber 
Forst, westlicher Teil des östl. Neubäuer Forstes 
(Forstamtsbereich Bodenwöhr), 

bb) der Gemeindeteile Forsting, Holzseige, Jä
gerhöhe und Treidling der Gemeinde Reichen
bach westlich der nachfolgend beschriebenen 
Grenze: Ausgangspunkt: Vereinigung der Grenze 
der Gemeinde Reichenbach mit der Grenze der 
Gemarkung Treidling westlich Kaltenbach, in süd
licher Richtung zum Südufer des Regen, am 
Südufer des Regen entlang der Grenze der Ge
markung Treidling bis zur Gemeindegrenze Nitte
nau (früher Gemeinde Bodenstein) westlich Tie
fenbach, 

cc) der Exklave Waldhaus Einsiedel der Ge
meinde Walderbach im gemeindefreien Gebiet 
Einsiedler u. Walderbacher Forst, 

g) das Gebiet des bisherigen Landkreises Wald
münchen; 

3. Landkreis Neumarkt i. d. OPf. mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Neumarkt i. d. OPf. 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Beiln
gries mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Amtmannsdorf, Aschbuch, Beilngries, Biberbach, 
Eglofsdorf, Grampersdorf, Hirschberg, Kevenhüll, 
Kottingwörth, Litterzhofen, Oberndorf, Paulusho
fen und Wiesenhofen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Michelbach und 
Mörsdorf des bisherigen Landkreises Hilpoltstein, 

c) das Gebiet der Stadt Neumarkt i. d. OPf., 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neu
markt i. d. OPf. mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Hausen, Kastl, 
Thonhausen, Winkl und Wolfsfeld, 

bb) der Gebietsteile der Gemeinden Allersburg, 
Ransbach und Utzenhofen, die außerhalb des 
Truppenübungsplatzes Hohenfels liegen, 

cc) der Gemeindeteile Bärnhof, Brünnthal und 
Mennersberg der Gemeinde Brunn mit den dazu
gehörigen Ortsfluren, die dem Landkreis Amberg 
zugeordnet werden (Nr. 1 Buchstabe e), 

dd) der Gemeindeteile Pfaffenhofen, Heilberg, 
Pattershofen und Sankt Lampert mit den dazuge
hörigen Ortsfluren der Gemeinde Pfaffenhofen, 
die dem Landkreis Amberg zugeordnet werden 
(Nr. 1 Buchstabe e), 

ee) des Gemeindeteils Nonnhof der Gemeinde 
Gebertshofen mit der dazugehörigen Ortsflur, 
soweit er nördlich der Autobahn Amberg-Nürn
berg gelegen ist, 

ff) des gemeindefreien Gebiets Leiten u. Schot
tenbühl, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Pars
berg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Aichkirchen, Beratzhausen, Berletzhof, Brunn, 
Deuerling, Haag, Hemau, Hohenschambach, Klin
gen, Kollersried, Laaber, Langenkreith, Laufen
thal, Mausheim, Neukirchen, Neulohe, Ober
pfraundorf, Painten, Pellndorf, Rechberg, Schwar
zenthonhausen, Thonlohe und der gemeinde
freien Gebiete Paintner Forst, Pielenhofer Wald 
r. d. Naab und Thon, 

f) das Gebiet der Gemeinden Dietfurt a. d. Alt
mühl, Eutenhofen, Gimpertshausen, Griesstetten, 
Hainsberg, Mallerstetten, Mühlbach, Premerzho
fen, Staadorf, Unterbürg, Wildenstein und Zel.1 des 
bisherigen Landkreises Riedenburg; 

4. Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab mit dem Sitz 
der Kreisverwaltung in Neustadt a. d. Waldnaab 

a) die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen gemeindezugehörigen und gemeinde
freien Gebiete des bisherigen Landkreises 
Amberg, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Eschenbach i. d. OPf. mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Auerbach i. d. 
OPf., Gunzendorf, Michelfeld, Nasnitz, Neuhaus 
a. d. Pegnitz, Neustadt a. Kulm, Penzenreuth, 
Ranna, Ranzenthal, Rothenbruck und Troschen
reuth, 

bb) des außerhalb des Truppenübungsplatzes 
Grafenwöhr gelegenen Gebiets der Gemeinden 
Degelsdorf, Krottensee und Nitzlbuch, 

cc) der gemeindefreien Gebiete Bärnhof und 
Herzogswald sowie des gemeindefreien Gebiets 
Wellucker Wald, soweit dieses außerhalb des 
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr liegt, 

c) aus dem bisherigen Landkreis Kemnath das 
südlich der Gemeinde Hessenreuth gelegene ge
meindefreie Gebiet Hessenreuther Forst mit den 
Exklaven der Gemeinde Hessenreuth; die 
nördliche Grenze dieses Gebiets beginnt im 
Osten bei der Landkreisgrenze an der Südwest
ecke der FI. Nr. 5651/i und verläuft in nordwest
licher Richtung entlang der südwestlichen Grenze 
der FI. Nr. 565'12 bis zur Bundesstraße 299, folgt 
dann der südlichen und östlichen Grenze der 
Bundesstraße 299 (FI. Nr. 563) und trifft an der 
Nordwestecke der FI. Nr. 39 auf die Gemeinde
grenze Hessenreuth, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neu
stadt a. d. Waldnaab mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Erbendorf, 
Frauenricht, Grötschenreuth, Hauxdorf, Holzham-



DRUCKSACHE 7!1445 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode Seite 11 

mer, Krummennaab, Neunkirchen b. Weiden, 
Muglhof, Reuth b. Erbendorf, Röthenbach a. 
Steinwald, Thumsenreuth, Wetzldorf und Wilden
reuth, 

bb) des Gebietsteils der Gemeinde Bernstein 
nördlich der Bundesstraße 299 einschließlich des 
Straßenkörpers, 

cc) der Flurabteilung Forst des Marktes Kohl
berg, die dem Landkreis Amberg zugeordnet 
wird (Nr. 1 Buchstabe f Unterabsatz bb), 

dd) des Gebietsteils des gemeindefreien Gebiets 
Oberer u. Unterer Flossenbürger Wald bei der 
Silberhütte, umgrenzt im Westen, Norden und 
Nordwesten vom Gemeindegebiet Hohenthan, im 
Osten von der Landesgrenze und im Süden von 
der Grenze zwischen den FI. Nrn. 935 und 937 
der Gemarkung Flossenbürg sowie der innerhalb 
dieses gemeindefreien Gebietsteils gelegenen Ex
klaven (FI. Nrn. 939, 942, 943, 944, 945 der Ge
markung Flossenbürg) des Gemeindegebiets 
Flossenbürg, 

ee) des zwischen dem gemeindefreien Gebiet 
Neudorfer Wald und der Landkreisgrenze ge
legenen Gebietsteils der Gemeinde Neudorf b. 
Luhe, der dem Landkreis Amberg zugeordnet 
wird (Nr. 1 Buchstabe f Unterabsatz cc), 

ff) der im gemeindefreien Gebiet Neudorfer Wald 
liegenden Exklaven der Gemeinde Neudorf b. 
Luhe, bestehend aus 7 Flurstücken mit einer 
Gesamtfläche von 3,5319 ha, 

gg) des gemeindefreien Gebiets Neudorfer Wald, 

e) die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen gemeindezugehörigen und gemeinde
freien Gebiete des bisherigen Landkreises Sulz
bach-Rosenberg, 

f) das Gebiet des bisherigen Landkreises Vohen
strauß; 

5. Landkreis Regensburg mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Regensburg 

a) aus dem bisherigen Landkreis Burglengenfeld 
das Gebiet der Gemeinden Dinau, Duggendorf, 
Hochdorf, Holzheim a. Forst, Kallmünz, Krachen
hausen, Rohrbach, Traidendorf und die Gemein
deteile Eich, Grabenhof und Zaar mit den dazu
gehörigen Ortsfluren der Gemeinde See, 

b) das Gebiet der Gemeinde Bergmatting des 
bisherigen Landkreises Kelheim, 

c) das Gebiet der Gemeinden Buchhausen, Egg
mühl, lnkofen, Mannsdorf, Oberdeggenbach, 
Pinkofen, Schierling, Unterlaichling und Zaitz
kofen des bisherigen Landkreises Mallersdorf, 

d) das Gebiet der Gemeinden Aichkirchen, Be
ratzhausen, Berletzhofen, Brunn, Deuerling, Haag, 
Hemau, Hohenschambach, Klingen, Kollersried, 
Laaber, Langenkreith, Laufenthal, Mausheim, 
Neukirchen, Oberpfraundorf, Pellndorf, Rechberg, 
Schwarzenthonhausen, Thonlohe und die gemein-

defreien Gebiete Pielenhofer Wald r. d. Naab 
und Thon des bisherigen Landkreises Parsberg, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Re
gensburg mit Aus~ahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Höhenberg, Nie
derachdorf, Obermiethnach, Pillnach, Pondorf, 
Rettenbach und Wulkersdorf, 

bb) der Gebietsteile der Gemeinden Burgwein
ting, Oberisling und Pentling, die der Stadt Re
gensburg zugeordnet werden (§ 12 Nr. 2 Buch
stabe b), 

cc) des Gebietsteils der Gemeinde Ponholz west
lich des Bahnhofs Ponholz, umfassend 59 Flur
stücke mit einer Gesamtfläche von 131,6319 ha 
nach Maßgabe des Veränderungsnachweises Nr. 
230 des Vermessungsamtes Regensburg für die 
Gemarkung Ponholz, 

dd) des östlichen Teiles des gemeindefreien Ge
biets Waxenberger Forst, dessen künftige Grenze 
entlang des westlichen Ufers des Perlbachs, be
ginnend bei der südlichen Gemeindegrenze Hö
henberg (Gemeindeteil Hub) und des Großen 
Perlbachs nach Süden (einschließlich der west
lich des Perlbachs gelegenen Gebietsteile der 
Gemeinde Höhenberg) bis zum Eintritt des Gro
ßen Perlbachs in das Gemeindegebiet der Stadt 
Wörth a. d. Donau (Gemeindeteil Zinzendorf) ver
läuft, 

f) die südlich der Autobahn Nürnberg-Passau 
(einschließlich des Straßenkörpers) gelegenen, 
an die Gemeinden Oberisling und Pentling an
grenzenden Gebietsteile der Stadt Regensburg, 

g) das Gebiet der Gemeinden Allersdorf und 
Wahlsdorf des bisherigen Landkreises Rotten
burg a. d. Laaber; 

6. Landkreis Schwandorf i. Bay. mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Schwandorf i. Bay. 

a) aus dem bisherigen Landkreis Amberg den 
Gemeindeteil Kreith mit der dazugehörigen Orts
flur der Gemeinde Ebermannsdorf und das ge
meindefreie Gebiet Kreither Forst, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Burg
lengenfeld mit Ausnahme 

aa) des Gebiets der Gemeinden Dinau, Dug
gendorf, Hochdorf, Holzheim a. Forst, Kallmünz, 
Krachenhausen, Rohrbach, Schmidmühlen, Trai
dendorf, 

bb) der Gemeindeteile Eich, Grabenhof und Zaar 
mit den dazugehörigen Ortsfluren der Gemeinde 
See, 

cc) der Gemeindeteile Eglsee, Pettenhof und 
Vilshof mit den dazugehörigen Ortsfluren der 
Gemeinde Lanzenried und der Gemeindeteile 
Archenleiten, Harschhof, Markhof und Oberadl
hof mit den dazugehörigen Ortsfluren der Ge
meinde Höchensee, die dem Landkreis Amberg 
zugeordnet werden, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Nab
burg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
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Kemnath a. Buchberg, des gemeindefreien Ge
biets Neunaigener Forst und der dem Landkreis 
Amberg zugeordneten Gebietsteile der Gemeinde 
Neunaigen (Nr. 1 Buchstabe d Unterabsätze cc 
und dd), 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neun
burg vorm Wald mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Großenzenried, Hillstett und Pillmers
ried, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ober
viechtach mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Altenschneeberg, Hannesried, Heinrichs
kirchen, Irlach und Schönau, 

f) aus dem bisherigen Landkreis Regensburg das 
Gebiet der Gemeinde Wulkersdorf und den Ge
bietsteil der Gemeinde Panholz westlich des 
Bahnhofs Panholz, umfassend 59 Flurstücke mit 
einer Fläche von 131,6319 ha nach Maßgabe des 
Veränderungsnachweises Nr. 230 des Vermes
sungsamtes Regensburg (Gemarkung Panholz), 

g) aus dem bisherigen Landkreis Roding 

aa) das Gebiet der Gemeinden Bleich, Bruck 
i. d. OPf., Fischbach, Kaspeltshub und Nittenau, 

bb) die Gemeindeteile Forsting, Holzseige, Jäger
höhe und Treidling mit den dazugehörigen Orts
fluren der Gemeinde Reichenbach, 

cc) die gemeindefreien Gebiete Bodenwöhrer 
Forst, Einsiedler u. Walderbacher Forst, Kaspelts
huber Forst, westlicher Teil des Östl. Neubäuer 
Forstes (Forstamtsbereich Bodenwöhr), 

dd) die Exklave Waldhaus Einsiedel der Ge
meinde Walderbach im gemeindefreien Gebiet 
Einsiedler u. Walderbacher Forst, 

h) das Gebiet der Stadt Schwandorf i. Bay.; 

7. Landkreis Tirschenreuth mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Tirschenreuth 

a)· das Gebiet des bisherigen Landkreises Kem
nath mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Guttenthau, Haidenaab, Mehlmeisel, Mockersdorf, 
Plössen, Ramlesreuth, Speichersdorf und Wir
benz sowie des südlich der Gemeinde Hessen
reuth gelegenen gemeindefreien Gebiets Hessen
reuther Forst mit den Exklaven der Ge
meinde Hessenreuth, die dem Landkreis Neu
stadt a. d. Waldnaab zugeordnet werden (Nr. 4 
Buchstabe c), 

b) aus dem bisherigen Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab · 

aa) das Gebiet der Gemeinden Erbendorf, Gröt
schenreuth, Hauxdorf, Krummennaab, Reuth b. 
Erbendorf, Röthenbach a. Steinwald, Thumsen
reuth, Wetzldorf und Wildenreuth, 

bb) den nördlich der Bundesstraße 299 gelege
nen Gebietsteil der Gemeinde Bernstein ein
schließlich des Straßenkörpers, 

cc) den Gebietsteil des gemeindefreien Gebiets 

Oberer u. Unterer Flossenbürger Wald bei der 
Silberhütte mit den Exklaven der Gemeinde 
Flossenbürg (Nr. 4 Buchstabe d Unterabsatz dd), 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Tir
schenreUth. 

§ 14 Eingliederung in kreisangehörige Gemeinden 

(1) Innerhalb des Landkreises Amberg werden einge
gliedert 

a) in den Markt Kastl die Gemeindeteile 
Bärnhof, Brünnthal und Mennersberg mit den 
dazugehörigen Ortsfluren der Gemeinde Brunn 
des bisherigen Landkreises Neumarkt i. d. OPf. 
(§ 13 Nr. 1 Buchstabe e), 

b) in die Gemeinde Massenricht die Flurabteilung 
Forst des Marktes Kohlberg des bisherigen 
Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab (§ 13 Nr. 1 
Buchstabe f Unterabsatz bb), 

c) in den Markt Schmidmühlen die Gemein
deteile Archenleiten, Harschhof, Markhof und 
Oberadlhof mit den dazugehörigen Ortsfluren der 
Gemeinde Höchensee und die Gemeindeteile Egl
see, Pettenhof und Vilshof mit den dazugehörigen 
Ortsfluren der Gemeinde Lanzenried des bis
herigen Landkreises Burglengenfeld (§ 13 Nr. 1 
Buchstabe b), 

d) in die Stadt Schnaittenbach 

aa) der zwischen dem gemeindefreien Gebiet 
Neudorfer Wald und der Landkreisgrenze ge· 
legene Gebietsteil der Gemeinde Neudorf b. Luhe 
sowie die im gemeindefreien Gebiet Neudorfer 
Wald gelegenen Exklaven der Gemeinde Neu
dorf b. Luhe des bisherigen Landkreises Neu
stadt a. d. Waldnaab(§ 13 Nr. 1 Buchstabe f Unter
absätze cc und dd), 

bb) der zwischen dem gemeindefreien Gebiet 
Neunaigener Forst und der Landkreisgrenze ge
legene Gebietsteil der Gemeinde Neunaigen so
wie die im gemeindefreien Gebiet Neunaigener 
Forst gelegenen Exklaven der Gemeinde 
Neunaigen des bisherigen Landkreises Nabburg 
(§ 13 Nr. 1 Buchstabe d Unterabsätze cc und dd), 

e) in die Gemeinde Ursulapoppenricht die Ge
bietsteile der Gemeinde Ammersricht, die nicht 
in die Stadt Amberg eingemeindet werden (§ 12 
Nr. 1 Buchstabe b). 

(2) Innerhalb des Landkreises Cham werde.n einge
gliedert in die Gemeinde Zandt die Gemeindeteile 
Kagerhof, Kothrettenbach, Nasting, Weiherhäusl 
und Weihermühle mit den dazugehörigen Orts
fluren der Gemeinde Grub des bisherigen Land
kreises Kötzting (§ 13 Nr. 2 Buchstabe b). 

(3) Innerhalb des Landkreises Neumarkt i. d. OPf. 
werden eingegliedert 

a) in die Stadt Velburg die im Truppen
übungsplatz Hohenfels gelegenen Gebietsteile 
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der Gemeinden Allersburg, Ransbach und Utzen
hofen des bisherigen Landkreises Neumarkt i. d. 
OPf. und die im Truppenübungsplatz Hohenfels 
gelegenen Gebietsteile der Gemeinden Hör
mannsdorf, Prönsdorf und Ronsolden des bis
herigen Landkreises Parsberg, 

b) in den Markt Lauterhofen der Gemeinde
teil Schlögelsmühle mit der dazugehörigen Orts
flur der Gemeinde Pfaffenhofen des bisherigen 
Landkreises Neumarkt i. d. OPf. (§ 13 Nr. 1 Buch
stabe e und Nr. 3 Buchstabe d Unterabsatz dd). 

(4) Innerhalb des Landkreises Neustadt a. d. Wald
naab werden eingegliedert 

a) in die Stadt Grafenwöhr 

aa) die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen Gebietsteile der Gemeinden Freihung, 
Kürmreuth, Seugast, Sigras und Vilseck des bis
herigen Landkreises Amberg, 

bb) die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen Gebietsteile der Gemeinden Degelsdorf, 
Krottensee und Nitzlbuch des bisherigen Land
kreises Eschenbach i. d. OPf., 

cc) die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen Gebietsteile des Marktes Königstein 
des bisherigen Landkreises Sulzbach-Rosenberg, 

b) in die Stadt Pressath die im südlichen 
Teil des gemeindefreien Gebiets Hessenreuther 
Forst gelegenen Exklaven der Gemeinde Hes
senreuth des bisherigen Landkreises Kemnath 
(§ 13 Nr. 4 Buchstabe c). 

(5) Innerhalb des Landkreises Regensburg werden 
eingegliedert 

a) in den Markt Kallmünz die Gemeindeteile 
Eich, Grabenhof und Zaar mit den dazugehörigen 
Ortsfluren der Gemeinde See des bisherigen 
Landkreises Burglengenfeld (§ 13 Nr. 5 Buch
stabe a), 

b) in die Gemeinde Oberisling der südlich der 
Autobahn Nürnberg-Passau gelegene, an die 
Gemeinde Oberisling angrenzende Gebietsteil 
der Stadt Regensburg (§ 12 Nr. 2 Buchstabe a, 
§ 13 Nr. 5 Buchstabe f), 

c) in die Gemeinde Pentling der südlich der 
Autobahn Nürnberg-Passau gelegene, an die 
Gemeinde Pentling angrenzende Gebietsteil der 
Stadt Regensburg (§ 12 Nr. 2 Buchstabe a, § 13 
Nr. 5 Buchstabe f). 

(6) Innerhalb des Landkreises Schwandorf i. Bay. 
werden eingegliedert 

a) in die Stadt Nittenau 

aa) die Gemeindeteile Forsting, Holzseige, Jäger
höhe und Treidling mit den dazugehörigen Orts
fluren der Gemeinde Reichenbach des bisherigen 
Landkreises Roding (§ 13 Nr. 6 Buchstabe g Un
terabsatz bb), 

bb) die Exklave Waldhaus Einsiedel der Ge
meinde Walderbach des bisherigen Landkreises 
Roding (§ 13 Nr. 6 Buchstabe g Unterabsatz dd), 

c) in die Gemeinde Pirkensee die Gebietsteile 
westlich des Bahnhofs Panholz der Gemeinde 
Panholz des bisherigen Landkreises Regensburg 
(§ 13 Nr. 6 Buchstabe f), 

d) in die Stadt Schwandorf i. Bay. der Gemeinde
teil Kreith mit der dazugehörigen Ortsflur der 
Gemeinde Ebermannsdorf des bisherigen Land
kreises Amberg(§ 13 Nr. 6 Buchstabe a). 

(7) Innerhalb .des landkreises Tirschenreuth werden 
eingegliedert 

a) in den. Markt Falkenberg der nördlich der 
Bundesstraße 299 gelegene Gebietsteil der Ge
meinde Bernstein einschließlich des Straßenkör
pers des bisherigen Landkreises Neustadt a. d. 
Waldnaab (§ 13 Nr. 7 Buchstabe b Unterabsatz bb), 

b) in die Gemeinde Hohenthan der Gebietsteil 
des gemeindefreien Gebiets Oberer u. Unterer 
Flossenbürger Wald in dem in § 13 Nr. 4 Buch
stabe d Unterabsatz dd beschriebenen Umfang 
einschließlich der darin gelegenen Exklaven der 
Gemeinde Flossenbürg des bisherigen Landkrei
ses Neustadt a. d. Waldnaab. 

§ 15 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: 

Amberg 
Burglengenfeld 
Cham 
Eschenbach i. d. OPf. 
Kemnath 
Kötzting 
Nabburg 
Neumarkt i. d. OPf. 
Neunburg vorm Wald 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Oberviechtach 
Parsberg 
Regensburg 
Roding 
Sulzbach-Rosenberg 
Tirschenreuth 
Vohenstrauß 
Waldmünchen 

Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Amberg 
· Schwandorf i. Bay. 

Cham 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Tirschenreuth 
Cham 
Schwandorf i. Bay. 
Neumarkt i. d. OPf. 
Schwandorf i. d. OPf. 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Schwandorf i. Bay. 
Neumarkt i. d. OPf. 
Regensburg 
Cham 
Amberg 
Tirschenreuth 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Cham 

4. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Oberfranken 

§ 16 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Oberfranken wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Bamberg, Bayreuth, 
Coburg und Hof, 

b) in die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Coburg, 
Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und 
Wunsiedel. 
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§ 17 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Stadt Bamberg 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Bamberg, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Bug, 
Gaustadt und Wildensorg, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Gundelsheim 
(Gemeindeteil Hirschknock), der im Norden vom 
Südrand der Bundesstraße 26 (neu), im Osten vom 
Westrand der Bundesstraße 505 und im übrigen 
vom Stadtbereich begrenzt wird, 

d) den Gebietsteil der Gemeinde Strullendorf 
(Gemeindeteil Bughof), der wie folgt begrenzt 
wird: Die südliche Grenze des Umgliederungsge
biets beginnt im Osten an der Südwestecke der 
FI. Nr. 4441/11 der Gemarkung Bamberg; sie ver
läuft dann in westlicher Richtung an der Südbe
grenzung der FI. Nr. 2446, überquert senkrecht die 
Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsstraße (FI. Nr. 
2305), verläuft weiter an der Südbegrenzung der 
FI. Nr. 2428, der Ostbegrenzung der FI. Nr. 2417 
(Teilstrecke eines Wirtschaftsweges von ca. 70 m), 
an der Südbegrenzung der FI. Nr. 2415 und erreicht 
dort die Gemeindegrenze Bug (Ufer der Regnitz). 
Im übrigen wird das Umgliederungsgebiet im We
sten durch die Grenze der Gemeinde Bug und im 
Osten und Norden durch die Stadtgrenze Bam
berg begrenzt. 

e) das gemeindefreie Gebiet Bruderwald; 

2. Stadt Bayreuth 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Bayreuth, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Laineck 
und Oberkonnersreuth, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Oberpreusch
witz, der wie folgt begrenzt wird: Die Nordgrenze 
des Eingliederungsgebietes beginnt an der West
ecke der Fl.Nr. 3236 der Gemarkung Bayreuth. 
Sie verläuft dann in westlicher Richtung an der 
Nordbegrenzung der Fl.Nrn. 391/2, 391/3, 352, 353, 
354, 361 und 365, alle Gemarkung Oberpreusch
witz. Die westliche Grenze des Teilgebietes folgt 
der westlichen Begrenzung der Fl.Nrn. 365, 364, 
363, 347, 348, 325, 326 sowie der Nord- und West
begrenzung der Fl.Nr. 316/2, verläuft dann an der 
Nord-, West- und Südbegrenzung der Fl.Nr. 321, 
alle Gemarkung Oberpreuschwitz. Die westliche 
Grenze durchschneidet sodann in südlicher Rich
tung die Fl.Nr. 264 (Feldweg), wobei sie auf die 
Westspitze der Fl.Nr. 443, sämtliche Gemarkung 
Oberpreuschwitz, trifft. Von dort verläuft die 
Grenze in südlicher Richtung entlang der West
begrenzung der Fl.Nrn. 443, 440, 429 und 426 
sowie in südwestlicher Richtung entlang der 
Nordbegrenzung der Fl.Nr. 424, alle Gemarkung 
Oberpreuschwitz. Sodann trifft sie auf die Ge
markungsgrenze Meyernberg, Stadtgebiet Bay
reuth. 

d) aus der Gemeinde Thiergarten die Fl.Nrn. 422, 
425, 425/4, 425/5 der Gemarkung Thiergarten und 
die zwischen diesen Grundstücken und der Ge-

meindegrenze Oberkonnersreuth liegende Wege
fläche der Fl.Nr. 401 der Gemarkung Thiergarten; 

3. Stadt Coburg 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Coburg, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Bei
ersdorf b. Coburg, Creidlitz, Lützelbuch, Rögen, 
Scheuerfeld und Seidmannsdorf; 

4. Stadt Hof 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Hof, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinde Unter
kotzau, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Martinsreuth, 
der wie folgt begrenzt wird: im Osten durch die 
Gemeindegrenze Oberkotzau und die Stadtgrenze 
Hof; im Norden durch die Stadtgrenze Hof und die 
Gemeindegrenze Wölbattendorf; im Westen durch 
die Gemeindegrenze Föhrenreuth bis zur Südost
ecke der FI. Nr. 612 der Gemarkung Föhrenreuth 
der Gemeinde Martinsreuth; in nördlicher Rich
tung entlang der Ostgrenze der FI. Nr. 612 bis zur 
Südwestecke der FI. Nr. 608/6; in östlicher Rich
tung entlang der südlichen Begrenzung der FI. Nrn. 
608/6, 589, 588, 586, 584 und 585, überquert die 
Gemeindeverbindungsstraße Konradsreuth-Pirk 
(FI. Nr. 538), von hier in südöstlicher Richtung ent
lang der westlichen Begrenzung der FI. Nrn. 578 
und 577, sämtliche Gemarkung Föhrenreuth der 
Gemeinde Martinsreuth; sodann in südwestlicher 
Richtung entlang der nordwestlichen Begrenzung 
der FI. Nrn. 512 a und 515 a, weiter in südlicher 
Richtung entlang der westlichen Begrenzung der 
FI. Nrn. 515 a und 515 b und in östlicher Richtung 
entlang der südlichen Begrenzung der FI. Nrn. 
515 b und 512 b, sämtliche Gemarkung Föhren
reuth der Gemeinde Martinsreuth, der Ff. Nrn. 254, 
258, 257, 260, 261, 262, 264 und 275, sämtliche Ge
markung Martinsreuth; sodann in südlicher Rich
tung entlang der westlichen und südlichen Begren
zung der FI. Nrn. 282, 281 und 313 der Gemarkung 
Martinsreuth; weiterhin in östlicher Richtung ent
lang der südlichen Begrenzung der FI. Nrn. 312 
und 311 der Gemarkung Martinsreuth; sodann in 
südlicher Richtung entlang der westlichen und süd
lichen Begrenzung der FI. Nr. 315 sowie der FI. Nr. 
316, sämtliche Gemarkung Martinsreuth, sodann 
entlang der nördlichen, westlichen und südlichen 
Begrenzung der Fl.Nr. 307/2 bis zur Nordwest
ecke der FI. Nr. 731, beide Gemarkung Martins
reuth, und entlang der westlichen Begrenzung 
dieser FI. Nr. bis auf die nördliche Begrenzung des 
Verbindungsweges Glänzlamühle-Wustuben; so
dann in östlicher Richtung entlang der südlichen 
Begrenzung der Ff. Nrn. 731, 732, 733, 734, 725 
und 724 bis zur Südostecke der Ff. Nr. 724, alle Ge
markung Martinsreuth; in nördlicher Richtung ent
lang der östlichen Begrenzung der FI. Nr. 724, der 
östlichen und nördlichen Begrenzung der Ff. Nr. 
723 und der östlichen Begrenzung der FI. Nr. 722 
bis zur Südwestecke der Ff. Nr. 713, alle Gemar
kung Martinsreuth; sodann in östlicher Richtung 
entlang der südlichen Begrenzung der Ff. Nr. 713 
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bis zur westlichen Begrenzung der FI. Nr. 701 
(Überquerung des Weges FI. Nr. 712), sämtliche 
Gemarkung Martinsreuth; sodann in südlicher 
Richtung entlang der westlichen Begrenzung der 
FI. Nrn. 701 und 763 bis zur Nordostecke der FI. Nr. 
757, alle Gemarkung Martinsreuth; von hier ent
lang der westlichen, südlichen und östlichen Be
grenzung der FI. Nr. 757, in südöstlicher Richtung 
entlang der westlichen Begrenzung der FI. Nr. 763 
bis zur Südwestecke der FI. Nr. 763, alle Gemar
kung Martinsreuth; sodann in östlicher Richtung 
entlang der südlichen Begrenzung der FI. Nrn. 763, 
760, 767, 770 und 687, sämtliche Gemarkung Mar
tinsreuth, bis zur Gemeindegrenze Oberkotzau, 

d) den Gebietsteil der Gemeinde Wölbattendorf, 
der wie folgt begrenzt wird: im Osten durch die 
Stadtgren;ze Hof; im Norden durch die Grenze 
der Gemeinde Köditz; im Süden durch die 
Grenze der Gemeinde Martinsreuth; im Westen 
durch die westliche Begrenzung der FI. Nrn. 113, 
120, 107, 824, 740, 745, 1150, 1156, 1155, 1157, 
1160, senkrechte Überquerung der Bundesstraße 
15 (FI. Nr. 1159/5), 1163/2, 648, 1289, 1281, 1271, 
1261/2, 1266 b, 1216 b, 1220, 1227 und 1229, alle 
Gemarkung Wölbattendorf. 

§ 18 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Bamberg mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Bamberg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bam
berg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Bug, Eckersbach, Gaustadt, Koppenwind, Trails
dorf, Untermelsendorf, Unterstürmig, Wildensorg 
und des gemeindefreien Gebiets Bruderwald so
wie mit Ausnahme der bei der Gebietsfläche der 
kreisfreien Stadt Bamberg aufgeführten Teilflä
chen der Gemeinden Gundelsheim und Strullen
dorf (§ 17 Nr. 1 Buchstaben c und d), 

b) das Gebiet der G~meinden Heiligenstadt 
i. OFr. und Königsfeld des bisherigen Landkreises 
Ebermannstadt, 

c) das Gebiet der Gemeinden Baunach, Deus
dorf, Dorgendorf, Gerach, Höfen, Lauter, Mürs
bach, Priegendorf, Reckendorf, Reckenneusig und 
die gemeindefreien Gebiete Daschendorfer Forst, 
Lußberger Forst und Stiefenberg des bisherigen 
Landkreises Ebern, 

d) das Gebiet der Gemeinden Oberndorf, Pom
mersfelden, Sambach und Steppach des bisheri
gen Landkreises Höchstadt a. d. Aisch, 

e) das Gebiet der Gemeinden Busendorf, Ebing, 
· Medlitz, Oberleiterbach, Rattelsdorf, Unterleiter

bach und Zapfendorf des bisherigen Landkreises 
Staffelstein; 

2. Landkreis Bayreuth mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Bayreuth 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bay
reuth mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 

Laineck und Oberkonnersreuth sowie der bei der 
Gebietsfläche der kreisfreien Stadt Bayreuth auf
geführten Teilflächen der Gemeinden Oberpreusch
witz und Thiergarten (§ 17 Nr. 2 Buchstaben c u. d), 

b) das Gebiet der Gemeinden Aufseß, Breiten
lesau, Freienfels, Hochstahl, Hollfeld, Krögelstein, 
Löhlitz, Nankendorf, Neuhaus, Plankenfels, 
Schönfeld, Stechendorf, Treppendorf, Waischen
feld, Weiher, Wiesentfels, Wohnsgehaig und des 
Gemeindeteils Kainach (in den Grenzen der frü
her selbständigen Gemeinde) des Marktes Won
sees sowie das gemeindefreie Gebiet Löhlitzer 
Wald des bisherigen Landkreises Ebermannstadt, 

c) das Gebiet der Gemeinden Neustadt a. Kulm, 
Penzenreuth und Troschenreuth des bisherigen 
Landkreises Eschenbach i. d. OPf., 

d) das Gebiet der Gemeinden Guttenthau, Hai
denaab, Mehlmeisel, Mockersdorf, Plössen, Ram
lesreuth, Speichersdorf und Wirbenz des bisheri
gen Landkreises Kemnath, 

e) das Gebiet der Gemeinden Neustädtlein 
a. Forst, Wasserknoden und das gemeindefreie 
Gebiet Forst Neustädtlein a. Forst des bisherigen 
Landkreises Kulmbach, 

f) das Gebiet der Gemeinden Falls, Gefrees, 
Kornbach, Metzlersreuth, Streitau und Witzles
hofen des bisherigen Landkreises Münchberg, 

g) das Gebiet des bisherigen Landkreises Pegnitz 
mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden Bärn
fels, Behringersmühle, Bieberbach, Geschwand, 
Gößweinstein, Höfen, Kleingesee, Leutzdorf, Mog
gast, Morschreuth, Obertrubach, Stadelhofen, 
Unterailsfeld, Wichsenstein und Wolfsberg; 

3. Landkreis Coburg mit' dem Sitz der Kreisver
waltung in Coburg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Coburg mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Beiersdorf b. Coburg, Creidlitz, Hofsteinach, 
Horb a. d. Steinach, Leutendorf b. Coburg, Lützel
buch, Rögen, Scheuerfeld und Seidmannsdorf und 
des gemeindetreien Gebiets Leutendorfer Forst, 

b) das Gebiet der Stadt Neustadt b.,Coburg, 

c) das Gebiet der Gemeinde Heilgersdorf des 
bisherigen Landkreises Ebern, 

d) das Gebiet der Gemeinden Autenhausen, Die
tersdorf, Freiberg, Gemünda i. OFr., Gleismuth
hausen, Gleußen, Hattersdorf, Herreth, Kalten
brunn i. ltzgrund, Lahm i. ltzgrund, Lechenroth, 
Merlach, Neundorf, Obereildorf, Rothenberg, 
Schottenstein, Seßlach, Untereildorf, Walsberg 
und Witzmannsberg des bisherigen Landkreises 
Staffelstein; 

4. Landkreis Forchheim mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Forchheim 

a) das Gebiet der Gemeinden Trailsdorf und 
Unterstürmig des bisherigen . Landkreises 
Bamberg, 
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b) das Gebiet der Gemeinden Albertshof, Birken
reuth, Burggaillenreuth, Drosendorf a. Eggerbach, 
Drügendorf, Ebermannstadt, Engelhardsberg, 
Eschlipp, Götzendorf, Hagenbach, Hetzeisdorf, 
Lützelsdorf, Muggendorf, Oberfellendorf, Pretz
feld, Streitberg, Tiefenstürmig, Unterleinleiter, 
Wannbach, Weigelshofen, Weilersbach, Wohl
mannsgesees, Wohlmuthshüll und Wüstenstein 
des bisherigen Landkreises Ebermannstadt, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Forch
heim mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Großengsee, Weppersdorf, Wildenfels und des ge
meindefreien Gebiets Wildenfelser Wald, 

d) das Gebiet der Stadt Forchheim, 

e) das Gebiet der Gemeinden Bärnfels, Behrin
gersmühle, Bieberbach, Geschwand, Gößwein
stein, Kleingesee, Leutzdorf, Moggast, Morsch
reuth, Obertrubach, Stadelhofen, Unterailsfeld, 
Wichsenstein und Wolfsberg des bisherigen Land
kreises Pegnitz; 

5. Landkreis Hof mit dem Sitz der Kreisverwaltung 
in Hof 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Hof 
mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde Unter
kotzau und der bei der Gebietsfläche der kreis
freien Stadt Hof aufgeführten Teilflächen der Ge
meinden Martinsreuth und Wölbattendorf (§ 17 
Nr. 4 Buchstaben c und d), 

b) das Gebiet der Gemeinde Dürrenwaid des bis
herigen Landkreises Kronach, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Münch
berg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Falls, Gefrees, Kornbach, Metzlersreuth, Streitau 
und Witzleshofen, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Naila, 

e) das Gebiet der Gemeinden Draisendorf, Faß
mannsreuth, Fohrenreuth, Kautendorf, Martinla
mitz, Nentschau, Neuhausen, Pilgramsreuth, Prex, 
Quellenreuth, Regnitzlosau, Rehau, Schwesen
dorf, Wurlitz und die gemeindefreien Gebiete 
Martinlamitzer Forst-Nord und Rehauer Forst des 
bisherigen Landkreises Rehau; 

6. Landkreis Kronach mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Kronach 

a) das Gebiet der Gemeinden Hofsteinach, Horb 
a. d. Steinach, Leutendorf b. Coburg und das ge
meindefreie Gebiet Leutendorfer Forst des bis
herigen Landkreises Coburg, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kro
nach mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Dürrenwaid und Unterlangenstadt, 

c) das Gebiet der Gemeinde Burkersdorf des bis
herigen Landkreises Lichtenfels, 

d) das Gebiet des Marktes Seibelsdorf des bis
herigen Landkreises Stadtsteinach; 

7. Landkreis Kulmbach mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Kulmbach 

a) das Gebiet des Marktes Wonsees mit Ausnahme 
des Gemeindeteils Kainach (früher selbständige 
Gemeinde) des bisherigen Landkreises Ebermann
stadt, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kulm
bach mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Neustädtlein a. Forst und Wasserknoden sowie 
des gemeindefreien Gebiets Forst Neustädtlein 
a. Forst, 

c) das Gebiet der Stadt Kulmbach, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Stadt
steinach mit Ausnahme des Gebiets des Marktes 
Seibelsdorf; 

8. Landkreis Lichtenfels mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Lichtenfels 

a) das Gebiet der Gemeinde Unterlangenstadt 
des bisherigen Landkreises Kronach, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lich
tenfels mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Burkersdorf, 

c) das Gebiet der Gemeinden Altenbanz, Birkach, 
Dittersbrunn, Döringstadt, Ebensfeld, Eggenbach, 
Grundfeld, Horsdorf, Kleukheim, Messenfeld, Ne
densdorf, Oberbrunn, Oberküps, Prächting, Schön
brunn, Schwabthal, Serkendorf, Stadel, Staffel
stein, Stublang, Uetzing, Unnersdorf, Unterbrunn, 
Unterneuses, Unterzettlitz, Weingarten, Wiesen, 
Wolfsdorf und die gemeindefreien Gebiete Banzer 
Wald und Breitengüßbacher Forst des bisherigen 
Landkreises Staffelstein; 

9. Landkreis Wunsiedel mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Wunsiedel 

a) das Gebiet der Stadt Marktredwitz, 

b) das Gebiet der Gemeinden Erkersreuth, 
Heidelheim, Hohenberg a. d. Eger, Längenau, 
Lauterbach, Mühlbach, Neuhaus a. d. Eger, Ober
weißenbach, Selb-Plößberg, Silberbach, Schön
wald, Spielberg, Unterweißenbach und Vielitz 
sowie die gemeindefreien Gebiete Hohenberger 
Forst, Kaiserhammer Forst-Ost· und Selber Forst 
des bisherigen Landkreis.es Rehau, 

c) das Gebiet der Stadt Selb, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Wun
siedel. 

§ 19 Eingliederungen in kreisangehörige Gemeinden 

(1) In die Stadt Hollfeld (bisher Landkreis Ebermann
stadt) wird der Gemeindeteil Kainach des Mark
tes Wonsees (in den Grenzen der früher selb
ständigen Gemeinde Kainach) eingegliedert. 

(2) In die Gemeinde Konradsreuth (Landkreis Hof) 
wird der Teil der Gemeinde Martinsreuth, der 
nicht in die Stadt Hof (§ 17 Nr. 4 Buchst. c) und 
nicht in den Markt Oberkotzau (Absatz 3) einge
gliedert wird, eingegliedert (Gemeindeteile Mar
tinsreuth und Glänzlamühle). 
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(3) In den Markt Oberkotzau (Landkreis Hof) wird das 
Gebiet der Gemeinde Martinsreuth mit den FI. 
Nrn. 713/2, 756, 755, 759, 759/1, 736/4, 810, 810/2, 
811, 809, 808, 802, 803, 757 /2, 754, 753, 801, 800, 
797, 749/2, 748, 751, 796, 795, 792, 794, 790, 791, 
789, 788, 787, 786, 785, 784, 784/2, 784/3, 778, 777, 
776, 775, 779, 773, 773/2, 772, 771, 744, 782, 783 
und 750, sämtliche Gemarkung Martinsreuth, ein
gegliedert (Gemeindeteil Wustuben). 

§ 20 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: Gesamtrechtsnachfolger 

Bamberg 
Bayreuth 
Coburg 
Ebermannstadt 
Forchheim 
Hof 
Kronach 
Kulmbach 
Lichtenfels 
Münchberg 
Naila 
Pegnitz 
Rehau 
Stadtsteinach 
Staffelstein 
Wunsiedel 

Landkreis: 

Bamberg 
Bayreuth 
Coburg 
Forchheim 
Forchheim 
Hof 
Kronach 
Kulmbach 
Lichtenfels 
Hof 
Hof 
Bayreuth 
Hof 
Kulmbach 
Lichtenfels 
Wunsiedel 

5. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Mittelfranken 

§ 21 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Mittelfranken wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Ansbach, Erlangen, Fürth, 
Nürnberg und Schwabach, 

b) in die Landkreise Ansbach, Erlangen, Fürth, Lauf 
a. d. Pegnitz, Neustadt a. d. Aisch, Roth b. Nürnberg 
und Weißenburg i. Bay. 

§ 22 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Stadt Ansbach 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Ansbach, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Bern
hardswinden, Brodswinden, Claffheim, Elpersdorf 
b. Ansbach, Hennenbach, Neuses b. Ansbach
und Schalkhausen, 

c) das bisher gemeindefreie Gebiet Schalk
hausen; 

.2. Stadt Erlangen 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Erlangen, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Elters-

darf, Frauenaurach, Hüttendorf, Kriegenbrunn 
und Tennenlohe, 

c) das bisher gemeindefreie Gebiet Klosterwald; 

3. Stadt Fürth 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Fürth, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Sack, 
Stadeln und Vach, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Boxdorf (Ge
meindeteile Herboldshof und Steinach) westlich 
der nachfolgend beschriebenen Grenze: von 
Süden nach Norden gehend von der Gemein
degrenze an der südöstlichen Ecke der Ff.Nr. 
689/3 der Gemarkung Boxdorf, entlang der öst
lichen und nordöstlichen Grenze der Fl.Nr. 689/3, 
dort den Weg FI. Nr. 688/2 überquerend zur süd
östlichen Ecke der Fl.Nr. 687/6, entlang der süd
lichen und dann der westlichen Grenze der Fl.Nr. 
687/6, entlang der westlichen und dann der nörd
lichen Grenze der Fl.Nr. 687/17 bis zur südöst
lichen Ecke der Fl.Nr. 634/10, entlang der öst
lichen Grenzen der Fl.Nrn. 634/10, 634/103, 685, 
684, 846, 845, 844 und 843 bis zur nordöstlichen 
Ecke der Fl.Nr. 843, von dort nach Westen ge
hend entlang der nördlichen Grenzen der Fl.Nrn. 
637/7, 687/5 und 832 bis zur Gemeindegrenze an 
der nordöstlichen Ecke der Fl.Nr. 832; 

4. Stadt Nürnberg 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Nürnberg, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Böxdorf · 
mit Ausnahme des in die Stadt Fürth eingeglieder
ten Gebietsteils (Nr. 3c), Brunn, Fischbach b. Nürn
berg, Großgründlach, Neunhof, Katzwang, Karn
burg und Worzeldorf, 

c) den Gebietsteil der Gemeinde Schwaig b. 
Nürnberg, der zwischen der bisherigen Stadtgren
ze und der Bundesautobahn Frankfurt-Nürnberg 
liegt, 

d) den Gebietsteil der Gemeinde Wolkersdorf 
(Gemeindeteil Holzheim), der wie folgt begrenzt 
wird: von der nördlichen Ecke der Fl.Nr. 242 an der 
Gemeindegrenze gegen Nürnberg ausgehend in 
südwestlicher Richtung entlang der nördlichen 
Grenze der Fl.Nrn. 242 und 244/2 bis zur südwest
lichen Ecke der Fl.Nr. 244/13, von dort quer über 
den Gemeindeweg Fl.Nr. 244/5, entlang der west
lichen Gren;rn dieses Flurstücks bis zur Einmün
dung des Weges Fl.Nr. 244/6, entlang der Süd
grenze dieses Weges und der Fl.Nr. 246/5 bis zum 
Gemeindeweg Fl.Nr. 246/2, diesen Weg überque
rend, sodann in südwestlicher Richtung der West
grenze der Wege Fl.Nrn. 246/2 und 213/2 folgend 
bis zur südlichen Ecke der Fl.Nr. 213/4, entlang 
der nördlichen Grenze der Fl.Nr. 213 bis zu deren 
nordwestlicher Ecke, in Verlängerung dieser Gren
ze bis zur Westgrenze des Weges Fl.Nr. 216/2, von 
dort nach Norden und dann nach Westen abbie
gend entlang der Grenze der Fl.Nr. 217, entlang 
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der Nordgrenze der Fl.Nr. 217/3 bis zu deren nord
westlicher Ecke, von dort in nördlicher Richtung 
entlang der Ostgrenzen der Fl.Nrn. 86, 84/3 und 
84, nach Nordwesten abbiegend entlang der nord
östlichen Grenzen der Fl.Nrn. 84 und 84/2 und in 
gleicher Richtung weiter über den Gemeindeweg 
Fl.Nr. 229/2 bis zur Gemeindegrenze gegen Nürn
berg, 

e) das bisher gemeindefreie Gebiet Eibacher 
Forst und die Fl.Nrn.1128/3 und 1128/9 des. ge
meindefreien Gebiets Neunhofer Forst. 

5. Stadt Schwabach 

a) das bisherige Gebi.et der Stadt Schwabach, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Penzen
dorf und Wolkersdorf mit Ausnahme des in die 
Stadt Nürnberg eingegliederten Gebietsteils (Nr. 
4 d), 

c) das bisher gemeindefreie Gebiet Brünst. 

§ 23 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Ansbach mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Ansbach 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ans
bach mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Bernhardswinden, Brodswinden, Elpersdorf 
b. Ansbach, Hennenbach, Neuses b. Ansbach, 
Schalkhausen sowie des gemeindefreien Gebiets. 
Schalkhausen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Din
kelsbühl, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Feucht
wangen mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinde 
Claffheim, 

d) das Gebiet der Gemeinden Biederbach, Ger
bersdorf, Hirschlach, lsmannsdorf, Merkendorf, 
Mitteleschenbach, Reutern, Selgenstadt und Wol
frams-Eschenbach des bisherigen Landkreises 
Gunzenhausen, 

e) das Gebiet der Gemeinden Dietenhofen und 
Neudorf des bisherigen Landkreises Neustadt a. 
d. Aisch, 

f) das Gebiet des bisherigen Landkreises Rothen
burg ob der Tauber mit Ausnahme des Gebiets 
der Gemeinden Ermetzhof und Steinach a. d. Ens, 

g) das Gebiet der Stadt Rothenburg ob der Tau
ber, 

h) das Gebiet der Gemeinden Hergersbach, Un
tereschenbach und Winkelhaid des bisherigen 
Landkreises Schwabach. 

2. Landkreis Erlangen mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Erlangen 

a) das Gebiet der Gemeinden Eckersbach und 
Untermelsendorf des bisherigen Landkreises Bam
berg, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Er
langen mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Eitersdorf, Frauenaurach, Hüttendorf, Kriegen
brunn, Tennenlohe sowie der gemeindefreien 
Gebiete Behringersdorfer Forst, Günthersbühler 
Forst, Klosterwald, Rückersdorfer Forst und der 
Fl.Nrn. 1128/3 und 1128/9 des gemeindefreien 
Gebiets Neunhofer Forst, 

c) das Gebiet der Gemeinde Weppersdorf des bis
herigen Landkreises Forchheim, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Höch
stadt a. d. Aisch mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Oberndorf, Pommersfelden, Sambach 
und Steppach, 

e) das Gebiet der Gemeinden Beerbach, Benzen
dorf, Eckenhaid und Herpersdorf des bisherigen 
Landkreises Lauf a. d. Pegnitz · 

f) das Gebiet der Gemeinde Gleißenberg des bis
herigen Landkreises Scheinfeld; 

3. Landkreis Fürth mit dem Sitz der Kreisverwaltung 
in Fürth 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Fürth 
mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden Box
dorf, Großgründlach, Neunhof, Sack, Stadeln und 
Vach, 

b) das Gebiet der Gemeinden Katterbach, Kirch
fernbach und Wilhermsdorf des bisherigen Land
kreises Neustadt a. d. Aisch, 

c) das Gebiet der Gemeinde Stein b. Nürnberg 
des bisherigen Landkreises Nürnberg. 

4. Landkreis Lauf a. d. Pegnitz mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Lauf a. d. Pegnitz 

a) das Gebiet der Gemeinden Neuhaus a. d. Peg
nitz, Krottensee mit Ausnahme des im Truppen
übungsplatz Grafenwöhr liegenden Teils, Ranna 
und Rothenbruck des bisherigen Landkreises 
Eschenbach i. d. Opf., 

b) das Gebiet der Gemeinden Gro.ßengsee und 
Wildenfels und das gemeindefreie Gebiet Wilden
felser Wald des bisherigen Landkreises Forch
heim, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Hers
bruck, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lauf 
a. d. Pegnitz mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Beerbach, Benzendorf, Eckenhaid und 
Herpersdorf, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Nürn
berg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Brunn, Fischbach b. Nürnberg, Stein b. Nürnberg 
und des Gebietsteils der Gemeinde Schwaig b. 
Nürnberg, der westlich der Autobahn Frankfurt
Nürnberg liegt, 

f) das Gebiet der Gemeinde Höfen des bisherigen 
Landkreises Pegnitz, 
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g) den vom Gebiet der Gemeinden Heldmanns
berg und Alfeld umschlossenen Gebietsteil der 
Gemeinde Fürnried (Exklave Hofstetten) des bis
herigen Landkreises Sulzbach-Rosenberg, 

h) den nördlich der Bundesautobahn Amberg -
. Nürnberg gelegenen Gebietsteil der Gemeinde 
Gebertshofen (Gemeindeteil Nonnhof) des bishe
rigen Landkreises Neumarkt i. d. Opf., 

i) die gemeindefreien Gebiete Behringersdorfer 
Forst, Günthersbühler Forst und Rückersdorfer 
Forst des bisherigen Landkreises Erlangen. 

5. Landkreis Neustadt a. d. Aisch mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Neustadt a. d. Aisch 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neu
stadt a. d. Aisch mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Dietenhofen, Katterbach, Kirchfern
bach, Neudorf und Wilhermsdorf, 

b) das Gebiet der Gemeinden Ermetzhof .und 
Steinach a. d. Ens des bisherigen Landkreises Rot
henburg ob der Tauber, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Scheinfeld mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Birklingen, Dornheim, Einersheim, Füt
tersee, Geiselwind, Gleißenberg, Gräfenneuses, 
Haag, Hellmitzheim, Holzberndorf, Iphofen, Lan
genberg, Mönchsondheim, Nenzenheim, Possen
heim, Wasserberndorf sowie des gemeindefreien 
Gebiets Limpurgerforst, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Uffen
heim mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Bullenheim, Gnötzheim und Unterickelsheim. 

6. Landkreis Roth b. Nürnberg mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Roth b. Nürnberg 

a) das Gebiet der Gemeinden Enderndorf und 
Fünfbronn des bisherigen Landkreises Gunzen
hausen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Hil
poltstein mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Altdorf, Biburg, Emsing, Erkertshofen, Groß
nottersdorf, kaldorf, Mantlach, Michelbach, Mörs
dorf, Morsbach, Petersbuch, Stadelhofen, Titting 
und Wengen, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Schwa
bach mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Hergersbach, Katzwang, Kornburg, Penzendorf, 
Untereschenbach, Winkelhaid, Wolkersdorf und 
Worzeldorf sowie der gemeindefreien Gebiete 
Brünst und Eibacher Forst, 

d) das Gebiet der Gemeinde Mühlstetten des bis
herig.en Landkreises Weißenburg i. Bay.; 

7. Landkreis Weißenburg i. Bay. mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Weißenburg i. Bay. 

a) das Gebiet der Gemeinden Gundelsheim und 
Möhren des bisherigen Landkreises Donauwörth, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Gun
zenhausen mit Ausnahme des Gebiets der Ge-

meinden Biederbach, Enderndorf, Fünfbronn, Ger
bersdorf, Hirschfach, lsmannsdorf, Merkendorf, 
Mitteleschenbach, Reutern, Selgenstadt, Steinhart 
und Wolframs-Eschenbach, 

c) das Gebiet der Gemeinden Biburg und Wen
gen des bisherigen Landkreises Hilpoltstein, 

d) das Gebiet der Stadt Weißenburg i. Bay., 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Wei
ßenburg i. Bay. mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinde Mühlstetten. 

§ 24 Eingliederungen in kreisangehörige Gemeinden 

(1) In die Gemeinde Alfeld (Landkreis Lauf a. d. Peg
nitz) wird der nördlich der Bundesautobahn Am
berg - Nürnberg gelegene Gebietsteil der Ge
meinde Gebertshofen (Gemeindeteil Nonnhof) ein
gegliedert. 

(2) In die Gemeinde Heldmannsberg (Landkreis Lauf 
a. d. Pegnitz) wird der Teil der Gemeinde Fürn
ried, der vom Gebiet der Gemeinden Heldmanns
berg und Alfeld umgeben ist (Exklave Hofstet
ten), eingegliedert. 

§ 25 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Ansbach Ansbach 
Dinkelsbühl Ansbach 
Erlangen Erlangen 
Feuchtwangen Ansbach 
Fürth Fürth 
Gunzenhausen Weißenburg i. Bay. 
Hersbruck Lauf a. d. Pegnitz 
Hilpoltstein Roth b. Nürnberg 
Höchstadt a. d. Aisch Erlangen 
Lauf a. d. Pegnitz Lauf a. d. Pegnitz 
Neustadt a. d. Aisch Neustadt a. d. Aisch 
Nürnberg Lauf a. d. Pegnitz 
Rothenburg ob der Tauber Ansbach 
Scheinfeld Neustadt a. d. Aisch 
Schwabach Roth b. Nürnberg 
Uffenheim Neustadt a. d. Aisch 
Weißenburg i. Bay. Weißenburg i. Bay. 

6. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Unterfranken 

§ 26 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Unterfranken wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Aschaffenburg, Schwein
furt und Würzburg, 

b) in die Landkreise Aschaffenburg, Bad Kissingen, 
Bad Neustadt a. d. Saale, Haßberg-Kreis, Kitzin
gen, Miltenberg, Mittelmain, Schweinfurt und 
Würzburg. 
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§ 27 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfassen folgende Gebiete: 

1. Stadt Aschaffenburg 

das bisherige Gebiet der Stadt Aschaffenburg; 

2. Stadt Schweinfurt 

das bisherige Gebiet der Stadt Schweinfurt; 

3. Stadt Würzburg 

das bisherige Gebiet der Stadt Würzburg. 

§ 28 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Aschaffenburg mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Aschaffenburg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Alze
nau i. UFr., 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Aschaf
fenburg, 

c) das Gebiet der Gemeinde Rothenbuch und 
das gemeindefreie Gebiet Rothenbucher Forst 
des bisherigen Landkreises Lohr a. Main, 

d) das Gebiet der Gemeinden Pflaumheim und 
Wenigumstadt des bisherigen Landkreises Obern
burg a. Main; 

2. Landkreis Bad Kissingen mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Bad Kissingen 

a) das Gebiet der Stadt Bad Kissingen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad 
Kissingen mit Ausnahme des gemeindefreien Ge
biets Jeusing, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad 
Brückenau, 

d) aus dem bisherigen Landkreis Gemünden a. 
Main die Gebietsteile der Gemeinden Heßdorf, 
Höllrich, Karsbach und Weyersfeld, die im Trup
penübungsplatz Hammelburg liegen, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ham
melburg mit Ausnahme des Gebiets der Gemein-

' den Greßthal und Wasserlosen, 

f) aus dem bisherigen Landkreis Karlstadt das 
Gebiet der Gemeinde Gauaschach, das Gebiet 
der Gemeinde Bonnland (abgesiedelt) sowie den 
Gebietsteil der Gemeinde Münster, der im Trup
penübungsplatz Hammelburg liegt; 

3. Landkreis Bad Neustadt a. d. Saale mit dem Sitz 
der Kreisverwaltung in Bad Neustadt a. d. Saale 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Bad 
Neustadt a. d. Saale, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kö
nigshofen i. Grabfeld, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Mell
richstadt: 

4. Landkreis Haßberg-Kreis mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Haßfurt 

a) das Gebiet der Gemeinde Koppenwind des 
bisherigen Landkreises Bamberg, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ebern 
mit Ausnahme der Gebiete der Gemeinden Bau
nach, Deusdorf, Dorgendorf, Gerach, Heilgers
dorf, Höfen, Lauter, Mürsbach, Priegendorf, 
Reckendorf, Reckenneusig sowie der gemeinde
freien Gebiete Daschendorfer Forst, Lußberger 
Forst und Stiefenberg, 

c) das Gebiet der Gemeinden Geusfeld, Wohnau 
und Wustviel aus dem bisherigen Landkreis Ge
rolzhofen, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Haß
furt, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Hof
heim i. UFr. mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinden Altenmünster, Birnfeld, Fuchsstadt, Mai
les, Oberlauringen, Stadtlauringen, Sulzdort b. 
Stadtlauringen, Wettringen und Wetzhausen; 

5. Landkreis Kitzingen mit dem Sitz der Kreisverwal
tung in Kitzingen 

a) das Gebiet der Stadt Kitzingen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Abtswind, Alten
schönbach, Astheim, Atzhausen, Simbach, Brün
nau, Gasteil, Dimbach, Düllstadt, Ebersbrunn, 
Eichfeld, Escherndorf, Fahr, Feuerbach, Gaibach, 
Geesdorf, Greuth, Järkendorf, Kirchschönbach, 
Köhler, Krautheim, Laub, Neudorf, Neuses a. 
Sand, Nordheim a. Main, Obervolkach, Prichsen
stadt, Rehweiler, Rimbach, Reupelsdorf, Rüden
hausen, Sommerach, Stadelschwarzach, Unter
sambach, Volkach, Wiesentheid und Wüsten
felden sowie das gemeindefreie Gebiet Ober
sambacher Wald des bisherigen Landkreises 
Gerolzhofen, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kitzin
gen mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Dipbach, Oberpleichfeld und Prosselsheim, 

d) das Gebiet der Gemeinden Birklingen, Dom
heim, Einersheim, Füttersee, Geiselwind, Gräfen
neuses, Haag, Hellmitzheim, Holzberndorf, Ipho
fen, Langenberg, Mönchsondheim, Nenzenheim, 
Possenheim und Wasserberndorf sowie das ge
meindefreie Gebiet Limpurgerforst des bisherigen 
Landkreises Scheinfeld, 

e) das Gebiet der Gemeinden Bullenheim, Gnötz
heim und Unterickelsheim des bisherigen Land
kreises Uffenheim; 

6. Landkreis Miltenberg mit dem Sitz der Kreisver-
waltung in Miltenberg · 

a) aus dem bisherigen Landkreis Marktheiden
feld das Gebiet der Gemeinden Altenbuch, Brei
tenbrunn, Dorfprozelten, Faulbach, Neuenbuch, 
Stadtprozelten und die gemeindefreien Gebiete 
Altenbucher Forst, Hoher Berg und Kollenberger 
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Forst sowie einen Gebietsteil des gemeindefreien 
Gebiets Bischbrunner Forst in folgender Abgren
zung: vom Schnittpunkt der bisherigen Landkreis
grenze Aschaffenburg/Marktheidenfeld mit der 
Autobahn bei Stein 161 auf der S-Grenze der 
Autobahn nach SO (Stein 161-172), von dort bis 
zum Schnittpunkt mit der W-Grenze der Exklave 
Haseltal der Gemarkung Bischbrunn (bei Stein 
172), sodann auf der W-Grenze der Gemarkung 
Bischbrunn (Exklave Haseltal) nach S bis zum 
Schnittpunkt mit der N-Grenze der Gemarkung 
Schollbrunn, dann auf der N-Grenze der Gemar
kung Schollbrunn in westlicher Richtung, danach 
auf der Westgrenze der Gemarkung Schollbrunn 
nach S bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungs
grenze Hasselberg, von hier auf der Nordgrenze 
der Gemarkung Hasselberg nach Westen bis zum 
Schnittpunkt mit der Ostgrenze des Altenbucher 
Forstes, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Milten
berg, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Obern
burg a. Main mit Ausnahme des Gebiets der Ge
gemeinden Pflaumheim und Wenigumstadt; 

7. Landkreis Mittelmain mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Lohr a. Main 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Ge
münden a. Main mit Ausnahme der Gebietsteile 
der Gemeinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und 
Weyersfeld, die im Truppenübungsplatz Hammel
burg liegen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Karl
stadt mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Bonnland (abgesiedelt), Burghausen,- Erbshausen, 
Gauaschach, Gramschatz, Hausen b. Arnstein, 
Kaisten, Mühlhausen, Opferbaum, Rieden, 
Rütschenhausen, Schwemmelsbach, Wülfers
hausen und des Gebietsteils der Gemeinde 
Münster, der im Truppenübungsplatz Hammel
burg liegt, sowie des gemeindefreien Gebiets 
Gramschatzer Wald, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lohr 
a. Main mit Ausnahme des Gebiets der Ge
meinde Rothenbuch und des gemeindefreien Ge
biets Rothenbucher Forst, 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Markt
heidenfeld mit Ausnahme der Gebiete der Ge
meinden Altenbuch, Böttigheim, Breitenbrunn, 
Dorfprozelten, Faulbach, Heimstadt, Holzkirchen, 
Holzkirchhausen, Neubrunn, Neuenbuch, Remlin
gen, Stadtprozelten, Ottingen, Wüstenzell und der 
gemeindefreien Gebiete Altenbucher Forst, Hoher 
Berg und Kollenberger Forst sowie eines Teiles 
des gemeindefreien Gebiets Bischbrunner Forst 
(vgl.§28Nr.6a); 

8. Landkreis Schweinfurt mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Schweinfurt 

a) das gemeindefreie Gebiet Jeusing des bis
herigen Landkreises Bad Kissingen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Alitzheim, Alt
mannsdorf, Bischwind, Breitbach, Brünnstadt, 
Dingolshausen, Donnersdorf, Falkenstein, Fran
kenwinheim, Gemach, Gerolzhofen, Handthal, 
Herlheim, Hundelshausen, Kleinrheinfeld, Kolitz
heim, Lindach, Lülsfeld, Michelau i. Steigerwald, 
Mönchstockheim, Oberschwarzach, Oberspies
heim, Pusselsheim, Rügshofen, Schallfeld, Siegen
dorf, Stammheim, Sulzheim, Traustadt, Unterspies
heim, Vögnitz, Wiebelsberg, Zeilitzheim und die 
gemeindefreien Gebiete Bürgerwald, Geiersberg, 
Hundelshausen, Nonnenkloster, Stollberger Forst. 
Vollburg und Wustvieler Forst des bisherigen 
Landkreises Gerolzhofen, 

c) das Gebiet der Gemeinden Greßthal und Was
serlosen des bisherigen Landkreises Hammel
burg, 

d) das Gebiet der Gemeinden Altenmünster, Birn
feld, Fuchsstadt, Mailes, Oberlauringen, Stadtlau
ringen, Sulzdorf b. StadÜauringen, Wettringen und 
Wetzhausen des bisherigen Landkreises Hofheim 
i. UFr., 

e) das Gebiet der Gemeinden Burghausen, Kai
sten, Mühlhausen, Rütschenhausen, Schwemmels
bach und Wülfershausen des bisherigen Land
kreises Karlstadt, 

f) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Schweinfurt; 

9. Landkreis Würzburg mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Würzburg 

a) das Gebiet der Gemeinden Obereisenheim 
und Untereisenheim des bisherigen Landkreises 
Gerolzhofen, 

b) das Gebiet der Gemeinden Erbshausen, Gram
schatz, Hausen b. Arnstein, Opferbaum und Rie
den sowie das gemeindefr~ie Gebiet Gramschat
zer Wald des bisherigen Landkreises Karlstadt, 

c) das Gebiet der Gemeinden Dipbach, Ober
pleichfeld und Prosselsheim des bisherigen Land
kreises Kitzingen, 

d) das Gebiet der Gemeinden Böttigheim, Heim
stadt, Holzkirchen, Holzkirchhausen, Neubrunn, 
Remlingen, Ottingen und Wüstenzell des bisheri
gen Landkreises Marktheidenfeld, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Och
senfurt, 

f) das Gebiet des bisherigen Landkreises Würz
burg. 

§ 29 Eingliederung in kreisangehörige Gemeinden 

In die Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, 
werden die Gemeinden Bonnland (abgesiedelt) und 
der Gebietsteil der Gemeinde Münster (bisheriger 
Landkreis Karlstadt), die Gebietsteile der Gemeinden 
Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld (bis
heriger Landkreis Gemünden a. Main) und die 
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Gebietsteile der Gemeinden Obereschenbach und 
Fuchsstadt sowie das gemeindefreie Gebiet Hunds
feld (bisheriger Landkreis Hammelburg), die sämt
lich im Truppenübungsplatz Hammelburg liegen, ein
gegliedert. 

§ 30 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: 

Alzenau i. UFr. 
Aschaffenburg 
Bad Brückenau 
Bad Kissingen 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Ebern 
Gemünden a. Main 
Gerolzhofen 
Hammelburg 
Haßfurt 
Hofheim i. UFr. 
Karlstadt 
Kitzingen 
Königshofen i. Grabfeld 
Lohr a. Main 
Marktheidenfeld 
Mellrichstadt 
Miltenberg 
Obernburg a. Main 
Ochsenfurt 
Schweinfurt 
Würzburg 

Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Aschaffenburg 
Aschaffenburg 
Bad Kissingen 
Bad Kissingen 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Haßberg-Kreis 
Mittelmain 
Schweinfurt 
Bad Kissingen 
Haßberg-Kreis 
Haßberg-Kreis 
Mittelmain 
Kitzingen 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Mittelmain 
Mittelmain 
Bad Neustadt a. d. Saale 
Miltenberg 
Miltenberg 
Würzburg 
Schweinfurt 
Würzburg 

7. Abschnitt Neugliederung des Regierungsbezirks 
Schwaben 

§ 31 Kreisfreie Städte und Landkreise 

Der Regierungsbezirk Schwaben wird eingeteilt: 

a) in die kreisfreien Städte Augsburg, Kaufbeuren, 
Kempten (Allgäu) und Memmingen, 

b) in die Landkreise Augsburg-Ost, Augsburg-West, 
Dillingen a. d. Donau, Günzkreis, lllerkreis, Lindau 
(Bodensee), Marktoberdorf, Mindelheim, Nördlingen
Donauwörth und Oberallgäu. 

§ 32 Neugliederung der kreisfreien Städte 

Die kreisfreien Städte umfasssen folgende Gebiete: 

1. Stadt Augsburg 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Augsburg, 

b) das Gebiet der bisherigen Städte Göggingen 
und Haunstetten sowie der bisherigen Gemeinden 
Bergheim und lnningen; 

2. Stadt Kaufbeuren 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Kaufbeuren, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Hirsch
. zell und Oberbeuren; 

3. Stadt Kempten (Allgäu) 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Kempten (All
gäu), 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Sankt 
Lorenz und Sankt Mang; 

4. Stadt Memmingen 

a) das bisherige Gebiet der Stadt Memmingen, 

b) das Gebiet der bisherigen Gemeinden Amen
dingen und Buxach. 

§ 33 Neugliederung der Landkreise 

Die Landkreise umfassen folgende Gebiete: 

1. Landkreis Augsburg-Ost mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Aichach 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Aich
ach mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Altomünster, Hilgertshausen, Hohenzell, Kiemerts
hofen, Kleinberghofen, Oberzeitlbach, Randels
ried, Stumpfenbach, Tandem, Thalhausen und 
Wollomoos, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Fried
berg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Höfa, Pfaffenhofen a. d. Glonn, Sittenbach, Unter
umbach und Weitenried, 

c) aus dem Gebiet des Landkreises Fürstenfeld
bruck das Gebiet der Gemeinden Eresried, Hau
sen b. Hofhegnenberg, Hofhegnenberg und Stein
dorf sowie das Gebiet der Gemeinde Baierberg, 
das nördlich der nachfolgend beschriebenen 
Grenze liegt (Gemeindeteil Baierberg): ausge
hend von der Gemeindegrenze nach Althegnen
berg an der südöstlichen Ecke der Fl.Nr. 646 der 
Gemarkung Baierberg, in nördlicher Richtung ent
lang der östlichen Grenze der Fl.Nr. 646 zur Ge
meindeverbindungsstraße Oberdorf-Baierberg (FI. 
Nr. 686), in nordwestlicher Richtung entlang der 
westlichen Grenze dieser Straße bis zur Einmün
dung des Holzfuhrweges Fl.Nr. 650, dort die Ge
meindeverbindungsstraße überquerend in östli
cher Richtung entlang der südlichen Grenze des 
Holzfuhrweges Fl.Nr. 650 und unter Beibehaltung 
dieser Linie den Holzfuhrweg überquerend zur 
·Gemeindegrenze, 

d) das Gebiet der Gemeinden Echsheim, Kühn
hausen, Reicherstein, Schorn und Wiesenbach 
des bisherigen Landkreises Neuburg a. d. Donau, 

e) das Gebiet der Gemeinde Grimolzhausen des 
bisherigen Landkreises Schrobenhausen; 

2. Landkreis Augsburg~West mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Augsburg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Augs
burg mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Bergheim, Göggingen, Haunstetten, lnningen, 
Schönebach und Uttenhofen, . 
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b) das Gebiet der Gemeinden Eiigau und Norden
dort des bisherigen Landkreises Donauwörth, 

c) das Gebiet der Gemeinde Traunried des bis
herigen Landkreises Mindelheim, 

d) das Gebiet der Gemeinden Heimpersdorf, Neu
kirchen, Oberbaar, Thierhaupten und Unterbaar 
sowie die gemeindefreien Gebiete Edenhauser 
Forst, Wolfschlag und Ziegelberg des bisherigen 
Landkreises Neuburg ,a. d. Donau, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Schwabmünchen, 

f) das Gebiet der Gemeinden Affaltern, All
mannshofen, Altenmünster, Baiershofen, Biber
bach, Blankenburg, Ehingen, Eisenbrechtshofen, 
Emersacker, Eppishofen, Erlingen, Feigenhofen, 
Hegnenbach, Hennhofen, Herbertshofen, Herets
ried, Kühlenthal, Langenreichen, Lauterbrunn, 
Markt, Meitingen, Neumünster, Ortlfingen, Osten
dorf, Unterschöneberg, Westendorf, Wörle
schwang und Zusamzell sowie die gemeindefreien 
Gebiete Weisinger Forst und Weldishofer Halde 
des bisherigen Landkreises Wertingen; 

3. Landkreis Dillingen a. d. Donau mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Dillingen a. d. Donau 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Dillin
gen a. d. Donau mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinde Tapfheim, 

b) das Gebiet der Stadt Dillingen a. d. Donau, 

c) das Gebiet der Gemeinden Binswangen, Bliens
bach, Bocksberg, Buttenwiesen, Frauenstetten, 
Gottmanshofen, Hettlingen, Hirschbach, Hohen
reichen, Laugna, Lauterbach, Oberthürheim, 
Osterbuch, Pfaffenhofen a. d. Zusam, Prettelsho
fen, Rieblingen, Riedsend, Roggden, Sontheim, 
Unterthürheim, Villenbach, Wengen, Wertingen, 
Wortelstetten und Zusamaltheim des bisherigen 
Landkreises Wertingen; 

4. Günzkreis mit dem Sitz der Kreisverwaltung in 
Günzburg 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Günz
burg, 

b) das Gebiet der Stadt Günzburg, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Krum
bach (Schwaben) mit Ausnahme des Gebiets der 
Gemeinden Hasberg und Tiefenried, 

d) das Gebiet der Gemeinden Schönebach und 
Uttenhofen des bisherigen Landkreises Augsburg; 

5. lllerkreis mit dem Sitz der Kreisverwaltung in 
Neu-Ulm 

a) das Gebiet der Gemeinden Au, Babenhausen, 
Seilenberg, Bergenstetten, Buch, Christershofen, 
Dattenhausen, Filzingen, Gannertshofen, Herren
stetten, lllereichen-Altenstadt, Illertissen, Jedes
heim, Kellmünz a. d. lller, Kettershausen, Mohren
hausen, Nordholz, Obenhausen, Oberroth, Oster
berg, Rennertshofen, Ritzisried, Tafertshofen, Tie-

fenbach, Untereichen, Unterroth, Vöhringen, Wei
ler, Zaiertshofen sowie die gemeindefreien Gebie
te Auwald, Grafenwald und Reudelberg des bis
herigen Landkreises Illertissen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Neu
Ulm, 

c) das Gebiet der Stadt Neu-Ulm; 

6. Landkreis Lindau (Bodensee) mit dem Sitz der 
Kreisverwaltung in Lindau (Bodensee) 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Lindau 
(Bodensee), 

b) das Gebiet der Stadt Lindau (Bodensee); 

7. Landkreis Marktoberdorf mit dem Sitz der Kreis
verwaltung in Marktoberdorf 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Füs
sen, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kauf
beuren mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Asch, Denklingen, Dienhausen, Ellighofen, 
Hirschzell, Leeder, Oberbeuren, Oberdießen, 
Schlingen, Seestall, Unterdießen sowie der ge
meindefreien Gebiete Kingholz, Rotwald und 
Stellerwald, 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Markt
oberdorf mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
de lngenried; 

8. Landkreis Mindelheim mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Mindelheim 

a) das Gebiet der Gemeinden Babenhausen, Die
tershofen b. Babenhausen, Engishausen, Grei
meltshofen, Herretshofen, lnneberg, Kirchhas
lach, Klosterbeuren, Oberschönegg, Olgishofen, 
Reichau, Weinried und Winterrieden des bisheri
gen Landkreises Illertissen, 

b) das Gebiet der Gemeinde Schlingen des bis
herigen Landkreises Kaufbeuren, 

c) das Gebiet der Gemeinden Hasberg und Tie
fenried des bisherigen Landkreises Krumbach 
(Schwaben), 

d) das Gebiet des bisherigen Landkreises Mem
mingen mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
den Amendingen und Buxach, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Min
delheim mit Ausnahme des Gebiets der Gemein
de Traunried; 

9. Landkreis Nördlingen-Donauwörth mit dem Sitz 
der Kreisverwaltung in Nördlingen 

a) das Gebiet der Gemeinde Tapfheim des bis
herigen Landkreises Dillingen a. d. Donau, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Donau
wörth mit Ausnahme des Gebiets der Gemeinden 
Eilgau, Gundelsheim, Möhren und Nordendort, 

c) das Gebiet der Gemeinde Steinhart des bis
herigen Landkreises Gunzenhausen, 
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d) das Gebiet der Gemeinden Bayerdilling, Ber
gendort, Etting, Feldheim, Gempfing, Holzheim, 
Mittelstetten, Münster, Niederschönenfeld, Ober
peiching, Pessenburgheim, Rain, Riedheim, Sal
lach, Stadel, Staudheim, Unterpeiching, Wächte
ring, Wallerdorf sowie die gemeindefreien Gebie
te Brand und Esterholz des bisherigen Landkrei
ses Neuburg a. d. Donau, 

e) das Gebiet des bisherigen Landkreises Nörd
lingen, 

f) das Gebiet der Stadt Nördlingen; 

10. Landkreis· Oberallgäu mit dem Sitz der Kreisver
waltung in Sonthofen 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Kemp
ten (Allgäu) mit Ausnahme des Gebiets der G.e
meinden Sankt Lorenz und Sankt Mang, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Sont
hofen. 

§ 34 Eingliederung von kreisangehörigen Gemeinden 

Das nördlich der in § 33 Nr. 1 Buchstabe c) beschrie
benen Grenze liegende Gebiet der Gemeinde Baier
berg (Gemeindeteil Baierberg) wird in den Markt 
Mering (Landkreis Augsburg-Ost) eingegliedert. 

§ 35 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Gesamtrechtsnachfolge für die bisherigen Land
kreise wird wie folgt bestimmt: 

Bisheriger Landkreis: 

Aichach 
Augsburg 
Dillingen a. d. Donau 
Donauwörth 
Friedberg 
Füssen 
Günzburg 
Illertissen 
Kaufbeuren 
Kempten (Allgäu) 
Krumbach (Schwaben) 
Lindau (Bodensee) 
Marktoberdorf 
Memmingen 
Mindelheim 
Neu-Ulm 
Nördlingen 
Schwabmünchen 
Sonthofen 
Wertingen 

2. Teil Schlußvorschriften 

§ 36 Name und Sitz 

Gesamtrechtsnachfolger 
Landkreis: 

Augsburg-Ost 
Augsburg-West 
Dillingen a. d. Donau 
Nördlingen-Donauwörth 
Augsburg-Ost 
Marktoberdorf 
Günzkreis 
lllerkreis 
Marktoberdorf 
Oberallgäu 
Günzkreis 
Lindau (Bodensee) 
Marktoberdorf 
Mindelheim 
Mindelheim 
lllerkreis 
Nördlingen-Donauwörth 
Augsburg-West 
Oberallgäu 
Dillingen a. d Donau 

Die in dieser Verordnung bestimmten Namen der 
Landkreise und Sitze der Kreisverwaltungen sind 
vorläufig; sie werden endgültig bestimmt nach An
hörung der neuen Kreistage. 

§ 37 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1972 in Kraft. 
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Allgemeine Begründung 

1 Notwendigkeit einer Gesamtreform 

1.1 Die kommunale Gebietsgliederung Bayerns 
stammt aus dem 19. Jahrhundert 

Die kommunale Gebietsgliederung Bayerns ist das Ergebnis 
mehrerer grundlegender Reformen des 19. Jahrhunderts. 
Die bayerischen Gemeinden bestehen im wesentlichen seit 
der Gemeindereform der Jahre 1808/18, als sie aus über 
40 000 Städten, Dörfern und Weilern geformt wurden. Bis vor 
kurzem betrug ihre Zahl noch mehr als 7000; sie verringert 
sich durch freiwillige Zusammenschlüsse im Zuge der lau
fenden Gemeindereform ständig in erheblichem Maße. Die 
143 Landkreise Bayerns gehen überwiegend auf eine Reform 
des Jahres 1862 zurück, als die seit 1802 bestehenden 249 
Landgerichte im Zug der Trennung von Justiz und Verwal
tung zu 142 Bezirksämtern zusammengelegt wurden. Die 
Bezirke (Regierungsbezirke) gewannen ihre derzeitige Ge
stalt im wesentlichen durch die Verordnung vom 29. Novem
ber 1837. 

1.2 Gesellschaft und Umwelt haben sich verändert 

Die heutige kommunale Gebietsgliederung und damit ein 
Kernstück der Verwaltungsorganisation reichen demnach in 
eine Zeit zurück, in der die Ideen der Aufklärung und des 
wirtschaftlichen Liberalismus an Boden gewannen. In be~ 
wußter Abkehr vom absolutistischen Staat des 18. Jahrhun
derts sah der liberale Staat seine Aufgabe vornehmlich nur 
noch darin, die Sicherheit und Ordnung nach außen und in
nen zu bewahren. Die Staatsgewalt vermied es, auf die 
Sozial- und Wirtschaftsordnung einzuwirken. 

Zu gleicher Zeit setzte aber auch der weitreichendste und 
schnellste Umbruch der sozialen Verhältnisse ein, der sich 
je in unserem Kulturbereich ereignet hat. Diese Entwicklung 
ist gekennzeichnet durch 

D den rapiden Fortschritt der Technik, 

D die zunehmende Industrialisierung, 

D die starke Bevölkerungsvermehrung, 

D die gesteigerte Beweglichkeit durch stetig verbesserte 
Verkehrsverhältnisse, die zu einer Vergrößerung des Le
bensraumes führt, 

D die höhere Bereitschaft der Bevölkerung, Wohnsitz und 
Arbeitsplatz auch über größere Entfernungen zu wech
seln (Bevölkerungswanderung), 

D die zunehmende Verstädterung 

und den aus diesen Vorgängen resultierenden tiefreichen
den Veränderungen der Gesellschaftsstruktur und der Um
welt. 

Dieser Wandel der gesellschaftlichen Bedingungen hat stän
dig neue Anforderungen an die öffentliche Hand hervorge
bracht. Der einzelne Bürger ist zu seiner persönlichen Ent
faltung und sozialen Sicherung immer mehr auf die Leistun
gen der Gemeinschaft angewiesen. Die im Vordergrund 
stehende Aufgabe des modernen Staatswesens ist damit 
nicht mehr die Ordnungsaufgabe, sondern die Daseinsvor
sorge. 

Die Konzentration der Wirtschaftsentwicklung und der Be
völkerungsentwicklung auf einzelne Verdichtungsgebiete hat 
zu einem zunehmenden Gefälle zwischen den Lebensbedin
gungen in den Städten und auf dem lande geführt. Die Lei
stungen der Groß- und Mittelstädte, gerade im Bereich der 
kommunalen Daseinsvorsorge, sind für die Bürger der klei
neren Städte und der Landkreise oft unerreichbares Ziel. 
Die Leistungsdifferenz der kommunalen Selbstverwaltung 
zwischen Stadt und Land wird immer größer. Die Unzufrie
denheit mit den Lebensverhältnissen auf dem lande zeigt 
sich in einer lautlosen Demonstration: Auf der Suche nach 
günstigeren Lebensbedingungen, insbesondere nach attrak
tiven Arbeitsplätzen und Bildungsmöglichkeiten, verlassen 
viele junge Leute den ländlichen Raum (vgl. Schaubild 1). 
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1.3 Ruf nach einer umfassenden Verwaltungsreform 

Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, nach Möglich
keit allen Bürgern gleiche Chancen zur persönlichen Ent
wicklung zu gewährleisten. Jeder Bürger hat das Recht auf 
gute Ausbildung, auf einen den Lebensstandard sichernden 
Arbeitsplatz und auf eine unterschiedslose Teilnahme an 
den Vorteilen der modernen Zivilisation. 

Die Organisation der öffentlichen Verwaltung muß sich den 
gewandelten Bedürfnissen der Gesellschaft anpassen, damit 
der. Staat seiner weitgehend veränderten Aufgabenstellung 
gerecht werden kann. Daher ist es nötig, die staatliche und 
kommunale Verwaltung in ihren verschiedenen Aspekten, 
ihrer Gebietsgliederung, ihren Funktionen und ihren Tech
niken zu überprüfen. In den letzten Jahren hat die Forderung 
nach einer Verwaltungsreform in allen Ländern der Bundes
republik starken Auftrieb erhalten. In zunehmendem Maß 
wird in der Öffentlichkeit die Spannung empfunden, die sich 
daraus ergibt, daß sich die Strukturen von Gesellschaft und 
Wirtschaft ständig wandeln, während Aufbau und Wirkungs
weise der Verwaltung in vielen Bereichen im wesentlichen 
unverändert geblieben sind. · 

2 Der gegenwärtige Stand in Bayern 

Vergleicht man die Verwaltungsgliederung Bayerns mit der 
Gebietseinteilung der anderen Bundesländer, so zeigt sich 
Bayern als das Land mit den - an der Bevölkerung gemes
sen - kleinsten Gemeinden und Landkreisen. 

2.1 Gemeinden 

Am 1.10. 1971 bestanden in Bayern noch 6232 Gemein -
den in folgenden Größenklassen: 

Altersaufbau der Bevölkerung in Bayern 1961 

Alter 
(Jahre) 

Freistaat 
Bayern 
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Tabelle 1 

Größenklassen 
Zahl in der Kumulierte 
Größenklasse Zahl 

bis unter 100 Ew. 85 85 
100 bis unter 300 Ew. 1 651 1736 
300 bis unter 500 Ew. 1171 2907 
500 bis unter 1 000 Ew. 1 487 4394 

1 000 bis unter 2 000 Ew. 1 000 5394 
2 000 bis unter 3 000 Ew. 332 5 726 
3 000 bis unter 5 000 Ew. 209 5 935 
5 000 Ew. urid darüber 297 6232 

2.2 Landkreise und kreisfreie Städte 

In Bayern gibt es 143 Landkreise, in folgenden Grö
ßenklassen (Stand: 31. 12. 1970): 

T\Jbelle 2 

Landkreise nach 
Größenklassen 

Zahl in der Kumulierte 
Größenklasse Zahl 

bis unter 20 000 Ew. 9 
20 000 bis unter 30 000 Ew. 16 
30 000 bis unter 40 000 Ew. 36 
40 000 bis unter 50 000 Ew. 27 
50 000 bis unter 60 000 Ew. 25 
60 000 bis unter 70 000 Ew. 7 
70 000 bis unter 80 000 Ew. 10 
80 000 bis unter 100 000 Ew. 8 

100 000 Ew. und darüber 5 

Stadt 
München 

Landkreis 
Wolfstein 

9 
25 
61 
88 

113 
120 
130 
138 
143 

Schaubild 1 
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Einwohner, Fläche und 
Anzahl der Gemeinden in den 

Landkreisen Bayerns 

= Einwohner in Tausend 
(Stand 1970) 

= Anzahl der Gemeinden 
(Stan.d 1. 1.1971) 

520 = Fläche in qkm 
- (Stand 30. 6. 1970) 

(Kreisfreie Städte sind 
nicht berücksichtigt) 
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Das ergibt ein ähnliches Gesamtbild wie bei den Gemein
den: Die 143 bayerischen Landkreise machen über ein Drittel 
der insgesamt 406 Landkreise in der Bundesrepublik aus. In 
Bayern ist auch die Zahl der kleinsten Landkreise am größ
ten. Landkreise bis zu 30 000 Einwohnern gibt es nur in 
Niedersachsen noch zwei, in Bayern aber 25. Landkreise bis 
zu 50 000 Einwohnern gibt es derzeit in anderen Bundes
ländern noch 26, in Bayern allein noch 88. Größere Land
kreise fehlen dagegen in Bayern fast ganz. So weist Bayern 
nur drei Landkreise mit mehr als 120000 Einwohnern auf, 
während in der übrigen Bundesrepublik 92 Landkreise zwi-
120000 und 365000 Einwohnern bestehen. Die durchschnitt
liche Einwohnerzahl der bayerischen Landkreise beträgt 
48900 (Stand: 31. 12. 1970), der Bundesdurchschnitt 92200 
(vgl. Schaubild 2). Auch nach ihrer mittleren Fläche zählen 
die bayerischen Landkreise zu den kleinsten (483 qkm ge-

, genüber 587 qkm Bundesdurchschnitt). Nur die Landkreise 
des Saarlandes sind im Mittel mit 359 qkm kleiner. 

Die 48 kreisfreien Städte Bayerns gliedern sich 
wie folgt (Stand: 31. 12. 1970): 

Tabelle 3 

Kreisfreie Städte Zahl in der Kumulierte 
nach Größenklassen Größenklasse Zahl 

bis unter 20 000 Ew. 18 18 
20000 bis unter 30 000 Ew. 5 23 
30 000 bis unter 40000 Ew. 6 29 
40 000 bis unter 50 000 Ew. 5 34 
50 000 bis unter 60 000 Ew. 4 38 
60 000 bis unter 80000 Ew. 3 41 
80 000 bis unter 100 000 Ew. 2 43 

100 000 bis unter 200 000 Ew. 2 45 
200 000 Ew. und darüber 3 48 

Bayern weist damit auch über ein Drittel der insgesamt 132 
kreisfreien Städte in der Bundesrepublik auf. Außerhalb 
Bayerns gibt es mit weniger als 30 000 Einwohnern keine 
kreisfreien Städte mehr. Kreisfreie Städte bis zu 40 000 Ein
wohnern gibt es in den anderen Ländern nur noch vier; bis 
zu 50000 Einwohnern insgesamt noch 11, während Bayern 
34 kreisfreie Städte unter dieser Größe besitzt (vgl. Schau
bild 3). 

2.3 Bezirke (Regierungsbezirke) 

Am 27. 5. 1970 wies die Bezirksstatistik folgende Daten aus: 

Tabelle4 

Bezirke Einwohner Fläche 
in Tausend (qkm) 

Oberbayern 3242 16339 
Niederbayern 1 012 10759 
Oberpfalz 956 9642 
Oberfranken 1116 7497 
Mittelfranken 1 485 7 625 
Unterfranken 1181 8487 
Schwaben 1487 10197 

Durchschnitt: 1 497 10 078 

Die Bezirke haben als kommunale Körperschaften das Recht 
der Selbstverwaltung. Solche höheren Selbstverwaltungs
körperschaften bestehen nur noch in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Baden-Würt
temberg und Rheinland-Pfalz beschränken sich diese Ver-

bände auf das Gebiet der Hohenzoller'schen lande und auf 
die Pfalz. Die Landschaftsverbände von Nordrhein-Westfalen 
und der Landeskommunalverband Hohenzoller'sche lande 
sind als Zweckverbände ausgebildet. 

In allen Flächenstaaten der Bundesrepublik - mit Ausnahme 
des Saarlandes und Schleswig-Holstein - gibt es dagegen 
Bezirksregierungen als staatliche Behördenmittelstufe. Im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern sind die bayeri
schen Regierungsbezirke von überdurchschnittlicher Flächen
ausdehnung; gemessen an der Bevölkerung entsprechen sie 
dagegen knapp dem Bundesdurchschnitt (Flächenausdeh
nung im Bundesdurchschnitt: 7623 qkm; Bevölkerung im 
Bundesdurchschnitt: 1 750 000 Einwohner). 

Das Gebiet der Bezirke deckt sich mit dem Zuständigkeits
bereich der Regierungen als staatlicher Mittelinstanz. 

3 Das Gesamtkonzept - Reform, nach einem 
umfassenden Plan 

3.1 Grundgedanken 

Mit einer Reform der öffentlichen Verwaltung müssen vor
nehmlich folgende Ziele angestrebt und erreicht werden: 

D die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung auf allen 
Ebenen; 

D die Steigerung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Bürgernähe der gesamte~ Verwaltung; 

D die Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Abbau 
des Leistungsgefälles zwischen Stadt und Land. 

Die einzelnen Reformmaßnahmen sollen sich dabei an fol
genden Grundgedanken ausrichten: 

Der vierstufige Aufbau der allgemeinen inneren Verwal
tung in 

D Gemeinde 

D Landkreis (kreisfreie Stadt) - Kreisverwaltungsbehörde 

D Bezirk - Regierungsbezirk und 

D Staatsregierung 

soll grundsätzlich beibehalten werden. Diese Gliederung 
weist einerseits eine ausgewogene Verflechtung, anderer
seits aber auch die erforderliche Abgrenzung zwischen dem 
kommunalen und dem staatlichen Bereich auf. Sie ist in 
einem Flächenstaat von der Größe Bayerns notwendig, um 
die lebendige Selbstverwaltung der örtlichen Gemeinschaft 
ebenso wie die Betätigung des Staates als Wahrer der Ge-

, samtinteressen und als Partner der Selbstverwaltung zu 
sichern. 

Alle öffentlichen Aufgaben sollen d e m Träger (Staat oder 
kommunale Selbstverwaltungskörperschaft) zugeordnet wer
den, der sie am besten erfüllen kann. Der gleiche Grundsatz 
gilt für die Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen 
Ebenen innerhalb der staatlichen Organisation und der kom
munalen Selbstverwaltung. Die Reform muß sich deshalb 

D mit allen Trägern öffentlicher Aufgaben und 

D mit allen Ebenen der Verwaltung 

befassen. 

Den gestiegenen Anforderungen des einzelnen und der Ge
sellschaft Rechnung tragend, soll die Finanz- und Verwal
tungskraft der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte 
so gesteigert werden und ihr räumlicher Wirkungsbereich so 
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Landkreise in der Bundesrepublik 

Anzahl 
der 
Land
kreise 

60 
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Schlwg.-
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Würt-
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2 4 

5 

2 

6 
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Landkreise nach Größenklassen Einwohner in Tausend 
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Schaubild 2 

Stand: 
Bayern 
31.12.1970 

Hessen, 
Nieder
sachsen, 
Nrdh.-Westf., 
Saarland und 
Bd.-Württem
berg 
30.6.1969 

Schl.-Holstein 
1.4.1970 

Rhl.-Pfalz 
1.1.1971 

Landkreise 
insgesamt 

39 

60 

56 

26 

7 

12 

63 

406 
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Kreisfreie Städte in der Bundesrepublik 

Kreisfreie Städte nach Größenklassen (Einwohner in Tausend) 

Anzahl 
der 
Städte 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

() 

Bayern 

Hessen 
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sachsen 

NRh.-
Westf. 

Rhl.-
Pfalz 

Saar-
land 

Schlwg.-
Holstein 

Baden-
Würt-
temo. 

3 

18 5 10 

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt 
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Schaubild 3 

Stand: 

Bayern 
31. 12. 1970 

übrige BRD 
3.6. 1969 

kreisfreie 
Städte 
insgesamt 

9 

9 

15 

34 

12 

4 

132 
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gestaltet werden, daß sie Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
in der richtigen Größenordnung am richtigen Platz schaffen 
können. 

Die Einräumigkeit und die Einheit der Verwaltung sollen an
gestrebt werden. Die künftigen Verwaltungseinheiten sollen 
sich den gesellschaftlichen Verflechtungsbereichen (sozio
ökonomischen Räumen) anpassen. 

Die Ordnungs- und Verwaltungsprobleme der Kernstädte 
und ihres Umlands in den Verdichtungsgebieten (Stadt-Um
land-Problem) sollen gelöst werden. 

Die Gemeinden und Landkreise müssen überschaubar blei
ben; denn nur dann ist gewährleistet, daß eine Verwaltungs
einheit auch als gesellschafts-politische Einheit empfunden 
wird und daß die Bürger zu aktiver Mitarbeit in der Selbst
verwaltung bereit sind. Die Entfernung zum Behördensitz 
muß zumutbar sein. Aber auch die Behörde muß ihren Be
reich kennen. 

Bei allen Überlegunge~ ist auch. die zukünftig zu erwartende 
Entwicklung zu berücksichtigen, damit die neuen Verwal
tungsstrukturen einen möglichst langen, unangefochtenen 

. Bestand haben. 

3.2 Gebietsreform und Funktionalreform 

Diese Grundgedanken führen zu einer Gebietsreform und 
einer Funktionalreform. 

Die Gebietsreform soll das Staatsgebiet auf der Ebene der 
Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke und die Zustän
digkeitsbereiche der Sonderbehörden und der Gerichte so 
gliedern, daß der räumliche Zuschnitt der Verwaltungsbe
reiche den veränderten Verhältnissen angepaßt wird. Zur 
Gebietsreform gehört auch die Neuordnung der Kreisfreiheit 
von Städten. 

Die Funktionalreform soll die Neuverteilung der Verwal
tungsaufgaben, die innere Neuorganisation der Behörden 
und die Rationalisierung der Verwaltungsarbeit bewirken. 
vornehmlich müssen 

D die Ministerien grundsätzlich auf Führungsaufgaben und 
auf die Entscheidung von Grundsatzfragen beschränkt, 

D die staatliche Mittelinstanz, also die Bezirksregierungen, 
in der Aufsichts- und Koordinierungsfunktion gestärkt, 

D erstinstanzielle Entscheidungen weitgehend von den 
übergeordneten Behörden auf die Landratsämter und die 
kreisfreien Städte verlagert und 

D publikumsintensive Verwaltungsaufgaben auf die ge
meindliche Ebene übertragen 

werden. 

3.3 Kommunale Gebietsreform als Voraussetzung 
für die Gesamtreform 

Funktionalreform und Gebietsreform stehen in einem inne
ren Zusammenhang. Gleichwohl können einzelne Maßnah
men, wie die· innere Neuorganisation von Staatsbehörden, 
die Vereinfachung von Verwaltungsverfahren oder die Ver
lagerung einzelner Aufgaben vielfach unabhängig von an
deren Reformmaßnahmen getroffen werden. Nur in wenigen 
Fällen ist der Zusammenhang zwischen Reformmaßnahmen 
so stark, daß mehrere Maßnahmen notwendig gleichzeitig 
getroffen werden müssen. In der Regel kann eine zeitliche 
Nachfolge ohne Schaden hingenommen werden oder erweist 
sich sogar als zweckmäßig. Wesentlich ist allein, daß sich 

alle Reformmaßnahmen in ein Gesamtkonzept einfügen, das 
in seinen entscheidenden Grundzügen festliegt. 

.Bei den anstehenden Reformentscheidungen kommt der 
kommunalen Gebietsreform als Kernstück der Vorrang zu. 
Sie ist vordringlich, weil gerade im kommunalen Bereich die 
schwächsten Gebietsstrukturen bestehen und weil die staat
liche Verwaltungsgliederung weitgehend mit der kommuna
len Gliederung in Zusammenhang steht. Erst wenn endgültig 
feststeht, Wie groß und wie leistungsfähig die Gemeinden, 
Landkreise und Bezirke in der Zukunft beschaffen sein wer
den, kann abschließend gesagt werden, welche weiteren 
Staatsaufgaben sinnvoll auf diese übertragen oder von ihren 
Organen wahrgenommen werden können. Dazu muß der 
Grundsatz gelten, daß Aufgaben, soweit es möglich ist, von 
oben nach unten" delegiert werden. 

3.4 Früherer Abschluß der Kreisreform 

Im Rahmen der kommunalen Gebietsreform sind Kreisreform 
und Gemeindereform gleich dringlich. Beide Reformen sind 
bereits in Angriff genommen. 

Den Gemeinden soll bis 1976 die Möglichkeit gege
ben werden, sich nach eigenem Entschluß in sachgerechter 
Weise zu größeren Gemeinden oder zu Verwaltungsgemein
schaften - wie sie das Erste Gesetz zur Stärkung der kom
munalen Selbstverwaltung vom 27. Juli 1971 (GVBI. S. 247) 
vorsieht - zusammenzuschließen. Von der Möglichkeit des 
Zusammenschlusses haben die Gemeinden bis jetzt in be
merkenswertem Maß Gebrauch gemacht. So hat sich ihre 
Gesamtzahl seit dem 1. Januar 1969 von 7073 auf gegen
wärtig (1. 10. 1971) 6232 verringert. Zu Beginn des Jahres 
1972 wird sie voraussichtlich bei 5500 liegen. Da die Ge
bietsreform auf der Kreisebene einheitlich für das gesamte 
Staatsgebiet und bis zur Mitte des Jahres 1972 durchgeführt 
werden soll, ist es bei dem unterschiedlichen Zeitplan und 
dem andersartigen Verfahren nicht möglich, die Gemeinden 
ebenfalls abschließend einzubeziehen. Damit wären auch 
alle Beteiligten überfordert. Hinzu kommt, daß die größeren 
Gemeinden und die Verwaltungsgemeinschaften zusätzliches 
Personal und eine umfangreiche Sachausstattung benötigen 
werden. Zur Sicherung dieser Voraussetzungen ist ein mehr
jähriger Zeitraum erforderlich. 

Die Kr e i s r e f o r m muß dagegen möglichst bald abge
schlossen werden. Die Neuabgrenzung der Kreise ist Vor
aussetzung dafür, daß die Gemeindereform sinnvoll weiter
geführt werden kann. Nur so können falsche oder schlechte 
Lösungen zu Gemeindezusammenschlüssen oder bei der 
Bildung von Verwaltungsgemeinschaften an den Kreisgren
zen vermieden werden. Weiterhin müssen im entscheidenden 
Stadium der Gemeindereform die neuen Landratsämter be
reits voll funktionsfähig sein. Mit der Abgrenzung der neuen 
Landkreise werden zudem die Bereiche der Landratsämter 
als Staatsbehörden neu gestaltet; damit wird ein wesent
licher Beitrag zur Reform der Staatsverwaltung geleistet. Im 
übrigen muß möglichst schnell Klarheit über Größenordnung 
und Standort von Einrichtungen der Daseinsvorsorge ge
wonnen werden, weil in der Landkreisebene die Investitio
nen besonders umfangreich und damit die Gefahren von 
Fehlinvestitionen besonders schwerwiegend sind. 

Die Reform der B e z i r k e ( R e g i e r u n g s b e z i r k e) 
ist nicht in gleicher Weise dringlich wie die Kreisreform und 
die Gemeindereform. Bestandsänderungen würden aus 
Gründen der Rechtssicherheit die vorhergehende Änderung 
der Bayer. Verfassung voraussetzen. Dieser Teil der Reform 
kann deshalb zurückgestellt werden, bis über die Land
kreise und kreisfreien Städte, deren Zuschnitt auch die 
Ebene der Regierungsbezirke beeinflußt, Klarheit besteht. 
Die Änderung der Grenzen der Regierungsbezirke ist da
gegen im Zusammenhang mit der Kreisreform unumgänglich. 
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3.5 Leitlinien der Gemeindereform 

Für die Bildung von Einheitsgemeinden oder Verwaltungs
gemeinschaften, die als im Prinzip gleichwertige, auf Dauer 
angelegte Organisationsformen anzusehen sind, gelten fol
gende Grundsätze: 

Die neuen Verwaltungseinheiten sind so groß zu bilden, daß 
sie in der Lage sind, 

D die erforderliche kommunale Grundausstattung zu schaf
fen und wirtschaftlich zu nutzen, 

D hauptamtliches Personal mit begrenzt spezialisierten Tä
tigkeitsbereichen anzustellen und 

D moderne technische Verwaltungsmittel wirtschaftlich ein
zusetzen. 

Die Ergebnisse von Untersuchungen und Erfahrungen der 
Praxis haben gezeigt, daß die geforderte Leistungs- und die 
Verwaltungskraft erst in Gemeinden oder Verwaltungsge
meinschaften ab etwa 5000 Einwohnern erreicht wird. In 
Gebieten mit stärkerer Verdichtung der Bevölkerung sollte 
diese Größe deshalb in der Regel überschritten, in dünnbe
siedelten Gebieten zumindest.,... wenn es die Siedlungsstruk
tur nicht ausschließt - angestrebt werden. Es ist auch er
forderlich, daß die einer Verwaltungsgemeinschaft angehö
renden Gemeinden eine Mindestgröße besitzen, die es 
erlaubt, die verbleibenden Aufgaben des eigenen Wirkungs
kreises sachgerecht zu erfüllen. In der Regel werden hierzu 
mehr als 1000 Einwohner notwendig sein. Bei kleineren Ge
meinden ist sorgfältig zu prüfen, ob sie die Gewähr dafür 
bieten, daß sie die ihnen auch in einer Verwaltungsgemein
schaft noch verbleibenden Aufgaben ordnungsgemäß erfül
len können. 

Eine hervorragende Bedeutung kommt den vorhandenen 
oder den zu entwickelnden gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen (sozioökonomischen) Verflechtungsbeziehungen zu. 
Vorhandene oder zu entwickelnde zentrale Orte der unteren 
Stufen („Kleinzentren" und „Unterzentren") stellen einen 
besonders geeigneten Ansatzpunkt für die gemeindliche 
Neuordnung dar. Sie sind, wenn nicht zwingende Gründe 
entgegenstehen, möglichst mit den Gemeinden ihres Ver
sorgungsnahbereichs zu einem Verwaltungsraum zusammen
zufassen. Im Nahbereich von zentralen Orten höherer Stufe 
(„Mittelzentren" oder „Oberzentren") ist eine Eingliederung 
von Umlandgemeinden, insbesondere von Randgemeinden 
oder von Teilen solcher Gemeinden, in die Stadt in der 
Regel geboten, wenn 

D eine enge bauliche Verflechtung besteht oder in abseh
barer Zeit zu erwarten ist und durch eine Eingliederung 
die Erfüllung der Aufgaben erleichtert oder verbessert 
wird, oder 

D die anzustrebende Entwicklung einer Stadt die Erweite
rung ihres Gebietes erfordert, oder 

D die gemeinsame Erledigung einer Mehrzahl wichtiger 
Verwaltungsaufgaben erforderlich ist oder wird, oder 

D der selbständige Bestand einer Umlandgemeinde nicht 
gesichert ist und ihre Zusammenfassung mit anderen 
Umlandgemeinden nicht sinnvoll erscheint. 

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so sollten lei
stungsfähige Umlandgemeinden bestehen bleiben, selbst 
erweitert, durch Zusammenschluß gebildet oder zu Verwal
tungsgemeinschaften vereinigt werden. 

Im Interesse der Überschaubarkeit des Gemeindegebiets 
und der Bürgernähe der Verwaltung soll die Entfernung 
zwischen dem Verwaltungssitz und einzelnen Ortschaften in 
der Regel 7 bis 8 km nicht übersteigen. Abweichungen nach 

oben müssen in dünnbesiedelten Gebieten mit besonders 
guten Verkehrsverbindungen möglich sein. 

Die bisherige Zusammenarbeit der Gemeinden z.B. in Schul
verbändeh, Zweckverbänden und kommunalen Arbeitsge
meinschaften, die Zusammengehörigkeit in Kirchenspren
geln und historische Bindungen sollten, wenn nicht andere 
Gesichtspunkte entgegenstehen, berücksichtigt werden. 

Bestehen verwaltungskräftige Gemeinden, dann können ih
nen auch weitere Aufgaben, die bisher von den Landrats
ämtern wahrgenommen werden, zur bürgernahen Erledigung 
übertragen werden. 

Diese Aufgabenverlagerung ist jedoch weder der einzige 
noch der entscheidende Grund für die Reform. Sie ist viel
mehr eine willkommene Folge des Bemühens, die Selbstver
waltung auf der gemeindlichen Ebene leistungsfähiger zu 
machen. 

3.6 Verhältnis zur Neugliederung des Bundesgebietes 

Die Neugliederung des Bundesgebietes, die Art. 29 des 
Grundgesetzes fordert, ist in ein aktuelles Stadium getreten. 
Die Bundesregierung hat Ende 1970 eine Sachverständigen
kommission berufen, die hierfür Vorschläge ausarbeiten soll. 

Die Neugliederung soll Länder schaffen, die nach Größe 
und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben 
wirksam erfüllen können; innerhalb des Bundesgebietes sol
len einheitliche Lebensbedingungen angestrebt werden. Das 
Ziel der kommunalen Gebietsreform in Bayern deckt sich 
deshalb im Grundsatz - wenn auch in verkleinertem Maß
stab - mit dem Ziel der Neugliederung des Bundesgebietes, 
die einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. 
Kleine Korrekturen in Grenzbereichen, die sich im Zuge der 
Neugliederung des Bundesgebietes als notwendig erweisen 
könnten, werden durch die gegenwärtige Reform auf Lan
desebene nicht ausgeschlossen. 

4 Gebietsreform in anderen Ländern des Bundesgebietes 

Die Verschiedenheit der Ausgangslage in den einzelnen 
Bundesländern macht es verständlich, daß die Überlegungen 
zu einer Gebietsreform in Ansatz und Methode verschieden 
sind. 

So stehen Hamburg, Bremen und Berlin mit ihrer großstädti
schen Verwaltung und ihrer Unterteilung in Stadtbezirke vor 
anderen Fragen als die Länder mit weiträumigen Flächen. 
Schleswig-Holstein und das Saarland benötigen wegen ihrer 
geringen Größe keine staatliche Mittelinstanz und kennen 
deshalb nicht deren besondere Probleme. Uneinheitlich sind 
ferner die Gemeindeverfassungsstrukturen. Sehr unter
schiedlich sind auch Größe und Leistungskraft der Land
kreise. Schließlich stellt sich auch das Problem der kreis
freien Städte und der Ballungsräume von Land zu Land ver
schieden. 

Obwohl dadurch die Schwerpunkte einer Gebietsreform in 
den einzelnen Ländern verschieden sind, läßt sich doch eine 
weitgehende Übereinstimmung über die Grundprobleme 
einer Funktional- und Gebietsreform und über die Zielvor
stellungen feststellen. überall ist die Einsicht vorhanden, 
daß die gegenwärtige Gemeindegebietsstruktur besonders 
in den ländlichen Gebieten unzureichend ist und neu gestal
tet werden muß. überall werden auch die Verflechtungs-, 
Planungs- und Entwicklungsprobleme des Stadt-Umlands 
gesehen. Die Rückführung kleiner und mittlerer kreisfreier 
Städte in den Landkreis ist allgemein im Gespräch. Des
gleichen wird eine Vergrößerung der Landkreise generell für 
notwendig gehalten. Auch die Reform der staatlichen Mittel
instanz wird stets unter gleichartigen Gesichtspunkten an-
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gesprochen. Außerdem wird allgemein eine Straffung der 
Staatsverwaltung und eine zweckmäßigere Einteilung der 
Amtsbereiche für erforderlich gehalten. 

Den gegenwärtigen Stand der Reformen in den anderen 
Flächenstaaten zeigt folgender Überblick: 

4.1 Baden-Württemberg 

Im Land Baden-Württemberg wird die Reform der Gemein
den wie in Bayern zunächst nach dem Prinzip der Freiwillig
keit verfolgt. Ziel ist es, Einheitsgemeinden oder Verwal
tungsgemeinschaften mit einer Mindestgröße von 5000, mög
lichst aber von 8000 Einwohnern zu schaffen. Nach einer 
ersten vorläufigen Abgrenzung sollen die 3378 Gemeinden 
(Stichtag: 31. 12. 1968} zu 558 Verwaltungsräumen zusam
mengefaßt werden. Nach de.m Gesetz vom 26. 7. 1971 (Ges. 
BI. S. 314} wird mit Wirkung vom 1. 1. 1973 die Zahl der 
Landkreise von 63 auf 35 herabgesetzt. Die neuen Land
kreise werden eine Durchschnittsbevölkerung von rund 
200000 Einwohnern (kleinster Landkreis 88000 Ew., größter 
Landkreis 419 000 Ew.}, bisher 113 000 Einwohner, und eine 
durchschnittliche Fläche von 998 qkm (bisher 554 qkm} ha
ben. Weiterhin ist vorgesehen, die Regierungspräsidien mit 
Wirkung vom 1. 1. 1977 aufzulösen. 

4.2 Hessen 

In Hessen hat der Landtag im Februar 1971 ein Gesetz zur 
Vorbereitung der Gemeinde- und Kreisreform (Vorschaltge
setz} verabschiedet. Danach kann mit Rücksicht auf die be
absichtigte gebietliche Neugliederung der Gemeinden und 
Landkreise für eine begrenzte Zeit von der Wahl oder Wie
derwahl hauptamtlicher Wahlbeamter abgesehen werden, 
die Amtszeit der Wahlbeamten verlängert werden oder die 
Wahl oder Wiederwahl grundsätzlich nur für eine verkürzte 
Amtszeit erfolgen. Die Bestellung hauptamtlicher Bürger
meister in Gemeinden bis zu 1500 Einwohnern und haupt
amtlicher Beigeordneter in Gemeinden bis zu 10 000 Ein
wohnern bedarf ·der Genehmigung der oberen Aufsichts
behörde. 

Die Gebietsreform soll in dieser Legislaturperiode abge
schlossen werden. Nach den Grundsätzen der Modellpla
nung soll die Zahl der hessischen Gemeinden, die am 31. 12. 
1969 noch 2642 betrug, von nunmehr 1996(Stand:1.10. 1971) 
auf 500 bis 750 und die Zahl der Landkreise und kreisfreien 
Städte von 48 auf unter 30 verringert werden. Nach den im 
Mai dieses Jahres veröffentlichten Vorschlägen des Hessi
schen Innenministers zur gebietlichen Neugliederung auf der 
Kreisebene in Hessen sind 23 Landkreise und 6 kreisfreie 
Städte vorgesehen. Dieses Modell wird derzeitig umfassend 
in der Öffentlichkeit mit dem Ziel diskutiert, die Zahl der 
Landkreise weiter zu verringern. Die in dem Diskussions
modell vorgesehene Durchschnittsgröße der Landkreise von 
165000 Einwohnern dürfte sich demnach weiter erhöhen. 
Für 3 neu vorgesehene Landkreise ist inzwischen das ge
setzliche Anhörungsverfahren durchgeführt worden. Bis zu 
den nächsten Kommunalwahlen im Oktober 1972 soll der 
osthessische Raum auf Gemeinde- und Kreisebene neu ge
ordnet sein. 

4.3 Niedersachsen 

Nach den Vorstellungen der Regierung des Landes Nieder
sachsen sollen die Verwaltungseinheiten auf der Gemeinde
ebene mindestens 7000 bis 8000 Einwohner, in Ausnahme
fällen möglichst nicht weniger als 5000 Einwohner aufweisen. 

Die Reform der Kreise soll sich in der laufenden Legislatur
periode auf einzelne Maßnahmen beschränken, die sich im 
Zusammenhang mit der Gemeindereform als unumgänglich 
erweisen. Die Reform der Regierungsbezir)<e soll dagegen 

weiterbetrieben werden und bis etwa 1972 zu einer Herab
setzung ihrer Zahl von acht auf vier führen. 

4.4 Nordrhein-Westfalen 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in einem ersten Neuglie
derungsprogramm in 47 Gesetzen mehr als die Hälfte der 
Gemeinden des Landes neu gegliedert. Der Neugliederung 
der Gemeinden wurde das zentralörtliche Gliederungsprin
zip zugrunde gelegt. Danach wurden in ländlichen Gebieten 
die Gemeinden als Zentren unterer Stufe mit ihrem Nahver
sorgungsbereich zu einer neuen Gemeinde zusammenge
faßt, die in der Lage ist, neben einer hinreichend speziali
sierten Verwaltung eine Grundausstattung an bestimmten 
kommunalen Einrichtungen und Dienstleistungen vorzuhal
ten. Bei einer Gemeinde als Zentrum unterer Stufe wurden 
dazu in der Regel mindestens 8000 Einwohner gefordert. Da
neben wurden Gemeinden gebildet, die neben ihrer Funk
tion als Zentrum unterer Stufe für ihren eigenen Bereich mit 
weiteren Zentren unterer Stufe einen mittelzentralen Versor
gungsbereich bilden und für diesen Mittelbereich die zen
tralen Einrichtungen der gehobenen Art bereitstellen. Für 
eine solche Gemeinde wurde regelmäßig ein Mindestein
zugsbereich von 30 000 Einwohnern gefordert. In städtischen 
Verflechtungsgebieten und Ballungsrandzonen wurden in 
der Regel jeweils mittelzentrale Versorgungsbereiche der 
Bildung neuer Gemeinden zugrunde gelegt und selbständige 
Gemeinden als Zentren unterer Stufe nicht gebildet. Dadurch 
wurden auch die Stadt-Umland-Probleme weitgehend gelöst. 
Dabei sind vereinzelt kreisfreie Städte unter 100 ooo· Ein
wohner (Siegen 58 000 Einw., Herford 67 000 Einw., Lüden
scheid 79 000 Einw., Viersen 83 000 Einw., jeweils nach der 
Neugliederung} in Kreise eingegliedert worden. Aufgrund 
ihrer Verwaltungs- und Veranstaltungskraft wurden diesen 
Städten zahlreiche Aufgaben übertragen, die sonst den Krei
sen obliegen. Mit dem Gesetz zur kommunalen Neugliede
rung des Raumes Bonn wurden darüber hinaus Ballungs
kernbereiche in die Neugliederung einbezogen. Dabei wurde 
die Stadt Bonn mit den übrigen Gemeinden des Ballungs
kerns, einschließlich der Städte Bad Godesberg und Beuel, 
sowie weiteren Gemeinden der Kreise Bonn und Sieg-Kreis 
zu einer Großstadt von 300 000 Einwohr;iern zusammengefaßt, 
unter gleichzeitiger Bildung eines neuen Rhein-Sieg-Kreises. 

In einem zweiten Neugliederungsprogramm wird gegenwärtig 
die Gemeindeneugliederung zum Abschluß gebracht und die 
Kreisreform in Angriff genommen. Diese Reform beruht, 
ebenso wie die Gemeindereform, auf dem Gutachten einer 
Sachverständigenkommission. Nach einem in diesem Gut
achten behandelten Modell, das allerdings nach einem Be
schluß der Landesregierung Nordrhein-Westfalen keinen 
Ausschließlichkeitscharakter hat, wü;den die z. Z. bestehen
den 56 Kreise Nordrhein-Westfalens, die zu den bevölke
rungsreichsten der Bundesrepublik gehören (Durchschnitt: 
158 000 Einwohner}, auf 25 bis 30 neue Kreise zurückgeführt 
werden, von denen nur zwei weniger als 150 000 Einwohner 
hätten. Die Mehrzahl der Kreise soll zwischen 200 000 und 
400 000 Einwohner aufweisen, in einem Fall soll die Grenze 
von 500 000 Einwohnern überschritten werden. Als erster Teil 
dieses Neugliederungsprogramms liegt dem Landtag gegen
wärtig ein Gesetzentwurf zur Neugliederung der Gemeinden 
und Kreise des Neugliederungsraumes Aachen vor, der 186 
Gemeinden und 8 Kreise erfaßt. Das Gesetz soll am 1. 1. 
1972 in Kraft treten. Darüber hinaus hat der Innenminister 
einen Neugliederungsvorschlag für 203 Gemeinden und 8 
Kreise des Neugliederungsraumes Bielefeld vorgelegt. Für 
das Ruhrgebiet und den Neugliederungsraum Münster/ 
Hamm wird zur Zeit eine Neugliederungskonzeption erar
beitet. 

4.5 Rheinland-Pfalz 

Im Land Rheinland-Pfalz ist die bereits 1965 eingeleitete 
Verwaltungsreform am weitesten fortgeschritten. In einer 
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Reihe von Gesetzen zur Verwaltungsvereinfachung wurden 
nicht nur die staatlichen Verwaltungs- und Gerichtsbezirke 
umgestaltet, es wurde vielmehr auch eine sehr weitgehende 
Reform der gemeindlichen Ebene vorgenommen. Statt früher 
fünf hat da,s Land jetzt nur noch drei Regierungsbezirke, statt 
früher 39 jetzt nur noch 26 Landkreise. 35 Amtsgerichte wur
den aufgelöst. Acht kreisfreie und fast alle großen, kreis
angehörigen Städte wurden durch Eingemeindungen von 
Umlandgemeinden vergrößert; in den ländlichen Bereichen 
sind bisher 387 Gemeinden mit Nachbargemeinden vereinigt 
worden. Die Entwicklung in diesen Bereichen ist noch nicht 
abgeschlossen. Das Kommunalverfassungsrecht wurde durch 
den Erlaß einer „ Verbandsgemeindeordnung" fortentwickelt. 
Mit der Institution der Verbandsgemeinde soll die Zusam
menfassung der kleineren kreisangehörigen Gemeinden zu 
170 Verbandsgemeinden, die in der Regel mindestens 7500 
Einwohner haben, erreicht werden; nur 34 kreisangehörige 
Gemeinden - einschließlich der sechs großen kreisangehö
rigen Städte - bleiben verbandsfrei; 82 Verbandsgemeinden 
sind bereits gebildet. Das Land Rheinland-Pfalz hat auch 
eine umfassende Funktionalreform in Angriff genommen. Bis 
jetzt wurden mehrere hundert Verwaltungsfunktionen von 
den Zentralbehörden auf die Mittelinstanzen bzw. von diesen 
auf die unteren Verwaltungsbehörden und von da auf die 
Verbandsgemeinden oder verbandsfrei gebliebenen Ge
meinden delegiert. Die Landesregierung hat ferner insge
samt 337 Behörden und Dienststellen ersatzlos aufgehoben. 
Weitere 110 Behörden und Dienststellen sollen künftig noch 
wegfallen. 

4.6 Saarland 

Im Saarland, das bei einer Einwohnerzahl von 1,13 Millionen 
in sieben Landkreise (Durchschnittsgröße 142 600 Einwoh
ner) und eine kreisfreie Stadt eingeteilt ist, wurden im De
zember 1970 durch Gesetz Grundsätze für die kommunale 
Neuordnung des Landes festgelegt und Rechtsgrundlagen 
für die Vorbereitung der Neugliederung beschlossen. Nach 
diesem Gesetz sollen im Rahmen von Raumordnungsplänen 
auf. der Gemeindeebene - unter Auflösung der Ämter -
Einheitsgemeinden von in der Regel nicht unter 8000 und in 
Verdichtungsräumen von mindestens 15 000 Einwohnern ge
bildet werden. Der Entwicklung der zentralen Orte, insbe
sondere der Landeshauptstadt Saarbrücken, wird dabei der 
Vorrang eingeräumt. Auch die Kreise sollen „unter Berück
sichtigung der neuen Größenzuschnitte der kreisangehöri
gen Gemeinden" neu gegliedert werden. 

4.7 Schleswig-Holstein · 

In Schleswig-Holstein wurden die Ämter in den letzten vier 
Jahren aufgrund der Amtsordnung 1966 neu geordnet. Die 
Ämter sollen die auf den kreisangehörigen Gemeinden ru
hende Verwaltungsführung unterstützen, insbesondere die 
kleinen Gemeinden von solchen Aufgaben freistellen, die 
hauptamtliche Fachkräfte erfordern. Die Ämter führen nach 
den Beschlüssen der Gemeinden die Selbstverwaltungsan
gelegenheiten der amtsangehörigen Gemeinden durch. Au
ßerdem erfüllen sie die ihnen und den amtsangehörigen Ge
meinden zur Erfüllung nach Weisung übertragenen Landes
aufgaben und die den amtsangehörigen Gemeinden auf
grund Bundesrechts zur Ausführung im Auftrage des Bundes 
übertragenen Aufgaben. Die Ämter sollen in der Regel nicht 
weniger als 5000 Einwohner umfassen. Diese Einwohnerzahl 
muß auch gegeben sein, wenn die Verwaltung einer Ge
meinde von einem hauptamtlichen Bürgermeister geleitet 
werden soll. Die durchschnittliche Einwohnerzahl der Ämter 
nach der Neuordnung beträgt nunmehr 6400. 

Die Neuordnung der Kreise ist am 26. April 1970 in Kraft 
getreten. Die Zahl der Kreise wurde von 17 auf 12 vermin
dert. Außerdem wurden mehrere Gemeinden in die kreis-

freien Städte eingegliedert. Die durchschnittliche Einwohner
zahl der Kreise wurde von 107 000 auf 156 000 und die durch
schnittliche Fläche von 900 qkm auf 1270 qkm erhöht. 

Die Landesregierung hat in letzter Zeit zahlreiche Gebiets
änderungen von Gemeinden, die sich freiwillig zusammen
geschlossen haben, ausgesprochen. Die Zahl der kreisan
gehörigen Gemeinden und Städte hat sich von 1371 am 
1. Januar 1969 auf 1264 am 1. Januar 1971 vermindert. 

5 Die Kreisreform 

5.1 Vordringliche Reformziele auf der Kreisebene 

5.1.1 Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

Kommunale Selbstverwaltung, wie sie sich seit Beginn des 
19. Jahrhunderts entwickelt hat, bedeutet, daß die Bürger
schaft die An g e 1 e g e n h e i t e n d e r ö r t 1 i c h e n G e -
m e i n s c h a f t in eigener Verantwortung regelt. Auch unser 
Verfassungssystem geht von der kommunalen Selbstverwal
tung in diesem Sinne aus. Der rechtliche Rahmen, der dem 
Bürger für seinen unmittelbaren Lebensbereich ein hohes 
Maß an demokratischer und verantwortlicher Mitwirkung bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben erlaubt, ist damit gege
ben. Tatsächlich können aber der vorhandene Handlungs
spielraum und die gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten nur 
in allzu engen Grenzen ausgenutzt werden, denn die vielfach 
zu geringe Leistungsfähigkeit der bestehenden Landkreise 
und kreisfreien Städte stehen einer kraftvollen Entfaltung der 
Selbstverwaltung entgegen. 

leistungsfähig sind Landkreise und kreisfreie Städte erst 
dann, wenn sie ihre Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufga
ben, ihre eigenen und ihre übertragenen Aufgaben in einem 
Maße erfüllen können, das den immer höher werdenden An
forderungen unserer Rechts- und Sozialordnung und den 
berechtigten Erwartungen der Bevölkerung an die kommu
nale Daseinsvorsorge gerecht wird. 

Im einzelnen sind die Aufgaben nach Art und Umfang, Ge
wicht und Dringlichkeit von Landkreis zu Landkreis teilweise 
unterschiedlich. Sie können insbesondere mit Rücksicht auf 
die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse kaum voll
ständig dargestellt werden. Es gibt aber einen Grundbestand 
öffentlicher Aufgaben, die in jedem Kreis wirksam erfüllt 
werden sollten; insbesondere sind das 

D die mit der Kreisentwicklung verbundenen Aufgaben wie 
die Planung, Sicherung und Weiterentwicklung ausgewo
gener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhält
nisse; 

D die Erschließung des Kreisgebietes mit für heutige An
sprüche genügenden Straßen und deren Unterhaltung; 

D die Errichtung und Unterhaltung eines allgemeinen, der 
Grundversorgung der Bevölkerung dienenden Kranken
hauses; 

D die Übernahme der Aufwandsträgerschaft für Gymnasien, 
Realschulen, mehrstufige Handelsschulen, Berufs- und 
Sonderschulen, soweit die hierfür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen das vorsehen, so daß ein ausreichend ge
gliedertes Schulsystem zur Verfügung steht; 

D die Herstellung und Unterhaltung von aus Gründen des 
öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Ver
sorgung mit Trinkwasser und zur unschädlichen Ablei
tung oder Beseitigung des Abwassers, der Fäkalien und 
des Mülls, soweit eine solche Aufgabe überörtlicher Na
tur ist und daher aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen 
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Gründen die Errichtung einer zentralen Einrichtung für 
das gesamte oder überwiegende Kreisgebiet geboten ist; 

D die Beschaffung und Bereitstellung der für die Feuer
wehr überörtlich erforderlichen größeren Fahrzeuge, Ge
räte und Einrichtungen; 

D die mit der sozialen Sicherung und Betreuung verbunde
nen Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe, als 
Jugendwohlfahrtsbehörde (Jugendamt) und als Träger 
von Altenpflegeheimen und Jugendzentren; 

D der Bau und der Betrieb von Hallenbädern und Sport
stätten, soweit kreisangehörige Gemeinden diese Auf
gabe nicht übernehmen; 

D die Aufwandsträgerschaft für das staatliche Landrats
amt. 

Wesentliche Grundlage der für eine sachgerechte Aufgaben
erfüllung erforderlichen Leistungsfähigkeit ist - neben der 
Verwaltungskraft - die finanzielle Leistungskraft. Wenn es 
auch nicht allein Sache der Gebietsreform sein kann, diese 
Grundlage zu schaffen, so erlaubt es doch erst diese Re
form, das bereits vorhandene Leistungspotential zusammen
zufassen, wirksamer einzusetzen und somit auf längere Sicht 
auch zu steigern. Kommunale Einrichtungen der angegebe
nen Art können im notwendigen Umfang vielfach erst ge
schaffen werden, wenn von vornherein eine größere 'Fi
nanzmasse zur Verfügung steht. Erst eine größere Haus
haltsmasse erhöht auch die freie Finanzspanne im Gesamt
haushalt, die es in erster Linie erlaubt, eine sinnvolle Struk
turpolitik auf der Kreisebene zu betreiben (Bündelungs
effekt). Eine gut funktionierende Daseinsvorsorge ist 
ihrerseits wiederum Voraussetzung, daß sich auch in struk
turell schwachen Gebieten Industrie ansiedeln und Hand
werk und Gewerbe entfalten können. Mit dieser Entwicklung 
wächst zugleich wiederum die Finanzkraft eines Landkreises. 

5.1.2 Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe 
der Verwaltung 

Ähnlich wie bei privaten Unternehmen gibt es auch für Be
hörden und öffentliche Einrichtungen optimale Organisa
tions- und Betriebsgrößen, die es erlauben, die Verwaltungs
leistungen am wirksamsten und wirtschaftlichsten zu erbrin
gen. Die günstigste Organisationsgröße für eine Behörde 
hängt im wesentlichen davon ab, daß 

D das Personal so zusammengesetzt werden kann, daß für 
die differenzierten Tätigkeiten genügend qualifiziertEl 
Spezialisten zur Verfügung stehen, die schnell und fach
lich richtig handeln können und 

D moderne technische Verwaltungsmittel beschafft und 
wirtschaftlich eingesetzt werden können. 

Die Landratsämter in den bisherigen Kreisen sind in aller 
Regel zu klein, um dieses verwaltungsbetriebliche Optimum 
zu erreichen (vgl. Tabellen 6 und 7 und Schaubild 4). In ein
zelnen Aufgabenbereichen erlaubt die geringe Zahl der Ver
waltungsgeschäfte häufig weder die nötige Spezialisierung 
des bereits vorhandenen Personals noch die Anstellung von 
an sich erforderlichen Fachbeamten. Die Verwendung mo
derner sächlicher Verwaltungsmittel scheidet vielfach des
halb aus, weil sie nicht sinnvoll kostengünstig eingesetzt 
werden können. Werden Behörden für größere Bereiche ge
bildet, so muß auch die sächliche und personelle Grundaus
stattung nur einmal vorhanden sein. Schließlich können auch 
Kreiseinrichtungen wie Krankenhäuser mit verschiedenen 
Fachabteilungen, Altenpflegeheime, Jugendzentren, Kreis
bauhöfe oder Hallenbäder meist erst dann wirtschaftlich be
trieben werden, wenn größere Einzugsgebiete vorhanden 
sind. 

Werden die Kreisbehörden nach den Zielen der Effektivität 
und Wirtschaftlichkeit neu organisiert, so führt dies zu einer 
Steigerung ihrer Verwaltungskraft. Dies ermöglicht dann , 
auch eine weitergehende Verlagerung von Aufgaben von 
den Regierungen auf die Landratsämter, also von „oben 
nach unten", und damit eine funktionale Neuordnung, die 
wiederum dem Ziel der Bürgernähe der Verwaltung entge
genkommt. 

5.1.3 Verbesserung der Lebensverhältnisse und Abbau 
des Leistungsgefälles zwischen Stadt und Land 

Leistungs- und verwaltungskräftige Landkreise sind im
stande, die Aufgabe der Kreisentwicklung wirksamer als bis
her in Angriff zu nehmen. Die Kreisreform ist damit eine 
grundlegende Voraussetzung, um die Lebensverhältnisse 
auf dem lande wesentlich verbessern und in Stadt und 
Land möglichst wertgleiche Lebensbedingungen, insbeson
dere gleiche Bildungschancen, vergleichbare Einichtungen 
der Versorgung und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen zu 
können. Auch die Verwirklichung der Ziele der Raumord
nung und Landesplanung, wie sie die Staatsregierung im 
Jahre 1970 in den Programmen Bayern 1 und II dargestellt 
hat, hängt ganz wesentlich davon ab, ob leistungsfähige 
Landkreise und Kreisbehörden vorhanden sind. Vornehm
lich hier zeigt sich, wie sehr Staats- und Selbstverwaltung 
aufeinander angewiesen sind. Gerade in den Gebieten, die 
in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind, also in den 'För
dergebieten, ist es deshalb unverzichtbar, Reformlösungen 
vorzuschlagen oder durchzusetzen, die eine durchgreifende 
Veränderung der Verhältnisse ermöglichen. 

5.2 Ausgangspunkte der Reform 

5.2.1 Der vierstufige Verwaltungsaufbau hat sich bewährt 

Der vierstufige Verwaltungsaufbau erlaubt eine funktions
gerechte Verteilung der öffentlichen Aufgaben auf verschie
dene Rechtsträger und Behörden verschiedener Stufe. Im 
kommunalen Bereich sollte deshalb weder die Institution des 
Kreises noch die des Bezirks in Frage gestellt werden. Die 
kleinen und mittleren Gemeinden bedürfen der Landkreise 
als Verwaltungseinheiten, die die Ortsebene ergänzen, in
dem sie sich der überörtlichen Selbstverwaltungsaufgaben 
annehmen und Ausgleichsfunktionen zwischen den Gemein
den unterschiedlicher Struktur wahrnehmen. Die Landkreise 
und kreisfreien Städte wiederum bedürfen einer Ergänzung 
durch höhere Selbstverwaltungskörperschaften, denen kom
munale Aufgaben zugewiesen sind, deren sachgerechte Er
füllung größere Einzugsbereiche voraussetzt. 

Auch im staatlichen Bereich ist im Sinne einer sachgerechten 
Aufgabenverteilung an einem mehrstufigen Behördenaufbau 
festzuhalten. Als großräumiger Flächenstaat kann der Frei
staat Bayern insbesondere auf die Regierung als staatliche 
Mittelinstanz nicht verzichten. Die Regierungen sind als reine 
Staatsbehörden Repräsentanten des Staates in der Mittel
stufe und damit einerseits Aufsichtsbehörde über die Selbst
verwaltungskörperschaften, andererseits Mittler zwischen 
Staat und Selbstverwaltung; in dieser Funktion können sie 
nicht durch Selbstverwaltungskörperschaften ersetzt werden. 
Sie haben zudem alle staatlichen Aufgaben wahrzunehmen, 
die großräumig und überregional gelöst werden müssen. 
Die Regierungen werden künftig zu ihren bisherigen Aufga
ben im Zuge der Funktionalreform den größten Teil der ge
genwärtig von den Ministerien wahrgenommenen Vollzugs
aufgaben übernehmen, so daß bei diesen im wesentlichen 
nur noch Leitungsaufgaben verbleiben. Nach dem Bericht 
des Bayer. Obersten Rechnungshofs über die Rechnungs
prüfung für das Rechnungsjahr 1968 (S. 20; RdNr. 25) muß 
auch nach einer einschneidenden Verminderung der Zahl 
der Verwaltungseinheiten in der Unterstufe und einer ent-
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sprechenden Stärkung ihrer Verwaltungskraft „der dreistu
fige Aufbau der Staatsverwaltung als die zweckmäßigste 
und - bei richtiger Wertung ihrer Vorzüge für die Qualität 
der Verwaltungsleistungen - auch als die wirtschaftlichste 
Lösung" angesehen werden. 

Da dieser Verwaltungsaufbau notwendige Reformen nicht 
verhindert, ist kein Grund ersichtlich, warum dieses bewährte 
System zugunsten unerprobter Organisationsmodelle wie die 
„Verwaltungsregion" beseitigt werden sollte. 

5.2.2 Die Verwaltungsregion bietet keine annehmbare 
Lösung 

Im politischen Raume Bayerns werden Pläne diskutiert, 18 
Verwaltungsregionen zu schaffen, die einen Einzugsbereich 
von durchschnittlich 500 000 Einwohner umfassen und unter 
Leitung eines unmittelbar gewählten Regionaltages und 
eines Regionalpräsidenten stehen sollen. Schrittweise sollen 
in diese Verwaltungsregionen die Aufgaben der Bezirke und 
später wohl auch die Aufgaben der Landkreise und kreis
freien Städte überführt werden. Die Regierungen sollen auf
gelöst und die Landratsämter als Außenstellen der Verwal
tungsregionen beibehalten werden .. 

Rechtliche Bedenken 

Der Bildung von Verwaltungsregionen in diesem Sinne ste
hen schon rechtliche Bedenken entgegen. Die vom Gri.!nd
gesetz und der Bayerischen Verfassung geschützte Institu
tion des Kreises ist als eine die Ortsebene ergänzende Ver
waltungseinheit zu verstehen, bei der die enge Verbindung 
zur Gemeinde nicht gefährdet werden darf. Einheiten mit 
einer Einwohnerzahl von 500 000 werden -:- abgesehen vön 
Ballungsgebieten - in einem dünnbesiedelten Land wie 
Bayern diesen Anforderungen nicht gerecht. Es muß befürch
tet werden, daß in den Räumen solcher großflächiger Ver
waltungsregionen eine politische Integration, also auch die 
Herausbildung des für eine echte Selbstverwaltung notwen
digen Kreisbewußtseins der Bevölkerung, nicht mehr mög
lich sein wird. Es ist auch bedenklich, kommunale Körper
schaften einzurichten, die überwiegend staatliche Aufgaben 
wahrzunehmen hätten. 

Die staatliche Mittelinstanz ist notwendig 

Wegen der notwendigen Sicherung eines einheitlichen Voll
zugs der Gesetze ist es nicht vertretbar, die wesentlichen Auf
gaben der Regierungen (Aufsicht und Koordinierung) weiter 
nach unten auf eine erheblich größere Zahl neuer Verwal
tungseinheiten abzugeben. Die Beseitigung der Regierungen 
als staatliche Mittelinstanz müßte zur Verlagerung eines 
Teils der Regierungsaufgaben nach oben führen und damit 
die beabsichtigte Verlegung von Verwaltungszuständigkeiten 
aus den Ministerien entweder in das Gegenteil verkehren 
oder zur Bildung von Landesverwaltungsämtern führen, die 
als Mammutbehörden für den Bürger nur schwer erreichbar 
wären. Darüber hinaus würde ein Verzicht auf die Regierun
gen und ihr Ersatz durch Selbstverwaltungskörperschaften 
dem Landtag und der Staatsregierung die Möglichkeit zur 
Durchsetzung von Regierungszielen und zur Kontrolle der 
Verwaltungstätigkeit erheblich beschneiden. Das würde die 
durch das Grundgesetz geschützte Staatlichkeit des Landes 
gefährden. 

Keine Verwaltungsvereinfachung 

Der Ausbau der Region zur Verwaltungseinheit führt nicht 
zu einer Vereinfachung der Verwaltung. Eine Beibehaltung 
der Landratsämter als Außenstellen mit Entscheidungsfunk
tionen ergibt schon rein rechnerisch nicht eine wesentliche 
Minderung der Zahl der Verwaltungsstellen. Gegenwärtig 

bestehen in der Kreis- und Regierungsebene einschließlich 
der kreisfreien Gemeinden 198 Verwaltungseinheiten. Sie 
würden, wenn man davon ausgeht, daß 18 Verwaltungsregio
nen geschaffen werden sollen, einschließlich der Landrats
ämter als Außenstellen durch 161 Verwaltungsstellen und, 
falls auch die bisher kreisfreien Gemeinden Außenstellen 
der Verwaltungsregion erhalten sollten, durch 209 Verwal
tungsstellen ersetzt. 

In einem solchen Plan könnte nur dann ein Fortschritt im 
Sinne der Verwaltungsvereinfachung gesehen wer9en, wenn 
die Außenstellen der Region personell schwach besetzt wä
ren. Ein Personalabbau ist aber nur möglich, wenn die Au
ßenstelle aller wesentlicher Entscheidungsbefugnisse ent
kleidet würde. Eine solche Außenstelle könnte dann aller
dings im wesentlichen nur Briefträger- und Beraterfunktion 
haben, die wegen der Leistungskraft der zukünftigen Ge
meindeverwaltungen entbehrlich wäre. 

Werden die Außenstellen jedoch - wie offenbar geplant -
mit wesentlichen Entscheidungsfunktionen betraut, so kann 
es gegenüber der Besetzung in den bisherigen Landrats
ämtern keine einschneidenden personellen Einsparungen 
geben; die allenfalls gewonnenen Vereinfachungsvorteile 
würden zumindest dadurch wieder völlig aufgewogen, daß 
anstelle der bisherigen 7 Regierungen zukünftig 18 Träger 
von Regierungsaufgaben tätig wären. Demgegenüber führt 
der Neugliederungsplan der Staatsregierung zur Bildung von 
71 Landkreisen und 25 kreisfreien Gemeinden. Unter Fort
bestand von 7 Regierungen führt dies zu einem Gesamt
ergebnis von insgesamt 103 Verwaltungseinheiten in der 
Kreis- und Regierungsebene. Das bedeutet gegenüber dem 
bisherigen Bestand von 198 Verwaltungseinheiten dieser Art 
eine Einsparung von 95 Verwaltungsstellen und ohne Be
rücksichtigung der 23 zurückzukreisenden kreisfreien Städte, 
die ja als Gemeinden fortbestehen, immer noch eine Einspa
rung von 72 Verwaltungseinheiten. 

Die Verwaltungsregion kann die Bürgernähe der Verwaltung 
nicht gewährleisten 

Auch der Bürger auf dem Land hat Anspruch auf sachkun
dige und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfende Be
handlung seiner Angelegenheiten. Der Vollzug der oft un
übersichtlichen und rechtlich schwierigen Gesetze in der 
Kreisebene ist ohne ein ausreichend vorgebildetes und in 
der praktischen Tätigkeit spezialisiertes Personal nicht denk
bar. Von einer bürgernahen Verwaltung kann man daher nur 
sprechen, wenn die Verwaltungsstellen, die über ein solches 
spezialisiertes Personal verfügen, für den Bürger in erreich
barer Nähe bleiben. Nur wenn der Bürger die Möglichkeit 
hat, mit den zur Entscheidung befugten Bediensteten per
sönlich zu sprechen, ist seinem berechtigten Bedürfnis nach 
persönlicher Aussprache und nach voller Wahrnehmung· sei
ner Interessen Rechnung getragen. Diese Möglichkeit hat es 
schon bei den bisherigen Landratsämtern wegen der oft nur 
beschränkt möglichen Spezialisierung des Personals nicht in 
ausreichendem Umfang gegeben; sie würde in Außenstellen, 
die nur einen Teil des bisherigen Personals der Landrats
ämter beschäftigen, völlig unzureichend bleiben müssen. 

Die Kreisfreiheit aller Städte wird beseitigt 

Da die Verwaltungsregionen, die zugleich Planungseinheiten 
sein sollen, lückenlos das ganze Staatsgebiet decken, wür
den sie auch die Städte umfassen, die auch zukünftig wegen 
ihrer besonderen Leistungskraft selbständig Kreisaufgaben 
erfüllen .können. Damit wäre für die Kreisfreiheit mittlerer 
und größerer Städte kein Raum mehr. Mit der einmal voll
zogenen Rückkreisung aller kreisfreien Städte würden nicht 
nur die Interessen der wirtschaftlichen und kulturellen Mittel
punkte unseres Landes erheblich beschnitten, sondern auch 
den Bedürfnissen der ländlichen Bereiche wegen des dann 
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in den Verwaltungsregionen entstehenden Übergewichts der 
städtischen Bevölkerung nicht ausreichend Rechnung getra
gen. 

Die Verwaltungsregion schadet der kommunalen 
Selbstverwaltung 

Werden die Landratsämter als Außenstellen beibehalten, so 
besteht die wesentliche Vereinfachung im Bereich der bis
herigen Landkreise in der Beseitigung der 143 Kreistage als 
kommunale Organe. Da zudem die vorgesehenen Bezirks
tage aufgelöst werden sollen, kann für die Selbstverwaltung 
die Bildung von 18 Regionaltagen kein gleichwertiger Aus
gleich zum bisherigen Rechtszustand darstellen. Die Besei
tigung der Bezirke als kommunale Aufgabenträger ist vom 
Standpunkt der Befürworter der Verwaltungsregion aus ge
sehen um so weniger verständlich, als die Befürworter der 
Verwaltungsregion gleichzeitig die Bildung von Planungsver
bänden aus mehreren Regionen fordern und damit die durch 
die Auflösung der Bezirke von ihnen erstrebte Vereinfachung 
wieder aufgeben. 

5.2.3 Die rechtlichen Grundlagen 

Neugliederung der Kreisebene durch zustimmungsbedürftige 
Rechtsverordnung der Staatsregierung 

Die wichtigste Rechtsgrundlage für die Durchführung der 
Kreisreform ist Art. 9 Abs. 2 der Verfassung (BV). Nach die
ser Norm wird die Einteilung der Regierungsbezirke in Land
kreise und kreisfreie Städte durch Rechtsverordnung der 
Staatsregierung, die der vorherigen Genehmigung des 
Landtags bedarf, bestimmt. Diese Rechtsverordnung ist nicht 
nur nach ihrer Form, sondern auch nach ihrem materiellen 
Gehalt Rechtssatz und nicht Verwaltungsakt, denn sie regelt 
nicht nur Bestands- oder Gebietsänderungen bei den einzel
nen Landkreisen oder kreisfreien Städten, sondern sie glie
dert umfassend das gesamte Staatsgebiet jeweils innerhalb 
der durch die Bezirksgrenzen vorgegebenen Räume nach 
abstrakten Maßstäben neu. Diese Auffassung wird durch 
Art. 9 Abs. 1 und Art. 77 Abs. 1 BV bestätigt; denn bei diesen 
Normen geht der Verfassungsgeber davon aus, daß grund
legende staatsorganisatorische Regelungen grundsätzlich 
durch Rechtssatz vorzunehmen sind. Da die Neugliederung 
der Kreisebene Eingriffe in die Rechtsstellung bestehender 
Landkreise oder kreisfreier Städte zum Inhalt hat, fordert 
auch das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 BV) die Entscheidung 
durch oder aufgrund eines Gesetzes im materiellen Sinne 
(Vorbehalt des Gesetzes). Art. 9 Abs. 2 BV genügt diesen 
Anforderungen als verfassungsunmittelbare Rechtsetzungs
ermächtigung; sie erlaubt eine gegenüber dem formellen 
Gesetz einfachere Form der Normsetzung. Obwohl Art. 9 
Abs. 2 als verfassungsoriginäre Zuweisung einer Rechtset
zungskompetenz - anders als eine Delegation aus dem 
Kompetenzbereich des Gesetzgebers - keine ausdrückliche 
Bestimmung von Inhalt, Zweck und Ausmaß dieser Recht
setzungsbefugnis enthält, besteht doch eine Bindung an die 
grundlegenden Rechtsprinzipien der Verfassung. So muß 
sich die Staatsregierung bei ihrer Entscheidung am Maßstab 
des öffentlichen Wohls als einem ungeschriebenen Grund
satz des Verfassungsrechts und - da es sich bei der Neu
gliederung der Kreise zugleich um eine Neueinteilung der 
Zuständigkeitsbereiche der Landratsämter als Staatsbehör
den handelt - auch an den in Art. 77 Abs. 2 BV festgelegten 
Maßstäben orientieren. Daraus ergibt sich eine Rechtspflicht 
zu sachgerechtem Handeln. 

.liegen diese Voraussetzungen vor, dann besteht auch die 
Möglichkeit, einzelne Landkreise aufzulösen, weil sowohl die 
Bayerische Verfassung (Art. 9 Abs. 2, Art. 10 Abs. 1) als auch 
das Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2) n u r d i e 1 n s t i tu t i o n 
d es La n d k r e i s es , nicht aber den Bestand einzelner 

Landkreise gewährleisten. Art. 9 Abs. 2 BV erlaubt damit Ent
scheidungen der folgenden Art: 

1.' Bestandsänderungen von Landkreisen durch Auflösung 
und Neubildung; 

2. Grenzänderungen ·von Landkreisen innerhalb der Be
zirksgrenzen (Regierungsbezirksgrenzen); 

3. Rückkreisung von kreisfreien Städten oder Kreisfreierklä
rung bisher kreisangehöriger Gemeinden (Statusänderun
gen); 

4. Eingliederungen von Gemeinden, Gemeindeteilen oder 
von gemeindefreien Gebieten oder Teilen davon in kreis
freie Städte. 

Um jede Re~htsunsicherheit zu vermeiden, enthält das Erste 
und Zweite Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstver
waltung die Verfassungsvorschriften konkretisierende und 
ergänzende Rechtsgrundlagen, insbesondere auch für die 
Bestimmung des Namens und des vorläufigen Kreissitzes. 

Neuabgrenzung der Regierungsbezirke durch Gesetz 

Die Überlegungen zu einer Neueinteilung der Kreisebene 
haben ergeben, daß es sachgerecht ist, über die Grenzen der 
bestehenden Regierungsbezirke hinaus zu planen. Es er
weist sich als zweckmäßig, einzelne Landkreise oder Teile 
von Landkreisen anderen Regierungsbezirken zuzuordnen. 
Nach Art. 9 Abs. 1, 2. Halbsatz BV müssen diese Entschei
dungen durch formelles Gesetz getroffen werden. Da Art. 9 
Abs. 2 BV nur die Neueinteilung der Kreise innerhalb von 
Regierungsbezirksgrenzen erlaubt, muß ein solches Gesetz 
spätestens mit der Neugliederungsverordnung in Kraft tre
ten. 

Anhörung der Betroffenen 

Zum Inhalt des den Bezirken, Landkreisen und Gemeinden 
verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts 
(Art. 1 O Abs. 1, Art. 11 Abs. 2 BV) gehört es, daß der Gesetz
geber oder eine Verwaltungsbehörde in den Bestand oder in . 
das Gebiet nur eingreifen darf, wenn der kommunalen Kör
perschaft vorher Gelegenheit gegeben wurde, innerhalb 
einer angemessenen Frist zu der beabsichtigten Änderung 
StellÜng zu nehmen. Insbesondere müssen also auch die 
Gemeinden gehört werden, die in eine kreisfreie Stadt ein
gegliedert werden oder deren Gebiet geteilt wird. Keine 
Rechtspflicht zur Anhörung besteht dagegen gegenüber Ge
meinden, bei denen lediglich die Kreiszugehörigkeit geän
dert wird, denn ihr Selbstverwaltungsrecht wird von dieser 
Entscheidung nicht berührt; sie sind insoweit nicht unmittel~ 
bar betroffen. Das gleiche gilt für die Eigentümer gemeinde
freier Gebiete. Die Staatsregierung hält es aber, um eine 
umfassende Meinungsbildung zu ermöglichen, für ange
bracht, auch diese von der beabsichtigten Reform nur mittel
bar Betroffenen zu hören. 

5.3 Maßstäbe für die Neuordnung der Landkreise 

Maßstäbe für die Gebietsreform wurden bisher vornehmlich 
in den Sachverständigengutachten anderer Länder (z. B. 
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein) und vereinzelt auch in der sonstigen 
wissenschaftlichen Literatur entwickelt. Obwohl ein völlig 
gesichertes System solcher Maßstäbe kaum geschaffen wer
den kann, besteht doch Einigkeit über die wesentlichen 
Grundsätze: 

Landkreise müssen so gebildet werden, daß 

D ihr Gebiet und ihre Wirtschafts- und Bevölkerungsstruk
tur eine zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinreichende Lei
stungsfähigkeit sichern, 
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D sie wirtschaftlich verwaltet werden können, 

D die Einheit von Lebens-, Verwaltungs- und Investitions
raum unter Berücksichtigung historischer und stammes
mäßiger Bindungen möglichst gewahrt ist, 

D die Einräumigkeit und die Einheit der Verwaltung weit
gehend ermöglicht werden kann, 

D die Bürgernähe und die Überschaubarkeit gesichert ist. 

5.3.1 Landkreise sollen leistungsfähig sein und wirtschaftlich 
arbeiten können 

Erste Voraussetzung dafür, daß Landkreise ihre vielfältigen 
Aufgaben wirksam erfüllen können, ist eine ausreichend 
breite, gesicherte f i n a n z i e 1 1 e G r u n d 1 a g e. Ein Über-
blick über die Finanzstruktur der bayerischen Landkreise 
zeigt für 1971 folgendes Bild: 

Tabelle5 

Landkreise nach Größenklassen 
(Zahl der Landkreise nach dem 
Stand v. 30. 6. 1970 in Klammern) 

100 000 und mehr Ew. 
80 000 bis unter 100 000 Ew. 
60 000 bis unter 80 000 Ew. 
40 000 bis unter 60 000 Ew. 
20 000 bis unter 40 000 Ew. 

unter 20 000 Ew. 

( 3) 
(10) 
(17) 
(52) 
(52) 
( 9) 

Steuerkraft für 1971 
(DM je Einwohner) 

180 
138 
148 
129 
116 
89 

Aus diesen Daten kann sicher nicht geschlossen werden, 
daß die Steuerkraft umgehend steigt, wenn mehrere kleine 
Landkreise zu einem größeren Kreis vereinigt werden; denn 
die Entwicklung der Wirtschaft in einem Landkreis wird von 
zahlreichen anderen Faktoren, insbesondere von der Bevöl
kerungsdichte, Lage und Verkehrserschließung des Kreises, 
mitbeeinflußt. Es ist jedoch erkennbar, daß größere Land-

. kreise in der Regel einen höheren Anreiz für die Ansiedlung 
und Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen bieten, nicht 
zuletzt als Folge ihrer meist besseren Ausstattung mit Ein
richtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Selbst wenn 
die Steuerkraft je Einwohner in einem größeren Landkreis 
nicht höher ist als in kleinen Kreisen, ist doch der größere 
Kreis besser in der Lage, die Mittel für zentrale Investitionen 
bereitzustellen. Mit steigender Größenklasse der Kreise ver
größert sich das Haushaltsvolumen und damit fast zwangs
läufig die sog. freie Finanzspanne nach absoluten Zahlen. 
Auf lange Sicht wird dadurch auch das Steueraufkommen je 
Einwohner gefördert. 

leistungsfähige Verwaltung bedeutet aber auch, daß bei den 
Landratsämtern ausreichend qualifiziertes und spezialisier
tes Fachpersonal zur Verfügung stehen muß. Die Aufgaben 
werden immer zahlreicher und vielgestaltiger, vor allem im 
Bereich der Leistungsverwaltung (z. B. Ausbildungsförde
rung, Erziehungsberatung, Wohngeld, gesundheitliche Be
treuung, Jugendarbeit, Verkehrsorganisation). Nicht nur im 
Interesse der Wirtschaftlichkeit, sondern in erster Linie zur 
besseren Betreuung der Bürger ist es notwendig, für die 
einzelnen Teilbereiche mehr als bisher Fachleute einzuset
zen oder eine höhere Qualifikation zu verlangen. Dann kön
nen die Entscheidungen besser und schneller getroffen wer
den. Damit Fachpersonal sinnvoll tätig werden kann, muß 
eine genügend große Aufgabendichte vorhanden sein, die 
wiederum größere Zuständigkeitsbereiche voraussetzt. Grö
ßere Zuständigkeitsbereiche ermöglichen auch einen höhe
ren Grad der Ration a 1 i sie r u n g der Verw a 1-
t u n g. Je größer die Landkreise sind, desto geringer ist der 
P e r s o n a 1 b e d a r f je Einwohner. Das zeigt folgende 

Übersicht, die aufgrund der Statistik der bayerischen Land
kreise für das Rechnungsjahr 1969 errechnet wurde. 1 

Tabelle& 

Landkreise nach Größenklassen 
(Zahl der Landkreise nach dem 
Stand v. 30. 6. 1969 in Klammern) 

10 000 bis unter 20 000 Ew. ( 9) 
20 000 bis unter 30 000 Ew. (16) 
30 000 bis unter 40 000 Ew. (38) 
40 000 bis unter 50000 Ew. (25) 
50 000 bis unter 60 000 Ew. (27) 
60 000 bis unter 70 000 Ew. ( 6) 
70 000 bis unter 80 000 Ew. ( 9) 
80 000 bis unter 90000 Ew. ( 6) 
90 ÖOO bis unter 100 000 Ew. ( 4) 

100000 und mehr Ew. ( 3) 

Beamte und Angestellte 
je 10 000 Einwohner 

22,4 
20,4 
17,7 
16,3 
15,4 
15,0 
14,0 
14,4 
13,3 
15,3 

In Landratsämtern der Größenklassen 90 000 bis 100 000 
sind also - im Verhältnis zur Bevölkerung - erheblich weni
ger Dienstkräfte erforderlich als in Ämtern der Größenklas
sen 10 000-20 000 Einwohner. Ein fast gleichartiges Bild er
gibt sich, wenn man die persönlichen Ausgaben der Land
kreisverwaltungen in DM je Einwohner errechnet (vgl. 
Schaubild 4; die geringfügigen Unterschiede z. B. bei der 
Gruppe zwischen 90 000 und 100 000 sind wohl auf die gün
stigeren Stellenpläne bei größeren Landkreisen zurückzu
führen). Das Ergebnis für die Größenklassen über 100 000 
Einwohner, das einen leichten Anstieg erkennen läßt, ist 
demgegenüber nicht repräsentativ, weil die Zahl der hier 
erfaßten Landkreise und damit die statistische Grundgesamt
heit äußerst gering ist und es sich um Landkreise im Ein
zugsbereich von Großstädten handelt, bei denen eine be
sonders intensive Verwaltung erforderlich ist. 

Eine ähnliche Tendenz zeigen die sächlichen Verwaltungs
und Zweckausgaben der Landkreise. Das· verdeutlicht fol
gende Übersicht, die aufgrund der Statistik für 1969 der 
bayerischen Kreise für das Rechnungsjahr 1969 errechnet 
wurde.2 

Tabelle? 

Landkreise nach Größenklassen 
(Zahl der Landkreise nach dem 
Stand v. 30. 6. 1969 in Klammern) 

10 000 bis unter 20 000 Ew. ( 9) 
20 000 bis unter 30 000 Ew. (16) 
30 000 bis unter 40 000 Ew. (38) 
40 000 bis unter 50 000 Ew. (25) 
50 000 bis unter 60 000 Ew. (27) 
60 000 bis unter 70 000 Ew. ( 6) 
70 000 bis unter 80 000 Ew. ( 9) 
80 000 bis unter 90 000 Ew. ( 6) 
90 000 bis unter 100 000 Ew. ( 4) 

100 000 und mehr Ew. ( 3) 

Sachaufwendungen 
in DM je Einwohner 

8,26 
7,49 
7,67 
6,77 
6,97 
6,63. 
6,54 
7,40 
6,25 
9,33 

1) Grundlage hierfür war das Personal, das in folgenden Verwaltungs
zweigen eingesetzt war: 
Allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung, Wehrdienstpflichtigen
erfassung, Zivilschutz, Schulverwaltung, Verwaltung der sozialen An
gelegenheiten und der Jugendhilfe, Bauverwaltung, Allgemeine Tief
bauverwaltung, Finanz- und Steuerverwaltung. 
Nicht berücksichtigt ist das Personal der Kreiseinrichtungen, da wegen 
der Unterschiedlichkeit dieser Einrichtungen keine Vergleichbarkeit 
besteht. 

2) Grundlage hierfür waren die Ausgaben tür „Neuanschaffungen von 
beweglichen Vermögen" und „übrige Ausgaben" im Sinne der Finanz
statistik in den obengenannten Verwaltungszweigen. 
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Persönliche Ausgaben der bayerischen Landkreisverwaltungen;' Schaubild 4 

DM 
je 
Ein-
wohner 

24 25,46 
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20 
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18 18,70 
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*im Rechnungsjahr 1969 -Ausgaben in DM je Einwohner 

Quelle: Bayerisches Statistisches Landesamt 
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Die Gründe für den Einfluß größerer Verwaltungsbereiche auf 
den Personalbedarf sind vielschichtig: Spezialisierung führt 
in der Regel zu einer Steigerung nicht nur der Arbeitsquali
tät, sondern auch die Menge der geleisteten Arbeit. Die 
personelle und sächliche Grundausstattung einer Behörde, 
der sog. Behördensockel, wird in einer größeren Dienststelle 
besser genützt (z. B. Personalverwaltung, Haushaltsteile, Re
gieverwaltung, Bücherei, Schreibdienste, Versandstelle, 
Kraftfahrzeuge, Telefonzentrale). Schließlich können auch 
technische Hilfsmittel verstärkt eingesetzt werden (z. B. Post
bearbeitungsmaschinen, Großkopiergeräte). 

5.3.2 Notwendige Größenordnungen 
für die Erfüllung einzelner Aufgaben 

Ein wesentliches Kriterium für die Größenordnung der künf
tigen Landkreise ist die sachlich und wirtschaftlich notwen
dige Größe der Einrichtungen, die zur Erfüllung der vielfäl
tigen Aufgaben der Kreisebene notwendig sind. 

Krankenhäuser 

Ein allgemeines, der Grundversorgung der Bevölkerung die
nendes Krankenhaus soll über 350-400 Betten verfügen. Nur 
in Krankenhäusern solcher Größenordnung läßt sich unter 
dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Versorgung und der 
Wirtschaftlichkeit die Einrichtung der erforderlichen Fachab
teilungen mit hauptamtlichen Ärzten für Chirurgie, innere 
Krankheiten, für Gynäkologie und Geburtshilfe einschließlich 
einer lntensivpflegeeinheit für lebensgefährlich erkrankte Pa
tienten, die ständiger Betreuung bedürfen, ermöglichen. Die 
ständige ärztliche Dienstbereitschaft, auch an Wochenenden 
und in der Urlaubszeit, wäre gewährleistet. Für Röntgenolo
gie und Anaesthesie könnten eigene Fachärzte eingesetzt 
werden. Der Einzugsbereich eines solchen Grundkranken
hauses umfaßt etwa 65000-75000 Einwohner. Auch in ande
ren Bundesländern sind Bestrebungen vorhancj~n. die Grö
ßenordnungen der Krankenhäuser der Regelversorgung zu 
erhöhen (z.B. Baden-Württemberg: Schwerpunktkrankenhäu
ser 1. Ordnung mit 400 Betten für 70000-80000 Einwohner; 
Niedersachsen: Schwerpunktkrankenhäuser mit 300-400 Bet
ten für 60 000 Einwohner; Nordrhein-Westfalen: Krankenhaus
typ 2 zwischen 45000-112000 Einwohner). In Bayern ver
fügen gegenwärtig nur etwa 11 % der Allgemeinkrankenhäu
ser über mehr als 350 Betten (42 von 355, davon 8 im Bereich 
der Landeshauptstadt München). 

Weiterführende Schulen 

Der Einzugsbereich eines Gymnasiums umfaßt gegenwärtig 
im Durchschnitt etwa 40 000 Einwohner. Bei steigender Ober
trittsquote wird ein Bereich von 32 000 Einwohnern ausrei
chen. Das Bildungsangebot muß aber differenziert sein und 
mindestens drei Gymnasialtypen aufweisen, die auch durch 
Angliederung erreicht werden können. Dabei wird regelmäßig 
dem Humanistischen Gymnasium ein neusprachlicher "zweig 
(Anfangssprache Latein) und dem Mathematisch-naturwis
senschaftlichen Gymnasium ein neusprachlicher Zweig mit 
der Anfangssprache Englisch angegliedert sein. Bei einem 
Einzugsbereich von 65000-70000 Einwohnern können daher 
- in mehreren Schulen - die Haupteinrichtungen gymnasia
ler Beschulung angeboten werden. Optimal sollten jedoch 
die genannten Gymnasialtypen im Verhältnis 1 :2 angeboten 
werden; auf je ein Humanistisches Gymnasium (mit neu
sprachlichem Zweig) sollten daher zwei Mathematisch-natur
wissenschaftliche Gymnasien (je mit neusprachlichem Zweig) 
entfallen. Der Einzugsbereich umfaßt hier 95 000-105 000 Ein
wohner; ein solches Gebiet wäre hinsichtlich seiner gymna
sialen Schulverhältnisse fast „autark". Der optimale Einzugs
bereich einer Realschule sollte rund 50 000 Einwohner, der 
Mindestbereich muß 25 000 Einwohner aufweisen. Unberück-

sichtigt ist dabei die Länge des Schulweges und der Stand
ort innerhalb eines Gebietes. Das Einzugsgebiet einer weiter
führenden Schule sollte keinen größeren Radius als 15 bis 
20 km haben. 

Zentrale Sportstätten 

Zu der Ausstattung, die der sportlichen Erholung der Bevöl
kerung dienen soll, gehören heute auch auf dem lande ein 
ausreichend großes Hallenbad und nach Möglichkeit eine 
Sporthalle. Dafür sind Einzugsbereiche von 50000 bzw. 30000 
Einwohnern erforderlich. 

Jugendzentren 

Der Einzugsbereich eines Jugendzentrums, in dem qualifi
zierte außerschulische Bildungsangebote verwirklicht werden 
können, umfaßt etwa 72000 Einwohner. 

Jugendamt 

Das Jugendamt ist verantwortlich für die erzieherische Be
treuung von Kindern und Jugendlichen im jugendfürsorge
rischen und jugendpflegerischen Bereich. Dabei sind auch er
hebliche Mittel zu bewirtschaften. 

Im Jugendamt muß deshalb qualifiziertes Fachpersonal für 
die einzelnen Sachgebiete vorhanden sein. Zugleich muß dar
auf geachtet werden, daß das Jugendamt stets für Jugend
liche und Eltern erreichbar ist. Das Bedürfnis nach besonde
rer Ortsnähe begrenzt deshalb den Einzugsbereich. Bei Ab
wägung aller Gesichtspunkte werden als Mindesteinzugsbe
reich 80000 Einwohner angenommen. 

Erziehungsberatungsstelle 

Eine sehr wesentliche Aufgabe des Jugendamts ist die Erzie
hungsberatung. Die Erziehungsberatungsstellen werden in 
Stadt und Land ungewöhnlich stark in Anspruch genommen. 
Nicht nur Eltern, sondern in zunehmendem Maße auch Ju
gendliche suchen die Hilfe der Erziehungsberatungsstelle, 
die in ungezwungenem Rahmen und weitgehend kostenfrei 
gewährt wird. Personell muß eine Beratungsstelle minde
stens über ein Team verfügen, dem ein Psychologe, ein Arzt 
und ein Sozialarbeiter angehören. 

Der weitere und intensivere Ausbau der Erziehungsberatung 
(Schaffung ei.nes ganzen Netzes solcher Stellen) ist gerade 
im Hinblick auf die Lage der Jugend und Familie dringlich. 
Die noch bestehenden langen Wartezeiten von mehreren Mo
naten müssen beseitigt, hauptamtliches Personal muß ver
mehrt eingesetzt werden. 

Sozialhilfeverwaltung 

Das Sozialhilferecht, das dem Schutz der Würde des Men
schen dienen soll, stellt an die Sozialhilfeverwaltungen hohe 
Anforderungen. Die Sozialhilfe erschöpft sich nicht darin, dem 
Hilfesuchenden den notwendigen Lebensunterhalt zu gewäh
ren; sie muß vielmehr in allen „besonderen Lebenslagen" 
eingreifen, wenn der Hilfesuchende sich nicht aus eigener 
Kraft aus seiner Notlage befreien kann. Den unterschied
lichen Ursachen und Formen der Notsituationen kann daher 
durch differenzierte Hilfsmaßnahmen begegriet werden. Da
bei genügt es nicht, daß die Sozialhilfeverwaltungen über 
eine vom Hilfesuchenden beantragte Hilfe entscheidet; sie 
hat vielmehr schon dann einzutreten, wenn ihr eine Notlage 
auf irgendeine Weise bekannt wird. Sie muß im übrigen den 
Sozialhilfefall im ganzen regeln, d. h. alle in Betracht kom
menden Hilfemöglichkeiten prüfen. Neben der wirtschaft
lichen Hilfe kommt der persönlichen Hilfe besonderes Ge
wicht zu; sie schließt eine Beratungspflicht in allen sozialen 
Angelegenheiten ein. 
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Diesen vom Gesetzgeber' gestellten Aufgaben kann eine So
zialhilfeverwaltung nur gerecht werden, wenn sie mit einer 
ausreichenden Zahl fachlich und persönlich geeigneter Kräfte 
ausgestattet ist. Als unterer Richtwert für eine leistungsfähige 
Sozialhilfeverwaltung eines Landkreises gilt eine Zahl von 
10 Sachbearbeitern. Sie sind in der Lage, einen Einzugsbe
reich von etwa 80 000 Einwohnern sachgerecht zu betreuen. 
Die optimale Größe dürfte bei 100000 Einwohnern oder mehr 
liegen. 

Altenpflegeheime 

Im Gegensatz zu den Altenwohnheimen und Altenheimen, die 
kleinere Einzugsbereiche haben und häufig durch Geme[n
den mit Förderung des Landkreises errichtet werden kön
nen, muß für ein Altenpflegeheim (150 Plätze) ein Einzugs
bereich von 80000 Einwohnern angenommen werden. 

Kreisbauabteilung 

Hier kommt es vornehmlich darauf an, qualifiziertes Fachper
sonal zur Lösung von hoch- und tiefbautechnischen Fragen 
(Mitwirkung bei den Baugenehmigungsverfahren) und für die 
Beratung der Gemeinden auf dem Gebiet der Bauleitplanung 
und des Städtebaus einsetzen zu können. Nach den bis
herigen Erfahrungen sollte die Bauabteilung eines Landrats
amtes mindestens mit 2 Beamten des höheren technischen 
Dienstes, 4-5 gehobenen technischen Fachbeamten, 3-4 
Bauaufsehern und den notwendigen Verwaltungskräften be
setzt sein. Bei normaler Bautätigkeit sollte demnach der Ein
zugsbereich etwa 80000-100000 Einwohner umfassen. 

Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle· 

Die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle erteilt Einzelbetriebs
erlaubnisse· für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger. Sie teilt 
die amtlichen Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere zu. Sie 
registriert und überwacht den gesamten Fahrzeugbestand 
und sorgt dafür, daß die zentralen Unterlagen des Kraftfahrt
Bundesamts, die z. B. zur Ermittlung flüchtiger Kraftfahrer 
nach Unfällen benötigt werden, stets auf dem laufenden ge
halten werden können. Bei verkehrsunsicheren oder nicht 
mehr haftpflichtversicherten Fahrzeugen muß die Zulassungs
stelle unverzüglich die notwendigen Maßnahmen, in der Re
gel die Betriebsuntersagung, veranlassen. Damit das erfor
derliche Fachpersonal eingesetzt werden kann, sollte der 
Einzugsbereich einer Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle 80 000 
Einwohner aufweisen. 

Straßenverkehrsbehörde 

Den Straßenverkehrsbehörden obliegt in erster Linie die 
Verkehrsorganisatiori. Sie haben zu bestimmen, wo und wel
che Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen anzubringen 
oder zu entfernen sind. Sie können die Benutzung bestimmter 
Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs, zur Durchführung von Arbeiten im Straßen
raum, zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der 
Straße, zum Schutz der Nachtruhe in Wohngebieten sowie 
zum Schutz der Gewässer- und Heilquellen beschränken 
oder verbieten. Gleiches gilt in Bade- und heilklimatischen 
Kurorten, in Luftkurorten, in Erholungsorten von besonderer 
Bedeutung, in Landschaftsgebieten und Ortsteilen, die über
wiegend der Erholung der Bevölkerung dienen und in der 
Nähe von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie in un
mittelbarer Nähe von Erholungsstätten außerhalb geschlos
sener Ortschaften. Die Straßenverkehrsbehörden sind weiter 
zuständig für die Erteilung verkehrsrechtlicher Ausnahmen 
und Erlaubnisse. Diese Aufgaben erfordern eine genaue 
Sachkenntnis und fachliche Erfahrung, damit der Straßenver
kehr flüssig gehalten wird und Verkehrsunfälle vermieden 

werden. In Gebieten mit höherer Verkehrsdichte sollte nach 
Möglichkeit ein Verkehrsingenieur eingesetzt werden. Um 
die notwendige Spezialisierung und Auslastung des Fachper
sonals zuzulassen, sollte der Einzugsbereich einer Straßen
verkehrsbehörde mindesten's 80000 Einwohner umfassen. 

Schulamt 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Schulämter liegt im fach
lichen Bereich und obliegt damit den Schulräten mit ihrem 
pädagogischen Hilfspersonal. Im Interesse einer ausrei
chenden Spezialisierung und der gleichmäßigen Auslastung 
dieses Fachpersonals ist eine Mindestgröße des Amtsbe
reichs von 80000 Einwohnern angezeigt. Die Besetzung die
ser Ämter hängt von der strukturell bedingten Quote der 
Übertritte in die weiterführenden Schulen ab. 

Versicherungsamt 

Aufgabe des Versicherungsamts ist es vor allem, den Ver
sicherten durch Auskünfte und durch die Erledigung von Ein
zelersuchen der Sozialversicherungsträger zu helfen. Dazu 
wird für die verschiedenen Versicherungszweige Fachperso
nal benötigt. Der Einzugsbereich eines Versicherungsamtes 
soll deshalb mindestens 80000, möglichst aber 100000 Ein
wohner umfassen. 

überörtliche Müllbeseitigung 

Anlagen zur thermischen oder biologischen Behandlung der 
Abfälle (Verbrennungs- oder Kompostierungsanlagen) müs
sen wegen der technisch bedingten Mindestgröße der einzel
nen Aggregate für mindestens 100000 Einwohnergleichwerte 
angelegt werden. 

5.3.3 Einheit von Lebens-, Verwaltungs
und Investitionsraum 

Der Lebensraum des Bürgers geht heute in einer Zeit stetig 
verbesserter Verkehrsverbindungen über seine Wohnsitzge
meinde hinaus. Er umfaßt den gesellschaftlich-wirtschaft
lichen Verflechtungsbereich (sozio-ökonomischen Raum), 
also den Bereich, der für Ausbildung, Beruf, Geschäft, Ver
sorgung, kulturelle Bedürfnisse, Sport und Naherholung der 
in einer bestimmten Gemeinde Wohnenden und Tätigen von 
Bedeutung ist. Dieser Raum kann je nach Art und Ausmaß 
der Verflechtung größer oder kleiner sein. Größere sozio
ökonomische Räume müssen auf dem Gebiet der regionalen 
Planung zusammenarbeiten (Planungsregionen); für die Ver
waltungsaufgaben der Unterstufe sind sie nicht geeignet. 
Moderne, leistungsstarke, gleichwohl aber noch bürgernahe 
Landkreise müssen aus mittleren und kleineren Zentren 
mit ihren Verflechtungsbereichen (Mittelzentren oder Unter
zentren mit ihren Einzugsbereichen) ausgebaut werden. 

Stimmen Lebens- und Verwaltungsraum überein, so können 
auch bessere Entscheidungen über die meist kostspieligen 
Investitionen des Landkreises getroffen werden; insbeson
dere kann ein sinnvoller Standort und eine für Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge wirtschaftliche Größe leichter erreicht 
werden. Hierfür schafft der Zusammenschluß zu leistungs
starken Verwaltungseinheiten bessere Voraussetzungen als 
die kommunale Zusammenarbeit. Zweckverbände mehrerer 
kleiner Landkreise bieten nämlich für die Investitionsfrage 
keine gleichwertige Lösung. Der Zweckverband als selbstän
dige Körperschaft mit eigenem Geschäftsbetrieb bedeutet 
eine Zersplitterung der Verwaltung. Erfahrungsgemäß berei
tet auch die Einigung über den Standort der gemeinsamen 
Einrichtung Schwierigkeiten. Bei begehrten Einrichtungen 
(z. B. Krankenhäuser, weiterführende Schulen, zentrale 
Sportanlagen) kann zudem bei der Bevölkerung nicht immer 
Verständnis dafür erreicht werden, daß die Einrichtung mit 
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Hilfe von Steuermitteln des eigenen Kreises im Gebiet eines 
anderen Kreises erstellt werden soll und daß es sich dabei 
um eine gemeinsame Einrichtung handelt. Unerwünschte, 
gleichwohl aber für alle Beteiligten notwendige Anlagen (z. 8: 
für die Müllverwertung oder den überörtlichen Straßenver
kehr) werden nicht gerne in das Gebiet eines Kreises zugun
sten anderer Kreise übernommen. 

Die geographischen Gegebenheiten sind regelmäßig im sozio
ökonomischen Raum schon berücksichtigt. Denn Flüsse, 
Seen, Bergketten oder weite, für die Besiedlung ungeeignete 
Flächen prägen den Lebensraum entscheidend mit. Das glei
che gilt für die historischen und stammesmäßigen Bindun
gen. Diese sollen aber auch im übrigen soweit wie möglich 
berücksichtigt werden. 

5.3.4 Einräumigkeit der Zuständigkeitsbereiche 
und Einheit der Verwaltung 

Einräumigkeit der Verw a 1 tun g bedeutet, daß die Zustän
digkeitsbereiche der verschiedenen Behörden sich möglichst 
decken oder wenigstens nicht überschneiden sollen. Der Zu
ständigkeitsbereich einer Fachbehörde kann daher, wenn die 
Deckungsgleichheit mit dem Kreisgebiet nicht erreichbar ist, 
das ganze Gebiet mehrerer Landkreise umfassen. Es soll je
doch vermieden werden, Landkreise zu durchschneiden. Die 
Einräumigkeit sollte auch im Verhältnis zu den Gerichten 
hergestellt werden. Die Einräumigkeit erleichtert die Orien
tierung für den Bürger und die Zusammenarbeit der Behör
den; sie fördert das Gemeinschaftsbewußtsein innerhalb 
eines Gebiets. Soll der Gedanke der Einräumigkeit bei der 
Neugliederung der Landkreise als wesentliches Organisa
tionsprinzip Verwendung finden, so müssen die optimalen 
Einzugsbereiche für andere Behörden und für die Gerichte 
der Eingangsstufe in die Überlegungen miteinbezogen wer
den. 

Gelingt es, durch die Gestaltung der Zuständigkeitsbereiche 
die Einräumigkeit der Verwaltung herzustellen, so wird 
dadurch auch die Möglichkeit eröffnet, durch die Eingliede
rung von Fachbehörden in die Kreisbehörden oder durch die 
Angliederung solcher Behörden den Grundsatz der Einheit 
der Verwaltung, d. h. die Zusammenfassung möglichst vieler 
Aufgabenbereiche bei einer Behörde, mehr als bisher zu ver
wirklichen. 

Gerichte der Eingangsstufe 

Die künftigen Gerichte der Eingangsstufe, die innerhalb eines 
dreigliedrigen Aufbaus der ordentlichen Gerichtsbarkeit bun
deseinheitlich geschaffen werden sollen, werden. nach der
zeitigen Vorstellungen des Bundesministers der Justiz - von 
Ausnahmefällen abgesehen - einen Einzugsbereich von 
100000 Einwohnern haben. Solche Gerichte können mit 8-10 
Richtern besetzt werden, um damit den umfassenden Auf
gaben eines Gerichts der Eingangsstufe gerecht zu werden. 

Finanzamt 

Die Finanzämter sind künftig den modernen Erfordernissen, 
insbesondere der Automation, anzupassen. Der Arbeitsablauf 
soll deshalb sachbezogen und automationsgerecht organi
siert werden. Diese Organisationsform wird erst bei einer 
Mindestzahl von etwa 10 000 zu veranlagenden Steuerpflich
tigen wirksam. Je nach wirtschaftlicher Struktur des Amtsbe
zirks wird diese Zahl bei 80000 bis 100000 Einwohnern er
reicht. 

.··Landpolizeiinspektion 

Die Landpolizeiinspektionen als Führungsdienststellen der 
staatlichen Polizei der unteren Stufe sollen Zuständigkeits-

bereiche mit etwa 150000-200000 Einwohnern erhalten. Da
mit kann ein optimaler Einsatz der verfügbaren Dienstkräfte 
(etwa 200-300 Vollzugsbeamte für eine Inspektion) und die 
optimale Nutzung der Sachmittel erreicht werden. 

Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt ist insbesondere verantwortlich für die 
Überwachung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, 
für Maßnahmen zur Verhütung von Seuchen, z. B. allgemeine 
Schutzimpfungen, für den schulärztlichen Dienst und für die 
Betreuung bestimmter Gruppen von Kranken, z. B. Behin
derte und Tuberkulosekranke. Es erstattet Gutachten für alle 
Bereiche der Verwaltung. Darüber hinaus wirkt das Gesund
heitsamt bei der Gesundheitsvorsorge mit. Um seine Auf
gaben sachgerecht erfüllen zu können, benötigt es eine aus
reichende Zahl hauptamtlicher Arzte (für je 20 000-25 000 Ein
wohner ein Arzt), sowie eine moderne medizinisch-technische 
Ausrüstung. In einem Gesundheitsamt sollen in der Regel 
vier Arzte tätig sein. Daraus ergibt sich ein Einzugsbereich 
von etwa 100000 Einwohnern. Niedersachsen und Nordrhein
Westfalen streben dagegen unter entsprechender Vergröße
rung der Amtsbezirke eine Besetzung der Amter mit sieben 
Arzten, Baden-Württemberg mit acht Arzten an. 

Amtstierarzt 

Der Amtstierarzt (Veterinärrat) ist vor allem für die tierärzt
liche Überwachung der Lebensmittel und für die Tierseuchen
bekämpfung zuständig. Das bisherige „Einmann~System", bei 
dem in jedem Landkreis jeweils nur ein Amtstierarzt tätig 
war, ist wegen der gestiegenen Anforderungen künftig nicht 
mehr vertretbar. Es muß deshalb angestrebt werden, in je
dem Bereich zwei Amtstierärzte für die beiden Fachgebiete 
Lebensmittelüberwachung und Tierseuchenbekämpfung ein
zusetzen. Die Einzugsgebiete richten sich nach der Struktur 
der betreuten Gebiete. 

Allgemein kann gesagt werden, daß für beide Aufgabenbe
reiche regelmäßig ein Einzugsgebiet von etwa 100 000 Ein
wohnern anzunehmen ist, wobei sich Abweichungen aus der 
Struktur der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft 
(Fleischfabriken, Großschlächtereien usw.) ergeben können. 

Vermessungsamt 

Das Vermessungsamt ist zuständig zur Führung des Liegen
schaftskatasters, zu Katastervermessungen (Teilungs- und 
Grenzermittlungsvermessungen), weiterhin zur Vermarkung, 
zur Sicherung und zum Nachweis der Eigentumsgrenzen. Das 
Vermessungsamt hält im übrigen das Katasterkartenwerk auf 
dem laufenden. Die Zahl der Vermessungsämter wurde seit 
1929 von 112 auf 79 verringert. Diese Zahl entspricht annä
hernd der Zahl der zu bildenden neuen Landkreise. 

Staatliche Bauverwaltung 

Die staatliche Bauverwaltung (Hochbau, Tiefbau, Wasserwirt
schaft), die bereits großräumig organisiert ist, wird sich gro
ßen Landkreisgebieten besser anpassen können. 

5.3.5 Bürgernähe und Uberschaubarkeit 
der Verwaltung 

Keine allzu weiten Wege zur Behörde 

Größere Landkreise bringen längere Wege zum Landratsamt 
mit sich. Seit der Bildung der derzeitigen Landkreise haben 
sich die Verkehrsverhältnisse vor allem durch die stürmische 
Entwicklung der Motorisierung und durch den Ausbau des 
Verkehrsnetzes entscheidend verbessert. Trotz der längeren 
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Wege bringt also die Neugliederung der Landkreise im Ver
gleich zur damaligen Zeit keine höhere zeitliche Belastung 
für den Bürger. Die Neugliederungsvorschläge der Staats
regierung gehen davon aus, daß der zur Erledigung einer 
Angelegenheit beirn Landratsamt erforderliche Zeitaufwand 
sich in zumutbaren Grenzen halten soll. Es kann darüber 
hinaus angenommen werden, daß sich die öffentlichen Ver
kehrslinien den neuen Verkehrsbedürfnissen anpassen und 
innerhalb kurzer Zeit Verbindungen zum Sitz des Landrats
amts errichtet werden. Zum Ausgleich für den längeren Weg 
wird der Bürger bei der Behörde wesentlich besser betreut 
werden. Er wird gründlicher informiert und beraten, und über 
seine Anträge kann schneller entschieden werden, weil das 
Landratsamt noch mehr als bisher mit Fachleuten besetzt 
und rationell organisiert sein wird. 

Künftig weniger Besuche beim Landratsamt 

Eine Erleichterung für den Bürger wird der Abschluß der 
Gemeindereform mit sich bringen, denn die künftige Ge
meinde oder Verwaltungsgemeinschaft wird mit hauptamt
lichem, gut geschultem Personal ausgestattet sein. Der Bür
ger wird deshalb häufig nicht mehr zum Landratsamt gehen 
müssen, wenn er einen sachkundigen Rat einholen will. Dar
über hinaus wird es möglich sein, bestimmte Aufgaben vom 
Landratsamt auf die Gemeinde zu verlagern, so daß die Ge
meinde selbst entscheiden oder b.ei der Erfüllung von Auf
gaben weitgehend mitwirken kann. 

Folgende Aufgabenbereiche kommen hierfür grundsätzlich 
in Betracht: 

D Paß- und Ausweiswesen (Personalausweise, Reisepässe, 
Familienpässe, Sammellisten für Gemeinschaftsreisen, 
Kinderausweise, Grenzkarten) 

D Beglaubigungswesen (Beglaubigungen von Unterschrif
ten und von Abschriften von Urkunden) 

D Sozialwesen (Erweiterte Mitwirkung auf den Gebieten der 
Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der betrieblichen 
Altersfürsorge, Hilfsmaßnahmen für Besucher aus Mittel
deutschland, Auszahlung von Geldleistungen, Ausweise 
für Schwerbeschädigte und schwer Erwerbsbeschränkte, 
Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren) 

D Gesundheitswesen (Übertragung von Einzelaufgaben) 

D Fischereiwesen (Erteilung von Fischereischeinen) 

Auch die Behörde muß den Landkreis überblicken können 

Auch der Landrat, die Kreisräte und nicht zuletzt die Bedien
steten des Landratsamts müssen in der Lage sein, den 
Landkreis in seiner Geographie, .in seiner wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Struktur und in seinen besonderen 
Problemen genau zu kennen. Ihnen muß es möglich sein, 
alle Orte im Landkreis schnell zu erreichen. Auch das ver
bietet einen allzu großen Gebietsumfang. 

5.4 Maßstäbe für die Neuordnung 
kreisfreier Städte 

Die kreisfreien Städte können aus einer sinnvollen Gebiets
reform nicht ausgeschlossen werden. Für sie gelten die Aus
gangsüberlegungen für die Reform gleichermaßen wie für 
die Landkreise. Das bedeutet aber nicht, daß für den Fort
bestand der Kreisfreiheit die gleichen Maßzahlen angenom
men werden müssen wie für die Landkreise. Ein solches Ver
fahren würde Ungleiches gleich behandeln, denn 

D die kreisfreien Städte besitzen im Vergleich zur Steuer
kraft in den Landkreisen eine erheblich höhere Steuer
kraft (kreisfreie Städte im Mittel 1971: 281,- DM/Einwoh
ner; Steuerkraft in den Landkreisen im Mittel 1971: 132,
DM/Einwohner; vgl. auch Schaubilder 5 und 6); 

D die kreisfreien Städte haben wesentlich kleinere Flächen 
zu betreuen als nach der Bevölkerungszahl gleich große 
Landkreise; 

D die Aufgabenstellung der kreisfreien Städte unterscheidet 
sich von der der Landkreise entscheidend, weil sie nicht 
nur kreis-, sondern in erster Linie ortsbezogene Gemein
deaufgaben wahrzunehmen haben. Diese Zusammenfas
sung von Kreis- und Gemeindeaufgaben bei einer Ver
waltungseinheit (Aufgabenkumulation) führt zu einer ver
hältnismäßig stärkeren Verwaltungskraft; 

D die von einer kreisfreien Stadt vorgehaltenen Einrichtun
gen der Daseinsvorsorge werden erfahrungsgemäß auch 
von der Bevölkerung des Umlands in Anspruch genom
men. 

Kreisfreie Städte können also die für ihre Aufgaben gefor
derte Leistungsfähigkeit besitzen, wenn sie der Bevölke
rungszahl nach kleiner als Landkreise sind. Die sachgerechte 
Erfüllung der Kreisaufgaben bedingt aber dennoch eine be
stimmte Mindestgröße, die viele der bisher kreisfreien Städte 
nicht erreichen. 

D Lotteriewesen (Ausspielung geringwertiger Gegenstände) 5.5 Stadt-Umland-Problem 

D Sammlungswesen (Erlaubnis für Sammlungen im Ge-
meindegebiet) 

D Naturschutz (Übertragung von Einzelaufgaben) 

Soweit eine Übertragung von Zuständigkeiten nicht zweck
mäßig ist, soll die Gemeinde soweit wie möglich „Anlauf
stelle" werden. Dabei soll sie den Bürger bei der Stellung von 
Anträgen beraten, Anträge entgegennehmen und Entschei
dungen weitgehend vorbereiten. 

Förderung des Kreisbewußtseins 

Der Landkreis muß für den Bürger überschaubar bleiben, 
wenn sich ein Gemeinschaftsbewußtsein entwickeln soll, das 
Voraussetzung jeder kommunalen Selbstverwaltung ist. Nur 
wenn diese Bedingung erfüllt ist, werden genügend Bürger 
bereit sein, aktiv in der Selbstverwaltung mitzuarbeiten. 
Kreise, die wegen ihrer Flächenausdehnung unübersichtlich 
sind, werden künstliche Gebilde bleiben und kommunalpoli
tisch keine Einheit erreichen. 

Die planvolle raumbezogene Entwicklung des Stadt-Umland
Bereichs in Verdichtungsgebieten und die aufeinander abge
stimmte Versorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge stoßen häufig wegen der Vielzahl der an 
Planung und Vollzug beteiligten Körperschaften, wie auch 
wegen der nicht selten fehlenden Wirksamkeit zwischenge-· 
meindlicher Zusammenarbeit auf Schwierigkeiten. Besonders 
dort, wo die Verflechtungen so eng geworden sind, daß 

D die Notwendigkeit zur ständigen und intensiven Zusam
menarbeit auf den Gebieten der Planung und der Daseins
vorsorge gegeben ist oder 

D eine Stadt ihre zentralen Funktionen im eige~en Raum 
nicht mehr wahrnehmen kann oder zur Lösung existen
zieller Probleme ganz auf die Bereitschaft der umliegen
den Gemeinden zur Zusammenarbeit angewiesen ist oder 

D Vorhaben, die auch eine Förderung des Umlandes erwar
ten lassen, nur dann zweckmäßig von dem zentralen Ort 
verwirklicht werden können, wenn das Gebiet des zen
tralen Ortes vergrößert wird, 
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Vergleich der Steuerkraft je Einwohner 1971 in den Landkreisen und kreisfreien Städten 
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Durchschnittliche Steuerkraft 1971 der Landkreise und kreisfreien Städte 
(in Millionen DM) 
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kann oft nur der Zusammenschluß von Stadtrandgemeinden 
mit der Kernstadt zur Lösung dieses Aspektes des Stadt
Umland-Problems beitragen. 

Mit dem Mittel der Eingemeindung läßt sich freilich das 
Stadt-Umland-Problem nur zum Teil lösen. Eingemeindungen 
in so großem Stil, daß damit das gesamte Problem seine Er
ledigung finden könnte, sind wegen des damit verbundenen 
Verlustes kommunaler Substanz und wegen der Sicherung der 
Leistungsfähigkeit der Landkreise häufig nicht vertretbar. Für 
seine umfassende Bewältigung müssen auch die Formen 
der kommunalen Zusammenarbeit im Nachbarschaftsbereich 
ausgeschöpft werden. 

Bei kreisfreien Städten ist die Frage der Eingemeindung 
nicht nur eine Angelegenheit der Gemeindereform, sondern 
auch der Kreisreform, weil die Grenzen der kreisfreien Städte 
zugleich Kreisgrenzen darstellen und die Eingemeindung von 
Randgemeinden den Zuschnitt des Landkreises und seine 
Finanzkraft beeinflussen können. Für die kreisfreie Stadt, den 
Landkreis und die betroffene Randgemeinde besteht deshalb 
häufig eine sehr unterschiedliche Interessenlage. Viele Rand
gemeinden und Landkreise lehnen eine Eingemeindung ab. 
Mit Rücksicht auf die den Gemeinden eingeräumte Phase der 
Freiwilligkeit erscheint es daher geboten, in diesem Stadium 
der Gebietsreform im allgemeinen nur dringende Fälle zu 
regeln und im übrigen zunächst abzuwarten, inwieweit durch 
freiwillige Verhandlungen zwischen den beteiligten Kommu
nen sich ein vernünftiger und der Entwicklung des gesamten 
Raumes dienender Ausgleich der verschiedenen Interessen 
erreichen läßt. Die Prüfung der Frage, ob und gegebenen
falls welche Randgemeinden in die Stadt eingemeindet wer
den sollen, soll insoweit späteren Einzelverfahren nach der 
Gemeindeordnung vorbehalten bleiben, soweit nicht der 
Zuschnitt der angrenzenden Landkreise eine Entscheidung 
im Rahmen der Kreisreform erfordert. 

5.6 Bewertung der Maßstäbe 

5.6.1 Abwägung im Einzelfall 

Leistungsfähigkeit der Kreise, Einheit von Lebens-, Verwal
tungs- und Investitionsraum, Bürgernähe und Überschaubar
keit der Verwaltung sind Maßstäbe von gleich hoher Bedeu
tung. Erwägungen der Wirtschaftlichkeit, der Einräumigkeit 
und der Einheit der Verwaltung sowie historische und stam
mesmäßige Bindungen können soweit berücksichtigt werden, 
wie die übergeordneten Kriterien das zulassen. Bei der Neu
gliederung der Kreise muß versucht werden, Gebietseinhei
ten zu bilden, die einerseits den allgemeinen Kriterien ent
sprechen, andererseits aber auch den besonderen örtlichen 
Gegebenheiten und Erfordernissen gerecht werden. Die 
Vielzahl der vorhandenen, manchmal einander widerspre
chenden Maßstäbe läßt es nicht zu, den Lebens- und Verwal
tungsraum in ein zahlenmäßig genau festgelegtes Schema zu 
pressen. Insbesondere führt der Gesichtspunkt der Bürger
nähe vielfach zu einer Begrenzung bei der Anwendung an
derer Maßstäbe. 

5.6.2 Richtzahlen als Anhaltspunkte 

Um eine Richtzahl für die Größe eines Landkreises nach sei
ner Einwohnerzahl zu finden, muß aus dem vorhandenen 
Zahlenmaterial ein Mittelwert gebildet werden, der es zu
läßt, in der Regel allen Anforderungen zu genügen. Danach 
erscheint für Bayern eine Richtzahl von 80000 Einwohnern 
vertretbar. Diese Richtzahl bedeutet nicht, daß Einheitsland
kreise dieser Größenordnung anzustreben sind. Sie gibt viel
mehr nur einen Anhaltspunkt. Ausnahmen nach unten kön
nen sich in Gebieten mit geringer Siedlungsdichte ergeben. 
Andererseits kann eine überdurchschnittliche Bevölkerungs-

dichte, vor allem in den Ballungsgebieten, zu wesentlich hö
heren Einwohnerzahlen führen. Das gleiche gilt, wenn eine 
sinnvolle Gliederung anders nicht möglich ist. 

Diese Richtzahl ist wesentlich niedriger als die in anderen 
Ländern erreichten oder angestrebten Größen (z. B. qurch
schnittsgröße in Baden-Württemberg 200000, Hessen 165000, 
Nordrhein-Westfalen zwischen 300000 und 365000, Rhein
land-Pfalz 102000, Schleswig-Holstein 156000). In der Litera
tur werden unterschiedliche Größenordnungen genannt 
(Frido Wagener1 : bei durchschnittlicher Bevölkerungsdichte 
mindestens 170000, bei unterdurchschnittlicher Bevölke
rungsdichte mindestens 130000, bei überdurchschnittlicher 
Bevölkerungsdichte mindestens 210000 Einwohner; Klaus 
Stern/Günter Püttner2 : nicht unter 100 000). Die Abweichung 
in Bayern ist dadurch zu erklären, daß die Bevölkerungs
dichte im Durchschnitt erheblich geringer ist als in den 
anderen Ländern. 

So ist z. B. im Nachbarland Baden-Württemberg die durch
schnittliche Bevölkerungsdichte noch fast doppelt so hoch 
wie in Bayern. In Bayern ergäben sich unter Zugrundelegung 
höherer Einwohnerzahlen zum Teil schwer überschaubare 
Verwaltungseinheiten (vgl. Schaubild 7). 

Als Schwellenwert für kreisfreie Städte ist gegenwärtig die 
Zahl 50 000 anzunehmen. Unter Berücksichtigung der struk
turellen Unterschiede und der höheren Leistungsfähigkeit 
einer kreisfreien Stadt im Verhältnis zu einem Landkreis ent
spricht dieser Wert in der Regel der für Landkreise angege
benen Richtzahl. 

6 Name und Verwaltungssitz der neuen Landkreise 

Der vorliegende Entwurf sieht auch eine Bestimmung der 
Namen der neuen Landkreise und der Sitze der Kreisverwal
tungen vor. Ohne diese Bestimmung wäre die Konstituierung 
der Kreise als Körperschaften des. öffentlichen Rechts nicht 
vollständig. Dabei wurde in der Regel so verfahren, daß der 
Name nach dem vorgesehenen Kreissitz gegeben wurde; das 
entspricht der bisherigen Rechtslage (Art. 2 Landkreisord
nung). Nur in Ausnahmefällen wurden Landschaftsnamen 
oder geographische Bezeichnungen gewählt. Alle Namen 
der Landkreise sind allerdings nur vorläufig; das gleiche gilt 
für den Sitz der Kreisverwaltung. Der endgültige Name und 
Sitz soll erst nach Anhörung der neuen Kreistage bestimmt 
werden. 

7 Übergangs- und Folgeprobleme 

7.1 Vermeidung von Härten für das Personal 

Mit der Neugliederung der Landkreise sind auch eine Reihe 
von Fragen verbunden, die sich auf die personellen Verhält
nisse kommunaler Wahlbeamter auf Zeit, der Beamten der 
Landratsämter, der Angestellten, der Arbeiter und der Ver
sorgungsempfänger beziehen. Um diese Personalgruppen 
vor unzumutbaren Nachteilen der notwendigen Umstellungen 
zu schützen und ihren sozialen Besitzstand zu wahren, sind 
Maßnahmen des Gesetzgebers und administrative Schritte 
erforderlich, die zum Teil bereits eingeleitet sind, zum ande
ren Teil vorbereitet werden. Die Gesetzesänderungen, die . 
das Gesetz über kommunale Wahlbeamte betreffen, oder be
sondere Vorschriften nur für die Durchführung der Gebiets
reform darstellen, werden im Zusammenhang mit der Re
formgesetzgebung vorgenommen. Durch sie werden im we-

') Frido Wagener, Neubau der Verwaltung, Berlin 1969, S. 536. 
2) Klaus Stern I Günter Püttner, Neugliederung der Landkreise Nord
rhein-Westfalen, Berlin und Frankfurt a. M. 1969, S. 37 f. 
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Bevölkerungsdichte in den Landkreisen der Bundesrepublik 
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sentlichen die Versorgung der ausscheidenden kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit, ausreichende Übergangshilfen, die 
Übernahme der Laufbahnbeamten, Angestellten und Arbeiter 
durch neue Dienstherren unter Wahrung ihres Besitzstandes 
und großzügige Folgenregelungen beim Wechsel des Dienst
herrn und des Dienstortes gesichert. 

7.2 Gesamtrechtsnachfolge 

Die Reform sieht die Auflösung aller vorhandenen Landkreise 
und eine umfassende Neubildung vor. Für jeden der bisheri
gen Landkreise wird deshalb ein Gesamtrechtsnachfolger be
stellt, der grundsätzlich in alle Rechte und Pflichten des auf
gelösten Landkreises eintritt. Diese Gesamtrechtsnachfolge 
hat umfassende Wirkung. Der Rechtsnachfolger führt u. l'!~ den 
Haushalt des aufgelösten Landkreises für den Rest des Rech
nungsjahres 1972 fort und wickelt ihn ab. Es soll ausdrück
lich bestimmt werden, daß die Gebietsreform auf Landkreis
ebene im Rechnungsjahr 1972 keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Erhebung, auf die Verpflichtung zur Zah
lung und auf die Höhe der Umlagen, umlageähnlichen Lei
stungen und der Finanzausgleichsleistungen, auch ·außerhalb 
des Finanzausgleichsgesetzes hat. 

Für die Auseinandersetzung zwischen den neuen Landkrei
sen und gegebenenfalls den kreisfreien Städten wird eine 
Sonderregelung getroffen werden, welche die Klärung dieser 
Fragen in erster L.inie der Übereinkunft zwischen den Betei
ligten zuweist und nur hilfsweise ein Eingreifen der Rechts
'.lufsichtsbehörde vorsieht. 

7.3 Neuabgrenzung der Stimmkreise 
zur Landtagswahl 

Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 der Bayer. Verfassung und Art. 14 
Abs. 2 und 3 des Landeswahlgesetzes sind gegenwärtig die 
Stimmkreise am Gebiet der Landkreise und kreisfreien Städte 
ausgerichtet. Die Neuabgrenzung der Kreise führt damit not
wendig auch zu einer Änderung der Stimmkreise. Unabhän
gig von der Gebietsreform soll aber Art. 14 Abs. 1 Satz 2 BV 
neu gefaßt werden, um die Wahlgleichheit besser zu gewähr
leisten. Auch dabei soll grundsätzlich an der Übereinstim
mung zwischen Stimmkreis und Landkreis bzw. kreisfreier 
Stadt festgehalten werden. Zugleich aber soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, in zwingenden Fällen von diesem Grundsatz 
abzuweichen. Der zur Änderung der Verfassung erforder
liche Volksentscheid kann mit den Kommunalwahlen 1972 
verbunden werden. Die ergänzende gesetzliche Regelung 
kann dann 1973 und damit rechtzeitig vor der nächsten Land
tagswahl im Herbst 1974 vorgenommen werden. 

7.4 Auswirkungen auf die Wahlkreise 
zur Bundestagswahl 

Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes sollen die 
Stadt- und Landkreisgrenzen bei der Einteilung der Wahl
kreise nach Möglichkeit eingehalten werden. Die Verände
rung der Landkreisgrenzen wird daher auch eine Änderung 
der Wahlkreise erforderlich machen. Die Gesetzgebungszu
ständigkeit hierfür steht dem Bund zu. Die Staatsregierung 
wird, wenn die neuen Kreisgrenzen feststehen, auf eine bald
mögliche Anpassung hinwirken. 

7.5 Sparkassen 

Träger von Sparkassen können nach Art. 1 des Gesetzes 
über die öffentlichen Sparkassen kreisfreie oder kreisange
hörige Gemeinden, Landkreise und Zweckverbände sein. Die 
Kreisreform wirkt sich auf die Sparkassenträger daher wie 
folgt aus: 

Gemeindesparkassen werden von der Kreisreform nicht be
rührt. Das gilt auch für den Fall der Rückkreisung einer bis
her kreisfreien Stadt, da auch kreisangehörige Gemeinden 
eine Sparkasse haben können. 

Auch Zweckverbandssparkassen bleiben grundsätzlich un
berührt. Möglicherweise ändert sich die Zusammensetzung 
des Zweckverbandes (z. B. können an die Stelle eines auf
geteilten Landkreises die Gebietsnachfolger treten). 

Für die Sparkasse eines Landkreises, dessen Gebiet auf 
mehrere neue Landkreise aufgeteilt wird, ergeben sich drei 
Möglichkeiten: 

D die Sparkasse wird von einem der übernehmenden Land
kreise, etwa vom Rechtsnachfolger insgesamt übernom
men, 

D die Sparkasse wird auf die Gebietsnachfolger aufgeteilt, 

D die Gebietsnachfolger bilden einen Sparkassenzweckver-
band. 

Die letztgenannte Möglichkeit ist vorzuziehen; sie gewährlei
stet die reibungslose Fortführung des bestehenden Sparkas
senbetriebes. 

7.6 Vorübergehende Außenabteilungen 
der Landratsämter 
in den bisherigen Amtsgebäuden 

Für eine Übergangszeit werden in den meisten Orten, di.e 
bisher Sitz eines Landratsamtes waren und dieses Amt ver
lieren, Teile des neuen Landratsamtes (Außenabteilung) 
untergebracht. Die Außenabteilung soll sämtliche Aufgaben 
der Kreisverwaltungsbehörde wahrnehmen, die in dem neu 
zum Landkreis gekommenen Gebiet anfallen. Die Über
gangszeit wird in der Regel etwa 4 Jahre betragen, d. i. der 
Zeitraum, der zwischen der Bildung der neuen größeren 
Landkreise (Mitte 1972) und dem voraussichtlichen Abschluß 
in der Bildung größerer Gemeinden (nach Ende der Phase 
für freiwillige Zusammenschlüsse 1976) liegt. Die Dauer der 
Übergangszeit hängt im Einzelfall auch davon ab, wie schnell 
es gelingt, Gemeinden, denen aus dem Abzug des Landrats
amtes ein Nachteil droht, durch ausgleichende Maßnahmen 
zu fördern; ferner davon, wie schnell der Raumbedarf ctes 
größeren neuen Landratsamtes am Sitz der Kreisverwaltung 
befriedigt werden kann. 

7.7 Auswirkungen auf die Förderung 
im Rahmen von Programmen zur Unterstützung 
benachteiligter Gebiete 

Durch die Änderung von Kreisgrenzen ist eine Benachteili
gung in der Förderung weder im Grenzland noch in den son
stigen Förderungsgebieten zu befürchten. 

Auch nach Inkrafttreten der Kreisreform werden diejenigen 
Gebiete, die am 1. 1. 1971 zum Zonenrandgebiet i. S. des 
Zonenrandförderungsgesetzes vom 5. 8.1971 (BGBl.1 S.1237) 
gehört haben, kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung 
weiterhin Fördergebiet bleiben (§ 9 des Gesetzes). 

Ebenso kann davon ausgegangen werden, daß Änderungen 
im Zuge der Kreisreform grundsätzlich nicht kurzfristig zu 
Veränderungen der bestehenden sonstigen Fördergebiete 
führen werden. Der gern. § 6 des Gesetzes über die Gemein
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Gemein
schaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 (BGB!. 1 S. 1861) ein
gesetzte Planungsausschuß hat zu dieser Frage am 29. 6. 1971 
folgenden Beschluß gefaßt: 

„Die Abgrenzung der Fördergebiete orientiert sich gegen
wärtig an den Grenzen von Stadt- und Landkreisen. Es ist 
damit zu rechnen, daß im Zuge von Verwaltungsreformen 
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Kreisgrenzen geändert werden mit der Folge, daß einige 
neugebildete Kreise Fördergebiete und Nichtförderge
biete umfassen werden. Der Planungsausschuß ist der 
Auffassung, daß eine Verwaltungsreform nicht zu einer 
Beeinträchtigung der Förderung der betroffenen Gebiete 
führen darf. Er beschließt daher, daß bis zu einer Neu
abgrenzung der Fördergebiete die bestehende Abgren
zung nicht allein aus dem Grunde zu ändern ist, daß im 
Rahmen einer Verwaltungsreform die Kreisgrenzen ge
ändert werden." 

7.8 Kosten der Reform 

Es ist Aufgabe der Kreisreform wie der gesamten kommuna
len Gebietsreform, die kommunale Struktur so zu verbessern 
und zu stärken, daß sie die Grundlage einer lebendigen und 
fruchtbaren Selbstverwaltung bildet. Die Kreisreform wird 
es ermöglichen, die Unterschiedlichkeit der Lebensverhält
nisse in Stadt und Land auszugleichen. Sie wird die Leistun
gen der Verwaltung für den Staatsbürger, insbesondere in 
der Daseinsvorsorge, erheblich verbessern (vgl. dazu die 
Ausführungen zu 5.1). 

Neben diesen politischen Zielen ist die Frage, welche Kosten 
durch die Reform unmittelbar entstehen, von nachrangiger 
Bedeutung. folgerichtig spielt diese Frage auch in allen an
deren Ländern bei der Gebiets'reform keine oder eine völlig 
in den Hintergrund tretende Rolle. 

Die Staatsregierung hat jedoch gleichwohl unter Einschaltung 
der Fachbehörden Untersuchungen angestellt, um für die 
wichtigsten Auswirkungen der Kreisreform ein konkretes 
Zahlenbild zu gewinnen. Sie geht dabei von einer Betrach
tungsweise aus, welche Staat und Landkreise als Einheit be
greift und Vermögens- oder Belastungsverschiebungen zwi
schen ihnen nicht als Ausgaben versteht. 

Die angestellten Untersuchungen haben ergeben, daß bei 
den Personalkosten nach Abzug der durch die Reform ver
anlaßten Ausgaben Einsparungen von jährlich etwa 40 Mio 
DM erzielt werden. Diese Einsparungen werden Zug um Zug 

mit der Anpassung der Personalstruktur an die neue Ge
bietseinteilung wirksam. 

Bei den durch die Reform notwendigen Investitionen, die im 
wesentlichen durch Neu-, Erweiterungs- oder Umbaumaß
nahmen von Ämtergebäuden veranlaßt sind, ergibt sich eine 
Restbelastung von rund 24 Mio DM, wenn man von den Ge
samtkosten der nach der Kreisreform durchzuführenden Bau
maßnahmen 

D die Kosten der Baumaßnahmen, die auch ohne die Kreis
reform hätten ausgeführt werden müssen, 

D den Wert der Grundstücke und der Gebäude, die durch 
die Kreisreform frei werden, 

D die Einsparungen durch Wegfall von Mieten für bisher 
angemietete Räume, 

D die Kosten für Baumaßnahmen, die an künftig wegfallen
den Kreissitzen notwendig gewesen wären und 

D die Einsparungen durch Verringerung der Unterhaltungs
und Instandhaltungskosten für künftig nur noch 71 Amts-
gebäude · 

absetzt. 

Würde sich die personelle Unterbesetzung der vorhandenen 
Landratsämter in den neuzubildenden Landratsämtern fort
setzen, dann würden ·sich die dort notwendigen Bauaufwen
dungen um weitere 11 Mio verringern. 

Im Ergebnis zeigt sich, daß die Kosten der Kreisreform schon 
in wenigen Jahren durch die zu erzielenden Einsparungen 
mehr als ausgeglichen werden und zu den durch die Reform 
eintretenden Verbesserungen der Leistungsfähigkeit der Ver
waltung in keinem Verhältnis stehen. Das Ergebnis bestätigt 
auch die in der Privatwirtschaft vielfach gemachte Erfahrung, 
daß richtige Betriebs- und Verwaltungseinheiten das Verhält
nis der Kosten zur Leistung derart verbessern, daß sich die 
mit ihrer Einführung verbundenen Ausgaben in jedem Falle 
lohnen. 
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Einzelbegründung 

Vorbemerkungen: 

Die Einzelbegründungen sind in engem Zusammenhang mit 
den vorstehenden allgemeinen Ausführungen zu sehen. Es 
wird deshalb darauf verzichtet, im Einzelfall Aussagen zu 
wiederholen, die sich bereits aus der allgemeinen Begrün
dung ergeben. Das gilt insbesondere für die Konkretisierung 
der Reformziele und der Neugliederungsmaßstäbe in den 
Fällen, in denen sich die Zusammenfassung von Gebietstei
len zu neuen Landkreisen offenkundig aus der örtlichen 
Situation ergibt. Die allgemeinen Darlegungen machen auch 
deutlich, warum es nicht in allen Fällen möglich ist, bisherige 
Landkreise ohne wesentliche Gebietsveränderungen in das 
Neugliederungskonzept zu übernehmen oder ungeteilt mit 
anderen zusammenzufassen. 

Die den Einzelbegründungen voranstehenden Strukturdaten 
beziehen sich immer auf den Gebietsstand einer kreisfreien 
Stadt o.der eines Landkreises, der sich aus den vorgeschla
genen Lösungen ergibt; die Einwohnerzahlen beruhen auf 
den Ergebnissen der Volkszählung 1970; den Angaben über 
die Steuerkraft liegen nach dem Berechnungsverfahren des 
Statistischen Landesamtes die fortgeschriebenen Einwoh
nerzahlen vom 31.· 12. 1969 zugrunde. 

Eine Karte und eine Gesamtübersicht über Strukturdaten der 
vorgeschlagenen kreisfreien Städte und Landkreise findet 
sich im Anschluß an die Einzelbegründung. 

DRUCKSACHE 7 11445 

Regierungsbezirk Oberbayern 

Zu§ 2 Nr.1 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

10. 11. 71 

Landeshauptstadt 
München 

1293590 

311 qkm 

4159 Einw./qkm 

absolut 409 526 960 DM 
je Einwohner 309 DM 

Die Landeshauptstadt München ist kultureller Mittelpunkt 
Bayerns. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Stadt 
auch zu einem Wirtschaftszentrum ersten Ranges ent
wickelt, dessen Ausstrahlungen weit in das Land hinaus
reichen. Mit dem Umland sind diese Verbindungen be- . 
sonders stark. Zahlreiche Stadtrandgemeinden sind mit 
der Kernstadt eng verflochten. Zum Teil sind diese Ge
meinden mit der Stadt auch baulich verwachsen. 

II. 

Die sich daraus ergebenden Probleme können wegen des 
außerordentlichen Umfangs der Verflechtungen nur in grö
ßerem Rahmen gesehen und durch einzelne Eingemein
dungen nicht gelöst werden. Dementsprechend hat die 
Landeshauptstadt wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß 
sie Eingemeindungen von sich aus nicht anstrebe. 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Landes
hauptstadt vorgeschlagen, die eingeleiteten Reformmaß
nahmen auf die besonderen Verhältnisse im Raum Mün
chen abzustimmen und eine Verwaltungsregion zu schaf
fen, die bestimmte, ihrem Wesen nach nur regionseinheit
lich wahrnehmbare Daseinsvorsorgeaufgaben erfüllen solle. 

Der Vorschlag der Landeshauptstadt liegt außerhalb der 
kommunalrechtlichen Grundkonzeption, wie sie in der all
gemeinen Begründung zur Verordnung niedergelegt ist. 
Dessen ungeachtet werden die Vorstellungen der Landes
hauptstadt im Rahmen der. Untersuchungen über die Ver
waltungsgliederung in den Ballungsräumen und die Lö
sung des Stadt-Umland-Problems gewürdigt werden. 

Zu§ 2 Nr. 2 

Kreisfreie Stadt 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Ingolstadt 

85453 

131 qkm 

652 Einw./qkm 

absolut 23 821 404 DM 
je Einwohner 276 DM 

Die Stadt Ingolstadt ist Mittelpunkt der künftigen Region 
Ingolstadt, die zum Schwerpunkt einer mittelbayerischen 
Industrieregion ausgebaut werden soll. Die Stadt liegt im 
Zentrum Bayerns und ist Schnittpunkt mehrerer Entwick
lungsachsen 1. und II. Ordnung. Diese verkehrsgünstige 
Lage war Voraussetzung für die Ansiedlung der Erdöli~
dustrie, die zusammen mit dem Ausbau der Automobil
industrie einen außerordentlichen wirtschaftlichen }\uf
schwung im Gefolge hatte. Hohe jährliche Wanderungs
gewinne und starke Ausdehnung des Pendlereinzugsbe
reichs kennzeichnen die Entwicklungsdynamik dieses Rau
mes. 
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II. 

Angesichts des außerordentlich raschen Wachstums der 
Stadt und der damit verbundenen weiteren Verdichtung ist 
es geboten, der kreisfreien Stadt rechtzeitig den Raum zur 
Verfügung zu stellen, der für ihre künftige· Entwicklung als 
mögliches Oberzentrum nötig ist und Fehlentwicklungen 
ausschließt. Dringende Gründe des öffentlichen Wohls 
sprechen deshalb dafür, daß die Stadtrandgemeinden, mit 
denen intensive siedlungsstrukturelle, wirtschaftliche, so
ziologische und infrastrukturelle Verflechtungen bestehen, 
nach Ingolstadt eingemeindet werden. Es sind das die 
Gemeinden Brunnenreuth (1 394 Einwohner), Dünzlau (201 
Einwohner), Etting (1 661 Einwohner), Gerolfing (1 567 Ein
wohner), Hagau (288 Einwohner), lrgertsheim (505 Ein
wohner), Mailing (3 581 Einwohner), Mühlhausen (115 Ein
wohner), Oberhaunstadt (4 472 Einwohner) und Zuchering 
(2 018 Einwohner); diese Gemeinden haben im Hinblick 
auf die bestehenden Verflechtungen der Eingemeindung 
zugestimmt. Der Landkreis Ingolstadt hat nur im ersten 
Anhörungsverfahren gegen die Eingemeindung von Etting, 
Gerolfing und Hagau Bedenken erhoben. 

Die Gemeinden Brunnenreuth, Mailing und Oberhaunstadt 
sind mit der Stadt baulich eng verflochten; davon abge
sehen haben sie enge Beziehungen versorgungsmäßiger 
Art. Die Verflechtungen der Gemeinde Hagau sind ins
besondere in versorgungstechnischer, schulischer und so
zio-ökonomischer Hinsicht stark ausgeprägt. Das gilt auch 
für die Gemeinde Etting, die durch die Wasserversorgung 
mit der Stadt verbunden ist; auf ihrem Gebiet befindet sich 
das Teilwerk eines lngolstädter Industrieunternehmens, 
das ebenfalls von der Stadt versorgt wird. Im übrigen er
scheint die Befürchtung des Landkreises nicht begründet, 
durch die Eingemeindung werde die Gemeindebildung er
schwert; die Gemeinden Etting und Wettstetten ergäben 
keine genügend leistungsfähige Einheit am Stadtrand von 
Ingolstadt. 

Die Eingemeindung der Gemeinde Gerolfing ist gerecht
fertigt, weil sie durch vielfältige Beziehungen mit der Stadt 
Ingolstadt verknüpft ist (Teilhauptschule, Wasserversor
gung, städtische Omnibuslinie). Gerolfing ist eine aus
gesprochene Wohngemeinde von Ingolstadt mit starkem 
Pendlerverkehr in die Stadt; die Gemeinde erfüllt außer
dem als Erholungsgebiet eine wichtige Ergänzungsfunktion 
für die Stadt Ingolstadt. Für eine Eingemeindung spricht 
weiter, daß der Zusammenschluß der Gemeinde mit ande
ren Gemeinden im Westen der Stadt keine leistungsfähige 
Verwaltungseinheit in der unmittelbaren Nachbarschaft der 
Stadt Ingolstadt ergebe·n würde. Den Bedenken des Land
kreises kann insoweit nicht gefolgt werden. 

Die Eingliederung der Gemeinde Zuchering ist durch die 
enge siedlungsmäßige Verbindung mit Brunnenreuth und 
die sonstigen Verflechtungen mit dem Stadtgebiet begrün
det (Schulverband, Wasserbeschaffungsverband, Abwasser
zweckverband, Pendlerbeziehungen). Diese Verflechtungen 
haben Vorrang vor dem auf Grund des ersten Anhörungs
verfahrens erwogenen Plan, Zuchering mit anderen Ge
meinden südlich von Ingolstadt zu einer neuen kommuna
len Einheit zu verbinden, nachdem sich der Gemeinderat 
auf Grund einer geheimen Bürgerbefragung für die An
gliederung an Ingolstadt ausgesprochen hat. 

Die Gemeinde Dünzlau, lrgertsheim und Mühlhausen sind 
mit der Stadt durch enge Beziehungen verbunden (Teil
hauptschule, Wasserversorgung). Die Gemeinden haben mit 
der Stadt regen Pendlerverkehr und sind ausgesprochene 
Wohngemeinden. Sie erfüllen zusammen mit der Gemeinde 
Gerolfing als Erholungsgebiet eine wichtige Ergänzungs
funktion für die Stadt (vgl. Landschaftsschutzgebiet Gerol-

finger - lrgertsheimer Eichenwald). Da diese Gemein
den mit Gerolfing keine ausreichend leistungsfähige Ge" 
meinde im Westen von Ingolstadt bilden können, soll 
ihrem Antrag auf Eingemeindung in die Stadt stattgege
ben werden. Die Stadt Ingolstadt hat dem zugestimmt. 

Dagegen können die Anträge der Gemeinden Großmeh
ring (3 652 Einwohner) und Demling (364 Einwohner) nicht 
berücksichtigt werden, weil die Eingliederung dieser Ge
meinden die Leistungskraft des Landkreises Eichstätt er
heblich beeinträchtigen würde; beide Gemeinden gehören 
im übrigen zum Nahbereich des zentralen Ortes Kösching. 

Zu§ 2 Nr. 3 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 
Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Rosenheim 

37 051 

20 qkm 

1 853 Einw./qkm 

absolut 8 808 812 DM 
je Einwohner 240 DM 

Die kreisfreie Stadt Rosenheim ist natürlicher Mittelpunkt 
des südöstlichen oberbayerischen V.oralpenraums zwischen 
Salzburg und München. Ihre wirtschaftliche, soziale, bil
dungsmäßige und versorgungstechnische Ausstrahlungs
kraft reicht tief in das Umland hinein. 

Dementsprechend günstig ist der tertiäre Sektor ausge
prägt. Die industriell-gewerbliche Struktur ist gut gemischt 
auf eine breite Branchenpalette verteilt und bietet günstige 
Ansätze für die weitere gesamtwirtschaftliche Entfaltung 
dieses Zentrums. 

Die verkehrsgeographische Lage ist günstig. Sie wird wei
ter verbessert mit der in den nächsten Jahren zum Bau 
vorgesehenen und südlich der Stadt in die Inntal-Auto
bahn einmündenden Entlastungsfernstraße München -
Grasbrunn - Pang. 

Nach dem Programm Bayern II soll die Entwicklung wei
terer Oberzentren unterstützt werden, um die wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Versorgung der schwach
strukturierten Räume des Staatsgebiets zu verbessern und 
auf die ungesunden Verdichtungstendenzen hemmend ein
zuwirken. Unter den weiteren möglichen Oberzentren ist 
hierbei auch die Stadt Rosenheim aufgeführt, die den am 
besten entwicklungsfähigen Ansatzpunkt zwischen dem 
Oberzentrum München und der südöstlichen Landesgrenze 
darstellt. 

II. 

Angesichts der Bedeutung der Stadt Rosenheim für den 
südostbayerischen Raum bleibt ihre Kreisfreiheit erhalten, 
obwohl sie den Schwellenwert von 50 000 Einwohnern zur 
Zeit noch nicht erreicht. 

Der Entwurf sieht gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag 
der Staatsregierung davon ab, die Gemeinden Aising, 
Pang und Westerndorf St. Peter in die Stadt Rosenheim 
einzugemeinden. Auch die weiteren Eingemeindungs
wünsche der Stadt Rosenheim (Gemeinden Großkarolinen
feld, Kolbermoor, Stephanskirchen, Tell der Gemeinde 
Praundorf) bleiben unberücksichtigt. Den im Anhörungs
verfahren erhobenen Bedenken des Landkreises Rosen
heim und .. der betroffenen Gemeinden wird damit Rech
nung getragen. 

Im Hinblick auf das Vorbringen der beteiligten Gebiets
körperschaften, insbesondere auch der Stadt Rosenheim, 
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muß jedoch noch einmal eingehend geprüft werden, ob 
und gegebenenfalls welche Gebiete oder Gebietsteile von 
Nachbargemeinden nach Rosenheim eingegliedert werden 
müssen, um die Entwicklung der Stadt als zentraler Ort zu 
fördern. Diese Untersuchung bleibt angesichts der beson
deren Verhältnisse dem Einzelverfahren nach Art. 11 GO 
vorbehalten. 

Zu§ 3 Nr. 1 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Altötting 

Altötting 

89900 

568 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Kirchweidach 
Marktl 

158 Einw./qkm 

31 

40 km 
25 km 

24 km 
13 km 

absolut 17 895 654 DM 
je Einwohner 202 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Altötting. Hinzu kommt die Gemeinde Tyrlaching 
aus dem bisherigen Landkreis Laufen. 

Der Landkreis ist landschaftlich reich gegliedert. Er er
streckt sich vom Isar-Inn-Hügelland im Norden über das 
untere Inntal und die Alz-Platte bis zum Salzach-Hügel
land im Süden. 

Der Landkreis weist eine durchschnittliche Bevölkerungs
dichte auf. Siedlungsschwerpunkte sind die Gemeinden 
Töging a. Inn, Neuötting, Altötting, Burghausen, Burg
kirchen a. d. Alz und Garching a. d. Alz. In Teilräumen 
besteht eine starke Streusiedlungsstruktur. 

Die Wirtschaftsstruktur ist vorwiegend gewerblich-indu
striell. Die Siedlungsschwerpunkte sind zugleich die wich
tigsten Industriezentren. Der Landkreis hat derzeit die 
größte Industriedichte aller oberbayerischen Landkreise 
und ist das Kerngebiet des sogenannten „Chemiedrei
ecks" Inn - Salzach - Alz. 

Die Kreisstadt Altötting liegt im geographischen Mittel
punkt des Landkreises. Die überregionale Straßenver
kehrserschließung ist günstig. Ein Anschluß an das Auto
bahnnetz fehlt noch. Er wird jedoch durch die geplanten 
Autobahnen München - Passau und Landshut - Traun
stein hergestellt werden. Hauptverkehrslinien in Ost-West
Richtung sind die Bundesstraße 12, die Hauptbahnstrecke 
München - Mühldorf a. Inn - Simbach a. Inn und die Ne
benbahnstrecke Mühldorf a. Inn - Burghausen, in Nord
Süd-Richtung die Bundesstraßen 20 und 299. Der inneren 
Straßenverkehrserschließung dienen eine Reihe von Staats
straßen und ein dichtes Netz von Kreisstraßen. 

Der Landkreis soll nach dem derzeitigen Entwurf der 
Staatsregierung zur polyzentrischen Region 12 gehören. 
Er wird von der Entwicklungsachse II. Ordnung München -
Mühldorf a. Inn - Altötting - Simbach a. Inn in west-öst
licher Richtung durchzogen. 

II. 

Die Erhaltung des Landkreises Altötting bietet sich an, weil 
er den Zielsetzungen der Landkreisreform schon jetzt 

entspricht. Er ist genügend leistungsstark, die sozio-öko
nomischen Räume entsprechen im wesentlichen den bis
herigen Grenzen. Auch in bezug auf die Bevölkerungs
zahl und die Steuer- und Wirtschaftskraft wird der Land
kreis den Anforderungen gerecht. 

Im Anhörungsverfahren haben der Landkreis Altötting und 
seine Gemeinden der vorgeschlagenen Lösung zugestimmt. 
Der Landkreis hat jedoch zu erkennen gegeben, daß auch 
eine Vereinigung mit wesentlichen Teilen des Landkreises 
Mühldorf a. Inn als zweckmäßig angesehen werde. Eine 
solche Lösung wäre an sich vertretbar, weil die Räume 
Altötting und Mühldorf a. Inn sozio-ökonomisch eng verbun
den sind. Sie würde jedoch den Landkreis Mühldorf a. Inn 
zerschlagen, der eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur hat 
und durch die Angliederung weiterer Gebietsteile so er
heblich gestärkt werden kann, daß er den Anforderungen 
gerecht wird. 

Der vom Landkreis Altötting geforderten Einbeziehung des 
Nahbereichs Massing steht entgegen, daß dieser in erster 
Linie nach Eggenfelden tendiert. Sie würde überdies den 
Landkreis Rottal erheblich schwächen. Die Eingliederung 
der Gemeinde Geratskirchen sollte im Einzelverfahren ge
prüft werden. 

Die von der Stadt Simbach a. Inn gewünschte Eingliede
rung in den Landkreis würde die Zuordnung des gesamten 
Nahbereichs der Stadt Simbach a. Inn mit etwa 19 000 Ein
wohnern voraussetzen. Eine solche Umgliederung würde 
die Bildung eines leistungsfähigen Landkreises Rottal 
ebenfalls in Frage stellen. 

Von der vom Landkreis Altötting geforderten und zunächst 
auch geplanten Einbeziehung aller Gemeinden des Nah
bereichs des zentralen Orts Tittmoning wird abgesehen, 
weil in diesem Teilbereich neben den Verflechtungen mit 
dem Raum Burghausen im Landkreis Altötting auch starke 
Beziehungen zur Stadt Traunstein bestehen (Behörden
und Einkaufszentrum). Auch haben sich die meisten Ge
meinden des Raumes Tittmoning für den Anschluß an den 
Landkreis Traunstein entschieden (siehe dazu und zur 
Gemeinde Asten Begründung zu § 3 Nr. 19). Lediglich die 
Gemeinde Tyrlaching soll entsprechend ihrem Wunsch in 
den Landkreis Altötting eingegliedert werden; das ist im 
Hinblick auf eine spätere Gemeindebildung innerhalb des 
Landkreises Altötting sinnvoll. 

Der Schwerpunkt des Landkreises Altötting wird auch in 
Zukunft auf gewerblich-industriellem Gebiet liegen. Die 
Wachstumschancen auf diesem Gebiet werden durch den 
geplanten Anschluß an das Autobahnnetz noch erheblich 
verbessert werden. 

Als Sitz der Kreisverwaltung bietet sich weiterhin Altötting 
an. Der Name des Landkreises soll gleichfalls beibehalten 
werden. 

Zu§ 3 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Bad Reichenhall 

Bad Reichenhall 

86 277 

840 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

60 km 
20 km 

Marktschellenberg 27 km 
Laufen 31 km 

103 Einw./qkm 

32 

absolut 15 003 505 DM 
je Einwohner 166 DM 
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1. 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet der bisher kreis
freien. Stadt Bad Reichenhall, das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Berchtesgaden und die Räume Freilassing, 
Laufen und Teisendorf aus dem bisherigen Landkreis 
Laufen. 

Der neue Landkreis Bad Reichenhall wird im Süden von 
den Oberbayerischen Kalkhochalpen durchzogen und 
reicht nach Norden über die Chiemgauer Voralpenzone 
bis in die Jungmoränenlandschaft des Salzach-Hügel- und 
Moorlandes. 

Größter Ort im neuen Landkreis ist Bad Reichenhall mit 
rund 13 000 Einwohnern. Weitere Bevölkerungsschwer
punkte mit mehr als 4 000 Einwohnern sind die Räume 
Berchtesgaden/Bischofswiesen, Freilassing/Ainring und 
Laufen. 

Die Landwirtschaft bestimmt noch die Wirtschaftsstruktur 
des bisherigen Landkreises Laufen. Im Berchtesgadener 
Land hingegen wird sie nur noch in der Form der Alm
wirtschaft mit der besonderen Aufgabe der Landschafts
pflege betrieben. Der tertiäre Sektor dominiert in Bad 
Reichenhall mit 74,0 % und im ehemaligen Landkreis Berch
tesgaden mit 53,6 % der Erwerbspersonen (Stand 1968). 
Durch den Zusammenschluß mit dem größten Teil des bis
herigen Landkreises Laufen, dessen tertiärer Sektor nur 
29,4 % erreicht, wird die Wirtschaftsstruktur im neuen 
Landkreis ausgeglichen und um die Industriestandorte 
Freilassing und Ainring bereichert. Weitere gewerbliche 
Mittelpunkte sind Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Bi
schofswiesen und Laufen. 

Das neue Kreisgebiet ist von einem verhältnismäßig dich
ten, in überwiegend nordwest-südöstlicher Richtung ver
laufenden Straßennetz durchzogen. Die Bundesstraße 20 
verbindet den Norden mit dem Süden. Durch das Kreis
gebiet verlaufen die Eisenbahnhauptstrecken Salzburg -
München und die Strecke Mühldorf a. Inn - Bad Reichen
hall. Freilassing ist der bedeutendste deutsche Grenz
bahnhof zum südosteuropäischen Raum. 

Der Landkreis ist für die Region 15 vorgesehen. Er wird 
in west-östlicher Richtung von der Fremdenverkehrs
und Naherholungs-Entwicklungsachse Rosenheim-Salzburg 
durchzogen. Der südliche, gebietsmäßig größere Teil des 
Landkreises ist als Naherholungsgebiet „Saalachtal/Berch
tesgadener Land" in das Programm Freizeit und Erholung 
aufgenommen. Der Landkreis liegt im regionalen Aktions
raum „Südöstlich~oberbayerisches Ausbaugebiet" mit dem 
Schwerpunkt Freilassing. Die bisherigen Landkreise Lau
fen und Berchtesgaden und die Stadt Bad Reichenhall sind 
Bundesausbaugebiete; der gesamte bisherige Landkreis 
Berchtesgaden zählt zu den von der Natur benachteiligten 
Gebieten. 

Der neue Landkreis umfaßt mit dem Berchtesgadener Land 
den bayerischen Teil des sogenannten „Rupertigaus". Die
ser Raum bildete bereits vor dem Jahre 1816 im wesent
lichen eine Verwaltungseinheit. Die einheitliche Talland
schaft Saalach-Salzach gehört seit jeher auch erwerbs
mäßig zusammen; an die Stelle der Salzindustrie ist nun
mehr im wesentlichen der Fremdenverkehr getreten. 

Bereits bisher waren für das Gebiet des künftigen Land
kreises das Straßenbauamt, das Wasserwirtschaftsamt, 
das Brandversicherungsamt, das Fernmeldeamt, das Ar
beitsamt, das Landgericht und das Kreiswehrersatzamt 
Traunstein zuständig. 

II. 

Im Bereich des bayerischen Teils des sogenannten Ru
pertigaus können die bisherigen Landkreise Laufen (57 500 

Einwohner) und Berchtesgaden (40 000 Einwohner) und 
die bisher kreisfreie Stadt Bad Reichenhall (13 000 Ein
wohner) nicht als selbständige Einheiten auf Kreisebene 
erhalten werden. Sie erreichen bei weitem nicht die ge
forderte Richtzahl; ihre Leistungsstärke ist zu gering, um 
die künftigen Aufgaben der Landkreise bzw. der kreis
freien Städte zu erfüllen. Der bisherige Landkreis Laufen 
gehört trotz anerkennenswerter kommunaler Leistungen 
aufgrund seiner Grenzlage zu den schwachstrukturierten 
Gebieten. Der Zusammenschluß des bisherigen Landkrei
ses Berchtesgaden mit einem großen Teil des Landkreises 
Laufen wird zu einem Ausgleich der Finanzkraft führen. 
Auch die Eingliederung der Stadt Bad Reichenhall, die 
strukturell zum bisherigen Landkreis Berchtesgaden ge
hört, wird die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Land
kreises fördern. Dieser Raum bietet sich auch verwaltungs
mäßig als Einheit an. 

Gegen die Eingliederung des gesamten bisherigen Land
kreises Laufen in den neuen Landkreis spricht außer der 
extremen Nord-Süd-Ausdehnung der Umstand, daß weite 
Teile des Landkreises auf den Landkreis Traunstein aus
gerichtet sind. Die Gemeinden Palling und Freutsmoos 
gehören zum Bereich des zentralen Ortes Traunreut. Der 
Verflechtungsbereich des Marktes Waging a. See und der 
Raum Tittmoning sind verkehrs- und verwaltungsmäßig 
eng mit dem Raum Traunstein verbunden. Aus diesen 
Gründen kann der im Anhörungsverfahren geäußerte 
Wunsch des Landkreises Laufen und der meisten seiner 
Gemeinden, den Landkreis zu erhalten oder wenigstens 
geschlossen mit dem Landkreis Berchtesgaden und der 
Stadt Bad Reichenhall zu vereinigen, nicht erfüllt werden. 

Die Gemeinden Neukirchen a. Teisenberg, Oberteisendorf 
und Rückstetten gehören zum Nahbereich des zentralen 
Ortes Teisendorf, der zwischen Traunstein u.nd Freilassing 
aufrechterhalten werden sollte; sie können daher nicht 
dem Landkreis Traunstein zugeordnet werden. 

Dem Anliegen des Landkreises Berchtesgaden, Teile aus 
dem Landkreis Laufen nur im Umfang der früheren „Va
riante I" der Regierung von Oberbayern mit dem Landkreis 
Berchtesgaden zusammenzulegen, ist durch die Zuordnung 
des Waginger und Tittmoninger Raumes und der Gemein
den Fridolfing, Kirchanschöring und Pietling zum Land
kreis Traunstein weitgehend entsprochen worden. Es er
scheint sinnvoll, die Gemeinden Fridolfing, Kirchanschö
ring und Pietling entsprechend ihrem hilfsweise geäußer
ten Wunsch dem neuen Landkreis Traunstein anzugliedern. 
Diese Lösung erleichtert die Gemeindebildung nach den 
bestehenden schulischen Verflechtungen. Die zentralört
liche Bedeutung der Stadt Laufen soll dadurch nicht be
einträchtigt werden. Dagegen steht der Einbeziehung der 
Gemeinde Inzell deren naturräumliche Trennung vom Raum 
Bad Reichenhall entgegen. 

Die Stadt Bad Reichenhall hat sich mit ihrer Eingliederung 
in den neuen Landkreis grundsätzlich einverstanden er
klärt. Wegen der ve,rschiedentlich im Anhörungsverfahren 
angesprochenen Bildung eines Großlandkreises mit den 
bisherigen Landkreisen Traunstein, Laufen und Berchtes
gaden sowie den bisher kreisfreien Städten Bad Reichen
hall und Traunstein wird auf die Begründung zu § 3 Nr. 19 
verwiesen. 

Der neue Landkreis wird auch in Zukunft zu den klassi
schen Fremdenverkehrsgebieten im Südosten Bayerns zäh
len. Hauptziel bleibt somit der Ausbau der Fremdenver
kehrseinrichtungen. Die neu hinzugekommenen Industrie- , 
standorte Freilassing und Ainring werden die Wirtschafts
kraft des Landkreises stärken. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung sieht der Entwurf 
die Stadt Bad Reichenhall vor, die sowohl für die südlichen 
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als auch nördlichen Teile des neuen Landkreises verkehrs
günstig und zentral liegt. 

Als voriäufiger Name des Landkreises wird Bad Reichen
hall vorgeschlagen. Die Festsetzung des endgültigen Na
mens bleibt einem späteren Verfahren vorbehalten, in dem 
insbesondere geprüft werden wird, ob der vom Landkreis 
Berchtesgaden vorgeschlagene Name „Berchtesgaden" 
zweckmäßiger ist. 

Zu§ 3 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Bad Tölz 

Bad Tölz 

85 060 

1111 qkm 

Nord-Süd 50 km 
Ost-West 25 km 

Deining 22 km 
Kochei a. See 23 km 

77 Einw./qkm 

42 

absolut 13 781 477 DM 
je Einwohner 156 DM 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Bad Tölz. Hinzu kommen der Raum Wolfrats
hausen - Geretsried des bisherigen Landkreises Wolfrats
hausen und die Gemeinde Schlehdorf des bisherigen Land
kreises Weilheim i. OB. 

Der Landkreis, der von Süden nach Norden vom Oberlauf 
der Isar durchzogen wird und die Kocheier Berge und 
einen Teil des Mangfall-Gebirges umfaßt, erstreckt sich · 
zum größten Teil auf das lsar-Loisach-Hügelland. Die 
landschaftliche Gliederung ist von starken Einschnitten 
geprägt. 

Die Bevölkerungsstruktur ist überwiegend ländlich. Sied
lungsschwerpunkte bilden Bad Tölz,· Wolfratshausen, Ge
retsried, Lenggries und Kochei a. See. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises wird von der Land
wirtschaft und vom Fremdenverkehr bestimmt. Bedeutend
ster Industriestandort ist die Stadt Geretsried. Daneben 
sind Bad Tölz, Wolfratshausen, Kochei a. See und Leng
gries zu erwähnen. 

Die verkehrsmäßige Erschließung ist ausreichend. Der 
Landkreis soll durch die geplante Autobahnquerverbin
dung noch stärker an das überregionale Straßennetz an-· 
gebunden werden. Derzeit durchquert die Autobahn Mün
chen - Lindau/Garmisch-Partenkirchen den Westen des 
Landkreises in Nord-Süd-Richtung. In gleicher Richtung 
wird er von den Bundesstraßen 11 und 13 und in Ost
West-Richtung von der Bundesstraße 427 durchzogen. Die 
drei das Kreisgebiet berührenden Bahnlinien München -
Wolfratshausen - Beuerberg, München - Starnberg -
Kochei a. See und München - Holzkirchen - Lenggries 
bedienen zwar nur Randzonen. In diesen liegen aber be
deutende Bevölkerungs- und Siedlungsschwerpunkte. Die 
Bahnlinien dienen somit stärker der Anbindung des Land
kreises an andere Bereiche als der landkreisinternen Er
schließung. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region 14. 

Er wird in west-östlicher Richtung von der Entwicklungs
achse Kempten-Rosenheim und in nord-südlicher Richtung 

von der Entwicklungsachse München - Bad Tölz - Achen
tal durchzogen; beide Entwicklungsachsen haben beson
dere Aufgaben für Fremdenverkehr und Naherholung. 

Der Landkreis gehört in der vorgesehenen Abgrenzung 
mehreren Naherholungsgebieten an (insbesondere „Obe
res lsartal") und ist insgesamt in das Programm Freizeit 
und Erholung aufgenommen. 

Die Verwaltungsgliederung im. Raum Wolfratshausen -
Geretsried war von jeher schwierig und mußte mehrmals 
den geänderten Anforderungen an eine leistungsfähige 
Verwaltung angepaßt werden: 1862 gehörte Wolfratshau
sen noch zum Bezirksamt München II; erst 1902 wurde ein 
eigener Landkreis gebildet. 

Für die bisherigen Landkreise Bad Tölz und Wolfratshausen 
sind bereits einheitlich zuständig das Landgericht München 
II, das Kreiswehrersatzamt München-Land, das Arbeits
gericht München, das Fernmeldeamt München II und das 
Brandversicherungsamt München-Süd. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Bad Tölz und Wolfratshausen 
können in ihrer jetzigen Gestalt nicht erhalten bleiben, da 
beide zu wenig leistungsfähig sind, um ihre künftigen 
Aufgaben zu erfüllen. Das gilt sowohl für. den Landkreis 
Bad Tölz mit etwa 38 000 Einwohnern als auch für den 
Landkreis Wolfratshausen mit etwa 62 600 Einwohnern, 
auf den in der unmittelbaren Nachbarschaft der Landes
hauptstadt München besondere Aufgaben zukommen. Da 
die Verkehrsverbindungen entsprechend den topographi
schen Verhältnissen in erster Linie in Nord-Süd-Richtung 
verlaufen, bietet sich der Zusammenschluß der beiden 
Land kreise an; dementsprechend haben beide Kreistage 
sich für diese Lösung ausgesprochen, falls die bestehen
den Landkreise nicht erhalten werden können. 

Gegen die ungeteilte Zusammenlegung der beiden Land
kreise spricht indessen, daß die nördlichen Gemeinden 
des Landkreises Wolfratshausen pendlermäßig eindeutig 
auf den Raum München ausgerichtet sind. Der so gebil
dete neue Landkreis würde von der Staatsgrenze im 
Süden bis zur Landeshauptstadt im Norden reichen. Die 
Zuordnung großstadtnaher Gemeinden zu einem Land
kreis, dessen Schwerpunkt im Alpengebiet und Alpenvor
land liegt und dessen überwiegende Funktionen der Frem
denverkehr und die Naherholung sind, erscheint proble
matisch. Diesem Umstand trägt die geplante Abgrenzung 
der Regionen 11 (München) und 14 (Südost-Oberbayern) 
Rechnung. Die Teilung des Landkreises Wolfratshausen 
entspricht weitgehend den Pendlereinzugsbereichen von 
Wolfratshausen-Geretsried und den engeren Einzugsberei
chen von München und Starnberg. Die Zusammenfassung 
des Landkreises Bad Tölz mit wesentlichen Teilen des 
bisherigen Landkreises Wolfratshausen ist auch deshalb 
geboten, um im Süden des Ballungsraumes München 
einen leistungskräftigen Landkreis zu schaffen, der eine 
ausgewogene Wirtschaftsstruktur hat und die sich aus 
seiner Randlage ergebenden Aufgaben erfüllen kann. 

Während der Landkreis Bad Tölz der vorgesehenen Rege
lung zustimmt, lehnt der Landkreis Wolfratshausen ebenso 
wie seine Gemeinden die Abtrennung des nördlichen Ge
biets und dessen Eingliederung in den Landkreis München 
ab. Der Landkreis wünscht, ungeteilt mit dem Landkreis 
Bad Tölz zu einem neuen Landkreis mit Sitz in Wolfrats
hqusen zusammengeschlossen zu werden. Diesem im An
hörungsverfahren mit großem Nachdruck geäußerten An
liegen soll teilweise durch eine Verschiebung der ursprüng
lich vorgesehenen künftigen Landkreisgrenze nach Norden 
Rechnung getragen werden. Dabei ist die Zuordnung der 
Gemeinden Deining und Endlhausen zum künftigen Land-
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kreis Bad Tölz geboten, um im Raum Egling eine sinnvolle 
Gemeindeneubildung zu ermöglichen. Die beiden Gemein
den sind mit dieser Lösung einverstanden. Die geschäftlich 
stark auf Wolfratshausen ausgerichtete Gemeinde lcking 
ist für den künftigen Landkreis von besonderer Bedeu
tung, weil sie Sitz des vom Landkreis Wolfratshausen 
übernommenen Gymnasiums ist, dessen Einzugsbereich 
zahlreiche Gemeinden erfaßt, die künftig dem neuen Land
kreis angehören sollen. Die Gemeinde ist auch für das 
kulturelle Leben des Raums Wolfratshausen von erheb-· 
licher Bedeutung. 

Die Gemeinde Schlehdorf (Landkreis Weilheim i. OB) wird 
gegen den Wunsch ihres Gemeindrats dem neuen Land
kreis angegliedert, weil der Kochelsee einem Landkreis 
angehören sollte, um dieses Gebiet künftig stärker für den 
Fremdenverkehr entwickeln zu können. Dem entspricht es, 
daß offenbar zahlreiche Bürger der Gemeinde Schlehdorf 
eine kommunale Verbindung ihrer Gemeinde mit Kochei 
a. See einer solchen mit Ohlstadt (Landkreis Garmisch
Partenkirchen) vorziehen. 

Zum Kochelseegebiet gehören an sich auch noch die Ge
meinden Großweil und Kleinweil. Ihrem Wunsch, zum 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu kommen, kann ent
sprochen werden, weil hier die Verflechtungen mit dem 
Raum Murnau aufgrund der geographischen Verhältnisse 
stärker sind als in Schlehdorf. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises wird sich in Zu
kunft nicht wesentlich ändern. Vorrangig bleiben die För
derung und der Ausbau der Fremdenverkehrseinrichtungen 
und deren Koordinierung. Aus der Umstrukturierung der 
Landwirtschaft werden sich in diesem landschaftlich reiz
vollen Gebiet keine unüberwindlichen Schwierigkeiten er
geben. Mit zwei gewerblichen Schwerpunkten hat der neue 
Landkreis Ansatzpunkte für eine ausgewogene wirtschaft
liche Entwicklung. 

Als Sitz der Kreisverwalturig kommen Bad Tölz und Wolf
ratshausen in Betracht. Aus strukturpolitischen Erwägungen 
bestimmt der Entwurf Bad Tölz zum vorläufigen Sitz der 
Kreisverwaltung. Danach soll sich auch der Name des 
neuen Landkreises richten. 

Zu§ 3 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 1·0. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Dachau 

Dachau 

88 762 

579 qkm 

Nord-Süd 25 km 
Ost-West 30 km 

PEitershausen 25 km 
Altomünster 22 km 
Odelzhausen 20 km 

153 Einw./qkm 

63 

absolut 13 656 838 DM 
je Einwohner 152 DM. 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Dachau mit Ausnahme der Gemeinde Fah
renzhausen, die in den Landkreis Freising eingegliedert 
wird. Hinzu kommen der Raum Altomünster des bisherigen 
Landkreises Aichach, die Gemeinden Höfa, Pfaffenhofen 
a. d. Glonn, Sittenbach, Unterumbach und Weitenried des 
bisherigen Landkreises Friedberg und die Gemeinde 
Ebertshausen des bisherigen Landkreises Fürstenfeldbruck. 

Der Landkreis Dachau ist naturräumlich nahezu ausschließ
lich dem Donau-Isar-Hügelland zugeordnet. Lediglich einige 
Süd- und Südostgemeinden reichen an die Münchner 
Ebene (Isar-Inn-Schotterplatten) heran. 

Siedlungsschwerpunkte sind die Kreisstadt Dachau mit 
rund 32 300 Einwohnern und die Stadtrandgemeinde Karls
feld mit rund 11 800 Einwohnern. Bedingt durch die starke 
Agrarstruktur nimmt die Bevölkerung insgesamt nur unter
durchschnittlich zu. 

Die Bevölkerungsentwicklung stagniert insbesondere in 
den Kleingemeinden des nordwestlichen Kreisgebiets und 
in den aus dem Landkreis Aichach einbezogenen Gemein
den. Teilweise ist sie sogar rückläufig. 

Die Landwirtschaft bestimmt die Struktur dieses Raums. 
Nur in der Stadt Dachau hat sich in ausreichendem Maß 
Industrie angesiedelt. Kleinere Industrieansiedlungen sind 
in den Gemeinden des Amper- und Glonntals und in Karls
feld festzustellen. Der Dienstleistungssektor ist unterdurch
schnittlich entwickelt. Die Pendlerverflechtungen mit Mün
chen sind stark ausgeprägt. 

In der Kreisstadt Dachau wird das Straßennetz zusammen
geführt. Zwei Bundesstraßen, die den südlichen Landkreis 
erschließen, nehmen hier den über mehrere Staatsstraßen 
aus dem Nordkreis einströmenden Verkehr auf. 

Mit der S-Bahnlinie München - Petershausen erhält der 
Kreis eine sehr günstige und schnelle Zugverbindung in 
den Verdichtungsraum München. In Dachau zweigt die 
Nebenstrecke nach Altomünster ab, die vornehmlich Zu
bringerdienste aus dem gesamten neuen westlichen Land
kreis leistet. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region München. Der 
östliche Bereich ist Teil des Naherholungsgebiets der Lan
deshauptstadt (Teil des Gebiets „lsarauen/Tertiäres Hügel
land") und in das Programm Freizeit und Erholung aufge-
nommen. 

II. 

Der Landkreis Dachau entspricht im wesentlichen den 
Maßstäben, die bei der Neuordnung der Landkreise zu 
berücksichtigen sind. Er kann daher größtenteils unver
ändert gelassen werden. Auch angesichts seiner unmittel
baren Nachbarschaft zur Landeshauptstadt München er
scheint der neue Landkreis ausreichend leistungsfähig. 
Die Einwohnerzahl übertrifft die geforderte Richtzahl. Der 
überwiegende Teil der Gemeinden ist über die Hauptver
kehrsadern auf die Kreisstadt ausgerichtet, die trotz ihrer 
Randlage das gewachsene Zentrum des Landkreises ist. 

Im Anhörungsverfahren haben der Landkreis Dachau und 
seine Gemeinden der vorgesehenen Lösung zugestimmt, 
während die Landkreise Aichach und Friedberg der Ab
gabe von Gemeinden an den Landkreis Dachau widerspro
chen haben. 

Die aus dem bisherigen Landkreis Aichach einbezogenen 
Gemeinden gehören ohne Ausnahme zum Einzugsbereich 
des zentralen Ortes Altomünster, dem sie aufgrund der 
Pendlerbeziehungen und der Schulversorgung zugerechnet 
werden müssen. Altomünster selbst hat seine stärksten 
Pendlerverflechtungen mit dem Raum Dachau/München; 
auch die Verkehrsverbindungen auf Straße und Schiene 
rechtfertigen eine Zuordnung· zum neuen Landkreis Dachau. 
Die Gemeinden des bisherigen Landkreises Aichach, ins
besondere auch Altomünster, haben sich überwiegend für 
die Zuordnung zum Landkreis Dachau ausgesprochen. 
Auch soweit einige Gemeinden dem Landkreis Augsburg
Ost angegliedert werden wollen, müssen sie im Nahbereich 
Altomünster belassen werden, um den Ausbau des zen
tralen Ortes Altomünster nicht zu gefährden, der für die 
Entwicklung des Gebiets zwischen Dachau und Aichach 
von erheblicher Bedeutung ist. 



DRUCKSACHE 7 ! 1445 Bayerischer Landtag • 7. Wahlperiode Seite 57 

Die Gemeinden Höfa, Sittenbach, Unterumbach, Weiten
ried und Pfaffenhofen a. d. Glonn aus dem bisherigen 
Landkreis Friedberg und die Gemeinde Ebertshausen aus 
dem bisherigen Landkreis Fürstenfeldbruck zählen zum 
Verflechtungsbereich von Odelzhausen; mit dieser Ge
meinde bilden sie einen Hauptschulverband, zum Teil 
auch einen Grundschulverband. Die Gemeinden des bis
herigen Landkreises Friedberg haben sich dafür ausge
sprochen, weiterhin mit diesem verbunden zu bleiben. Die 
sozio-ökonomischen Verflechtungen dieser fünf Gemeinden 
mit dem Raum Odelzhausen sind jedoch stärker als zu 
den Nachbarbereichen im Landkreis Friedberg. Die Pend
lerbeziehungen sind zwar zu Odelzhausen nur verhältnis
mäßig gering ausgeprägt, da sie durch die Beziehungen 
zu München und Augsburg überlagert werden; immerhin 
kommt rund ein Drittel der Einpendler nach Odelzhausen 
aus diesen Gemeinden. Die Umgliederung der fünf Ge
meinden (zusammen etwa 1 900 Einwohner) in den künfti
gen Landkreis Augsburg-Ost würde jedoch den Ausbau 
der Gemeinde Odelzhausen als zentralen Ort in Frage stel
len und für die Entwicklung des Raums zwischen Dachau 
und Friedberg strukturell von Nachteil sein. 

Die Gemeinde Fahrenzhausen ist in den Landkreis Frei
sing einzugliedern. Sie bildet mit Großnöbach einen zum 
Teil baulich eng verflochtenen Siedlungsraum. Die Ge
meinden sind überdies durch einen Wasserzweckverband 
und durch schulische Einrichtungen eng verbunden. Der. 
Bevölkerungsschwerpunkt dieses Siedlungsraums liegt im 
Landkreis Freising. Die Gemeinde Fahrenzhausen hat die
ser Zuordnung zugestimmt, da sie in erster Linie den Zu
sammenschluß mit den Nachbargemeinden des Landkreises 
Freising anstrebt. 

Die Gemeinde Jetzendorf soll ihrem Wunsch entsprechend 
beim Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm verbleiben, weil sie 
mit den südlichen Gemeinden im oberen llmtal eng ver
bunden ist (Schulverband mit Reichertshofen) und mit die
sen Gemeinden eine leistungsfähige Einheit bilden möchte. 

Der Landkreis Dachau wird sich als Teil der Region Mün
chen auch in Zukunft überdurchschnittlich stark entwickeln. 
Dabei wird insbesondere im Raum Dachau-Karlsfeld die 
Bevölkerung stark zunehmen. Eine gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung des Landkreises wird es erfordern, die Orte 
Petershausen, lndersdorf, Altomünster und Odelzhausen 
im nordwestlichen Teil des Landkreises als Entwicklungs
bereiche bevorzugt zu fördern. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die bisherige 
Kreisstadt Dachau in Betracht. Auch der Name des Land
kreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Ebersberg 

Ebersberg 

74 239 

559 qkm 

Nord-Süd 30 km 
Ost-West 40 km 

Egmating 15 km 
Markt Schwaben 16 km 

133 Einw./qkm 

30 

absolut 9 289 475 DM 
je Einwohner 123 DM 

1. 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Ebersberg. Hinzu kommt die Gemeinde Sankt 
Christoph des bisherigen Landkreises Wasserburg a. Inn. 

Der Landkreis Ebersberg stellt sich als ein mehr oder 
weniger stark gegliedertes Hügelland dar. Sein westlicher 
Teil mit dem Ebersberger Forst gehört zur naturräumlichen 
Einheit Münchner Ebene; der gesamte Südraum ist Be
standteil des Inn-Chiemsee-Hügellandes. Vom nördlichen 
Erdinger Raum her greift das lsen-Sempt-Hügelland in den 
Kreis über. 

Ein anhaltender Wandel der Siedlungsstruktur vollzieht 
sich in den Gemeinden entlang der S-Bahn-Linien Mün
chen - Ebersberg und München - Markt Schwaben, die 
sich zu Wohnvororten der Landeshauptstadt München ent
wickeln. Der einzige abseits dieser Verkehrslinien liegende 
Bevölkerungsschwerpunkt ist der Markt Glonn. 

Im Wirtschaftsleben kommt der Landwirtschaft noch ver
hältnismäßig groß'e Bedeutung zu. Das produzierende Ge
werbe und der tertiäre Sektor nehmen etwa gleichen Rang 
ein. Standorte zahlreicher Industriebetriebe unterschied
licher Branchen sind Ebersberg, Grafing und Markt Schwa
ben. 

Die Lage des Landkreises im Straßen- und Schienennetz 
ist günstig. Zwei S-Bahnstrecken, zwei Bundesstraßen und 
ein engmaschiges Netz von Staats- und Kreisstraßen er
schließen den Landkreis. Über die geplante Autobahn 
Grasbrunn - Pang wird er unmittelbar an das Autobahn
netz angeschlossen. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region München. Er 
wird von der Entwicklungsachse II. Ordnung München -
Ebersberg - Wasserburg a. Inn in west-östlicher Richtung 
durchzogen. Bis auf einen Randstreifen im Nordwesten ist 
fast der gesamte Landkreis als Naherholungsgebiet (Teil 
des Gebietes „Großforste im Süden und Osten von Mün
chen") im Programm Freizeit und Erholung aufgenommen. 

II. 

Der. Landkreis Ebersberg erreicht mit einer Einwohnerzahl 
von etwa 75 000 nicht ganz die geforderte Richtzahl. Seine 
Erhaltung ist trotzdem gerechtfertigt. Die Gemeinden ent
lang der S-Bahnlinien München - Markt Schwaben und 
München - Ebersberg übernehmen in immer stärkerem 
Maß Wohnfunktion für die Landeshauptstadt München; die 
Bevölkerung wird daher überdurchschnittlich anwachsen 
(vgl. Gebiet der verdichteten und schnell wachsenden Ge
meinden im Raum München im Programm für Bayern II 
S. 90/91). Auch die übrigen Gebiete des Landkreises ge
winnen als Naherholungsraum in der Region München 
weiter an Bedeutung. Wenn auch die wirtschaftliche Struk
tur des Landkreises noch stark von der Landwirtschaft 
bestimmt wird, wird der Landkreis doch so leistungsstark 
sein, daß er seine Hauptfunktion (Wohnen, Naherholung) 
ohne Änderung der Struktur durch größere Ansiedlungen 
von Industrie und Gewerbe erfüllen kann, zumal der Land
kreis verkehrsmäßig sehr günstig erschlossen ist. 

Im Anhörungsverfahren wurde die Erhaltung des Land
kreises begrüßt. Lediglich gegen die geplante Eingliede
rung der Gemeinde Hohenthann aus dem bisherigen Land
kreis Bad Aibling und gegen die erwogene Ausgliederung 
der Gemeinden Lampferding und Schalldorf wurden Ein
wendungen erhoben. Die Gemeinde Hohenthann soll ent
sprechend ihrem Wunsch im Verband der Gemeinden des 
bisherigen Landkreises Bad Aibling verbleiben, weil sie 
mit diesem ·besonders verbunden ist (Schulverband, Ver
kehrsverhältnisse, wirtschaftliche Verflechtungen). Die Ge
meinden Lampferding und Schalldorf sollen antragsgemäß 
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dem künftigen Landkreis Ebersberg ·zugeordnet werden, 
weil die wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Verflech
tungen mit den Gemeinden dieses Landkreises enger sind 
als mit Rott a. Inn. Beide Gemeinden beabsichtigen, mit 
der Gemeinde Aßling eine Verwaltungseinheit zu bilden. 

Die Gemeinde Sankt Christoph aus dem bisherigen Land
kreis Wasserburg a. Inn ist mit dem Landkreis Ebersberg 
eng verbunden. Sie gehört zum Nahbereich Ebersberg und 
bildet mit Gemeinden des Landkreises einen Schulverband. 
Die Gemeinde hat für den Fall, daß der Landkreis Wasser
burg a. Inn aufgelöst wird, zunächst ihre Zuordnung zum 
Landkreis Ebersberg beantragt, später den Anschluß des 
gesamten Landkreises Wasserburg a. Inn an den Land
kreis Ebersberg befürwortet. 

Dagegen kann dem ursprünglich gestellten Antrag des 
Landkreises Erding nicht stattgegeben werden, ihm die 
Gemeinden Gelting, Hohenlinden, Markt Schwaben und 
Pliening zuzuordnen. Diese Gemeinden gehören zum Nah
bereich des zentralen Orts Markt Schwaben und können 
aus diesem nicht herausgebrochen werden, ohne den 
Nahbereich zu zerstören. Die Ausgliederung des gesamten 
Nahbereichs Markt Schwaben mit etwa 20 000 Einwohnern 
würde die Auflösung des Landkreises Ebersberg in seiner 
bisherigen Form bedingen. 

Wegen der als Alternative erwogenen Vereinigung der 
Landkreise. Ebersberg und Wasserburg a. Inn vgl. Begrün
dung zu § 3 Nr. 17. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt weiterhin nur die Stadt 
Ebersberg in Betracht. Auch der Name des Landkreises 
soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Eichstätt 

Eichstätt 

85 679 

1 216 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Beilngries 
Kösching 

71 Einw./qkm 

110 

30 km 
55 km 

39 km 
35 km· 

absolut 9 491 393 DM 
je Einwohner 113 DM 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Eichstätt. Hinzu kommen die bisher kreisfreie 
Stadt Eichstätt, der Raum Beilngries des bisherigen Land
kreises Beilngries, der Raum Titting des bisherigen Land
kreises Hilpoltstein, der größte Teil der Gemeinden nörd
lich der Donau des bisherigen Landkreises Ingolstadt und 
der Raum Altmannstein des bisherigen Landkreises Rie
denburg. 

Der Landkreis liegt zum größten Teil in dem landschaftlich 
außerordentlich reizvollen Gebiet der südlichen Franken
alb, an das sich südlich das Donaumoos anschließt. 

Der in seinem Nordteil dünnbesiedelte Landkreis weist 
teilweise noch eine überwiegend ländliche Bevölkerungs
struktur auf. Siedlungsschwerpunkte sind Eichstätt, Beiln
gries, Gaimersheim, Kösching, Großmehring und Lenting. 

Die Wirtschaftsstruktur ist gemischt, hat jedoch starken 
landwirtschaftlichen Einschlag. Zahlreiche landwirtschaft
liche Betriebe im Norden leiden unter der Ertragsarmut 
des Bodens. Größere Industriestandorte sind Eichstätt, 
Beilngries, Kösching und Gaimersheim. Im Altmühltal sind 
gute Ansätze des Fremdenverkehrs vorhanden. 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist gün
stig. In Nord-Süd-Richtung sind die Bundesautobahn Mün
chen-Nürnberg, die Bundesstraßen 13 und 299 sowie die 
Bahnlinie München-Ingolstadt-Treuchtlingen die Haupt
verkehrslinien; in Ost-West-Richtung verlaufen mehrere 
Staats- und Kreisstraßen. 

Der. Landkreis gehört zur geplanten Region Ingolstadt. Er 
liegt im Einzugsbereich der Entwicklungsachse II. Ord
nung Ingolstadt-Eichstätt-Ansbach und der Hauptent
wicklungsachse Ulm-Donauwörth-Ingolstadt-Regensburg. 
Große Bereiche des neuen Landkreises sind als Teile der 
Naherholungsgebiete „Altmühltal/Rednitzgebiet" sowie 
„Mittleres Donautal" in das Programm 'Freizeit und Er-
holung aufgenommen. · 

Der Landkreis gehört - mit Ausnahme der Teile aus dem 
bisherigen Landkreis Ingolstadt - zu Bundesausbauge
bieten und ist Teil des regionalen Aktionsraumes „West
bayerisches Ausbaugebiet". Im neuen Landkreis Eichstätt 
liegen die anerkannten Schwerpunktorte Eichstätt und 
Beilngries. 

II. 

Im Bereich des neuen Landkreises Eichstätt kann der bis
herige Landkreis Ingolstadt nicht erhalten werden, da er 
mit etwa 59 000 Einwohnern erheblich unter dem Richtwert 
von 80 000 Einwohnern liegt. Er könnte nur dann auf eine 
den künftigen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
gerecht werdende Größe gebracht werden, wenn ihm ent
weder die kreisfreie Stadt Ingolstadt oder wesentliche 
Teile der umliegenden Landkreise eingegliedert würden. 
Das eine ist angesichts der Leistungsfähigkeit Ingolstadts 
und seiner zu erwartenden Entwicklung nicht zweckmäßig, 
das andere würde zu einer untragbaren Schwächung des 
weiteren Umlandes führen. 

Es kommt deshalb nur eine Lösung in Betracht, welche die 
in der Region Ingolstadt liegenden Landkreise neu glie
dert. Der Vorschlag der Staatsregierung vom Mai 1971 sah 
demgemäß vor, daß die kreisfreie Stadt Ingolstadt nur 
noch von den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen a. 
d. Ilm umschlossen wird, wobei die Landkreise Beilngries 
(teilweise), Ingolstadt, Neuburg a. d Donau (teilweise), 
Riedenburg (teilweise) und Schrobenhausen sowie die 
kreisfreien Städte Eichstätt und Neuburg a. d Donau in 
diesen beiden Kreisen aufgehen sollten. Als Alternative 
stellte die Staatsregierung drei die Stadt Ingolstadt um
schließende Landkreise, nämlich außer Eichstätt und Pfaf
fenhofen a. d. Ilm noch Neuburg a. d. Donau zur Diskus
sion. 

Die Staatsregierung hat sich für die Bildung von drei Land
kreisen im Raum Ingolstadt entschieden. Diese Dreierlö
sung hat gegenüber der Zweierlösung den Vorzug, daß in 
drei nach Fläche und Bevölkerungszahl ausgewogenen 
Landkreisen der Ausbau der drei zentralen Orte Eichstätt, 
Neuburg a. d. Donau und Pfaffenhofen a. d. Ilm leichter 
gefördert werden kann. Die Stärkung dieser Städte ist not
wendig, weil in der monozentrischen Region Ingolstadt 
zentrale Orte vorhanden sein müssen, welche die Stadt 
Ingolstadt in ihrer Funktion als künftiges Oberzentrum er
gänzen und Ballungstendenzen frühzeitig entgegenwirken. 
Als solche Zentren kommen in erster Linie .die bisher kreis
freien Städte Eichstätt und Neuburg a. d. Donau und die 
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm in Betracht, die an den von der 
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Stadt Ingolstadt ausgehenden Entwicklungsachsen liegen 
und sich auf Grund ihrer bisherigen Stellung in wirtschaft
licher, kultureller und historischer Sicht auch . als über
örtliche Verwaltungszentren anbieten. Es liegt deshalb 
nahe, diese Zentren zum Mittelpunkt von Landkreisen zu 
machen, welche die Stadt Ingolstadt sektorenhaft um
schließen (vgl. dazu auch Begründung zu § 3 Nr. 14). 

Der künftige Landkreis Eichstätt ist auch ohne die Teile 
des bisherigen Landkreises Neuburg a. d. Donau, die ihm 
nach dem Entwurf vom Mai 1971 angegliedert werden soll
ten, mit etwa 86 000 Einwohnern noch ausreichend lei
stungsstark. 

Bei der Abgrenzung der künftigen Landkreise Pfaffenho
fen a. d. Ilm und Eichstätt soll im Grundsatz die Donau 
die Grenze bilden. Der Raum Pförring des bisherigen 
Landkreises Ingolstadt soll daher entgegen den früher er
wogenen Lösungen dem Landkreis Eichstätt angeglie
dert werden, zumal starke Bindungen zum Raum Ingol
stadt bestehen. Diese Zuordnung entspricht dem Wunsch 
des Marktes Pförring; sie wird die Gemeindebildung in 
diesem Gebiet erleichtern. Der unmittelbare Einzugsbe
reich des zentralen Ortes Vohburg a. d. Donau sollte da
gegen dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm zugeordnet 
werden. Die Gemeinden Dünzing, Menning und Oberhart
heim kommen daher zum Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, 
obwohl sie nördlich der Donau liegen. 

Die Räume Titting aus dem bisherigen Landkreis Hilpolt
stein, Beilngries aus dem bisherigen Landkreis Beilngries 
und Altmannstein aus dem bisherigen Landkreis Rieden
burg sind, weil sie aufgrund ihrer Beziehungen zu Ingol
stadt zur künftigen Planungsregion 7 gehören sollen, dem 
Landkreis Eichstätt zuzuordnen. Dagegen kann dem wei
tergehenden Wunsch des Landkreises Eichstätt auf Anglie
derung des gesamten Landkreises Riedenburg und des 
Raumes Greding oder wenigstens des gesamten Land
kreises Kelheim nicht entsprochen werden, weil diese 
Räume nicht der künftigen Region Ingolstadt angehören 
sollen und sich auch nicht für den Landkreis ausgespro
chen haben. 

Umgekehrt darf der Gebietsstand der Region Ingolstadt 
nicht geschmälert werden. Aus diesem Grund, wegen der 
schulischen Verflechtungen und der künftigen Ger'neinde
bildung soll die vorgesehene Grenze im Raum Beilngries/ 
Altmannstein gewahrt bleiben. Den Wünschen der zu den 
Landkreisen Kelheim oder Neumarkt i. d. Opf. strebenden 
Gemeinden kann daher nicht entsprochen werden, zumal 
sie die Frage des Kreissitzes überbetonen. 

Im übrigen entspricht der konzipierte Landkreis weitgehend 
den Vorstellungen der beteiligten Kommunen. Eine Aus
nahme machen allerdings der Landkreis Ingolstadt und 
seine Gemeinden; sie sprechen sich für eine modifizierte 
Zweierlösung aus. 

Die Entwicklungsaussichten des künftigen Landkreises 
Eichstätt sind durch die Einbeziehung eines Teils der in
dustriegewerblichen Kernzone der Region Ingolstadt und 
das sich hierzu als ideale Ergänzung anbietende Naherho
lungsgebiet des Altmühltales günstig. 

Aus dem Gliederungsprinzip der Dreierlösung ergibt sich 
Eichstätt als vorläufiger Kreissitz. Der Name des neuen 
Landkreises soll sich nach dem Kreissitz richten. 

Zu§ 3 Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Erding 

Erding 

80007 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevö 1 ke ru ngsd i chte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

878 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

30 km 
35 km 

Forstern 18 km 
Dorfen 19 km 
Taufkirchen (Vils) 19 km 

91 Einw./qkm 

50 

absolut 9 572 013 DM 
je Einwohner 118 DM 

Der neue Landkreis Erding umfaßt das bisherige Gebiet. 
Hinzu kommen die Gemeinde Sehwindkirchen des bisheri
gen Landkreises Mühldorf a. Inn und die Gemeinden lsen, 
Mittbach, Sankt Wolfgang und Schiltern des bisherigen 
Landkreises Wasserburg a. Inn. 

Naturräumlich wird der westliche· Teil des Landkreises Er
ding zum moordurchsetzten lsen-Sempt-Hügelland und der 
östliche Teil zum topographisch abwechslungsreichen Isar
Inn-Hügelland gerechnet. 

Die ländlich.e Siedlungsstruktur bestimmt noch weitgehend 
die städtebauliche Entwicklung. Bevölkerungsschwerpunkte 
sind die Räume Erding/Altenerding, Taufkirchen (Vils) und 
Dorfen. 

Die westlichen, München näher gelegenen Gemeinden sind 
in den letzten Jahren durchwegs stärker gewachsen als die 
östlichen, die noch vielfach unter 1 000 Einwohner liegen. 

Unter den Wirtschaftsbereichen nimmt die Landwirtschaft 
eine starke Position ein. Standorte von Industrie und Ge
werbe sind die zentralen Orte Erding, Taufkirchen (Vils) 
und Dorfen, die auch überwiegend den Dienstleistungs
sektor beherbergen. 

Das Straßennetz innerhalb des Landkreises ist strahlen
förmig auf die Stadt Erding ausgerichtet. Im Schienenver
kehr erhält der Landkreis mit der S-Bahn München-Markt 
Schwaben-Erding eine schnelle und leistungsfähige Ver
bindung in den Verdichtungsraum München. Durch die 
geplanten Bundesautobahnen München-Mühldorf a. Inn
Passau und München-Freising-Deggendorf wird der Land
kreis an das Autobahnnetz angeschlossen. Die bei Ver
wirklichung des geplanten Flughafens München II zu schaf
fenden Verkehrsverbindungen werden die Verkehrser
schließung des Landkreises weiter verbessern. 

Der Landkreis ist für die Region München vorgesehen. Er 
liegt im östlichen Teil des Einzugsgebietes der Hauptent
wicklungsachse München-Landshut. 

II. 

Der neue Landkreis Erding entspricht den Zielen der Land
kreisreform. Seine Einwohnerzahl übertrifft infolge der 
Angliederung des Raumes lsen/Sankt Wolfgang die gefor
derte Richtzahl. Für die Erhaltung des Landkreises spre
chen auch die kulturellen und wirtschaftlichen Verflechtun
gen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine gewisse 
Eigenständigkeit der Bevölkerung haben entstehen lassen. 

Durch die Eingliederung des Raumes lsen /Sankt Wolf
gang (Landkreis Wasserburg a. Inn) und der Gemeinde 
Sehwindkirchen (Landkreis Mühldorf a. Inn) wird den so
zioökonomischen Beziehungen in diesem Bereich Rech
nung getragen. Die Gemeinde Sehwindkirchen gehört zum 
Nahbereich der Stadt Dorfen und strebt eine Gemeinde
bildung mit den Gemeinden Grüntegernbach, Wasentegern-
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bach (Landkreis Erding) und Schiltern (Landkreis Wasser
burg a. Inn) an. Ebenfalls zum Nahbereich der Stadt Dor
fen gehören die Gemeinden Sankt Wolfgang und Schiltern 
aus dem bisherigen Landkreis Wasserburg a. Inn. Durch 
ihre Eingliederung kann der Nahbereich Dorfen dem 
Wünsch der Stadt entsprechend ungeteilt einem Landkreis 
zugeordnet werden. Der Einzugsbereich des Marktes lsen 
(Landkreis Wasserburg a. Inn) erstreckt sich in den Land
kreis Erding. Es erscheint wünschenswert, auch diesen 
Nahbereich insgesamt einem Landkreis zuzuordnen; hier
für kommt der Landkreis Erding in Betracht, nachdem der 
Landkreis Wasserburg a. Inn nicht weiterbestehen kann 
(siehe Begründung zu§ 3 Nr. 17). 

Dagegen kann dem im ersten Anhörungsverfahren gestell
ten Antrag des Landkreises Erding nicht stattgegeben wer
den, die Gemeinden Gelfing, Hohenlinden, Markt Schwaben 
und Pliening (Landkreis Ebersberg) zugeordnet zu erhal
ten. Diese Gemeinden gehören zum Nahbereich des zen
tralen Ortes Markt Schwaben und können aus diesem 
nicht herausgebrochen werden, ohne den Nahbereich zu 
zerstören. Die Ausgliederung des gesamten Nahbereichs 
Markt Schwaben mit etwa 20 000 Einwohnern aber würde 
die Auflösung des Landkreises Ebersberg in seiner bishe
rigen Form bedingen. Die Zuordnung des Nahbereichs 
Markt Schwaben zum Landkreis Ebersberg entspricht auch 
dem Wunsch der betroffenen Gemeinden. 

Auch der Anregung des Landkreises Erding, ihm die Ge
meinden Hallbergmoos und Pfrombach aus dem Landkreis 
Freising anzugliedern, kann nicht gefolgt werden. Über 
die Zuordnung der Gemeinde Hallbergmoos kann nicht 
entschieden werden, solange wegen des Projekts Flug
hafen München II noch keine klaren Vorstellungen zur 
Gemeindebildung entwickelt werden können. Die Gemein
de Pfrombach gehört zum Nahbereich der Stadt Moos
burg a. d. Isar, der nicht um die unmittelbar an die Stadt 
angrenzende Gemeinde beschnitten werden sollte. 

Die von der Gemeinde Wasentegernbach gewünschte Um
gliederung von Gemeindeteilen im Raum Schwindegg muß 
dem Einzelverfahren überlassen bleiben. 

Die Entwicklung des Landkreises Erding wird insbeson
dere durch die S-Bahnlinie München-Markt Schwaben-Er
ding und durch die bei Verwirklichung des geplanten 
Großflughafens München II notwendige Verbesserung der 
Infrastruktur günstig beeinflußt werden. 

Name des Landkreises und Sitz der Kreisverwaltung sol
len beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 8 

Landkreis (vorläufiger N.ame) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Freising 

Freising 

95 657 

816 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

40 km 
30 km 

Au i. d. Hallertau 20 km 
Moosburg a. d. Isar 16 km 

117 Einw./qkm 

67 

absolut 17 792194 DM 
je Einwohner 185 DM 

Der neue Landkreis Freising umfaßt das bisherige Ge
biet; hinzu kommen die bisher kreisfreie Stadt Freising, 

der Raum Au i. d. Hallertau des bisherigen Landkreises 
Mainburg und die Gemeinde Fahrenzhausen des bisheri
gen Landkreises Dachau. 

Der Landkreis, durch dessen östlichen Teil die Isar fließt 
und der von Westen nach Osten vom Unterlauf der Am
per durchzogen wird, gliedert sich landschaftlich in zwei 
Räume. Der südöstliche Teil gehört zur Münchner Ebene 
und zum unteren lsartal. Der - größere - nördliche und 
nordwestliche Teil gehört zu dem vom Ampertal durch
schnittenen Donau-Isar-Hügelland. 

Die Bevölkerungsstruktur des Landkreises ist insbesondere 
im nördlichen Teil überwiegend ländlich. Siedlungsschwer
punkte sind Freising und Moosburg a. d. Isar sowie Eching 
und Neufahrn b. Freising als Wohngemeinden im Raum 
München. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist auch nach Ein
beziehung der bisher kreisfreien Stadt Freising noch stark 
durch die Landwirtschaft geprägt. Dies gilt insbesondere 
für den Raum nördlich der Amper. Schwerpunkte der ge
werblich-industriellen Wirtschaft sind Freising, Moosburg 
a. d. Isar, Eching und Neufahrn b. Freising. 

Die überregionale Verkehrserschließung ist günstig. Haupt
verkehrslinien in West-Ost-Richtung sind die Staatsstra
ßen 2045 und 2054, in Nord-Süd-Richtung die Bundesauto
bahn München-Nürnberg, die Bundesstraßen 11, 13 und 
301 sowie die Bahnlinie München-Landshut. Der .Bau einer 
Bundesautobahn München-Deggendorf ist geplant. Der 
Verkehrserschließung des Landkreises dient außerdem ein 
Netz von Staats- und Kreisstraßen. 

Der Landkreis ist für die Region 11 vorgesehen. Er wird 
in seiner gesamten Nord-Süd-Ausdehnung von der Haupt
entwicklungsachse München-Freising-Landshut durchzo
gen, an der sich auch die industriell-gewerblichen Schwer
punkte befinden. 

Der mittlere und südliche Teil des neuen· Landkreises ge
hört zum Naherholungsgebiet „ lsarauen Tertiäres Hügel
land" und ist in das Programm Freizeit und Erholung auf-
genommen. 

II. 

Die einschneidendste Veränderung für den Raum Freising 
ergibt sich aus der Einbeziehung der bisher kreisfreien 
Stadt Freising in den Landkreis. Diese Lösung ist geboten, 
weil die Stadt die Aufgaben, die sich aus ihrer Lage an 
der Entwicklungsachse 1. Ordnung München-Landshut er
geben, nur mit dem Landkreis zusammen wird erfüllen 
können. Den schon jetzt bestehenden engen Verwaltungs
beziehungen zwischen dem Landkreis und der Stadt (z. B. 
Zweckverbände zum Betrieb eines Krankenhauses, einer 
Berufs- und einer Handelsschule) und den sonstigen sehr 
engen sozio-ökonomischen Verflechtungen wird damit Rech
nung getragen. Im übrigen wird der für die Erhaltung der 
Kreisfreiheit zugrundegelegte Schwellenwert von 50 000 
Einwohnern von der Stadt Freising (29 325 Einwohner) 
bei weitem nicht erreicht. Durch Eingemeindungen kann 
die Stadt angesichts der überwiegend ländlichen Struktur 
der anliegenden Gemeinden nicht so vergrößert werden, 
daß ihre Kreisfreiheit erhalten bleiben kann. 

Der Wunsch der Stadt Freising nach Erhaltung ihrer Kreis
freiheit kann daher nicht erfüllt werden. Zusammen mit der 
bisher kreisfreien Stadt ·Freising erreicht der Landkreis 
eine befriedigende Leistungsstärke. Seine Steuer- und 
Wirtschaftskraft entspricht den zu stellenden Anforderun
gen. Der Richtwert für die Bevölkerungszahl wird über
schritten. Im wesentlichen decken sich die Landkreisgren
zen mit den vorhandenen sozio-ökonomischen Verflech
tungen. Kreistag und Gemeinden des Landkreises Frei
sing haben der vorgesehenen Lösung grundsätzlich zuge
stimmt. 
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Die Eingliederung der Gemeinde Fahrenzhausen (Land
kreis Dachau) in den Landkreis Freising ist vor allem des
halb geboten, weil diese Gemeinde mit Großnöbach im 
Landkreis Freising baulich, schulisch und durch einen 
Wasserzweckverband eng verbunden ist. Hinzu kommt, daß 
Fahrenzhausen mit Großnöbach, Kammerberg und Lauter
bach eine Gemeinde bilden will, deren Bevölkerungs
schwerpunkt im Landkreis Freising liegt. Die Gemeinde 
Fahrenzhausen hat der vorgesehenen Zuordnung inzwi
schen zugestimmt. 

Die Gemeinden im Einzugsbereich des zentralen Ortes 
Au i. d. Hallertau gehören zum Verflechtungsbereich der 
Kreisstadt Freising und haben schon heute auf wirtschaft
lichem und teilweise auch schulischem Gebiet enge Ver
bindung mit Gemeinden des bisherigen Landkreises Frei
sing. Die Verkehrsverbindungen dieser Gemeinden zum 
Landkreis Freising sind gut. Die Zuteilung der Gemeinden 
Grafendorf und Grünberg aus dem Landkreis Mainburg 
entspricht deren Wunsch und ist durch ihre schulische 
Verflechtung mit dem Raum Au i. d. Hallertau gerechtfer
tigt. Zugleich wird die Bildung leistungsfähiger kommuna
ler Einheiten in diesem Bereich erleichtert. 

Wegen der im Anhörungsverfahren angesprochenen Zu
teilung des gesamten Landkreises Mainburg zum Land
kreis Freising wird auf die BegründUng zu § 8 Nr. 3 des 
Verordnungsentwurfs verwiesen. Zu Gemeinden Berg, 
Larsbach und Rudertshausen siehe Begründung zu § 3 
Nr. 16 .. 

Der vom Landkreis Freising gewünschten Eingliederung der 
Gemeinde Langenpreising (Landkreis Erding) steht entge
gen, daß diese Gemeinde zum Nahbereich des zentralen 
Ortes Wartenberg gehört. 

Die von der Gemeinde Hallbergmoos gewünschten Einge
meindungen müssen der Entscheidung in einem Einzel
verfahren vorbehalten bleiben, zumal wegen des Projekts 
Flughafen München II noch keine klaren Vorstellungen zur 
Gemeindebildung in diesem Raum entwickelt werden kön
nen. 

Die weitere Entwicklung des Landkreises Freising wird 
bestimmt sein durch die Zunahme der Wohnfunktion in 
den im südlichen Teil liegenden Gemeinden. Auf dem 
industriegewerblichen Sektor ist mit dem weiteren Aus
bau der schon vorhandenen Schwerpunkte zu rechnen. Die 
Kreisstadt Freising wird auf dem Hochschulgebiet die Lan
deshauptstadt München entlasten können. Einzelne Ge
biete werden im Zusammenhang mit dem geplanten Flug
hafen München II besondere Entwicklungsimpulse erhalten. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die Stadt Freising 
in Betracht. 

Der Name des Landkreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 9 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Fürstenfeldbruck 

Fürstenfeldbruck 

118 598 

435 qkm 

Nord-Süd 20 km 
Ost-West 25 km 

Türkenfeld 18 km 
Althegnenberg 23 km 

273 Einw./qkm 

51 

absolut 14 868 709 DM 
je Einwohner 124 DM 

1. 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Fürstenfeldbruck mit Ausnahme der Gemeinde 
Ebertshausen, die in den Landkreis Dachau eingegliedert 
wird, der Gemeinden Eresried, Hausen b. Hofhegnenberg, 
Hofhegnenberg und Steindorf sowie des Gemeindeteils 
Baierberg der Gemeinde Baierberg, die in den künftigen 
Landkreis Augsburg-Ost eingegliedert werden, ferner der 
Gemeinden Geltendorf und Hausen b. Geltendorf, die dem 
Landkreis Landsberg a. Lech zugeordnet werden. 

Das leicht bewegte Fürstenfeldbrucker Hügelland bestimmt 
die topographische Ausformung des Landkreises. An den 
Randzonen des Landkreises sind noch im Süden das 
Ammer-Loisach-, im Norden das Donau-Isar-Hügelland 
und im Osten die Münchner Ebene beteiligt. 

Siedlungsschwerpunkte sind neben der Kreisstadt Fürsten
feldbruck die östlichen, dem Verdichtungskern München un
mittelbar vorgelagerten Gemeinden Unterpfaffenhofen, Ger
mering, Puchheim, Gröbenzell, Olching und Eichenau. Sehr 
dünn besiedelt ist der gesamte ländlich geprägte west
liche Landkreis, in dem Gemeinden unter 1 000 Einwoh
ner überwiegen. 

Auf den Ostteil des Landkreises sind auch die Arbeits
stätten der gewerblichen Wirtschaft konzentriert. Wich
tigste Industriestandorte sind Unterpfaffenhofen, Fürsten
feldbruck, Olching und Puchheim. Bei rund 3 000 indu
striellen Arbeitsplätzen am 30. 6. 1968 und einer Indu
striedichte von nur 27,9 (1970) wird deutlich, daß die Haupt
aufgabe des Landkreises in der Wohnfunktion für in Mün
chen Erwerbstätige zu sehen ist. Im westlichen Teil herrscht 
die Landwirtschaft vor. 

Das übergeordnete Straßennetz ist auf München ausge
richtet. Die Verkehrserschließung wird mit dem autobahn~ 
ähnlichen Ausbau der den Landkreis im Süden berühren
den Bundesstraße 12a erheblich verbessert werden. Das 
übrige Verkehrsnetz ist sehr günstig auf die derzeitige 
und auch künftige Kreisstadt Fürstenfeldbruck ausgerich
tet. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region München. Das 
Siedlungsband längs der Bahnlinie nach Augsburg liegt an 
der Hauptentwicklungsachse München-Augsburg; der Süd
teil des Landkreises wird von der Entwicklungsachse II. 
Ordnung München-Landsberg in west-östlicher Richtung 
durchzogen. 

II. 

Der Landkreis Fürstenfeldbruck kann im wesentlichen er
halten bleiben, weil er in der bisherigen Form den Zielen 
der Landkreisreform bereits entspricht. Er ist genügend 
leistungsstark und sein Gebiet deckt sich - abgesehen von 
einigen Gemeinden im Westen - im wesentlichen mit den 
sozio-ökonomischen Verflechtungsbereichen. Nach der Zahl 
der Einwohner sowie nach der Steuer- und Wirtschaftskraft 
entspricht er den zu stellenden Anforderungen. 

Im Anhörungsverfahren haben die beim Landkreis blei
benden Gemeinden der vorgeschlagenen Lösung zuge
stimmt. Der Landkreis hat sich, abgesehen von der Abtre
tung der Gemeinde Ebertshausen und eines Teils der Ge
meinde Baierberg, gegen die Beschneidung seines Ge
biets gewandt. 

Die vorgesehenen Ausgliederungen erweisen sich jedoch 
aus folgenden Gründen als notwendig: 

Wegen der Zugehörigkeit der Gemeinde Ebertshausen zum 
Nahbereich Odelzhausen (Landkre•s Dachau) und wegen 
der schulischen Verbindung mit diesem ist die Gemeinde 
antragsgemäß in den Landkreis Dachau auszugliedern. 
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Die Gemeinden Baierberg (Gemeindeteil Baierberg), Eres
ried, Steindorf, Hofhegnenberg und Hausen b. Hofheg
nenberg gehören zum Verflechtungsbereich des zentralen 
Ortes Mering (Landkreis Friedberg) und haben mit die
sem Raum auch schulische Verbindungen. Die Pendlerbe
ziehungen sind nach Augsburg hin ausgerichtet. Ange
sichts dieser eindeutigen sozio-ökonomischen Verflechtung 
müssen die Gemeinden dem künftigen Landkreis Augs
burg-Ost zugeordnet werden. Den ablehnenden Äußerun
gen der Gemeinden Eresried, Hausen b. Hofhegnenberg 
und Hofhegnenberg kann deshalb nicht Rechnung getra
gen werden. 

Schulische Verbindungen der beiden Gemeinden Gelten
dorf und Hausen b. Geltendorf in Grund- und Hauptschule 
und die Möglichkeit einer sinnvollen Gemeindeneubildung 
erfordern die Zuordnung dieser Gemeinden zum Land
kreis Landsberg a. Lech; der Wunsch der Gemeinde Hau
sen b. Geltendorf, beim Landkreis Fürstenfeldbruck zu 
bleiben, kann deshalb nicht erfüllt werden. 

Die vom Landkreis Fürstenfeldbruck angeregte Umgliede
rung der Gemeinden Eching a. Ammersee, Beuern und 
Kaltenbrunn aus dem Landkreis Landsberg a. Lech und 
Inning a. Amersee aus dem Landkreis Starnberg würde 
bestehende Verflechtungsbereiche durchschneiden und soll 
deshalb unterbleiben. 

Die Entwicklung des Landkreises Fürstenfeldbruck wird 
im östlichen Teil entlang der S-Bahn-Linien durch anhal
tendes Bevölkerungswachstum geprägt sein. Die den west
lichen Teil bisher noch bestimmende landwirtschaftliche 
Funktion wird in den verkehrsmäßig auf München ausge
richteten Teilen immer mehr durch die Wohnfunktion für 
München verdrängt werden. Der Landkreis wird daher vor 
allem infrastrukturelle Probleme zu bewältigen haben. Mit 
der Entwicklung größerer wirtschaftlicher Schwerpunkte 
außerhalb der Kreisstadt ist dagegen kaum. zu rechnen. 
Innerhalb der Region München hat der zwischen den Ober
zentren München und Augsburg gelegene Landkreis wich
tige Aufgaben zu erfüllen; die Verflechtungen zur Landes
hauptstadt werden jedoch stets überwiegen. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur der bisherige 
Kreissitz Fürstenfeldbruck in Betracht. 

Der Name des Landkreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 10 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohn.er (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Garmisch-Partenkirchen 

Garmisch-Partenkirchen 

75424 

1012 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Saulgrub 
Spatzen hausen 
Wallgau 

75 Einw./qkm 

28 

40 km 
30 km 

30 km 
30 km 
25 km 

absolut 16 444 673 DM 
je Einwohner 206 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Garmisch-Partenkirchen. Hinzu kommen die Ge
meinde Bayersoien des bisherigen Landkreises Schongau, 
die G·emeinden Großweil und Kleinweil und der- Raum 
Murnau des bisherigen Landkreises Weilheim i. OB. 

Nach der naturräumlichen Gliederung bildet das Werderi
felser Land das Kernstück des neuen Landkreises Gar
misch-Partenkirchen. Die Randzonen gehören zu den Ge
birgszügen Ammer-, Wetterstein- und Karwendelgebirge 
und Kocheier Berge. Der Raum Murnau im Norden gehört 
zum Ammer-Loisach-Hügelland. 

Der Bevölkerungsschwerpunkt des neuen Landkreises liegt 
im südlichen Bereich, in dem der Markt Garmisch-Parten
kirchen mit seinen Nachbargemeinden fast die Hälfte der 
Gesamteinwohnerzahl stellt. Weitere Siedlungsschwerpunk
te sind Mittenwald, Murnau und Oberammergau. 

Die Wirtschaftsstruktur des neuen Landkreises wird über
wiegend vom Fremdenverkehr bestimmt. Industrie hat sich 
nur in den Schwerpunkten Murnau, Oberau, Garmisch-Par
tenkirchen und Mittenwald angesiedelt. Die Landwirtschaft 
wird durch die Angliederung des Raumes Murnau an Be
deutung gewinnen. 

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist über die Bahn
linien München-Garmisch-Partenkirchen-lnnsbruck und 
Augsburg-Weilheim i. OB mit den nächstgelegenen Ober
zentren verbunden. Nebenstrecken führen von Murnau 
nach Oberammergau und von Garmisch-Partenkirchen nach 
Reutte (Österreich). Die Straßenverbindung zur Landes
hauptstadt stellen die Bundesstraßen 2 und 11 her. Der 
Kreissitz ist Ausgangspunkt der Bundesstraße 23 nach 
Schongau und der Bundesstraße 24 nach Griesen (Staats
grenze) und liegt an der Bundesstraße 2 München-Mitten
wald. Ab 1972 wird der Landkreis über die Autobahn Mün
chen-Lindau auch an das Autobahnnetz angeschlossen 
sein. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region 14. Er wird 
in Nord-Süd-Richtung von der Entwicklungsachse 
München-Wolfratshausen-Garmisch-Partenkirchen-Landes
grenze (mit besonderer Bedeutung für Fremdenverkehr 
und Naherholung) durchzogen. Er ist als Teil der Naher
holungsgebiete „Werdenfelser Land" und „Staffel-, Ko
chei- und Walchensee" in das Programm Freizeit und Er
holung aufgenommen. 

Der Landkreis zählt zu den von der Natur benachteiligten 
Gebieten, die nach den Zielsetzungen der staatlichen För
derungspolitik förderungswürdig sind. Der bisherige Land
kreis Garmisch-Partenkirchen ist Bundesausbaugebiet und 
gehört mit dem Raum Murnau zum regionalen Aktions
raum „Schwäbisch-Oberbaye:risches Ausbaugebiet". 

Historische Beziehungen zwischen dem Raum Murnau und 
dem Gebiet des bisherigen Landkreises Garmisch-Parten
kirchen bestehen schon seit langem. Murnau wurde im 
Jahre 1322 nach der Markterhebung mit der Grafschaft 
Eschenlohe vereinigt. Im Jahre 1704 wurde Murnau dem 
Kloster Ettal zugesprochen. 

.11. 

Dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden der Raum 
Murnau und die Gemeinden Großweil und Kleinweil des 
bisherigen Landkreises Weilheim i. OB sowie die Gemein
de Bayersoien des bisherigen Landkreises Schongau an
gegliedert, da sie eine ähnliche Wirtschaftsstruktur und 
ähnliche Interessen haben wie der bisherige Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen. Damit erreicht der neue Landkreis 
zwar nicht die Einwohnerzahl von 80 000. Er stellt jedoch 
aufgrund der naturräumlichen, historischen, wirtschaft
lichen und bevölkerungsmäßigen Gegebenheiten eine ho
mogene und leistungsfähige Einheit dar. 

In der Struktur der Erwerbspersonen überwiegt wie im 
Markt Garmisch-Partenkirchen auch im Markt Murnau der 
tertiäre Bereich (60%). Die Erwerbsstruktur der Gemein
den des Murnauer Raumes ist stark vom Fremdenverkehr 
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und von der Landwirtschaft geprägt. Mit Murnau, das eine 
größere Anzahl qualifizierter Arbeitsplätze anbieten kann, 
erhält der neue Landkreis einen weiteren wirtschaftlichen 
Mittelpunkt, der die derzeitige Wirtschaftsstruktur ergänzt 
und neue Impulse geben wird .. Die Verkehrsverbindungen 
zwischen dem Raum Murnau und dem Kreissitz sind gün
stig. Zahlreiche staatliche Behörden (z. B. Wasserwirt
schaftsamt, Straßenbauamt, Arbeitsamt, Landgericht) sind 
sowohl für den bisherigen Landkreis Garmisch-Parten
kirchen wie für den Raum Murnau zuständig. Der Raum 
bildet einen Schulverband und soll mit Ausnahme der bei
den Gemeinden Eglfing und Obersöchering geschlossen 
dem neuen Landkreis Garmisch-Partenkirchen angegliedert 
werden. 

Die Gemeinden Eglfing und Obersöchering sollen beim 
Landkreis Weilheim i. OB verbleiben, weil sie für den Auf
bau einer leistungsfähigen kommunalen Einheit im Süden 
deses Landkreises benötigt werden. Die vorgesehene 
Grenzziehung entspricht im wesentlichen den derzeitigen 
schulischen Verflechtungen, sie ermöglicht eine sinnvolle 
Lösung in der Gemeindereform und ist auch im Hinblick 
auf die Trasse der geplanten Autobahn München-Lindau 
zweckmäßig. Eine weitere Schmälerung des Nahbereichs 
des zentralen Ortes Murnau erscheint dagegen nicht ver
tretbar; die Gemeinde Spatzenhausen soll deshalb ent
gegen ihrem Wunsch in den Landkreis Garmisch-Parten
kirchen eingegliedert werden, zumal die Riegseegemeinden 
einem Landkreis angehören sollten. 

Im Anhörungsverfahren haben der Kreistag und bis auf 
die Gemeinde Grainau auch alle Gemeinden des Land- -
kreises Garmisch-Partenkirchen der vorgesehenen Erweite
rung des Kreisgebiets zugestimmt. Der Landkreis Weil
heim i. OB hat sich gegen die Ausgliederung des Raumes 
Murnau ausgesprochen. Auch die Gemeinden lehnen die 
Umgliederung ab bis auf den Markt Murnau, der den An
schluß an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen begrüßt. 
Diesen Einwendungen kann aber angesichts der ange
führten sozio-ökonomischen und strukturellen Verflechtun
gen nicht Rechnung getragen werden. 

Die Gemeinde Bayersoien aus dem bisherigen Landkreis 
Schongau wird entsprechend ihrem Wunsch ausgegliedert, 
da sie mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, insbe
sondere mit Bad Kohlgrub, enge wirtschaftliche und schu
lische Beziehungen hat. Dem Antrag der Gemeinde Wild
steig auf Umgliederung in den Landkreis Garmisch-Parten
kirchen kann dagegen nicht entsprochen werden, weil 
diese Gemeinde stärker auf Steingaden ausgerichtet ist 
(Schulverband). Der Anregung des Landkreises Garmisch
Partenkirchen, die Gemeinde Schönberg einzugliedern, 
wird nicht entsprochen, weil die Gemeinde mit der Zuord
nung zum Landkreis Weilheim i. OB einverstanden ist und 
schulisch zur Gemeinde Böbing gehört. 

Die Gemeinden Großweil und Kleinweil des bisherigen 
Landkreises Weilheim i. OB werden dem neuen Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen zugeordnet, weil sie mit dessen 
Gemeinden bereits schulisch und anderweitig verflochten 
sind. Mit den Oberliegergemeinden der Loisach haben sie 
gemeinsame wasserwirtschaftliche Probleme. Außerdem 
wird der neue Autobahnzubringer die bestehenden Bezie
hungen zu den Gemeinden des künftigen Landkreises 
Garmisch-Partenkirchen noch verstärken. Die Zuordnung 
entspricht dem Wunsch der Gemeinden, der Landkreise 
Garmisch-Partenkirchen und Weilheim i. OB. 

Wegen der im Anhörungsverfahren angesprochenen Bil
dung eines neuen Landkreises aus den bisherigen Land
kreisen Garmisch-Partenkirchen, Schongau und Weilheim 
i. OB vgl. Begründung zu § 3 Nr. 20. 

Der neue Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird durch den 
weiteren Ausbau seiner Fremdenverkehrsinfrastruktur noch 

an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen können. Ein we
sentlicher Strukturwandel ist nicht zu erwarten. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur der Markt Gar
misch-Partenkirchen in Betracht, welcher der wirtschaftli
che und kulturelle Mittelpunkt des Werdenfelser Landes ist. 

Der Name soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 11 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Landsberg a. Lech 

Landsberg a. Lech 

70 317 

805 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

40 km 
25 km 

Egling a: d. Paar 19 km 
Eching/Ammersee 23 km 
Dießen/Ammersee 23 km 

87 Einw./qkm 

64 

absolut 8 902 812 DM 
je Einwohner 123 DM 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Landsberg a. Lech. Hinzu kommen die bisher 
kreisfreie Stadt Landsberg a. Lech, die Gemeinden Gel
tendorf und Hausen b. Geltendorf des bisherigen Land
kreises Fürstenfeldbruck, das sogenannte Fuchstal aus 
dem bisherigen Landkreis Kaufbeuren sowie die Gemein
den Apfeldorf, Epfach, Kinsau und Reichling des bisheri
gen Landkreises Schongau. 

Die südöstliche Hälfte des Landkreises liegt im Ammer
Hügel- und Moorland. Mit seinem nordwestlichen Gebiets
teil reicht der Landkreis in die voralpine Schotterland
schaft hinein. 

Der Landkreis weist eine überwiegend ländliche Siedlungs
struktur auf. Bevölkerungsschwerpunkte sind die Stadt 
Landsberg a. Lech mit der angrenzenden Gemeinde Kau
fering und die Gemeinden am Westufer des Ammersees. 

Mit einer Industriedichte von 30,0 (lndustriebeschäftigte je 
1 000 Einwohner) ist der Landkreis im Vergleich zum ober
bayerischen (114,9) und bayerischen Durchschnitt (129,5) 
äußerst industrieschwach. Es handelt sich um ein Gebiet, 
das noch sehr stark landwirtschaftlich strukturiert ist und 
in dem sich bisher neben dem Schwerpunkt Landsberg a. 
Lech / Kaufering keine echten wirtschaftlichen und indu
striellen Zentren entwickeln konnten, wenngleich sich in 
den letzten 10 Jahren erste Ansätze für eine erfolgreiche 
Industrialisierung gezeigt haben. 

Im Landkreis kreuzen sich zwei Fernstraßen, die Bundes
straße 17, die als „Romantische Straße" von Augsburg 
südwärts über Schongau nach Füssen führt, und die Bun
desstraße 12, die als Teil der Europastraße 61 das Land
kreisgebiet in Ostwestrichtung durchquert. Ebenfalls ost
westwärts durchläuft der Eisenbahnfernverkehr mit der 
zweigleisigen Hauptstrecke München-Lindau den Land
kreis. Nebenbahnen erschließen das Gebiet südlich von 
Landsberg a. Lech in Richtung Schongau und das West
ufer des Ammersees. Im innergebietlichen Verkehr sind 
mehrere Staatsstraßen und ein Netz von Kreisstraßen zu 
erwähnen. Die Nord-Süd-Verbindung soll durch einen· 
autobahnmäßigen Ausbau der Strecke München-Memmin
gen mit Schnittpunkt nördlich von Landsberg a. Lech er
gänzt werden. 
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Der Landkreis gehört zur geplanten Region München. Er 
liegt im Einzugsgebiet der Hauptentwicklungsachse Augs
burg-Landsberg a. Lech (nord-südliche Richtung). Eine 
Entwicklungsachse II. Ordnung führt von Memmingen über 
Landsberg a. Lech nach München. Große Bereiche des 
Landkreises sind als Teile der Naherholungsgebiete 
„Lechtal" und „Vier-Seengebiet" in das Programm Freizeit 
und Erholung aufgenommen. 

Das Gebiet des bisherigen Landkreises mit der bisher 
kreisfreien Stadt Landsberg a. Lech gehört zum regionalen 
Aktionsraum „Schwäbisch-oberbayerisches Ausbaugebiet" 
mit dem Schwerpunkt-Doppelort Landsberg a. Lech-Kau
fering. Der bisherige Landkreis Landsberg a. Lech ist 
Bundesausbaugebiet. 

Der Landkreis hat eine starke geschichtliche Tradition. Er 
ging aus dem ehemaligen Landgericht Landsberg a. Lech 
hervor, das 1268 von Herzog Ludwig von Bayern einge
richtet wurde. Vom heutigen Landkreis Schongau gehörte 
der Bezirk der im Jahre 1803 aufgelösten Herrschaft Pei
ßenberg-Rauhenlechsberg mit den Orten Apfeldorf und 

· Reichling zum Amtsbezirk Landsberg a. Lech. 

II. 

Wenn auch die Richtzahl von 80 000 Einwohnern nicht er
reicht wird, so kann der Landkreis doch bestehen bleiben. 
Der Landkreis ist im wesentlichen einheitlich strukturiert 
und in seiner Gesamtheit auf die Stadt Landsberg a. Lech 
ausgerichtet. Er erscheint auch noch als ausreichend lei
stungsstark, zumal die Eingliederung der bisher kreisfreien 
Stadt Landsberg a. Lech den Handlungsspielraum des 
Landkreises für die Ansiedlung von Industrie erweitern 
wird. Für die Aufrechterhaltung des Landkreises spricht 
auch seine geschichtliche Tradition, die ein starkes Zu
sammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung begründet hat. 

Im Anhörungsverfahren haben der Landkreis Landsberg a. 
Lech und bis auf wenige Ausnahmen alle dem künftigen 
Landkreis zugeordneten Gemeinden der vorgesehenen 
Regelung zugestimmt. Die bisher kreisfreie Stadt Lands
berg a. Lech ist mit ihrer Eingliederung in den Landkreis 
grundsätzlich einverstanden. 

Die Grenzziehung zu Schwaben ist durch die sozio-ökono
mische Verflechtung der Fuchstalgemeinden mit dem zen
tralen Ort Landsberg a. Lech vorgegeben; diese Beziehup
gen sind seit jeher stark ausgeprägt und haben kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Plänen geführt, das Fuchstal 
dem Landkreis Landsberg a. Lech anzugliedern. Das 
Fuchstal ist nicht nur geographisch eine Einheit, sondern 
muß auch im Hinblick auf die Bildung einer leistungsfähi
gen kommunalen Einheit zusammengefaßt bleiben. Den 
vom Landkreis Kaufbeuren unterstützten Beschlüssen ein
zelner Gemeinden, beim Regierungsbezirk Schwaben blei
ben zu wollen, kann deshalb nicht Rechnung getragen 
werden. 

Die vom bisherigen Landkreis Schongau hinzugekomme
nen Gemeinden sind schulisch mit dem Kreisgebiet ver
flochten und verkehrsmäßig besser an den Kreissitz Lands
berg a. Lech als an Weilheim i. OB angeschlossen. Die 
ablehnenden Äußerungen der Gemeinden Apfeldorf und 
Kinsau können daher nicht berücksichtigt werden. 

Die Gemeinden Geltendorf und Hausen b. Geltendorf ha
ben Verflechtungen zum Landkreis Landsberg a. Lech. Sie 
sind schulisch miteinander verbunden und müssen dem 
Landkreis Landsberg a. Lech auch deshalb zugeordnet 
werden, um eine sinnvolle Gemeindebildung zu ermögli
chen. Die Gemeinde Geltendorf hat der Umgliederung aus
drücklich zugestimmt. 

Den Anregungen der kreisfreien Stadt Landsberg a. Lech, 
des Landkreises und einiger seiner Gemeinden auf Zu
ordnung weiterer Gebietsteile kann nicht gefolgt werden, 
weil dadurch die Leistungsfähigkeit der Nachbarlandkreise 
entweder herabgesetzt oder örtliche Verflechtungsbereiche 
durchschnitten würden. Das gilt auch für den Wunsch der 
Gemeinden Hohenfurch und Untermeitingen, dem Land
kreis Landsberg a. Lech angegliedert zu werden, weil die 
Gemeinde Hohenfurch zum Nahbereich der Stadt Schon
gau, die Gemeinde Untermeitingen zum Nahbereich der 
Stadt Schwabmünchen gehört. Die Zuordnung der Gemein
de Untermeitingen zum Landkreis Landsberg a. Lech hätte 
außerdem die Umgliederung der Gemeinde Klosterlechfeld 
zur Folge, weil diese Gemeinde von Obermeitingen und 
Untermeitingen umschlossen wird. 

Die wirtschaftliche Strukturentwicklung wird sich in den 
nächsten Jahren dahingehend ändern, daß sich der lndu
strialisierungsprozeß weiter fortsetzen wird. Eine Intensi
vierung auf diesem Gebiet ist zwar nicht von allen in den 
Landkreis neu hinzugekommenen Gemeinden zu erwarten, 
das Gebiet des Landkreises gehört aber mit Ausnahme der 
aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck angegliederten Ge
meinden zu den Gebieten in Bayern, für die der Bund und 
der Freistaat Bayern besondere Förderungsprogramme 
aufgestellt haben. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die bisher kreis
freie Stadt Landsberg a. Lech in Betracht. Der bisherige 
Name soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 12 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Miesbach 

Miesbach 

73 089 

862 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Bayrischzell 
Otterfing 

85 Einw./qkm 

30 

35 km 
20 km 

24 km 
18 km 

absolut 14 082189 DM 
je Einwohner 184 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Miesbach. Hinzu kommt die Gemeinde Otterfing 
aus dem bisherigen Landkreis Wolfratshausen. 

Vier naturräumliche Einheiten treffen sich im reich geglie
derten voralpinen Landkreis. Dem Mangfallgebirge im Sü
den schließt sich nach Nordosten das Inn-Chiemsee-Hügel
land und im Nordwesten das Ammer-Loisach-Hügelland 
an. Einige Nordgemeinden zählen zur „Münchner Ebene". 
Mit dem Tegernsee und dem Schliersee besitzt der Kreis 
Räume von hoher landschaftlicher Attraktivität. 

Bevölkerungsschwerpunkte sind neben Holzkirchen, Mies
bach und Hausham die Anliegergemeinden der im südli
chen Kreisgebiet gelegenen beiden Seen. Wesentlich dün
ner besiedelt ist das nördliche Kreisgebiet. Nahezu sämt
liche Gemeinden nehmen an Bevölkerung zu. 

Die Wirtschaftsstruktur wird vom Fremdenverkehr be
stimmt. 51,3% der Erwerbspersonen waren 1968 im ter
tiären Sektor tätig. Das produzierende Gewerbe ist relativ 
gering vertreten. Standorte der Industrie - überwiegend 
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kleinere bis mittlere Unternehmen - sind die Kreisstadt 
Miesbach, der Markt Holzkirchen und die ehemalige Berg
werksgemeinde Hausham. Der Anteil der. Land- und Alm
wirtschaft am Wirtschaftsleben wird zurückgehen. Dank 
der landschaftlichen Schönheit des Gebiets wird der Frem
denverkehr künftig die Wirtschaftskraft des Landkreises 
entscheidend bestimmen. 

Die Bundesautobahn München-Salzburg berührt das nörd
liche Kreisgebiet und erschließt den Landkreis dem über
regionalen Verkehr. Das leistungsfähige regionale Ver
kehrsnetz wird von mehreren Bundesstraßen und Staats
straßen gebildet. Künftig wird sich das Fernstraßennetz 
erheblich verdichten (geplante, den Landkreis im Norden 
berührende Autobahn Dettendorf-Penzberg und Bundes
straße 13 als Entlastungsstraße München-Schaftlach). 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region 14. Die regio
nale Entwicklungsachse Garmisch-Partenkirchen-Rosen
heim (besondere Aufgaben für Fremdenverkehr und Nah
erholung) durchzieht den Landkreis von Westen nach 
Osten. Nahezu der gesamte Landkreis ist in das Programm 
Freizeit und Erholung aufgenommen (Tegernseer und 
Schlierseer Tal). 

II. 

Der neue Landkreis Miesbach erreicht zwar nicht die ge
forderte Richtzahl von 80 000 Einwohnern, verfügt jedoch 
über eine Vielzahl von wachstumsintensiven Gemeinden, 
die ein rasches Anwachsen der Bevölkerung in den näch
sten Jahren erwarten lassen. Der Landkreis ist angesichts 
der hohen Steuerkraft noch als ausreichend leistungsfä
hig anzusehen und kann für sich bestehen bleiben. 

Kreistag und Gemeinden des Landkreises Miesbach sind 
damit einverstanden, daß der Landkreis im wesentlichen 
unverändert erhalten werden soll. Die Gemeinde Otterfing 
will beim Landkreis Wolfratshausen bleiben. Dieser Wunsch 
kann jedoch nicht erfüllt werden, weil die Gemeinde ein
deutig zum Verflechtungsbereich des zentralen Ortes Holz
kirchen und zu den Wohnsiedlungsgemeinden entlang der 
S-Bahn-Strecke München-Holzkirchen gehört. Die Ein
gliederung in den Landkreis Miesbach erscheint daher 
allein als sinnvolle Lösung. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten des Landkreises Miesbach 
sind angesichts der gesunden Wirtschaftsstruktur als gün
stig zu bezeichnen. Im Hinblick auf die landschaftlich reiz
volle Lage wird der Fremdenverkehr in Zukunft wohl noch 
stärker das Wirtschaftsleben bestimmen. Der Raum Holz
kirchen wird als Endpunkt des S-Bahnnetzes in verstärk
tem Umfang Wohnfunktionen .für den Großstadtbereich 
übernehmen. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nach wie vor nur die 
zentral gelegene Stadt Miesbach in Betracht. 

Der Name des Landkreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr.13 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevö 1 keru ngsd i chte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn 

83 817 

806 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

35 km 
35 km 

Neumarkt St. Veit 17 km 
Haag i. Obb. 30 km 

104 Einw./qkm 

53 

absolut 12 023 030 DM 
je Einwohner 142 DM 

1. 

Der neue Landkreis Mühldorf a. Inn umfaßt das bisherige 
Gebiet mit Ausnahme der Gemeinden Eiting, Maisenberg, 
Peterskirchen und Sehwindkirchen. Eingegliedert werden 
die Räume Gars a. Inn und Haag i. OB des bisherigen 
Landkre_ises Wasserburg a. Inn. 

Der Landkreis, der vom Inn in nordöstlicher Richtung 
durchflossen wird, ist landschaftlich stark gegliedert. Im 
Westen hat der Landkreis Anteil am lsen-Sempt-Hi.jgel
land. Der Norden gehört zum Isar-Inn-Hügelland. Das Zen
trum des Landkreises bildet das untere Inntal, das im 
Südwesten des Landkreises in das Inn-Chiemsee-Hügel
land übergeht. Im Südosten reicht der Landkreis weit in 
die Alzplatte hinein. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich in Mühldorf a. 
Inn, Waldkraiburg, Ampfing und Neumarkt St. Veit. Im 
übrigen ist die Siedlungsstruktur der meist kleineren Ge
meinden vorwiegend ländlich. Die Bevölkerungszahlen der 
ländlichen Gemeinden weisen überwiegend eine rückläu
fige Tendenz auf. 

Der Landkreis hat eine gemischtwirtschaftliche Struktur mit 
gewerblicher Orientierung. Größere Industriestandorte sind 
Waldkraiburg, Aschau b. Kraiburg, Mühldof a. Inn und 
Polling. 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist nicht 
günstig, da ein Anschluß an das Autobahnnetz nocb fehlt. 
Sie wird sich jedoch durch die geplanten Bundesautobah
nen München-Passau und Traunstein-Landshut, die sich 
im Bereich Mühldorf a. Inn/ Altötting kreuzen werden, ent
scheidend verbessern. Hauptverkehrslinien sind in West
ost-Richtung die Bundesstraße 12 und die Hauptbahn
strecke München-Mühldorf a. Inn-Simbach, in Nord-Süd
Richtung die Hauptbahnstrecke Rosenheim-Mühldorf a. 
Inn-Landshut und im Westteil des Landkreises die Bun
desstraße 15. 

Der Landkreis ist für die polyzentrische Region 12 vorge
sehen. Er wird in west-östlicher Richtung von der Entwick
lungsachse II. Ordnung München-Mühldorf a. Inn-Altötting 
und in Nord-Süd-Richtung von der Entwicklungsachse II. 
Ordnung Landshut-Mühldorf a. Inn-Traunstein durchzogen. 

II. 

Der neue Landkreis Mühldorf a. Inn entspricht den Zielen 
der Landkreisreform. infolge des Gebietszuwachses aus 
dem bisherigen Landkreis Wasserburg a. Inn überschreitet 
die Bevölkerungszahl den geforderten Richtwert. Die Lei
stungsfähigkeit des Landkreises entspricht den zu stellen
den Anforderungen. Er liegt mit einer Steuerkraft von rund 
142 DM je Einwohner an 12. Stelle unter den oberbayeri
schen Landkreisen. Die sozio-ökonomischen Räume decken 
sich im wesentlichen mit dem vorgesehenen Kreisgebiet. 

Der Kreistag und die Gemeinden des Landkreises Mühldorf 
a. Inn haben die Erhaltung des Landkreises begrüßt. Im 
Zuge der Auflösung des Landkreises Wasserburg a. Inn 
ist die Eingliederung der Nahbereiche Gars a. Inn und 
Haag i. OB möglich (vgl. auch Begründung zu § 3 Nr. 17). 
Sie dient der notwendigen Stärkung des Landkreises Mühl
dorf a. Inn, der insgesamt ein unterdurchschnittliches 
Wachstum aufweist; die Zuordnung ist auch durch die gu
ten Verkehrsverbindungen der Gemeinden dieser Nahbe
reiche mit Mühldorf a. Inn gerechtfertigt. Den ablehnenden 
Äußerungen des Landkreises Wasserburg a. Inn und der 
dem Landkreis Mühldorf a. Inn zugeordneten Gemeinden 
kann daher nicht Rechnung getragen werden. Wegen der 
gegen den Wunsch des Landkreises Mühldorf a. Inn er
folgenden Ausgliederung der Gemeinden Eiting, Maisen
berg und Peterskirchen in den Landkreis Traunstein wird 
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auf die Begründung zu § 3 Nr. 19, wegen der Zuordnung 
der Gemeinden Sehwindkirchen, Grüntegernbach und Wa
sentegernbach zum Landkreis Erding auf die Begründung 
zu § 3 Nr. 7 verwiesen. 

Entgegen dem Wunsch des Landkreises Mühldorf a. Inn 
soll die Gemeinde Töging a. Inn beim Landkreis Altötting 
verbleiben. Die Verflechtungen mit dem Raum Mühldorf a. 
Inn sind zwar eng, doch würden die bestehenden starken 
Verbindungen der Gemeinde Töging a. Inn mit den übrigen 
Gemeinden des Landkreises Altötting durch eine Ausglie
derung unterbrochen oder erschwert (Verflechtung der Inn
werke AG und Vereinigten Aluminiumwerke AG mit den 
übrigen Industriebetrieben im Landkreis; starker Werkver
kehr auf den Kreisstraßen des Landkreises Altötting; zu
nehmende schulische Verflechtungen mit Altötting durch 
Aufbau eines neuen Gymnasiums und einer Fachober
schule). Im übrigen sind Überschneidungen der Verflech
tungsbereiche angesichts der Nachbarschaft der beiden 
Kreisstädte Altötting und Mühldorf a. Inn nicht auszu
schließen. 

Ferner kann der Anregung des Landkreises nicht Rech
nung getragen werden, die Binatalgemeinden aus dem 
Landkreis Vilsbiburg einzugliedern, weil dadurch der Nah
bereich der Stadt Vilsbiburg durchschnitten würde. Im üb
rigen können einzelne Gemeindeteile im Einzelverfahren 
umgegliedert werden. Die außerdem angeregte Eingliede
rung der Märkte Massing und Gangkofen würde die Zu
ordnung auch ihrer Nahbereic.he zum Landkreis Mühldorf 
a. Inn bedingen. Eine solche Umgliederung würde die Bil
dung eines leistungsfähigen Landkreises Rottal beein
trächtigen. 

Die gemischtwirtschaftliche Struktur des Landkreises wird 
voraussichtlich erhalten bleiben. Mit einer Verstärkung der 
gewerblichen Orientierung im Bereich der bisherigen In
dustriestandorte ist zu rechnen, wobei dieser Sektor ins
gesamt durch die Einbeziehung der zentralen Orte Gars 
a. Inn und Haag i. OB noch ausgeweitet wird. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung ist Mühldorf a. Inn 
vorgesehen, zu dem auch von den südwestlich gelegenen 
Gebieten des Landkreises gute Verkehrsverbindungen be
stehen. 

Der Name des Landkreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 14 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

München 

Landeshauptst. München 

168162 

663 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Helfendorf 
lsmaning 

254 Einw./qkm 

39 

40 km 
25 km 

30 km 
15 km 

absolut 36 303 792 DM 
je Einwohner 209 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises München. Hinzu kommen die Gemeinde Helfen
dorf und das gemeindefreie Gebiet Hofoldinger Forst-Süd · 
des bisherigen Landkreises Bad Aibling sowie die Ge
meinden Arget, Baierbrunn, Dingharting, Eichenhausen, 

Oberbiberg, Sauerlach, Schäftlarn und Straßlach und das 
gemeindefreie Gebiet Deisenhofener Forst-Süd des bishe
rigen Landkreises Wolfratshausen. 

Das Kreisgebiet umlagert die Landeshauptstadt München 
mehr als halbkreisförmig und nimmt - die kreisfreie Stadt 
München eingeschlossen - im oberbayerischen Alpenvor
land den von der Isar nordostwärts durchflossenen Kern
raum der Münchner Ebene ein. 

Das südlich der Landeshauptstadt München gelegene Ge
biet trägt ausgedehnte, mit Rodungsgassen und -inseln 
durchsetzte Fichtenforste. Der nördliche Teil besteht aus 
dem offenen Kulturland der sogenannten „Heiden" und 
den durch Grundwasseraustritt vermoorten Gebieten des 
Dachauer und des Erdinger Mooses. 

Der Landkreis ist überwiegend dicht besiedelt; die meisten 
Gemeinden haben über 2 000 Einwohner. Aus dem ehema
ligen Landkreis Wolfratshausen werden einige Gemeinden 
angegliedert, die weniger Einwohner haben. Besondere 
Siedlungsschwerpunkte sind die Räume Gräfelfing-Planegg, 
Ottobrunn-Unterbiberg, Hachingertal, Haar und der Mün
chener Nordraum mit Oberschleißheim, Unterschleißheim, 
Garching b. München und lsmaning. 

Der Landkreis weist eine sehr günstige industriellgewerb
liche Wirtschaftsstruktur auf. Industrieansiedlungen erfolg
ten nahezu in allen Gemeinden, so daß sich ein Industrie
ring um die Landeshauptstadt bildete. 

Verkehrsmäßig ist der gesamte Landkreis durch die strah
lenförmig auf die Landeshauptstadt München zulaufenden 
Fern- und Nahverkehrslinien von Straße und Schiene sehr 
gut erschlossen. Das S-Bahn-Nahschnellverkehrssystem, 
das den Landkreis mit neun Linien durchläuft, wird die 
Verkehrserschließung noch erheblich verbessern. Der um 
München geplante 1. Abschnitt des Autobahnrings wird 
von Norden über den Osten bis zum Südwesten nahezu 
ausschließlich im Landkreisgebiet geführt. Ihm kommen 
deshalb auch Erschließungs- und Verbindungsaufgaben in
nerhalb des Landkreises München zu. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region München und 
bildet die nördliche, östliche und südliche Randzone des 
Verdichtungsraumes München. Wesentliche Teile des Land
kreises zählen zu den Naherholungsgebieten „Großforste 
im Süden und Osten von München" sowie „lsarauen / Ter
tiäres Hügelland" und sind in das Programm Freizeit und 
Erholung aufgenommen. 

Die Gemeinden des bisherigen Landkreises Wolfratshausen 
gehörten bereits nach der Verwaltungseinteilung von 1862 
zum Bezirksamt München II (rechts der Isar). 

Schon für die bisherigen Landkreise München und Wolf
ratshausen sind einheitlich das Straßenbauamt München, 
das Wasserwirtschaftsamt München, das Arbeitsamt Mün
chen-Pasing, das Arbeitsgericht München und das Kreis
wehrersatzamt München zuständig. 

II. 

Der bisherige Landkreis München soll mit einigen Abwei
chu,ngen in seiner jetzigen Gestalt und Größe erhalten 
bleiben. 

Zur kommunalen Neugliederung im Raum München wurden 
verschiedene Lösungsmodelle erörtert. Hervorzuheben ist 
der Vorschlag einer sogenannten Sektorenlösung, dfe um 
die Landeshauptstadt München vier oder fünf unmittelbar 
angrenzende Landkreise vorsah, die nach Bevölkerung, 
Fläche und Steuerkraft erheblich über dem Landesdurch
schnitt gestanden hätten (etwa München-Ebersberg: rund 
180 000 Einwohner; Starnberg-Wolfratshausen: rund 160 000 
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Einwohner; Freising-Erding: rund 165 000 Einwohner; Für
stenfeldbruck-Dachau: rund 21 O 000 Einwohner). Dieses 
Gliederungsprinzip hat den Vorzug, daß die an die Kern
stadt angrenzenden Landkreise dem Siedlungsdruck der 
Stadt planend begegnen können, weil ihnen das erforder
liche Hinterland zur Verfügung steht; außerdem werden 
die Auswirkungen der Bevölkerungsballung gerechter ver
teilt, weil die angrenzenden Landkreise nicht nur die mit 
der dichteren Besiedlung häufig verbundenen Vorteile wie 
Hebung der Steuerkraft durch Gewerbeansiedlung erhal
ten, sondern auch mehr Lasten zu tragen haben wie etwa 
die Ausweisung von Erholungsflächen. 

Die Staatsregierung hat sich nicht entschließen können, 
diesem Gliederungsprinzip für den Raum München zuzu
stimmen. Es erscheint zweifelhaft, ob die Vorzüge einer 
Sektorenlösung noch zum Tragen kommen, wenn die Ent
wicklung zur übermäßigen Verdichtung weitgehend abge
schlossen ist und die Ballungstendenzen bereits derartig 
verfestigt sind wie im Raum München. Der Nutzen, der 
durch die grundlegende Änderung des Gliederungsprin
zips entstünde, kann in einem solchen Fall ni·cht so hoch 
angesetzt werden wie in einem Raum, in dem sich die 
beginnende Verdichtung erst abzeichnet, wie das zum Bei
spiel in der Region Ingolstadt der Fall ist. 

Die Eingliederung der Gebiete aus den Landkreisen Bad 
Aibling und Wolfratshausen entspricht den sozio-ökonomi
schen Verflechtungen - insbesondere den pendlermäßi
gen Beziehungen - und - im Landkreis Wolfratshausen 
und im Hofoldinger Forst - der Funktion dieses Gebiets 
als Naherholungsraum (siehe auch Begründung zu § 3 
Nr. 3). Die ablehnenden Stellungnahmen des Landkreises 
Wolfratshausen und seiner Gemeinden und der Gemeinde 
Helfendorf im Landkreis Bad Aibling können wegen der 
stärkeren Verflechtungen der umzugliedernden Gebiete zu 
München als zum jeweils neuen Kreissitz nicht berück
sichtigt werden. 

Von den weiteren im Entwurf der Staatsregierung vom 
Mai 1971 vorgesehenen Gebietsänderungen wird abgese
hen, nachdem das Gliederungsprinzip im Raum München 
im Grundsatz aufrechterhalten wird: 

Die drei Nordgemeinden Garching b. München, Ober
schleißheim und Unterschleißheim sind nicht nur unter
einander, sondern auch mit den Nachbargemeinden ls
maning und Unterföhring im Landkreis München auf dem 
Gebiet der Daseinsvorsorge verflochten. Ihre weitere Zu
ordnung zum Landkreis München ist dadurch gerechtfer
tigt, zumal sich diese Gemeinden und deren Bevölkerung 
für den Verbleib beim Landkreis München ausgesprochen 
haben. Im Würmtal kehrt der Entwurf ebenfalls zu der jetzt 
bestehenden Grenze zurück, weil die Nachteile dieser Lö
sung von den Vorteilen aufgewogen werden könnten. Auch 
hier entspricht die Lösung dem Wunsch der unmittelbar 
betroffenen Gemeinden. 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind günstig. 

Die Verordnung sieht als vorläufigen Sitz der Kreisverwal
tung die Landeshauptstadt München vor. Der Landkreis 
wird zu prüfen haben, ob außerhalb der Landeshaupt-

, stadt ein zentraler Ort eingeplant werden kann, der künftig 
Sitz des Landratsamts und wichtiger Kreiseinrichtungen 
werden kann. Der im Bau befindliche Autobahnring um 
München wird eine wichtige Voraussetzung für eine solche 
Dezentralisierung bieten. 

Der vorläufige Name wird beibehalten. 

Zu§ 3 Nr.15 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Neuburg a. d. Donau 

Neuburg a. d. Donau 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1·. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

72 825 

721 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Karlskron 
Burgheim 
Schrobenhausen 

101 Einw./qkm 

77 

30 km 
30 km 

18 km 
15 km 
22 km 

absolut 9 627 284 DM 
'je Einwohner. 132 DM 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen 
Landkreises Neuburg a. d. Donau mit Ausnahme der Räu
me Rain und Thierhaupten. Dem Landkreis soll die bisher 
kreisfreie Stadt Neuburg a. d. Donau eingegliedert wer
den. Hinzu kommt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Schrobenhausen mit Ausnahme der Gemeinde Grimolz
hausen und der Gemeinden, die dem Landkreis Pfaffen
hofen a. d. Ilm zugeordnet werden. 

Der Landkreis ist landschaftlich stark gegliedert.· Im We
sten liegt das Gebiet der Aindlinger Terrassentreppen. 
Den Norden bilden Teile der südlichen Frankenalb und des 
Donaumooses. Der südöstliche Teil liegt im Donau-Isar
Hügelland. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich in Neuburg a. d. 
Donau, Schrobenhausen, Karlshuld, Burgheim und Mühl
ried, die langfristig wachsende Tendenz aufweisen. Im 
übrigen ist der Landkreis verhältnismäßig dünn besiedelt. 

Die Wirtschaftsstruktur ist überdurchschnittlich stark land
wirtschaftlich orientiert. Größere Standorte der gewerblich
industriellen Wirtschaft sind nur Neuburg a. d. Donau und 
Schrobenhausen. Der nördliche Teil liegt in dem für den 
Naherholungsverkehr bedeutsamen mittleren Donautal 
(Programm Freizeit und Erholung). 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist ungün
stig. Ein unmittelbarer Anschluß an das Autobahnnetz be
steht nicht und ist auch nicht geplant.· Hauptverkehrslinien 
sind in Ost-West-Richtung die Bundesstraße 16, über die 
auch der östliche Teil des Landkreises an die Bundes
autobahn München-Nürnberg angeschlossen wird, in Nord
Süd-Richtung die Staatsstraßen 2036 und 2046. 

Auf der Schiene wird der Landkreis durch die Hauptbahn
strecken Donauwörth-Ingolstadt und Augsburg-Ingolstadt 
erschlossen. Regional wird der Landkreis durch ein Netz 
von Staats- und Kreisstraßen erschlossen. · 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region Ingolstadt. Er 
wird von der Hauptentwicklungsachse Ingolstadt-Neuburg 
a. d. Donau-Donauwörth in west-östlicher Richtung durch
zogen; am süd-östlichen Rand wird er von der Entwick
lungsachse II. Ordnung Ingolstadt-Schrobenhausen-Aich
ach-Augsburg berührt. Der mittlere Teil des Landkreises 
gehört zum Naherholungsgebiet „Mittleres Donautal" und 
ist diesbezüglich in das Programm Freizeit und Erholung 
aufgenommen. Der Landkreis liegt im regionalen Aktions
raum „ Westbayerisches Ausbaugebiet"; anerkannte Schwer
punktorte im Bereich des neuen Landkreises sind Neu
burg a. d. Donau und Schrobenhausen. Die bisherigen 
Landkreise Neuburg a. d. Donau und Schrobenhausen sind 
als Bundesausbaugebiete anerkannt. 

II. 

Im Raum Ingolstadt ist die Bildung von drei Landkreisen 
einer Zweierlösung vorzuziehen (vgl. Begründung zu § 3 
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Nr. 6). Bei der Grenzziehung des neuen Landkreises Neu
burg a. d. Donau ist anzustreben, drei leistungsfähige 
Landkreise im Raum Ingolstadt zu schaffen, welche die 
Aufgaben erfüllen können, die mit der Entwicklung der 
Region Ingolstadt verbunden sind. Die Stadt Neuburg a. 
d. Donau ist nach Ingolstadt die größte Stadt der Region. 
Sowohl aufgrund ihrer bisherigen Stellung und Ausstattung 
als auch ihrer historischen Bedeutung bietet sie sich nach 
ihrer Eingliederung als Mittelpunkt eines Landkreises an. 

Der neue Landkreis Neuburg a. d. Donau soll aus wesent
lichen Teilen der bisherigen Landkreise Neuburg a. d. 
Donau und Schrobenhausen bestehen: 

1. Vom bisherigen Landkreis Neuburg a. d. Donau sind 
die Gebietsteile abzutrennen, die starke Bindungen zu 
anderen Gebieten haben. Es sind das die Räume Rain 
und Thierhaupten, die zur künftigen Region 6 (Augs
burg) kommen sollen, weil sie stark in den Wirtschafts
raum Augsburg tendieren (vgl. Begründung zu § 33 
Nr. 2 und 9). Ferner soll die Gemeinde Schorn dem 
Landkreis Aichach angegliedert werden, weil sie zum 
Nahbereich Pöttmes gehört und mit dem Markt bereits 
schulisch verbunden ist. Der Markt Pöttmes selbst kann 
entgegen seinem ausdrücklichen Wunsch dem neuen 
Landkreis Neuburg a. d. Donau nicht zugeordnet wer
den, weil er mit seinem Nahbereich der künftigen Re
gion Augsburg angehört; seine Ausgliederung aus dem 
Landkreis Augsburg-Ost würde diesen Großstadtland
kreis erheblich schwächen (vgl. Begründung zu § 33 
Nr. 1). 

Der Landkreis und die Stadt Neuburg a. d. Donau stim
men der vorgesehenen Lösung im wesentlichen zu. Der 
Forderung, die Gebiete Pöttmes und Rain sowie einige 
Gemeinden aus dem bisherigen Landkreis Donauwörth 
und Ingolstadt anzugliedern, kann nicht entsprochen 
werden, weil ihre Erfüllung den bestehenden oder an
gestrebten sozio-ökonomischen Verflechtungen wider
sprechen würde. Dagegen wird die Gemeinde Kunding 
antragsgemäß dem neuen Landkreis Neuburg a. d. Do
nau zugeordnet, weil sie zum Nahbereich des zentralen 
Orts Burgheim gehört und mit diesem schulisch ver
flochten ist. 

Die Grenzbereinigung im Raum Klingsmoos bleibt dem 
Einzelverfahren vorbehalten. 

2. Die notwendige Neugliederung der Region Ingolstadt 
bringt es mit sich, daß der Landkreis Schrobenhausen 
nicht erhalten werden kann. Sein Weiterbestehen würde 
die Bildung leistungsfähiger Verwaltungseinheiten im 
Raum Ingolstadt verhindern (vgl. Begrün'dung zu § 3 
Nr. 6). Die Entscheidung für die Dreierlösung führt 
zwangsläufig zur Teilung des Landkreises. Die Stär
kung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des neuen 
Landkreises Neuburg a. d. Donau erfordert es, daß ihm 
der größte Teil des bisherigen Landkreises Schroben
hausen angegliedert wird (vgl. Begründung zu § 3 Nr. 
16). Die übrigen Gemeinden des bisherigen Landkrei
ses Schrobenhausen, die dem Landkreis Pfaffenhofen 
a. d. Ilm eingegliedert werden, haben Verflechtungen 
wirtschaftlicher und kultureller Art zum Landkreis Pfaf
fenhofen a. d. Ilm (vgl. Begründung zu § 3 Nr. 16). 

Auszugliedern ist die Gemeinde Grimolzhausen, die im 
Nahbereich des Marktes Pöttmes liegt und diesem zu
geordnet werden möchte. Dagegen kann dem Wunsch 
der Gemeinde Gachenbach, sich dem Landkreis Augs
burg-Ost anzuschließen, nicht Rechnung getragen wer
den, da sie zum Hauptschulverband Schrobenhausen 
und auch zum Nahbereich der Stadt Schrobenhausen 
gehört, der nicht weiter beschnitten werden sollte. 

Vom bisherigen Landkreis Schrobenhausen neigt nur 
ein Teil der Donaumoosgemeinden der Dreierlösung 
zu und hat sich demgemäß für einen Anschluß an den 
Landkreis Neuburg a. d. Donau ausgesprochen. Der 
Landkreis Schrobenhausen selbst und die übrigen Ge
meinden lehnen diese Lösung ab und sprechen sich 
für eine Zweierlösung aus, wobei der gesamte Land
kreis in den Landkreis Pfaffenhofen a. d Ilm einge
gliedert werden soll. Aus den zu § 3 Nr. 6 angeführten 
Gründen kann diesem Wunsch nicht entsprochen wer
den. Ebensowenig kann den Umgliederungsanträgen 
einzelner Gemeinden stattgegeben werden, weil da
durch die Leistungsfähigkeit des kunftigen Landkreises 
Neuburg a. d. Donau gefährdet und die Gemeindebil
dung erschwert würde (siehe Begründung zu § 3 Nr. 
16). 

Durch die Zuordnung des Landkreises zur Region Ingol
stadt wird auch der Landkreis Neuburg a. d. Donau an der 
im Raum Ingolstadt sich weiter fortsetzenden, starken In
dustrialisierung Anteil haben. Insbesondere die an der 
Entwicklungsachse 1. Ordnung Ingolstadt-Donauwörth-Neu
Ulm liegenden Gemeinden werden weiteren Aufschwung 
nehmen. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die bisher kreis
freie Stadt Neuburg a. d. Donau in Betracht. 

Der vorläufige Name richtet sich nach dem Kreissitz. 

Zu§ 3 Nr. 16 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Pfaffenhofen a. d. Ilm 

Pfaffenhofen a. d. Ilm 

76597 

750 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Manching 
Vohburg/Donau 

102 Einw./qkm 

75 

45 km 
30 km 

25 km 
31 km 

absolut 12 376 720 DM 
je Einwohner 155 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Pfaffenhofen a. d. Ilm. Hinzu kommen mehrere 
Gemeinden des bisherigen Landkreises Ingolstadt, die 

. Gemeinde Larsbach und Teile der Gemeinden Berg und 
Rudertshausen des bisherigen Landkreises Mainburg und 
mehrere Gemeinden des bisherigen Landkreises Schro
benhausen. 

Der Hauptteil des Landkreises liegt im flachwelligen Do
nau-Isar-Hügelland. Kern der Besiedlung dieses Raums 
ist die überwiegend von kleinen Landgemeinden umge
bene, rund 10 000 Einwohner zählende Kreisstadt Pfaffen
hofen a. d. Ilm. Aus dem dünnbesiedelten Norden des 
langgestreckten Landkreises ragen als stärkere Siedlungs
kerne das vor den Toren Ingolstadts liegende Manching 
sowie Vohburg a. d. Donau, Geisenfeld und Wolnzach 
heraus. 

Für die Wirtschaft des Landkreises ist die Landwirtschaft 
auf Grund ertragreicher Böden und intensiven Hopfenan
baus ein bestimmender Faktor. lndustriellgewerbliche Zen
tren sind vor allem Pfaffenhofen a. d. Ilm und Manching. 
Weitere positive Entwicklungen zeichnen sich in Wolnzach, 
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Reichertshofen, Ebenhausen, Geisenfeld, Vohburg a; d. 
Donau und künftig auch in Münchsmünster (Petrochemie) 
ab. 

Die Lage im überregionalen Fernstraßennetz ist sehr gün
stig. Durch mehrere Autobahnauffahrten der Strecke Mün
chen-Berlin wird das engmaschige regionale Straßennetz 
mit den übergeordneten Verkehrsadern verknüpft. Im 
Schienenverkehr wird der Kreis mit der elektrifizierten 
und stark befahrenen Strecke München-Ingolstadt-Treucht
lingen erschlossen. Für die Verkehrserschließung in Ost
west-Richtung sind in erster Linie die Eisenbahnlinie In
golstadt-Regensburg und die im Landkreis Pfaffenhofen a. 
d. Ilm überwiegend als Schnellstraße ausgebaute Bundes
straße 13 Manching-Neustadt a. d. Donau von Bedeutung. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region Ingolstadt. Er 
liegt im Einzugsgebiet der Hauptentwicklungsachse Do
nauwörth-Ingolstadt-Regensburg (westöstliche Richtung); in 
nordsüdlicher Richtung wird der Landkreis von der Ent
wicklungsachse II. Ordnung Ingolstadt-Pfaffenhofen a. d. 
Ilm-München durchzogen. Der Landkreis bildet einen we
sentlichen Teil des Naherholungsgebietes „Mittleres Do
nautal" und ist teilweise in das Programm Freizeit und Er
holung aufgenomen. Der neue Landkreis gehört - mit Aus
nahme der Teile der bisherigen Landkreise Ingolstadt und 
Kelheim - zu Bundesausbaugebieten. Er gehört insge
samt zum regionalen Aktionsraum „Westbayerisches Aus
baugebiet". Die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist Schwer-
punktort. . 

Bereits für die bisherigen Landkreise Pfaffenhofen a. d. 
Ilm, Ingolstadt und Schrobenhausen sind einheitlich das 
Straßenbauamt, das Wasserwirtschaftsamt, das Brandver
sicherungsamt und das Arbeitsamt Ingolstadt, das Tier
zuchtamt Pfaffenhofen a. d. Ilm, das Arbeitsgericht Mün
chen und .das Kreiswehrersatzamt Fürstenfeldbruck zu
ständig. 

II. 

Die für den Raum Ingolstadt vorgesehene Lösung ent
spricht im wesentlichen dem zunächst für dieses Gebiet 
unterbreiteten Alternativvorschlag. Der Dreierlösung wurde 
der Vorzug gegeben, weil sich auf diesem Wege bessere 
strukturpolitische Möglichkeiten ergeben. Einer einseiti
gen Entwicklung der kreisfreien Stadt Ingolstadt kann 
durch den Ausbau von entwicklungsfähigen Zentren in 
der Region entgegengewirkt werden (vgl. dazu Begründung 
zu§ 3 Nr. 6). 

Nach dem Neugliederungskonzept im Raum Ingolstadt 
kommt für die Gemeinden des bisherigen Landkreises In
golstadt, soweit sie zwischen dem bisherigen Landkreis 
Pfaffenhofen a. d. Ilm und der kreisfeien Stadt Ingolstadt 
liegen, nur die Einbeziehung in den neuen · Landkreis 
Pfaffenhofen a. d. Ilm in Betracht. Insbesondere die in den 
Gemeinden Manching, Ebenhausen und Reichertshofen 
sich abzeichnende Entwicklung zu industriell-gewerblichen 
Zentren schafft für den Landkreis einen willkommenen Aus
gleich zu der sonst überwiegend landwirtschaftlich orien
tierten Wirtschaftsstruktur. 

Desgleichen kann der Landkreis Schrobenhausen nach 
dem NeugliEilderungskonzept nicht erhalten bleiben. Er muß 
auf die Landkreise Neuburg a. d. Donau und Pfaffenho
fen a. d. Ilm aufgeteilt werden (vgl. Begründung zu § 3 
Nr. 6 und Nr. 15). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
neuen Landkreise Neuburg a. d. Donau und Pfaffenhofen 
a. d. Ilm möglichst gleichgewichtig sein sollen, um zusam
men mit Eichstätt ein Gegengewicht zu dem Oberzentrum 
Ingolstadt darstellen zu können. Grundsätzlich sind daher 
die Gemeinden im Osten des bisherigen Landkreises 
Schrobenhausen in den Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 
einzubeziehen und die Gemeinden im Westen und Nord-

westen dem neuen Landkreis Neuburg a. d. Donau zuzu
ordnen. Bei der Abgrenzung im einzelnen ist von den be
stehenden Verflechtungen auszugehen. Im Gegensatz zu 
dem ersten Alternativvorschlag ist nunmehr auch die Ein
gliederung der Gemeinden Hohenwart, Klosterberg, Kop
penbach, Seibersdorf und Weichenried aus dem bisheri
gen Landkreis Schrobenhausen in den neuen Landkreis 
Pfaffenhofen a. d. Ilm vorgesehen, weil sie auf wirtschaft
lichem Gebiet (Hopfenanbau) eng .mit dem Landkreis Pfaf
fenhofen a. d. Ilm verbunden sind. 

An der zunächst alternativ geplanten Einbeziehung der 
Gemeinden Karlskron, Adelshausen und Pobenhausen 
wird nicht festgehalten, weil innerhalb des neuen Landkrei
ses Neuburg a. d. Donau die Bildung einer Gemeinde im 
Süden der Stadt Ingolstadt ermöglicht werden soll. 

Im Süden des Landkreises ist vorgesehen, die Gemeinde 
Jetzendorf beim Landkreis Pfaffenhofen a .. d. Ilm zu be
lassen, weil diese Gemeinde mit anderen Gemeinden des 
Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm im Süden des oberen 
llmtales in Grund- und Hauptschule verbunden ist und mit 
diesen Gemeinden eine leistungsfähige kommunale Ein
heit bilden möchte. 

Die Gemeinde Larsbach und Teile der Gemeinden Berg 
und Rudertshausen werden dem Wunsch der Bevölke
rung entsprechend in den Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 
eingegliedert, weil sie mit den Gemeinden dieses Land
kreises wirtschaftlich, kirchlich und zum Teil auch schulisch 
eng verbunden sind. Der ablehnenden Äußerung des Land
kreises Mainburg kann insoweit nicht Rechnung getragen 
werden. 

Im Anhörungsverfahren hat sich der Landkreis Schroben
hausen für die Zweierlösung und die Zusammenfassung 
der Landkreise Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. 
Ilm zu einem neuen Landkreis ausgesprochen, während 
der Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm der Dreierlösung im 
Grundsatz den Vorzug gegeben hat. Mit Vorbehalten hat 
sich auch der Landkreis Ingolstadt für die Zweierlösung 
erklärt. Die dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm zuge
ordneten Gemeinden aus dem bisherigen Landkreis Ingol
stadt haben die Umkreisung überwiegend abgelehnt und 
wollen weiter einem Landkreis mit Sitz der Kreisverwal
tung in Ingolstadt angehören. Angesichts der grundsätzli
chen Entscheidung für drei Sektorenlandkreise um Ingol
stadt kann diesen Wünschen nicht Rechnung getragen 
werden. Ebensowenig kann den Umgliederungsanträgen 
des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm, die zum Teil auch 
durch gemeindliche Äußerungen unterstützt werden, statt
gegeben werden. Die Zuordnung der Gemeinden Adels
hausen und Hohenried zum Landkreis Pfaffenhofen a. d. 
Ilm würde voraussetzen, daß auch die Gemeinden Karls
kron und Pobenhausen dem Landkreis Pfaffenhofen. an
gegliedert werden. Das würde jedoch den künftigen Land
kreis Neuburg a. d. Donau zu sehr schwächen. Um dies 
zu vermeiden und um die Stadt Schrobenhausen nicht in 
eine ausgesprochene Randlage zu rücken, die sich auf die 
Dauer für sie nachteilig auswirken könnte, muß auch die 
Gemeinde Waidhofen beim Landkreis Neuburg a. d. Do
nau bleiben. Die Gemeinden Aiglsbach, Berghausen und 
Oberpindhart gehören zum Nahbereich des .zentralen Or
tes Mainburg, der durch ihre Ausgliederung erheblich be
schnitten würde. Die zunächst vorgesehene Teilung der 
Gemeinde Aiglsbach muß im Hinblick auf die vom Gemein
derat und vom Landkreis Mainburg vorgetragenen Beden
ken näher überprüft werden und soll deshalb dem Einzel
verfahren vorbehalten bleiben. 

Wegen der Gemeinde Schwaig siehe Begründung zu § 8 
Nr. 3. 

Der neue Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm wird seine agrar
gewerbliche Mischstruktur voraussichtlich beibehalten, wo-
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bei der gewerbliche Sektor mehr in den Vordergrund tre
ten wird, weil die im Norden neu eingegliederten Gemein
den eine starke industriell-gewerbliche Entwicklung auf
weisen. Er bietet durch seine Lage an den in west-östli
cher und nord-südlicher Richtung durchführenden Entwick
lungsachsen gute Voraussetzungen für eine weitere posi
tive Entwicklung. Da schon bisher ein verhältnismäßig 
gutes Bevölkerungswachstum in diesem Raum zu beobach
ten war, ist durch strukturpolitische Maßnahmen mit einer 
weiteren Verstärkung des Bevölkerungswachstums zu 
rechnen. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die verkehrsgün
stig gelegene Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm in Betracht. 

Der Name des Landkreises soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 17 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz-
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Rosenheim 

Rosenheim 

167 788 

1 446 qkm 

Nord-Süd 60 km 
Ost-West 40 km 

Kiefersfelden 38 km 
Feldkirchen 29 km 
Prien a. Chiemse·e 25 km 
Wasserburg a. Inn 30 km 

132 Einw./qkm 

80 

absolut 22 572 944 DM 
je Einwohner 132 DM 

Der neue Landkreis Rosenheim umfaßt sein bisheriges 
Gebiet; hinzu kommen das Gebiet des bisherigen Land
kreises Bad Aibling mit Ausnahme· der Gemeinde Helfen
dorf und des gemeindefreien Gebiets Hofoldinger Forst
Süd und der südliche Teil des bisherigen Landkreises 
Wasserburg a. Inn (Räume Wasserburg a. Inn und Rott a. 
Inn). · 

Der größte Teil des Landkreises liegt im Inn-Chiemsee
Hügelland, einer Jungmoränenlandschaft des Alpenvor
lands mit sehr abwechslungsreicher landschaftlicher Glie
derung. Kleinere Teile gehören zum Mangfall-Gebirge, zum 
Kufsteiner Becken und zu den Chiemgauer Voralpen. Der 
Landkreis wi'rd von dem nach Norden fließenden Inn durch
zogen, in den bei Rosenheim die Mangfall mündet. Außer 
dem Simssee im Nordosten des Landkreises prägen eine 
Vielzahl kleinerer Seen (Hofstätter und Eggstätter Seen
platten) die Landschaft. Im Osten grenzt der Landkreis an 
den Chiemsee, im Westen reicht er bis an die Großforste 
des Raums München (Hofoldinger und Egmatinger Forst) 
heran. 

Die Siedlungsschwerpunkte finden sich im Umland der 
Stadt Rosenheim (Stadtrandgemeinden mit starker Wohn
funktion), an der Bahnlinie München-Rosenheim-Kuf
stein (Raum Bad Aibling), im Chiemgau (Aschau i. Chiem
gau und Bernau a. Chiemsee), am Chiemsee (Prien a. 
Chiemsee) und im Raum Wasserburg a. Inn. Von ganz 
geringen Ausnahmen abgesehen weisen die meisten Ge
meinden des Landkreises langfristig eine wachsende Ent
wicklungstendenz auf. 

Die Wirtschaftsstruktur des neuen Landkreises ist ausge
wogen. Neben Industrie und Gewerbe (mit den Schwer
punkten in Rosenheim, Wasserburg a. Inn, Bruckmühl, 

Kolbermoor und Raubling) bildet der Fremdenverkehr die 
wirtschaftliche Grundlage, letzterer vor allem für die Ge
meinden im Westen und Süden des Landkreises (Bad 
Aibling, Feilnbach-Wiechs, Aschau i. Chiemgau, Bernau a. 
Chiemsee, Kiefersfelden, Prien a. Chiemsee und Oberau
dorf). Die Landwirtschaft ist nur noch im nördlichen Bereich 
des Landkreises ein bedeutenderer Wirtschaftsfaktor. 

Im Zentrum des Landkreises liegt der Verkehrsknoten
punkt Rosenheim an der Kreuzung zweier naturbedingter 
Verkehrsleitlinien. Von West nach Ost verläuft am Alpen
rand die Bundesautobahn München-Salzburg. Vom Nor
den her kommt über Regensburg und Landshut die Bun
desstraße 15, die ab Wasserburg a. Inn dem Inntal folgt 
und bei Degerndorf auf die lnntalautobahn stößt. In west
östlicher Richtung führt ein Straßenzug (Staatsstraße) von 
Feldkirchen über Rosenheim zum Chiemsee. Der Raum 
Wasserburg a. Inn hat über die Staatsstraße 2359 und die 
Bundesstraße 15 eine gute Straßenverbindung zum Zen
trum des neuen Landkreises. Der Nahverkehr findet ein 
Netz gut ausgebauter Staats- und Kreisstraßen vor. zwei
gleisige Eisenbahnhauptstrecken führen von Westen nach 
Osten (München-Rosenheim-Salzburg) und von Norden 
nach Süden (Rosenheim-Kiefersfelden-lnnsbruck). Von 
Rosenheim gehen außerdem zwei eingleisige Nebenbah
nen über Wasserburg a. Inn nach Mühldorf a. Inn und 
über Bad Aibling nach Holzkirchen. 

Dem Fremdenverkehr dienen die von Prien a. Chiemsee/ 
Stock ausgehende Chiemsee-Schiffahrtslinie, die Seil
schwebebahn auf die Kampenwand und die von Brannen
burg zum Wendelstein führende Zahnradbahn. Zur Entla
stung der bereits heute in der Hauptreisezeit überfüllten 
Bundesautobahn München-Salzburg ist der Bau einer 
Bundesautobahn München-Glonn-Pang geplant, durch 
die auch der nordwestliche Teil des Landkreises an das 
Autobahnnetz angeschlossen würde. 

Der Landkreis ist für die polyzentris"che Region 15 vorge
sehen. Er wird in west-östlicher Richtung von der Ent
wicklungsachse (Fremdenverkehr und Erholung) Bad Tölz
Rosenheim-Traunstein und in nord-südlicher Richtung von 
der Entwicklungsachse (Fremdenverkehr und Erholung) 
Rosenheim-Kufstein durchzogen. Der überwiegende Teil 
des neuen Landkreises gehört zu den Naherholungsge
bieten „Oberes Inntal", „Chiem- und Simssee/Chiemgauer 
Alpen" sowie „Tegernseer- und Schlierseer Tal" und ist 
in das Programm Freizeit und Erholung aufgenommen. 
Der bisherige Landkreis Wasserburg a. Inn ist Bundesaus
baugebiet und gehört zum regionalen Aktionsraum „Süd
östliches oberbayerisches Förderungsgebiet"; die Stadt 
Wasserburg a. Inn ist anerkannter Schwerpunktort. 

Die bisherigen Landkreise Bad Aibling, Rosenheim und 
Wasserburg a. Inn haben folgende staatliche Behörden 
gemeinsam: Straßenbauamt, Wasserwirtschaftsamt, Brand
versicherungsamt, Arbeitsamt und Arbeitsgericht Rosen
heim, Landgericht Traunstein und Fernmeldeamt Mün
chen III. 

II. 

Der bisherige Landkreis Rosenheim soll durch wesentliche 
Teile der Nachbarlandkreise Bad Aibling und Wasserburg 
a. Inn verstärkt werden, weil w'eder der Landkreis Bad 
Aibling mit rund 48 300 Einwohnern noch der. Landkreis 
Wasserburg a. Inn mit rund 52 700 Einwohnern erhalten 
werden können. Keiner der beiden Landkreise erreicht die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Zukunft erforderliche 
Größenordnung. 

Der Landkreis Bad Aibling ist der Fläche nach der kleinste 
und der Einwohnerzahl nach einer der schwächsten Land
kreise Oberbayerns. Er kann durch sinnvolle Angliederungen 
nicht auf eine Größe gebracht werden, die den künftigen 
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Anforderungen gerecht wird. Die Vereinigung der Land
kreise Bad Aibling und Rosenheim bietet sich an, weil die 
beiden Landkreise bereits zwischen 1807 und 1838 (ehe
maliges Landgericht) und zwischen 1862 und 1900 (ehe
maliges Bezirksamt) eine Verwaltungseinheit gebildet ha
ben. Außerdem sind beide Landkreise durch ihre Lage 
zum Bevölkerungsschwerpunkt Rosenheim sozio-ökono
misch aufs engste verbunden. 

Nach dem ursprünglichen Plan der Staatsregierung sollte 
der Landkreis Wasserburg a. Inn aus strukturpolitischen 
Gründen erhalten werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollten die Nordgemeinden des Landkreises Rosenheim 
umgegliedert werden. Die Zuordnung dieser Gebietsteile 
erscheint jedoch nach näherer Prüfung nicht geeignet, den 
Landkreis Wasserburg a. Inn entscheidend zu stärken. Ge
gen sie sprechen auch die engeren Verflechtungen dieser 
Gemeinden mit der Stadt und dem Landkreis Rosenheim 
und die im Anhörungsverfahren zum Ausdruck gekommene 
ablehnende Haltung ihrer Organe und Bürger. Eine raum
ordnerisch befriedigende Erweiterung des Landkreises 
Wasserburg a. Inn zu einem Landkreis von ausreichender 
Größe und Leistungskraft würde demgegenüber zur Auf
lösung der Landkreise Erding und Mühldorf a. Inn füh
ren, obwohl diese nach ihrem bisherigen Zuschnitt lei
stungsfähiger sind als der Landkreis Wasserburg a. Inn. 

Da die Staatsregierung diese Möglichkeit nicht für zweck
mäßig hält, hat sie im Rahmen des weiteren Anhörungs
verfahrens den Plan unterbreitet, den Landkreis Wasser
burg a. Inn aufzulösen und den Kreis 

entweder auf die Nachbarlandkreise Ebersberg, Erding, 
Mühldorf a. Inn und Rosenheim (Hauptvorschlag) 

ode·r die Landkreise Erding und Rosenheim aufzuteilen, 

oder insgesamt mit dem Landkreis Ebersberg zu vereinigen. 

Zu der als Alternative zur Erörterung gestellten Vereini
gung der Landkreise Ebersberg und Wasserburg a. Inn 
mit allen ihren Gemeinden zu einem neuen Landkreis ist 
zu bedenken, daß die Verflechtungen des Landkreises 
Ebersberg nur in den westlichen Teil des Landkreises Was
serburg a. Inn hineinreichen und daß bestehende Verflech
tungsbereiche auch künftig von Landkreisgrenzen durch
schnitten würden. Daher haben die Landkreise Ebersberg, 
Erding und Mühldorf a. Inn diese Gliederungsmöglichkeit 
abgelehnt. 

Die als weitere Alternative erwogene Vereinigung der 
Landkreise Bad Aibling, Rosenheim und Wasserburg a. 
Inn (ohne die zu den Nahbereichen Dorfen und lsen ge
hörenden Gebietsteile) berücksichtigt zu wenig, daß die 
Nahbereiche Haag i. OB und Gars a. Inn zu Rosenheim 
kaum Beziehungen haben. Außerdem entstünden nach Be
völkerung und Fläche sehr unausgewogene Landkreise: 
während der Landkreis Rosenheim etwa 180 000 Einwoh
ner hätte, zählte der unmittelbar benachbarte Landkreis 
Mühldorf a. Inn nur etwa 69 000 Einwohner und wäre damit 
der bevölkerungsschwächste Landkreis Oberbayerns. Die 
Landkreise Mühldorf a. Inn und Rosenheim haben diese 
Alternative abgelehnt. 

Demgegenüber würde die Aufteilung des Landkreises Was
serburg a. Inn nach den Nahbereichen der zentralen Orte 
es ermöglichen, den Zuschnitt der Landkreise Erding und 
Mühldorf a. Inn zu verbessern, ihre Einwohnerzahl und 
Leistungskraft zu erhöhen und die in diesem Raum vor
handenen Verflechtungsbereiche ungeteilt einem Landkreis 
zuzuordnen (Nahbereiche Dorfen und lsen). Die Zuteilung 
des Raumes Wasserburg .a. Inn selbst zum Landkreis Ro
senheim bietet sich in diesem Fall an, weil dieser Raum 
stärker mit der Stadt und dem Landkreis Rosenheim als 
mit den Landkreisen Ebersberg, Erding oder Mühldorf a. 

Inn verflochten ist; das zeigt sich auch in der Zahl der 
Auspendler in die Stadt und den Landkreis Rosenheim. 
Diesem Vorschlag haben im Anhörungsverfahren die Land
kreise Ebersberg, Erding, Mühldorf a. Inn und im Grund
satz auch Rosenheim zugestimmt. Die Landkreise Bad Aib
ling und Wasserburg a. Inn haben den Plan abgelehnt. 
Beide Landkreise fordern mit ihren Gemeinden die Erhal
tung der Selbständigkeit. Der Landkreis Wasserburg a. Inn 
weist darauf hin, daß bei einer Einbeziehung der mit dem 
Landkreis verflochtenen Räume Dorfen und Schnaitsee 
sowie einiger Gemeinden des Landkreises Rosenheim ein 
Landkreis entstehe, der allen Anforderungen gerecht 
werde. 

Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten hat sich 
die Staatsregierung für die Aufteilung des Landkreises 
Wasserburg a. Inn auf die vier Nachbarlandkreise entschie
det) (Hauptvorschlag), weil diese Lösung den bestehenden 
und künftigen sozio-ökonomischen Verflechtungen dieses 
Raumes gerecht wird. 

Von der Zuordnung der Gemeinde Hohenthann zum 
Landkreis Ebersberg wird antragsgemäß abgesehen, da 
sich der Schwerpunkt der Gemeinde in ihrem südlichen 
Teil befindet und eine Gemeindebildung auch innerhalb 
des neuen Landkreises Rosenheim möglich ist. 

Die von den Gemeinden Bernau a. Chiemsee, Feilnbach
Wiechs und Großholzhauseri angesprochenen Eingemein
dungen und Grenzbereinigungen müssen der Entschei
dung im Einzelverfahren vorbehalten bleiben. 

Die Entwicklungsaussichten des neuen Landkreises sind 
wegen seiner Lage an den Entwicklungsachsen II. Ord
nung München-Bad Aibling-Rosenheim-Salzburg, Rosen
heim-Kiefersfelden und Kempten-Rosenheim günstig; im 
sekundären und tertiären Wirtschaftsbereich, vor allem 
auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs, ist ein angemesse
nes Wachstum zu erwarten. 

Als vorläufiger Kreissitz ist wegen ihrer verkehrsgünstigen 
und zentralen Lage die Stadt Rosenheim vorgesehen. 

Der bisherige Name kann beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 18 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Starnberg 

Starnberg 

86 845 

490 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

30 km 
20 km 

lnning/Ammersee 21 km 
Gilching 15 km 

177 Einw./qkm 

42 

absolut 17 351 417 DM 
je Einwohner 193 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Starnberg. Hinzu kommen die Gemeinden Bach
hausen, Höhenrain und das gemeindefreie Gebiet Wadl
hauser Gräben des bisherigen Landkreises Wolfratshau
sen. 

Der Landkreis schließt den Starnberger See, den Wörth
und den Pilsensee ein und grer.zt im Westen an das Ost
ufer des Ammersees. Er liegt im welligen, topographisch 
abwechslungsreichen Ammer-Loisach-Hügelland. Mit sei-
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nem nordöstlichen, von der Würm durchflossenen Gebiet 
greift der Landkreis in die Schotterlandschaft des Fürsten
feldbrucker Hügellands und in die Münchner Ebene über. 

Zu Siedlungszentren haben sich die nördlichen, am Rand 
des Münchner Verdichtungsraums gelegenen Gemeinden 
Gauting, Krailling und Gilching sowie Starnberg und Tut
zing entwickelt. Die Landkreismitte zwischen Starnberger
und Ammersee ist - bedingt durch ihre Agrarstruktur -
nur dünn besiedelt. Die Einwohnerzahl der meisten Ge
meinden liegt hier unter 1 000. 

Zu industriellen Mittelpunkten haben sich Gauting, Ober
pfaffenhofen und Starnberg herausgebildet. 

Der tertiäre Sektor ist mit 49,8% der Erwerbstätigen ge
genüber dem oberbayerischen Landkreisdurchschnitt von 
38,5% (1968) sehr stark entwickelt. Dagegen tritt die Land
wirtschaft aufgrund des hohen Waldflächenanteils als Wirt
schaftsfaktor in den Hintergrund. 

Die Verkehrserschließung ist günstig. Drei von München 
südwärts führende Fernverbindungen berühren das Kreis
gebiet und bilden das Gerüst für ein engmaschiges Straßen
netz in dessen Innern. Der Landkreis wird von zwei Eisen
bahnlinien durchzogen, wobei das Streckennetz innerhalb 
des Landkreises im S-Bahnbereich liegt. 

Der Landkreis gehört zur geplanten Region München. Die 
regionale Entwicklungsachse II. Ordnung München-Lands
berg a. Lech-(Memmingen) durchzieht den Landkreis in 
westöstlicher Richtung. Der Landkreis ist ein bedeutendes, 
in sich geschlossenes Naherholungsgebiet. Fast sein ge
samtes Gebiet ist als Teil des „Vier-Seen-Gebietes" und 
der „Großforste im Süden von München" in das Programm 
Freizeit und Erholung aufgenommen. 

II. 

Der Landkreis soll als gewachsene Einheit ·im wesentli
chen erhalten werden, weil er sich durch seine ausgewo
gene Wirtschaftsstruktur als leistungsfähig erwiesen hat. 
Angesichts seiner erheblichen Finanzkraft und der zwi
schen der Kreisstadt und den weiteren zentralen Orten 
des Landkreises bestehenden engen Verflechtungen be
darf es zur Verwirklichung der Reformziele keiner ein
schneidenden Veränderungen. 

Die Einwohnerzahl liegt schon heute über dem Richtwert 
von 80 000. Der Entwicklung des Landkreises ist damit 
noch kein Endpunkt gesetzt; sie wird vor allem durch die 
Zugehörigkeit zum großstädtischen Verflechtungsbereich 
bestimmt. Auch in den kommenden Jahren ist insbeson
dere in den Gemeinden entlang der S-Bahnstrecke mit 
einem überdurchschnittlichen Bevölkerungs- und Wirt
schaftswachstum zu rechnen. Weite Teile des Landkreises 
sind bevorzugtes Naherholungsgebiet der Landeshaupt
stadt; sie dürfen in dieser Funktion nicht beeinträchtigt 
werden. 

Der Kreistag und die Gemeinden des Landkreises Starn- . 
berg haben der ursprünglich vorgeschlagenen Lösung bis 
auf die Grenzziehung zum Landkreis München zugestimmt. 
Der Entwurf der Staatsregierung sah zunächst vor, den Ge
meindeteil Krailling der Gemeinde Krailling und den Ge
meindeteil Stockdorf der Gemeinde Gauting aus dem 
Landkreis Starnberg auszugliedern und die Gemeinden 
Bachhausen und Höhenrain (bisher Landkreis Wolfratshau
sen) sowie die Gemeinde Bernried (bisher Landkreis Weil
heim i. OB) dem Landkreis Starnberg anzugliedern. Die 
jetzt vorgeschlagene Lösung weicht davon teilweise ab: 
Krailling und der Gemeindeteil Stockdorf der Gemeinde 
Gauting sollen beim Landkreis Starnberg, die Gemeinde 
Bernried beim Landkreis Weilheim i. OB bleiben. Im Würm
tal kehrt der Entwurf damit zu der jetzt bestehenden 

Grenze zwischen den Landkreisen München und Starnberg 
zurück. Maßgebend ist dafür die Überlegung, daß wegen 
der Naherholungsfunktion des Landkreises die Entwick
lung in Teilbereichen eingeschrän~t ist und deshalb be
sonders bevölkerungsstarke und noch entwicklungsfähige 
Bereiche wie die Gemeinden Gauting und Krailling nicht 
ausgegliedert werden sollten. Den im Anhörungsverfahren 
gegen die Ausgliederung von Krailling und Stockdorf vor
getragenen Bedenken wird damit Rechnung getragen. 

Dem Antrag des Landkreises Starnberg auf Eingliederung 
des gesamten Würmtals kann dagegen nicht stattgegeben 
werden. Im Hinblick auf die engen sozio-ökonomischen 
Verflechtungen der Würmtalgemeinden untereinander wäre 
ihre Zuordnung zu einem Landkreis an sich vertretbar. Die 
Abtrennung der Gemeinden Gräfelfing, Planegg und auch 
Neuried vom Landkreis München wäre jedoch nur dann 
sinnvoll, wenn das Gliederungsprinzip im Raum München 
im Grundsatz geändert und große Sektorenlandkreise ge
bildet würden. Die Staatsregierung ist entsprechenden, 
auch in der Öffentlichkeit erörterten Vorschlägen nicht 
gefolgt (vgl. Begründung zu § 3 Nr. 14). 

Die Eingliederung der Gemeinden Bachhausen und Hö
henrain bietet sich an, weil diese Gemeinden zum Ein
zugsgebiet des zentralen Ortes Starnberg gehören und 
enge siedlungsmäßige Verflechtungen mit der Gemeinde 
Berg aufweisen. Auf diese Weise wird später die Bildung 
einer leistungsfähigen Gemeinde am Nordost-Ufer des 
Starnberger Sees ermöglicht. Auch ist zu bedenken, daß 
dieses Gebiet durch die Autobahn München-Penzberg vom 
übrigen Landkreis Wolfratshausen getrennt wird und sich 
deshalb die Verflechtungen mit dem zentralen Ort Starn
berg verstärken werden. Die Gemeinden Bachhausen und 
Höhenrain haben der Eingliederung widersprochen, wobei 
sie davon ausgegangen sind, daß der Landkreis Wolfrats
hausen erhalten bleibt. Angesichts der für diesen Land
kreis vorgesehenen Lösung ist ihre Eingliederung in den 
Landkreis Starnberg folgerichtig. Die von der Gemeinde 
Höhenrain zuletzt_ gewünschte Teilung muß dem Einzel
verfahren überlassen bleiben. 

Dem Wunsch der Gemeinde Bernried, beim Landkreis 
Weilheim i. OB zu verbleiben, soll Rechnung getragen 
werden. Die Gemeinde gehört zwar zum Einzugsbereich 
des zentralen Ortes Tutzing und ist mit ihm auch schulisch 
verbunden. Die Gemeinde wird jedoch dringend benötigt, 
um im Raum Seeshaupt-Magnetsried eine leistungsfähige 
kommunale Einheit bilden zu können. Der Landkreis Starn
berg ist dagegen auf die Gemeinde nicht angewiesen. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nur Starnberg in Be
tracht. Der bisherige Name des Landkreises wird beibe
halten. 

Zu§ 3 Nr. 19 
Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Traunstein 

Traunstein 

133 828 

1 539 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Reit im Winkl 
Schnaitsee 
Tacherting 
Tittmoning 

87 Einw./qkm 

76 

55 km 
30 km 

44 km 
40 km 
30 km 
26 km 

absolut 20115543 DM 
je Einwohner 150 DM 
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1. 

Der neue Landkreis Traunstein umfaßt das bisherige Ge
biet; hinzukommen die bisher kreisfreie Stadt Traunstein, 
die Räume Tittmoning und Waging des bisherigen Land
kreises Laufen und die Gemeinden Eiting, Maisenberg 
und Peterskirchen des bisherigen Landkreises Mühldorf 
a. Inn. 

Das langgestreckte Landkreisgebiet ist naturräumlich vier 
verschiedenartigen Landschaften zuzuordnen. Der west
liche Teil liegt im Inn-Chiemsee-Hügelland, im Süden 
ragen die Chiemgauer Voralpen (mit dem nördlichen Teil 
der· Loferer-Leoganger Alpen) herein, im Osten hat das 
Kreisgebiet Anteil am Salzacher Hügel- und Moorland und 
im Westen geht das Kreisgebiet in die Alzplatten über. 

Die Landschaft wird durch den Chiemsee, den Waginger
Tachinger See und die ausgedehnten Flächen der Chiem
seemöser, der Kandlmühl-Filze (am Südufer des Chiem
sees) und der Schönramer Filze (süd-östlich des Waginger 
Sees) geprägt. Von Süden fließt die Tiroler Ache in den 
Chiemsee. Im Norden verläßt ihn die Alz, die sich bei 
Altenmarkt mit der Traun vereinigt. 

Im Raum Tittmoning bildet die Salzach die östliche Grenze 
des neuen Landkreise.s. Im übrigen wird das Kreisgebiet 
durch zahlreiche ausgedehnte Waldungen gegliedert. 

Die Siedlungsschwerpunkte des neuen Landkreises befin
den sich in Traunstein, Traunreut, Trostberg und .Ruh
polding. Im übrigen weist der neue Landkreis meist eine 
dünne Besiedlung mit ländlichen Siedlungsformen (Weiler 
und Einöden) auf. Während die Siedlungsschwerpunkte 
auch eine deutlich wachsende Entwicklungstendenz ver
zeichnen, ist die Bevölkerungsentwicklung in den länd
lichen Gemeinden zum Teil stagnierend oder rückläufig. 

Der Landkreis hat insgesamt eine ausgeglichene Wirt
schaftsstruktur; das Gewicht der einzelnen Wirtschafts
bereiche ist jedoch in den Teilgebieten unterschiedlich. So 
finden sich im Süden vor allem Räume mit starker frem
denverkehrswirtschaftlicher Orientierung, wobei die Schwer
punkte Ruhpolding, Reit im Winkl und Inzell besonders zu 
erwähnen sind; im Osten des neuen Landkreises liegt der 
entwicklungsfähige Fremdenverkehrsraum um den Wagin
ger See. Im Norden (vorwiegend entlang der Entwicklungs
achse Traunstein-Mühldorf a. Inn) wird die Wirtschafts
struktur durch Industrie und Gewerbe geprägt; Schwer
punkte sind hier die Standorte Traunstein, Traunreut, 
Trostberg und Tacherting. Aber auch die Landwirtschaft 
spielt als Haupterwerbsgrundlage (vorwiegend Vieh- und 
Milchwirtschaft) in den nördlichen und östlichen Teilen des 
Kreisgebiets noch eine erwähnenswerte Rolle. 

Die Verkehrserschließung des Landkreises ist gut. Als 
überörtliche Straßen sind die Bundesautobahn München
Salzburg (west-östliche Richtung) und die Bundesstraßen 
299, 304 und 305 (nord-südlicher Verlauf) zu nennen. Im 
Norden des Landkreises bilden die Bundesstraße 304 und 
die Staatsstraße 2104 einen durchgehenden Straßenzug 
in west-östlicher Richtung. Das überregionale Straßennetz 
wird durch den vorgesehenen Ausbau der Bundesstraßen 
299 und 304 und den geplanten Bau der Bundesautobahn 
Landshut-Traunstein wesentlich verbessert werden. 

Der innerörtlichen Erschließung dienen vor allem zahl
reiche Staats- und Kreisstraßen sowie die Bundesstraße 
305 und die Staatsstraße 2096 in den Chiemgauer Alpen 
(Teil der Deutschen Alpenstraße). Für den Fremdenver
kehr von besonderer Bedeutung sind die Staatsstraßen 
2096 (westliche Chiemseetangente) und 2089 (Siegsdorf
Ruhpolding). 

Im Eisenbahnverkehr wird der Landkreis durch die Haupt
linie München-Salzburg (Ost-West-Richtung) und die für 
Südostbayern wichtige Linie Mühldorf a. Inn-Traunstein 
(nord-südlicher Verlauf) erschlossen. Hinzu kommen noch 
die Nebenbahnstrecken Traunstein-Ruhpolding, Traunstein 
-Waging a. See und Übersee-Marquartstein; ferner besteht 
eine Industriebahnlinie Hörpolding-Traunreut. 

Für den Fremdenverkehr besonders wichtig sind die Seil
bahnen in Bergen (Hochfelln), Ruhpolding (Rauschberg) 
und Reit im Winkl (Dürnbachhorn). 

Der Landkreis ist für die polyzentrische Region 15 vorge
sehen. Er wird in west-östlicher Richtung von der Ent
wicklungsachse Rosenheim - Traunstein - Freilassing -
Salzburg (mit besonderen Aufgaben für Fremdenverkehr 
und Naherholung) und in nordsüdlicher Richtung von der 
Entwicklungsachse II. Ordnung Traunstein - Mühldorf a. 
Inn durchzogen. 

Die im Süden gelegenen Teile des neuen Landkreises ge
hören zu den Naherholungsgebieten „Chiem- und Sims
see/Chiemgauer Alpen" und „Saalachtal/Berchtesgadener 
Land" und sind in das Programm Freizeit und Erholung 
aufgenommen. 

Der Landkreis liegt im regionalen Aktionsraum „südöstlich
oberbayerisches 'Fördergebiet"; der bisherige Landkreis 
Laufen ist Bundesausbaugebiet. 

Für die bisherigen Landkreise Traunstein (mit kreisfreier 
Stadt Traunstein) und Laufen sind einheitlich das Straßen
bauamt Traunstein, das Wasserwirtschaftsamt Traunstein, 
das Brandversicherungsamt Traunstein, das Arbeitsgericht 
Traunstein, das Landgericht Traunstein und das Kreis
wehrersatzamt Traunstein zuständig. 

II. 

Im Bereich -des neuen Landkreises Traunstein können der 
bisherige Landkreis Laufen {rd. 56 000 Einwohner) und die 
bisher kreisfreie Stadt Traunstein (rd. 14 000 Einwohner) 
nicht erhalten werden. Der bisherige Landkreis Laufen, 
der wirtschaftlich schwach strukturiert ist und in einem 
Bundesausbaugebiet liegt, ist mit seiner erheblich unter 
dem Richtwert von 80 000 Einwohnern liegenden Bevöl
kerungszahl nicht ausreichend leistungsfähig. Möglich
keiten, ihn durch sinnvolle Angliederungen im erforder
lichen Maße zu vergrößern, sind nicht ersichtlich. Die bis
her kreisfreie Stadt Traunstein kann wegen ihrer für eine 
künftig kreisfreie Stadt viel zu geringen Einwohnerzahl 
nicht als solche erhalten bleiben. Der Entwurf sieht des
halb vor, die Stadt Traunstein in den Landkreis Traunstein 
einzugliedern und dem Kreis die Gebietsteile des Land
kreises Laufen zuzuordnen, die mit dem bisherigen Gebiet 
des Landkreises Traunstein eng verbunden sind. 

Der im Anhörungsverfahren verschiedentlich angesproche
nen Bildung eines Großlandkreises unter Zusammenfas
sung der Landkreise Traunstein, Laufen, Berchtesgaden 
und der bisher kreisfreien Städte Bad Reichenhall und 
Traunstein steht entgegen, daß dieser Landkreis mit nahe
zu 230 000 Einwohnern die durchschnittliche Größe der 
oberbayerischen Landkreise um mehr als das Doppelte 
überschreiten würde, ohne daß dies durch besondere Um
stände geboten ist. Auch besteht unter den Beteiligten 
über die Bildung eines solchen Großlandkreises keine 
Einigkeit. 

Die Zuordnung der Räume Tittmoning und Waging a. See 
zum Landkreis Traunstein entspricht den sozio-ökonomi
schen, insbesondere verwaltungsmäßigen Verflechtungen 
dieser Gebiete mit dem Landkreis Traunstein und den im 
Anhörungsverfahren zumindest hilfsweise geäußerten Wün
schen der meisten Gemeinden. Für die Umgliederung des 
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Nahbereichs Waging a. See sprechen auch die im Ver
gleich zu Bad Reichenhall besseren Verkehrsverbindungen 
nach Traunstein. Darüber hinaus können die Laufener Ge
meinden Fridolfing, Kirchanschöring und Pietling entspre
chend ihrem hilfsweise geäußerten Wunsch dem Landkreis 
Traunstein angegliedert werden. Dadurch wird es möglich, 
um den Waginger See zwei Gemeinden zu bilden. Diese 
Lösung entspricht auch dem ausdrücklichen Wunsch des 
Landkreises Berchtesgaden (siehe auch Begründung zu 
§ 3 Nr. 2). Dagegen kann der Wunsch der Gemeinde Asten, 
dem Landkreis Altötting zugeordnet zu werden, nicht er
füllt werden, weil mit Tittmoning enge Verflechtungen be
stehen (Hauptschule), die Gemeindebildung erschwert und 
der Nahbereich Tittmoning erheblich geschmälert würde. 

Die Gemeinden Eiting, Maisenberg und Peterskirchen 
(Landkreis Mühldorf a. Inn) sollen wegen der engen ver
waltungs- und siedlungsmäßigen Verflechtungen mit den 
Traunsteiner Gemeinden Engelsberg und Tacherting dem 
Landkreis Traunstein zugeordnet werden. Die Eingliede
rung der Gemeinde Peterskirchen ist nicht umstritten. Die 
beiden Mühldorfer Gemeinden Maisenberg und Eiting so
wie Engelsberg betreiben alle wesentlichen kommunalen 
Einrichtungen zusammen; der gemeinsame Grundschul
verband hat den Sitz in Engelsberg, die Hauptschule be
findet sich für alle Gemeinden in Tacherting. Die Gemein
den Eiting, Engelsberg und Maisenberg haben mehrfach 
erklärt, beisammen bleiben zu wollen. Seit Ende 1969 läuft 
bei der Regierung von Oberbayern ein Verfahren auf Zu
sammenlegung der Gemeinden, wobei allerdings über die 
Zuordnung der künftigen Gemeinde keine Einigkeit be
stand. Nachdem die Gemeinden Eiting und Engelsberg mit 
insgesamt 1 012 Einwohnern dem Vorschlag der Staats
regierung zugestimmt haben, der Bevölkerungsschwer
punkt ohnehin in der Gemeinde Engelsberg (754 Einwoh
ner) liegt und ein späterer kommunaler Zusammenschluß 
mit Tacherting sinnvoll erscheint, kann der Wunsch der 
Gemeinde Maisenberg, beim Landkreis Mühldorf a. Inn zu 
bleiben, nicht erfüllt werden. Die Gemeindebildung im 
Landkreis Mühldorf a. Inn wird dadurch nicht erschwert, 
zumal auch ohne Maisenberg (329 Einwohner) in Polling 
eine ausreichend große Gemeinde gebildet werden kann. 

Die vorgesehene Lösung wird vom Landkreis Traunstein 
und seinen Gemeinden begrüßt. Die bisher kreisfreie Stadt 
Traunstein ist mit ihrer Eingliederung in den Landkreis 
grundsätzlich einverstanden. Der Landkreis Laufen fordert 
seine Erhaltung. Dieser Wunsch kann jedoch aus den be
reits dargelegten Gründen nicht erfüllt werden. 

Der Wunsch der Gemeinde Schnaitsee auf Zuordnung der 
Gemeinde Kling und des Ortsteils Kirchensur der Ge
meinde Amerang kann nicht erfüllt werden; diese Gebiete 
gehören dem Nahbereich der Stadt Wasserburg a. Inn an 
und haben im Anhörungsverfahren auch nicht den Wunsch 
geäußert, in den Landkreis Traunstein eingegliedert zu 
werden. 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind günstig. 
Er hat eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur, liegt an zwei 
Entwicklungsachsen und weist Fremdenverkehrszentren 
ersten Ranges auf. 

Als vorläufiger Kreissitz kommt nur Traunstein in Betracht. 
Der Name soll beibehalten werden. 

Zu§ 3 Nr. 20 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Weilheim i. OB 

Weilheim i. OB 

96 401 

972 qkm 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Nord-Süd 
Ost-West 

Steingaden 
Penzberg 

99 Einw./qkm 

50 

25 km 
50 km 

35 km 
28 km 

absolut 13 631102 DM 
je Einwohner 141 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Weilheim i. OB mit Ausnahme des Raumes Murnau 
und der Gemeinden Großweil, Kleinweil und Schlehdorf. 
Hinzu kommt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Schongau mit Ausnahme der Gemeinden Apfeldorf, Bayer
soien, Epfach, Kinsau und Reichling und die Gemeinde 
lngenried des bisherigen Landkreises Marktoberdorf. 

Der Großteil des neuen Kreisgebiets liegt inmitten des 
landschaftlich reizvollen Ammer-Loisach-Hügel- und Moor
landes; der westliche Gebietsteil gehört schon zum Natur
raum der Lech-Vorberge. Im Norden reicht das Kreisgebiet 
mit dem verzweigten Flußnetz der Ammer bis an den 
Ammersee, im Nordosten bis zum Starnberger See. Im 
Kreisgebiet selbst liegen neben einigen kleineren Seen die 
Osterseen. Im Westen wird das Kreisgebiet vom Oberlauf 
des Lechs (mit mehreren Stauseen) durchflossen. Zahl
reiche zusammenhängende Forste gliedern das Kreis
gebiet weiter auf. 

Siedlungsschwerpunkte sind die Räume Weilheim i. OB/ 
Peißenberg, Schongau/Peiting und die alte Bergwerksstadt 
Penzberg. Sie verzeichnen auch die kräftigsten Wachstums
tendenzen. Die übrigen Teile des Kreisgebiets mit einer 
mehr ländlichen Struktur sind wesentlich dünner besiedelt; 
einzelne Gemeinden weisen stagnierende oder sogar rück
läufige Einwohnerzahlen auf. 

Nach der Erwerbsstruktur der Bevölkerung ist der neue 
Landkreis als gemischtwirtschaftliches Gebiet mit gewerb
licher Orientierung entlang des in Ost-West-Richtung zie
henden industriellen Entwicklungsbandes Penzberg-Weil
heim i. OB - Schongau anzusehen. Industrie und Gewerbe 
konzentrieren sich auf einige wenige Standorte (Penzberg, 
Weilheim i. OB, Peißenberg, Schongau und Peiting), zwi
schen denen vielfache Querverbindungen bestehen. Die bei 
der Stillegung der ehemaligen Bergwerke Penzberg, Pei
ting und Peißenberg eingeleiteten Maßnahmen zur indu
striellen Umstrukturierung der Gemeinden (Ansiedlung von 
Ersatzindustrien) sind heute im wesentlichen abgeschlos
sen, wenngleich auch noch weitere Aufgaben insbesondere 
städtebaulicher und infrastruktureller Art zu bewältigen 
sind. In großen Teilen des Landkreises ist die Wirtschafts
struktur noch von der Landwirtschaft, vorwiegend von der 
Milch- und Viehwirtschaft, bestimmt. Wiesen- und Weide
kultur überwiegt in der landwirtschaftlichen Bodennutzung. 
Bedingt durch die zahlreichen Seen spielt die Fischerei in 
der Form der Seenfischerei, der Teichwirtschaft und Fisch
zucht eine nicht unbedeutende Rolle. Die, umfangreichen 
Waldflächen bilden die Grundlage für eine beachtliche 
Forstwirtschaft, worauf wiederum die gut vertretene Papier
industrie aufbaut. 

Neben dem Fremdenverkehr, der sich mehr im Besucher
und Ausflugsverkehr (Pfaffenwinkel, Wieskirche, Rotten
buch) als in den Übernachtungsziffern ausdrückt und noch 

, keinen wesentlichen Strukturfaktor darstellt, gewinnt der 
Naherholungsverkehr aus den Verdichtungsräumen Mün
chen und Augsburg stark an Bedeutung. Außer den Seen 
und Bergen im oberbayerischen Alpenvorland haben auch 
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zahlreiche Kunstdenkmäler (Kirchen und Profanbauten) 
den kurzfristigen Ausflugsverkehr angezogen. 

An das überregionale Verkehrsnetz wird der Gesamtraum 
durch die Bundesbahnhauptlinie München· - Innsbruck 
und die Bundesstraßen 2 München - Garmisch-Partenkir
chen (Olympiastraße) und 472 Miesbach - Kempten an
gebunden. Zu erwähnen sind ferner die Bundesstraße 23 
Garmisch-Partenkirchen - Peiting und die als „Roman
tische Straße" bekannte Bundesstraße 17 Augsburg - Füs
sen. Dem Nahverkehr dienen vor allem die Staatsstraßen 
2058 und 2064. 

Mit dem Bau der Autobahn München - Lindau erhält der 
Landkreis eine neue überregionale Verkehrsverbindung in 
Ost-West-Richtung, die nicht nur die Verkehrserschließung 
innerhalb des neuen Landkreises verbessern wird, sondern 
auch dem · Fremdenverkehrsgewerbe spürbare Impulse 
bringen dürfte. Durch das bereits bis Penzberg dem Ver
kehr übergebene Teilstück ist der östliche Teil des Land
kreises Weilheim i. OB schon heute an das Autobahnnetz 
angeschlossen. 

Der Landkreis ist für die Region 14 vorgesehen. Am süd
lichen Rand wird er in west-östlicher Richtung von der 
Entwicklungsachse (mit besonderen Aufgaben für Frem
denverkehr und Naherholung) Kempten - Bad Tölz -
Rosenheim und am westlichen Rand in nord-südlicher 
Richtung von der Entwicklungsachse II. Ordnung Augs
burg - Füssen durchzogen. Der südliche Teil des Land
kreises ist als Teil der Naherholungsgebiete „Werdenfel
ser Land" und „Staffel-, Kochei- und Walchensee" in das 
Programm Freizeit und Erholung aufgenommen. Das Ge
biet des bisherigen Landkreises Weilheim i. OB ist Teil 
des Aktionsraumes „Schwäbisch-oberbayerisches Ausbau
gebiet" mit der Stadt Weilheim i. OB als Schwerpunktort 
mit speziellen Förderungsmöglichkeiten für die Erweite
rung und Neuansiedlung von industriellgewerblichen Un
ternehmen. 

Bereits für die bisherigen Landkreise Weilheim i. OB und 
Schongau waren einheitlich zuständig das Wasserwirt
schaftsamt, das Straßenbauamt, das Arbeitsamt, das Ar
beitsgericht München mit Zweigstelle in Weilheim i. OB 
und das Kreiswehrersatzamt Weilheim i. OB. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Schongau (rund 41 000 Einwoh
ner) und Weilheim i. OB (rund 72 000 Einwohner) können 
nicht erhalten werden. Zwar kommt der Landkreis Weil
heim i. OB mit seiner Bevölkerungszahl dem Richtwert 
nahe und erscheint auch hinreichend leistungsfähig. Hin
gegen kann der bisherige Landkreis Schongau nicht allein 
die Aufgaben lösen, die auf die Landkreise zukommen. 
Ein Zusammenschluß mit dem bisherigen Landkreis Weil
heim i. OB bietet sich auch deswegen an, weil beide Land
kreise eine in etwa gleiche Wirtschaftsstruktur und damit 
die gleiche Interessenlage haben. 

Der neue Landkreis erstreckt sich in Ost-West-Richtung 
entlang eines industriellen Entwicklungsbandes mit den 
Industriestandorten Penzberg, Weilheim i. OB, . Peißenberg, 
Peiting, Schongau und Altenstadt, zwischen denen vielfach 
Querverbindungen bestehen. Mit dem Bau der Autobahn 
München - Lindau erhält der künftige Landkreis eine neue 
überregionale Verkehrsverbindung in Ost-West-Richtung, 
die ebenfalls für einen Zusammenschluß der bisherigen 
Landkreise spricht. Bereits jetzt gehören die Landkreise 
Weilheim i. OB und Schongau zum gleichen Amtsbereich 
mehrerer staatlicher Behörden. 

Im Anhörungsverfahren haben die Landkreise Schongau 
und Weilheim i. OB ihrer Zusammenlegung widersprochen 

und mit der Mehrheit ihrer Gemeinden den Zusammen
schluß der Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Schongau 
und Weilheim i. OB gefordert. Der Landkreis Schongau 
hat daneben die Vereinigung mit dem Landkreis Füssen 
als Alternative vorgeschlagen. Die Zusammenlegung der 
Landkreise Schongau und Weilheim i. OB mit dem Land
kreis Garmisch-Partenkirchen ist jedoch nicht erforderlich, 
um in diesem Raum leistungsfähige Landkreise zu schaf
fen. Unter den 20 künftigen oberbayerischen Landkreisen 
liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach der 
Steuerkraft je Einwohner an zweiter, der Landkreis Weil
heim i. OB an dreizehnter Stelle. Die Zusammenlegung 
würde auch nicht dem Willen aller Beteiligten entsprechen. 

Zum Landkreis Füssen, der dem kulturell, wirtschaftlich und 
sozial einheitlichen bayerischen Allgäu angehört, weist der 
Landkreis Schongau geringere Beziehungen auf als zum 
Landkreis Weilheim i. OB. Bei der Pendlerzählung von 
1968 zählte man 695 Einpendler aus dem Landkreis Schon
gau in den Landkreis Weilheim i. OB. Umgekehrt pendel
ten 168 Personen aus dem Landkreis Weilheim i. OB in den 
Landkreis Schongau. Aus dem Landkreis Füssen pendelten 
in den Landkreis Schongau 111 Personen. In umgekehrter 
Richtung waren es 151 Personen. Dementsprechend sind 
die beiden bisherigen Landkreise Füssen und Schongau 
für verschiedene Regionen vorgesehen. 

Die Gemeinde Bernried soll entsprechend ihrem im An
hörungsverfahren geäußerten Wunsch beim Landkreis 
Weilheim i. OB verbleiben, da sie dringend für die Bildung 
einer leistungsfähigen kommunalen Einheit im Raum Sees
haupt - Bernried - Magnetsried benötigt wird. 

Entgegen dem ersten Entwurf werden auch die Gemeinden 
Bernbeuren und Prem dem Landkreis Weilheim i. OB zu
geordnet. Damit wird den bestehenden Verflechtungen 
und dem Wunsch dieser Gemeinden Rechnung getragen 
und zugleich die Gemeindebildung im Raum Steingaden 
erleichtert. 

Die Gemeinde lngenried aus dem bisherigen Landkreis 
Marktoberdorf gehört auf Grund ihrer sozio-ökonomischen 
Verflechtungen und der guten Verkehrsverbindungen zum 
Nahbereich des zentralen Ortes Schongau/Peiting und soll 
daher auch verwaltungsmäßig Bestandteil des neuen Land
kreises werden. 

Dem Antrag der Gemeinde Wildsteig auf Zuordnung zum 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen kann nicht entsprochen 
werden, weil diese Gemeinde stärker auf Steingaden aus
gerichtet ist (Schulverband). Die Gemeinde Hohenfurch 
gehört zum Nahbereich Schongau und muß daher entgegen 
ihrem Wunsch beim künftigen Landkreis Weilheim i. OB 
bleiben. 

Wegen der vorgesehenen Umgliederung Schongauer und 
Weilheimer Gemeinden in die künftigen Landkreise Gar
misch-Partenkirchen und Landsberg a. Lech wird auf die 
Begründungen zu§ 3 Nrn. 10 und 11 verwiesen. 

Der Landkreis grenzt an Fremdenverkehrsgebiete an und 
wird in zunehmendem Maße auch Aufgaben der Naherho
lung übernehmen. Die Verbesserung der infrastrukturellen 
Ausstattung, insbesondere die Bundesautobahn Mün
chen - Lindau, wird neue wirtschaftliche Impulse für die
sen Raum auslösen. Der neue Landkreis hat durch die 
eingeleitete Umstrukturierung auf wachstumsintensive 
Wirtschaftszweige der Investitionsgüterindustrie sowie 
durch die Verbesserung seiner Standortbedingungen gün
stige Voraussetzungen für einen weiteren wirtschaftlichen 
Aufschwung. Der geschätzte Anteil der Land- und Forst
wirtschaft in der Erwerbspersonenstruktur, der noch relativ 
hoch ist (Schongau bisher 27,8, Weilheim i. OB bisher 19,5) 
läßt erwarten, daß noch ein Arbeitskräftereservoir für eine 
Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität vorhanden ist. 
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Die Verordnung sieht Weilheim i. OB als vorläufigen Sitz 
der Kreisverwaltung vor, weil die Stadt verkehrsgünstig 
und zentral gelegen ist. 

Als vorläufigen Namen für den Landkreis legt der Entwurf 
Weilheim i. OB fest. 

Zu § 4 

Die Teilung der Gemeinden Baierberg, Berg und Ruderts
hausen entspricht den überwiegenden sozio-ökonomischen 
und verwaltungsmäßigen Verflechtungen einzelner Gebiets
teile dieser Gemeinden zu Nachbargemeinden; die vor
gesehene Regelung trägt auch dem Wunsch der Gemeinde
bürger und der Gemeinden Rechnung (vgl. im übrigen Be
gründungen zu § 3 Nrn. 9 und 16). Da die voneinander 
getrennten Gebietsteile wegen mangelnder Leistungskraft 
als selbständige Gemeinden nicht fortbestehen können, ist 
ihre Eingliederung in andere Gemeinden a:us dringenden 
Gründen des öffentlichen Wohls geboten, um die kommu
nalpolitische und verwaltungsmäßige Betreuung der Bürger 
zu gewährleisten. 

Regierungsbezirk Niederbayern 

Zu§ 7 Nr.1 

Stadt Landshut 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 56255 

Fläche 46 qkm 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 in der Stadt 

1. 

1233 Einw./qkm 

absolut 11 892 029 DM 
je Einwohner 216 DM 

Die Stadt Landshut umfaßt das bisherige Gebiet der Stadt 
Landshut (52 417 Einwohner), das Gebiet der bisherigen 
Gemeinden Münchnerau und Schönbrunn (3560 Einwohner), 
Gebietsteite der Gemeinden Hohenegglkofen und Kumhau
sen (278 Einwohner) sowie das gemeindefreie Gebiet Lie
benau und Gebietsteile aus dem gemeindefreien Gebiet 
Untere Au. 

Landshut ist der wirtschaftliche Schwerpunkt des westnieder
bayerischen Raumes und ein Zentrum mit großer Ausstrah
lungskraft. 

Für das Umland hat Landshut bedeutende Dienstleistungs
funktionen. In den einzelnen Wirtschaftsbereichen der Stadt 
überwiegt infolgedessen der tertiäre Sektor. Obwohl die 
Stadt Landshut im Sog des Ballungsraumes München liegt1 
konnte sie bislang ein eigenständiger wirtschaftlicher Mittel
punkt bleiben. Sie trägt somit dazu bei, den Ballungsraum 
München zu entlasten. 

Die Stadt liegt im Schnittpunkt der Entwicklungsachse 1. Ord
nung München - Landshut - Deggendorf und der Entwick
lungsachse II. Ordnung Regensburg - Landshut - Mühldorf. 
Außerdem führt eine weitere Entwicklungsachse II. Ordnung 
von Landshut über Pfarrkirchen nach Passau. 

Die B 11, B 15 und B 299 durchqueren Landshut. Der Neubau 
der BAB München - Deggendorf und der zweibahnige Aus
bau der B 299 (neu) werden die Verkehrserschließung noch 
verbessern. 

Eisenbahnen führen nach München, über Neufahrn i. NB 
nach Regensburg und Straubing, nach Plattling (Passau 
bzw. Bayer. Eisenstein), nach Neumarkt St. Veit (Mühldorf 
bzw. Rottal) und nach Rottenburg a. d. Laaber. 

Die Stadt gehört zu den „Sonstigen ländlichen Gebieten" im 
Sinne des Programms Bayern 1. Es wird angestrebt, die 
Stadt Landshut als Schwerpunkt in das Regionale Aktions
programm „Ostbayerisches Zonenrand- und Ausbaugebiet" 
einzubeziehen. 

II. 

Die Stadt Landshut hat bereits jetzt mehr als 50 000 Einwoh
ner. Sie bleibt wegen ihrer kommunalen Aufgaben, ihrer 
Größe und ihrer regionalen Bedeutung kreisfrei. Durch den 
weiteren Ausbau des produzierenden Gewerbes und des 
tertiären Sektors kann der strukturbestimmende Einfluß der 
Stadt Landshut auf ihren Einzugsbereich weiter verstärkt 
werden, so daß sie sich zu einem Oberzentrum zwischen 
München und Regensburg entwickeln kann. Landshut ist 
allerdings in seinen derzeitigen Grenzen so eingeengt, daß 
seine Entfaltung erheblich beeinträchtigt wird. Eine zukunfts
orientierte Entwicklung der Stadt ist ohne Eingemeindungen 
nicht möglich. 

Gründe des öffentlichen Wohls machen deswegen die Einge
meindung von Münchnerau und Gebietsteilen der Gemein
den Kumhausen und Hohenegglkofen notwendig. Die betrof
fenen Gemeinden und der Landkreis Landshut sind mit den 
Eingemeindungen einverstanden. 

Die Gemeinde Münchnerau stößt im Bereich des Ortsteiles 
Siebensee unmittelbar an den Stadtbereich von Landshut. 
Die Gemeinde kann mit 679 Einwohnern nicht bestehen blei
ben. Außer Landshut bietet sich für eine Eingemeindung von 
Münchnerau keine geeignete Lösung an. Die Stadt Landshut 
erhält durch die Eingemeindung notwendiges Erholungsge· 
lände und in beschränktem Umfang Wohngebiet. 

Die zur Eingemeindung vorgesehenen Gebietsteile der Ge· 
meinden Kumhausen und Hohenegglkofen liegen an der 
Südgrenze der Stadt Landshut und sind zum Teil mit der 
Stadt auch baulich zusammengewachsen (Ortsteil Englberg). 
Das gesamte Gebiet ist als Wohnsiedlungsgelände für die 
Stagt notwendig. 

Die Eigentümer der zur Eingemeindung vorgesehenen ge
meindefreien Gebiete haben keine Einwendungen erhoben. 
Diese Eingemeindungen dienen vor allem einer sinnvollen 
Abrundung des Stadtgebiets. 

Die Gemeinde Schönbrµnn lehnt, ebenso wie der Landkreis 
Landshut, die Eingemeindung in die Stadt Landshut ab. Die 
Gemeinde macht geltend, daß sie im Verhältnis zu Altdorf 
und Ergolding, die genauso mit der Stadt verflochten seien 
und nicht eingemeindet würden, benachteiligt werde. Der 
Landkreis Landshut wendet sich gegen die Eingemeindung 
von Schönbrunn, weil die Gemeinde ihre Aufgaben selbst 
erledigen könne und ein Ansatzpunkt für mögliche Ge
meindezusammenlegungen sei. 

Die Eingemeindung von Schönbrunn ist jedoch aus dringen
den Gründen des öffentlichen Wohls notwendig. Schönbrunn 
ist mit Landshut baulich- zusammengewachsen. Da die beid
seitigen Bebauungen unmittelbar ineinander übergehen, ist 
die Verzahnung so stark, daß von einer erkennbaren Grenze 
zwischen Schönbrunn und Landshut nicht mehr gesprochen 
werden kann. Dagegen ist der bauliche Zusammenhang von 
Altdorf und Ergolding mit Landshut nicht derart ausgeprägt. 
Hinzu kommt, daß Schönbrunn kein eigenes Ortszentrum 
besitzt. Schönbrunn bildet in wirtschaftlicher und kultureller 
Hinsicht sowie im Bereich der kommunalen Infrastruktur mit 
Landshut eine funktionale Einheit. Die kommunalen Einrich
tungen der Stadt Landshut erstrecken sich auf Schönbrunn. 
Dies gilt für die Bedienung mit den städtischen Verkehrs
mitteln, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung 
und die Versorgung mit Strom und Gas. Schließlich kann 
Schönbrunn im Gegensatz zu Ergolding (5800 Einwohner) 
und Altdorf (4520 Einwohner) mit lediglich 2881 Ein-
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. wohnern keine eigene Gemeinde bleiben. Schönbrunn kann 
bei den vorhandenen Verflechtungen mit Landshut auch 
nicht als Ansatzpunkt einer künftigen Gemeindezusammen
legung angesehen werden. Dazu kommt, daß die Stadt 
Landshut für ihre weitere Entwicklung auf die Eingliederung 
von S<;:hönbrunn angewiesen ist. Im übrigen wird die Lei
stungskraft des künftigen Landkreises Landshut durch den 
Verlust der Gemeinde Schönbrunn nicht berührt. 

Di'e Stadt Landshut wünscht über die vorgesehenen Einge
meindungen hinaus den Ortsteil Löschenbrand sowie das 
Gebiet des neuen Friedhofs von der Gemeinde Altdorf und 
ein Gebiet, das an den Friedhof angrenzt, von der Gemeinde 
Ergolding. Dabei handelt es sich jedoch um Fragen, die bes
ser in Einzelverfahren überprüft werden. Die Eingemein
dung des Friedhofs ist zudem mit Urteil des VG Regensburg 
vom 13. 5. 1971 abgelehnt worden, weil nach der Feststellung 
des Gerichts die Stadt vertraglich auf jede Eingemeindung 
gegenüber Altdorf verzichtet hat. Gegen das Urteil wurde 
Berufung eingelegt. 

Zu§ 7 Nr. 2 

Stadt 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 in der Stadt 

1. 

Passau 

48765 
69 qkm 
704 Einw./qkm 
absolut 9 938 646 DM 
je Einwohner 201 DM 

Die Stadt Passau umfaßt das bisherige Gebiet der Stadt 
Passau (30 700 Einwohner), das Gebiet der bisherigen Ge
meinden Grubweg, Hacklberg, Hals und Heining (17 618 Ein-. 
wohner) des bisherigen Landkreises Passau und einen Teil 
der Gemeinde Kirchberg (Gemeindeteil Schalding links d. 
Donau, 447 Einwohner) des bisherigen Landkreises Vils
hofen. 

Die Stadt liegt an den 3 Flüssen Donau, Inn und Ilz, unmittel
bar an der Grenze zu Österreich. 

Sie ist der wirtschaftliche Schwerpunkt des Unteren Bayer. 
Waldes und des östlichen Teiles des Rott- und Vilstal-Rau
mes. Als Grenzstadt mit eigenem Donauhafen ist sie außer
dem ein bedeutender Umschlagplatz für den Handel mit 
Österreich und den südosteuropäischen Staaten. 

Die Dienstleistungsfunktion der Stadt Passau ist für die 
sozialgeographische Zuordnung und die weitere wirtschaft
liche Entfaltung der umliegenden Landkreise von entschei
dender Bedeutung. 

Der vorgesehene Anschluß an das europäische Autobahn
netz und die transkontinentale Wasserstraße Rhein - Main 
- Donau wird zu einer weiteren wirtschaftlichen Belebung 
führen. Die geplante Universität wird zu einer ausgewoge
nen Regionalversorgung in Bayern mit Hochschulen bei
tragen. 

Auf Passau laufen 3 Entwicklungsachsen zu: 

Entwicklungsachse 1. Ordnung: 
Regensburg - Deggendorf - Passau 

Entwicklungsachse II. Ordnung: 
Landshut - Pfarrkirchen - Passau 

Fremdenverkehrsentwicklungsachse: 
Cham - Kötzting - Viechtach - Grafenau - Freyung -
Passau. 

Der überörtlichen Verkehrserschließung dienen die B 8, B 12, 
B 85 und B 388. Der Neubau der BAB Regensburg - Passau 

und die vorgesehene Verbindungsspange zwischen B 12, 
B 85 und BAB werden sich günstig auf die Verkehrserschlie
ßung auswirken. 

Eisenbahnlinien führen nach Regensburg, Neumarkt St. Veit, 
Freyung, Deggendorf, Hauzenberg und Wegscheid (für die 
Teilstrecken Erlau - Hauzenberg und Erlau - Wegscheid 
sind Stillegungsverfahren anhängig). 

Die Stadt Passau gehört als Schwerpunktort zum Bundes
ausbaugebiet des Regionalen Aktionsprogramms und zum 
Ostbayerischen Zonenrandgebiet. 

II. 

Die Stadt Passau bleibt kreisfrei. Sie ist das wirtschaftliche 
und kulturelle Zentrum Ostbayerns. Beim vorgesehenen Zu
schnitt erreicht Passau ca. 50 000 Einwohner. Die Bevölke
rungsentwicklung zeigt eine kontinuierliche Aufwärtsbewe
gung. 

Angegliedert werden die bisherigen Stadtrandgemeinden 
Haining, Hacklberg, Hals und Grubweg sowie ein Teil der 
Gemeinde Kirchberg (Schalding links der Donau). 

Im Anhörungsverfahren hat sich die Stadt Passau mit den 
vorgesehenen Eingemeindungen einverstanden erklärt, ohne 
weitergehende Vorschläge zu machen. 

Die vier Gemeinden haben sich eindeutig gegen eine Ein
gliederung in die Stadt Passau ausgesprochen. 

Grubweg (Volksabstimmung bei Wahlbeteiligung von 78 % 
mit 95 % gegen Eingemeindung) macht geltend, daß die Ge
meinde finanziell gesund (Industrie und Gewerbe) sei und 
gut geführt werde. Die Gemeinde entspreche mit 5545 Ein
wohnern den Vorstellungen der Staatsregierung von einer 
Großgemeinde; eine Eingliederung nach Passau würde nur 
Nachteile bringen. 

Hals (1586 Einwohner) möchte in die Gemeinde Grubweg 
eingegliedert werden. 

Hacklberg (Volksabstimmung bei Wahlbeteiligung von 60 %. 
81 % gegen Eingemeindung) macht geltend, daß die Ge
meinde mit 4038 Einwohnern als Gewerbe- und Wohnge
meinde gut strukturiert sei und den Vorstellungen der Bayer. 
Staatsregierung von einer Großgemeinde entspreche. Hackl
berg sei ebenso wie Grubweg durch die Donau von Passau 
getrennt und behindere nicht die Entwicklung der Stadt. 

Die Gemeinde Kirchberg möchte ihren Ortsteil Schalding 
nach Hacklberg eingemeinden lassen. 

Heining (bei Volksabstimmung haben sich von 2642 Wählern 
2408 = 91 % gegen die Eingemeindung ausgesprochen) 
möchte als größte Gemeinde des bisherigen Landkreises 
Passau mit 6449 Einwohnern selbständig bleiben. Die Ge
meinde sei versorgungsmäßig von der Stadt Passau unab
hängig, werde verwaltungsmäßig gut geführt und sei mit 
der Stadt kaum zusammengewachsen. Heining ist bereit, 
die für die Universität notwendigen Grundstücke an Passau 
abzutreten. 

Der Landkreis Passau unterstützt die Stellungnahmen der 
Gemeinden. · 

Die Eingemeindungen sind jedoch aus dringenden Gründen 
des öffentlichen Wohls erforderlich. 

Auf Grund der geographischen Lage an drei Flüssen und der 
Grenze zu Österreich ist Passau, wie kaum eine andere 
Stadt, eingeengt. Dies hat zur Folge, daß Stadt und Stadt
randgemeinden bereits derart verzahnt sind, daß in der 
kommunalen Betreuung und Versorgung häufig eine organi
sche Einheit besteht. Andererseits wird die Stadt Passau 
durch die Randgemeinden in ihrer wirtschaftlichen Entwick
lung und räumlichen Ausdehnung erheblich beeinträchtigt.· 
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Da die Verhältnisse überall gleich sind, kann weder p.uf eine 
der 4 Gemeinden noch auf den Gemeindeteil Schalding links 
d. Donau, der Gemeinde Kirchberg verzichtet werden. 

Im einzelnen ist über die Verzahnung der Randgemeinden 
mit der Stadt folgendes zu sagen: 

Passau - Grubweg 

Entlang der Ilz und entlang der Donau geht die Bebauung 
in der Stadt Passau und in der Gemeinde Grubweg unmittel
bar ineinander über.· im übrigen schließen sich an den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil „ llzstadt" Streusiedlungen 
im Bereich der Gemeinde Grubweg an. · 

Passau - Hals 

Die Gemeinde Hals ist baulich entlang der Ilz mit der Ge
meinde Grubweg zusammengewachsen. „Auf der Ries" (Hö
henrücken zwischen Donau und Ilz im Bereich der Stadt und 
der Gemeinde Hals) gehen Streusiedlungen im Stadtgebiet 
und in der Gemeinde Hals ineinander über. 

Passau - Hacklberg 

Die Gemeindegrenze zwischen der Gemeinde Hacklberg und 
der Stadt Passau durchschneidet die zusammenhängende 
Bebauung entlang der Donau. Soweit nicht die Donau die 
Gemeindegrenze bildet, befinden sich diesseits und jenseits 
der gemeinsamen Gemeindegrenze Streusiedlungen. 

Passau - Haining 

Entlang der Donau verläuft die Grenze zur Gemeinde Haining 
zwischen einer aufgelockerten Bebauung. Im Abschnitt Neu
stift geht die Gemeindegrenze durch bebautes Gebiet. 
Außerdem sind im gemeinsamen Grenzbereich Streusiedlun
gen vorhanden, die von der Stadt in die Gemeinde Haining 
übergehen. 

Im übrigen nimmt die bauliche Verflechtung der Randge
meinden mit der Stadt Passau ständig zu. Andererseits ist 
nicht zu übersehen, daß trotzdem oft wertvolles und wirt
schaftlich geeignetes Baugelände im Übergangsbereich zwi
schen Stadt und Stadtrandgemeinden unbebaut bleibt oder 
kommunal unzureichend versorgt wird, während sich viel
fach die Stadtrandgemeinden in das Umland hinaus ent
wickeln. Durch die Eingliederung der Stadtrandgemeinden 
wird daher auch eine sinnvollere und wirtschaftlichere Bau
gebietsausweisung ermöglicht. Dabei kann die Erschlie
ßung im 1.nteresse der Allgemeinheit verbessert werden. Dies 
betrifft die Abwasserbeseitigung (hier ist zwischen der Stadt 
und den Stadtrandgemeinden ein gemeinsames Kanalisa
tionsprojekt geplant und zum Teil bereits im Bau), die Was
serversorgung, sowie die Versorgung mit Gas, Strom und 
Verkehrswegen. 

Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke bedienen im Personen
nahverkehr auch die Gemeinden Hals, Hacklberg und Grub
weg. Von den insgesamt 6 Linien beginnen bzw. enden 5 in 
den vorbezeichneten Gemeinden. Lediglich die Gemeinde 
Haining wird von einem Privatunternehmer bedient. 

Durch die Eingliederung der Stadtrandgemeinden wird je
doch nicht nur die Erfüllung der gemeinsamen öffentlichen 
Aufgaben im örtlichen Bereich sowohl für die Stadt Passau 
als auch für die Randgemeinden wesentlich erleichtert und 
verbessert. Die Gründung einer Universität und die Entwick
lung der Stadt als derzeitiges Mittelzentrum und mögliches 
Oberzentrum setzen ebenfalls die Eingliederung der Stadt
randgemeinden voraus. Die Errichtung der Universität bringt 
einen Einwohnerzuwachs von mindestens 15 000 Personen. 
Passau kann diese Aufgabe im bisherigen Stadtgebiet nicht 
bewältigen. Die Stadt Passau ist ohne die Eingemeindun
gen kaum in der Lage, die auf sie zukommenden finanziel
len Lasten der Universitätsneugründung zu tragen. Der 

Grundinvestitions- und Finanzierungsplan wird deshalb für 
die Stadt Passau und die zur Eingemeindung vorgesehe
nen Gemeinden vorgelegt werden. 

Die Eingemeindungen sind auch strukturpolitisch notwen
dig. Passau braucht, um seine Funktion als Mittelzentrum 
voll erfüllen zu können, außerhalb der bisherigen Stadt
grenzen Industrie- und Gewerbegebiete. Die Industrie-, 
Handwerks- und Handelsbetriebe sind vor allem in der Alt
stadt unzulänglich untergebracht. Eine Umsiedlung in den 
Nahbereich ist in vielen Fällen nötig. 

Außerdem entspricht es raumordnerischen Überlegungen, 
neben den bestehenden neue Oberzentren zur Entlastung 
der Ballungsgebiete zu entwickeln. Die Stadt Passau bietet 
sich als künftiges Oberzentrum an und ist deshalb in der 
Begründung zum Entwurf einer Verordnung zur Einteilung 
Bayerns in Regionen bereits als mögliches Oberzentrum ge
nannt. Ohne die Eingliederung der Stadtgemeinden ließen 
sich diese Zielvorstellungen nicht verwirklichen. 

Die vorgesehenen Eingemeindungen beeinträchtigen im üb
rigen die Leistungskraft des künftigen Landkreises Passau 
nur unwesentlich. 

Zu§ 7 Nr. 3 

Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 in der Stadt 

1. 

Straubing 

43750 
67 qkm 

652 Eiriw./qkm 
absolut 7843299 DM 
je Einwohner 181 DM 

Die Stadt Straubing umfaßt das bisherige Gebiet der Stadt 
Straubing (37 531 Einwohner) und das Gebiet der bisherigen 
Gemeinden Alburg, Hornstorf, lttling und Kagers (6219 Ein
wohner). 

. Die Stadt ist ein wirtschaftlicher Schwerpunkt zwischen 
Regensburg und Deggendorf, der erheblich in die umliegen
den neuen Landkreise Straubing, Deggendorf, Untere Isar, 
Cham und Regensburg ausstrahlt. Straubing übt bedeutende 
Dienstleistungsfunktionen für das Umland aus und bietet 
für diesen Raum gewerbliche Arbeitsplätze. In den einzelnen 
Wirtschaftsbereichen der Stadt überwiegt der tertiäre Sek
tor. 

Die Bahnlinie Frankfurt - Regensburg - Passau - Wien, die 
B 8, die B 20, die künftige BAB Nürnberg - Regensburg -
Passau und der Europakanal Rhein - Main - Donau ver
deutlichen die günstige Lage des derzeitigen Mittelzentrums. 
Straubing liegt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung Re
gensburg - Straubing - Deggendorf - Passau und an der 
Fremdenverkehrsentwicklungsachse Straubing, Cham, Kötz
ting, Viechtach, Grafenau, Freyung, Passau. Die Stadt ge
hört als Schwerpunktort zum Bundesausbaugebiet des Re
gionalen Aktionsprogramms Ostbayerisches Zonenrand- und 
Ausbaugebiet. 

II. 

Als mögliches Oberzentrum nach den Programmen Bayern 1 
und II sowie als bisher zweitgrößte Stadt im Regierungsbe
zirk Niederbayern ist die Kreisfreiheit gerechtfertigt, zumal 
die Stadt innerhalb der Spanne zwischen 25 000 und 50 000 
Einwohner gut in der oberen Hälfte liegt. 

Eingegliedert werden die Gemeinden Alburg, Hornstorf, ltt
ling und Kagers. Die Gemeinden Hornstorf und Kagers sind 
- ebenso wie der Landkreis und die Stadt Straubing - ein
verstanden. Die Eingliederung ist auch aus Gründen des 
öffentlichen Wohls erforderlich. Hornstorf und Kagers liegen 
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im unmittelbaren Stadtrandbereich von Straubing; Kagers ist 
nur 1,5 km vom Stadtzentrum Straubing entfernt. Auch ver
kehrsmäßig und wirtschaftlich sind die beiden Gemeinden 
eng mit der Stadt verflochten (Wasser- und Energieversor
gung, Abwasserbeseitigung). Im übrigen bietet sich keine 
geeignete sonstige Anbindung für die beiden Gemeinden, 
die nicht selbständig bleiben können, an. 

Die Eingemeindung von Alburg und lttling entspricht dem 
Vorschlag der Stadt Straubing im ersten Anhörungsverfah
ren. Im zweiten Anhörungsverfahren hat sich die Gemeinde 
Alburg mit 8:2 und die Gemeinde lttling mit 11 :0 Stimmen 
gegen die Eingemeindung gewandt. Die Gemeinden weisen 
vor allem darauf hin, daß sie zumindest nach einem Zusam
menschluß mit Nachbargemeinden ohne Schwierigkeiten die 
erforderlichen Richtwerte erreichen könnten. Alburg und ltt
ling verfügten außerdem über eine gute Steuer- und Ver
waltungskraft und seien mit den notwendigen Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge ausgestattet. Außerdem werde die Ein
gemeindung finanzielle Nachteile für beide Gemeinden mit 
sich bringen. Die Gemeinde Alburg (1984 Einwohner) macht 
noch geltend, sie sei flächenmäßig größer als die Stadt und 
habe mit Ausnahme des Alburger Hochweges rein länd
lichen Charakter. Die Gemeinde lttling (3134 Einwohner) trägt 
noch vor, eine Eingemeindung der bisher größten Gemeinde 
des Landkreises Straubing sei nicht gerechtfertigt, denn das 
Stadt-Umland-Problem sei nicht durch Eingemeindungen, 
sondern nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit zu 
lösen. 
Der Landkreis Straubing verlangte im ersten Anhörungsver
fahren, daß lttling und Alburg beim Landkreis verbleiben, da 
bei diesen Gemeinden das wirtschaftliche Schwergewicht 
des Landkreises liege. Im zweiten Anhörungsverfahren er
klärte der Kreistag mit 18:13 Stimmen, daß er dem Um
landproblem der Stadt Straubing aufgeschlossen gegen
überstehe und sprach sich dafür aus, daß „die Argumente 
der betroffenen Bevölkerung und die Beschlüsse der beiden 
Gemeinderäte in gebührender Form berücksichtigt werden". 

Die Eingemeindung von Alburg und lttling ist jedoch aus 
dringenden Gründen des öffentlichen Wohls geboten. 
Lediglich mit der Eingliederung von Kagers und Hornstorf 
kann das Umlandproblem für Straubing nicht gelöst werden. 
Vor allem erhielte die Stadt weder das erforderliche Sied
lungsgebiet noch die Flächen für Industrieansiedlungen; 
denn Kagers und Hornstorf sind hierfür kaum geeignet. Die 
zusätzliche Eingemeindung von Alburg und lttling trägt da
gegen zur Lösung dieser Probleme bei. 

Die am Westrand Straubings gelegene Gemeinde Alburg 
ist im Grenzbereich bereits mit Straubing zusammengewach
sen. Die Umgehungsstraße verursacht keine Trennung, da 
sie durch zwei Traversen, die den Verkehrsanforderungen 
genügen, überquert werden kann. Alburg ist an die Wasser
und Abwasserversorgung der Stadt Straubing angeschlos
sen. Die Gemeinde ist bereits heute durch intensive soziale, 
wirtschaftliche, kulturelle und verwaltungsmäßige Beziehun
gen mit Straubing verbunden. Im Gemeindegebiet Alburg 
liegt z. B. der Tiergarten der Stadt Straubing. 

Die weitere Entwicklung der Stadt als derzeitiges Mittel
zentrum und als mögliches Oberzentrum ist auf dem bis
herigen städtischen Gebiet nur schwer möglich. Die Benen
nung von Straubing als übergeordnetem Schwerpunkt im 
Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung (Regionales 
Aktionsprogramm „ostbayerisches Zonenrand- und Ausbau
gebiet") mußte bisher vor allem deswegen unterbleiben, weil 
die Stadt Straubing nicht über genügend Industriegelände 
verfügt. Der Planungsraum der Stadt muß erweitert werden. 
Bereits heute ergeben sich wegen der verschiedenen Pla
nungsträger im unmittelbaren Einzugsbereich d.er Stadt ge
wisse Schwi.erigkeiten. 

So treffen zum Beispiel wegen der verschiedenen Planungs
träger in Alburgs Osten und Straubings Westen Gewerbe-

und Wohngebiete unmittelbar aufeinander. Die Stadt benö
tigt dringend Wohngelände. Da sie in ihrem eigenen Bereich 
nicht über ausreichendes Gelände verfügt, bietet sich Alburg 
als unmittelbar angrenzende Wohnsitzgemeinde an. Auch 
gewerbliche Ansiedlungen, die in Straubing von seiner Ent
wicklung her gesehen, nur noch beschränkt möglich sind, 
können in Alburg noch in größerem Umfang vorgenommen 
werden. 

lttling ist wie die Gemeinde Alburg eng mit Straubing 
verflochten. Zwar schiebt sich die geplante Ost-Umgehungs
straße zwischen die Ortsteile Straubing-Ost und lttling-West. 
Es sind aber entsprechende Unterführungen vorgesehen, die 
einen reibungslosen Verkehr zwischen beiden Ortsteilen er
möglichen werden. Auch auf dem Gebiet der Versorgung, 
der Wirtschaft, der Kultur und Verwaltung bestehen - ebenso 
wie bei Alburg - intensive Verbindungen der Gemeinde 
lttling zu Straubing. Die Kläranlage der Stadt Straubing 
wurde z. B. in lttling gebaut. lttling ist an die Wasserversor
gung und Abwasserbeseitigung der Stadt Straubing ange
schlossen. 

Die Eingliederung der Gemeinde lttling ist aus Gründen des 
öffentlichen Wohls dringend geboten; die Situation entspricht 
etwa der im Verhältnis zwischen Alburg und Straubing. ltt
ling besitzt bedeutende Reserven an lndustriesiedlungs- und 
Wohnbaugelände, was in den letzten fünf Jahren bereits 
zur Abwanderung von 14 Straubinger Handels- und Gewer
bebetrieben geführt hat. Bereits heute nimmt lttling in star
kem Maße Wohnfunktionen für Straubing wahr. Die Ge
meinde ist bevorzugtes Siedlungsgebiet von Bürgern der 
Stadt Straubing. Das zeigt die hohe Zuwanderungsquote 
von nahezu 50 % der Einwohnerzahl lttlings in den letzten 
10 Jahren. 

Der demgegenüber bestehende Mangel der Stadt Straubing 
an verfügbarem Gelände erfordert dringend den Zusammen
schluß der beiden Gemeinden. Die vorgesehenen Industrie
und Gewerbegebiete der Stadt Straubing und der Gemeinde 
lttling grenzen unmittelbar aneinander. Eine getrennte Pla
nung und ein getrennter Ausbau der kommunalen Infrastruk
tur erscheint nicht vertretbar, zumal Straubing als mögliches 
Oberzentrum auch im Interesse des Umlandes auf eine we
sentliche Erweiterung seines Industriegeländes entschei
dend angewiesen ist. Wegen der gesamten Verflechtungen 
und einer organischen zukünftigen Entwicklung erscheint 
hier nur die Eingemeindung und nicht sonstige Formen kom
munaler Zusammenarbeit ausreichend. 

Gegenüber dem neuen Landkreis Straubing erscheinen die 
Eingemeindungen vertretbar, da dem Landkreis nunmehr 
der Nahbereich Mallersdorf - Pfaffenhofen zugeordnet wird. 
Die Leistungskraft des neuen Landkreises wird daher durch 
die Eingemeindungen nur unwesentlich berührt. 

Zu§ 8 Nr.1 

Landkreis (vorläufiger Name) 
Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Deggendorf 

Deggendorf 

95681 

858 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Galgweis 
Oberpöring 
Außernzell 

111 Einw./qkm 

65 

33km 
33km 

37 km 
20km 
23km 

absolut 12012814 DM 
je Einwohner 126 DM 
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1. 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen kreisfreien 
Stadt Deggendorf (19 243 Einwohner) und des bisherigen 
Landkreises Deggendorf (55 625 Einwohner). 

Hinzu kommen der westliche Teil des bisherigen Landkrei
ses Vilshofen (19 496 Einwohner), aus dem bisherigen Land
kreis Bogen die Gemeinde Bernried (1025 Einwohner) sowie 
aus dem bisherigen Landkreis Landau a. d. Isar die Ge
meinde Lailling (292 Einwohner). 

Der Landkreis, der von der Donau durchzogen wird, ist 
landschaftlich reich gegliedert. Im nördlichen Teil liegen die 
Berge des vorderen Bayerischen Waldes, südlich der Do
nauniederung schließt neben dem unteren isartal das nie
derbayerische Hügelland an. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich der 
Städte Deggendorf, Plattling und Osterhofen. Diese Zentren, 
am Donauband gelegen, zeigen eine zunehmende Entwick
lung, während die dünner besiedelten Gebiete zum Teil eine 
stagnierende Bevölkerungstendenz aufweisen. 

Der Landkreis hat eine verhältnismäßig gut ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur. Landwirtschaft, Industrie und Fremden
verkehr sind die Wirtschaftliche Grundlage. Die Industrie kon
zentriert sich weitgehend in den Städten Deggendorf und 
Plattling sowie im Umland dieser Städte. Der nördlich der 
Donau gelegene Teil des Landkreises (Bayer. Wald) stellt 
ein aufstrebendes Fremdenverkehrs- und Naherholungsge
biet dar. Große Teile des Landkreises sind noch landwirt
schaftlich strukturiert, wobei vor allem im Bayer. Wald Klein
betriebe vorherrschen. Diese haben, bedingt durch die geo
graphischen Verhältnisse, mit ungünstigen Erzeugungsbe
dingungen zu kämpfen. 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist günstig; 
Autobahnen von Regensburg über Deggendorf nach Passau 
sowie von München über Landshut nach Deggendorf sind 
geplant bzw. im Bau. Hauptverkehrslinien von Nord-West 
nach Süd-Ost sind die Bundesstraße 8 und die Hauptbahn
strecke Regensburg-Passau; Von Südwest nach Nordost 
verläuft die Bundesstraße 11 und die Bahnstrecke München 
- Landshut - Plattling - Bayerisch Eisenstein. Nebenbahn
linien (aber nicht mehr für den Personenverkehr) führen von 
Deggendorf nach Metten sowie nach Hengersberg - Eging 
- Kalteneck. Der inneren Straßenverkehrserschließung die
nen vor allem Staats- und Kreisstraßen. 

Der Landkreis entspricht im wesentlichen dem Einzugsbe- . 
reich des Mittelzentrums Deggendorf. Er liegt im Bereich der 
Hauptentwicklungsachsen 

a) Regensburg - Deggendorf - Passau (Donauband) 

b) München - Landshut - Deggendorf (mit Fortführung als 
Fremdenverkehrsentwicklungsachse Deggendorf - Re
gen - Zwiesel - Bayerisch Eisenstein). 

Große Teile des Landkreises, nämlich das untere lsartal, das 
Gebiet am Donauband und die nördlichen Teile (Bayerischer 
Wald) sind als Naherholungsgebiet in das Programm für 
Freizeit und Erholung aufgenommen. 

Der neue Landkreis Deggendorf ist in vollem Umfang Bun
desausbaugebiet des Aktionsraumes Ostbayerlsches Zonen
rand- und Au-sbaugebiet. Deggendorf-Plattling ist überge
ordneter Schwerpunkt im Sinne des Regionalen 'Förde
rungsprogrammes. Der neue Landkreis gehört mit Aus
nahme der von den bisherigen Landkreisen Vilshofen und 
Landau a. d. Isar eingegliederten Gebietsteile auch zum 
Zonenrandgebiet. 

II. 

Die bisherige kreisfreie Stadt Deggendorf (19 243 Einwoh
ner) kann, da sie nicht annähernd die Richtzahl erreicht, 

nicht kreisfrei bleiben. Auch die Eingliederung von Rand
gemeinden würde an dieser Situation nichts ändern. Mit der 
Rückkreisung der Stadt Deggendorf wird gleichzeitig er
reicht, daß der neue Landkreis eine ausgewogene Struktur 
erhält und eine um das Mittelzentrum Deggendorf mono
zentrisch ausgerichtete Gebietseinheit darstellt. Dadurch 
werden auch die Voraussetzungen für eine zukunftsorien
tierte Industrieentwicklung im Raume Deggendorf - Platt
ling auf dem dort ausgewiesenen Gelände (entsprechend 
den im Regionalen Aktionsprogramm dargestellten Entwick
lungszielen) geschaffen. 

Das bereits zu Deggendorf tendierende Gebiet um Osterho
fen aus dem bisherigen Landkreis Vilshofen muß im Rah
men einer sinnvollen Neugliederung zwangsläufig dem 
neuen Landkreis angegliedert werden .. Der Landkreis Vils
hofen, zwischen Deggendorf und Passau gelegen, kann, 
wenn die Ziele der Neugliederung erreicht werden sollen, 
nicht bestehen bleiben. Er kann die Einwohnerrichtwerte 
nicht erreichen und läßt sich auch auf wirtschaftliche Ver
flechtungen bezogen nicht in das Neugliederungskonzept 
einfügen. Zwischen Deggendorf und Passau kann ein wei
terer Landkreis nicht organisch eingefügt werden. Auch die 
Gemeinden Bernried (bisher Landkreis Bogen) und Lailling 
(bisher Landkreis Landau a. d. Isar) müssen im Rahmen 
einer sinnvollen Gestaltung dem Landkreis Deggendorf an
geschlossen werden. Bernried ist mit dem Wirtschaftsraum 
Metten-Deggendorf, Lailling mit dem Wirtschaftsraum Platt
ling-Deggendorf verflochten. 

Die Gemeinden Ranfels, Schöfweg und Zenting waren nach 
dem ersten Anhörungsverfahren für den Landkreis Deggen
dorf vorgesehen worden. Sie verbleiben jedoch beim Land
kreis Freyung (vgl. Begründung zum Landkreis Freyung). 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind - bei der aus
gewogenen Wirtschaftsstruktur, die durch die bereits in An
griff genommene Autobahnerschließung eine weitere Stär
kung erfahren wird - als günstig zu bezeichnen. Industrie, 
Fremdenverkehr und Landwirtschaft werden sich in diesem 
Landkreis ergänzen und auch künftig die wirtschaftlichen 
Grundlagen bilden. 

Für freiwerdende Kräfte aus der Landwirtschaft müssen ge
werbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Als Ansatzpunkt 
für Industrieansiedlungen kommt in erster Linie der Raum 
Deggendorf - Plattling in Betracht. Der Fremdenverkehr ist 
in dem Teil des Landkreises, der zum Bayerischen Wald ge
hört, weiter entwicklungsfähig. 

Insgesamt bildet der neue Landkreis eine sozio-ökonomisch 
abgerundete Einheit, die auch alle Voraussetzungen für 
eine leistungsfähige Verwaltung bietet. Durch den Zuschnitt 
des neuen Landkreises wird sich die bisher günstig verlau
fene Strukturentwicklung weiter positiv fortsetzen. 

Im Anhörungsverfahren hat der Landkreis Deggendorf dem 
Zuschnitt des neuen Landkreises zugestimmt. Der Land
kreis Vilshofen strebt seine Erhaltung oder zumindest eine 
Nord-Süd-Lösung im Passauer Raum an. Die Gemeinden 
stimmen der vorgesehenen Regelung zu. Das gilt auch für die 
Gemeinden aus dem Landkreis Vilshofen. Diese sind zwar 
in erster Linie für den weiteren Erhalt ihres bisherigen Land
kreises eingetreten. Aber für den Fall, daß der Landkreis 
Vilshofen aufgelöst werden würde, haben sie ihr Einver
ständnis mit einer Zuteilung zum Landkreis Deggendorf er
klärt. Die Gemeinde Lailling aus dem bisherigen Landkreis 
Landau a. d. Isar hat sich unter der Voraussetzung mit der 
Zuordnung zum Landkreis Deggendorf einverstanden er
klärt, daß die Stadt Landau im neuen Landkreis „Untere 
Isar" nicht Kreissitz wird. 

Auch die bisherige kreisfreie Stadt Deggendorf ist grund
sätzlich mit der Rückkreisung einverstanden. Sie hat daran 
allerdings verschiedene Forderungen geknüpft (Eingliede-
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rung von StadtrandgemE)inden, finanzielle Ausgleichsrege
lungen). Außerdem hat die Stadt Wünsche zum Zweiten 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
vorgetragen. Diese Belange sind jedoch entweder der Ge
bietsreform auf Gemeindeebene vorzubehalten oder müs
sen als Folgeregelungen der Landkreisreform getroffen 
werden. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung ist im ersten Ent
wurf Deggendorf genannt. Im Mittelzentrum Deggendorf be
finden sich bereits jetzt .die Kreisverwaltungen der kreis
freien Stadt und des Landkreises. Als vorläufigen Namen 
legt der Entwurf „Deggendorf" fest. Damit wird der gewach
senen Beziehung des Gesamtraumes Rechnung getragen. 

Zu§ 8 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Freyung 

Freyung 

72402 

984qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Thurmannsbang 
Finsterau 
Spiegelau 
Lackenhäuser 

74 Einw./qkm 

47 

28km 
35 km 

29 km 
15 km 
22km 
25km 

absolut 5532497 DM 
je Einwohner 76 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Landkreise 
Wolfstein (42 870 Einwohner) und Grafenau (29 532 Einwoh
ner). 

Er besitzt landschaftlich im wesentlichen den Mittelgebirgs
charakter des inneren Bayerischen Waldes. 

Siedlungsschwerpunkte sind die Städte Freyung und Gra
fenau sowie die Märkte Waldkirchen und Schönberg. Der 
Landkreis ist, bedingt durch die topographischen Verhält
nisse, relativ dünn besiedelt. 

Die Wirtschaftsstruktur des neuen Landkreises wird wesent
lich von der Land- und Forstwirtschaft und vom Fremden
verkehrsgewerbe geprägt. Daneben bestehen im bisherigen 
Landkreis Grafenau größere Industriebetriebe, die sich in 
der Hauptsache mit der Glasherstellung und der Holzverar
beitung beschäftigen. Nennenswerte Industriestandorte sind 
der Raum Spiegelau-Riedlhütte, die Städte Grafenau und 
Freyung sowie die Orte Schönberg, Elsenthal, Waldkirchen, 
Jandelsbrunn und Neureichenau. 

Der überörtlichen Verkehrserschließung dienen die Bundes
straßen 12 und 85. Daneben steht ein verzweigtes Netz von 
Staats- und Kreisstraßen zur Verfügung. Durch die Eisen
bahn ist Freyung über Waldkirchen - Kalteneck mit Passau 
verbunden; von Grafenau aus ist Deggendorf über Spiegelau 
- Zwiesel - Regen erreichbar (die Eisenbahnlinie Waldkir
chen - Haidmühle dient nur noch dem Güterverkehr). Die 
Eisenbahnverbindungen innerhalb des neuen Landkreises 
sind also nicht günstig; das wird jedoch durch ein polyzen
trisches engmaschiges Netz allgemeiner Omnibuslinien auf
gewogen. 

Der Landkreis Freyung ist dem Mittelzentrum Passau funk
tional zugeordnet. 

Das neue Kreisgebiet ist vollständig im Naherholungsgebiet 
Bayerischer Wald (Programm Freizeit und Erholung) ent
halten; außerdem umfaßt es den Nat.ionalpark Bayerischer 
Wald. Der neue Landkreis gehört insgesamt zum Bundes
ausbaugebiet des Regionalen Aktionsprogramms Ostbaye
risches Zonenrand- und Ausbaugebiet und gleichzeitig zum 
Zonenrandgebiet. Die Schwerpunktorte im Sinne des Regio
nalen Förderungsprogramms sind Grafenau, Freyung und 
Waldkirchen. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Grafenau und Wolfstein können 
aufgrund ihrer Bevölkerungszahlen für sich nicht erhalten 
bleiben; keiner von beiden erreicht den geforderten Richt
wert. Selbst die Zusammenlegung führt nur zu einer Ge
samteinwohnerzahl von rd. 72 000. Diese Größenordnung 
ist im Hinblick auf die dünne Besiedlung und die Lage an 
der Grenze zur Tschechoslowakei und zu Osterreich ver
tretbar. 

Die Neugliederung in diesem Gebiet ist insgesamt abhängig 
von den Lösungen, die in den Räumen Deggendorf, Passau 
und entlang der Ostgrenze Niederbayerns von Wegscheid 
bis Kötzting verwirklicht werden. Bei dem vorgeschlagenen 
Konzept bietet sich die Zusammenlegung der bisherigen 
Landkreise Wolfstein und Grafenau an. Es können dadurch 
im Bayerischen Wald Landkreise geschaffen werden, die 
wenigstens annähernd die geforderte Richtzahl an Einwoh
nern erreichen und noch überschaubar bleiben. Dazu kommt, 
daß die Bevölkerung dieses Raumes schon heute, bedingt 
durch ähnliche geographische Verhältnisse, die gemeinsame 
Randlage und sonstige gleichartige Probleme eine ähnliche 
Struktur aufweist. Damit sind die Grundlagen für ein zusam
menwachsen in einem neuen Landkreis vorgezeichnet. Als 
weiteres Bindeglied ist der Nationalpark Bayerischer Wald 
anzusehen. Die Planungen für sein Gebiet und sein Vorfeld 
werden wesentlich erleichtert durch die Lage des National
parks in einem Landkreis. 

Entwicklungsmöglichkeiten des Landkreises sind erkenn
bar. 

In erster Linie erscheinen Industrie und Fremdenverkehr er
weiterungsfähig. Das hängt allerdings davon ab, wieweit es 
gelingt, weitere Industriebetriebe in den Landkreis zu zie
hen, schon um für freiwerdende Kräfte aus der Landwirtschaft 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fremdenverkehr wird -
vor allem im Zusammenhang mit dem Nationalpark Bayeri
scher Wald - bei weiterem Ausbau seiner Infrastruktur vor
aussichtlich beachtliche Steigerungen erzielen können. 

Im ersten Anhörungsverfahren hat sich der Kreistag von 
Wolfstein mit 26:14 Stimmen für den \(orschlag der Staats
regierung ausgesprochen. Die Minderheit im Kreistag ist für 
die Nord-Süd-Lösung im Raum Passau, allerdings mit Sitz 
im Landkreis Wolfstein (vgl. Begründung zum Landkreis 
Passau). Von den 26 Gemeinden des Landkreises Wolfstein 
haben sich 20 Gemeinden für den Vorschlag der Staats
regierung und 6 Gemeinden für die Nord-Süd-Lösung ent
schieden. Im zweiten Anhörungsverfahren sind - mit Aus
nahme der Gemeinde Jandelsbrunn, die sich für die Nord
Süd-Lösung im Passauer Raum ausspricht - aus dem 
bisherigen Landkreis Wolfstein keine Stellungnahmen ein
gegangen. Der Kreistag und die Gemeinden des Landkreises 
Grafenau lehnen den Vorschlag der Staatsregierung ab und 
sprechen sich für eine Zuordnung des Landkreises Grafenau 
zum Landkreis Regen aus (ausgenommen 3 Gemeinden, die 
nach Deggendorf möchten). Der bisherige Landkreis Gra
fenau sei mit Regen durch die B 85 weit besser verbunden 
als mit Freyung. Mehrere Behörden in Regen und Zwiesel 
seien auch für das Grafenauer Gebiet zuständig. Schließlich 
neige der Landkreis Grafenau wirtschaftlich und in seinen 
sonstigen Verflechtungen zu Regen bzw. zu Deggendorf als 
nächsten zentralen Orten, während der Landkreis Wolfstein 
eindeutig Passau zugeordnet sei. 



Seite 82 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode DRUCKSACHE 7 / 1445 

Die gegen einen Zusammenschluß der Landkreise Grafenau 
und Wolfstein erhobenen Bedenken führen insgesamt nicht 
zu einer anderen Beurteilung. Eine Verbindung des Land
kreises Grafenau mit Regen würde eine Nord-Süd-Lösung 
für den Passauer Raum voraussetzen. Diese Lösung kann 
im Interesse einer sinnvollen Entwicklung des gesamten 
Passauer Gebietes nicht verwirklicht werden (vgl. Begrün
dung zum Landkreis Passau). Dazu kommt, daß der Land
kreis Grafenau, wenngleich Verbindungen zu Deggendorf 
und Regen bestehen, auch zum Mittelzentrum Passau aus
gerichtet ist. Außerdem verknüpft der Nationalpark die bei
den Landkreise nicht nur als geographisch-landschaftliche 
Einheit, sie beeinflußt vielmehr die gemeinsame künftige 
Entwicklung der beiden Kreise in seinem Vorfeld (bauliche, 
wirtschaftliche und fremdenverkehrsmäßige Entwicklung). 

Der Landkreis Grafenau muß deshalb mit dem Landkreis 
Wolfstein zusammengeschlossen werden. 

Der Landkreis Grafenau wendet sich im zweiten Anhörungs
verfahren besonders gegen die Abtrennung der Gemein
den Ranfels, Schöfweg und Zenting (insgesamt 2196 Ein
wohner) mit der Begründung, daß bei einer Abtrennung die
ser Gemeinden auch den Vorstellungen anderer Gemeinden 
auf Umgliederung in den Landkreis Passau bzw. Regen 
Rechnung getragen werden müßte. 

Die Stadt Grafenau verlangt, daß der Landkreis Grafenau 
einschließlich der Gemeinden Ranfels, Schöfweg und Zen
ting geschlossen dem Landkreis Freyung zugeordnet wird, 
nachdem die Staatsregierung den Vorstellungen auf eine 
Verbindung mit Regen nicht Rechnung getragen hat. 

Die Gemeinden Lembach, Saldenburg, Solla und Thurmans
bang (insgesamt 3676 Einwohner) fordern wegen ihrer 
Verflechtungen den Anschluß an den neuen Landkreis Pas
sau. Sollte sich das nicht ermöglichen lassen, treten sie für 
eine geschlossene Eingliederung des Landkreises Grafenau 
in den neuen Landkreis Freyung ein. 

Die Gemeinden lnnernzell, Oberkreuzberg, St. Oswald und 
Spiegelau sowie die Mehrheit der Bürger der Gemeinde 
Eppenschlag (insgesamt etwa 11 000 Einwohner) haben sich 
für den Anschluß an den Landkreis Regen ausgesprochen. 

Die Gemeinden Ranfels, Schöfweg und Zenting, die ihre Zu
ordnung zum Landkreis Deggendorf begrüßen, wurden auf
grund ihrer einhelligen Stellungnahme im ersten Anhörungs
verfahren und wegen ihrer Verflechtungen mit dem Raum 
Deggendorf im zweiten Entwurf dem neuen Landkreis Deg
gendorf zugeordnet. Eine Verminderung der Einwohner des 
Landkreises Freyung von etwa 72 400 Einwohnern auf etwa 
70 200 Einwohnern erschien gerade noch vertretbar. 

Den Forderungen der Gemeindegruppe um Thurmansbang 
(3676 Einwohner) und der Gemeindegruppe um Spiegelau 
(etwa 11 000 Einwohner) auf einen Anschluß an die neuen 
Landkreise Passau bzw. Regen, kann nicht entsprochen wer
den, weil der Landkreis Freyung nicht weiter verkleinert wer
den kann. Um die Bindungen aller Gemeinden dieser beiden 
Landkreise in den Raum Freyung-Grafenau zu betonen und 
auch um zu einer Befriedung in diesem Raum beizutragen, 
erscheint es notwendig, die beiden Landkreise geschlossen, 
also einschließlich der Gemeinden Ranfels, Schöfweg und 
Zenting, zusammenzulegen. Damit wird eine für diesen 
Raum ausreichende Landkreisgröße erreicht. 

Zu§ 8 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Kelheim 

Kelheim 

85133 
1058 qkm 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Nord-Süd 
Ost-West 

Paring 
Aiglsbach 
Perletzhofen 

80 Einw./qkm 

104 

45km 
28km 

19 km 
30km 
20km 

absolut 12 821 814 DM 
je Einwohner 151 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Kelheim (55 322 Einwohner insgesamt) mit Ausnahme 
der Gemeinde Bergmatting (163 Einwohner), das Gebiet des 
bisherigen Landkreises Mainburg (22 062 Einwohner insge
samt) mit Ausnahme des südlichen Teils - im wesentlichen 
Nahbereich Au i. d. Hallertau - (6861 Einwohner), den nörd
lichen Teil des Landkreises Rottenburg a. d. Laaber (8215 
Einwohner) sowie aus dem bisherigen Landkreis Parsberg 
die Gemeinde Painten und Neulohe (1675 Einwohner) und 
aus dem bisherigen Landkreis Riedenburg die Gemeinden 
des Nahbereichs Riedenburg (4250 Einwohner). 

Der Landkreis befindet sich im Hügelland zwischen Donau 
und Isar, das im südlich gelegenen Mainburger Raum durch 
den intensiven Hopfenanbau landschaftlich charakterisiert 
wird. In seinem nördlichen Teil wird er von der Donau in 
Hauptrichtung West-Ost durchquert. Im Norden wird er durch 
den Kelheimer Forst und das Altmühltal, im Nordwesten 
durch den Donaudurchbruch, den Hienheimer Forst und den 
Dürnbucher Forst landschaftlich geprägt. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich der 
Städte Kelheim, Mainburg, Neustadt a. d. Donau, Rieden
burg und Abensberg. Daneben zeigen die Märkte Lang
quaid, Bad Abbach und Rohr i. NB eine überdurchschnittliche 
Bevölkerungsentwicklung. 

Der Landkreis ist wirtschaftlich gut ausgewogen. Er umfaßt 
Gebiete unterschiedlicher und damit sich ergänzender Wirt
schafts- und Sozialstruktur. Während der Raum Kelheim 
einen nahe an den Landesdurchschnitt heranreichenden In
dustriebesatz aufweist, sind die eingegliederten Gebiete 
noch immer vorwiegend landwirtschaftlich orientiert. Die 
Landwirtschaft im bisherigen Landkreis Mainburg und im 
nördlichen Teil des bisherigen Landkreises Rottenburg a. d. 
Laaber wird dabei wesentlich vom Hopfenbau beeinflußt. Im 
bisherigen Landkreis Riedenburg und im nördlichen Teil des 
Landkreises Kelheim spielt der Fremdenverkehr eine be
deutende Rolle. Hierzu gehören auch die Bäder Gögging 
und Abbach. 

industrieller Schwerpunkt des neuen Landkreises ist der 
Raum Kelheim mit vorwiegend chemischen Betrieben. Da
neben sind die Städte Mainburg, Neustadt a. d. Donau und 
Abensberg sowie die Märkte Langquaid und Rohr i. NB 
weitere nennenswerte Industriestandorte. 

Der überörtlichen Verkehrserschließung des Landkreises 
Kelheim dienen die Bundesstraßen B 16, B 299 und B 301 
und die Staatsstraßen St 2049, St 2142, St 2144, St 2230, St 
2231 und St 2233. Weitere Staatsstraßen und ein verzweigtes 
Netz von Kreisstraßen stehen zur Flächenbedienung dem 
Verkehr zur Verfügung. 

Die eisenbahnmäßige Erschließung des Landkreises ist un
befriedigend. Lediglich längs der Donau wird der Landkreis 
auf der Strecke zwischen Lohstadt und Münchsmünster von 
der Bahnlinie Regensburg-Ingolstadt durchquert, an die Kel
heim durch eine Stichbahn angeschlossen ist. Auf der Eisen
bahnlinie Mainburg-Wolnzach findet nur noch Güterverkehr 
statt. 
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Neben Kelheim sind Riedenburg, Abensberg/Neustadt a. d. 
Donau und Mainburg Zentren des Netzes der allgemeinen 
Omnibuslinien. Während die Verbindung zwischen den drei 
Omnibuszentren im Norden des Landkreises gut ist, bedarf 
deren Verflechtung mit den Linien um Mainburg noch der 
Verbesserung. Auf diese Weise wird die ungünstige eisen
bahnmäßige Erschließung des Landkreises in etwa ausge
glichen werden können. 

Der weitere Ausbau der St 2144 sowie der geplante Weiter
bau der BAB Wolnzach-Regensburg wird weitere Verbesse
rungen bringen. 

Der nördliche Teil des Landkreises ist Bestandteil der Ent
wicklungsachse 1. Ordnung Ulm-Ingolstadt-Regensburg. Zwi
schen dem Oberzentrum Regensburg und dem möglichen 
Oberzentrum Ingolstadt hat sich in dem industriell-gewerb
lichen Zentrum Kelheim ein weiterer wirtschaftlicher Schwer
punkt herausgebildet, der sich als starkes Einpendlerzentrum 
auf den gesamten neuen Landkreis auswirken wird. 

Der neue Landkreis Kelheim gehört zu den Aktionsräumen 
Ostbayerisches Zonenrand- und Ausbaugebiet (Kelheim, 
Mainburg, Rottenburg a. d. Laaber) und zum oberpfälzischen 
Zonenrand- und Ausbaugebiet (Riedenburg, Parsberg). Die 
eingegliederten Gebiete der Landkreise Mainburg, Rotten
burg und Riedenburg zählen zum Bundesausbaugebiet im 
Sinne des Regionalen Förderungsprogramms. Schwerpunkt
orte im Sinne dieses.Programms sind Mainburg und Rieden
burg. 

II. 

Der Raum Kelheim liegt zwischen dem künftigen Oberzen
trum Ingolstadt und dem bestehenden Oberzentrum Regens
burg. Es bietet sich deshalb an, diesen Bereich in einem 
eigenen Landkreis zusammenzufassen. Dieser umfaßt im 
wesentlichen den bisherigen Landkreis Kelheim und den 
größten Teil des bisherigen Landkreises Mainburg. Ledig
lich der südliche Teil um Mainburg wird Freising bzw. Lands
hut zugeordnet; ferner werden dem neuen Landkreis Teil
bereiche der Landkreise Riedenburg und Rottenburg a. d. 
Laaber sowie zwei Gemeinden des Landkreises Parsberg 
eingegliedert, soweit sie nach Kelheim orientiert sind. Der 
Raum Mainburg ist über die B 301 und die gut ausgebaute 
B 16 als Nord-Süd-Achse an Kelheim angebunden, während 
in Ost-West-Richtung der Raum Riedenburg über das Alt
mühltal mit dem Kristallisationskern Kelheim verkehrsmäßig 
verbunden ist. Diese Verkehrsachsen ermöglichen eine lan
desplanerisch sinnvolle Ergänzung zwischen dem Hopfen
anbaugebiet im Süden des Landkreises und dem industriell 
strukturierten Raum Kelheim/Neustadt a. d. Donau/Abens
berg. Durch die Verbindung beider Räume entsteht ein wirt
schaftsstarkes Ganzes. Einwohnerzahl, Fläche und Steuer
kraft ermöglichen eine überschaubare, leistungsstarke Ver
waltungseinheit. 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind bei der vor
gesehenen Neuabgrenzung günstig, da ein ausgewogenes 
Verhältnis der verschiedenen Wirtschaftsbereiche entsteht. 
_Der neue Landkreis wird durch die Kombination von Indu
strie, Landwirtschaft (einschließlich Hopfenanbau) und Frem
denverkehr eine heterogene und damit weniger krisenan
fällige Wirtschaftsstruktur erreichen. 

Es wird angestrebt, die Industrie im Raum Kelheim weiter 
auszubauen. Dazu wird auch der Rhein-Main-Donau-Kanal 
erheblich beitragen. Die gegebenen Industrieansatzpunkte 
in den bisherigen Landkreisen Mainburg, Rottenburg a. d. 
Laaber und Riedenburg sollen überdies verstärkt werden. 
Außerdem ergeben sich für den weiteren Ausbau des Frem
denverkehrs gute Chancen, weil das Gebiet verkehrsgünstig 
zu den Ballungszentren liegt. Die Kurzentren Bad Gögging 
und Bad Abbach sollen weiter entwickelt werden. 

Im Anhörungsverfahren haben sich der Landkreis Mainburg 
und die meisten Gemeinden des Mainburger Raums für einen 
Anschluß an den Landkreis Freising ausgesprochen. 

Die Mehrzahl der Gemeinden des Landkreises Rottenburg 
a. d. Laaber tritt wie der Landkreis für einen Laaber-Abens
kreis im Rahmen einer sektoralen Neuordnung des Lands
huter Raumes ein. Die Gemeinden lassen aber erkennen, 
daß sie - falls sich diese Lösung nicht verwirklichen läßt -
mit ihrer Zuordnung zum Landkreis Kelheim einverstanden 
sind. Beide Vorschläge lassen sich jedoch nicht verwirkli
chen. Eine Abtrennung des Mainburger Raumes vom Land
kreis Kelheim würde den neuen Landkreis zu sehr schwä
chen. Der verbleibende Landkreis Kelheim würde eine nied
rigere Steuerkraftzahl aufweisen und mit nur etwa 70 000 
(gegenüber etwa 85 000) Einwohnern unter dem Richtwert 
von 80 000 Einwohnern bleiben. Der ausgewogenen hetero
genen Wirtschaftsstruktur des neuen Landkreises würde 
durch die Abtrennung des landwirtschaftlich orientierten 
Mainburger Raumes (Hopfenanbau) eine wichtige Kompo
nente entzogen. 

Dem Wunsch nach Bildung eines Laaber-Abens-Kreises 
kann ebenfalls nicht entsprochen werden (vgl. Begründung 
für den Landkreis Landshut). 

Hinsichtlich der Feinabgrenzung wurde den Wünschen meh
rerer Gemeinden Rechnung getragen. 

Statt zum Landkreis Kelheim kommen die Gemeinden Berg
matting, Allersdorf und Wahlsdorf zum Landkreis Regens
burg, die Gemeinden Forchheim, Pförring und Gaden bei 
Pförring zum Landkreis Eichstätt die Gemeinden Grafen
dorf und Grünberg zum Landkreis Freising sowie die Ge
meinde Zell zum Landkreis Neumarkt i. d. OPf. (vgl. die 
Begründungen zu den einzelnen Landkreisen). 

Die Gemeinden Hattenhausen, Meihern und Thann werden 
entsprechend ihren Vorstellungen mit dem Riedenburger 
Raum dem neuen Landkreis Kelheim zugeteilt. Die Ge
meinden sind naturräumlich mit Riedenburg verbunden. 
Sie gehören zum Nahbereich und zum Schulverband Rie
denburg und sind auch im übrigen der Stadt Riedenburg 
zugeordnet. Außerdem haben die Gemeinden erklärt, sich 
der Stadt Riedenburg eingliedern zu wollen. 

Die Gemeinde Wolferthau hat ihre Teilung mit der Maßgabe 
vorgeschlagen, die Ortsteile Gressau und Oberbuch der 
Marktgemeinde Rohr und damit dem Landkreis Kelheim an
zugliedern. Zwar liegt zwischen den beiden Gemeindeteilen 
und dem Gebiet der Gemeinde Rohr derzeit noch die Ge
meinde Obereulenbach, so daß durch eine Eingemeindung 
von Gressau und Oberbuch in die Gemeinde Rohr eine 
Enklave gebildet werden würde. Die Gemeinde Obereulen
bach wird jedoch in absehbarer Zeit mit der Marktgemeinde 
Rqhr zusammengelegt werden müssen. Eine vorläufige räum
liche Trennung zwischen Gressau und Oberbuch einerseits 
und Rohr andererseits ist daher vertretbar. Die Teilung selbst 
ist gerechtfertigt, da die betroffenen Ortsteile von Wolferthau 
sozio-ökonomisch nach Rohr tendieren. 

Die Gemeinde Schwaig hat sich für einen Verbleib im Land
kreis Kelheim ausgesprochen; hierfür traten bei hoher Wahl
beteiligung auch 77 % der abstimmenden Gemeindebürger 
ein. Dementsprechend wird die Gemeinde Schwaig nicht 
dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm, sondern dem Land
kreis Kelheim zugeteilt. Schwaig bildet mit Kelheim und 
Neustadt a. d. Donau - hauptsächlich durch den Pipeline
verbund - eine wirtschaftliche Einheit. Diese wirtschaftlichen 
Verflechtungen werden durch die guten Verkehrsverbindun
gen zu Neustadt a. d. Donau und Kelheim begünstigt. Außer
dem ist das Gemeindegebiet geographisch zum Landkreis 
Kelheim ausgerichtet. Aus diesen Gründen hat die Gemeinde 
bereits ihre Eingliederung nach Neustadt a. d. Donau be
schlossen. 
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Die Gemeinde Aiglsbach, deren Ortsteile Lindach und Straß
berg aufgrund des überarbeiteten Verordnungsentwurfs in 
die Stadt Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 
eingegliedert werden sollten, verbleibt nunmehr ungeteilt im 
Landkreis Kelheim. Damit wird dem einstimmigen Beschluß 
des Gemeinderats und den wirtschaftlichen, gesellschaftli
chen und schulischen Verflechtungen der betroffenen Orts
teile zu Aiglsbach und zum Mainburger Raum entsprochen. 

Auch die Gemeinde Niederleierndorf wird ungeteilt dem 
Landkreis Kelheim zugeordnet. Der auf dem Gemeindegebiet 
liegende Teil des Munitionsdepots war aufgrund des ersten 
Anhörungsverfahrens der Gemeinde Schierling im Landkreis 
Regensburg zugeteilt worden. Obwohl der zu Niederleiern
dorf gehörende Teil des Munitionsdepots der kleinere ist, ist 
es zweckmäßiger, ihn bei Niederleierndorf zu belassen, da 
allein dieser Teil bewohnt ist und seine Einwohner von 
Niederleierndorf betreut werden. 

Im übrigen kann den Umgliederungsvorschlägen der Ge
meinden nicht entsprochen werden. 

Die Gemeinde Bad Abbach, deren Gemeinderat mit 6:5 Stim
men für den Landkreis Kelheim und gegen den Landkreis 
Regensburg stimmte, während eine Abstimmung der wahl
berechtigten Einwohner bei einer Beteiligung von 72 % eine 
Mehrheit von 58 % für die Zuordnung zum Landkreis Re
gensburg erbrachte, muß beim Landkreis Kelheim verblei
ben. Zwar sind Bindungen zu Regensburg gegeben, sie be
ruhen jedoch auf der Ausstrahlungskraft der Stadt und nicht 
des Landkreises Regensburg. Andererseits bestehen zwi
schen Bad Abbach und Kelheim Verflechtungen auf dem 
Gebiet der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs. Die Ge
meindereform kann im Osten des Landkreises nur dann 
sinnvoll vorgenommen werden, wenn Bad Abbach beim 
Landkreis Kelheim verbleibt und Sitz einer Großgemeinde 
wird. Die umliegenden für einen Zusammenschluß mit Bad 
Abbach in Frage kommenden Gemeinden haben sich für 
Kelheim entschieden. Das gleiche gilt für die im Landkreis 
Kelheim liegenden Gemeinden des Nahbereichs Bad Ab
bach. 

Den Vorschlägen der Gemeinden Berghausen und Ober
pindhart (Zuordnung zum Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm), 
Laaberberg, Sandelzhausen und Semerskirchen (Zuordnung 
zum Landkreis Landshut) kann nicht gefolgt werden. 

Die Gemeinden Oberpindhart, Berghausen und Sandelz
hausen gehören zum Nahbereich Mainburg und müssen 
- da besondere Verflechtungen mit Nachbarkreisen nicht 
ersichtlich sind und sich eine Umorientierung auch auf an
dere Gemeinden des Nahbereichs Mainburg auswirken wür
de - beim Landkreis Kelheim verbleiben. Laaberberg und 
Semerskirchen gehören zum Nahbereich Langquaid und 
sollten deshalb und im Interesse einer übersichtlichen 
Grenzziehung (die Gemeinde Sittelsdorf hat sich für Kel
heim entschieden) beim Landkreis Kelheim verbleiben. 

Schließlich kommt auch die vorgeschlagene Umgliederung 
des dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds gehörenden Teils 
des gemeindefreien Gebiets „Dürnbacher Forst" vom Land
kreis Kelheim in den Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm nicht 
in Betracht, weil dadurch eine einheitliche Naturschutzpla
nung erschwert werden würde. 

Als vorläufiger Kreissitz wurde schon im ersten Entwurf 
wegen seiner Bedeutung Kelheim benannt, das über die 
Bundesstraßen B 301, B 16 sowie die Staatsstraßen St 2230 
und St 2233 von allen Teilen des Landkreises gut erreicht 
werden kann. 

Im Anhörungsverfahren haben mehrere Gemeinden die 
Stadt Abensberg als Kreissitz vorgeschlagen. Da über den 
endgültigen Kreissitz nach Anhörung des neuen Kreistages 
entschieden wird, ist eine Änderung des vorläufigen Kreis
sitzes nicht veranlaßt. 

Zu§ 8 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Landshut 

Landshut 

97538 

1361 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Piegendorf 
Felizenzell 
Weng 
Oberlauterbach 

72 Einw./qkm 

101 

40km 
30 km 

37km 
30km 
20 km 
30 km 

absolut 9 939 357 DM 
je Einwohner 102 DM 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
. kreises Landshut (43 831 Einwohner) soweit nicht Stadtrand
gemeinden oder gemeindefreie Gebiete in die kreisfreie 
Stadt Landshut eingemeindet werden, den bisherigen Land
kreis Vilsbiburg (37760 Einwohner) mit Ausnahme der Ge
meinden Hölsbrunn, Dirnaich, Frontenhausen und Rampold
stetten (4579 Einwohner), Teile der Landkreise Rottenburg 
a. d. Laaber (11 066 Einwohner) und Mallersdorf (8423 Ein
wohner) sowie 3 Gemeinden aus dem Landkreis Mainburg 
(1037 Einwohner). 

Die Isar durchzieht den Landkreis von Südwesten nach 
Nordosten. Seitlich des lsartales erstreckt sich das Nieder
bayerische Hügelland. Das wirtschaftliche und geographi
sche Zentrum des neuen Landkreises ist die Stadt Lands
hut. Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich 
der kreisfreien Stadt Landshut, um Vilsbiburg, Rottenburg 
a. d. Laaber und Ergoldsbach. Die übrigen Bereiche sind 
dünner besiedelt, sie weisen zum Teil eine stagnierende 
Bevölkerungstendenz auf. 

Der Landkreis hat eine relativ gut ausgewogene Wirtschafts
struktur. Landwirtschaft, Handwerk und Industrie sind die 
wirtschaftliche Grundlage. Die Industriestandorte Ergolding, 
Altdorf, Vilsbiburg, Rottenburg a. d. Laaber, die durch Be
triebe in Geisenhausen, Velden und Neufahrn i. NB ergänzt 

.werden, gruppieren sich satellitenartig um das Mittelzen
trum Landshut und bieten für das noch landwirtschaftlich 
orientierte Umland die erforderlichen gewerblichen Arbeits
plätze. 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist günstig. 
Eine Autobahn von München über Landshut nach Deggen
dorf ist geplant, der zweibahnige Ausbau der Bundesstraße 
299 (neu) von Regensburg über Landshut nach Traunstein 
vorgesehen. Hauptverkehrslinien sind in Nord-Südrichtung 
die Bundesstraße 15 und die Bahnlinie Landshut - Regens
burg, in Südwest-Nordostrichtung die Bundesstraße 11 und 
die Bahnlinie München - Landshut - Plattling sowie in 
Südost-Nordwestrichtung die Bundesstraße 299 und die 
Eisenbahnlinie Landshut - Vilsbiburg - Mühldorf a. Inn 
und Landshut - Rottenburg a. d. Laaber. Der inneren Stra
ßenverkehrserschließung dienen vor allem Staats- und 
Kreisstraßen. 

Der Landkreis entspricht im wesentlichen dem Mittelbereich 
von Landshut und liegt im Einzugsgebiet der Entwicklungs
achse 1. Ordnung München - Landshut - Deggendorf und 
der Entwicklungsachsen II. Ordnung Regensburg - Lands
hut - Mühldorf und Landshut - Eggenfelden - Pfarrkirchen 
- Passau. 
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Die eingegliederten Gebiete der bisherigen Landkreise 
Rottenburg a. d. Laaber, Mallersdorf und Vilsbiburg gehö
ren zum Bundesausbaugebiet des Regionalen Aktionspro
gramms Ostbayerisches Zonenrand- und Ausbaugebiet. 
Schwerpunkte im Sinne des Regionalen Förderungspro
gramms sind Vilsbiburg, Rottenburg a. d. Laaber und Neu
fahrn i. NB. 

Ein klei°nes Erholungsgebiet entlang der Isar von nordöst
lich Landshut ist in das Programm für Freizeit und Erholung 
aufgenommen. 

Das Straßenbauamt, das Wasserwirtschaftsamt, das Land
gericht und die Allgemeine Ortskrankenkasse in. Landshut 
sind. bereits jetzt für die bisherigen Landkreise Landshut, 
Vilsbiburg, Rottenburg a. d. Laaber und Mallersdorf zu
ständig. 

II. 

Ansatzpunkt für die Bildung des neuen Landkreises ist die 
Stadt Landshut, die den Schwerpunkt des westlichen Re
gierungsbezirks Niederbayern bildet und als mögliches 
Oberzentrum eingestuft ist. Die bisherigen Landkreise 
Landshut, Vilsbiburg und Rottenburg a. d. Laaber erreichen 
für sich allein die Einwohnerrichtzahl nicht. Es ist deshalb 
notwendig, diese Landkreise, die ebenso wie die betroffe
nen Gemeinden aus den Landkreisen Mainburg und Mal
lersdorf dem Mittelbereich Landshut zuzurechnen sind, auch 
zu einem starken Landkreis zusammenzuschließen. Die ge
nannten Landkreise bzw. Landkreisteile weisen starke Bin
dungen zu Landshut auf. Die ausgeprägten wirtschaftlichen 
und kulturellen Funktionen dieses Zentrums, das im Schnitt
punkt überregionaler Entwicklungsachsen liegt, wirken sich 
auf den gesamten neu gegliederten Landkreis aus. In die
sem Bereich bestehen intensive sozio-ökonomische Bezie
hungen. Es ist daher geboten, den engeren Verflechtungs
bereich um Landshut zu einem neuen Landkreis zusammen
zufassen. 

Insgesamt trägt die Grenzziehung des neuen Landkreises 
Landshut den topographischen Gegebenheiten dieses Rau
mes Rechnung und spiegelt die wirtschaftlichen, kulturellen 
und verkehrsmäßigen Beziehungen der Teilräume mit dem 
engeren Raum Landshut wider. Der neue Landkreis stellt 
mit einer Bevölkerungszahl von rund 97 000 Einwohnern 
eine leistungsstarke kommunale Gebietskörperschaft dar. 
Die Wachstumschancen sind als günstig zu bezeichnen. 
Durch die vorgesehene Abgrenzung soll ein tragfähiges 
Verhältnis der verschiedenen Wirtschaftsbereiche zueinan
der erreicht werden. Die bisherigen Industriestandorte sol
len weiter ausgebaut und durch eine Verbesserung der 
Infrastruktur attraktiver gestaltet werden (auch für freiwer
dende Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft). Außerdem wird 
durch die Stärkung des Landshuter Raumes dem landes
planerischen Konzept der Entwicklungsachsen Rechnung 
getragen. Dieser Raum wird dadurch in Zukunft noch bes
ser in der Lage sein, zur Entlastung des Ballungszentrums 
München beizutragen. 

Das Anhörungsverfahren hat ergeben, daß der bisherige 
Landkreis Landshut und seine Gemeinden mit dem Zu
schnitt des neuen Landkreises einverstanden sind. 

Die Landkreise Mallersdorf, Rottenburg a. d. Laaber und 
Vilsbiburg sowie die Mehrzahl der Gemeinden der Land
kreise Rottenburg a. d. Laaber und Vilsbiburg fordern (so
weit nicht die Erhaltung des Landkreises Vilsbiburg verlangt 
wird) eine sektorale Neuordnung des Landshuter Raumes 
durch die Bildung eines Laaber-, Abens- und eines Isar
Vils-Kreises. Ein Teil der Gemeinden des Landkreises Rot
tenburg a. d. Laaber hat sich jedoch hilfsweise bereits für 
den Landkreis Landshut ausgesprochen. Die vorgeschla
gene Sektorallösung wird damit begründet, daß der neue 

Landkreis Landshut nicht überschaubar sei; außerdem 
seien die Gebietsteile nördlich und südlich der Isar sozio
ökonomisch nicht miteinander verbunden; schließlich werde 
das flache Land durch die Bestimmung Landshuts zum 
Kreissitz benachteiligt. 

Gegen eine Verwirklichung dieses Vorschlags spricht je
doch, daß der neue Landkreis Landshut nur rd. 97 000 Ein
wohner hat. Bei einer Teilung im Sinne der sektoralen Lö
sung würden zwei Kreise mit jeweils weniger als 50000 Ein
wohnern entstehen. Selbst wenn man den gesamten Land
kreis Mallersdorf einbeziehen würde, könnte keine annä
hernd ausreichende Größenordnung erreicht werden. Da
her kann nur die im Verordnungsentwurf vorgesehene Lö
sung der Verwirklichung der Ziele der Gebietsreform die
nen. Landshut ist im südwestlichen Teil des Regierungs
bezirks ein Mittelpunkt mit großer Ausstrahlungskraft in 
alle Richtungen, so daß eine „Zweipoligkeit" (Süd und 
Nord) im Großlandkreis nicht zu befürchten ist. Dagegen 
würde die Bildung von zwei Landkreisen im Landshuter 
Raum mit Sitz in Rottenburg a. d. Laaber und in Vilsbiburg 
den vielfältigen, auf Landshut zulaufenden sozio-ökonomi
schen Verflechtungen widersprechen. 

Hinsichtlich der Feinabgrenzung hat die Gemeinde Geisen
hausen (LKrs. Vilsbiburg) ihre Eingemeindung in die Stadt 
Landshut vorgeschlagen. Dem kann nicht Rechnung getra
gen werden, da die Stadt Landshut durch eine derartige 
Eingemeindung weit und unorganisch in den ländlichen 
Raum hineinragen würde. Zudem grenzt Geisenhausen nicht 
einmal an die Stadt Landshut. 

Die Gemeinde Aham wird ihren Vorstellungen entsprechend 
dem Landkreis Landshut zugeordnet. Sie hat sich in beiden 
Anhörungsverfahren nachdrücklich (jeweils einstimmige Ge
meinderatsbeschlüsse) für eine Zuordnung zum Raum Vils
biburg bzw. zum neuen Landkreis Landshut ausgesprochen. 
Der Wunsch der Gemeinde und ihrer Bürger beruht auf den 
sozio-ökonomischen Beziehungen zu Vilsbiburg. Aham ist 
mit dem Nahbereich Vilsbiburg enger verflochten als mit 
dem Nahbereich Frontenhausen. Es bestehen zwar Pendler
beziehungen zu Dingolfing; die bei weitem überwiegende 
Zahl der Pendler arbeitet jedoch im Raum Vilsbiburg oder 
Landshut. Auch die gesellschaftlichen und schulischen Be
ziehungen sind überwiegend auf Vilsbiburg ausgerichtet. 
Der Landkreis Untere Isar, dem Aham ursprünglich zugeteilt 
werden sollte, liegt zwar unter dem Einwohnerrichtwert. Die 
Ausg.liederung von Aham wird jedoch durch die Eingliede
rung des Simbacher Raums ausgeglichen. Der Nahbereich 
Frontenhausen hat auch ohne Aham ca. 6000 Einwohner. 

Im übrigen haben die ursprünglich für den Landkreis Lands
hut vorgesehenen Gemeinden des Nahbereiches Mallers
dorf (mit Ausnahme der Gemeinden Pfaffenberg und Ober
haselbach) sowie die Gemeinden lnkofen und Pinkofen 
(LKrs. Mallersdorf) andere Zuordnungen vorgeschlagen. Die 
Gemeinde Wolferthau (LKrs. Rottenburg a. d. Laaber) will 
ihre Ortschaften Gressau und Oberbuch dem Landkreis 
Kelheim zuordnen lassen. Die Vorschläge konnten berück
sichtigt werden, wobei der gesamte Nahbereich Mallersdorf 
(also einschließlich der Gemeinden Pfaffenberg und Ober
haselbach) dem Landkreis Straubing-Bogen eingegliedert 
wurde (vgl. die Begründungen für die Landkreise Straubing
Bogen, Kelheim und Regensburg). 

Der erste Entwurf legte bereits dar, daß als Sitz der Kreis
verwaltung wegen seiner zentralen Lage Landshut in Be
tracht kommt. Hierzu hat sich im Anhörverfahren keine Än
derung ergeben. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf „Landshut" fest. 
Damit wird der üblichen Bezeichnung des Gesamtraumes 
entsprochen. 
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Zu§ 8 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Der Landkreis umfaßt 
1. 

Passau 

Passau 

149099 
1530 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Tittling 
Malching 
Pörndorf 
Breitenberg 

97 Einw./qkm 

99 

45km 
45km 

20 km 
38km 
39 km 
36km 

absolut 14225405 DM 
je Einwohner 96 DM 

a) das Gebiet des bisherigen Landkreises Passau (66915 
Einwohner) mit Ausnahme der Gemeinden Heining, 
Hacklberg, Hals und Grubweg (17618 Einwohner), die in 
die Stadt Passau eingegliedert werden, 

b) das Gebiet des bisherigen Landkreises Wegscheid 
(24 860 Einwohner), 

c) das Gebiet des bisherigen Landkreises Griesbach i. Rot
tal (42437 Einwohner) mit Ausnahme. der Gemeinden 
Birnbach, Bayerbach und Kindlbach (4067 Einwohner), 
die in den neuen Landkreis „Rottal" eingegliedert wer
den, 

d) den östlichen Teil des bisherigen Landkreises Vilshofen 
(36107 Einwohner) sowie 

e) aus dem bisherigen Landkreis Eggenfelden die Gemein-
de Pörndorf (465 Einwohner). 

Der Landkreis wird von den Flüssen Donau, Inn, Ilz und 
Vils durchzogen. Im Norden erfaßt er Teile des Bayerischen 
Waldes mit der Wegscheider Hochfläche, im Süden den öst
lichen Teil des Isar-Inn-Hügellandes. 

Die Siedlungsschwerpunkte sind neben der kreisfreien Stadt 
Passau die Städte Vilshofen, Griesbach i. Rottal und 
Pocking. Eine aufstrebende Entwicklung zeigen auch die 
Märkte bzw. Gemeinden (Zentren) Rotthalmünster, Ruhstorf 
a. d. Rott, Neuhaus a. Inn, Fürstenzell, Ortenburg, Aiden
bach, Eging, Fürstenstein •. Tittling, Büchlberg, Hauzenberg, 
Wegscheid, Obernzell und Untergriesbach. 

Der Landkreis hat eine heterogene Wirtschaftsstruktur, bei 
der die Land- und Forstwirtschaft, das produzierende Ge
werbe und der tertiäre Sektor fast gleichwertig nebenein
ander stehen. Die Wirtschaftsräume Ruhstorf a. d. Rott -
Pocking - Rotthalmünster, Wegscheid, Hauzenberg, Obern
zell und Vilshofen schaffen einen Ausgleich für die in die 
Stadt Passau eingegliederten Gemeinden. Dazu kommt die 
vorhandene Fremdenverkehrswirtschaft mit Schwerpunkten 
in Wegscheid, Gottsdorf, Obernzell, Keilberg, Eging, Titt
ling, Aidenbach und nicht zuletzt in Bad Füssing. 

Die überregionale Verkehrserschließung ist günstig; ein An
schluß an das Autobahnnetz ist durch den Neubau BAB 
Regensburg - Passau im Entstehen. Hauptverkehrslinien 
sind die Bundesstraßen 8, 12, 85 und 388. 

Von Passau aus gehen Eisenbahnlinien nach Regensburg 
(über Vilshofen), Neumarkt St. Veit (über Pocking und Bayer
bach), Freyung und Deggendorf (beide über Kalteneck), 
Hauzenberg und Wegscheid (beide über Erlau). Bezüglich 
der Eisenbahnlinie Passau-Wegscheid ist das Verfahren zur 

Einstellung des Gesamtbetriebes anhängig. Bezüglich der 
Eisenbahnlinie Passau - Hauzenberg ist das Verfahren zur 
Einstellung des Reisezugbetriebes auf der Teilstrecke 
Erlau - Hauzenberg anhängig, bezüglich der Eisenbahn
linie nach Deggendorf über Kalteneck das Verfahren zur 
Einstellung des Reisezugbetriebes auf der Teilstrecke 
Eging - Kalteneck. 

Das ganze Kreisgebiet ist darüber hinaus durch Omnibus
linien erschlossen. 

Der inneren Straßenverkehrserschließung dienen Staats
straßen und ein dichtes Netz von Kreisstraßen. 

Der Landkreis wird von 3 Entwicklungsachsen durchzogen, 
die radial auf das Mittelzentrum Passau zulaufen: 

a) Entwicklungsachse 1. Ordnung: Regensburg - Deggen
dorf - Passau 

b) Entwicklungsachse II. Ordnung: Landshut - Pfarrkirchen 
- Passau 

c) Fremdenverkehrsentwicklungsachse: Cham - Viechtach 
- Regen - Grafenau - Passau. 

Der neue Landkreis Passau gehört in vollem Umfang zum 
Bundesausbaugebiet des Regionalen Aktionsprogrammes 
Ostbayerisches Zonenrtrnd- und Ausbaugebiet und mit Aus
nahme der aus den bisherigen Landkreisen Vilshofen und 
Griesbach i. Rottal angegliederten Teile auch zum Zonen
randgebiet. Schwerpunkt im Sinne des Regionalen Förde
rungsprogrammes sind Tittling, Hauzenberg, Wegscheid, 
Pocking und Vilshofen. 

II. 

Ansatzpunkt des neuen Landkreises ist dfe kreisfreie Stadt 
Passau. Die im Schnittpunkt von drei Entwicklungsachsen 
gelegene Stadt Passau ist das wirtschaftliche und geogra
phische Zentrum des südostbayerischen Raumes, auf das 
die umliegenden Landkreise Passau, Wegscheid, Vilshofen 
und Griesbach i. Rottal orientiert sind. Die Neugliederung 
folgt dieser Ausrichtung. 

Die Landkreise Passau, Wegscheid, Vilshofen und Gries
bach i. Rottal können für sich nicht bestehen bleiben, da 
kein Landkreis den Richtwert von 80 000 Einwohnern auch 
nur annähernd erreicht. Die Neugliederung erfolgt durch 
den Zusammenschluß zum Großlandkreis Passau, wobei 
der westliche Teil des Landkreises Vilshofen wegen seiner 
Orientierung zum Mittelzentrum Deggendorf dem Landkreis 
Deggendorf angegliedert wird. 

Die Zusammenfassung des Passauer Raumes zu einem 
neuen Landkreis schafft eine Gebietskörperschaft, die durch 
ihre Größenordnung eine leistungsfähige Verwaltung er
möglicht. 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind günstig. Indu
strie und Landwirtschaft bi.lden auch künftig die wirtschaft
lichen Grundlagen. Die Neuabgrenzung wird ein ausgegli
chenes. Verhältnis zwischen den verschiedenen Wirtschafts
bereichen schaffen und durch die erzielte heterogene Wirt
schaftsstruktur günstige Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
Außerdem sollen die bestehenden Industriestandorte weiter 
ausgebaut und durch eine verbesserte Infrastruktur noch 
attraktiver gestaltet werden. Wegen der guten landschaft
lichen Voraussetzungen ist auch der Fremdenverkehr weiter 
ausbaufähig. 

Als Alternative zu dieser Lösung wurde im Anhörungsver
fahren. eine Nord-Süd-Lösung vorgeschlagen. Danach soll 
der Passauer Raum in 

einen Landkreis Passau - Süd (Donau-Inn-Kreis), 
bestehend aus dem Landkreis Griesbach i. Rottal, dem 
östlichen Teil des Landkreises Vilshofen, dem südlich 
der Donau gelegenen Teil des Landkreises Passau so
wie einer Gemeinde des Landkreises Eggenfelden, 

und 
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einen Landkreis Pass a u - N o r d (Bayerwaldkreis), 
bestehend aus den Landkreisen Wolfstein, Wegscheid 
und dem nördlich der Donau gelegenen Teil des Land
kreises Passau 

eingeteilt werden. Als Sitz für beide vorgeschlagenen Land
kreise wird überwiegend Passau oder der Raum Passau an
gestrebt, zum Teil werden auch die Städte Griesbach, Vils
hofen und Waldkirchen genannt. 

Der Vorschlag einer Nord-Süd-Lösung wird damit begrün
det, daß der vorgesehene Landkreis Passau nicht über
schaubar und in seiner Struktur (vor allem wirtschaftlich) zu 
heterogen sei. Der Nordteil befürchtet, in einem Großland
kreis gegenüber dem Südteil vernachlässigt zu werden, 
wi)hrend dieser die Sorge ausdrückt, mit seiner höheren 
Steuerkraft die Entwicklung des Nordens finanzieren zu 
müssen. Außerdem werden Unterschiede der Bevölkerung 
im Bayerischen Wald und in der Donauebene hervorgeho
ben .. Eine Rolle spielt auch die Hoffnung, daß eine Nord
Süd-Lösung eine breitere Ämterverteilung ermöglicht.. Als 
Vorteil einer Nord-Süd-Lösung wird schließlich die Möglich
keit betont, den Landkreis Grafenau wunschgemäß dem 
Landkreis Regen zuzuordnen. 

Für den Großlandkreis Passau haben sich eindeutig die 
Stadt und der Kreistag des Landkreises Passau ausgespro
chen. Auch der Kreistag von Griesbach ist für den Groß
landkreis, weil dann Passau sicher Sitz des Landratsamts 
werden würde; er bevorzugt jedoch die Nord-Süd-Lösung 
für den Fall, daß Passau mit Sicherheit auch Sitz des Süd
landkreises werden würde. Der Landkreis Vilshofen strebt 
seine Erhaltung oder zumindest eine Nord-Süd-Lösung mit 
Sitz des Süd-Landkreises in Vilshofen an. Für eine Nord
Süd-Lösung treten auch die Kreistage von Wegscheid und 
Grafenau ein, während der Kreistag des Landkreises Wolf
stein mit 26:14 Stimmen der vorgesehenen Lösung zustimmt. 

Alle Gemeinden dE:ls bisherigen Landkreises Passau, etwa 
die Hälfte der Gemeinden der Landkreise Wegscheid und 
Griesbach i. Rottal sowie fünf Gemeinden des Landkreises 
Vilshofen sind für den Großlandkreis Passau. Fast alle übri
gen Gemeinden dieser Kreise votieren für eine Nord-Süd
lösung. Vom Landkreis Wolfstein, der ebenfalls von der 
Nord-Süd-Lösung betroffen sein würde, sind 20 Gemeinden 
für die vorgesehene Regelung und 6 Gemeinden für die 
Nord-Süd-Lösung. Für eine Nord-Süd-Lösung plädieren in
direkt auch (mit drei Ausnahmen) die Gemeinden des Land
kreises Grafenau, die zum Landkreis Regen wollen. 

Von den Gemeinden der genannten Landkreise (ohne den 
Landkreis Grafenau) haben sich insgesamt 75 mit 115 487 
Einwohnern für die vorgesehenen Landkreise Passau und 
Freyung ausgesprochen, während 38 Gemeinden mit 53507 
Einwohnern für die Nord-Süd-Lösung eintreten. Zählt man 
die Gemeinden des Landkreises Grafenau hinzu, so bleiben 
die Befürworter einer Nord-Süd-Lösung auf Gemeinde
ebene mit insgesamt 56 Gemeinden und ca. 81 000 Einwoh
nern dennoch deutlich in der Minderheit. 

Der vorgesehene Großlandkreis Passau verdient gegenüber 
der Nord-Süd-Lösung den Vorzug. Die Gliederung des 
Großlandkreises folgt den topographischen Verhältnissen 
und der von der Stadt Passau ausgehenden strahlenförmi
gen Verkehrserschließung des gesamten Passauer Raumes. 
Die Teilung dieses Raumes würde zumindest für das Gebiet 
des bisherigen Landkreises Passau eine künstliche Grenze 
darstellen und zwei im Verhältnis zueinander wenig ausge
wogene Landkreise auf Passau orientieren. Die Struktur
daten zeigen, daß zwar die beiden Landkreise etwa die 
gleiche Fläche und Einwohnerzahl aufweisen würden, die 
Steuerkraftzahlen würden jedoch weit auseinanderklaffen, 
wobei der Nord-Landkreis sogar unter der relativen Steuer
kraftzahl des vorgesehenen Landkreises Freyung bleiben 
würde: 

Einwohner Fläche 

Großlandkreis 

Steuerkraft Steuer-
absolut kraft 

Ein
wohner 

DM DM 

Passau 149 099 1530 qkm 14 225 405 96 
Landkreis 
Freyung 70086 948qkm 5 397 392 77 

Passau-Süd 85 834 919 qkm 9 707 974 113 
Passau-Nord 99127 1162 qkm 7147 667 72 

Die Zusammenfassung des Passauer Raumes soll gerade 
gewährleisten, daß die höhere Steuerkraft der Gebiete süd
lich von Passau auch zur Entwicklung der nördlichen Ge
biete herangezogen werden kann. Die Zusammenfassung 
verhindert auch die Bildung zweier unausgewogen struktu
rierter Landkreise (Passau-Süd: stärker Industrie und Ge
werbe, Passau-Nord: stärker Fremdenverkehr und Land
wirtschaft). Bei einer Nord-Süd-Lösung müßten außerdem 
die Standorte der vorläufigen Kreissitze noch bestimmt wer
den. Dabei dürfte für Passau-Süd, aber auch für Passau
Nord nur die Stadt Passau als Kreissitz in Frage kommen, 
wodurch als unerwünschte Konsequenz Passau Standort 
dreier Kreisverwaltungsbehörden werden würde (Stadt und 
zwei Landkreise). 

Die gegen den Großl8indkreis vorgebrachten Argumente 
wiegen demgegenüber weniger schwer. Der Großlandkreis 
Passau ist zwar der größte niederbayerische Landkreis; ge
messen am gesamtbayerischen Maßstab hält er sich jedoch 
durchaus im Rahmen. 

. Hinsichtlich der Feinabgrenzung haben im Anhörungsver
fahren lediglich die Gemeinden Karpfham, Kfndlbach und 
Kößlarn (LKr. Griesbach i. Rottal) und die Gemeinden Ams
ham und Egglham (LKr. Pfarrkirchen) ihre Zuordnung zum 
Landkreis Rottal vorgeschlagen. Die Gemeinden Kindlbach, 
Amsham und Egglham werden deswegen in den Landkreis 
Rottal eingegliedert (vgl. Begründung zum Landkreis Rott
tal). Dagegen kann dem Vorschlag des Marktes Kößlarn 
und der Gemeinde Karpfham nicht entsprochen werden. 
Kößlarn gehört zum Nahbereich und Schulverband Rotthal
münster, Karpfham zum Nahbereich und Schulverband 
Griesbach i. Rottal. Beide Gemeinden werden für die ge
plante und erforderliche Bildung leistungsstarker kommu
naler Einheiten in diesen Bereichen benötigt. 

Zur Frage des vorläufigen Kreissitzes hat bereits der erste 
Entwurf ·dargelegt, daß hierfür wegen ihrer zentralen Lage 
die Stadt Passau in Betracht kommt. Das Anhörungsverfah
ren hat diese Auffassung bestätigt. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf "Passau" fest. Die 
Benennung erfolgt nach dem Kreissitz. 

Zu §8 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 
Vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 
Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10.1971) · 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Regen 
Regen 
76627 
1040 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Wettzell 
Bayerisch 
Eisenstein 
Frauenau 
Raindorf . 
74 Einw./qkm 

46 

25km 
35 km 

32km 

24km 
17 km 
14 km 

absolut 7098835 DM 
je Einwohner 93 DM 
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1. 

Der Landkreis wird aus den bisherigen Landkreisen Regen 
(44622 Einwohner), Viechtach (30096 Einwohner) und der 
Gemeinde Lohberg, Landkreis Kötzting (1909 Einwohner) 
gebildet. 

Er wird vom Regen und dessen Quell- und Seitenflüssen 
durchzogen und umfaßt in wesentlichen Teilen den Mittle
ren Bayerischen Wald. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich der 
Städte Regen, Zwiesel und Viechtach. Auch die Märkte 
Teisnach, Ruhmannsfelden und Bodenmais sowie die Ge
meinden Frauenau und Kirchberg sind überdurchschnittlich 
entwickelt. Die übrigen Teilbereiche sind wesentlich dünner 
besiedelt. Zum Teil weisen die Gemeinden eine stagnie
rende Bevölkerungstendenz auf. 

Der Landkreis hat eine gemischte Wirtschaftsstruktur. Land
wirtschaft, Fremdenverkehr und Industrie bilden die Grund
lage. In der Landwirtschaft herrschen Kleinbetriebe vor, die 
überdies mit ungünstigen Ertragsbedingungen zu kämpfen 
haben. Die Industrie konzentriert sich weitgehend um Re
gen, Zwiesel, Frauenau, Viechtach, Ruhmannsfelden und 
Teisnach. Während im bisherigen Landkreis Regen die 
Glas- und die optische Industrie vorherrschen, bestimmen 
im bisherigen Landkreis Viechtach Betriebe der Kunststoff
industrie, der Elektrotechnik und der Metallindustrie die 
Wirtschaftsstruktur. Der neue Landkreis gehört zum Frem
denverkehrskerngebiet des Bayerischen Waldes mit den 
Hauptschwerpunkten Bayerisch Eisenstein, Zwiesel, Regen, 
Bodenmais, Drachselried, Arnbruck und Viechtach. Durch 
die Neugliederung entsteht eine Gebietskörperschaft, die in 
ihrer Struktur ein ausgewogenes Verhältnis der einzelnen 
Wirtschaftsbereiche aufweist. 

Der überörtlichen Verkehrserschließung dienen die B 11, 
die von Deggendorf nach Regen, Zwiesel und Bayerisch 
Eisenstein führt, sowie die B 85, die von Nordwesten nach 
Südosten verläuft. Von Deggendorf her erfolgt die Erschlie
ßung durch die Eisenbahn mit den beiden Strecken in Rich
tung Viechtach - Blaibach - Kötzting - Lam und Regen -
Zwiesel - Bayerisch Eisenstein. Der inneren Straßenver
kehrserschließung dient ein verzweigtes Netz von Staats
und Kreisstraßen. Der vorgesehene weitere Ausbau von 
Bundes- und Staatsstraßen wird sich günstig auf die Ver
kehrserschließung des Landkreises auswirken. Dies gilt ins
besondere für die neu zu bauende B 11, die eine noch bes
sere Anbindung des Kreisgebiets an die Autobahnen Re
gensburg-Passau und München-Deggendorf zur Folge ha
ben wird. 

Die B 85, die den ganzen Landkreis von Viechtach über 
Teisnach und Regen durchzieht, kann als Fremdenverkehrs
entwicklungsachse angesehen werden. 

Der neue Landkreis gehört in vollem Umfang zum Bundes
ausbaugebiet des Regionalen Aktionsprogramms ostbaye
risches Zonenrand- und Ausbaugebiet und zum Zonenrand
gebiet. Die Schwerpunkte im Sinne des Regionalen Förde
rungsprogramms sind Regen, Viechtach und Zwiesel. 

Der gesamte Landkreis ist als Naherholungsgebiet „Baye
rischer Wald" in das Programm Freizeit und Erholung auf
genommen worden. 

Bereits für die bisherigen Landkreise Regen und Viechtach 
waren einheitlich das Wasserwirtschaftsamt, das Straßen
bauamt und das Landgericht in Deggendorf zuständig. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Regen (44622 Einwohner) und 
Viechtach (30 096 Einwohner) können nicht selbständig er
halten werden; sie sind für sich allein nicht ausreichend 

leistungsfähig. Es bietet- sich daher an, diese an die Tsche
choslowakei angrenzenden Landkreise zusammenzuschlie
ßen. Wenn dabei der Richtwert von 80000 Einwohnern nicht 
ganz erreicht wird, so erscheint dies bei einem dünnbesie
delten Grenzlandkreis, der zudem größtenteils Mittelge
birgscharakter aufweist, vertretbar. Eine Vergrößerung wäre 
nur durch Einbeziehung der Landkreise Kötzting oder Gra
fenau möglich. Der Landkreis Kötzting tendiert jedoch auf
grund der sozio-ökonomischen Verflechtungen und der to
pographischen Gegebenheiten nach Cham. Wegen dieser 
im Anhörungsverfahren betonten Verhältnisse wird der 
Landkreis Kötzting, mit Ausnahme der Gemeinde Lohberg, 
nunmehr dem Landkreis Cham zugeteilt (vgl. die Begrün
dung zum Landkreis Cham). Der Landkreis Grafenau kann 
im Interesse einer sinnvollen Gliederung des südostbaye
rischen Raumes nur mit dem Landkreis Wolfstein verbun
den werden (vgl. die Begründungen zu den Landkreisen 
Freyung und Passau). 

Der neue Landkreis Regen stellt insofern einen einheitlichen 
Gebietskomplex dar, als es gemeinsame Aufgabe des Ge
samtgebietes ist, die Belange der Industrie und des Frem
denverkehrs sinnvoll aufeinander abzustimmen. Strukturell 
gleichartige Gebiete werden damit zu einer überschaubaren 
und auch von der Bevölkerungszahl her gesehen noch lei
stungsfähigen Verwaltungseinheit zusammengefaßt. 

Im Zusammenhang mit den übrigen Lösungen für den ost
bayerischen Raum wird damit insgesamt eine ausgewogene 
Verwaltungsgliederung erreicht. 

Wachstumschancen des Landkreises sind erkennbar; vor 
allem werden Industrie und Fremdenverkehr künftig die 
wirtschaftlichen Grundlagen bilden. Für freiwerdende Kräfte 
aus der Landwirtschaft müssen gewerbliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Für Industrieansiedlungen kommen ins
besondere die bisherigen Standorte in Betracht. Auch der 
Fremdenverkehr kann bei weiterem Ausbau seiner Infra
struktur den bisherigen Stand noch erweitern. Nach Fertig
stellung der Autobahnen München - Deggendorf und Re
gensburg - Deggendorf gehört der neue Landkreis Regen 
zum Naherholungsbereich der Ballungszentren Nürnberg 
und München, so daß neben dem langfristigen Erholungs
reiseverkehr ein starker Wochenendausflugsverkehr ein
setzen wird. 

Den im Anhörungsverfahren vorgebrachten Bedenken des 
Kreistages und - mit Ausnahme der Gemeinde Lohberg -
aller Gemeinden des Landkreises Kö:tzting gegen die ur
sprünglich vorgesehene Eingliederung des bisherigen Land
kreises Kötzting in den Landkreis Regen wurde Rechnung 
getragen. Als einzige Gemeinde des Landkreises Kötzting 
hat sich die Gemeinde Lohberg in beiden Anhörungsverfah
ren für den neuen Landkreis Regen ausgesprochen. Der 
Landkreis Kötzting hat sich gegen diese Zuordnung ge
wandt, weil Lohberg zum Nahbereich und Schulverband 
Lam gehört. Dem Vorschlag der Gemeinde Lohberg kann 
entsprochen werden, weil es zweckmäßig erscheint, das 
Fremdenverkehrsgebiet um den Arber dem neuen Land
kreis Regen zuzuweisen. Der Nahbereich und Schulverband 
Lam wird dadurch nicht gefährdet. Mit dieser Zuordnung 
kann im übrigen den Vorstellungen der Landkreise Regen 
und Viechtach zumindest teilweise entsprochen werden. 

Außerdem wurde in beiden Anhörungsverfahren vom Land
kreis Regen und einem Teil seiner Gemeinden vorgeschla
gen, auch der Landkreis Grafenau oder zumindest die un
mittelbar an den bisherigen Landkreis Regen angrenzen
den Gemeinden des Landkreises Grafenau sollten in den 
neuen Landkreis eingegliedert werden. Dem kann jedoch 
aus den oben genannten Gründen nicht entsprochen wer
den. Schließlich streben die zum Landkreis Viechtach ge
hörenden Gemeinden Achslach, Gotteszell, Patersdorf und 
Ruhmannsfelden den Anschluß an den Landkreis Deggen-
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dorf und die Gemeinde Moosbach den Anschluß an den 
Landkreis Cham an. Dadurch würden aber dem künftigen 
Landkreis Regen einwohnerstarke Bereiche entzogen, was 
den ohnehin nicht sehr bevölkerungsreichen neuen Land
kreis (76627 Einwohner) unvertretbar schwächen müßte, 
während die Landkreise Deggendorf bzw. Cham auf diese 
Gebiete nicht angewiesen sind. Außerdem ist die zum Nah
bereich Ruhmannsfelden gehörende Gemeinde Zachenberg 
mit ihrer Zuteilung zum Landkreis Regen einverstanden und 
könnte nicht umorientiert werden. 

In der Frage des vorläufigen Sitzes der Kreisverwaltung hat 
bereits der erste Entwurf dargelegt, daß hierfür die Städte 
Regen und Viechtach in Betracht kommen, wobei zunächst 
Regen als Sitz bestimmt wurde. Der Kreistag und die Ge
meinden des Landkreises Viechtach schlagen die Stadt 
Viechtach als Sitz des neuen Landkreises vor. Eine Ände
rung des vorläufigen Sitzes ist jedoch nicht veranlaßt. Re
gen liegt zwar nicht ganz zentral, ist aber dennoch von allen 
Teilen des Landkreises, dank seiner Lage am Schnittpunkt 
der Bundesstraßen 11 und 85, gut erreichbar. Der endgül
tige Sitz wird erst nach Anhörung des neuen Kreistages 
festgelegt werden. Als vorläufigen Namen legt der Entwurf 
„ Regen" fest. Damit wird der Beziehung des Gesamtraumes 
zur Stadt Regen, die ihren Namen vom Fluß ableitet, Rech
nung getragen. 

Zu§ 8 Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Rottal 
Pfarrkirchen 

101708 

1275 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Dirnaich 
Untergrafendorf 
Ering 
Kirchdorf a. Inn 

80 Einw./qkm 

82 

40 km 
40km 

35 km 
25 km 
27km 
27 km 

absolut 10911 439 DM 
je Einwohner 109 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Landkreise 
Pfarrkirchen (51165 Einwohner) und Eggenfelden (48 226 
Einwohner insges.) mit Ausnahme der Gemein'de Pörndorf 
(465 Einwohner), die zum neuen Landkreis Passau kommt, 
und der Gemeinden Langgraben, Pischelsdorf, Simbach 
und Ruhstorf (2693 Einwohner), die dem Landkreis Untere 
Isar angegliedert werden. 

Hinzu kommen aus dem bisherigen Landkreis Griesbach i. 
Rottal die Gemeinden Bayerbach, Simbach und Kindlbach 
(4067 Einwohner) und aus dem bisherigen Landkreis Vils
biburg die Gemeinden Dirnaich und Hölsbrunn (1408 Ein
wohner). 

Der Landkreis wird von Westen nach Osten von der Rott 
durchzogen. Er umfaßt im wesentlichen das ganze Rottal 
und das Isar/Inn-Hügelland. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich der 
Städte Pfarrkirchen, Eggenfelden und Simbach a. Inn. Eine 
aufstrebende Entwicklung zeigen auch die Märkte bzw. Ge
meinden Gangkofen, Wurmannsquick, Triftern, Simbach, 
Johanniskirchen, Arnstorf, Tann und Ering a. Inn. Die übri
gen Teilbereiche sind wesentlich dünner besiedelt, da es 

sich beim Rottal um ein typisch ländliches Streusiedlungs
gebiet handelt. Zum Teil weisen die Gemeinden eine sta" 
gnierende Bevölkerungstendenz auf. 

Der Landkreis ist noch stark landwirtschaftlich geprägt. Das 
produzierende Gewerbe und der tertiäre Sektor sind noch 
nicht stark ausgeprägt. Wirtschaftliche Schwerpunkte sind 
Pfarrkirchen, Eggenfelden und Simbach a. Inn. Daneben 
verfügen noch die Orte Arnstorf und Johanniskirchen über 
nennenswerte Industriebetriebe. · 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist günstig; 
ein Anschluß an das Autobahnnetz fehlt allerdings. Haupt
verkehrslinien in Ost-West-Richtung sind die Bundesstra
ßen 388 und 12 sowie in Nord-Süd-Richtung die Bundes
straße 20. Der inneren Straßenverkehrserschließung dienen 
vor allem Staatsstraßen und ein verzweigtes Netz von Kreis
straßen. Der Landkreis wird längs der Rott auf der Strecke 
Massing - Bayerbach von der Eisenbahnlinie Mühldorf -
Neumarkt - St. Veit - Pocking - Passau durchquert, die 
Eggenfelden und Pfarrkirchen berührt. Der vorgesehene 
weitere Ausbau der Bundes- und Staatsstraßen sowie der 
Neubau der BAB München - Passau werden sich auf die 
Verkehrsentwicklung günstig auswirken. Das um Eggenfel
den L!nd Pfarrkirchen zentrierte Netz der allgemeinen Om
nibuslinien hat sich vor allem quer zur genannten Bundes-
bahnstrecke entwickelt. · 

Der Landkreis liegt im Einzugsgebiet der Entwicklungs
achse II. Ordnung Landshut - Eggenfelden - Pfarrkirchen 
- Passau. An diesem lnfrastrukturband sowie im Raum 
Simbach a. Inn sind die Entwicklungschancen am größten. 

Ein kleiner Teil des Landkreises, nämlich das Untere Inntal, 
ist als Naherholungsgebiet in das Programm für Freizeit 
und Erholung aufgenommen. 

Der neue Landkreis gehört insgesamt zum Bundesausbau
gebiet des Regionalen Aktionsprogramms ostbayerisches 
Zonenrand- und Ausbaugebiet. Schwerpunktorte im Sinne 
dieser Programme sind Pfarrkirchen, Eggenfelden und 
Simbach a. Inn. 

Bereits für die bisherigen Landkreise Pfarrkirchen und Eg
genfelden war einheitlich das Straßen- und Wasserbauamt 
Pfarrkirchen zuständig. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Pfarrkirchen (51165 Einwohner) 
und Eggenfelden (48226 Einwohner) können für sich allein 
nicht erhalten bleiben; sie erreichen mit ihrer Bevölkerungs
zahl nicht annähernd den Richtwert. Es bietet sich deshalb 
an, sie zusammen"zuschließen, da sie im wesentlichen das 
ganze Rottal umfassen. Das geschichtlich und stammes
mäßig gewachsene Kernland um Rott und Inn wird damit 
zu einer Gebietskörperschaft zusammengefaßt. Das Rottal, 
das sich auch als ein sozio-ökonomischer Raum heraus
kristallisiert, ermöglicht in der vorgesehenen Größenord
nung eine leistungsfähige Verwaltung. 

Das bereits zu Pfarrkirchen tendierende Gebiet um Birn
bach (mit den Gemeinden Bayerbach und Kindlbach) aus 
dem bisherigen Landkreis Griesbach i. Rottal und die zum 
Einzugsbereich des Marktes Gangkofen gehörenden Ge
meinden Dirnaich und Hölsbrunn aus dem bisherigen Land
kreis Vilsbiburg müssen im Rahmen einer sinnvollen Neu
gliederung dem neuen Landkreis angegliedert werden. 

Fast alle Gemeinden des bisherigen Landkreises Pfarrkir
chen bejahen den Landkreis Rottal. Aus dem bisherigen 
Landkreis Eggenfelden werden, auch wenn die Gemeinden 
die Erhaltung ihres Landkreises wünschen, im Grunde nur 
Bedenken gegen den zukünftigen Kreissitz Pfarrkirchen 
vorgebracht. 
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Die Gemeinden Simbach a. Inn und Kirchdorf a. Inn streben 
eine Angliederung an Oberbayern an. Für diesen Wunsch 
dürften in erster Linie finanzielle Ges.ichtspunkte (niedrigere 
Kreisumlage) ausschlaggebend gewesen sein. Bei einer 
Ausgliederung beider · Gemeinden würde der ohnedies 
steuerschwache Landkreis Rottal Einbußen in seiner Wirt
schaftskraft erleiden (das gilt vor allem im Hinblick auf den 
Industriestandort Simbach a. Inn), die seine künftige Ent
wicklung erheblich beeinträchtigen würden. Den. Umgliede
rungswünschen beider Gemeinden kann daher nicht statt
gegeben werden, wenn nicht die Reform für die verbleiben
den Gemeinden beträchtliche Nachteile mit sich bringen 
soll. 

Die Gemeinde Massing wünscht eine Eingliederung nach 
Altötting, falls Eggenfelden nicht Kreissitz wird; die Ge
meinde kann jedoch nicht aus dem Entwicklungsband „Rott
tal", dem sie unstreitig angehört, entlassen werden. Mas
sing gehört zum Hauptschulsprengel Gangkofen, ·kann als 
Nahbereichszentrum nicht von den umliegenden Gemein
den gelöst werden und hat außerdem eindeutige Verflech
tungen mit Eggenfelden. 

Die Gemeinden Dirnaich und Hölsbrunn treten für die Er
haltung ihres bisherigen Landkreises Vilsbiburg ein. Dieser 
kann aber seine Selbständigkeit nicht behalten und geht 
daher im erweiterten Landkreis Landshut auf. Da beide Ge
meinden im Einzugsbereich des Nahbereichs Gangkofen 
liegen, müssen sie ebenfalls dem Landkreis Rottal zuge
ordnet werden. 

Entsprechend ihren Vorschlägen wurden die Gemeinden 
Egglham, Kindlbach und Kollbach in den Landkreis Rottal 
einbezogen und der Nahbereich Simbach mit den Gemein
den Langgraben, Pischelsdorf, Ruhstorf und Simbach statt 
dem Landkreis Rottal dem Landkreis Untere Isar zugeord
net. 

Abweichend vom ersten Entwurf werden auch die Gemein~ 
den Kollbach (Landkreis Eggenfelden), Egglham (Landkreis 
Pfarrkirchen) und Kindlbach (Landkreis Griesbach i. Rottal) 
dem Landkreis Rottal zugeordnet. 

Die Gemeinde Kollbach tendiert zum Nahbereich Gang
kofen (Hauptschulverband Gangkofen). Da sie nur ca. 500 
Einwohner zählt, ist ihre Ausgliederung aus dem durch die 
Zuordnung des Simbacher Raums gestärkten Landkreis 

. Untere Isar auch vertretbar. Die Gemeinde Egglham ist so
wohl auf Pfarrkirchen als auch auf Aidenbach ausgerichtet. 
Die Verflechtungen der Gemeinde mit dem Raum Pfarrkir
chen sind jedoch weitaus stärker als mit Aidenbach und dem 
Raum Passau (wesentlich geringere Entfernung und bes
sere Verkehrsverbindungen nach Pfarrkirchen, weit mehr 
Pendler nach Pfarrkirchen als nach Passau; Besuch der 
weiterführenden Schulen in Pfarrkirchen). Schließlich kann 
der Nahbereich Aidenbach auch ohne die Gemeinde erhal
ten bleiben. 

Die Gemeinde Kindlbach möchte sich mit den Gemeinden 
Simbach und Bayerbach zusammenschließen. Sie kann 
auch dem Nahbereich Simbach zugeordnet werden. 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind günstig. In
dustrie und Landwirtschaft bilden auch künftig die wirt
schaftlichen Grundlagen. Für freiwerdende Arbeitskräfte 
aus der Landwirtschaft müssen gewerbliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Als Ansatzpunkte für Industrieansied
lungen kommen insbesondere die bestehenden Schwer
punkte der Industrie in Betracht. Die bestehenden Fremden
verkehrsansätze (Urlaub auf dem Bauernhof) sollten weiter 
ausgebaut werden. 

Insgesamt kann gesagt werden, daß die Entwicklungser
wartungen am lnfrastrukturband Landshut - Eggenfelden 
- Pfarrkirchen - Passau sowie im Raume Simbach a. Inn 

am größten sind. Die Mehrheit der Bevölkerung wird in Zu
kunft noch stärker in diese Räume tendieren und damit die 
bereits vorhandenen sozio-ökonomischen Verflechtungen 
weiter ausprägen. 

Im Anhörungsverfahren hat sich gezeigt, daß mit dem neuen 
Landkreis im wesentlichen Einverständnis besteht. 

In der Frage des vorläufigen Sitzes der Kreisverwaltung hat 
bereits der erste Entwurf dargelegt, daß sich hierfür die 
Stadt Pfarrkirchen anbietet, weil sie vom ganzen Kreisge
biet aus gut erreicht werden kann. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf „Rottal" fest. Damit 
wird der geographisch und geschichtlich gewachsenen Aus
richtung des Gesamtraumes Rechnung getragen. 

Zu§ 8 Nr. 8 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Straubing-Bogen 

Straubing 

78366 

1199 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Hailing 
Gittensdorf 
Oberhaselbach 
Mariaposching 

65 Einw./qkm 

103 

40km 
45 km 

16 km 
25km 
32km 
25 km 

absolut 6389672 DM 
je Einwohner 81 DM 

Der neue Landkreis Straubing-Bogen wird gebildet aus den 
bisherigen Landkreisen Straubing (25 084 Einwohner ohne 
die Gemeinden Alburg, Hornstorf, lttling und Kagers, die der 
kreisfreien Stadt Straubing eingegliedert werden) und Bo
gen (36 940 Einwohner ohne die Gemeinde Bernried, die 
nach Deggendorf orientiert ist und daher diesem Landkreis 
eingegliedert wird) sowie aus wesentlichen Teilen des Land
kreises Mallersdorf (14 853 Einwohner), einigen Gemeinden 
des Landkreises Regensburg (1324 Einwohner), soweit sie 
in den Raum Straubing-Bogen tendieren und Ortsteilen der 
Gemeinde Grub (bisher Landkreis Kötzting, 165 Einwohner). 

Der Landkreis, der von der Donau durchzogen wird, ist 
landschaftlich reich gegliedert. Im nördlichen Teil liegen die 
Berge des vorderen Bayerischen Waldes, in der Donaunie
derung befindet sich der fruchtbare Gäuboden, an den in 
Richtung Süden das niederbayerische Hügelland anschließt. 

Das wirtschaftliche und geographische Zentrum des neuen 
Landkreises ist die kreifreie Stadt Straubing. 

Die Siedlungsschwerpunkte liegen im Bereich der kreis
freien Stadt Straubing, der Stadt Bogen und des Marktes 
Mallersdorf. Eine zunehmende Entwicklung zeigen die Ge
meinden um .die kreisfreie Stadt Straubing und zum Teil im 
vorderen Bayerischen Wald. Die übrigen Teilbereiche sind 
dünn besiedelt; sie weisen zum Teil eine stagnierende Be
völkerungstendenz auf. 

Landwirtschaft, Handwerk, Fremdenverkehr und zu einem 
Teil auch Industrie sind die wirtschaftliche Grundlage. In
dustriebetriebe liegen, abgesehen von der Stadt Straubing, 
in der Stadt Bogen sowie in den Gemeinden Ascha, Nieder
winkling, Hunderdorf und Geiselhöring. Der nördliche Be
reich des Landkreises ist ein führendes Fremdenverkehrs-
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und Naherholungsgebiet. Der Schwerpunkt liegt vor allem 
in St. Englmar. Große Teile des Landkreises sind landwirt
schaftlich strukturiert (Gäuboden). Im Norden (Bayerischer 
Wald) herrschen Kleinbetriebe vor, die zudem mit ungünsti
gen Erzeugungsbedingungen zu kämpfen haben. Der süd
liche und westliche Teil des neuen Landkreises bietet kaum 
industrielle Arbeitsplätze. 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist günstig; 
ein Anschluß an das Autobahnnetz wird mit der geplanten 
bzw. im Bau befindlichen Autobahn Regensburg - Deggen
dorf - Passau erfolgen. Hauptverkehrslinien in Ost-West
Richtung sind die Bundesstraße 8, die Hauptbahnstrecke 
Regensburg - Passau sowie die Donau als Wasserstraße, 
in Nord-Süd-Richtung die Bundesstraße 20 sowie die Bahn
linien von Neufahrn i. NB über Straubing - Bogen - Milta.ch 
- Cham (allerdings läuft ein Verfahren zur Stillegung des 
Streckenabschnittes Steinburg - Konzell - Miltach). Der 
Landkreis wird im äußersten Westen noch von der Bundes
straße 15 und der Hauptbahnstrecke Landshut - Regens
burg berührt. Der inneren Straßenverkehrserschließung 
dienen vor allem die Staats- und Kreisstraßen. Das Netz 
der allgemeinen Omnibuslinien hat Straubing zum Zen
trum. Von dort gehen die Linien vor allem in Nord-Süd-· 
Richtung aus. 

Der Landkreis entspricht im wesentlichen dem engeren Be
reich des Mittelzentrums Strubing; er wird von der Ent
wicklungsachse 1. Ordnung Regensburg - Straubing - Deg
gendorf - Passau durchquert. 

Das Gebiet des Landkreises am Donauband und nördlich 
davon im Bayerischen Wald ist in das Programm für Frei
zeit und Erholung aufgenommen. 

Der neue Landkreis Straubing-Bogen gehört im vollen Um
fang zum Bundesausbaugebiet des Regionalen Aktionspro
gramms Ostbayerisches Zonenrand- und Ausbaugebiet und 
im Bereich des bisherigen Landkreises Bogen zum Zonen
randgebiet. Die Stadt Bogen ist Schwerpunktort im Sinne 
des Regionalen Förderungsprogramms des Bundes. 

II. 

Die Stadt Straubing zählt zu den drei möglichen Oberzen
tren Niederbayerns. Sie ist der Ansatzpunkt für einen Land
kreis an der Grenze zur Oberpfalz, der den Zielen der 
Landkreisreform entspricht. Zu diesem Landkreis müssen 
zwangsläufig die bisherigen Landkreise Straubing und Bo
gen, die schon immer enge Verflechtungen hatten und für 
sich allein die notwendige Einwohnerzahl nicht erreichen, 
kommen. Da auch der Nahbereich Mallersdorf - Pfaffen
berg dem Raum Straubing zugeordnet ist, wird auch dieser 
Bereich entsprechend den überwiegend geäußerten Vor
stellungen in diesein Raum, dem neuen Landkreis angeglie
dert. Hierzu kommen noch einige Gemeinden aus dem bis
herigen Landkreis Regensburg und Teile der Gemeinde 
Grub aus dem bisherigen Landkreis Kötzting, die sich orga
nisch diesem Landkreis anfügen. 

Der neue Landkreis, der monozentrisch auf die Stadt Strau
bing ausgerichtet ist, bildet einen sozio-ökonomischen 
Raum. Die engen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zur Stadt Straubing waren für den Zuschnitt 
des Landkreises mitentscheidend. Mit ihm wird eine Ge
bietskörperschaft ,geschaffen, die auch alle Voraussetzun
gen für eine leistungsfähige Verwaltung bietet. 

Die sozio-ökonomischen Wachstumschancen des Landkrei
ses sind, auch wenn wirtschaftsstarke Gemeinden des bis
herigen Landkreises Straubing der Stadt angegliedert wer
den, angesichts der erwarteten Autobahnerschließung sowie 
des Ausbaus der Donau im Zusammenhang mit dem .Rhein
Main-Donau-Kanal als günstig zu bezeichnen. Dabei ist es 
wichtig, daß für freiwerdende Kräfte aus der Landwirtschaft 

gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Als Ansatz
punkte für Industrieansiedlungen kommen insbesondere' 
die Schwerpunkte in den ländlichen Gebieten in Betracht 
(Mitterfels, Hunderdorf, Schwarzach, Straßkirchen, Leibl
fing, Mallersdorf-Pfaffenberg und Geiselhöring). Für den 
Fremdenverkehr bieten sich im Bayerischen Wald weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Im Anhörungsverfahren haben sich die Landkreise Strau
bing und Bogen sowie ihre Gemeinden mit wenigen Aus
nahmen, die die Feinabstimmung betreffen, mit dem vor
geschlagenen Zuschnitt einverstanden erklärt. Der Land
kreis Mallersdorf ist für eine Sektorallösung nördlich von 
Landshut. Sofern dieses Anliegen nicht verwirklicht werden 
kann, ist er für eine Aufteilung seiner Gemeinden entspre
chend deren Wünschen. Die Gemeinden des Landkreises 
Mallersdorf, die bereits im ersten Entwurf für Straubing vor
gesehen waren (Raum Geiselhöring}, sind mit dieser Lösung 
einverstanden. Dazu haben sich noch die Gemeinden des 
Nahbereichs Mallersdorf weitgehend für den neuen Land
kreis Straubing-Bogen ausgesprochen. Im ersten Anhö~ 
rungsverfahren billigte nur die Gemeinde Oberhaselbach 
ihre ursprünglich vorgesehene Zuteilung zum Landkreis 
Landshut; im zweiten Anhörungsverfahren stimmte auch der 
Markt Pfaffenberg, der sich zunächst mit 10:1 Stimmen für 
den Landkreis Straubing ausgesprochen hatte, für den 
Landkreis Landshut (7:2 Stimmen). 

Den Vorstellungen des Landkreises Mallersdorf kann nicht 
Rechnung getragen werden, weil der Raum um Landshut 
schon wegen der Größenordnungen nicht in einen Nord
und einen Südlandkreis aufgegliedert werden kann. 

Die Gemeinden des Nahbereichs Mallersdorf können da
gegen auf Grund ihrer Stellungnahme im Anhörungsverfah
ren dem Landkreis Straubing-Bogen zugeordnet werden. 
Ausgenommen sind die Gemeinden lnkofen und Pinkofen, 
die ihren Vorstellungen entsprechend dem Landkreis Re
gensburg angegliedert werden. 

Der Nahbereich Mallersdorf ist mittelzentral sowohl nach 
Landshut als auch nach Straubing ausgerichtet. Im Anhö
rungsverfahren haben die Gemeinden des Mallersdorfer· 
Raums jedoch auf ihre stärkeren Bindungen zu Straubing 
hingewiesen (günstigere Verkehrsverbindungen; engere 
schulische und wirtschaftliche Beziehungen zu Straubing). 
Außerdem gehören einige Gemeinden zum Schulverband 
Laberweinting, dem sie nicht ausgegliedert werden wollen. 
Der Anschluß des Mallersdorfer Raums an den Landkreis 
Straubing-Bogen erscheint auch deshalb zweckmäßig, weil 
so der Landkreis nach der Ausgliederung der Gemeinden 
Alburg und lttling auf nunmehr 78 000 Einwohner gestärkt 
werden kann, während es vertretbar ist, den Landkreis 
Landshut von etwa 103000 Einwohnern auf etwa 97000 Ein
wohner zu verkleinern. 

Die Gemeinde Oberhaselbach, die mit ihrer ursprünglich 
vorgesehenen Zuteilung zum Landkreis Landshut einver
standen ist, kann wegen ihrer Nahbereichsverflechtungen 
und dem Schulverband nicht aus dem Nahbereich Mallers
dorf ausgegliedert werden. Außerdem hat sich Oberhasel
bach im zweiten Anhörungsverfahren nicht mehr geäußert. 
Die Marktgemeinde Pfaffenberg gehört zum Nahbereich 
und Schulverband Mallersdorf und ist mit Straubing ebenso 
verflochten wie der übrige Nahbereich Mallersdorf. Die ih
rem Votum im ersten Anhörungsverfahren entgegengesetzte 
neue Stellungnahme der Gemeinde kann nicht zum Anlaß 
genommen werden, die Zuordnung des gesamten Mallers
dorfer Raumes in Frage zu stellen. Die Zuordnung der be
troffenen Gemeinden zum Landkreis Straubing entspricht 
ihren im ersten Anhörungsverfahren geäußerten Vorstel
lungen, die durch erneute Beschlüsse der Gemeinden Mal
lersdorf und Niederlindhart im zweiten Anhörungsverfahren 
noch zusätzlich bekräftigt wurden. 
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Die Gemeinde Unterzeitldorn aus dem bisherigen Land
kreis Straubing möchte sich der kreisfreien Stadt Straubing 
anschließen. Würde diesem Wunsch entsprochen, so würde 
sich die Stadt sehr weit und völlig unorganisch in das länd
liche Umland erstrecken. 

Aus dem bisherigen Landkreis Bogen wünscht die Gemein
de Gittensdorf den Anschluß an Cham. Die Gemeinde wird 
aber für die Bildung einer Großgemeinde in diesem Raum 
benötigt. Auch im schulischen Bereich ist Gittensdorf mit 
den Nachbargemeinden im Landkreis Bogen eng verbun
den. Für den Anschluß an Cham spricht nur die gegenüber 
Straubing etwas kürzere Entfernung; da aber die Verbin
dung nach Straubing über die B 20, die noch ausgebaut 
werden soll, als gut bezeichnet werden kann, soll es bei 
der vorgesehenen Zuordnung verbleiben. 

Die Gemeinden Mariaposching und Niederwinkling streben 
einen Anschluß an den Landkreis Deggendorf an, wobei 
einmal die relativ kurze Entfernung nach Deggendorf und 
zum anderen die wirtschaftlichen Beziehungen zu dieser 
Stadt als Begründung dienen. Diese Gesichtspunkte sind 
jedoch nicht so gewichtig, daß sie eine Eingliederung in 
den Landkreis Straubing-Bogen als unzweckmäßig erschei
nen ließen. Es muß berücksichtigt werden, daß beide Ge
meinden dem Sprengel der erst kürzlich mit erheblichem 
Kostenaufwand erweiterten Hauptschule Schwarzach ange
hören. Schließlich werden Mariaposching und Niederwink
ling für die Bildung einer Gemeinde bzw. Verwaltungs
gemeinschaft im Raum zwischen dem Unterzentrum Bogen 
und der Landkreisgrenze zu Deggendorf benötigt. Auch der 
Nahbereich um Schwarzach mit etwa 5600 Einwohnern 
kann nicht weiter geschwächt werden. 

Zu den Gemeinden, die aus dem Landkreis Regensburg dem 
neuen Landkreis Straubing-Bogen zugeteilt werden sollen, 
kommt noch auf eigenen Wunsch die Gemeinde Niederach
dorf hinzu, die mit den übrigen umzug.liedernden Gemein
den schulisch und kirchlich verbunden ist sowie ebenfalls 
enge verkehrsmäßige und wirtschaftliche Verbindungen 
zum Landkreis Straubing aufweist. Dagegen kann Höhen
berg nicht - wie es den Vorstellungen der Gemeinde ent
sprechen würde - dem Landkreis Regensburg zugeordnet 
werden, weil sich dort keine geeignete Gemeindeanbin
dung ergibt. 

Im ersten Entwurf wurde dargelegt, daß für den vorläufigen 
Sitz der Kreisverwaltung die Städte Straubing und Bogen in 
Betracht kommen. Die Entscheidung fiel deshalb zugunsten 
Straubings, weil die Stadt der verkehrsgeographische Mit
telpunkt des Landkreises ist; sie bindet alle Teile des Land
kreises, insbesondere auch die Gemeinden aus dem bis
herigen Landkreis Mallersdorf an den neuen Landkreis. Der 
endgültige Sitz wird erst nach Anhörung des neuen Kreis
tages festgelegt. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf - entsprechend 
einem Vorschlag des Landkreises Bogen und der meisten 
seiner Gemeinden - Straubing-Bogen fest. Damit wird den 
gewachsenen Beziehungen des Gesamtraumes entsprochen, 
wobei vor allem auch der geschichtlichen Bedeutung des 
Raumes Bogen (Heimat des Bayerischen Rautenwappens) 
Rechnung getragen wird. 

Zu§ 8 Nr. 9 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Untere Isar 

Dingolfing 

72467 

887 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

30km 
35km 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Reichstorf 
Altenbuch 
Rampoldstetten 
Martinsbuch 

82 Einw./qkm 

59 

34km 
28 km 
16 km 
15 km 

absolut 8358909 DM 
je Einwohner 115 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Landkreise 
Dingolfing (34968 Einwohner) und Landau a. d. Isar (30645 
Einwohner), mit Ausnahme der Gemeinde Lailling (292 Ein
wohner), die dem Landkreis Deggendorf angegliedert wird. 

Hinzu kommen aus dem bisherigen Landkreis Eggenfelden 
· die Gemeinden Langgraben, Pischelsdorf, Ruhstorf und 

Simbach b. Landau a. d. Isar (2693 Einwohner), aus dem 
bisherigen Landkreis Mallersdorf die Gemeinden Martins
buch, Mühlhausen und Süßkofen (1282 Einwohner) sowie 
aus dem bisherigen Landkreis Vilsbiburg die Gemeinden 
Frontenhausen und Ramp_oldstetten (3171 Einwohner). 

Der Landkreis wird von Südwesten nach Nordosten vom 
Unterlauf der Isar durchzogen. Im südlichen Kreisgebiet 
verläuft in gleicher Richtung die Vils. Seitlich dieser Fluß
täler erstreckt sich das niederbayerische Hügelland. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich der 
Städte Dingolfing und Landau a. d. Isar. Eine zunehmende 
Entwicklung zeigen auch die Kleinzentren an Isar und Vils. 

Der neue Landkreis ist zwischen den beiden Unterzentren 
Dingolfing und Landau a. d. Isar bipolar ausgerichtet. Er 
liegt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung München-Lands
hut-Deggendorf. Die Entwicklungschancen für den Land
kreis sind daher günstig zu beurteilen. 

Um die Entwicklungsach$e liegen die Nahbereiche, die in 
ihrer Wirtschaftsstruktur derzeit noch weitgehend landwirt
schaftlich orientiert sind. Sie finden speziell im gewerb
lichen Schwerpunkt Dingolfing eine wirtschaftlich sinnvolle 
Ergänzung. 

Wirtschaftlicher Schwerpunkt ist neben Dingolfing auch 
Landau a. d. Isar. Außerdem verfügen noch die Orte Markl
kofen und Pilsting über größere Industriebetriebe. Das Um
land dieser Orte ist demgegenüber stark landwirtschaftlich 
orientiert und von disperser Siedlungsstruktur .:__ für Nieder
bayern typisch - geprägt. 

Der überörtlichen Verkehrserschließung des Landkreises 
Dingolfing dienen vor allem die B 11 und 20 sowie die 
Staatsstraßen St 2083, St 2111, St 2114, St 2327 und St 2141. 
Weitere Staatsstraßen und ein verzweigtes Netz von Kreis
straßen erschließen das Kreisgebiet. 

Längs der Isar verläuft die Bahnlinie Landshut-Plattling
Bayerisch Eisenstein. Sie durchquert den gesamten Land
kreis, wobei sie die Städte Dingolfing und Landau a. d. Isar 
berührt. Der Nachteil, daß nur eine einzige Eisenbahnlinie 
vorhanden ist, wird weitgehend durch das Netz der Omnibus
linien ausgeglichen. Die vorgesehene BAB München-Deg
gendorf, die Umgehung von Dingolfing im Zuge der St 2111 
und die weiteren Ausbaumaßnahmen werden sich günstig 
auf die Verkehrserschließung des Landkreises auswirken. 

Das Untere lsartal im Landkreis ist als Naherholungsgebiet 
in das Programm für Freizeit und Erholung aufgenommen. 

Der neue Landkreis Untere Isar gehört insgesamt zum Ak
tionsraum des Regionalen Aktionsprogramms Ostbayeri
sches Zonenrand- und Ausbaugebiet und, mit Ausnahme 
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des Gebiets des bisherigen Landkreises Dingolfing, zum 
Bundesausbaugebiet mit dem Schwerpunkt Landau a. d. 
Isar. 

II. 

Die Zusammenlegung der benachbarten Landkreise Dingol
fing und Landau a. d. Isar, beide im unteren lsartal gelegen, 
bietet sich als einzig sinnvolle Lösung zwischen den beiden 
Schwerpunkten Deggendorf und Landshut an. Der Landkreis 
weist in bezug auf die geographische, kulturelle, verkehrs
und bevölkerungsmäßige Situation bereits viele Gemein
samkeiten auf. Dabei wurde grundsätzlich der Grenzziehung 
der bisherigen Landkreise gefolgt. Die Grenzabweichungen 
berücksichtigen natürliche Gegebenheiten, Nahbereichsver
flechtungen und erkennbare Entwicklungstendenzen auf 
Kreisebene. Dies gilt sowohl für die Gemeinde Lailling, die 
Deggendorf zugeordnet wird, als auch für die Gemeinden 
aus den bisherigen Landkreisen Eggenfelden, Mallersdorf 
und Vilsbiburg, die in den Landkreis Untere Isar hereinge
riommen werden. Entgegen dem Erstentwurf wurde auch 
der Raum Simbach b. Landau a. d .. Isar mit den Gemein
den Langgraben, Pischelsdorf, Ruhstorf und Simbach ent
sprechend dem Vorschlag der Gemeinden dem Landkreis 
Untere Isar zugeordnet, weil sie mit den Zentren Dingolfing 
und Landau a. d. Isar enger verbunden sind, als mit Eggen
felden und Pfarrkirchen; vor allem ist ein großer Teil der 
Pendler in Dingolfing und Landau a. d. Isar beschäftigt. Die 
Umgliederung erscheint auch deswegen zweckmäßig, weil 
der Landkreis gestärkt werden kann. Die vorgesehene Ein
wohnerrichtzahl wird im neuen Landkreis zwar nicht er
reicht, das Gebiet im .Entwicklungsband des lsartales zwi
schen Landshut und Deggendorf kann aber, wenn im Ge
samtraum eine sinnvolle Gliederung erreicht werden soll, 
nicht anders eingeteilt werden. 

Durch die Gliederung des neuen Landkreises entsteht eine 
ausgewogene heterogene Wirtschaftsstruktur mit guten Ent
wicklungschancen. Die zur Zeit in Landau a. d. Isar laufen
den Industrieansiedlungen lassen eine wesentliche Stär
kung dieses Unterzentrums erwarten, so daß der neue 
Landkreis über zwei wirtschaftliche Schwerpunkte verfügen 
wird. Diese sind dann in der Lage, für das landwirtschaftlich 
orientierte Umland die gewerblichen Arbeitsplätze zu bie
ten. Die für die industrielle Entwicklung in Dingolfing und 
Landau a. d. Isar erforderlichen Arbeitskräfte müssen zu 
einem wesentlichen Teil auch aus den nördlichen Gebieten 
der bisherigen Landkreise Vilsbiburg und Eggenfelden ge
wonnen werden. 

Im Anhörungsverfahren haben die Landkreise Dingolfing 
und Landau a. d. Isar dem Zuschnitt des neuen Landkreises 
im Grundsatz zugestimmt. Auch fast alle für den neuen Land
kreis vorgesehenen Gemeinden sind mit ihrer Zuordnung 
einverstanden. Die Gemeinde Kollbach wurde ihrem Vor
schlag entsprechend für den Landkreis Rottal vorgesehen, 
da sie zum Nahbereich Gangkofen (LKr. Rottal) tendiert. 
Im übrigen wünschen die Randgemeinden Aham und Ram
poldstetten die Erhaltung des bisherigen Landkreises Vils
biburg und ihre Zuordnung zum Raum Vilsbiburg. Die Ge
meinde Aham wurde deshalb entgegen dem ursprünglichen 
Verordnungsentwurf dem Landkreis Landshut zugeordnet 
(vgl. Begründung zum Landkreis Landshut). Dagegen ver
bleibt es bei der Zugehörigkeit der Gemeinde Rampold
stetten zum Landkreil) Untere Isar, da deren Verflechtungen 
mit Frontenhausen und Dingolfing die Beziehungen zum 
Vilsbiburger Raum überwiegen. Die Gemeinden Altenbuch, 
Großenpinning und Wallersdorf weisen auf die große Ent
fernung zur vorläufigen Kreisstadt Dingolfing hin und er
streben hauptsächlich aus diesem Grunde eine Zuordnung 
zu dem jeweils angrenzenden Landkreis Deggendorf bzw. 
Straubing-Bogen. Die Tatsache, daß die Nachbarkreisstädte 
näher liegen als die vorläufige Kreisstadt Dingolfing, recht
fertigt für sich allein noch nicht die Ausgliederung dieser 

Gemeinden. Die Entfernung von Wallersdorf zum Kreissitz 
Dingolfing ist im übrigen kaum größer als zur Kreisstadt 
Deggendorf. Die Verkehrsverbindung ist zu beiden Städten 
gleich gut (B 11 und Bahnlinie Dingolfing-Wallersdorf-Deg
gendorf). Altenbuch liegt etwa 28 km, Großenpinning rd. 
25 km von Dingolfing entfernt. Diese Entfernungen sind im 
Hinblick auf die heute vorhandenen Verkehrsmittel für die 
Bürger zumutbar. Sonstige örtliche Gegebenheiten, die eine 
Angliederung dieser Gemeinden an die Nachbarlandkreise 
erfordern könnten, sind nicht erkennbar; es sprechen viel
mehr gewichtige Gründe dagegen. Der Markt Wallersdorf 
ist als Kleinzentrum ausgewiesen. Er bietet sich für eine 
künftige gemeindliche Neuordnung als Ansatzpunkt an. 
Mit den oben genannten Gemeinden Altenbuch und Gro
ßenpinning sowie mit Haidenkofen und Haidlfing soll er 
zu einem leistungsfähigen Verwaltungsraum, der über 5000 
Einwohner aufweisen wird, zusammengefaßt werden. Würde 
allein Wallersdorf ausscheiden, hätte das zur notwendigen 
Folge, daß dem Landkreis auch der zugehörige Nahbereich 
verloren ginge. Bei der Größe dieses Raumes und der Zahl 
seiner Einwohner würde das aber zu einer nicht mehr ver
tretbaren Schwächung des Landkreises führen. 

Als Kreissitz kommen die Städte Dingolfing und Landau a. d. 
Isar in Betracht. Dingolfing wird als vorläufiger Sitz be
nannt, weil sich diese Stadt, insbesondere von den wirt
schaftlichen Verflechtungen her gesehen, anbietet. Durch 
die vorhandenen Ostwest- und Südnordverbindungen des 
überörtlichen Straßennetzes sind ausreichend Straßenver
bindungen zum vorläufigen Kreissitz vorhanden. Im Anhö
rungsverfahren sprachen sich der Kreistag und die Gemein
den des Landkreises Landau a. d. Isar dagegen aus. Die 
Änderung des vorläufigen Sitzes erscheint nicht veranlaßt. 
Der endgültige Sitz wird erst nach Anhörung des neuen 
Kreistages festgelegt. 

Der Landkreis erhält den vorläufigen Namen „Untere Isar". 
Der bisherige Landkreis a. d. Isar hat diesen Namen vor
geschlagen. Der Name ist geographisch zutreffend und faßt 
die beiden bisherigen Landkreise von der Bezeichnung her 
besser zusammen, als es durch die Benennung nach einem 
der beiden Zentren geschehen könnte. 

Im zweiten Anhörungsverfahren hat sich der Landkreis Din
golfing gegen den vorläufigen Namen Untere Isar gewandt, 
während der Landkreis Landau nachdrücklich auf diesem 
Namen besteht. Der endgültige Name wird erst nach An
hörung des neuen Kreistages bestimmt. Eine Änderung .des 
vorläufigen Namens erscheint deswegen nicht veranlaßt. 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

Zu§ 12 Nr. 1 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Amberg 

49 252 

54 qkm 

912 Einw./qkm 

absolut 8 489 718 DM 
je Einwohner 170 DM 

Die kreisfreie Stadt Amberg umfaßt das bisherige Stadt
gebiet, das Gebiet der Gemeinden Ammersricht, Gailoh, 
Karmensölden und Raigering und Gebietsteile der Ge
meinden Gärmersdorf und Traßlberg. 

Amberg liegt im Schnittpunkt des Vilstals mit der von 
Amberg ab in östlicher Richtung verlaufenden Boden
wöhr-Freihölser Senke. Die südliche und westliche Um
gebung gehört zum Frankenjura. Im Nordosten ragen die 
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Ausläufer des Oberpfälzer Waldes in den Amberger Raum 
hinein. 

Während die Bevölkerungsentwicklung der Stadt in den 
letzten 10 Jahren stagnierte, sind die Einwohnerzahlen in 
den Stadtrandgemeinden im gleichen Zeitraum stark an
gewachsen. In der Wirtschaftsstruktur der Stadt überwiegt 
nach dem Stand von 1961 das produzierende Gewerbe 
(53% der Erwerbspersonen) gegenüber dem tertiären Sek
tor mit 45%. 1969 waren 49 Industriebetriebe mit zusam
men rund 9 500 Beschäftigten ansässig. Schwerpunkte sind 
die elektrotechnische und eisenverarbeitende Industrie. 

Die Lage im Verkehrsnetz ist günstig, nachdem noch im 
Jahr 1971 die Bundesautobahn Nürnberg-Amberg dem 
Verkehr übergeben wird. In Amberg kreuzen sich die Bun
desstraßen 85 (Cham-Auerbach i. d. OPf.) und 299 (Grafen
wöhr-Ursensollen). Sechs Staatsstraßen verbinden die 
Stadt mit dem Umland. Ein Zubringerflugplatz zum Flug
hafen in Nürnberg ist geplant. 

Die Stadt Amberg ist für die Region 5 (Amberg-Weiden 
i. d. OPf.) vorgesehen. Sie übt die Funktionen eines Mit
telzentrums für die westliche mittlere Oberpfalz aus. Zu
sammen mit dem benachbarten Industriestandort Sulzbach
Rosenberg liegt sie in der Entwicklungsachse II. Ordnung 
zwischen Nürnberg und Schwandorf i. Bay. Nach dem 
Programm für Bayern II kommt die Stadt als weiteres 
Oberzentrum in Betracht. Als Doppelzentrum mit Sulzbach
Rosenberg stellt sie das beherrschende Siedlungs-, Wirt
,schafts-, Verwaltungs- und Versorgungszentrum der west
lichen mittleren Oberpfalz dar. Dieses Funktionszentrum 
wird künftig - unter Hervorhebung des gewerblich-indu
striellen Bereiches - weiter auszubauen sein. 

II. 

Angesichts der Bedeutung und Leistungsfähigkeit der Stadt 
Amberg bleibt ihre Kreisfreiheit erhalten, zumal sie den 
Schwellenwert von 50 000 Einwohnern mit den vorgesehe
nen Eingemeindungen nahezu erreicht. Da der Entwick
lung der Stadt auf ihrem bisherigen Gebiet enge Grenzen 
gesetzt sind, sieht die Verordnung maßvolle Eingemein
dungen vor, für die im einzelnen folgende Gründe spre
chen: 

Damit die Stadt ihre zentralörtliche Funktion voll erfüllen 
kann, müssen ihr die erforderlichen Flächen für die sied
lungsmäßige und wirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung 
stehen. Die jetzige Stadtfläche ist mit 19 qkm sehr klein. 
Die geschlossene Bebauung stößt bereits an vielen Stellen 
unmittelbar an die Stadtgrenze oder ist bereits über diese 
auf das Gebiet der angrenzenden Stadtrandgemeinden 
hinausgewachsen. Bauliche Verflechtungen bestehen mit 
Ammersricht, Gailoh, Karmensölden und Raigering, in et
was geringerem Umfang auch mit Gärmersdorf. Der Ge
meindeteil Luitpoldhöhe der Gemeinde Traßlberg ist vor 
allem durch die Luitpoldhütte mit der Stadt Amberg bau
lich verbunden. Die bisherige Stadtgrenze trennt die Ver
waltungsgebäude vom Betriebsgelände. 

Den engen städtebaulichen Verflechtungen entsprechen 
ebenso intensive versorgungs- und verkehrsmäßige zu
sammenhänge. Verkehrsbeziehungen zu den Stadtrand
gemeinden bestehen über zahlreiche stadtauswärts füh
rende Staats- und Gemeindestraßen. Die Gemeinden Am
mersricht, Gailoh und Karmensölden werden von Amberg 
mit Trinkwasser versorgt und sind an die Abwasserbesei
tigung der Stadt angeschlossen (von Karmensölden nur 
der Gemeindeteil Eglsee). Der Anschluß der Gemeinden 
Raigering und Gärmersdorf ist geplant. Da die Stadt Am
berg schon seit längerem kaum noch über Baulandreserven 
verfügt, hat sich die Siedlungsentwicklung in weitem Um
fang über die bisherige Stadtgrenze hinaus in die Stadt-

randgemeinden verlagert. Die Gemeinden Ammersricht, 
Gailoh, Gärmersdorf, Karmensölden, Raigering und Traßl
berg weisen deshalb eine starke Wohnfunktion aus. Mehr 
als 34% der Erwerbspersonen der jeweiligen Gemeinde 
sind Auspendler. 

Oi.e Gemeinden Ammersricht (rund 1 880 Einwohner), Rai
gering (rund 1 110 Einwohner), Gailoh (rund 1 380 Einwoh
ner), Karmensölden (rund 1 050 Einwohner) und Traßiberg 
(rund 2 390 Einwohner) können künftig nicht mehr für sich 
allein bestehen, da sie deutlich unter der für künftige Ge
meinden angestrebten Größe und Leistungskraft liegen. 
Die Gemeinden Ammersricht, Gailoh, Karmensölden und 
Raigering haben Antrag auf Eingemeindung des gesamten 
Gemeindegebiets gestellt. Die Gemeinde Gärmersdorf ist 
mit der Eingemeindung des Gemeindeteils Krumbach und 
dessen näheren Umgriffs einverstanden. Diesen Einge
meindungen stehen angesichts des nachweisbaren Flä
chenbedarfs der Stadt und der engen Verflechtungen 
Gründe des öffentlichen Wohls nicht entgegen. Die Ge
meinden Gailoh und Karmensölden reichen zwar weit ins 
Land hinaus, doch spricht das nicht gegen die Eingliede
rung ihres gesamten Gebiets, weil Städte nicht gezwungen 
sein sollten, ihr Gebiet bis zur Stadtgrenze zu bebauen. 

Die Eingemeindung des gesamten Gebiets der Gemeinden 
Gailoh und vor allem Karmensölden entspricht nicht dem 
Wunsch des Landkreises, nach dessen Vorstellung zwi
schen den Städten Amberg und Sulzbach-Rosenberg eine 
leistungsfähige Gemeinde gebildet werden soll. Diese Ver
waltungseinheit soll aus den Gemeinden Traßlberg, Pop
penricht und Ammerthal bestehen; um zwischen diesen 
Gemeinden eine Landverbindung herzustellen, müßte 
außerdem der Ortsteil Karmensölden der Gemeinde Karmen
sölden einbezogen werden. Die geplante Gemeinde wäre 
zwar nach Einwohnerzahl und Steuerkraft genügend lei
stungsfähig, sie wäre jedoch auf Grund der topographi
schen Verhältnisse ein unnatürliches Gebilde, weil ange
sichts der strahlenförmig von Amberg ausgehenden Ver
kehrslinien zwischen den Gemeinden Poppenricht und 
Traßlberg einerseits und Ammerthal andererseits keine 
Verflechtungen gegeben sind. Auch strukturell bestehen 
zwischen den Gemeinden erhebliche Unterschiede: Wäh
rend es sich bei Ammerthal um eine ausgesprochene 
Landgemeinde handelt, die von der städtischen Besiedlung 
eindeutig abgesondert ist, ist die Gemeinde Traßlberg mit 
den Ortsteilen Luitpoldhöhe und Neuricht eine typische 
Stadtrandgemeinde mit Vorortcharakter. Es kann deshalb 
nicht erwartet werden, daß ein Zusammenschluß dieser 
Gemeinden auf die Dauer Bestand hätte. Dem entspricht 
es, daß bereits heute die Ortsteile Kropfersricht und Sie
beneichen der Gemeinde Poppenricht und die Ortsteile 
Oberstdorf und Unterschwaig der benachbarten Gemeinde 
Kötzersricht die Eingemeindung nach Sulzbach-Rosenberg 
wünschen. Die Bildung einer Puffergemeinde zwischen 
den Städten Amberg und Sulzbach-Rosenberg erscheint 
auch städtebaulich problematisch, weil die beiden Zentren 
zu einer Funktionsteilung gelangen werden und aufein
ander zuwachsen. Es erscheint deshalb nicht vertretbar, 
die Gemeinde Karmensölden entgegen ihrem eindeutigen 
Wunsch zu teilen. 

Die Eingemeindung der Ortsteile Luitpoldhöhe und Neu
richt der Gemeinde Traßlberg ist aus dringenden Gründen 
des öffentlichen Wohls geboten. Der Gemeindeteil Luit
poldhöhe ist durch das Industriewerk Luitpoldhütte mit der 
Stadt Amberg baulich zusammengewachsen; die bisherige 
Stadtgrenze geht durch das Werk und trennt die Verwal
tungsgebäude vom Betriebsgelände. Auch im übrigen er
scheinen die Ortsteile Luitpoldhöhe und Neuricht durch 
ihre städtische Bebauung als Vorort der Stadt Amberg, 
dessen Bevölkerungsdichte sich derjenigen der Stadt zu
nehmend angleicht. 
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Für die beiden Ortsteile lassen sich auch erhebliche per
sönliche Verflechtungen mit der Kreisstadt feststellen. Die 
Bevölkerung tendiert im Hinblick auf die weiterführenden 
Schulen und die Einkaufämöglichkeiten in der Stadt sowie 
das differenzierte Arbeitsplatzangebot stark nach Amberg; 
von 633 Auspendlern gehen 426 in die Stadt. Diese Ver
flechtungen werden in Zukunft zunehmen, weil Traßlberg 
zwischen den beiden Zentren Amberg und Sulzbach-Ro
senberg liegt. Die verwaltungsmäßigen Beziehungen zwi
schen den benachbarten Gemeinwesen werden sich im 
laufe der Zeit verdichten. Es ist zum Beispiel geplant, die 
gesamte Luitpoldhütte an die Kläranlage der Stadt anzu
schließen. 

Für die Eingemeindung der mit der Stadt besonders eng 
verflochtenen Ortsteile spricht auch die Überlegung, daß 
die Finanzkraft der Stadt Amberg gestärkt werden muß, 
damit sie ihre Funktionen für den Raum als mögliches 
Oberzentrum erfüllen kann. Die Eingliederung der Luit
poldhütte erscheint unter diesem Gesichtspunkt von be
sonderer Bedeutung, zumal Amberg nach dem Entwurf der 
Staatsregierung mit Abstand die steuerschwächste kreis
freie Stadt Bayerns ist. 

Demgegenüber muß das Interesse der Gemeinde Traßlberg 
und ihrer Bürger an der Erhaltung der Gemeinde im. 
jetzigen Bestand im Interesse des Gemeinwohls zurück
treten. Die Leistungskraft des Landkreises wird durch die 
Eingliederung nur unerheblich herabgesetzt. 

Der von der Stadt begehrten Eingemeindung der Gemein
den Köfering und Gärmersdorf (Rest) kann nicht näher
getreten we.rden. Dieses Gebiet wäre zwar für die indu
strielle Entwicklung der Stadt von Interesse. Die Einglie
derung würde jedoch im Südosten der Stadt die Bildung 
einer auch im Stadtumland ausreichend leistungsfähigen 
Gemeinde verhindern und die Wirtschaftskraft des Land
kreises beeinträchtigen; die Stadt Amberg wäre wohl auch 
nicht in der Lage, dieses Gebiet in nächster Zeit zu ent
wickeln. · 

Die besseren Entwicklungsmöglichkeiten, die der Stadt 
durch die Bereitstellung zusätzlicher Wohn- und Gewerbe
gebiete gegeben werden, werden auf lange Sicht ihre 
Finanzkraft stärken. Das ist dringend notwendig. Die zu 
erwartende Erhöhung der Steuerkraft wird die Stadt eher 
in die Lage versetzen, die zahlreichen, auch für das Um
land bereitgestellten Einrichtungen wie Krankenhaus und 
weiterführende Schulen zu tragen. 

Zu§ 12 Nr. 2 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Regensburg 

130 081 

53 qkm 

2 454 Einw./qkm 

absolut 29 900 283 DM 
je Einwohner 233 DM 

Die kreisfreie Stadt Regensburg umfaßt das bisherige 
Stadtgebiet mit Ausnahme des an die Gemeinden Pentling 
und Oberisling angrenzenden Teils südlich der Bundes
autobahn Nürnberg-Passau und die Gebietsteile der Ge
meinden Burgweinting, Oberisling und Pentling nördlich 
der Bundesautobahn Nürnberg-Passau. 

Regensburg liegt am westlichen Ausgang des sog. Re
gensburger Beckens, dem siedlungs- und verkehrsgeo
graphischen Zentrum Ostbayerns. Die Bevölkerung der 
Stadt nimmt nach vorübergehender Stagnation in den 
letzten Jahren wieder zu. In der Wirtschaftsstruktur über-

wiegt der tertiäre Bereich mit 50% der Erwerbspersonen 
(Stand 1961), während im produzierenden Gewerbe 39% 
beschäftigt sind. In der Industriedichte lag die Stadt 
Regensburg im Jahre 1968 mit 146,3 lndustriebeschäftigten 
je 1000 Einwohner über dem Durchschnitt der Oberpfälzer 
Stadtkreise (137,7) und des Landes Bayern (123,6). Den · 
Schwerpunkt bildet die elektrotechnische Industrie. Stark 
vertreten sind auch die Textil- und Bekleidungsindustrie 
und die Industrie Bau, Steine, Er'tlen. 

Die überregionale Straßenverkehrsverbindung ist günstig. 
Noch 1971 soll der Abschnitt Nürnberg-Regensburg der 
Bundesautobahn Nürnberg-Passau dem Verkehr übergeben 
werden. Teilweise in Betrieb ist die Bundesautobahn Mün
chen-Regensburg. Ihre Verlängerung nach Weiden i. d. OPf. 
ist gep"lant. 

In Regensburg kreuzen sich die Bundesstraßen 15 (Lands
hut-Weiden i. d. OPf:), 16 (Ingolstadt-Cham) und 8 (Passau
Nürnberg): Von hier nehmen viele Staats- und Kreisstraßen 
ihren Ausgang. Regensburg liegt im Schnittpunkt der 
Bundesbahnhauptlinien München-Hof-Berlin und Passau
Nürnberg. Der Regensburger Hafen ist bisher noch 
Kopfstation der Donauschiffahrt nach Südosteuropa. Durch 
den voraussichtlich 1981 fertiggestellten Rhein-Main-Donau
Kanal erhält Regensburg Anschluß an die westeuropä
ischen Industrieräume und die Überseehäfen. Der Bau 
eines Regionalflughafens ist geplant. 

Die Stadt Regensburg ist für die Region 8 vorgesehen und 
als Oberzentrum ausgewiesen. In ihren Verdichtungsraum 
münden drei Entwicklungsachsen 1. Ordnung, nämlich In
golstadt-Regensburg, Passau-Regensburg und Weiden i. d. 
OPf.-Reg'ensburg. Nach dem Programm für Bayern II soll 
die Stadt zu einem wirtschaftlichen, kulturellen und gesell
schaftlichen Mittelpunkt ausgestaltet werden, dessen mo
derne Einrichtungen auch den Bewohnern des Umlands 
zugute kommen. Deshalb sollten der Dienstleistungsbe
reich erweitert und die industrielle Entwicklung intensiv 
vorangetrieben werden. Daneben wird auch die Wohn
funktion der Stadt zu stärken sein. 

II. 

Angesichts der Größe der Stadt und ihrer Bedeutung für 
die Oberpfalz bleibt ihre Kreisfreiheit erhalten. Nach dem 
Programm für Bayern II gehört es zu den Zielen der 
Bayerischen Staatsregierung, Ostbayern wirtschaftlich zu 
beleben und einer Bevölkerungsabwanderung aus diesem 
Gebiet entgegenzuwirken. Daraus ergibt sich vor allem 
die Konsequenz, die in diesem Raum vorhandenen Sied
lungs- und Wirtschaftsschwerpunkte weiter auszubauen. 
Im Rahmen dieser Bemühungen kommt dem Ausbau von 
Regensburg als einziger Großstadt und als Oberzentrum 
von Ostbayern erhebliche Bedeutung zu. 

Die Eingemeindung von Gebietsteilen der Gemeinden 
Burgweinting, Oberisling und Pentling nördlich der Bun
desautobahn Nürnberg-Passau bringt der Stadt eine not
wendige Erweiterung ihres Gebiets nach Süden, für die im 
einzelnen folgende Gründe sprechen: Die genannten Ge
meindeteile sind vom Kern der Stadt Regensburg rund 
2 km entfernt und mit ihr sehr eng verflochten. Vom 
übrigen Gebiet der Gemeinden Burgweinting, Oberisling 
und Pentling sind sie durch die Bundesautobahn Nürnberg
Passau getrennt. Für die Leistungsfähigkeit der Gemein
den Burgweinting, Oberisling und Pentling ist die Abgabe 
der nördlich der Bundesautobahn gelegenen Flächen ohne 
Bedeutung. Sie haben sich damit auch einverstanden er
klärt. Gründe des öffentlichen Wohls stehen der Einglie
derung angesichts der baulichen, erschließungsmäßigen 
und soziologischen Verflechtungen mit Regensburg und 
wegen der Notwendigkeit, die Stadt mit den für ihre .künf
tige siedlungsmäßige und wirtschaftliche Entwicklung er-
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forderlichen Flächen auszustatten, nicht entgegen. Auch 
der Landkreis ist mit der Abgabe der genannten Ge
meindeteile an die Stadt einverstanden. Seine Leistungs
fähigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Der von der Stadt Regensburg gewünschten Eingemein-
. dung des gesamten Gebiets der Gemeinden Burgweinting, 

Oberisling und Pentling sowie der Gemeinden Barbing, 
Harting, Tegernheim, Kareth und Lappersdorf kann derzeit 
nicht nähergetreten werden, weil der steuerschwache 
Landkreis auf die finanzkräftigen Stadtrandgemeinden 
nicht ohne weiteres verzichten kann. Die durch die Ein
gliederung steuerschwacher Gemeinden aus den Räumen 
Parsberg und Kallmünz bereits auf rund 96 DM je Ein
wohner gesunkene Steuerkraft des Landkreises würde 
durch die von der Stadt gewünschten Eingemeindungen 
auf rund 90 DM je Einwohner zurückfallen. 

Durch den Bau von Autobahnen, die an Regensburg vor
beiführen, wie auch durch den Ausbau der Rhein-Main
Donau-Großschiffahrtsstraße ·wird sich die Standortlage 
der Stadt und die des Großraumes Regensburg erheblich 
verbessern. Desgleichen werden auch von der neuen Uni
versität Regensburg und von zu erwartenden weiteren 
Industrieansiedlungen starke Impulse ausgehen, die der 
künftigen Entwicklung von Stadt- und Landkreis Regens
burg große Aussichten eröffnen. Diese Chancen werden 
aber nur dann voll genutzt werden können, wenn es bei 
der Planung und Durchführung der entsprechenden Maß
nahmen zu einer fruchtbringenden kommunalen Zusam
menarbeit der Gebietskörperschaften im Großraum Re
gensburg kommt. Das ·kann einschließen, daß der Land
kreis der Stadt Regensburg künftig Flächen für ihre 
Entwicklung überläßt. Im Hinblick auf die besonderen ört
lichen Verhältnisse, insbesondere die Steuerschwäche des 
Landkreises, soll die Frage weiterer Eingemeindungen 
dem Einzelverfahren nach Art. 11 GO überlassen bleiben. 

Zu§ 12 Nr. 3 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Weiden i. d. OPf. 

43552 

55 qkm 

792 Einw./qkm 

absolut 8 230 470 DM 
je Einwohner 186 DM 

Die kreisfreie Stadt Weiden i. d. OPf. umfaßt das bisherige 
Stadtgebiet und das Gebiet der Gemeinden Frauenricht, 
Muglhof und Neunkirchen b. Weiden. 

Ihre Bevölkerung ist seit 1950 im Durchschnitt um jährlich 
0,7% gewachsen. Stagnations- und Wachstumsphasen ha
ben einander abgewechselt. 

Die Stadt liegt besonders verkehrsgünstig. Das Dienst
leistungsgewerbe ist stark entwickelt. Im tertiären Bereich 
waren im Jahre 1961 61 %, im produzierenden Gewerbe 
37% der Erwerbspersonen beschäftigt. In der gewerblichen 
Produktion überwiegt der Industriezweig Feinkeramik und 
Glas mit einem Anteil von ca. 50%, gefolgt von der In
dustrie Bau, Steine, Erden mit einem Anteil von ca. 25%. 

Die Stadt Weiden i. d. OPf. ist für die Region 5 (Amberg
Weiden i. d. OPf.) vorgesehen. Sie nimmt die Aufgaben 
eines Mittelzentrums für die nördliche Oberpfalz wahr. 
Nach dem Programm Bayern II kann sich Weiden i. d. OPf. 
unter günstigen Bedingungen zu einem Oberzentrum ent
wickeln. 

Die Stadt liegt etwa in der Mitte der Entwicklungsachse 
Regensburg-Weiden i. d. OPf.-Hof. Von Südosten kom-

mend mündet in Weiden i. d. OPf. die Entwicklungsachse 
mit besonderen Aufgaben für Fremdenverkehrs- und Nah
erholungsgebiete Passau-Cham-Weiden i. d. OPf. ein. 

Entsprechend ihrer zentralörtlichen Bedeutung hat die 
Stadt Weiden i. d. OPf. für ihren Einzugsbereich vor allem 
höherwertige Dienstleistungen und Arbeitsplätze des ge
hobenen Bedarfs bereitzustellen. 

II. 

Angesichts der Bedeutung der Stadt Weiden i. d. OPf. für 
die nördliche Oberpfalz bleibt ihre Kreisfreiheit erJ:ialten, 
obwohl sie den Schwellenwert von 50 000 noch nicht er
reicht. Durch die Einbeziehung von drei Gemeinden, die 
den Zusammenschluß mit der Stadt Weiden i. d. OPf. be
antragt haben, wird die flächenmäßige, bevölkerungsmä
ßige und wirtschaftliche Basis der Stadt erweitert. 

Im einzelnen sprechen folgende Gesichtspunkte für die 
Eingemeindungen: 

Die Gemeinde Frauenricht (395 Einwohner) ist mit ihrem 
Ortskern nur 500 m vom Stadtrand und 2 km vom Stadt
zentrum von Weiden i. d. OPf. entfernt. Das Gemeinde
gebiet wird im Norden, Osten und Süden vom Weidener 
Stadtgebiet eingefaßt. Die Gemeinde ist dur~h örtliche und 
überörtliche Straßen an die Stadt angebunden, wird von 
dieser künftig über einen Zweckverband mit Wasser ver
sorgt und abwassermäßig entsorgt. Sie ist einer Bevölke
rungszuwanderung aus der Stadt ausgesetzt und nimmt 
für diese Wohnfunktionen wahr. 

Die Gemeinde Neunkirchen b. Weiden (566 Einwohner) 
schließt an die Gemeinde Frauenricht an und ist erschlie
ßungsmäßig und soziologisch in ähnlicher Weise wie 
Frauenricht mit der Stadt Weiden i. d. OPf. verflochten. 

Die Gemeinde Muglhof (282 Einwohner) ist eine ländliche 
Gemeinde, deren Ortsteile Oberhöll, Mitterhöll und Unter
höll unmittelbar an das Stadtgebiet von Weiden i. d. OPf. 
angrenzen. Auf dem Gemeindegebiet von Muglhof sind 
von der Stadt Naherholungseinrichtungen (Wintersportan
lagen) geschaffen worden, die vor allem von der Weidener 
Bevölkerung benützt werden. Muglhof kann insoweit als 
Ergänzungsgebiet von Weiden i. d. OPf. gelten. Die drei 
Gemeinden können künftig nicht mehr selbständig beste
hen bleiben. Für Gemeindebildungen im Umland der Stadt 
werden sie nicht benötigt. Andererseits müssen für die 
angestrebte Entwicklung der Stadt Weiden i. d. OPf. zum 
Oberzentrum weitere große Wöhn- und Gewerbegebiete 
bereitgestellt werden. Zwar sind noch freie Flächen im 
Stadtgebiet vorhanden. Sie sind jedoch nur teilweise be
baubar, weil größere Flächen hochwassergefährdet und 
zum Teil vermoort sind. Durch die vorgesehenen Einge
meindungen kann der Flächenbedarf für Siedlungs- und 
Gewerbezwecke in ausreichendem Umfang gedeckt wer
den. 

Die besseren Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt werden 
zwangsläufig ihre Finanzkraft stärken. Derzeit liegt Weiden 
i. d. OPf. mit einer Steuerkraft von 186 DM je Einwohner 
deutlich unter der durchschnittlichen Finanzkraft vergleich
barer Städte. Das Anwachsen der Steuerkraft wird die 
Stadt in die Lage versetzen, die zahlreichen, auch für das 
Umland bereitgestellten und von ihm in Anspruch genom
menen Einrichtungen wie Krankenhäuser, weiterführende 
Schulen und kulturelle Einrichtungen zu tragen. Die vor
gesehenen Eingliederungen werden die bisher kaum vor
handene, aber notwendige einheitliche Planung für die 
Stadt und ihr Umland ermöglichen. 

Der Landkreis ist mit der Eingemeindung der Gemeinde 
Frauenricht in die Stadt Weiden i. d. OPf. einverstanden, 
spricht sich jedoch gegen die Eingliederung der Gemein-
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den Neunkirchen b. Weiden und Muglhof aus. Der neue 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab kann jedoch auf diese 
zwei Gemeinden ohne weiteres verzichten. Seine Lei
stungskraft wird durch die vorgesehenen Eingemeindun
gen nicht beeinträchtigt. 

Dem Wunsch der Stadt Weiden i. d. OPf. und des Ge
meinderats der Gemeinde Rothenstadt auf Eingliederung 
in die Stadt Weiden i. d. OPf. kann derzeit nicht entspro
chen werden. Zwar bestehen enge bauliche Verflechtung_en 
des nördlichen Teilgebiets dieser Gemeinde mit der Stadt 
Weiden i. d. OPf. Der Eingemeindung stehen jedoch 
Gründe des öffentlichen Wohls entgegen. Die Gemeinde 
Rothenstadt wird nach den derzeitigen Planungen zur 
Bildung einer leistungsfähigen Stadtrandgemeinde südlich 
der Stadt Weiden i. d. OPf. benötigt, die zusammen mit 
den Gemeinden Pirk und Schirmitz über 6 000 Einwohner 
erreichen würde. Ohne die Einbeziehung von Rothenstadt 
käme nur eine Gemeinde von etwa 3 000 Einwohnern zu
stande. Hinzu kommt, daß sich bei der geheimen Abstim
mung die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Eingliede
rung in die Stadt Weiden i. d. OPf. ausgesprochen hat. 
Eingegliedert könnte allenfalls der nördliche Teil des Ge
meindegebietes bis zur Bahnlinie Amberg-Weiden i. d. OPf. 
werden, weil in diesem Gebiet bauliche Verflechtungen 
vorhanden sind. Die Gemeinde wendet sich gegen die Ab
trennung dieses Teilgebietes, weil gerade in diesem Be
reich Gewerbebetriebe mit erheblichem Gewerbesteuer
aufkommen liegen. Ohhe diese Gewerbesteuereinnahme 
würde die Finanzkraft der Gemeinde erheblich geschwächt, 
so daß die Gemeinde die begonnenen Vorhaben nur unter 
großen Schwierigkeiten zu Ende führen könnte. Ferner 
bildet die Gemeinde versorgungsmäßig eine Einheit. Des
halb sprechen Gründe des öffentlichen Wohls gegen die 
Eingemeindung auch nur dieses Teilgebietes. 

Die Eingliederung der Gemeinden Pirk und Schirmitz wäre 
zwar aus der Sicht der Stadt Weiden i. d. OPf. er,wünscht. 
Mit den zur Eingemeindung vorgesehenen Gemeinden 
bekommt die Stadt jedoch ausreichende Entwicklungs
flächen. Außerdem wollen die Gemeinden Pirk und Schir
mitz selbständig bleiben und werden voraussichtlich für 
die Gemeindebildung im Raum südöstlich von Weiden i. d. 
OPf. benötigt. 

Die vorteilhafte Standortlage der Stadt im Naabtal wird 
durch die beiden Autobahnen Nürnberg-Amberg-Waidhaus 
und Regensburg-Weiden i. d. OPf.-Hof noch wesentlich 
verbessert werden, so daß die Wachstumschancen günstig 
sind. Die Eingemeindungen bringen der Stadt ausreichende 
Wohnbau- und Industrieflächen, die ein schnelles Bevölke
rungswachstum und weitere Industrieansiedlungen erwar
ten lassen. Es wird besonders darauf zu achten sein, daß 
sich sogenannte Wachstumsindustrien in der Stadt nieder
lassen, um die Industriestruktur, die starke monostruk
turelle Züge (Feinkeramik, Glas, Bau, Steine, Erden) auf
weist, aufzulockern und konjunkturellen Schwankungen 
gegenüber widerstandsfähiger zu machen. Gleichzeitig ist 
dafür zu sorgen, daß die Stadt in die Lage versetzt wird, 
für die nördliche Qberpfalz die Funktionen eines Ober
zentrums voll wahrzunehmen, damit die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Versorgung ihres Einzugsgebietes 
verbessert wird, das zu den industriellen Problemgebieten 
und zu den schwachstrukturierten Gebieten zählt. 

Zu§ 13 Nr. 1 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Amberg 

Amberg 

94503 

1 258 qkm 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Nord-Süd 40 km 
Ost-West 28 km 

Ranzenthal 47 km 
Holzhammer 23 km 
Echeltshof 21 km 
Schmidmühlen 28 km 
Freihung 28 km 

75 Einw./qkm 

80 

absolut 10 409 464 DM 
je Einwohner 112 DM 

Der Landkreis Amberg umfaßt im wesentlichen das Gebiet 
der bisherigen Landkreise Amberg und Sulzbach-Rosen
berg, kleinere Teile der bisherigen Landkreise Eschenbach 
i. d. OPf. (Raum Auerbach i. d. OPf.) und Neumarkt i. d. 
OPf. (Raum Kastl) sowie einige Gemeinden, Gemeinde
teile und gemeindefreie Gebiete aus den bisherigen 
Landkreisen Burglengenfeld, Nabburg und Neustadt a. d. 
Waldnaab. 

Die von Norden nach Süden fließende Vils bildet die raum
strukturelle Hauptachse des neuen Landkreises. Im Westen 
des Vilstals erhebt sich die schwach ansteigende, teilweise 
stark bewaldete Fränkische Alb, im Osten das leicht wel
lige Oberpfälzer Hügelland. Es steigt nördlich von Hirsch
au/Schnaittenbach stärker an und geht in einen weit nach 
West vorspringenden Ausläufer des Oberpfälzer Waldes 
über. 

Der Raum Amberg/Sulzbach-Rosenberg ist überragender 
Siedlungsschwerpunkt. Kleinere Siedlungszentren bilden 
Hirschau/Schnaittenbach, Auerbach i. d. OPf. und Rieden/ 
Schmidmühlen. 

Die Wirtschaftskraft des neuen Landkreises Amberg beruht 
fast ausschließlich auf dem in seinen zentralen Orten Am
berg und Sulzbach-Rosenberg konzentrierten Industrie
potential. Kleinere Industriestandorte sind Hirschau/ 
Schnaittenbach und Auerbach i. d. OPf. Mehr als die Hälfte 
der Gesamtfläche des Kreises ist von Wäldern bedeckt 
und wird forstwirtschaftlich genutzt. Besonders im Nord
westen des Landkreises (Erholungsgebiet Frankenalb) hat 
sich der Fremdenverkehr etwas entwickelt. Die Gemeinde 
Königstein bildet hier den Schwerpunkt. 

Das Verkehrsnetz ist in starkem Maße auf die beiden 
Zentren des Gebiets Amberg und Sulzbach-Rosenberg 
ausgerichtet. Die bedeutendste Fernverbindung wird in 
Zukunft die Autobahn Nürnberg-Amberg-Pfreimd bilden, 
durch die der Landkreis unmittelbar an das Autobahnnetz 
angebunden wird. Weitere wichtige Fernverkehrsstraßen 
stellen die Bundesstraßen 14 und 85 dar. Die Eisenbahn
linien Nürnberg-Weiden i. d. OPf. und Nürnberg-'Furth i. 
Wald haben in erster Linie regionale Bedeutung. Hinzu 
kommen die Eisenbahnstichlinie Amberg-Schnaittenbach 
und eine Reihe gut ausgebauter klassifizierter Straßen, 
welche die innere Verkehrserschließung des Raumes und 
vor allem auch die Verbindung mit den beiden Zentren des . 
Gebiets in ausreichendem Umfang gewährleisten. 

Der Landkreis Amberg ist für die Region 5 vorgesehen. 
Er wird in westöstlicher Richtung von der Entwicklungs
achse Nürnberg - Sulzbach-Rosenberg -Amberg - Schwan
dorf i. Bay. durchzogen. Ein schwach ausgeprägtes Ent
wicklungsband verläuft im Vilstal. 

Der zentrale Raum Amberg/Sulzbach-Rosenberg eignet 
sich wegen des hier bereits vorhandenen Bevölkerungs
und Wirtschaftspotentials wie auch wegen seiner günsti-
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gen Standortlage in erster Linie für eine Weiterentwick
lung der gewerblichen . Wirtschaft. Die Randgebiete der 
Verdichtungszone werden dabei in steigendem Maße 
Wohnfunktionen wahrzunehmen haben. Auch die kleineren 
Zentren des Kreises, vor allem Auerbach i. d. OPf., Hirsch
au und Schnaittenbach, werden als Gewerbestandorte wei
terhin · Bedeutung haben. Das übrige Kreisgebiet ist 
hauptsächlich land- und forstwirtschaftlich wie auch als 
Erholungsgebiet zu nutzen. 

Das Gebiet des künftigen Landkreises Amberg gehört zum 
Zuständigkeitsbereich des Finanzamts, des Landgerichts,· 
des Straßenbauamts, des Staatlichen Vermessungsamts 
und des Wasserwirtschaftsamts Amberg. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Amberg (53 000 Einwohner) und 
Sulzbach-Rosenberg (33 000 Einwohner) können nicht er
halten werden, weil sie wegen. zu geringer Leistungskraft 
die künftigen Aufgaben· eines Landkreises nicht erfüllen 
können. 

Der vorgesehene Landkreis Amberg bildet - abgesehen 
von einigen Gebietsvorsprüngen (Auerbach i. d. OPf., Kastl, 
Schmidmühlen) - ein weitgehend abgerundetes Gebiet, 
das sozio-ökonomisch, verkehrs- und versorgungsmäßig 
in starkem Maße auf die beiden in seiner geographischen 
Mitte gelegenen Zentren Amberg und Sulzbach-Rosenberg. 
ausgerichtet ist. Mit insgesamt 94 500 Einwohnern und 
einer Steuerkraft von 112 DM je Einwohner ist der neue 
Landkreis ausreichend leistungsfähig. 

Gegen die Neugliederung des Landkreises Amberg wurden 
im Anhörungsverfahren keine grundsätzlichen Bedenken 
erhoben. 

Die Zuordnung des Marktes Kastl und der übrigen Ge
meinden des in den Amberger Raum vorspringenden Kast
ler Gebiets entspricht den bestehenden Verflechtungen 
untereinander und mit dem Raum Amberg und zum Teil 
auch dem Wunsch der Gemeinden. Da dem Markt Kastl 
als zentralem Ort ein entsprechendes Einzugsgebiet be
lassen werden muß, ist dadurch auch die Zuordnung der 
Gemeinden Pfaffenhofen (mit Ausnahme des Gemeinde
teils Schlögelsmühle, der mit Lauterhofen verflochten ist), 
Utzenhofen und der Gemeindeteile Bärnhof, Brünnthal und 
Mennersberg der Gemeinde Brunn bedingt. Die Gemein
den Pfaffenhofen und Utzenhofen gehören zum Schulver
band und Standesamt Kastl. Durch die vorgesehene Grenz
ziehung wird die Bildung einer Gemeinde und eines 
Schulverbandes im Gebiet Kastl-Ursensollen möglich. 

Die Zuordnung des Raumes Auerbach i. d. OPf. berück
sichtigt den Wunsch der Stadt und ist durch enge Ver
flechtungen mit dem Raum Amberg/Sulzbach-Rosenberg 
gerechtfertigt (Erzbasis der Maxhütte im Raum Auerbach i. 
d. OPf., gute Verkehrsverbindung über die Bundesstraße 
85). Da der Nahbereich der Stadt erhalten werden muß, 
und enge verwaltungsmäßige Verflechtungen mit den Nach
bargemeinden bestehen (Schulverband, Standesamt, Kir
chensprengel, z. T. Friedhofsverband), ist der Wunsch eini
ger von ihnen, zum Raum Pegnitz zu kommen, nicht er
füllbar. 

Die Zuordnung der Gemeinden Poppberg und Schwend 
entspricht dem Wunsch der beiden Gemeinden, ihrer Be
völkerung und der Landkreise Amberg und Sulzbach
Rosenberg. Sie ist vertretbar, da Poppberg und Schwend 
zur Bildung einer Birglandgemeinde im Raum südlich 
von Sulzbach-Rosenberg benötigt werden. Die Grenzzie
hung in diesem Raum wird allerdings die Gemeindebil
dung im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. · erschweren und 
voraussichtlich auch nicht der künftigen Schulorganisation 
entsprechen. 

Die Gemeinde Kemnath a. Buchberg (bisher Landkreis 
Nabburg) wird wegen ihrer engen wirtschaftlichen Ver
flechtungen zu der Nachbargemeinde Schnaittenbach dem 
Landkreis Amberg zugeordnet. Damit wird dem Wunsch 
der Gemeinde, ihrer Bevölkerung (85%) und der Land
kreise Amberg und Nabburg entsprochen. Die augenblick
lichen schulischen Verflechtungen mit Oberköblitz stehen 
nicht im Wege. Die Gemeinde Holzhammer ist pendler
mäßig nach Schnaittenbach ausgerichtet und gehört nach 
den Einkaufsbeziehungen zum Raum Amberg; sie wird 
deshalb ihrem Wunsch entsprechend dem Landkreis Am
berg zugeordnet. 

Der Markt Schmidmühlen soll als zentraler Ort mit einem 
entsprechenden Nahbereich zwischen Burglengenfeld und 
Amberg erhalten werden. Die Gemeinden Höchensee und 
Lanzenried können wegen ihrer engen Beziehungen zu 
Burglengenfeld jedoch nur zum Teil dem Landkreis Am
berg zugeordnet werden; sie sind deshalb zu teilen. Dem 
Wunsch nach weiterer Stärkung des Kleinzentrums 
Schmidmühlen kann daher nicht entsprochen werden 
(siehe auch Begründung zu § 13 Nr. 6). 

Die Gemeinde Weigendorf wird dem Landkreis Amberg 
zugeordnet, da sie zur Bildung einer leistungsfähigen 
kommunalen Einheit westlich der Stadt Sulzbach-Rosen
berg benötigt wird. Demgegenüber müssen die bestehen
den Verflechtungen mit Gemeinden des bisherigen Land
kreises Hersbruck zurücktreten, zumal die Gemeinde im 
Verband der Gemeinden des bisherigen Landkreises 
Sulzbach-Rosenberg verbleiben möchte. 

Das gemeindefreie Gebiet Heißing-Bärenschlag, in dem 
Exklaven der Gemeinde Thansüß liegen, verbleibt beim 
Landkreis Amberg, weil im Einzelverfahren geklärt werden 
muß, ob es antragsgemäß der Gemeinde Thansüß ange
gliedert werden kann. 

Die Einbeziehung der gemeindefreien G'ebiete Neunaigener 
Forst (bisher Landkreis Nabburg) und Neudorfer Wald 
(bisher Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) dient der Ab
rundung des Gebiets und ist zur einheitlichen Verwaltung 
dieser Forstgebiete (Forstamt Schnaittenbach) zweckmäßig. 
Dadurch ist die Zuordnung derjenigen Gemeindeteile der 
Gemeinden Neunaigen (bisher Landkreis Nabburg) und 
Neudorf b. Luhe (bisher Landkreis Neustadt a. d. Wald
naab) zum Landkreis Amberg notwendig, die sich keil
förmig zwischen diese gemeindefreien Gebiete hinein
schieben. Die Eingliederung der Flurabteilung Forst der 
Gemeinde Kohlberg in der Gemeinde Massenricht ist im 
Hinblick auf die geographische Lage zweckmäßig und ent
spricht einem Antrag der Eigentümer. Die Gemeinde Kohl
berg hat der Ausgliederung zugestimmt. 

Die Eingliederung des gemeindefreien Gebiets Bärnhof 
erfolgt zur einheitlichen Verwaltung dieses Forstgebiets. 

Der. Wunsch der Gemeinde Trisching aus dem Landkreis 
Nabburg auf Einbeziehung in den Landkreis Amberg kann 
nicht erfüllt werden, weil die Gemeinde dem Nahbereich 
Nabburg angehört und verwaltungsmäßig mit den übrigen 
Gemeinden des Landkreises Nabburg verflochten ist (Schul
verband). 

Dem Wunsch der Gemeinden Nitzlbuch und Vilseck auf 
Belassung ihrer im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ge
legenen Flächen kann ebenfalls nicht entsprochen werden, 
weil auf der Einheitlichkeit der Verwaltungszuständigkeit 
im Truppenübungsplatz bestanden werden muß. 

Die nördlichen Gemeindeteile Fischbach, Mosenberg, 
Oberbrand, Unterbrand und Ranna der Gemeinde Höfen 
(bisher Landkreis Pegnitz) werden mit der Gemeinde 
Ranna (bisher Landkreis Eschenbach i. d. OPf.) dem neuen 
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Landkreis Lauf a. d. Pegnitz zugeordnet. Diese Gebiete 
liegen zwischen den gemeindefreien Gebieten Veldenstei
nerforst im Westen und Wellucker Wald im Osten und ge
hören topographisch zum oberen Pegnitztal. Die nörd
lichen Gebietsteile von Höfen sind eng mit den Gemeinden 
um Neuhaus a. d. Pegnitz verbunden und möchten im 
Verband dieser Gemeinden verbleiben. Die Gemeinde 
Ranna und ihre Bevölkerung haben sich zwar im Anhö
rungsverfahren gegen einen Anschluß an Mittelfranken 
ausgesprochen und bereits die Eingliederung in die Stadt 
Auerbach i. d. OPf. beschlossen. Trotz der bestehenden 
Verflechtungen zu dieser. Stadt sollte jedoch das obere 
Pegnitztal im Bereich Neuhaus a. d. Pegnitz geschlossen 
einer Verwaltungseinheit zugeteilt werden. 

Die Exklave Hofstetten der Gemeinde Fürnried wird nach 
Mittelfranken ausgegliedert, weil Exklaven die Verwaltung 
erschweren~ Die Gemeinde Fürnried wird dadurch nicht 
nennenswert geschwächt. Auch die Ausgliederung aus 
dem Schulverband Sulzbach-Rosenberg ist ohne Schwie
rigkeiten möglich. Die ablehnende Haltung des Landkreises 
Sulzbach-Rosenberg und der Gemeinde Fürnried erscheint 
daher nicht begründet. 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind im Hinblick 
auf das bereits vorhandene Wirtschaftspotential wie auch 
auf die sich durch den Autobahnbau ergebende Verbesse
rung der Standortlage günstig. Die noch stark auf den 
Montanbereich ausgerichtete Industriestruktur sollte mög
lichst durch Ansiedlung von Betrieben verschiedener In
dustriezweige aufgelockert werden. Als Standorte für neue 
Industrieansiedlungen bieten sich außer Amberg und Sulz
bach-Rosenberg die kleineren zentralen Orte an. Der 
Raum Freudenberg-Schnaittenbach ist für den Naherho
lungsverkehr besonders entwicklungsfähig. Die Stagnation 
des Fremdenverkehrs in Königstein dürfte vor allem auf 
die ungünstige Verkehrsanbindung zurückzuführen sein. 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommen die Städte Amberg 
und Sulzbach-Rosenberg in Betracht. Der Entwurf sieht 
Amberg als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung vor, weil 
diese Stadt für den gesamten Raum mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln günstiger erreichbar ist. Für Sulzbach-Rosen
berg als Kreissitz sprechen vor allem strukturpolitische 
Erwägungen, weil diese Stadt weniger gut auf das Land
ratsamt verzichten kann als die wesentlich größere kreis
freie Stadt Amberg. Noch nicht völlig geklärt ist die Frage, 
welcher Kreissitz vom Standpunkt der Investitionskosten 
günstiger ist. Die von den Landkreisen Amberg und Sulz
bach-Rosenberg vorgetragenen Argumente werden in dem 
Verfahren zur endgültigen Festlegung des Kreissitzes ein
gehend gewürdigt werden. 

Der vorläufige Name bestimmt sich nach dem vorläufigen 
Kreissitz Amberg. 

Zu§ 13 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Cham 

Cham 

114 034 

1 440 qkm 

Nord-Süd 28 km 
Ost-West 42 km 

Wald 33 km 
Rettenbach 27 km 
Schönau 34 km 
Lam 34 km 

79 Einw./qkm 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

127 

absolut 9 873 888 DM 
je Einwohner 86 DM 

Der neue Landkreis Cham umfaßt im wesentlichen das 
Gebiet der bisherigen Landkreise Cham, Kötzting und 
Waldmünchen, den östlichen Teil des Landkreises Roding 
und einige Gemeinden aus den Landkreisen Neunburg 
vorm Wald, Oberviechtach und Regensburg. 

Die raumstrukturelle Hauptachse des neuen Kreises ist die 
Cham-Further Senke, an die von Norden der Oberpfälzer 
Wald und von Südosten der Bayerische Wald herantritt. 
Im Nordosten grenzt der Kreis an den Böhmerwald, durch 
den die Staatsgrenze zur Tschechoslowakei verläuft. Bei 
Cham treffen aus südöstlicher Richtung kommend die Re
gensenke, von Norden her das schwächer ausgeprägte 
Katzbachtal auf die Cham-Further Senke. Der Ostteil des 
Landkreises Roding gehört bereits teilweise zum ober
pfälzischen Hügelland und teilweise zum Falkensteiner 
Vorwald. Der bisherige Landkreis Kötzting wird in der 
Hauptsache von den von Südost nach Nordwest streichen
den Höhenzügen des Hinteren Bayerischen Wald einge
nommen. Über die Regensenke im Süden und das obere 
Chamtal im Norden wird dieses Gebiet auf die Cham
Further Senke hin zugeordnet. 

Die S_iedlungsschwerpunkte liegen in den Talsenken, ins
besondere in der Cham-Further Senke; die Städte Cham 
und Roding einschließlich der Umlandgemeinden zeigen 
ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum. Dem
gegenüber sind die Siedlungen des Berglandes zumeist 
recht klein und weisen eine stagnierende bis abnehmende 
Bevölkerungstendenz auf. 

Die Wirtschaftsstruktur des neuen Kreises kann als ge
mischtwirtschaftlich mit landwirtschaftlicher Orientierung 
bezeichnet werden. Als Hauptindustriestandorte sind Cham, 
Furth i. Wald, Kötzting, Roding und Waldmünchen zu nen
nen. Schwächere Ansätze einer gewerblichen Entwicklung 
sind in. Chamerau, Lam, Neukirchen b. HI. Blut und Rötz 
festzustellen. Der gesamte Landkreis ist Fremdenverkehrs
und Naherholungsgebiet. Die Schwerpunkte liegen im öst
lichen Teil des Landkreises. 

Die Stadt Cham ist Ausgangs-, Durchgangs- und Endpunkt 
aller wichtigen Verkehrsverbindungen im neuen Kreis. Über 
Cham verläuft die Bundesbahnhauptlinie Nürnberg-Schwan
dorf i. Bay.-Roding-Cham-Furth i. Wald (-Pilsen). Von Cham 
aus führen Nebenbahnlinien nach Waldmünchen und nach 
Miltach-Straubing mit einer Abzweigung in Miltach nach 
Kötzting-Lam. Falkenstein ist über eine Stichbahn von 
Regensburg aus erreichbar. Auch im Straßennetz des 
neuen Kreises bildet Cham den Hauptknotenpunkt. Hier 
kreuzen sich die Bundesstraßen 20, 22 und 85 sowie meh
rere Staatsstraßen. Diese Straßen verbinden die verschie
denen Teile des neuen Landkreises mit seinem Mittel
punkt Cham. Die überregionale Straßenverkehrsanbindung 
ist weniger günstig. Der Landkreis Cham bildet mit den 
angrenzenden Räumen das größte Gebiet in Bayern, für 
das kein Autobahnbau geplant ist. 

Der Landkreis Cham ist für die Region 8 vorgesehen. Er 
liegt im Einzugsgebiet der Entwicklungsachse 1. Ordnung 
Weiden i. d. OPf.-Regensburg-Passau und wird von zwei 
Entwicklungsachsen für besondere Aufgaben für Fremden
verkehrs- und Naherholungsgebiete durchzogen, nämlich 
den Achsen Weiden i. d. OPf.-Cham-Passau und Regens
burg-Cham-Furth i. Wald. Durch die Raumstruktur des 
Gebiets vorbestimmt verläuft die Hauptentwicklungsachse 
des Kreises Roding-Cha111-Furth i. Wald durch die Cham-
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Further Senke. In Cham zweigt davon die Entwicklungs
achse Cham-Chamerau-Kötzting-Lam. Die funktionalen 
Aufgaben des neuen Landkreises Cham werden haupt
sächlich von seiner geographischen Lage her bestimmt, 
die ihn als Grenzkreis wie auch - bis auf die Cham
Further Senke - als zum Oberpfälzer Wald (im Norden) 
und zum Bayerischen Wald (im Süden) zugehörig kenn
zeichnet. Als gewerbliches Entwicklungsgebiet eignet sich 
in Anbetracht der topographischen Verhältnisse vor allem 
die Cham-Further Senke. Hier sind in den Industriestand
orten Roding, Cham und Furth i. Wald bereits beachtliche 
Ansätze einer industriellen Entwicklung festzustellen. Das 
sich beiderseits der Senke erhebende Bergland erscheint 
in erster Linie als Erholungsgebiet geeignet. Dementspre
chend werden diese Gebiete im Programm „Freizeit und 
Erholung" zum Erholungsgebiet „Oberpfälzer Wald" und 
„Bayerischer Wald" gezählt. · 

Für das Gesamtgebiet des künftigen Landkreises Cham 
waren bisher bereits das Arbeitsamt Schwandorf i. Bay. 
und mit Ausnahme einiger Randgebiete das Staat!. Ver
messungsamt Cham zuständig. Für die Zusammengehörig
keit des neuen Kreisgebiets spricht auch der Umstand, 
daß für dieses Gebiet einschließlich des westlichen Land
kreises Roding und der benachbarten Landkreise Neun
burg vorm Wald und Oberviechtach der gemeinsame Raum
ordnungsplan „östlicher Oberpfälzer Wald" aufgestellt 
worden ist. 

II. 

Im Gebiet des Landkreises Cham können die bisherigen 
Landkreise Cham (41 000 Einwohner), Kötzting (33 000 Ein
wohner), Roding (33 000 Einwohner) und Waldmünchen 
(16 000 Einwohner) nicht erhalten werden, da sie wegen zu 
geringer Leistungsstärke ihre künftigen Aufgaben nicht 
erfüllen können. 

Für den Raum der bisherigen Landkreise Cham, Wald
münchen und Roding sind andere Lösungen nicht möglich 
und werden von den Kommunen auch nicht gewünscht. 
Für den bisherigen Landkreis Kötzting sah der erste Ent
wurf die Einbeziehung in den Landkreis Regen zusammen 
mit dem Landkreis Viechtach vor. Da jedoch der Landkreis 
Kötzting wie auch die Landkreise Cham, Waldmünchen 
und der östliche Teil des Landkreises Roding eindeutig 
auf Cham ausgerichtet sind und die Einbeziehung in den 
Landkreis Cham wünschen, sieht der Entwurf diese Lösung 
vor. Als einzige Gemeinde des Landkreises Kötzting hat 
sich Lohberg für den Landkreis Regen ausgesprochen. 
Obwohl sie zum Schulverband und zum Nahbereich Lam 
gehört, wird sie dem Landkreis Regen zugeordnet, weil 
das Fremdenverkehrsgebiet um den Arber einheitlich 
einem Landkreis zugeteilt sein sollte. Ferner werden die 
Gemeindeteile Grub, Hammersdorf, Obergschwandt und 
Untergschwandt der Gemeinde Grub wunschgemäß nicht 
einbezogen, weil sie raumordnerisch eher zur Gemeinde 
Rattenberg passen. Desgleichen erscheint die Zuordnung 
von weiteren Gemeinden aus den Landkreisen Bogen und 
Viechtach zum Landkreis Cham im Hinblick auf die Lei
stungsfähigkeit der zu bildenden Landkreise Straubing
Bogen und Regen nicht gerechtfertigt. 

Auf diese Weise entsteht zwar ein Landkreis mit einer 
verhältnismäßig großen Fläche (1 440 qkm) und einer ge
ringen Bevölkerungsdichte (79 Einwohner/qkm). Auch hat 
dieser Landkreis die geringste Steuerkraft (86 DM je Ein
wohner) in der Oberpfalz und ist einer der steuerschwäch
sten in Bay~rn. Die Bildung eines leistungsstärkeren Land
kreises in diesem Grenzgebiet ist jedoch nicht möglich. 
Das Ziel, differenzierte Aufgabenbereiche besser planen 
zu können, wird durch die Zusammenfassung dieser 
steuerschwachen Landkreise zu einem größeren Raum 
erreicht. 

Gegen die Neugliederung des Landkreises Cham wurden 
im Anhörungsverfahren keine grundsätzlichen Bedenken 
geltend gemacht. 

Dem Wunsch der Gemeinde Rettenbach, beim Landkreis 
Regensburg zu bleiben, kann nicht Rechnung getragen 
werden. Zwar ist diese Gemeinde im Hinblick auf die bis
herige Kreiszugehörigkeit auf den Landkreis Regensburg 
ausgerichtet und weist infolge der Ausstrahlungskraft des 
Oberzentrums Regensburg überwiegend Pendlerströme in 
Richtung Regensburg auf. Andererseits gehört die Ge
meinde Rettenbach mit Michelsneukirchen, Wald, Unter
zell, Siegenstein und Süßenbach zum Nahbereich Falken
stein, der in seiner Gesamtheit überwiegend in den Raum 
Rodif1g-Cham tendiert. Auch die Bildung einer leistungs
fähigen kommunalen Einheit im Vorwald erfordert die Ein
gliederung der Gemeinde Rettenbach in den Landkreis 
Cham. Da die Gemeinden Wald, Unterzell, Siegenstein und 
Süßenbach zu einer Gemeindebildung mit Walderbach 
erforderlich .sind, würden für eine Gemeinde Falkenstein
Michelsneukirchen nur etwa 4100 Einwohner verbleiben, 
während mit der Gemeinde Rettenbach eine leistungsfähige 
Einheit von etwa 5 600 Einwohnern entstehen kann. Da
gegen hätte eine aus den Gemeinden Rettenbach, Brenn
berg, Bruckbach, Frauenzell und Höhenberg gebildete 
Verwaltungseinheit nur etwa 3 300 Einwohner. Auch im 
schulischen Bereich ist eine Zusammenfassung des Ge
biets Rettenbach mit Falkenstein erforderlich, weil dann 
in Falkenstein eine Vollschule aufgebaut werden kann. 

Die Gemeinden Hannesried und Schönau werden dem 
Landkreis Cham zugeordnet. Obwohl sie dem Schulver
band Schönsee und der Pfarrei Weiding angehören, sind 
sie insgesamt stärker auf den Raum Waldmünchen aus
gerichtet; dementsprechend haben sie sich im Anhörungs
verfahren dafür ausgesprochen, dem Landkreis Cham 
zugeordnet zu werden. Auch die Gemeindebildung ist im 
dünnbesiedelten Raum Tiefenbach nur unter Einbezie
hung dieser Gemeinden möglich, während im Raum 
Schönsee auch ohne sie eine leistungsfähige. Verwaltungs
einheit gebildet werden kann. Der weitergehende Wunsch 
des Landkreises Waldmünchen, auch die Gemeinden 
Stadlern, Weiding, Winklarn, Haag und Muschenried in 
den Landkreis Cham einzubeziehen, kann nicht berück
sichtigt werden, weil diese Gemeinden mit den übrigen 
Gemeinden des Landkreises Oberviechtach schulisch und 
kirchlich verflochten sind, Gemeindebildungen erschwert 
und Nahbereiche zerschnitten würden. Gleichzeitig wird 
dem Wunsch dieser Gemeinden, im Verband der Gemein
den des bisherigen Landkreises zu verbleiben, Rechnung 
getragen. Umgekehrt kann der Forderung des Landkreises 
Oberviechtach, neben allen Gemeinden dieses Kreises 
auch die Gemeinden Tiefenbach, Fahnersdorf, Diepoltsried 
und Pillmersried (bisheriger Landkreis Waldmünchen) in 
den Landkreis Schwandorf i. Bay. einzugliedern, nicht ent
sprochen werden, da die Gemeinde Tiefenbach für die 
Gemeindebildung in ihrem Bereich unentbehrlich ist und 
die übrigen Gemeinden zum Nahbereich des zentralen 
Ortes Rötz gehören. 

Die Erfüllung des Wunsches der Gemeinde Irlach, im Ver
band der Gemeinden des bisherigen Landkreises Ober
viechtach zu bleiben, würde zu einem tiefen Einschnitt in 
das Gebiet des neuen Landkreises Cham führen, der durch 
die geographischen Besonderheiten nicht gerechtfertigt ist. 
Der zwischen 1 rlach und Haag verlaufende Bergrücken 
ordnet vielmehr die Gemeinde topographisch dem Raum 
Tiefenbach zu, in dem sie auch zur Gemeindebildung be
nötigt wird. 

Die Gemeinde Großenzenried (bisher Landkreis Neunburg 
vorm Wald) wird mit dem Ortsteil Hiltenbach dem Land
kreis Cham zugeordnet. Der zunächst vorgesehenen Ab-
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trennung von Hiltenbach hat die Mehrheit der betroffenen 
Gemeindebürger widersprochen. Die Einbeziehung Hilten
bachs in den Landkreis Cham entspricht auch dem Wunsch 
der Gemeinden Großenzenried und Stamsried, die sich 
zusammenschließen wollen. Hingegen wird die Teilung der 
Gemeinde Hansenried und die Eingliederung ihrer Ge
meindeteile Thanried und Enzenried in den Landkreis 
Cham dem Einzelverfahren überlassen, da die Zweck
mäßigkeit einer solchen Umgliederung noch nicht geklärt 
ist. 

Die Einbeziehung der Gemeinde Alletsried aus dem Land
kreis Neunburg vorm Wald muß wegen des Schulverbands 
Neukirchen-Balbini unterbleiben, zumal diese Gemeinden 
weder in schulischer Hinsicht noch für die Gemeindebil
dung im Landkreis Cham benötigt werden. 

Der im Anhörungsverfahren gewünschten Teilung der ge
meindefreien Gebiete östlicher Neubäuer Forst (westlich 
von Neubäu) und Einsiedler und Walderbacher Forst kann 
nicht entsprochen werden, da forstliche Belange und der
zeit auch vermessungstechnische Schwierigkeiten entge
genstehen. 

Die konzentrierte staatliche Wirtschaftsförderung durch 
den Ausbau des gewerbMchen Sektors wird die wirtschaft
liche Tragfähigkeit des neuen Landkreises anheben. Die 
reizvollen Landschaften des Oberpfälzer Waldes, des 
Bayerischen Waldes und des FalkensteinerVorwaldes bieten 
gute Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung des 
Fremdenverkehrs. Für freiwerdende Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft müssen Arbeitsplätze im gewerblichen und 
Fremdenverkehrssektor bereitgestellt werden. 

Die Bestimmung der Stadt Cham zum vorläufigen Sitz der 
Kreisverwaltung beruht auf ihrer zentralen Bedeutung im 
Verkehrsnetz des neuen Landkreises. Sie wird als mögli
ches künftiges Mittelzentrum in jeder Beziehung Schwer
punkt des Gesamtlandkreises sein. 

Mit dem vorläufigen Namen „Landkreis Cham" wird der 
Kennzeichnung des Gesamtraumes entsprochen. 

Zu§ 13 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Neumarkt i. d. OPf. 

Neumarkt i. d. OPf. 

92 687 

1 337 qkm 

Nord-Süd 40 km 
Ost-West 33 km 

Traunfeld 21 km 
Markstetten 43 km 
Fribertshofen 23 km 
Zell 41 km 

69 Einw./qkm 

136 

absolut 10 230 087 DM 
je Einwohner 109 DM 

Der Landkreis Neumarkt i. d. OPf. umfaßt das Gebiet der 
bisherigen Landkreise Beilngries, Neumarkt i. d. OPf. und 
Parsberg mit Ausnahme der Räume Beilngries, Kastl, He
mau und Beratzhausen, den nördlichen Teil des bisheri
gen Landkreises Riedenburg (Raum Dietfurt a. d. Altmühl), 
die Stadt Neumarkt i. d. OPf. sowie zwei Gemeinden aus 
dem bisherigen Landkreis Hilpoltstein. 

Das Kreisgebiet wird in seiner Gesamtheit von der Frän
kischen Alb eingenommen. Es fällt westlich von Neumarkt 
i. d. OPf. teilweise abrupt zum Albvorland und zum Frän
kischen Becken ab, während es nach Osten meist allmäh
lich abflacht. Im Süden berührt den Landkreis das roman
tische Altmühltal, durch das hier die „Deutsche Ferien
straße" verläuft. 

Die Siedlungsstruktur wird durch eine Vielzahl kleiner, zu
meist über die Jurahochfläche verstreuter Ortschaften ge
kennzeichnet, deren Bevölkerung stagniert oder sogar ab
nimmt. Einziger großer und rasch wachsender Siedlungs
schwerpunkt ist die Stadt Neumarkt i. d. OPf. einschließ
lich der benachbarten Gemeinden. Kleinere Siedlungs
schwerpunkte liegen in den Flußtälern wie Berching, Diet
furt a. d. Altmühl, Mühlhausen oder Parsberg. 

Mit Abstand größter Industriestandort im neuen Landkreis 
ist die Stadt Neumarkt i. d. OPf., deren Industriedichte 
über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte liegt. Als 
kleinere gewerbliche Schwerpunkte treten Mühlhausen, 
Dietfurt a. d. Altmühl und Parsberg hervor. Insgesamt ge
sehen ist der Landkreis gewerblich orientiert. Von der Ge
samtfläche des neuen Kreises werden fast 60% landwirt
schaftlich und rund 30% forstwirtschaftlich genutzt. Der 
Fremdenverkehr ist von untergeordneter Bedeutung. Nur 
im Raum Dietfurt a. d. Altmühl hat der Landkreis einen 
geringfügigen Anteil am Naherholungsgebiet „Altmühltal". 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist gün
stig. Die Hauptverkehrslinien in Nordwest-Südost-Richtung 
sind die fast fertiggestellte Bundesautobahn Nürnberg
Regensburg, die Bundesstraße 8 und die Haupteisenbahn
linie Nürnberg-Regensburg, in Nord-Süd-Richtung die Bun
desstraße 299, die Eisenbahnnebenlinie Neumarkt i. d. 
OPf.-Beilngries-Dietfurt a. d. Altmühl sowie der Rhein
Main-Donau-Kanal. Der Anbindung der Randzentren die
nen verschiedene Staatsstraßen. 

Eine Besonderheit stellt der Truppenübungsplatz Hohen
fels dar. Er besitzt eine Fläche von 162,11 qkm und nimmt 
damit einen beträchtlichen Teil des Kreisgebiets ein. Er er
streckt sich in der Hauptsache auf das Gebiet der Stadt 
Velburg und des Markts Hohenfels, ferner auf Gebietsteile 
der Gemeinden Hörmannsdorf, Prönsdorf und Ronsolden 
aus dem bisherigen Landkreis Parsberg, außerdem auf 
Gebietsteile der Gemeinde Allersburg, Ransbach und Ut
zenhofen aus dem bisherigen Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf. Gemeindefreie Gebiete liegen im Truppenübungsplatz 
Hohenfels nicht. 

Der Landkreis ist für die Region 8 vorgesehen. Beherr
schendes Mittelzentrum ist die Stadt Neumarkt i. d. OPf. 
Der Landkreis wird in Nordwest-Südost-Richtung ·von der 
Entwicklungsachse II. Ordnung Nürnberg-Neumarkt i. d. 
OPf.-Regensburg durchzogen. Im Abschnitt Neumarkt i. 
d. OPf.-Parsberg ist die Achse zwar noch nicht stark ent
wickelt, gewinnt aber durch die Fertigstellung der Auto
bahn Nürnberg-Regensburg an Bedeutung. In Neumarkt 
i. d. OPf. zweigt von dieser Achse ein sich erst schwach 
abzeichnendes Verdichtungsband Neumarkt i. d. OPf.-Mühl
hausen-Berching-Beilngries-Dietfurt a. d. Altmühl-Ingolstadt 
bzw. Dietfurt a. d. Altmühl-Riedenburg-Kelheim ab. 

Das neue Kreisgebiet gehört in seiner Gesamtheit zum 
baierischen Volkstums- und Mundartgebiet. Seit altersher 
war es weitgehend Teil wittelsbachischer Territorien. Die 
Stadt Neumarkt i. d. OPf. war längere Zeit Mittelpunkt 
eines der bayerischen Teilherzogtümer, der Pfalzgrafschaft 
Neumarkt und Moosbach. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Beilngries (17 000 Einwohner), 
Neumarkt i. d. OPf. (43 000 Einwohner), Parsberg (40 000 
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Einwohner) und die bisher kreisfreie Stadt Neumarkt i. d. 
OPf. (19 000 Einwohner) können nicht erhalten werden, 
weil sie zu wenig leistungsstark sind, um die künftigen 
Aufgaben zu erfüllen. 

Für die westliche Oberpfalz, d. h. für das Gebiet zwischen 
der Bezirksgrenze im Westen, dem Truppenübungsplatz 
Hohenfels im Osten und der Altmühl im Süden, kommen 
hinsichtlich der Kreisneugliederung zwei Lösungen in Be
tracht: 

die Bildung eines Großlandkreises für- die gesamte west
liche Oberpfalz mit dem Zentrum Neumarkt i. d. OPf. 
oder 

die Erweiterung der beiden größten bisher hier bestehen
den Landkreise Neumarkt i. d. OPf. und Parsberg zu 
größeren Kreisen. 

Für die zweite Lösung, d. h. für die Bildung eines „Jura
landkreises" ist insbesondere der Landkreis Parsberg ein
getreten. Dieser Juralandkreis mit dem Kreissitz in Pars
berg sollte aus dem bisherigen Landkreis Parsberg und 
Teilen der bisherigen Landkreise Beilngries, Riedenburg 
und Burglengenfeld mit etwa 69 000 Einwohnern gebildet 
werden, während der Landkreis Neumarkt i. d. OPf. bei 
dieser Lösung nur durch die kreisfreie Stadt Neumarkt i. 
d. OPf. verstärkt worden wäre und etwa· 62 000 Einwohner 
erreicht hätte. 

Nach eingehender Prüfung kann diesem Plan nicht gefolgt 
werden. Weder aus den Landkreisen Riedenburg und 
Beilngries noch aus dem Kallmünzer Raum des bisherigen 
Landkreises Burglengenfeld bestehen enge Verbindungen 
in Richtung Parsberg. Der Plan wurde dementsprechend 
von den Parsberg benachbarten Landkreisen und deren 
Bevölkerung, zum Teil sogar aus dem Landkreis Parsberg 
selbst, abgelehnt. Der Juralandkreis würde die kommunale 
Neugliederung in der westlichen Oberpfalz .sehr erschweren 
und Landkreise ergeben, die erheblich wirtschaftsschwä
cher wären als der vorgeschlagene Landkreis Neumarkt i. 
d. OPf. 

Der vorgeschlagene Landkreis Neumarkt i. d. OPf. besitzt 
mit rund 93 000 Einwohnern die angestrebte Größenord
nung und mit der Stadt Neumarkt i. d. OPf. ein geeigne
tes Zentrum. Auch von den raumstrukturellen und den so
zio-ökonomische Gegebenheiten her bestehen gute Vor
aussetzungen, daß die einzelnen, bisher selbständigen 
Teile des neuen Kreises zu einer geschlossenen, auf ein 
dominierendes Zentrum hin ausgerichteten Raum.einheit 
zusammenwachsen. Zwischen der Kreisstadt Neumarkt i. d. 
OPf. und den übrigen kleineren Zentren des neuen Krei
ses und ihren Nahbereichen bestehen bereits jetzt starke 
sozio-ökonomischen Beziehungen. Die berufliche Pendler
wanderung wie auch die Einkaufs- und Versorgungsbezie
hungen (weiterbildende und berufsbildende Schulen, Kran
kenhausversorgung) haben zumeist die Stadt Neumarkt i. 
d. OPf. als Ziel. Obwohl einige Gebiete im neuen Land
kreis strukturschwach sind und der Landkreis insbeson
dere wegen des Truppenübungsplatzes eine geringe Be
völkerungsdichte hat, entsteht wegen der Einbeziehung 
der Stadt Neumarkt i. d. OPf. ein verhältnismäßig steuer
starker Landkreis. 

Die vorgesehene Bildung des Landkreises Neumarkt i. d. 
OPf. wird vom Landkreis und der Stadt Neumarkt i. d. OPf. 
und den meisten der ihm zugeordneten Gemeinden grund
sätzlich befürwortet. Die gegen die Bildung eines Juraland
kreises und für die vorgeschlagene Lösung sprechenden 
Gründe des allgemeinen Wohls rechtfertigen es, den Land
kreis Neumarkt i. d. OPf. zu bilden, auch wenn die Land
kreise Parsberg und Riedenburg und ein Teil ihrer Ge
meinden nicht zustimmen. 

Dem -Wunsch des Markts Kastl nach Einbeziehung in den 
vorgesehenen Landkreis Amberg wird wegen der wirt
schaftlichen und verwaltungsmäßigen Beziehungen (Fi
nanzamt, Amtsgericht) zum Raum Amberg wie auch wegen 
seiner geographischen Lage und damit zusammenhän
gend seiner Lage im Verkehrsnetz entsprochen. Die Nach
bargemeinden werden ebenfalls in den Landkreis Amberg 
umgegliedert, weil sie mit dem Markt Kastl eng verbun
den sind (Schulverband, Standesamt) und seinem Nahbe
reich angehören. Wegen ihrer topographischen Lage wer
den die Gemeinden Brunn und Pfaffenhofen geteilt (vgl. 
im übrigen Begründung zu§ 13 Nr. 1). 

Im Raum Freystadt erscheint es sinnvoll, die im engeren 
Verflechtungsbereich der Stadt_ Freystadt gelegenen bis
her zum mittelfränkischen Landkreis Hilpoltstein gehö
renden Gemeinden Mörsdorf urn:J Michelbach in den Land
kreis Neumarkt i. d. OPf. und damit in die Oberpfalz ein
zugliedern. Die Stadt Freystadt erhält dadurch den für 
einen zentralen Ort notwendigen Umgriff, der auch für die 
Bildung einer Großgemeinde Freystadt erforderlich ist. Da
gegen wird die Gemeinde Meckenhausen wegen ihrer en
gen Verflechtungen mit dem Raum Hilpoltstein und aus 
Gründen der Gemeindebildung antragsgemäß von der zu
nächst vorgesehenen Eingliederung ausgenommen. 

Der Forderung einiger Gemeinden, den Raum Beilngries 
in der Oberpfalz zu belassen, kann aus den in der Be
gründung zu § 3 Nr. 6 des Verordnungsentwurfs ange
führten Gründen nicht stattgegeben werden. Die Gemeinde 
Litterzhofen wird auf ihren Wunsch dem Raum Beilngries 
angegliedert, weil sie sich der Stadt anschließen möchte. 

Die Gemeinde Zell des bisherigen Landkreises Riedenburg 
wird antragsgemäß dem Landkreis Neumarkt L d. OPf. zu
geordnet, weil sie sich der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl an
schließen möchte, mit der sie eng verflochten ist (Schul
verband, Nahbereich). 

Die Zuordnung des ganzen Truppenübungsplatzes Hohen
fels zu einem Landkreis ist aus verwaltungsökonomischen 
Gründen geboten. Da der Truppenübungsplatz abgemarkt 
ist, kann seine Zuteilung zum künftigen Landkreis Neu
markt i. d. OPf. ohne besondere vermessungstechnische 
Vorarbeiten verfügt werden. Mit der Umgliederung der 
Gemeinden Allersburg und Ransbach (ohne deren im Trup
penübungsplatz liegende Gebietsteile) in den Landkreis 
Amberg müssen die Gebietsteile dieser Gemeinden, die im 
Truppenübungsplatz verbleiben, zwangsläufig einer ande
ren Gemeinde zugeordnet werden. Hierfür kommt als Auf
nahmegemeinde die Stadt Velburg in Betracht. Außerdem 
ist eine Gebietsbereinigung bei den Gemeinden Hörmanns
dorf, Prönsdorf und Ronsolden (bisher Landkreis Parsberg) 
sowie bei der Gemeinde Utzenhofen (bisher Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf.) in der Weise geboten, daß die Ge
bietsteile dieser Gemeinden, soweit sie innerhalb des 
Truppenübungsplatzes liegen, ebenfalls der Stadt Velburg 
zugeteilt werden. Nach dieser Gebietsbereinigung ist künf
tig der Truppenübungsplatz Hohenfels nur noch auf die 
St~dt Velburg und den Markt Hohenfels aufgeteilt. 

Der Gemeindeteil Nonnhof der Gemeinde Gebertshofen 
(Landkreis Neumarkt i. d. OPf.) wird in den Landkreis 
Lauf a. d. Pegnitz umgegliedert, weil er dem Ortskern der 
mittelfränkischen Gemeinde Alfeld wesentlich näher liegt 
als dem mehrere Kilometer entfernten Ortskern der Ge
meinde Gebertshofen. Von diesem wird er zudem durch 
die Trasse der Bundesautobahn Nürnberg-Amberg ge
trennt. 

Die Wachstumschancen des Landkreises sind dank der 
guten überregionalen Anbindung und der Wirtschaftskraft 
der künftigen Kreisstadt Neumarkt i. d. OPf. günstig. Indu
strie und Gewerbe, die wirtschaftlichen Grundlagen des 
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Landkreises, werden an Bedeutung weiter zunehmen. Für 
freiwerdende landwirtschaftliche Arbeitskräfte müssen ge
werbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Für Industrie
ansiedlungen eignen sich insbesondere Schwerpunkte in 
den ländlichen Gebieten wie Parsberg, Berching, Dietfurt 
a. d. Altmühl, Mühlhausen und Freystadt. 

Als Kreisstadt des neuen Landkreises kommt wegen ihrer 
Größe und zentralen Bedeutung für das gesamte Kreisge
biet nur die Stadt Neumarkt i. d. OPf. in Betracht. 

Der Landkreis soll den Namen des Kreissitzes tragen. 

Zu§ 13 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Neustadt a. d. Waldnaab 

Neustadt a. d. Waldnaab 

94430 

1 442 qkm 

Nord-Süd 22 km 
Ost-West 54 km 

Waid haus 33 km 
Tännesberg 31 km· 
Thurndorf 42 km 

65 Einw./qkm 

103 

absolut 9 274 274 DM 
je Einwohner 99 DM 

Der Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab umfaßt im wesent
lichen das Gebiet de.r bisherigen Landkreise Eschenbach i. 
d. OPf. (ohne Raum Auerbach i. d. OPf.), Neustadt a. d. 
Waldnaab (ohne Raum Erbendorf) und Vohenstrauß sowie 
einige Gemeinden, Gemeindeteile und gemeindefreie Ge
biete aus den bisherigen Landkreisen Amberg, Kemnath 
und Sulzbach-Rosenberg. 

Das Tal der Waldnaab und der Naab bildet die geographi
sche Hauptachse des neuen Kreisgebiets. Das beiderseits 
benachbarte Bergland - im Westen der Fränkische Jura 
und das Oberpfälzer Hügelland, im Osten der Oberpfälzer 
Wald - fällt zum Naabtal hin ab und ·wird dorthin entwäs
sert. Durch die geographische Struktur ist eine Zuordnung 
des Gebiets auf das Naabtal und damit auch auf die dort 
liegenden Zentren vorgegeben. 

Weiden i. d. OPf. und die benachbarten Siedlungen im 
Naabtal (Neustadt a. d. Waldnaab, Altenstadt, Rothen
stadt) bilden den Siedlungsschwerpunkt des neuen Land
kreises. Weitere bedeutendere Siedlungen sind Windisch
eschenbach, Vohenstrauß und die einander benachbarten 
Orte Kirchenthumbach, Eschenbach i. d. OPf., Grafenwöhr 
und Pressath im Westen des neuen Kreises. 

Der neue Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab weist eine 
überwiegend gewerbliche, von der Glas- und Porzellan
industrie bestimmte Struktur auf. Die meisten Industrie
betriebe des neuen Kreises haben ihren Standort entlang 
der Naabsenke. Der Schwerpunkt der Landwirtschaft liegt 
im Osten des künftigen Kreises. 

Der östliche Teil des Landkreises gehört zum Naherho
lungsraum „Oberpfälzer Wald". Nach dem Programm „Frei
zeit und Erholung" sollen hier die Gemeinden Leuchten
berg, Pleystein, Tännesberg und Flossenbürg zu Erho
lungszentren ausgebaut werden. 

Das Naabtal bildet die Hauptverkehrsachse des neuen 
Landkreises. Hier verlaufen die Hauptbahnlinien Regens-

burg-Hof und die Bundesstraße 15. Von den an dieser 
Achse liegenden Zentren Neustadt a. d Waldnaab und 
Weiden i. d. OPf. gehen strahlenförmig zahlreiche Ver
kehrswege aus, durch die das umliegende Gebiet erschlos
sen wird: die Eisenbahnlinien nach Nürnberg, Bayreuth 
und Eslarn; die Bundesstraße 15 (Ostmarkstraße) nach 
Cham und die Bundesstraße 470 nach Auerbach i. d. OPf. 

Eine Besonderheit stellt der Truppenübungsplatz Grafen
wöhr mit einer Fläche von 224 qkm dar. Er erstreckt sich 
auf Gebietsteile der bisherigen Landkreise Sulzbach-Ro
senberg, Neustadt a. d. Waldnaab, Amberg und Eschen
bach i. d. OPf. 

Der neue Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab ist für die 
Region 5 vorgesehen. Als wichtigstes Entwicklungsband 
durchzieht die Entwicklungsachse Regensburg-Weiden i. 
d. OPf.-Hof den neuen Landkreis. Von dieser zweigt in 
Weiden i. d. OPf. die nach Südosten führende Entwick
lungsachse mit besonderen Aufgaben für Fremdenverkehrs
und Naherholungsgebiete Passau-Cham-Weiden i. d. OPf. 
ab. Die zentrale Naabtalachse bildet den gewerblich-indu
striellen und siedlungsstrukturellen Kernraum des Kreises. 
Die kleineren Zentren in den übrigen Teilen werden sich 
als Gewerbestandorte ebenfalls weiterentwickeln. Das übri
ge Kreisgebiet wird land- und forstwirtschaftlich und - vor 
allem im landschaftlich bevorzugten Bergland des Ober
pfälzer Waldes - . als Erholungsgebiet genutzt werden 
können. 

Das Gebiet des neuen Landkreises gehört dem Zuständig
keitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes, des Straßenbau
amtes, des Arbeitsamtes und des Landgerichts Weiden i. 
d. OPf. an. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Eschenbach i. d. OPf. (36 000 
Einwohner), Kemnath (28 000 Einwohner), Neustadt a. d. 
Waldnaab (57 000 Einwohner), Tirschenreuth (57 000 Ein
wohner) und Vohenstrauß (24 000 Einwohner) können nicht 
erhalten werden, weil sie wegen zu geringer Leistungs
kraft ihre künftigen Aufgaben nicht erfüllen können. 

Für die Neugliederung der nördlichen Oberpfalz kommen 
unter der Voraussetzung, daß die bisherige Bezirksgrenze 
im wesentlichen erhalten bleibt, zwei Lösungen in Be-
tracht: ' 

die Bildung von drei Landkreisen in diesem Raum oder 

die Bildung eines Nordkreises (Tirschenreuth-Kemnath) 
und eines Südkreises mit dem Zentrum Weiden i. d. 
OPf./Neustadt a. d. Waldnaab. 

Bei der von der Regierung der Oberpfalz zunächst vorge
schlagenen Dreierlösung sollten die Landkreise Neustadt 
a. d. Waldnaab und Vohenstrauß sowie Eschenbach i. d. 
OPf. und Kemnath zusammengelegt werden, während der 
Landkreis Tirschenreuth, der als Verwaltungseinheit (Wald
sassener Stiftland) in dieser Form bereits seit Jahrhunder
ten besteht, in seiner bisherigen Abgrenzung erhalten 
bleiben sollte. Bei dieser Lösung hätte der neue Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab zwar die erforderliche Einwohner
zahl erreicht, die beiden anderen vorgeschlagenen Kreise 
wären aber deutlich unter dem angestrebten Richtwert ge
blieben. Aus diesem Grund konnte dieser Lösung nicht 
zugestimmt werden. 

Der vorgeschlagene Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab 
besitzt mit 94 430 Einwohnern die erforderliche Größen
ordnung und mit den Städten Weiden i. d. OPf. und Neu
stadt a. d. Waldnaab ein überragendes Wirtschafts- und 
Versorgungszentrum, auf das fast das gesamte Kreisge
biet ausgerichtet ist. Das gilt nicht nur für das engere 
Umland dieses Doppelzentrums, sondern auch für die übri
gen in den neuen Landkreis einzubeziehenden Gebiete. 
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Zwar haben sich in den Randgebieten um kleinere zen
trale Orte eigene Einzugsgebiete gebildet, die etwa die 
Merkmale von Versorgungsnahbereichen haben. Sie wer
den jedoch vom Einzugsgebiet der Stadt Weiden i. d. OPf. 
in ihrer Funktion als gehobenes Mittelzentrum (höherwer
tige Dienstleistungen) weitgehend überlagert und sind da
mit als integrierte Bestandteile des Gesamtbereichs Wei
den i. d. OPf. anzusprechen. 

Der Landkreis Neustadt a. d Waldnaab hat im Anhörungs
verfahren der vorgeschlagenen Lösung zugestimmt, sich 
jedoch gegen die Ausgliederung von Gemeinden (vor al
lem des Erbendorfer Raums) gewandt. Seine Gemeinden 
sind mit Ausnahme des Raum~s Erbendorf einverstanden. 
Der Landkreis Vohenstrauß hat zwar widersprochen, aber 
für den Fall, daß er nicht erhalten werden kann, die Zu
ordnung zum Raum Weiden i. d. OPf. gewünscht und eine 
Abtrennung der südlichen Teile (Alternative Nabburg) ab
gelehnt. Die Äußerungen der Gemeinden entsprechen der 
des Landkreises. Der Landkreis Eschenbach i. d. OPf. hat 
die vorgesehene Lösung abgelehnt, weil der Landkreis 
gevierteilt werde. Der in einem früheren Kreistagsbeschluß 
angestrebten Vereinigung mit dem Landkreis Pegnitz, die 
auch von einigen Gemeinden gefordert wird, steht jedoch 
entgegen, daß der Raum Grafenwöhr-Pressath auf alle 
Fälle dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab zustrebt und 
der Raum Auerbach i. d. OPf. nach Amberg tendiert; ein 
ohne diese Gebiete gebildeter Landkreis Pegnitz/Eschen
bach i. d. OPf. würde deutlich unter der Richtzahl liegen. 
Den Wünschen einiger Gemeinden aus den Nahbereiichen 
Kirchenthumbach und Eschenbach i. d. OPf. nach Zuord
nung zu den Landkreisen Pegnitz bzw. Bayreuth kann 
nicht entsprochen werden, weil das die Gemeindebildung 
im schwach besiedelten Raum nördlich des Truppen
.Übungsplatzes Grafenwöhr sowie die Nahbereiche und den 
Hauptschulverband Eschenbach i. d. OPf. gefährden würde. 
Lediglich die Stadt Neustadt a. Kulm wird in den Land
kreis Bayreuth umgegliedert, weil sie zum Nahbereich des 
zentralen Orts Speichersdorf gehört. 

Die Gemeinde Kaltenbrunn wird entgegen dem ursprüng
lichen Entwurf wunschgemäß dem neuen Landkreis Neu
stadt a. d. Waldnaab zugeordnet, weil sie dem Haupt
schulverband Weiherhammer angehört, die Eingliederung 
in die Gemeinde Weiherhammer bereits im April 1971 be
schlossen hat und die überwiegenden Pendler- und Ein
kaufsbeziehungen in den Raum Neustadt a. d. Waldnaab
Weiden i. d. OPf. gehen. Gegenüber dieser Zuordnung 
müssen die Bestrebungen des Landkreises Amberg, die 
Gemeinde Kaltenbrunn zur Bildung ·einer Großgemeinde 
im Raum Freihung zu gewinnen, zurückstehen. 

Die Zuordnung des Teils des Hessenreuther Forstes, der 
südlich der Bundesstraße 299 liegt, ist zur Erreichung einer 
sinnvollen Grenze notwendig. Aus demselben Grund ist 
es erforderlich, die in diesem Teil des gemeindefreien Ge
biets gelegenen Exklaven der Gemeinde Hessenreuth dem 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab zuz;uordnen und in die 
Stadt Pressath einzugliedern. 

Die Zuordnung der im Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
gelegenen gemeindezugehörigen und gemeindefreien Ge
biete angrenzender Landkreise zum künftigen Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab ist aus verwaltungsökonomischen 
Gründen geboten, um die Bildung weiterer Exklaven zu 
verhindern. Die Stadt Grafenwöhr bietet sich als Aufnah
megemeinde für die Eingliederung dieser Gebietsteile an, 
weil sie schon jetzt die hauptsächlichen gemeindlichen 
Verwaltungsfunktonen für das Gebiet des Truppenübungs
platzes (Standesamtsaufgaben) ausübt. 

Die Wachstumschancen des neuen Landkreises sind gün
stig, da die geplante Autobahn Regensburg-Weiden i. d. 

OPf.-Hof die Bedeutung der Naabsenke als wirtschaftli
che Entwicklungsachse weiter stärken wird; die kleineren 
zentralen Orte werden dadurch begünstigt werden, weil 
sie im Ausstrahlungsbereich der Entwicklungsachse liegen. 
Im bisherigen Landkreis Vohenstrauß ist neben der Indu
strieansiedlung - Bereitstellung von industriellen Arbeits
kräften - insbesondere der Ausbau der Fremdenverkehrs
einrichtungen zu fördern, da dieses Gebiet nach der Fer
tigstellung der Autobahn Nürnberg-Waidhaus für den Ver
dichtungsraum Nürnberg ein sehr attraktiver Naherho
lungsraum werden wird, der auch über eine Wintersaison 
verfügt. 

Als Kreissitz kommen sowohl die zentral gelegene kreis
freie Stadt Weiden i. d. OPf. als auch. die bisherige Kreis
stadt Neustadt a. d. Waldnaab in Betracht. Für Weiden i. 
d. OPf. haben sich insbesondere diejenigen Teilgebiete 
des neuen Kreises ausgesprochen, die bisher noch nicht 
zum Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab gehört haben .. Da 
in Neustadt a. d. Waldnaab ein ausreichend großes Ver
waltungsgebäude vorhanden ist und andererseits mit einer 
Verlegung des Kreissitzes ein Zentralitätsverlust für Neu
stadt a. d. Waldnaab verbunden wäre, wird am vorläufi
gen Kreissitz Neustadt a. d. Waldnaab festgehalten. 

Als Name des Landkreises bietet sich weiterhin der Name 
der Kreisstadt an. 

Zu§ 13 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Regensburg 

Regensburg 

123 431 

1 416 qkm 

Nord-Süd 30 km 
Ost-West 50 km 

Oberpfraundorf 32 km 
Thon lohe 37 km 
Wahlsdorf 32 km 
Schönach 30 km 

87 Einw./qkm 

140 

absolut 11856059 DM 
je Einwohner 96 DM 

Der neue Landkreis Regensburg umfaßt im wesentlichen 
das Gebiet des bisherigen Landkreises Regensburg, Teile 
der Landkreise Burglengenfeld (Raum Kallmünz), Mallers
dorf (Raum Schierling) und Parsberg (Raum Hemau-Be
ratzhausen) sowie einige Gemeinden aus den Landkreisen 
Kelheim und Rottenburg a. d. Laaber. 

Der Raum Regensburg bildet in geographischer Hinsicht 
die zentrale Landschaft Ostbayerns. Hier münden Altmühl, 
Laaber, Naab und Regen in die Donau; hier begegnen 
sich Fränkische Alb, Bayerischer Wald und Voralpenland. 
In diesem raumstrukturellen Schnittpunkt hat sich auf dem 
Boden frühgeschichtlicher Siedlungen die Stadt Regens
burg als einzige Großstadt und als Oberzentrum Ostbay
erns entwickelt. Das Gebiet des Großlandkreises Regens
burg ist den geographischen Gegegebenheiten entspre
chend in jeder Beziehung auf dieses Zentrum ausgerich
tet. 

Die Siedlungsschwerpunkte liegen in der inneren Verdich
tungszone des Regensburger Gebiets und zeigen eine 
überdurchschnittliche Entwicklung. Die übrigen Teilbe
reiche sind wesentlich dünner besiedelt und weisen ins
gesamt eine stagnierende Bevölkerungstendenz auf. 
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Nach der Erwerbsstruktur der Bevölkerung ist der künftige 
Landkreis Regensburg als gemischtwirtschaftliches Gebiet 
mit gewerblicher Orientierung anzusehen. Neben dem pro
duzierenden Gewerbe als vorherrschender Erwerbsgrund
lage kommt auch der Land- und Forstwirtschaft erhebliche 
Bedeutung zu. Bedeutendster Industriestandort auf dem 
Gebiet des Landkreises ist die erst nach dem 2. Weltkrieg 
gegründete Gemeinde Neutraubling. Weitere industrielle 
Ansatzpunkte bilden Regenstauf, Beratzhausen, Hemau, 
Burgweinting, Wörth a. d. Donau und Schierling. Als Nah
erholungsgebiete können das Regental (nordöstlich von 
Regenstauf), das Naabtal und der südliche Teil des Fal
kensteiner Vorwaldes genannt werden. Im Laaberjura hat 
sich vor allem Beratzhausen zum Fremdenverkehrsort ent
wickelt. Die Landwirtschaft findet hauptsächlich im frucht
baren Gäuboden südöstlich von Regensburg gute Pro
duktionsvoraussetzungen. 

Die Stadt Regensburg ist der Verkehrsmittelpunkt Ost
bayerns. Sie ist Schnittpunkt der Bundesbahnhauptlinien 
München- Hof- Berlin und 'Frankfurt- Nürnberg- Passau
Wien. Eingleisige Bahnlinien führen von Regensburg aus 
nach Ingolstadt und Falkenstein (Landkreis Roding). Das -
gesamte überregionale Straßennetz ist auf die Stadt Re
gensburg ausgerichtet. Über die künftige Autobahn Nürn
berg-Regensburg und über die Bundesstraße 8 ist der 
Raum Hemau-Beratzhausen gut mit der Stadt Regensburg 
verbunden. Die Anbindung des Gesamtraumes an das 
überregionale Verkehrsnetz wird durch die vor der Fertig
stellung stehende Autobahn Nürnberg-Regensburg und die 
geplanten Autobahnen Regensburg-Passau, Regensburg
Weiden i. d. OPf.-Hof, Regensburg-Wolnzach (-München) 
und Regensburg-Landshut-Traunstein entscheidend verbes
sert werden. Mit der Fertigstellung der Großschiffahrts
straße Rhein-Main-Donau- und der vorgesehenen Erweite
rung des Osthafens wird sich die Standortlage des Raumes 
Regensburg weiter verbessern. 

Der Landkreis Regensburg ist für die Region 8 vorgesehen. 
Im Zentrum des neuen Kreises liegt die kreisfreie Stadt 
Regensburg. Als größtes Wirtschaftszentrum Ostbayerns hat 
sie ein weitreichendes Einzugsgebiet, das sich teilweise 
über die Grenzen des vorgeschlagenen Großlandkreises 
hinaus erstreckt. Die Nahbereiche der kleineren Zentren im 
Landkreis werden davon stark überlagert. Regensburg bildet 
auch den Schnittpunkt der Entwicklungsachsen in diesem 
Raum. Auf das schon stärker ausgeprägte Entwicklungs
band Kelheim-Saal-Regensburg-Regenstauf-Maxhütte
Haidhof trifft hier die Entwicklungsachse Parsberg-Beratz
hausen / Hemau-Regensburg-Neutraubling-Straubing, die 
durch den Bau der Autobahn Nürnberg-Parsberg-Regens
burg-Straubing-Passau gute Zukunftsaussichten gewinnt. 

Der Landkre·is Regensburg bildet in mehrfacher Hinsicht 
das Ergänzungsgebiet der Großstadt Regensburg. Die un
mittelbaren Nachbargemeinden von Regensburg werden 
in' verstärktem Umfang die Funktion von Wohngemeinden 
wahrzunehmen haben. Der auf dem Gebiet der Landge
meinde Barbing liegende Osthafen von Regensburg, die 
hier verlaufende Autobahn Regensburg-Passau wie auch 
die topographischen Gegebenheiten bestimmen vor allem 
die Stadtrandgemeinden im Südosten von Regensburg 
zum industriellen Ergänzungsgebiet. Die kleineren zentra
len Orte im Landkreis werden weiterhin als Versorgungs
zentren und Gewerbestandorte zu entwickeln sein. In den 
ländlichen Gebieten - vor allem im Süden und Südosten 
des Kreises - dürfte auch künftig die Landwirtschaft eine 
nicht unbedeutende Rolle spielen. Die landschaftlich reiz
vollen Flußtäler der Laaber, der Naab und des Regen wie 
auch das Bergland des Laaberjura und des Falkensteiner 
Vorwaldes bieten sich als Naherholungsgebiete an. 
Für die bisherigen Landkreise Regensburg und Parsberg 
sind das Wasserwirtschaftsamt, Straßenbauamt und Land
gericht Regensburg zuständig. 

II. 

Der bisherige Landkreis Regensburg soll wegen seiner 
Lage als Umlandkreis der Großstadt Regensburg und we
gen seiner Größe (fast 100 000 Einwohner) als Landkreis 
bestehen bleiben und die angrenzenden, mit Regensburg 
verflochtenen Gebiete benachbarter Kreise aufnehmen, die 
wegen zu geringer Größe aufgelöst werden. Es handeit sich 
dabei vor allem um Gebietsteile der bisherigen Landkreise 
Parsberg (40 000 Einwohner), Burglengenfeld (51 000 Ein
wohner) und Mallersdorf (30 000 Einwohner), die als solche 
nicht bestehen bleiben können. 

Für die Verwaltungsgliederung im Großraum Regensburg· 
erscheinen theoretisch zwei Lösungen möglich, nämlich 

die Bildung eines ringförmigen Umlandkreises oder 

die Bildung von zwei schalenförmigen (sektoralen) Um
landkreisen nördlich und südlich der Donau. 

Da die wichtigste Voraussetzung für die zweite Lösung, 
nämlich die Einbeziehung des Raumes Kelheim-Rieden
burg in die Oberpfalz, entfällt, ist nur die erste Lösung 
möglich. Die Kommunen haben nur diese Lösung ange
strebt. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint aus mehreren Grün
den zweckmäßig und sachlich gerechtfertigt. Das in jeder 
Hinsicht auf das Oberzentrum Regensburg ausgerichtete 
Gebiet des neuen Landkreises ist nahezu identisch, mit 
dem sozio-ökonomischen Dominationsbereich · des Wirt
schaftszentrums Regensburg. Nur im Südwesten (Raum 
Bad Abbach) und im Nordosten (Raum Wald-Siegenstein) 
greift dieser deutlich darüber hinaus. Das hinsichtlich der 
Kreisreform von der Staatsregierung angestrebte Ziel, 
Kreise zu schaffem, die eine Einheit von Lebens-, Verwal
tungs-, Planungs- und Investitionsraum darstellen, ist in 
fast idealer Weise verwirklicht, wenn man den künftigen 
Landkreis im Zusammenhang mit seinem Zentrum, der 
kreisfreien Stadt Regensburg, sieht. 

Im Landkreis Regensburg besteht grundsätzliches Einver
ständnis mit der Bildung des neuen Landkreises. Ledig
lich einige der nach dem Entwurf für die Ausgliederung 
vorgesehenen Gemeinden haben widersprochen. Die mei
sten der für den Landkreis Regensburg vorgesehenen Ge
meinden des Landkreises Parsberg haben sich zwar wie 
dessen Kreistag gegen die vorgeschlagene Lösung ausge
sprochen und die Erhaltung eines vergrößerten Landkrei
ses gewünscht, sich aber für den Fall der Auflösung des 
Landkreises ausdrücklich mit der vorgesehenen Zuteilung 
einverstanden erklärt. Sie tendieren im übrigen eindeutig 
in den Raum Regensburg. 

Dem Wunsch der schulisch eine Einheit bildenden Ge
meinden im Raum Kallmünz, in den Landkreis Regensburg 
eingegliedert zu werden, wird in Anbetracht der beste
henden intensiven sozio-ökonomischen Beziehungen dieses 
Raumes mit der Stadt Regensburg entsprochen; dagegen 
sollen die Gemeinden Fischbach und Teile der Gemeinde 
See wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zur Stadt 
Burglengenfeld deren Einzugsbereich zugeordnet werden. 
Dadurch wird die Einheit des landschaftlich reizvollen un
teren Naabtales gewahrt, das als Naherholungsgebiet für 
den Regensburger Raum dient. Die im Anhörungsverfah
ren angeregte Änderung der Grenzziehung im Bereich der 
Gemeinde See muß der Entscheidung im Einzelverfahren 
überlassen werden. 

Das gemeindefreie Gebiet Gailenberg verbleibt beim Land
kreis Regensburg, weil seine Erschließung durch den Nah
erholungsverein Regensburg vorgesehen ist. 

Die Gemeinde Panholz wird ihrem Wunsch entsprechend 
beim Landkreis Regensburg belassen, da ihre Beziehun-
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gen überwiegend in den Raum Regensburg gehen und eine 
Gemeindebildung Pirkensee, Po_nholz, Leonberg mit rund 
3 800 Einwohnern nicht zweckmäßig erscheint. Die Abtren
nung des Gemeindegebiets Panholz westlich der Bahnlinie 
ist zur Herstellung klarer Gemeindegrenzen notwendig 
und entspricht dem ursprünglichen Vorschlag der Gemein
de Panholz. Die Anträge der Stadt Burglengenfeld und der 
Gemeinde Panholz zur Änderung der Grenzziehung im Be
reich der Bahnlinie Regensburg-Hof bleiben der Entschei
dUng im Einzelverfahren vorbehalten. 

Die Gemeinde Hackenberg verbleibt wegen der günstige
.ren Verkehrsverbindungen antragsgemäß beim Landkreis 
Regensburg. Dagegen wird die Gemeinde Wulkersdorf 
entgegen ihrem Wunsch dem Landkreis Schwandorf i. 
Bay. zugeordnet, da starke Bindungen zum Raum Nittenau 
bestehen; die Gemeinde gehörte früher zum Landkreis 
Roding. Die geplante Vorwaldgemeinde im Raum Bern
hardswald kann auch ohne Wulkersdorf gebildet werden; 
im übrigen erscheint es zweckmäßig, jene Gemeinde spä
ter mit dem Raum Wenzenbach zu verbinden. 

Wegen der Grenzführung im Nordosten des Landkreises 
Regensburg (Nahbereich Falkenstein) wird auf die Begrün
dung zu§ 13 Nr. 2 verwiesen. 

Die Eingliederung der Gemeinde Bergmatting in den Land
kreis Regensburg ist wegen der sozio-ökonomischen Aus
richtung dieser Gemeinde auf Regensburg und wegen ihrer 
Zugehörigkeit zum Schulverband Viehhausen zweckmäßig 
und entspricht auch dem .Wunsch der Gemeinde. 

Der Raum Schierling tendiert wirtschaftlich und pendler
mäßig zum Raum Regensburg, so daß dem Wunsch der 
Gemeinden auf Eingliederung in den Landkreis Regens
burg entsprochen werden kann. Wegen der engen Bezie
hungen mit dem Raum Schierling werden auch die Gemein
den Allersdorf, lnkofen, Pinkofen und Wahlsdorf antrags
gemäß dem Landkreis Regensburg zugeordnet. 

Die Gemeinde Höhenberg wird wegen ihrer Beziehungen 
zur Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing, in die
_sen Landkreis eingegliedert. 

Dem Wunsch der Gemeinde Niederachdorf, zusammen 
mit den Gemeinden Pondorf, Pillnach und Obermiethnach 
in den Landkreis Straubing-Bogen eingegliedert zu wer
den, wird entsprochen, da diese Gemeinden bereits im 
Einzugsbereich von Straubing liegen. 

Die Entwicklung des Landkreises Regensburg hängt von 
der Entfaltung der Stadt Regensburg ab. Durch den Bau 
von Autobahnen, die an Regensburg vorbeiführen, wie 
auch durch den Ausbau der Rhein-Main-Donau-Großschiff
fahrtsstraße wird sich die Standortlage der Stadt und 
des Großraumes Regensburg erheblich verbessern. Des
gleichen werden auch von der neuen Universität Regens
burg und von zu erwartenden weiteren Industrieansiedlun
gen starke Impulse ausgehen, die der künftigen Entwick
lung von Stadt und Landkreis Regensburg große Aussich
ten eröffnen. Diese Chancen werden aber nur dann voll 
ausgenutzt werden können, wenn es bei der Planung und 
Durchführung der entsprechenden Maßnahmen zu einer 
fruchtbringenden kommunalen Zusammenarbeit der Ge
bietskörperschaften im Großraum Regensburg kommt. Das 
kann einschließen, daß der Landkreis der Stadt Regens
burg künftig Flächen für ihre Entwicklung überläßt. Im Hin
blick auf die besonderen örtlichen Verhältnisse, insbeson
dere die Steuerschwäche des Landkreises, soll die Frage 
weiterer Eingemeindungen dem Einzelverfahren nach Art. 
11 GO überlassen bleiben. 

Als Sitz des Landratsamts des Landkreises Regensburg 
kommt nur die Stadt Regensburg in Betracht. 

Da der bisherige Landkreis Regensburg das Kerngebiet 
des neuen Landkreises bildet, soll der Name beibehalten 
werden. 

Zu§ 13 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Schwandorf i. Bay. 

Schwandorf i. Bay. 

134 609 

1 475 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Fischbach 
Wulkersdorf 
Dietersdorf 
Glaubendorf 
Neukirchen
Balbini 

91 Einw./qkm 

130 

37 km 
27 km 

26 km 
33 km 
52 km 
37 km 

31 km 

absolut 18 836 338 DM 
je Einwohner 139 DM 

Der Landkreis Schwandorf i. Bay. umfaßt die Stadt Schwan
dorf i. Bay., wesentliche Teile der bisherigen Landkreise 
Burglengenfeld, Nabburg, Neunburg vorm Wald und Ober
viechtach, den westlichen Teil des bisherigen Landkreises 
Roding sowie einige Gemeinden, Gemeindeteile und ge
meindefreie Gebiete aus den bisherigen Landkreisen Am
berg und Regensburg. 

Das Naabtal bildet in raumstruktureller Hinsicht die Haupt
achse des neuen Landkreises Schwandorf i. Bay. Es durch
zieht den Kreis in nordsüdlicher Richtung über eine Länge 
von 40 km. Westlich der Naab hat der Kreis noch Anteil 
am Oberpfälzer Hügelland. Das große Gebiet östlich der 
Naab bis zur Staatsgrenze wird vom Oberpfälzer Wald 
eingenommen. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich größtenteils im 
Naabtal mit stärkerer Konzentration im Schwandorfer Raum 
(Schwandorf i. Bay., Schwarzenfeld, Wackersdorf) und im 
Raum des Burglengenfelder Städtedreiecks (Burglengen
feld, Maxhütte-Haidhof, Teublitz). Eine leichte Bevölke
rungsverdichtung ist auch in den Räumen Nabburg/ 
Pfreimd, Oberköblitz/Wernberg und Nittenau/Bruck i. d. 
OPf./Bodenwöhr festzustellen. Die übrigen Teilbereiche 
sind relativ dünn besiedelt und weisen nur wenige klei
nere Zentren auf (Neunburg vorm Wald, Oberviechtach, 
Schönsee). Insbesondere im grenznah·en Gebiet zeigt die 
Bevölkerungsentwicklung vielerorts eine stagnierende bis 
abnehmende Tendenz. 

Die Wirtschaftskraft des Landkreises Schwandorf i. Bay. 
beruht überwiegend auf der Leistungskraft der Industrie 
in der Naabsenke. Daneben ist noch der industrielle Kerri
raum Nittenau/Bruck i. d. OPf./Bodenwöhr zu erwähnen. 
Das übrige Gebiet ist noch hauptsächlich landwirtschaftlich 
strukturiert. Hier sind auch gute Ansätze für eine Entwick
lung als Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebiet. 
Schwerpunkt des Fremdenverkehrs ist der Raum Schön
see-Oberviechtach. 

Schwandorf i. Bay. ist Knotenpunkt wichtiger Fernverkehrs
wege wie der Bundesbahnhauptlinien Regensburg-Hof und 
Nürnberg-Prag, der im Bau befindlichen Bundesautobahn 
Regensburg-Weiden i. d. OPf. und der gut ausgebauten 
Bundesstraße 85 Cham-Amberg. Die Stadt ist ferner Aus-
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gangspunkt der Staatsstraße 2145 nach Nittenau sowie 
mehrerer Kreisstraßen. Weitere Verkehrswege sind die 
Eisenbahnlinie Nabburg-Oberviechtach-Schönsee, durch 
die der Nordosten des Kreises mit der Naabtalachse ver
bunden wird, ferner die den Kreis in seiner gesamten 
Ost-West-Ausdehnung durchziehende Staatsstraße Rötz_:_ 
Amberg. Der Bau einer leistungsfähigen Straße zwischen 
Oberviechtach und Schwandorf i. Bay. ist erforderlich, um 
die grenznahen Nordost-Gebiete dem westlichen, wirt
schaftlich stärkeren Teil des Kreises besser anzubinden. 

Der südliche Teil des Landkreises soll der Region 8 (Re
gensburg), der nördliche Teil der Region 5 (Weiden i. d. 
OPf.-Amberg) ang.ehören. Im Raum des neuen Landkreises 
Schwandorf i. Bay. hat sich im Unterschied zu den be
nachbarten Räumen Regensburg, Amberg und Weiden i. 
d. OPf. bisher kein so dominierendes Zentrum herausbil
den können, daß sich sein Einzugsbereich über das ge
samte Gebiet. des Kreises oder große Teile desselben er
streckt. Dazu hat auch der Umstand beigetragen, daß das 
als Zentrum in Betracht kommende Schwandorf i. Bay. als 
kreisfreie Stadt in kommunaler Hinsicht von seinem Um
land isoliert war, obgleich die Stadt Sitz mehrerer Behör
den für zum Teil große Zuständigkeitsgebiete ist. Trotz
dem sind die Nahbereiche des Landkreises Schwandorf 
i. Bay. sozio-ökonomisch zum Teil recht stark miteinander 
verflochten. Es bestehen somit gute Aussichten, daß sich 
das Gebiet des neuen Kreises, nachdem zahlreiche kom
munale Schranken gefallen sind, in der Zukunft zu einer 
noch stärker auf Schwandorf i. Bay. ausgerichteten sozio
ökonomischen Einheit entwickelt. 

Mit dem Abschnitt Pfreimd-Burglengenfeld verfügt der 
Kreis über das Mittelstück der Hauptentwicklungsachse der 
Oberpfalz, der Naabtalachse Weiden i. d. OPf.-Regensburg, 
die durch den Ausbau überregionaler Verkehrswege (Auto
bahn Regensburg-Weiden i. d. OPf.-Hof, Elektrifizierung 
der Bundesbahnstrecke Regensburg-Weiden i. d. OPf.-Hof) 
weiter aufgewertet werden wird. Der Kreis besitzt damit 
eine gute Ausgangsstellung für seine wirtschaftliche Wei
terentwicklung. Andere Entwicklungsbänder sind bereits in 
deutlichen Ansätzen vorhanden wie die Achse (Amberg-) 
Schwandorf i. Bay.-Wackersdorf-Bodenwöhr-Bruck i. d. 
OPf.-Nittenau oder zeichnen sich vorerst nur ab wie das 
Entwicklungsband Schw.arzenfeld-Zangenstein -Neunburg 
vorm Wald (-Rötz-Waldmünchen) bzw. Zangenstein-Ober
viechtach-Schönsee. 

Dem westlichen Teil des Landkreises fällt wegen seiner 
Lage entlang der Naabtalachse in erster Linie die Aufgabe 
zu, wirtschaftliches und siedlungsmäßiges Hauptentwick
lungsgebiet des neuen Kreises zu sein. Das sich nach 
Osten zu anschließende Bergland eignet sich wegen seiner 
landschaftlichen Vorzüge vor allem als Fremdenverkehrs
und Naherholungsgebiet. Es gehört zu dem im Programm 
Freizeit und Erholung der Bayerischen Staatsregierung 
ausgewiesenen Erholungsgebiet „Oberpfälzer Wald". 

Das Gebiet des neuen Landkreises Schwandorf i. Bay ge
hört in seiner Gesamtheit zum baierischen Volkstums- und 
Mundartengebiet und war Jahrhunderte hindurch Teil wit
telsbacherischer Territorien. Zeitweise hat nahezu das ge
samte Gebiet eine Verwaltungseinheit unter der Bezeich
nung „Präfektur Neoburg" (Neunburg vorm Wald) gebildet. 
Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts unterstanden dem 
Bezirksgericht Neunburg vorm Wald unter anderem die 
Landgerichte ä. 0. Neunburg vorm Wald, Nabburg, Nittenau 
und Oberviechtach. Nach der Einrichtung von Bezirksäm
tern waren die bisherigen Landkreise Neunburg vorm Wald 
und Oberviechtach noch bis zum Jahr 1900 miteinander 
verbunden. 

Für das gesamte Gebiet ist heute zuständig das Wasser
wirtschaftsamt Amberg, die Flurbereinigungsdirektion Re-

gensburg und das Arbeitsamt {als Hauptstelle) Schwan" 
dorf i. Bay. Das Straßenbauamt Amberg ist zuständig für 
die Landkreise Burglengenfeld, Neunburg vorm Wald und 
Oberviechtach und für die kreisfreie Stadt Schwandorf i. 
Bay., das Landbauamt Amberg für die Landkreise Nab
burg, Neunburg vorm Wald und Oberviechtach, das Land
gericht Amberg für die Landkreise Nabburg und Neu~
burg vorm Wald. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Burglengenfeld (51 000 Einwoh
ner), Nabburg (33 000 Einwohner), Neunburg vorm Wald 
(17 000 Einwohner) und Oberviechtach (16 000 Einwohner) 
sowie die bisher kreisfreie Stadt Schwandorf i. Bay. (16 000 
Einwohner) können als selbständige Verwaltungseinheiten 
auf Kreisebene nicht erhalten werden, weil sie wegen zu 
geringer Leistungskraft ihre künftigen Aufgaben nicht er
füllen können. 

Für die mittlere Oberpfalz kommen für die Kreisneugliede
rung nur zwei Lösungen in Betracht: 

die Bildung eines Großlandkreises für den gesamten 
Raum mit dem Zentrum Schwandorf i. Bay. oder 

die Bildung von zwei Landkreisen in diesem Raum, und 
zwar entweder eines Nord- und eines Südlandkreises 
oder eines Kreises mit dem Schwerpunkt im Westen 
und eines solchen mit dem Schwerpunkt im Osten. 

Die Bildung eines Nordkreises mit dem Sitz in Nabburg 
und eines Südkreises mit dem Sitz in Schwandorf i. Bay. 
ist im Verordnungsentwurf der Staatsregierung vom Mai 
1971 als Alternativvorschlag enthalten, weil diese Lösung 
in der öffentlichen Diskussion von verschiedenen Seiten 
befürwortet wurde. Dieser Alternativvorschlag wird nach 
eingehender Überprüfung verworfen, weil zur Erreichung 
der notwendigen Größenordnungen Randgebiete benach
barter Räume mit einbezogen werden müßten, die sozio
ökonomisch nicht zusammenpassen. Vor allem aus dem 
letztgenannten Grund ist ein solcher Kreis von vielen be" 
troffenen Gemeinden, vor allem in den Landkreisen Neun
burg vorm Wald, Vohenstrauß und Waldmünchen scharf 
abgelehnt worden. Der Alternativvorschlag würde im übri
gen nicht die Möglichkeiten nützen, die sich gerade für· 
die steuerschwachen Grenzbereiche aus dem Zusammen
schluß mit wirtschaftlich starken Gebieten ergeben. Aus 
diesem Grund wäre auch die Bildung eines West- und 
eines Ostlandkreises in diesem Gebiet verfehlt. 

Der vorgeschlagene Landkreis für den gesamten Raum der 
mittleren Oberpfalz wird, ohne in benachbarte Räume ein
greifen zu müssen, mit rund 130 000 Einwohnern über die 
erforderliche Größenordnung und mit der Stadt Schwan
dorf i. Bay. über ein allgemein anerkanntes Zentrum ver
fügen. Er bietet mit dieser Abgrenzung gute Vorausset
zungen dafür, sich zu einer sozio-ökonomischen Einheit zu 
entwickeln, die auf ein entwicklungsfähiges Zentrum aus
gerichtet ist. Ferner wird sich in diesem Landkreis die 
stärkere wirtschaftliche Basis im westlichen und südlichen 
Kreisgebiet günstig auswirken„ 

Innerhalb des neuen Kreises bestehen vielfältige sozio
ökonomische Verflechtungen. Das Entwicklungsband Nit-· 
tenau-Bruck i. d. OPf.-Bodenwöhr ist stark mit dem Kern
raum Schwand.orf i. Bay.-Burglengenfeld verflochten. Der 
Landkreis Nabburg ist über die Naabtalachse auf die 
Stadt Schwandorf i. Bay ausgerichtet. Der Landkreis Neun
burg vorm Wald ist gegenüber anderen Räumen am stärk
sten mit der Stadt Schwandorf i. Bay. und dem nördlichen 
Teil des Landkreises Burglengenfeld verbunden; außer" 
dem bestehen Beziehungen zum Gebiet Bruck i. d. OPf.
Nittenau. Der Landkreis Oberviechtach ist sowohl mit dem 
Mittelzentrum Weiden i. d. OPf. als auch mit dem Mittel-
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zentrum Schwandorf i. Bay. verbunden. Wenngleich die 
Verbindung zu Schwandorf i. Bay. (über Nabburg) weniger 
stark ausgeprägt ist, so ist für den steuerschwachen Land
kreis Oberviechtach dennoch die Einbeziehung in den 
steuerstärksten Landkreis der Oberpfalz von größerem 
Nutzen als die Eingliederung in den steuerschwächeren 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab. 

Gegen den Landkreis Schwandorf i: Bay. bestehen im 
Grunde keine wesentlichen Bedenken mehr. Die zunächst 
schroff ablehnende Haltung der Landkreise Nabburg und 
Oberviechtach und ihrer Gemeinden gegenüber dem Groß
landkreis Schwandorf i. Bay. beruhte darauf, daß die Al
ternativlös_ung Nabburg-Neunburg vorm Wald-Oberviech
tach angestrebt worden ist; dabei haben die beteiligten 
Landkreise keine Einigkeit über den künftigen Kreissitz er
zielt. Nachdem sich die Staatsregierung endgültig für den 
Großlandkreis Schwandorf i. Bay. entschieden hat, wurden 
die gegen diesen Landkreis erhobenen Bedenken weitge
hend zurückgestellt. Die Kreistage Nabburg und Oberviech
tach haben daher dem neuen Landkreis neuerdings zuge
stimmt, wenn ihr gesamtes Gebiet eingegliedert wird. 

Der Plan des Landkreises Burglengenfeld, rund um die 
Stadt Burglengenfeld einen Landkreis zu bilden, wurde nur 
noch von der Stadt Burglengenfeld unterstützt. Dieser Vor
schlag läßt offen, was mit den Landkreisen Nabburg und 
Oberviechtach geschehen soll; diese Landkreise müßten 
dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab zugeschlagen 
werden, der jedoch wesentlich steuerschwächer als der 
Landkreis Schwandorf i. Bay. wäre. 

Der in sich stark verflochtene Raum Wernberg/Oberköb
litz verbleibt mit Ausnahme der Gemeinde Kemnath a. 
Buchberg im Verband der Gemeinden des bisherigen 
Landkreises Nabburg. Die Gemeinden dieses. Bereichs bil
den eine in sich geschlossene Einheit; sie sind durch den 
industriellen Mittelpunkt Wernberg/Oberköblitz verbunden 
(einheitlicher Nahbereich und Hauptschulverband). über
örtlich stellt das Gebiet einen Grenzbereich zwischen den 
Zentren Weiden i. d. OPf. und Nabburg/Schwandorf i. Bay. 
dar, der nach beiden Richtungen vielfältige Verflechtungen 
hat. Da weder der Landkreis Schwandorf i. Bay. noch der 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab auf den Raum Wern
berg/Oberköblitz angewiesen ist, war dem Wunsch der be
troffenen Kommunen Rechnung zu tragen und das Gebiet 
dem neuen Landkreis Schwandorf i. Bay. zuzuordnen. 

Die Gemeinden Haag und Muschenried werden in den 
Landkreis Schwandorf i. Bay. einbezogen, weil sie mit dem 
Raum Oberviechtach/Winklarn eng verbunden sind und zur 
Gemeindebildung im Raum Winklarn benötigt werden; 
diese Zuordnung entspricht auch ihrem Wunsch. Dagegen 
werden die Gemeinden Altenschneeberg, Hannesried, Ir
lach und Schönau in den Landkreis Cham eingegliedert, 
weil sie mit Tiefenbach und weiteren Gemeinden eine lei
stungsfähige Verwaltungseinheit nördlich der Stadt Wald
münchen bilden sollen. Die Umgliederung in den Landkreis 
Cham entspricht mit Ausnahme der Gemeinde Irlach dem 
Wunsch dieser Gemeinden (siehe auch Begründung zu 
§ 13 Nr. 2). Die Gemeinden Höchensee und Lanzenried 
sind entsprechend ihren Beziehungen zu den benachbarten 
zentralen Orten Burglengenfeld und Schmidmühlen zu tei
len. Dem Wunsch der Gemeinde Lanzenried, auch den Ge
meindeteil Eglsee dem Landkreis Schwandorf i. Bay. zuzu
ordnen, kann· wegen dessen Ausrichtung zum Raum 
Schmidmühlen (Schulverband) nicht entsprochen werden. 
Umgekehrt kann auch der Markt Schmidmühlen nicht mit 
Gebietsteilen der Gemeinden Lanzenried und Höchensee 
verstärkt werden, die nach Schwandorf i. Bay. orientiert 
sind (siehe auch Begründung zu§ 13 Nr. 1). 

Die Eingliederung der Gemeinde Wt.ilkersdorf beruht auf 
hren stärkeren Bindungen zum Raum Nittenau, mit dem 

sie bereits früher verwaltungsmäßig verbunden war. In die 
Stadt Nittenau sollen ferner wegen der starken, zum Teil 
auch schulischen Verflechtungen mit der Stadt die west
lichen Gemeindeteile\ der Gemeinde Reichenbach einge
gliedert werden. Die Gegenvorstellungen der Gemeinde 
Reichenbach und des Landkreises Roding sind demgegen
über nicht begründet. 

Die Exklave Waldhaus Einsiedel der Gemeinde Walder
bach muß in den Landkreis Schwandorf i. Bay. eingeglie
dert werden, weil sie im gemeindefreien Gebiet Einsiedler 
u. Walderbacher Forst gelegen ist. Die Eingliederung in 
die Stadt Nittenau bietet sich an, da diese Stadt die Ex
klave erschlossen hat. Die weitergehenden Umgliederungs
wünsche der Stadt Nittenau können dagegen wegen der 
Gemeindebildung im Raum Walderbach nicht berücksich
tigt werden. 

Die im Anhörungsverfahren gewünschte Änderung der 
Grenzziehung bei der Teilung der Gemeinden Panholz und · 
See wird der Entscheidung im Einzelverfahren vorbehalten 
bleiben. Der dem Landkreis Schwandorf i. Bay. zugeord
nete Teil der Gemende Panholz wird, da er nicht selb
ständig bestehen bleiben kann, in die Gemeinde Pirken
see eingegliedert. 

Da die endgültige Zuordnung des Gemeindeteils Lindauer 
Waldhaus und der gemeindefreien Gebiete Greiner und 
Zeinrieder Lohe im Rahmen der Landkreisreform nicht 
mehr abschließend geklärt werden kann, sollen diese Ge
biete vorerst beim Landkreis Schwandorf i. Bay. verblei
ben. 

Der Gemeindeteil Kreith der Gemeinde Ebermannsdorf 
(Landkreis Amberg) wird antragsgemäß dem Landkreis 
Schwandorf i. Bay. zugeordnet und in die unmittelbar an
grenzende Stadt Schwandorf i. Bay. eingegliedert, weil 
dieser Gemeindeteil mit dem Raum Schwandorf i. Bay. 
wirtschaftlich verflochten ist. Der entgegenstehenden For
derung der Gemeinde Ebermannsdorf und des Landkrei
ses Amberg kann daher nicht entsprochen werden. Der 
erst gegen Ende des Anhörungsverfahrens von Bewohnern 
des Gemeindeteils Freihöls der Gemeinde Ebermannsdorf 
vorgetragene Wunsch auf Umgliederung in den Landkreis 
Schwandorf i. Bay. muß der Entscheidung im Einzelver
fah_ren vorbehalten bl~iben. 

Die Einbeziehung der gemeindefreien Gebiete Greßberg 
und Kreither Forst ist aus forstlichen Gründen zweckmä
ßig, weil dadurch die Verwaltung dieser Gebiete erleich
tert werden kann. 

Die Wachstumschancen 'des Landkreises sind günstig, 
wenn der Gesamtraum an das überregionale Verkehrsnetz 
besser angebunden und die Infrastruktur schwerpunkt
mäßig ausgebaut wird. Industrie, Fremdenverkehr und 
Landwirtschaft bilden auch künftig die wirtschaftlichen 
Grundlagen. Die Industriestruktur entlang der Naabachse 
ist zu festigen. Im östlichen Teil des Großlandkreises wird 
es auch weiterhin Hauptaufgabe der regionalen Wirt
schaftspolitik bleiben, die Abwanderung von Arbeitskräf
ten aus der Landwirtschaft zu erleichtern und ihre Auf
nahme in nichtlandwirtschaftliche Wirtschaftszweige zu 
fördern. Weitere Industrieansiedlungen kommen vor allem 
in den zentralen Orten Nittenau, Bruck i. d. OPf.-Boden
wöhr, Neunburg vorm Wald, Oberviechtach und Schönsee 
in Betracht. Angesichts der landschaftlichen Vorzüge sollte 
der Fremdenverkehr im östlichen, insbesondere im nord
östlichen Teil des Landkreises weiter gestärkt werden. 

Das gesamte Gebiet ist abgesehenvon einigen peripheren 
Teilen auf die Stadt Schwandorf i. Bay. hin ausgerichtet. 
Als Sitz des Landkreises Schwandorf i. Bay. erscheint nur 
die bisher kreisfreie Stadt Schwandorf i. Bay. geeignet. 
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Nach ihr soll sich auch der vorläufige Name des neuen 
Landkreises richten. 

Zu§ 13.Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Tirschenreuth 

Tirschenreuth 

84209 

1 088 qkm 

Nord-Süd 16 km 
Ost-West 38 km 

Brand 46 km 
Unterbruck 44 km 

. Neualbenreuth 16 km 
Bärnau 12 km 

77 Einw./qkm 

81 

absolut 9 741 210 DM 
je Einwohner 117 DM 

Der Landkreis Tirschenreuth umfaßt das gesamte Gebiet 
des bisherigen Landkreises Tirschenreuth, wesentliche 
Te'ile des bisherigen Landkreises Kemnath (ohne Raum 
Speichersdorf und die Gemeinden Mehlmeisel und Mok
kersdorf) und den Raum Erbendorf des bisherigen Land
kreises Neustadt a. d. Waldnaab. 

Das Gebiet des neuen Kreises wird größtenteils vom Fich
telgebirge, seinen südlichen Vorbergen und deren Vor
land eingenommen. In seiner Mitte liegt der Steinwald, 
der bis zu einer Höhe von knapp 1 000 Metern ansteigt. 
Nach Südosten fällt dieses Bergland zur seenreichen Naab
Wondreb-Senke ab, die ihrerseits_den Kernraum des Wald
sassener Stiftlandes .bildet. Die Grenze nach Osten bildet 
der nördliche Teil des Oberpfälzer Waldes. Die Südwest
Abdachung des Fichtelgebirges geht in das Oberpfälzer 
Hügelland über, auf das der Landkreis noch übergreift. 

Die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur des neuen Land
kreises Tirschenreuth wird in starkem Maß von den topo
graphischen Verhältnissen geprägt. Die meist von großen 
Waldflächen bedeckten Höhenzüge des Fichtelgebirges, 
des Steinwaldes und des Oberpfälzer Waldes werden 
größtenteils forstwirtschaftlich genutzt. In den Talsenken 
zwischen den Gebirgszügen sind größere zusammenhän
gende Rodungsinseln entstanden, in denen sich sowohl 
Landwirtschaft als auch - an standortbegünstigten Stel
len - Industrie und Gewerbe entwickeln konnten. An be
deutenden Industriestandorten sind Tirschenreuth, Wald
sassen, Mitterteich, Wiesau, Waldershof und Erbendorf zu 
nennen. Auch in Kemnath, Neusorg, Brand, lmmenreuth, 
Krummennaab und Bärnau zeigen s.ich Ansätze einer ge
werblichen Entwicklung. 

Hauptverkehrsachse des neuen Landkreises ist die Bun
desstraße 22 mit Verlängerung ab Erbendorf durch die 
Bundesstraße 299 und die Staatsstraße 2167. Im Raum Er
bendorf/Wiesau/Tirschenreuth wird diese Straßenverbin
dung von der Hauptverkehrsachse der Oberpfalz, der 
Hauptbahnlinie Regensburg-Hof, der BUndesstraße 15 und 
der künftigen Autobahn Regensburg-Hof gekreuzt. Der 
neue Kreis wird ferner durch die Bundesstraße 299/308, 
mehrere Staatsstraßen, die Hauptbahnlinie Nürnberg-Eger 
und die Nebenbahnlinien Reuth b. Erbendorf-Bärnau, 
Wiesau-Waldsassen und Neusorg-Fichtelberg erschlossen. 
Der derzeitige Landkreis Tirschenreuth unterhält das kreis
eigene Verkehrsunternehmen „ESKA", das gute Verbin
dungen zur Kreisstadt herstellt. 

Der neue Landkreis Tirschenreuth ist für die Planungsre
gion 5 (Amberg/Weiden i. d. OPf.) vorgesehen. Bis auf 
einige westliche Randgemeinden ist der gesamte Kreis 
auf das Mittelzentrum Weiden i. d. OPf. ausgerichtet. Der 
nördlichste Ausläufer der Naabtalachse geht hier in die 
ostoberfränkische Entwicklungsachse Marktredwitz-Selb
Hof über. In Wiesau/Mitterteich zweigen Entwicklungs
achsen nach Waldsassen und Tirschenreuth ab. Weniger 
entwickelt ist das Verdichtungsband (Weiden i. d. OPf.-) 
Krummennaab-Erbendorf (-Speichersdorf-Bayreuth) mit 
einer Abzweigung von Kemnath über Neusorg nach 
Waldersdorf (-Marktredwitz). 

Die Kernräume des neuen Kreises in den Talsenken wer
den auch künftig in bevorzugtem Maß Standorte der ge
werblichen Wirtschaft sein. Das umgebende, zumeist forst
lich zu nutzende Bergland eignet sich wegen seiner land
schaftlichen Vorzüge als Erholungsgebiet und ist im Pro
gramm Freizeit und Erholung auch größtenteils als solches 
ausgewiesen (Erholungsgebiete Fichtelgebirge/Steinwald 
und Oberpfälzer Wald). Durch die Zusammenfassung der 
Gebiete am Steinwald in einem Landkreis läßt sich der 
Fremdenverkehr hier einheitlich entwickeln. 

Der neue Landkreis Tirschenreuth ist seit altersher Teil 
des baierischen Stammes- und Mundartengebiets. Er ge
hörte ursprünglich zum baierischen Nordgau, der sich spä
ter territorial in das Waldsassener Stiftland (bisheriger 
Landkreis Tirschenreuth), den Bezirk Kemnath des Ober
pfälzer Kurpräcipuums (bisheriger Landkreis Kemnath) und 
in die Verwaltungsgemeinschaft Parkstein-Weiden aufglie
derte, zu der das Gebiet um Erbendorf gehörte. Das ge
samte Kreisgebiet gehört seit dem Wiener Kongreß zum 
Königreich bzw. Freistaat Bayern. 

Für das Gesamtgebiet des neuen Kreises sind folgende 
Ämter zuständig: Landgericht, Arbeitsgericht, Tierzucht
amt, Wasserwirtschaftsamt, Straßenbauamt, Arbeitsamt 
(außer dem Raum Waldershof-Neusorg), und Zollamt Wei
den i. d. OP,f., Finanzbauamt und Landbauamt Amberg, 
Flurbereinigungsamt Bamberg (außer dem Raum Erben
dorf). 

II. 

Die bisherigen Landkreise Kemnath (28 000 Einwohner), 
Neustadt a. d. Waldnaab (57 000 Einwohner) und Tirschen
reuth (57 000 Einwohner) können nicht erhalten werden, 
weil sie wegen zu geringer Leistungskraft ihre künftigen 
Aufgaben nicht erfüllen können. Wegen der denkbaren Lö
sungen zur Neugliederung der nördlichen Oberpfalz wird 
auf die Begründung zu § 13 Nr. 4 verwiesen. 

Der neue Landkreis Tirschenreuth ist mit einer Einwohner
zahl von 84 000 und einer Steuerkraft je Einwohner von 
117 DM der zweitsteuerstärkste Landkreis der Oberpfalz. 
Da ein beherrschendes Zentrum fehlt, sind die einzelnen 
Teile des neuen Kreises in sozio-ökonomischer Hinsicht 
nicht einheitlich ausgerichtet. Die Nahbereiche Waldsassen, 
Mitterteich, Wiesau, Tirschenreuth und Bärnau sind stark 
miteinander verflochten: der Erbendorfer Raum tendiert 
stärker nach Weiden i. d. OPf., während der Nahbereich 
Kemnath sowohl nach Bayreuth, als auch nach Weiden i. 
d. OPf. und nach Marktredwitz orientiert ist. Die Vereini
gung dieser Teilgebiete zu einer Verwaltungseinheit wird 
die stärkere Verflechtung untereinander fördern. 

Entscheidende Voraussetzung für das zusammenwachsen 
der beiden Teile Tirschenreuth und Kemnath ·ist jedoch 
die Einbeziehung des Raums Erbendorf, der die bisherigen 
Landkreise Kemnath und Tfrschenreuth über die topo
graphische Grenze des Steinwalds hinweg verbinden muß. 
Der Raum Erbendorf wird wegen seiner zentralen Lage im 
neuen Kreis und wegen seiner Wirtschaftskraft für den 
Landkreis Tirschenreuth große Bedeutung erlangen und 
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dem Gebiet weiteren wirtschaftlichen Auftrieb geben. 
Durch diesen Raum verläuft die Hauptverkehrsverbindung 
des neuen Landkreises in Ost-West-Richtung. Über Erben
dorf wird das Entwicklungsband Waldsassen-Mitterteich
Wiesau mit dem Zentrum Weiden i. d. OPf. verbunden. 
Auch sonst bestehen Beziehungen zwischen dem Erben
dorfer Raum und seinen Nachbargebieten im Westen, Norden 
und Osten. So sind gemeinsame Versorgungseinrichtungen 
für den Erbendorfer Raum und seine Nachbargebiete wie die 
Steinwald-Gruppenwasserversorgung vorhanden. Im neuen 
Landkreis wird ferner der gesamte zur Oberpfalz gehö
rende Teil des Naherholungsgebietes Fichtelgebirge/Stein
wald vereinigt und kann so gemeinsam entwickelt werden. 
Der wirtschaftsstarke Raum Erbendorf ist für den neuen 
Landkreis auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil 
dieser stadtferne Landkreis zahlreiche Kreiseinrichtungen 
zu unterhalten hat, die ·in anderen Landesteilen häufig von 
Mittelstädten getragen werden. Die Zuordnung des Erben
dorfer Raums entgegen dem Wunsch des Landkreises 
Neustadt a. d. Waldnaab, der betroffenen Gemeinden und 
ihrer Bevölkerung zum Landkreis Tirschenreuth ist daher 
gE;iboten, wenn der neue Landkreis eine lebensfähige Ein
heit sein soll. 

Der Landkreis Tirschenreuth und die Mehrzahl seiner Ge
meinden haben die vorgesehene Lösung befürwortet. Der 
Landkreis Kemnath und seine zur Eingliederung in den 
Landkreis Tirschenreuth vorgesehenen Gemeinden wie 
auch einige Gemeinden im Raum Waldershof des bisheri
gen Landkreises Tirschenreuth haben ihre Zustimmung 
davon abhängig gemacht, daß die bisher oberfränkische 
kreisfreie Stadt Marktredwitz in den Landkreis Tirschen
reuth einbezogen und zum Kreissitz bestimmt wird. Für 
eine solche Lösung spräche, daß die Stadt Marktredwitz 
wie auch Teile des umliegenden Landkreises Wun
siedel sprachlich . und stammesmäßig noch zum altbaye
rischen Raum gehören und insofern der Oberpfalz näher 
stehen als Oberfranken. Mit den im Süden benachbarten 
oberpfälzischen Gemeinden bestehen sozio-ökonomische 
Verflechtungen. Auch ist Marktredwitz vom Kemnather und 
vom Waldershofer Raum her besser zu erreichen als die 
Kreisstadt Tirschenreuth. Dem Wunsch, die Stadt Markt
redwitz dem neuen Landkreis anzugliedern, kann jedoch 
nicht entsprochen werden, weil die Stadt Marktredwitz 
auch starke Verflechtungen mit Wunsiedel und den ostober
fränkischen Industriegebieten aufweist (siehe auch Be
gründung zu § 18 Nr. 9). 

Die Gemeinden Brand und Ebnath des bisherigen Land
kreises Kemnath werden dem neuen Landkreis Tirschen
reuth zugeordnet, da sie in erster Linie auf den ·zentralen 
Ort Neusarg ausgerichtet sind, zu dessen Nahbereich sie 
auch gehören. Ihrem nunmehr vorgetragenen Wunsch,· zu
sammen mit der naturräumlich zur Oberpfalz gehörenden 
Gemeinde Nagel (Landkreis Wunsiedel) dem Landkreis 
Wunsiedel angegliedert zu werden, kann deshalb nicht 
stattgegeben werden. 

Die Zuordnung des Gemeindeteils der Gemeinde Bern
stein, der nördlich der Bundesstraße 299 (einschließlich 
dieser Straße) liegt, ist notwendig, da diese Straße die 
Räume Kemnath, Erbendorf und Tirschenreuth miteinander 
verbindet und wegen des polizeilichen Vollzugs in einer 
Hand sein sollte. 

Die Eingliederung des östlich der Silberhütte gelegenen 
Gebietsteils des gemeindefreien Gebiets· Oberer u. Unterer 
Flossenbürger Wald sowie der innerhalb dieses Gebiets 
gelegenen Exklaven der Gemeinde Flossenbürg (des bis- · 
herigen Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab) in die Ge
meinde Hohenthan wird bereits seit längerer Zeit ange
strebt. Dieses Gebiet gehört mit der nahe gelegenen Alt
glashütte der Gemeinde Hohenthan zum zusammenhän
genden Fremdenverkehrsgebiet zwischen Plößberg und 

Bärnau. Seine Eingliederung ist notwendig, weil es sich 
keilförmig in das Gemeindegebiet Hohenthan hineinschiebt 
und eine einheitliche Verwaltung erschwert. Im Zusammen
hang mit der Silberhütte sollen Fremdenverkehrseinrich
tungen der Gemeinde Hohenthan errichtet werden. Da das 
Gebiet um die Silberhütte unmittelbar an die Ortschaft 
Altglashütte angrenzt, während die Gemeinde Flossenbürg 
durch den Oberen u. Unteren Flossenbürger Wald von ihm 
getrennt ist, kann es leichter von der Gemeinde Hohenthan 
als von der Gemeinde Flossenbürg her erschlossen wer
den. Die Oberforstdirektion Regensburg hat der Zuord
nung zum Landkreis Tirschenreuth zugestimmt. Dem Wi
derspruch der Gemeinde Flossenbürg und des Landkrei
ses Neustadt a. d. Waldnaab kann daher nicht entsprochen 
werden. 

Wegen der Ausgliederung des Raums Speichersdorf und 
der Gemeinden Mockersdorf und Mehlmeisel wird auf die 
Begründung zu § 18 Nr. 2 verwiesen. Zur Umgliederung 
der Stadt Neustadt a. Kulm siehe auch Begründung zu 
§ 13 Nr. 4. 

Der Landkreis besitzt durch seinen relativ hohen Industrie
besatz eine ausreichende wirtschaftliche Tragfähigkeit. Auf
gabe der Strukturpolitik wird es sein, diesen lridustrie
besatz zu erhalten und die Wirtschaftsstruktur durch An
siedlung von Betrieben der sogenannten Wachstumsindu
strien ausgeglichener und krisenfester zu gestalten. Hierzu 
wird der Landkreis besser an das überregionale Verkehrs
netz anzubinden und auch im Inneren verkehrsmäßig bes
ser zu erschließen sein, wobei es insbesondere darauf an
kommen wird, gute Verkehrsverbindungen zum Kreissitz 
herzustellen. In Anbetracht der landschaftlichen Vorzüge 
weiter Kreisteile hat auch der Fremdenverkehr gute Ent
wicklungsaussichten. 

Als vorläufiger Kreissitz kommt die Stadt Tirschenreuth in 
Betracht, weil sie der bedeutendste Ort im neuen Land
kreis ist. 

Der vorläufige Name bestimmt sich nach dem vorläufigen 
Kreissitz. 

Zu§ 14 

Die in § 14 vorgesehenen Eingliederungen in kreisangehö
rige Gemeinden sind aus dringenden Gründen des öffent
lichen Wohls geboten, weil die abgetrennten Gebietsteile 
wegen mangelnder Leistungskraft als selbständige Ge
meinden nicht fortbestehen können; die kommunalpof.i
tische und verwaltungsmäßige Betreuung der Bürger er
fordert deshalb die Eingliederung dieser Gebietsteile in 
andere Gemeinden. Im einzelnen sind die Eingliederungen 
aus folgenden Gesichtspunkten notwendig: 

Zu Absatz 1: 

Die Eingliederung der Gemeindeteile Bärnhof, Brünnthal 
und Mennersberg der Gemeinde Brunn in den Markt Kastl 
ist notwendig, weil diese Gemeindeteile dem Markt Kastl , 
durch die topographischen Verhältnisse zugeordnet sind; 
sie gehören dementsprechend zum Schulverband Kastl. 

Die Flurabteilung Forst, ein unbewohnter Teil der Ge
meinde Kohlberg, steht ausschließlich im Eigentum von 
Bürgern der Gemeinde Massenr.icht. Mit der Eingliederung 
in die Gemeinde Massenricht wird dem Antrag der Eigen
tümer und der Gemeinde Massenricht entsprochen. Die 
Einglriederung führt zu einer sinnvollen Abgrenzung des 
Gemeinde- und Kreisgebietes und erleichtert seine ver
waltungsmäßige Betreuung. 

Die Eingliederung von Gemeindeteilen der Gemeinden 
Höchensee und Lanzenried in die Gemeinde Schmidmüh
len ist wegen ihrer geographischen. Lage und den über-
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wiegenden Verilechtungen mit Schmidmühlen geboten. 
Andernfalls würde ein schulisch und durch sonstige enge 
Beziehungen verbundenes Gebiet von der künftigen Land
kreisgrenze durchschnitten. 

Die Eingliederung der in und zwischen den gemeindefreien 
Gebieten Neudorfer Wald und Neunaigener Forst gelege
nen Gebietsteile der Gemeinden Neudorf b. Luhe und 
Neunaigen ist durch die Zuordnung dieser gemeindefreien 
Gebiete zum Landkreis Amberg veranlaßt und dient der 
Verwaltungsvereinfachung. 

Der nur wenige Flurstücke umfassende Gebietsteil der 
Gemeinde Ammersricht, der nicht in die Stadt Amberg ein
gemeindet wird, wird in die benachbarte Gemeinde Ursula
poppenricht eingegliedert, weil er für sich allein als Ge
meinde nicht bestehen kann. 

Zu Absatz 2: 
Die Eingliederung der Gemeindeteile der Gemeinde Grub 
in die Gemeinde Zandt ist die notwendige Folge der Auf
teilung des Gebietes der Gemeinde Grub auf die Land
kreise Cham und Straubing-Bogen. 

Zu Absatz 3: 

Die Eingliederung der im Truppenübungsplatz Hohenfels 
gelegenen Gebietsteile der in Buchstabe a genannten Ge
meinden in die Gemeinde Velburg ist aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung dringend geboten. Nach dieser 
Gebietsbereinigung ist der Truppenübun9splatz Hohenfels 
künftig nur noch auf die Stadt Velburg und den Markt 
Hohenfels aufgeteilt. 

Für die Eingliederung des Gemeindeteils Schlögelsmühle 
der Gemeinde Pfaffenhofen in die Gemeinde Lauterhofen 
spricht die bestehende Verflechtung mit Lauterhofen, ins
besondere im schulischen und kirchlichen Bernich. 

Zu Absatz 4: 

Die Eingliederung der im Truppenübungsplatz Grafen
wöhr gelegenen Gebietsteile der in Buchstabe a genann
ten Gemeinden in die Stadt Grafenwöhr ist dringend ge
boten, um die Verwaltung des Truppenübungsplatzes zu 
erleichtern. Als Aufnahmegemeinde bietet sich die Stadt 
Grafenwöhr an, weil sie schon bisher die hauptsächlichen 
gemeindlkhen Verwaltungsfunktionen (Standesamtsaufga
ben) für das Gebiet des Truppenübungsplatzes ausgeübt 
hat. 

Die Zuteilung der im südlichen Teil des gemeindefreien 
Gebiets Hessenreuther Forst gelegenen Exklaven der Ge
meinde Hessenreuth zur Gemeinde Pressath ist notwendig, 
um Exklaven der Gemeinde Hessenreuth in einem anderen 
Landkreis zu vermeiden. 

Zu Absatz 5: 

Die Zuordnung der Gemeindeteile Eich, Grabenhof und 
Zaar der Gemeinde See zum Landkreis Regensburg und 
ihre Eingliederung in die Gemeinde Kallmünz ist wegen 
der schulischen und kirchlichen Verbindungen zu Kall
münz geboten. Sie entspricht auch der geographischen 
Lage dieser Gebietsteile zum Markt Kallmünz. Die Ent
scheidung über die von der Gemeinde Kallmünz ge
wünschte Eingemeindung weiterer Teile der Gemeinde See 
und von Teilen der Gemeinde Fischbach bleibt dem Ein
zelverfahren vorbehalten; die Gemeinde See ist demgegen
über nur mit der Ausgliederung des Gemeindeteils Zaar 
einverstanden. 

Die Grenzkorrekturen zugunsten der Gemeinden Pentling 
und OberisMng bieten sich an, da die südlich der Autobahn 
Nürnberg-Passau gelegenen Teile des Gebiets der Stadt 
Regensburg für diese ohne Bedeutung und vom übrigen 
Stadtgebiet durch die Autobahn getrennt sind. 

Zu Absatz 6: 

Die Eingliederung der wesUichen Gemeindeteile der Ge
meinde Reichenbach in die Stadt Nittenau ist wegen ihrer 
überwiegend auf Nittenau ausgerichteten Beziehungen ge
rechtfertigt. Ohne diese Eingliederung würde ein einheit
licher Lebens- und Verwaltungsraum von der neuen Land
kreisgrenze durchschnitten werden. 

Die Exklave Waldhaus Einsiedel der Gemeinde Walderbach 
im gemeindefreien Gebiet Einsiedler u. Walderbacher Forst 
wird in die Stadt Nittenau eingegliedert, um zu vermeiden, 
daß hier infolge der Zuordnung der Gemeinde und des 
gemeindefreien Gebiets zu verschiedenen Landkreisen eine 
Exklave der Gemeinde Walderbach im Landkreis Schwan
dorf i. Bay. entsteht. Auch ist die Exklave im wesentlichen 
von Nittenau her erschlossen worden. 

Die Eingliederung der Gebietsteile der Gemeinde Panholz 
westlich des Bahnhofs in die Gemeinde Pirkensee ist zur 
Herstellung eines übernichtlichen Verlaufs der Gemeinde
und Kreisgrenze in diesem Gebiet erforderlich. Die von der 
Stadt Burglengenfeld angeregte Eingemeindung auch des 
Bahnhofs der Gemeinde Panholz in die Gemeinde Pirken
see bleibt dem Einzelverfahren vorbehalten. Gleiches gilt 
für die von der Stadt Maxhütte-Haidhof gewünschte Ein
gemeindung von Gebietsteilen der Gemeinde Panholz. 

Die Eingliederung des Gemeindeteils Kreith der Gemeinde 
Ebermannsdorf in die Stadt Schwandorf i. Bay. ist durch 
die unmittelbare Nachbarschaft und die dadurch bestehen
den Verflechtungen dieses Gemeindeteils mit der Stadt 
bedingt. 

Zu Absatz 7: 
Die Zuordnung des Gebietsteiles der Gemeinde Bernstein 
nördlich der Bundesstraße 299 (einschließlich des Straßen
körpers) zum Landkreis Tirschenreuth und seine Zuteilung 
zum Gemeindegebiet Falkenberg ist notwendig, da diese 
wichtige Straße die Räume Kemnath, Erbendorf und Tir
schenreuth miteinander verbindet und wegen des polizei
Hchen Vollzugs in einer Hand sein sollte. 

Die Eingliederung des östlich der Silberhütte gelegenen 
Gebietsteiles des gemeindefreien Gebietes Oberer u. Un
terer Flossenbürger Wald (bisher Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab) sowie der innerhalb dieses Gebietes gelegenen 
Exklaven der Gemeinde Flossenbürg i·n die Gemeinde 
Hohenthan ist notwendig, weil sich dieses Gebiet keil
förmig in das Gemeindegebiet Hohenthan hineinschiebt 
und eine einheitliche Verwaltung erschwert. Die Gemeinde 
Hohenthan, die dieses Gebiet hauptsächlich erschließt, will 
dort neue Fremdenverkehrseinrichtungen schaffen. 

Regierungsbezirk Oberfranken 

Zu§ 17 Nr.1 

Kreisfreie Stadt 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Bevölkerungsdichte 
Steuerkraft 1971 

1. 

Bamberg 

77454 

53qkm 
1457 Einw./qkm 
absolut 18368769 DM 
je Einwohner 237 DM 

Die inmitten des neuen Landkreises Bamberg gelegene 
kreisfreie Stadt Bamberg umfaßt das bisherige Stadtgebiet 
und das Gebiet der bisherigen Gemeinden Bug, Gaustadt 
und Wildensorg, das bisherige gemeindefreie Gebiet Bru
derwald, den Gemeindeteil Hirschknock der Gemeinde Gun-
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delsheim und den Gemeindeteil Bughof der Gemeinde 
Strullendorf. Die Stadt 'Bamberg hat die größte Einwohner
zahl der oberfränkischen Städte und ist mit vielfältigen 
Dienstleistungseinrichtungen aller Art ausgestattet. Auch 
das produzierende Gewerbe ist mit einer Reihe von bran
chenmäßig gut gestreuten Betrieben stark vertreten. Mit 
etwa 14000 lndustriebeschäftigten ist Bamberg die größte 
Industriestadt Oberfrankens. 

Sowohl im Eisenbahn- als auch im Bundesfernstraßennetz 
ist Bamberg ein Knotenpunkt von überregionaler Bedeu
tung. Diese Funktion wird sich aufgrund der weiteren Ver
kehrsausbauplanungen in der Zukunft noch verstärken. 

Die Stadt Bamberg ist aufgrund ihrer starken zentralört
lichen Ausstattung und damit ihres weitreichenden Verflech
tungsbereiches als mögliches Oberzentrum in der geplanten 
Region 2_ (westliches Oberfranken) vorgesehen. 

II. 

Die Stadt Bamberg weist unter den vier oberfränkischen 
Städten, deren Kreisfreiheit erhalten bleibt, die höchste 
Siedlungsdichte auf, wenn die großen militärisch und gärt
nerisch genutzten 'Flächen und die Staatsforstgebiete im 
östlichen Teil der Stadt außer Betracht bleiben. 

Die Bevölkerungszahl sinkt seit 1954 stetig ab. Diese Ent
wicklung ergab sich aus starken Abwanderungen vorwie
gend wegen zu geringer Baulandreserven und der. damit 
verbundenen hohen Baulandpreise sowie aus einem zu ge
ringen Geburtenüberschuß. Eine Umkehrung des bisherigen 
Trends erscheint auf weite Sicht nur möglich, wenn ausrei- · 
chendes Wohnbaugelände zur Verfügung steht. 

Um der negativen Bevölkerungsentwicklung entgegenzu
wirken und die Stadt in die Lage versetzen zu können, ihre 
zentralen Funktionen künftig voll zu erfüllen, ist eine Erwei
terung des Stadtgebietes erforderlich. Aufgrund bestehen
der und anzustrebender Siedlungsverflechtungen sowie zur 
Deckung des dringenden Flächenbedarfs werden die oben 
aufgeführten Gebiete entsprechend dem Wunsch der Stadt 
Bamberg in die Stadt eingegliedert. 

Eine Abwägung des Flächenbedarfs der Stadt einerseits mit 
dem Interesse an der Erhaltung und Verbesserung der 
Steuerkraft des Landkreises und an der Erhaltung der Selb
ständigkeit der Gemeinden andererseits ergibt, daß die Ein
gliederungen aus dringenden Gründen des öffentlichen 
Wohls notwendig sind. 

Die Gemeinde Gaustadt besitzt zwar mit 5638 Einwohnern 
eine ausreichende Leistungsfähigkeit und Größe. Die Ge
meinde ist jedoch mit der Stadt Bamberg siedlungsmäßig 
verwachsen. Sie ist an die Kläranlage und die Gasversor
gung der Stadt Bamberg angeschlossen und bezieht ihren 
Spitzenbedarf an Wasser und elektrischem Strom aus Bam
berg. Über 91 % der Auspendler sind in Bamberg beschäf
tigt. Auch in das Omnibusverkehrsnetz der Stadt Bamberg 
ist die Gemeinde Gaustadt voll eingegliedert. Die Einwohner 
von Gaustadt benutzen die Berufsschule und weiterführende 
Schulen in Bamberg. Wenn auch in Gaustadt nur in be
schränktem Maße Wohn- und Gewerbeflächen zur Verfü
gung stehen, so erscheint doch die Eingliederung auch un
ter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Landkreises 
aufgrund der engen Verflechtungen auch zur Vereinheitli
chung und Verbilligung der Verwaltung unumgänglich. 

Die Gemeinde Gundelsheim schließt mit dem Gemeindeteil 
Hirschknock an die Bamberger Gebietsteile Kramersfeld und 
Bruckertshof an. Der Gemeindeteil Hirschknock (123 Ein
wohner) ist ohne die Anbindung an das Bamberger Stadt
gebiet nicht voll entwicklungsfähig. Er ist über die Bamberger· 
Gemeindeteile Kramersfeld/Bruckertshof in das städtische 

Omnibusnetz eingegliedert. Hirschknock ist vom Haupt
siedlungsgebiet der Gemeinde Gundelsheim räumlich ge
trennt. Die Eingliederung schafft auch einen übersichtlichen 
Grenzverlauf entlang den Umgehungsstraßen von Bamberg. 

Die Gemeinde Bug (824 Einwohner) ist mit der Stadt Bam
berg wie ein städtischer Vorort verflochten. Etwa 90 % der 
Auspendler arbeiten in Bamberg. Die Gemeinde ist in das 
städtische Verkehrsnetz einbezogen. Bei der Stadt Bam
berg bestehen Planungen für einen neuen Stadtteil (mit 
Hauptversorgungskrankenhaus), der direkt an die Gemein
de Bug angrenzen soll. Die Gemeinde kann aufgrund ihrer 
geographischen Lage bei der Bildung leistungsfähiger Ge
meinden kaum sinnvoll mit anderen Gemeinden des Land
kreises zusammengeschlossen werden. Die Eingliederung 
hat keine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des 
Landkreises zur Folge. 

Eine Eingliederung des Gemeindeteils Bughof der Ge
meinde Strullendorf dient der Herstellung einer in der Natur 
klar erkennbaren Verwaltungsgrenze. 

Das an die Gemeinde Bug angrenzende gemeindefreie Ge
biet Bruderwald ist als Naherholungsgebiet für die Stadt 
Bamberg von Bedeutung. Die Stadt hat deshalb bereits im 
Sommer 1968 die Eingliederung beantragt. Aufgrund der 
Verflechtung mit der Stadt und der geographischen Lage 
ist die Eingliederung gerechtfertigt. 

Die Gemeinde Wildensorg (438 Einwohner) ist an die städti
sche Wasserversorgung angeschlossen und in das städti
sche Omnibusverkehrsnetz einbezogen. Die Wildensorger 
Landschaftsschutzgebiete bilden mit Gebieten der Stadt 
Bamberg ein zusammenhängendes Naherholungsgebiet für 
die Bamberger Bevölkerung. Über 90 % der Auspendler 
sind in Bamberg beschäftigt. Die Eingliederung ist gerecht
fertigt, weil in dem Gemeindegebiet der Flächenbedarf der 
Stadt Bamberg gedeckt werden kann, ohne die Leistungs
fähigkeit des Landkreises zu beeinträchtigen. 

Der Kreistag Bamberg hat sich mit der vorgesehenen Lö
sung - abgesehen von der Eingliederung Gaustadts - ein
verstanden erklärt. Desgleichen stimmen Bürger und Ge
meinderat der Gemeinde Wildensorg der vorgesehenen 
Lösung zu. Alle übrigen Gemeinden widersetzen sich unter 
Hinweis auf die Ergebnisse von Abstimmungen in der Be
völkerung. Aus den oben im einzelnen dargelegten Gründen 
kann diesen Wünschen jedoch nicht Rechnung getragen 
werden. 

Hinsichtlich der Gemeinden Dörfleins, Gundelsheim, Hall
stadt und des Gemeindeteils Lichteneiche der Gemeinde 
Memmelsdorf, deren Eingliederung von der Stadt Bamberg 
verlangt wird, wurden die Bedenken des Kreistages Bam
berg und der Gemeinden gegen eine Eingliederung berück
sichtigt. Insbesondere stellt die Steuerkraft der Stadt Hall
stadt (147,02 DM/Einw.) für den steuerschwachen Landkreis 
Bamberg eine wesentliche Stütze seiner wirtschaftlichen 
Leistungskraft dar (9,4 %). Dies gilt insbesondere auch für 
das Gebiet südlich der B 26, wo die Stadt Hallstadt unter 
erheblichen Opfern Industrie angesiedelt hat,· deren Ge
werbesteuer weder für den Haushalt der Stadt noch für den 
des Landkreises entbehrlich ist. Das gleiche gilt für den 
Gemeindeteil Lichteneiche der Gemeinde Memmelsdorf, 
aus dem die Gemeinde etwa die Hälfte ihrer Steuerkraft 
schöpft. Die Gemeinde Memmelsdorf darf im Interesse der 
Bildung einer größeren Verwaltungseinheit in einem 
schwach strukturierten ländlichen Bereich in ihrer Größe 
und Leistungskraft nicht beeinträchtigt werden. Für die Ein
gliederung der Gemeinden Gundelsheim und Dörfleins, die 
mit der Stadt B,amberg noch nicht unmittelbar verflochten 
sind, bestehen jedenfalls derzeit keine dringenden Gründe 
des öffentlichen Wohles. 
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Zu§ 17 Nr. 2 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Bayreuth 

67147 

44qkm 

1525 Einw./qkm 

absolut 16747883 DM 
je Einwohner 249 DM 

Die im nördlichen Teil des neuen Landkreises Bayreuth ge
legene kreisfreie Stadt Bayreuth umfaßt das Gebiet der 
bisherigen Stadt Bayreuth und vom bisherigen Landkreis 
Bayreuth das Gebiet der Gemeinden Laineck und Ober
konnersreuth, eine 0,65 qkm große unbewohnte Teilfläche 
der Gemeinde Oberpreuschwitz und eine 0,43 qkm große 
Teilfläche der Gemeinde Thiergarten. Nach der naturräum
lichen Gliederung gehört die Stadt zum obermainischen 
Hügelland. 

Die Bevölkerungszahl von Bayreuth hat in den vergangenen 
Jahren um rund 12 % zugenommen. Wegen der guten Ver
kehrs- und Wirtschaftsstruktur kann damit gerechnet wer
den, daß diese positive Entwicklung anhält. Besonders gün
stig wird sich dabei die Errichtung einer Universität aus
wirken. Auch der Naherholungs- und Fremdenverkehr dürfte 
künftig eine weitere Belebung erfahren, weil Bayreuth eine 
zentrale Lage zwischen den Fremdenverkehrsgebieten 
Fränkische Schweiz und Fichtelgebirge aufweist. Die Stadt 
Bayreuth hat sich zu einer bedeutenden Verwaltungs- und 
Industriestadt entwickelt und ist aufgrund ihrer zentral
örtlichen Funktion für die Region 3 (östliches Oberfranken) 
als mögliches Oberzentrum vorgesehen. Sie liegt im Schnitt
punkt mehrerer Entwicklungsachsen dieser Region. 

II. 

Die Stadt benötigt dringend Gebietsflächen ihrer Nachbar
gemeinden für die Planung der Universität, für den Bau 
von Kliniken und für andere notwendige öffentliche Bau
maßnahmen. Auch im übrigen erscheint es geboten, das 
Gebiet der Stadt zu erweitern, um ihr die Möglichkeit einer 
weiteren organischen Entwicklung zu verschaffen. 

Die Eingliederung der Gemeinde Laineck wird zwar vom 
Gemeinderat und der weit überwiegenden Mehrheit der Be
völkerung abgelehnt. Wegen der engen siedlungs- und ver
sorgungsmäßigen Verflechtungen der Gemeinde mit der 
Stadt Bayreuth erscheint es jedoch erforderlich, diese Ge
meinde mit ihrer ganzen Fläche in die Stadt einzubeziehen. 
Die bebauten Gebiete der beiden Kommunen stoßen bereits 
aneinander. Laineck ist seit 1953 an die städtische Trink
wasserversorgung und seit 1968 an die städtische Kanalisa
tion und an den Stadtbusverkehr angeschlossen. Die Ge
meinde hat sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
einer Wohngemeinde mit einer soziologischen Struktur 
städtischen Gepräges entwickelt. Neue Wohnbau- und In
dustrieflächen können in der Gemeinde nur im Zusammen
hang mit der Bauleitplanung der Stadt Bayreuth sinnvoll 
erschlossen werden. Die Einbußen des Landkreises an 
Kreisumlage fallen nicht so sehr ins Gewicht, daß sie einen 
Verbleib der Gemeinde Laineck beim Landkreis erfordern 
würden. Eine zweckmäßige Gemeindeneugliederung im 
Nordosten der Stadt Bayreuth ist auch möglich, ohne daß 
die Gemeinde Laineck hierbei einbezogen wird. 

Für die Universität Bayreuth werden große Flächen aus 
dem Gemeindegebiet Oberkonnersreuth benötigt; durch 
den Bau der Universität wird die Gemeinde zwangsläufig 
mit der Stadt zusammenwachsen. Auch ist eine rege Sied
lungstätigkeit im dortigen B.ereich zu erwarten, die nur über 
Erschließungsanlagen der Stadt ermöglicht werden kann 
(z. B. Kanalisation). 

Wegen der Errichtung von Kliniken der Universität und der 
Stadt ist die Angliederung einer Teilfläche der Gemeinde 
Oberpreuschwitz erforderlich. Bei der Grenzziehung wurde 
die Ausweisung von Baugebieten im Bereich des Gemeinde
teils Oberpreuschwitz beachtet. Die Gebietsabtretung 
schmälert die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ober
preuschwitz nicht wesentlich. Die Gemeinde hat im Zuge 
einer späteren Gemeindereform noch die Wahlmöglichkeit 
des Anschlusses an die Stadt Bayreuth oder an eine 
größere Gemeinde im Landkreis. 

Die Eingliederung einer kleinen Teilfläche der Gemeinde 
Thiergarten, die für den Bestand der Gemeinde unwesent
lich ist, ist notwendig, weil sie ebenfalls für die Universität 
benötigt wird. 

Die Gemei11den Oberkonnersreuth und Thiergarten stim
men den vorgesehenen Eingliederungen zu. Den Wünschen 
der Gemeinde Oberpreuschwitz, die Umgliederungsfläche 
zu beschränken, konnte insofern entsprochen werden, als 
das dortige Gebiet nicht mehr für die Gesamtuniversität, 
sondern nur noch für Kliniken vorgesehen ist. Es ist aller
dings nicht vertretbar, die Eingliederung - wie die Ge
meinde das wünscht - erst dann vorzunehmen, wenn bau
reife Pläne vorliegen. 

Die Stadt Bayreuth beantragte noch zusätzlich die Einglie
derung der Gemeinden Aichig, Bindlach, Seulbitz und des 
gesamten Gebietes der Gemeinde Oberpreuschwitz. Für 
den Fall, daß die Gemeinde Bindlach nicht zur Gänze ein
gemeindet wird, wünscht die Stadt zumindest die Eingliede
rung von Teilflächen dieser Gemeinde. Diesen weitergehen
den Wünschen haben sowohl die betroffenen Gemeinden 
als auch der Landkreis Bayreuth widersprochen. Die von 
der Stadt Bayreuth zur Begründung im einzelnen ange
führten Verflechtungen sind noch nicht so ausgeprägt, daß 
sie es rechtfertigen würden, die Vorstellungen der Stadt im 
gegenwärtigen Zeitpunkt gegen den Widerstand der Be
troffenen zu berücksichtigen. Auch ist mit den vorgesehe
nen Eingliederungen der dringendste Flächenbedarf der 
Stadt gedeckt. Die Gemeinde Bindlach ist bereit, mit der 
Stadt über die Umgliederung von Teilflächen, die von der 
Stadt als Industrieflächen benötigt werden, zu verhandeln. 
Da eine einvernehmliche Lösung möglich erscheint, ist es 
zweckmäßig, die Klärung dieses Fragenkreises den Ver
handlungen der Beteiligten und der Entscheidung in einem 
Einzelverfahren vorzubehalten. 

Zu§ 17 Nr. 3 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Coburg 

48 033 

40qkm 

1213 Einw./qkm 

absolut 12455666 DM 
je Einwohner 266 DM 

Die inmitten des neuen Landkreises Coburg gelegene kreis
freie Stadt Coburg umfaßt das frühere Stadtgebiet und die 
bisherigen Gemeinden Beiersdorf b. Coburg, Creidlitz, Lüt
zelbuch, Rögen, Scheuerfeld und Seidmannsdorf. 

Coburg war bis zum Jahre 1919 Residenzstadt des Herzog
tums Sachsen-Coburg-Gotha und der Verwaltungs-, Wirt
schafts- und Kulturmittelpunkt für ein einheitliches Herr
schaftsgebiet. Heute ist Coburg Sitz zahlreicher Behörden 
und Organisationen der Wirtschaft, deren Zuständigkeits
bereich sich weitgehend auf den neuen Landkreis Coburg 
erstreckt. 

Die Stadt ist mit ihrer guten Ausstattung an Einrichtungen 
des tertiären Sektors verkehrsmäßiger, wirtschaftlicher, ver-
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sorgungsmäßiger und kultureller Mittelpunkt des Grenz
raumes Coburg-Kronach. Die Stadt ist Sitz einer ganzen 
Reihe von branchenmäßig weit gestreuten, aufstrebenden 
Industriebetrieben mittlerer Größe. Als Fremdenverkehrs
und Kongreßstadt ist sie weithin bekannt. Aufgrund ihrer 
bedeutenden zentralörtlichen Funktion ist die Stadt eines 
der beiden möglichen Oberzentren innerhalb der vorge
sehenen Region 2 (westliches Oberfranken). Die Entwick
lungsachse 1. Ordnung in Richtung Lichtenfels-Bamberg 
geht von der Stadt Coburg aus. 

II. 

Die Einwohnerzahl der. Stadt Coburg ging in den letzten 20 
Jahren um rund 8 % zurück. Die Stadt verfügt über keine 
nennenswerten Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrie
ben und ist damit nicht in der Lage, neue Betriebe im Inter
esse einer wirtschaftlichen Strukturverbesserung für eine 
Ansiedlung zu gewinnen. Es ist ihr auch nicht möglich, orts
ansässigen Firmen Gelände für Erweiterungen und Aus
lagerungen (u. a. im Zuge der anst$henden Stadtsanierung) 
anzubieten. 

Der bisher negativen Entwicklung kann am sinnvollsten 
durch die Eingliederung von Umlandgemeinden entgegen
gewirkt werden. Hierzu sind die obengenannten Nachbar
gemeinden, deren Gemeinderäte und Bürger sämtlich einer 
Eingliederung zugestimmt haben, besonders geeignet (ins
gesamt 5414 Einwohner; 20,26 qkm). Die Eingliederungen 
sind auch unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des 
Landkreises Coburg aus Gründen des öffentlichen Wohls 
gerechtfertigt. Sie entsprechen dem Wunsch der Stadt und 
mit Ausnahme der Gemeinden Creidlitz und Scheuerfeld 
auch den Vorstellungen des Kreistages Coburg. 

Die Gemeinde Creidlitz. ist siedlungs- und verkehrsmäßig 
mit der Stadt Coburg aufs engste verflochten. Durch den die 
Ortsdurchfahrt Creidlitz entlastenden Neubau der Bundes
straße 4 (Einfahrt Coburg) ist Creidlitz zum begünstigten 
Wohnstandort für in Coburg Beschäftigte geworden. Die 
Gemeinde Creidlitz verfügt auch über Gewerbeflächen, die 
gute Straßen- und Bahnanschlüsse haben. 

Der Flächenbedarf für den Wohnungsbau und in beschränk
tem Umfang auch für gewerbliche Zwecke kann weiterhin im 
Bereich der Gemeinde Scheuerfeld gedeckt werden, mit der 
bei der städtischen Siedlung Tiefenstein ein baulicher Zu
sammenhang besteht und über deren Gebiet Straßen ge
führt werden müssen, die die westlichen Wohngebiete Co
burgs untereinander verbinden sollen. 

Die vom Landkreis Coburg gegen die Eingliederung der 
Gemeinde Scheuerfeld erhobenen Bedenken sind nicht 
überzeugend. 1 nsbesondere wird die Gemeindebildung 
westlich von Coburg durch die Eingliederung nicht wesent
lich beeinträchtigt. Aus den Gemeinden Weitramsdorf, 
Weidach und Altenhof kann vielmehr eine leistungsfähige 
Verwaltungseinheit mit 4200 Einwohnern gebildet werden. 

Auch im Gebiet der bisherigen Gemeinden Beiersdorf b. 
Coburg, Lützelbuch, Rögen und Seidmannsdorf stehen 
Wohnbauflächen zur Verfügung. 

Die Gemeinden Creidlitz, Lützelbuch, Rögen und Seid
mannsdorf sind bereits in die Volksschulsprengel der Stadt 
Coburg einbezogen. Die Gemeinde Beiersdorf b. Coburg 
gehört zum Sprengel der Volksschule Meeder (Grund- und 
Hauptschule), deren Mehrzügigkeit in der Hauptschule ohne 
diese Gemeinde nicht mehr gewährleistet ist. Die bestehen
de Schulorganisation muß daher insoweit beibehalten blei
ben. Die Gemeinde Scheuerfeld gehört zur Volksschule 
Weitramsdorf (Hauptschule). Im Hinblick auf die Schüler
zahlen stellt dieser Verband jedoch schulorganisatorisch 
keine endgültige Lösung dar. Insoweit muß daher künftig 
der bisherige Zustand ohnehin geändert werden. 

Von der ursprünglich vorgeschlagenen Eingliederung der 
Gemeinde Bertelsdorf kann mit Rücksicht auf die Erhaltung 
der Leistungskraft des Landkreises und im Hinblick auf den 
Widerstand der Gemeinde und des Landkreises abgesehen 
werden, weil der Flächenbedarf der Stadt Coburg durch die 
freiwilligen Eingliederungen der vorgenannten Gemeinden 
ausreichend gedeckt wird. Auch die weitergehenden Ein
gemeindungswünsche der Stadt Coburg (Dörfles-Esbach, 
Niederfüllbach, Gemeindeteil Ahorn der Gemeinde Ahorn) 
erscheinen bei einer Abwägung des Bedarfs der Stadt mit 
den Interessen des Landkreises nicht begründet. 

Die Aufrechterhaltung der Kreisfreiheit der Stadt Coburg ist 
aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit gerechtfertigt. Für die 
Kreisfreiheit sprechen auch landesplanerische Gesichts
punkte; die weitere Entwicklung der Stadt dient auch der 
Förderung ihres durch die Zonenrandlage außerordentlich 
benachteiligten weitreichenden Verflechtungsbereichs. 

Zu§ 17 Nr. 4 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Hof 

55623 

40qkm 

1395 Einw./qkm 

absolut 12488748 DM 
je Einwohner 225 DM 

Die inmitten des neuen Landkreises Hof gelegene kreis
freie Stadt Hof umfaßt das Gebiet der bisherigen Stadt Hof 
sowie vom bisherigen Landkreis Hof das Gebiet der Ge
meinde Unterkotzau, der Gemeinde Martinsreuth mit Aus
nahme der Gemeindeteile Martinsreuth, Glänzlamühle und 
Wustuben und das östliche Teilgebiet der Gemeinde Wöl
battendorf. 

Der starke Bevölkerungszuwachs der Stadt Hof unmittelbar 
nach dem Krieg konnte in der Folgezeit nicht gehalten wer
den. Wesentlich beeinflußt von der verkehrsgeographisch 
ungünstigen Lage, in welche die Stadt durch die Zonen
_grenzziehung geraten ist, setzten bald Abwanderungen ein, 
die zusammen mit einem weit unterdurchschnittlichen Ge
burtenüberschuß eine stetige Abnahme der Bevölkerungs
zahl bewirkten (1950/69 rd. 10,2%). 

Der beherrschende Erwerbszweig ist das produzierende Ge
werbe, das allerdings einseitig auf die Textilbranche ausge
richtet ist. Es ist ein landesplanerisches und strukturpoliti
sches Ziel, durch Neuansiedlungen von Betrieben anderer 
Branchen der Stadt eine größere wirtschaftliche Stabilität 
und neue Impulse zu geben und damit eine gesunde Ent
wicklung auch des ganzen Umlandes zu sichern. Die Stadt 
verfügt über eine große Zahl von Einrichtungen des Dienst
leistungsbereichs, so daß sie für das nordöstliche Gebiet 
des Regierungsbezirks Oberfranken Zentrum versorgungs
mäßiger, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen ist. 
Aufgrund ihrer ausgeprägten zentralörtlichen Funktionen 
und der verkehrsmäßigen Lage ist die Stadt Hof ebenso wie 
die Stadt Bayreuth als mögliches Oberzentrum innerhalb 
der Region 3 (Entwurf der Staatsregierung für die Eintei
lung des Staatsgebietes in Planungsregionen) vorgesehen. 

II. 

Für die notwendige Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
und die positive Beeinflussung der Bevölkerungsentwick
lung ist die Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbe
flächen unerläßlich. Das ist aber innerhalb der jetzigen 
Stadtgrenzen nicht mehr möglich. Die Stadt hat sich im 
Zuge der schnellen Aufwärtsentwicklung in den letzten 
Jahrzehnten _vom alten Stadtkern aus nach allen Richtungen 
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stark erweitert; ihre Baugebiete reichen schon heute fast 
ausnahmslos bis zur Stadtgrenze. 

Im Interesse einer gesunden Weiterentwicklung der Stadt 
ist daher eine Erweiterung des .Stadtgebiets um Gebiets
flächen der angrenzenden Gemeinden dringend erforderlich. 
In Betracht zu ziehen waren hierfür die Randgemeinden, 
die entweder besonders starke Verflechtungen zu der Stadt 
Hof aufweisen oder deren Gebiete zur Deckung des drin
genden Baulandbedarfs der Stadt am geeignetsten erschei
nen. Dabei bot sich eine organische und verkehrstechnisch 
günstige Erweiterung im Anschluß an die städtischen Bau
gebiete vor allem im westlich-südwestlichen und nördlichen 
Stadtbereich an. Vorgesehen ist deshalb die Eingliederung 
der gesamten Gemeinde Unterkotzau und von Teilgebieten 
der Gemeinden Wölbattendorf und Martinsreuth. 

Die Gemeinde Unterkotzau lehnte im Anhörungsverfahren 
eine Eingliederung entschieden ab, weil das Gemeindege
biet für die Entwicklung der Stadt Hof keine wesentlichen 
Flächen bringe und den vorhandenen Verflechtungen keine 
ausschlaggebende Bedeutung beizumessen sei, insbeson
dere die Stadt Hof sich in den letzten Jahren nicht mehr 
weiter in Richtung Unterkotzau entwickelt habe. Die Ein
gliederung wird jedoch durch dringende Gründe des öffent
lichen Wohl gerechtfertigt: Die Gemeinde Unterkotzau weist. 
von allen Stadtrandgemeinden die engsten Verflechtungen 
mit der Stadt Hof auf. Sie ist bereits an die Wasserversor
gung, die Müllabfuhr, die Stromversorgung, den Omnibus
verkehr und - für den Gemeindeteil Trappenberg - an die 
Kanalisation der Stadt angeschlossen; der Siedlungsbe
reich der Gemeinde weist zudem nur einen geringen Ab
stand zu den bebauten Gebieten der Stadt auf. Durch 
die Eingliederung wird somit ein Gebiet, das in sich 
sehr enge Verflechtungen aufweist, unter eine einheit
liche Verwaltung gestellt. Hierdurch können Fehlent
wicklungen im Bereich der städtebaulichen Planung 
und unwirtschaftliche Mehraufwendungen bei der Erfüllung 
von Verwaltungsaufgaben vermieden werden. Weiterhin 
wird eine gerechtere Verteilung der finanziellen Lasten für 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge (Krankenhäuser, weiter
führende Schulen, kulturelle Einrichtungen, öffentliche Bä
der u. a.) erreicht, die von der Stadt Hof unterhalten 
werden, aber in gleicher Weise von den Einwohnern der 
Stadtrandgemeinden in Anspruch genommen werden. 

Die Gemeinde Wölbattendorf lehnt die Abtrennung von Teil
flächen ab und macht insbesondere geltend, daß sie durch 
die vorgesehene Gebietsabtretung einen erheblichen Teil 
ihrer Steuereinnahmen verliere. Letzterem Einwand kann 
jedoch deswegen kein entscheidendes Gewicht zukommen, 
weil die Gemeinde ohnehin auf die Dauer nicht selbständig 
weiterbestehen kann, sondern sich mit anderen Gemeinden 
zu einer größeren Verwaltungseinheit zusammenschließen 
muß. Die vorgesehene Eingliederung ist erforderlich, um 
den dringenden Baulandbedarf der Stadt Hof zu decken; 
das gilt auch für die Flächen von Martinsreuth. Für die Ein
gliederung von Teilflächen der beiden Gemeinden sprechen 
auch die dort liegenden größeren öffentlichen Einrichtun
gen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Stadt 
Hof stehen (militärische Einrichtungen, Sendeanlagen, Ver
kehrsflughafen Hof-Pirk). 

Die Gemeinde Martinsreuth ist grundsätzlich mit der Auf
teilung ihres Gebietes einverstanden; sie beantragt jedoch, 
daß ein größeres Teilgebiet (einschließlich der Gemeinde
teile Pirk und Stein) in die Gemeinde Konradsreuth und daß 
der Gemeindeteil Wustuben in den Markt Oberkotzau ein
gegliedert wird. Dieser Antrag beruht auf entsprechenden 
Willensäußerungen der Bevölkerung und wird vom Kreistag 
Hof und dem Gemeinderat Konradsreuth unterstützt. Es 
wurde versucht, dem Wunsch der Gemeinde soweit wie 
möglich entgegenzukommen; insbesondere wird der Ge
meindeteil Wustuben in den Markt Oberkotzau eingeglie-

dert. Es kann jedoch nicht darauf verzichtet werden, die 
Gemeindeteile Pirk und Stein in die Stadt Hof einzubezie
hen, weil sich dort die Betriebsanlagen und der Zufahrts
weg des Flugplatzes Hof befinden und diese Gemeindeteile 
bereits schulisch und kirchlich zur Stadt gehören. 

Den zusätzlichen Wünschen der Stadt auf Eingliederung von 
Teilen der Gemeinden Haidt und Leimitz und auf Begradi
gung der Grenzen zu den Gemeinden Tauperlitz, Döhlau 
und Oberkotzau kann nicht entsprochen werden. Die Ge
meinden Haidt und Leimitz werden mit ihrem vollen Ge
bietsbestand für die Bildung einer größeren Verwaltungs
einheit zwischen der Stadt Hof und der Grenze zur .CSSR 
benötigt, die sonst unmöglich wäre oder jedenfalls sehr er
schwert würde. Die geforderten Grenzbegradigungen sollen 
in Einzelverfahren behandelt werden. 

Zu§ 18 Nr.1 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdicht.e 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Bamberg 

Bamberg 

103722 

1120 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

34km 
37km 

Großbirkach 31 km 
Heiligenstadt i. OFr. 20 km 

93 Einw./qkm 

154 

absolut 8 707 277 DM 
je Einwohner 84 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Bamberg mit Ausnahme der bisherigen Gemeinden 
Bug, Eckersbach, Gaustadt, Koppenwind, Trailsdorf, Unter
melsendorf, Unterstürmig, Wildensorg und des bisherigen 
gemeindefreien Gebiets Bruderwald sowie der bei der Ge
bietsfläche der kreisfreien Stadt Bamberg aufgeführten Teil
flächen der Gemeinden Gundelsheim und Strullendorf. Hin
zu kommen Teile der bisherigen Landkreise Ebern, Höch
stadt a. d. Aisch und Staffelstein sowie die Gemeinden 
Heiligenstadt i. OFr. und Königsfeld des bisherigen Land
kreises Ebermannstadt. 

Das Kreisgebiet erstreckt sich über sechs Naturräume: ltz
Baunach-Hügelland, Haßberge, Steigerwald, Mittelfr~nki
sches Becken, Vorland der nördlichen Frankenalb und 
nördliche Frankenalb. Diese naturräumlichen Gegebenhei
ten, insbesondere der Verlauf der Flußtäler, bilden die 
Grundlage für den Zuschnitt des Kreisgebiets. 

Der Landkreis ist in sich durch das vorhandene Netz der 
überörtlichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig 
gut erschlossen. Die wichtigsten Ost-West-Verbindungen im 
Landkreis sind die Bundesstraßen 505, 22 und 26; in Nord
Süd-Richtung verlaufen die Bundesstraßen 505 (Autobahn
zubringer), 4, 173 und 279. Der Schienenverkehr wird vor
nehmlich auf den Hauptbahnen Nürnberg-Bamberg-Lichten
fels und Nürnberg-Bamberg-Schweinfurt abgewickelt. Den 
Bewohnern des Landkreises steht neben einer Reihe von 
Haupt- und Nebenbahnlinien ein gut ausgebautes Netz von 
öffentlichen Omnibuslinien zur Verfügung, das weitgehend in 
der Stadt Bamberg seinen Mittelpunkt hat. Das überörtliche 
Straßennetz ist so beschaffen, daß für den Individualverkehr 
die Fahrzeiten nach Bamberg auch für Gemeinden in Rand
lage noch zumutbar sind. Die Fahrzeiten von den zentralen 
Orten und aus den Hauptsiedlungsgebieten des Landkreises 
nach Bamberg liegen im allgemeinen unter 30 Minuten. 
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Der Landkreis gehört zur vorgesehenen Region 2 (west
liches Oberfranken); er liegt im Bereich der Hauptentwick
lungsachsen Nürnberg-Bamberg-Schweinfurt und Bamberg
Lichtenfels-Coburg. Das gesamte Kreisgebiet gehört zum 
VerflechtUngsbereich der kreisfreien Stadt Bamberg (mög
liches Oberzentrum), die als zentral gelegenes Wirtschafts-, 
Verwaltungs- und Kulturzentrum für den Landkreis von 
überragender Bedeutung ist. 

Wenn auch die Agrarstruktur in weiten Bereichen des neuen 
Landkreises überwiegt, ist doch ein verstärkter Einfluß des 
produzierenden Gewerbes und auch des Dienstleistungs·
gewerbes erkennbar. Es kann daher erwartet werden, daß 
die Kreisbevölkerung weiter zunehmen wird. 

Nahezu das gesamte Kreisgebiet ist Zonenrandgebiet. Der 
neue Landkreis gehört zu den Aktionsräumen oberfränki
sches und unterfränkisches Fördergebiet. Große Teile des 
Landkreises sind den von Natur benachteiligten Gebieten 
zuzurechnen. Die in den bisherigen Landkreisen Staffelstein 
und Ebern gelegenen Teile des neuen Landkreises zählen 
zu den Bundesausbaugebieten. Der Markt Ebrach ist Bun
desausbauort. 

Im Programm Freizeit und Erholung hat der neue Landkreis 
Anteil an den Naherholungsgebieten Haßberge, Steigerwald, 
Fränkische Schweiz (Frankenalb) und Oberes Maintal/Co
burger Land. 

Eine Reihe von Behörden ist bereits jetzt weitgehend im 
~esamten neuen Landkreisgebiet zuständig: Vermessungs
amt, Tierzuchtamt, Arbeitsamt, Eichamt, Arbeitsgericht. 

II. 

Jer bisherige Landkreis Bamberg, der den Kernbereich des 
1euen Landkreises bildet, entspricht zwar hinsichtlich seiner 
::inwohnerzahl, nicht aber hinsichtlich der vorhandenen Ver
'lechtungen, den für die Bildung neuer Landkreise maß
~ebenden Richtlinien. 

Jie mit der Stadt Bamberg besonders stark verflochtenen 
3ebietsteile benachbarter Landkreise werden deshalb, so
iveit sie nicht für anderweitige Landkreisneubildungen be-
1ötigt werden, dem neuen Landkreis Bamberg zugeordnet. 
!l.n der nördlichen Landkreisgrenze sind das zunächst die 
3emeinden Busendorf, Ebing, Medlitz, Oberleiterbach, 
~attelsdorf, Unterleiterbach und Zapfendorf des bisherigen 
_andkreises Staffelstein, der wegen seiner zu geringen Lei
;tungsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden kann (vgl. die 
3egründung zu § 18 Nr. 8). Die Gemeinden, die einen ge
;chlossenen Nahbereich und Schulverband bilden, weisen 
1uf Grund der günstigen Verkehrsverbindungen überwie-
1ende Verflechtungsbeziehungen zum Raum Bamberg auf. 
)ie Gemeinderäte haben der Zuordnung zu Bamberg zu
iestimmt. Der Kreistag Staffelstein hat die Auflösung des 
.andkreises Staffelstein und damit die Zuordnung dieser 
3emeinden nach Bamberg abgelehnt. 

)ie Zuordnung des Nahbereichs Baunach, d. h. der Gemein
len Baunach, Deusdorf, Dorgendorf, Gerach, Höfen, Lauter, 
'riegendorf, Reckendorf, Reckenneusig und der gemeinde
reien Gebiete Daschendorfer Forst, Lußberger Forst und 
>tiefenberg sowie der Gemeinde Mürsbach des bisherigen 
.andkreises Ebern, dessen übrige Teile dem Haßberg-Kreis 
:ugeordnet werden, trägt den von der ablehnenden Ent
cheidung des Kreistages Ebern abweichenden Wünschen 
lieser Gemeinden und der engen Verflechtung des Gebiets 
u der nur etwa 10 km e.ntfernten Stadt Bamberg Rechnung. 

1n der Einbeziehung der nördlichen Gebietsteile des Land
reises Ebern wie einzelner Gemeinden des Landkreises 
laßfurt wird entgegen dem Wunsch des Kreistages Bam-
1erg, der im übrigen dem Verordnungsentwurf zugestimmt 
at, nicht festgehalten. Die Gemeinden dieser Gebiete ha-
1en sich wie die beteiligten Landkreise und die Regierung 

von Unterfranken fast einstimmig für die Eingliederung die
ses Raumes· in den Haßberg-Kreis ausgesprochen. Die Ge
meinden Treinfeld und Gleusdorf werden entgegen ihrem 
Wunsch nicht in den Landkreis Bamberg einbezogen, weil 
sie zum Nahbereich Ebern gehören und eine Ausgliederung 
aus diesem Nahbereich die vorhandenen Verflechtungen mit 
der Stadt Ebern unbeachtet ließe. 

Aus Gründen der Gemeinde- und Schulorganisation (wirt
schaftliche Schulbuslinien) ist es insbesondere dringend er
forderlich, die Gemeinden Dankenfeld, Roßstadt und Stett
feld ihrem Votum entsprechend in den ostunterfränkischen 
Landkreis einzugliedern. Die gleichen Sachgründe gelten 
auch für die Gemeinden Falsbrunn, Fürnbach, Prölsdorf und 
Theinheim. 

Von den Gemeinden des Reichen Ebrachgrund.es werden 
nur Aschbach, Ziegelsambach (LKr. Bamberg), Oberndorf, 
Pommersfelden, Sambach und Steppach (bisher LKr. Höch
stadt a. d. Aisch) dem Landkreis Bamberg zugeordnet. In 
diesem Gebiet überlagern sich die Verflechtungsbereiche 
der Zentren Bamberg und Erlangen-Nürnberg. Die über
wiegende Zahl der bisher dem Landkreis Höchstadt a. d. 
Aisch angehörenden Gemeinden des Reichen Ebrachgrun
des wird wegen der starken Pendlerbeziehungen mit Er
langen/Nürnberg und auf Grund ihres eigenen Votums dem 
Landkreis Erlangen zugeordnet. Lediglich der Raum Pom
mersfelden ist historisch und sozio-ökonomisch so eng mit 
Bamberg und Oberfranken verflochten, daß er dem Land
kreis Bamberg zugeordnet werden muß, obwohl sich nur 
die Gemeinde Steppach hierfür ausgesprochen hat. Die Zu
ordnung der Gemeinden Ziegelsambach und Aschbach, die 
schon bisher dem Landkreis Bamberg angehörten, zu die
sem Landkreis beruht auf dem Wunsch dieser Gemeinden. 

Die Gemeinden Heiligenstadt i. OFr. und Königsfeld werden 
ebenfalls in den Landkreis Bamberg eingegliedert. Die Ge
meinde Heiligenstadt i. OFr. liegt im Überlagerungsbereich 
zwischen den zentralen Orten Bamberg, Bayreuth und 
Forchheim. Auf Grund der räumlichen Nähe und der über
wiegenden Beziehungen zum Raum Bamberg wird die Ge
meinde entsprechend ihrem Wunsch dem Landkreis Bam
berg zugeordnet. Diese Lösung ermöglicht die Bildung einer 
größeren Verwaltungseinheit mit westlich angrenzenden 
Gemeinden des Landkreises Bamberg. 

.Die neue Großgemeinde Königsfeld tendiert hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen und arbeitsplatzmäßigen Beziehungen 
auf Grund der kurzen Entfernungen zum Raum Bamberg. 
Die Eingliederung in den Landkreis Bamberg entspricht 
dem Wunsch des Gemeinderats und dem einstimmigen Er
gebnis einer Bürgerbefragung. Das weitere Verbleiben der 
Gemeinde beim Schulverband Hollfeld wird durch die Zu
ordnung zu Bamberg nicht verhindert. Die Gemeinde gehört 
zwar bisher zum Nahbereich Hollfeld und zur vorgesehenen 
Planungsregion 3. Eine Anpassung der landesplanerischen 
Zuordnung an die den tatsächlichen Gegebenheiten ent
sprechende neue Landkreisgrenze erscheint jedoch möglich. 

Wegen der Abgrenzung des Landkreises zur Stadt Bam
berg wird auf die Begründung zu§ 17 Nr. 1 verwiesen. Sei
ner Lage und Bedeutung entsprechend kommt als Kreissitz 
nur Bamberg in Betracht. 

Zu§ 18 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Bayreuth 

Bayreuth 

99981 

1304 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

40km 
40 km 
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Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Bischofsgrün 
Wiesentfels 
Spies 
77 Einw./qkm 

152 

27km 
27 km 
45km 

absolut 11122214 DM 
je Einwohner 111 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Bayreuth mit Ausnahme der Gemeinden Laineck, Ober
konnersreuth und von Teilflächen der Gemeinden Ober
preuschwitz und Thiergarten. Hinzu kommen der Raum Holl
feld einschließlich des Gebiets der Gemeinde Aufseß aus 
dem bisherigen Landkreis Ebermannstadt, das Gebiet des 
Landkreises Pegnitz mit Ausnahme des Nahbereichs Göß
weinstein und der Gemeinde Höfen sowie einige Ge
meinden aus den bisherigen Landkreisen Eschenbach i. d. 
OPf., Kemnath und Kulmbach. Weiterhin wird dem Land
kreis der Nahbereich Gefrees (bisher Landkreis Münchberg) 
zugeordnet. 

Das Kreisgebiet hat Anteil an drei Naturräumen (Fichtel
gebirge, Obermainisches Hügelland und nördliche Franken
alb); sein wirtschaftlicher und verkehrsmäßiger Mittelpunkt 
ist Bayreuth, das einen weitläufigen Verflechtungsbereich 
hat. 

Der neue Landkreis Bayreuth hat eine weitgehend dezentra
lisierte Siedlungsstruktur, wenn man von Teilbereichen des 
Umlandes der Stadt Bayreuth absieht. Die ländlichen Ge
biete, insbesondere die Teile der bisherigen Landkreise 
Pegnitz und Ebermannstadt, weisen eine verhältnismäßig 
dünne Besiedlung auf. Außerdem ist der Anteil der unbe
wohnten gemeindefreien Gebiete (vor allem zentrales Fich
telgebirge und Veldensteiner Forst) mit 17,8 % der Gesamt
fläche des Landkreises sehr grOß. 

Der zentrale Bereich des neuen Landkreises ist industriell
gewerblich strukturiert; im Außenbereich tritt der zentrale 
Ort Pegnitz mit einer entwicklungsfähigen Industrie hervor. 
Insbesondere in den Gebieten westlich und südlich von 
Bayreuth ist jedoch die Landwirtschaft noch strukturbestim
mend. Beträchtliche Teile des Landkreises sind als Frem
denverkehrs- und Naherholungsgebiet in ihrer Erwerbs
struktur in zunehmendem Maße auf Dienstleistungen ausge
richtet (Fichtelgebirge, Fränkische Schweiz. mit Naturpark 
Veldensteiner Forst). Die Entfernungen innerhalb des Land
kreises sind aufgrund der vorhandenen Fernstraßen (Auto
bahn München-Berlin, Bundesstraßen 2, 22 und 85) und der 
von Bayreuth ausgehenden Bahnlinien gut zu überbrücken. 

Der Landkreis gehört zur vorgesehenen Region 3 (östliches 
Oberfranken) und zum Verflechtungsbereich des möglichen 
Oberzentrums Bayreuth. Das gesamte Kreisgebiet gehört 
zum Aktionsraum oberfränkisches Zonenrand- und Ausbau
gebiet (Schwerpunktorte für die Schaffung von neuen Ar
beitsplätzen: Hollfeld und Pegnitz) und zu den von der 
Natur benachteiligten Gebieten. Teilbereiche gehören zum 
Zonenrandgebiet und zu den Bundesausbaugebieten. Der 
neue Landkreis hat wesentlichen Anteil an den Naherholungs
gebieten Fichtelgebirge/Steinwald und Fränkische Schweiz 
(Frankenalb) des Programms Freizeit und Erholung. 

Der neue Landkreis bildet in seinen wesentlichen Teilen 
als ehemaliges Kerngebiet der Markgrafschaft Bayreuth 
eine historisch gewachsene Einheit. Die verwaltungsmäßi
gen Verflechtungen des neuen Landkreises sind bereits 
sehr ausgeprägt. Die Amtsbereiche einer Reihe von staat
lichen Behörden mit Sitz in Bayreuth decken sich weitge
hend mit dem neuen Kreisgebiet und können durch kleinere 

Abänderungen angepaßt werden: Vermessungsamt, Brand
versicherungsamt, Eichamt. Die Zuständigkeitsbereiche der 
Kreisgeschäftsstelle des Bayer. Bauernverbandes und de~ 
Kreishandwerkerschaft Bayreuth decken sich im wesent
lichen mit dem neuen Kreisgebiet. 

II. 

Zwischen den Entwicklungsachsen Forchheim-Bamberg und 
Pegnitz-Bayreuth liegt die Fränkische Schweiz als geschlos
sener Landschaftsraum, der im wesentlichen die bisherigen 
Landkreise Ebermannstadt (28300 Einwohner) und Pegnitz 
(39 600 Einwohner) umfaßt. Die Erhaltung dieser beiden 
Landkreise erscheint nicht vertretbar, da sie weder für sich 
allein noch zusammen eine genügend bevölkerungs- und 
leistungsstarke sowie in der Wirtschaftsstruktur ausgewo
gene Einheit bilden. Aus diesem Grunde scheidet die Bil
dung eines Landkreises „Fränkische Schweiz", wie sie vom 
Landkreis Ebermannstadt gewünscht wird, aus. Abgesehen 
davon würde die Bestimmung eines Kreissitzes in einem 
solchen Landkreis größte Schwierigkeiten bereiten. Die bis
herigen Kreisstädte Pegnitz und Ebermannstadt liegen 
beide am Rande des Gesamtgebiets der Fränkischen 
Schweiz; der sehr dünn besiedelte Zentralbereich hat keine 
Gemeinde, die sich aufgrund ihrer Ausstattung als Kreis
sitz eignen würde. Die Entwicklungsimpulse für das Ge
samtgebiet lösen die drei großen zentralen Orte Forchheim, 
Bamberg und Bayreuth aus, deren Verflechtungsbereiche 
sich im Raum Pottenstein-Gößweinstein berühren und aus
schlaggebend für die Abgrenzung der geplanten Regionen 
2 und 3 sind. Es erscheint daher richtig, die beiden Land
kreise entsprechend den vorhandenen Verflechtungen auf 
die Landkreise Bamberg, Bayreuth und Forchheim aufzu
teilen. 

Der Landkreis Pegnitz, viele Gemeinden der Landkreise 
Pegnitz und Eschenbach i. d. OPf. und auch der Landkreis 
Eschenbach i. d. OPf. haben sich für einen neuen Landkreis 
Pegnitz-Eschenbach i. d. OPf. ausgesprochen. Ein solcher 
Landkreis könnte jedoch selbst unter Einbeziehung von Ge
meinden, die weit überwiegend mit Weiden, Bayreuth oder 
Forchheim verflochten sind, eine ausreichende Leistungs
fähigkeit nicht erreichen. Zudem haben sich die Gemeinden 
Grafenwöhr, Pressath, Auerbach i. d. OPf., Creußen und 
Gößweinstein entsprechend ihren sozio-ökonomischen Be
ziehungen gegen diese Lösung gewandt. Ohne Einbezie
hung dieser Gemeinden kann jedoch die Bildung eines 
Landkreises Pegnitz-Eschenbach i. d. OPf. nicht in Betracht 
kommen. 

Der Nahbereich Gefrees des bisherigen Landkreises Münch
berg wird gegen den Widerstand des Kreistages, der den 
bisherigen Landkreis ungeschmälert in einen neuen Land

·kreis einbringen möchte, dem neuen Landkreis zugeordnet. 
Es wird zwar nicht verkannt, daß der Nahbereich Gefrees zur 
bisherigen Kreisstadt Münchberg Verflechtungen in verschie
denen Bereichen aufweist. Die Stadt Gefrees hat sich aber 
ebenso wie die Gemeinden ihres Nahbereichs für die Zu
ordnung zum Landkreis Bayreuth ausgesprochen. Auch 
überwiegen bei einem Vergleich der Verflechtungen mit den 
Oberzentren Bayreuth und Hof deutlich die Beziehungen 
zum Raum Bayreuth, die sich insbesondere seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs verstärkt haben. Außerdem ist die 
Entfernung zur Stadt Bayreuth um 9 km kürzer als zur Stadt 
Hof. Die Zuordnung des Raumes Gefrees zum Landkreis 
Bayreuth, die zu keiner wesentlichen Schwächung des Land
kreises Hof führt, entspricht daher den Gründen des öffent
lichen Wohls. 

Die vorgesehene Zuordnung der Gemeinden der Landkreise 
Kemnath und Eschenbach i. d. OPf., der Gemeinde Aufseß 
und des Gemeindeteils Kainach des Marktes Wonsees 
(beide Landkreis Ebermannstadt) und der Gemeinde Alt
drossenfeld (Landkreis Bayreuth) beruht im wesentlichen 
auf dem Willen der Gemeinderäte bzw. der Bevölkerung 
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dieser Gebiete; sie stimmt mit den vorhandenen Verflech
tungen überein. Die Umgliederung von Teilen der Gemeinde 
Altdrossenfeld in den Landkreis Kulmbach aufgrund der 
engen Beziehungen zu Neudrossenfeld kann einem Einzel
verfahren vorbehalten bleiben. Der Gemeindeteil Kainach 
des Marktes Wonsees (früher selbständige Gemeinde) wird 
entsprechend dem Wunsch seiner Bevölkerungsmehrheit in 
die Stadt Hollfeld eingegliedert. Die Gemeinde Mehlmeisel 
hat sich in erster Linie für einen Landkreis mit Sitz in Markt~ 
redwitz, ansonsten für einen Anschluß an den Landkreis 
Wunsiedel ausgesprochen. Die Gemeinde wird jedoch im 
Zug der Gemeindereform mit der Gemeinde Fichtelberg 
(Landkreis Bayreuth) verbunden werden müssen. Die an 
sich erwägenswerte Zuordnung beider Gemeinden zum 
Landkreis Wunsiedel stößt in Fichtelberg auf Wider
stand und würde die Verflechtungen dieser Gemeinde 
mit dem Landkreis Bayreuth unbeachtet lassen. Die Stadt 
Neustadt a. Kulm (bisher Landkreis Eschenbach i. d. OPf.) 
wird entsprechend dem Willen der überwiegenden Mehr
heit ihrer Bevölkerung, jedoch gegen den Willen des Stadt
rates dem Landkreis Bayreuth zugeordnet, weil es als sinn
volle Lösung erscheint, die Stadt mit dem Raum Speichers
dorf in einem Nahbereich zusammenzufassen. Die Gemeinde 
Mockersdorf (Landkreis Kemnath) hat sich zwar für eine Zu
ordnung zum neuen Landkreis Tirschenreuth (Eingliederung 
in die Stadt Kemnath) ausgesprochen. Diese Zuordnung 
würde jedoch voraussetzen, daß ein zwischen Mockersdorf 
und Kemnath· liegender Gebietsteil der Stadt Neustadt a. 
Kulm von dieser abgetrennt würde, was die Stadt ablehnt. 
Es erscheint zweckmäßig, die· Gemeinde dem Landkreis 
Bayreuth anzugliedern, weil sie ebenfalls dem Nahbereich 
Speichersdorf zuzurechnen ist. 

Die Gemeinde Spies (bisher Landkreis Pegnitz), deren Zu
ordnung zum Landkreis Lauf a. d. Pegnitz (Regierungsbezirk 
Mittelfranken) erwogen worden war, wird dem neuen Land
kreis eingegliedert, weil sich der Gemeinderat und die Be
völkerung hierfür ausgesprochen haben und weil die schuli
schen Verflechtungen mit Betzenstein (bisher Landkreis 
Pegnitz) und Gesichtspunkte der Gemeindeneuordnun·g die 
Angliederung als sinnvoll erscheinen lassen. 

Die Gemeinde Lanzendorf (Landkreis Kulmbach) hat sich 
wegen der günstigeren Verkehrsverbindungen nach Bay
reuth für einen Anschluß an den Landkreis Bayreuth ausge
sprochen. Wegen der bestehenden Schul- und lnfrastruktur
verflechtungen mit der Gemeinde Himmelkron (Landkreis 
Kulmbach) und im Interesse sowohl einer sinnvollen Ge
meindeneugliederung als auch einer klaren Landkreisgrenz
ziehung kann dem Wunsch jedoch nicht gefolgt werden. Ent
sprechendes gilt für die Zuordnung der Gemeinde Mucken
reuth (Landkreis Kulmbach), deren Angliederung vom 
Landkreis Bayreuth gefordert wird. 

Die Aufteilung des Gebiets der Gemeinde Tüchersfeld (bis
her Landkreis Pegnitz) auf die Gemeinden Gößweinstein 
(neuer Landkreis Forchheim) und Pottenstein (neuer Land
kreis Bayreuth) durch Verfügung der Regierung von Ober
franken vom 25. 10. 1971 ist in der Verordnung bereits be
rücksichtigt. 

Wegen der Eingliederungen in die kreisfreie Stadt Bayreuth 
wird auf die Begründung zu§ 17 Nr. 2 verwiesen. 

Als Kreissitz kommt wegen ihrer hohen Zentralität nur die 
Stadt Bayreuth in Frage. 

Zu§ 18 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Coburg 

Coburg 

85757 

601 qkm 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Nord-Süd 
Ost-West 

Lempertshausen 
Mödlitz 

143 Einw./qkm 

84 

25km 
29 km 

21 km 
25 km 

absolut 14205366 DM 
je Einwohner 165 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Coburg mit Ausnahme der Gemeinden Beiersdorf b. 
Coburg, Creidlitz, Lützelbuch, Rögen, Scheuerfeld und Seid
mannsdorf, die in die kreisfreie Stadt Coburg eingegliedert 
werden, der Gemeinden Hofsteinach, Horb a. d. Steinach, 
Leutendorf b. Coburg und des gemeindefreien Gebietes 
Leutendorfer Forst. 

Hinzu kommt das Gebiet der bisher kreisfreien Stadt Neu
stadt b. Coburg und der Gemeinde Heilgersdorf des bis
herigen Landkreises Ebern. Weiterhin werden dem Landkreis 
Coburg zugeordnet die Gemeinden Autenhausen, Dieters
dorf, 'Freiberg, Gemünda i. OFr., Gleismuthhausen, Gleußen, 
Hattersdorf, Herreth, Kaltenbrunn i. ltzgrund, Lahm i. ltz
grund, Lechenroth, Merlach, Neundorf, Obereildorf, Rothen
berg, Schottenstein, Seßlach, Untereildorf, Welsberg und 
Witzmannsberg des bisherigen Landkreises Staffelstein. 

Die Ausdehnung des neuen Landkreises wird bestimmt 
durch die Grenze zur DDR und durch weitgehende Berück
sichtigung der historischen Besonderheiten dieses Gebietes. 
Das Kreisgebiet erstreckt sich über drei Naturräume: das 
Grabfeld, die Ausläufer des obermainischen Hügellandes 
und das ltz-Baunach-Hügelland. 

Der Landkreis ist in sich durch das vorhandene Netz der 
überörtlichen Straßen und der Bahnlinie verkehrsmäßig gut 
erschlossen. Die wichtigsten Ost-West-Verbindungen im 
Landkreis sind die Bundesstraße 303 und die Staatsstraße 
2202; in Nord-Süd-Richtung sind die Bundesstraßen 4 und 
289 sowie die Bahnlinie Neustadt b. Coburg-Coburg-Lich
tenfels die Hauptverbindungen. Nachteilig ist, daß der Land
kreis von den nächstgelegenen Bundesautobahnen verhält
nismäßig weit entfernt liegt. Im Vergleich zu anderen Land
kreisen im Zonenrandgebiet weist der neue Landkreis eine 
günstige Entwicklung auf. überdurchschnittliche Geburten
überschüsse und positive Wanderungssalden in dem letzten 
Jahrzehnt bewirkten einen kontinuierlichen Anstieg der Be
völkerungszahl. 

Die vielfältige Industriestruktur der Stadt Coburg findet eine 
günstige Ergänzung im neuen Landkreis, in dem - räum
lich gut gestreut - eine Vielzahl von kleinen bis mittleren 
Betrieben verschiedener Branchen ansässig ist. Von großer 
Bedeutung für die Wirtschaftsstruktur des Landkreises sind 
die großen Betriebe in Neustadt b. Coburg und Rodach b. 
Coburg. Der nordwestliche und westliche Raum des Land
kreises weist dagegen eine noch vorwiegend landwirtschaft
liche Struktur auf, deren Verbesserung durch großräumige 
Flurbereinigungsmaßnahmen herbeigeführt wird. 

Im Hinblick auf die günstige industriell-gewerbliche Durch
setzung und der weiterhin zu erwartenden positiven Bevöl
kerungsentwicklung ist die Leistungsfähigkeit des neuen 
Landkreises als gesichert anzusehen. Günstige Auswirkun
gen auf die gesamte Wirtschaft, insbesondere auch für den 
Naherholungs- und Fremdenverkehr sind durch die geplante 
Verbesserung der überregionalen Verkehrserschließung zu 
erwarten. 

Das gesamte Kreisgebiet gehört zur vorgesehenen Region 2 
(westliches Oberfranken) und zum übergeordneten Einzugs-
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bereich des möglichen Oberzentrums Coburg. Aus der Mitte 
des Kreisgebietes verläuft die Entwicklungsachse 1. Ordnung 
von Coburg über Lichtenfels nach Bamberg. Das gesamte 
Kreisgebiet gehört zum Zonenrandgebiet, zum Aktionsraum 
Oberfränkisches Zonenrand- und Ausbaugebiet mit dem 
Schwerpunkt für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
Neustadt b. Coburg und zu den von Natur benachteiligten 
Gebieten. Ein kleiner Teilbereich des Landkreises (Nah
bereich Seßlach) gehört zu den Bundesausbaugebieten und 
zu den zurückgebliebenen Gebieten. Im Programm Freizeit 
und Erholung hat der neue Landkreis wesentlichen Anteil 
an dem Programmgebiet Oberes Maintal/Coburger Land. 

Das Hauptgebiet des neuen Landkreises umfaßt den Cobur
gerTeil des ehemaligen Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha 
mit großer kultureller Eigenständigkeit. Nur ein Teilgebiet 
im Südwesten gehörte früher zum Erzbistum Bamberg. 

Der Amtsbereich zahlreicher in der Stadt Coburg ansässiger 
Behörden und Organisationen der Wirtschaft umfaßt bereits 
jetzt weitgehend das neue Landkreisgebiet: Amtsgericht, 
Finanzamt, Vermessungsamt, Außenstelle Coburg des Land
bauamtes Bamberg, Tierzuchtamt, Arbeitsamt, Zweigstelle 
Coburg des Arbeitsgerichtes Bamberg, Gewerbeaufsichts
amt, Industrie- und Handelskammer Coburg, Eichamt, 
Brandversicherungsamt, Kreisgeschäftsstelle des Bayer. 
Bauernverbandes. 

II. 

Im nordwestlichen Oberfranken können der bisherige Land
kreis Staffelstein (26 500 Einwohner) als selbständiger Land
kreis und die Stadt Neustadt b. Coburg (12 500 Einwohner) 
als kreisfreie Stadt nicht erhalten werden, da sie mit ihrer 
Bevölkerungszahl die Richtwerte und die wünschenswerte 
Leistungskraft bei weitem nicht erreichen. Der bisherige 
Landkreis Coburg (72 800 Einwohner), der durch die Ein
gliederung von Randgemeinden in die Stadt Coburg 5461 
Einwohner abgibt, würde ebenfalls nicht unerheblich unter 
dem Richtwert liegen. 

Der vom Kreistag Coburg geforderte Zusammenschluß 
der Landkreise Coburg, Lichtenfels und Staffelstein ist we
gen des Widerstandes der Kreistage Lichtenfels und Staffel
stein sowie der Gemeinden dieser Landkreise nicht zu ver
wirklichen. Eine derart großräumige Lösung würde zwar den 
Neugliederungsrichtlinien nicht grundsätzlich widersprechen, 
jedoch eine Ungleichgewichtigkeit innerhalb der Landkreise 
im nördlichen Oberfranken herbeiführen. 

Als sinnvolle Lösung bietet sich dagegen die vorgesehene 
Zusammenlegung des bisherigen Landkreises Coburg mit 
dem nördlichen Teil des bisherigen Landkreises Staffelstein 
und der bisher kreisfreien Stadt Neustadt b. Coburg an. 
Der Coburger Staatsvertrag steht einer Rückkreisung der 
Stadt Neustadt b. Coburg nicht entgegen. Der Vertrag ent
hält keine dauernde Garantie der Kreisfreiheit dieser Stadt; 
er läßt vielmehr durchaus zu, die Grundsätze, die allgemein 
für die Kreisfreiheit der bayerischen Städte im Zuge der 
Gebietsreform gelten, auch auf die Stadt Neustadt b. Coburg 
anzuwenden. Eine andere Auslegung des Vertrages könnte 
mit Ziff. II des Schlußprotokolls nicht vereinbart werden, 
wonach Ende 1921 im Coburger Land die bayerische Ge
meindegesetzgebung eingeführt wurde. Dem Wunsch der 
Stadt Neustadt b. Coburg, ihre Kreisfreiheit zu erhalten, 
kann daher nicht entsprochen werden. 

Bei der Feinabgrenzung wurden die Überlegungen zur Ge
meindereform möglichst berücksichtigt. Deshalb wurde zu
sätzlich zu dem nördlichen Teil des bisherigen Landkreises 
Staffelstein auch die Gemeinde Heilgersdorf des bisherigen 
Landkreises Ebern, die zum Nahbereich Seßlach gehört, 
entsprechend ihrem Votum dem Landkreis Coburg zugeord
net. Dagegen gehören die Gemeinden Dürrenried, Hafen
preppach und Wasmuthhausen zum Nahbereich und Schul
verband Maroldsweisach und werden für Gemeindebildun-

gen in Unterfranken benötigt. Sie müssen daher trotz ihres 
z. T. entgegenstehenden Wunsches dem unterfränkischen 
Haßberg-Kreis zugeordnet werden. 

Die Gemeinden des mittleren ltzgrundes, die untereinander 
wirtschaftlich verflochten sind und einem gemeinsamen 
Schulverband angehören, tendieren au1 Grund der günstigen 
Verkehrsverbindung (Bundesstraße 4) zum Raum Coburg. 
Den Wünschen der Mehrzahl dieser Gemeinden ist daher 
durch eine Einbeziehung des mittleren ltzgrundes in den 
Landkreis Coburg Rechnung zu tragen. Die Gemeinden Al
tenbanz, Eggenbach und Stadel, die zusammen mit den vor
genannten Gemeinden dem gleichen Schulverband angehö
ren, haben sich für die Zuordnung zum Landkreis Lichten
fels ausgesprochen; diesen Wünschen soll entsprochen wer
den, weil enge Verflechtungen zum Raum Lichtenfels beste
hen und weil damit eine weitere Schwächung dieses Land
kreises vermieden werden kann. Die Gemeinde Herreth hat 
sich zwar nicht geäußert; die Bürger haben jedoch durch 
Unterschriftslisten die Angliederung an den Landkreis 
Coburg gewünscht; im Hinblick auf die schulischen Ver
flechtungen kann diesem Wunsch entsprochen werden. 

Die Zuordnung der Gemeinden des Steinachtales erwies sich 
als problematisch, weil in diesem Bereich neben den sozio
ökonomischen Verflechtungen, die vor allem zum Markt Mit
witz (Lkr. Kronach) und zu der Gemeinde Sonnefeld (Lkr. 
Coburg) bestehen, auch historische und stammesmäßige 
Bindungen eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Nach Ab
wägung aller wesentlichen Gesichtspunkte erscheint es als 
vertretbare Lösung, die Gemeinden Gestungshausen und 
Hassenberg, die ihre Eingliederung in die Gemeinde Sonne
feld beantragt haben, sowie die Gemeinde Wörlsdorf ihrem 
Wunsche entsprechend dem neuen Landkreis Coburg zuzu
ordnen. Die Abtrennung der übrigen Steinachtalgemeinden 
entspricht zum Teil dem Willen der betroffenen Gemeinden, 
steht jedoch im Gegensatz zu den Wünschen des Kreistages 
Coburg. Im übrigen wird auf die Begründung zu § 18 Nr. 6 
Bezug genommen. 

Als Name und Kreissitz des neuen Landkreises ist Coburg 
unumstritten. 

Zu§ 18 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Forchheim 

Forchheim 

89366 
649 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Rüsselbach 
Wüstenstein 

138 Einw./qkm 

98 

20 km 
30km 

25 km 
21 km 

absolut 10513109 DM 
je Einwohner 117,64 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Forchheim mit Ausnahme der Gemeinden Großengsee, 
Weppersdorf, Wildenfels und des gemeindefreien Gebiets 
Wildenfelser Wald. Hinzu kommen das Gebiet der Stadt 
Forchheim, Teilräume der bisherigen Landkreise Ebermann
stadt und Pegnitz sowie die Gemeinden Trailsdorf und Un
terstürmig des bisherigen Landkreises Bamberg. 

Das Kreisgebiet erstreckt sich über drei Naturräume, das 
Mittelfränkische Becken, das Vorland der Nördlichen Fran
kenalb und die Nördliche Frankenalb. 
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D.as Landkreisgebiet ist in seinen westlichen Bereichen vor 
allem wegen der Schönheit der Landschaft und des günsti
gen Klimas eine gute, zunehmend gefragte Wohnlandschaft. 
Die bisher schon lebhafte Wohnbautätigkeit wird sich daher 
voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen. In Verbindung 
mit dem positiven industriell-gewerblichen Trend trägt diese 
Entwicklung zu sehr günstigen Bevölkerungsprognosen bei, 
wonach die Einwohnerzahl des Landkreises bis 1990 um 
etwa 20 % ansteigen wird. 

Das strukturbestimmende produzierende Gewerbe des Land
kreises ist hauptsächlich in dem wirtschaftlichen, verkehrs
und versorgungsmäßigen Mittelpunkt Forchheim mit seiner 
ausgeprägten Arbeitszentralität, ansonsten überwiegend in 
einigen größeren Gemeinden ansässig. Im Bereich der Frän
kischen Schweiz ist der Fremdenverkehr ein bedeutender 
Erwerbsfaktor. In den übrigen Gemeinden ist auch heute 
noch die Landwirtschaft vorherrschend. 

Der Landkreis ist in sich durch das vorhandene Netz der 
überörtlichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig gut 
erschlossen. Die wichtigste Ost-West-Verbindung im Land
kreis ist die Bundesstraße 470; in Nord-Süd-Richtung ver
laufen die Bundesstraße 4 und die Staatsstraßen 2260 und 
2191. Der Schienenverkehr wird vornehmlich auf der Haupt
strecke Nürnberg-Forchheim-Bamberg abgewickelt. 

Das Gebiet des Landkreises gehört zur vorgesehenen Re
gion 2 (westliches Oberfranken) und zum Mittelbereich der 
Stadt Forchheim. Quer durch den Landkreis. verläuft die Ent
wicklungsachse 1. Ordnung Nürnberg-Forchheim-Bamberg. 
Kleinere Gebiete im Osten (bisherige Landkreise Ebermann
stadt und Pegnitz) gehören zum Aktionsraum Oberfränki
sches Zonenrand- und Ausbaugebiet. Die Stadt Ebermann
stadt ist Schwerpunkt für die Schaffung von neuen Arbeits
plätzen. Der zum bisherigen Landkreis Ebermannstadt ge
hörende Teil des Landkreises ist Bundesausbaugebiet. 
Weite Teile des neuen Landkreises gehören zu den von der 
Natur benachteiligten Gebieten. Im Programm Freizeit und 
Erholung hat ·der neue Landkreis wesentlichen Anteil an 
dem Naherholungsgebiet Fränkische Schweiz (Franken
alb). 

II. 

Im südwestlichen Teil Oberfrankens können die bisherigßn 
Landkreise Ebermannstadt (28 300 Einw.), Forchheim (48 000 
Einw.) und Höchstadt a~ d. Aisch (54 300 Einw.) nicht als 
selbständige Landkreise sowie die Stadt Forchheim (21 500 
Einw.) entgegen deren ausdrücklichem Wunsch nicht als 
kreisfreie Stadt erhalten werden, da sie mit ihren Bevölke
rungszahlen die Richtwerte und die erforderliche Leistungs
fähigkeit bei weitem nicht erreichen. 

Der vom Kreistag Ebermannstadt und einer Reihe von Ge
meinden des Landkreises Ebermannstadt vorgeschlagene 
Landkreis „Fränkische Schweiz", der sich auf das gesamte 
bisherige Kreisgebiet unter Einbeziehung von Gebietsteilen 
benachbarter Landkreise erstreckt, läßt sich nicht verwirk
lichen. Er bleibt nicht unerheblich unter dem Einwohner
richtwert (rd. 63 800 Einw.); außerdem werden bei der äuße
'en Abgrenzung verschiedentlich die Nahbereiche zentraler 
Jrte durchschnitten (z. B. Eggolsheim, Forchheim, Gräfen
:ierg, Pegnitz und Scheßlitz). Im übrigen verläuft die Grenze 
~wischen den vorgesehenen Regionen 2 und 3 durch das 
1orgeschlagene Landkreisgebiet (vgl. auch Begründung zu 
~ 18 Nr. 2). 

!\uch der Vorschlag des Kreistages Pegnitz und zahlreicher 
3emeinden, durch Zusammenschluß der Landkreise Eschen
:>ach i. d. OPf. und Pegnitz einen neuen Landkreis zu bilden, 
<ann wegen der damit für die benachbarten Gebiete ver
:>undenen Folgen nicht in Betracht gezogen werden (vgl. im 
~inzelnen die Begründung zu§ 18 Nr. 2). 

\licht verwirklicht werden kann schließlich auch die vom 
<reistag Forchheim und von der Stadt Forchheim ge-

wünschte Zusammenfassung der Landkreise Forchheim und 
Höchstadt a. d. Aisch, weil diese Lösung vom Kreistag Höch
stadt a. d. Aisch abgelehnt wird und die engen Verflechtun
gen dieses Landkreises zum Raum Erlangen (Autobahn) 
nicht berücksichtigen würde (vgl. Begründungen zu § 18 
Nr. 1 und zu § 23 Nr .. 2). Aus den gleichen Gründen ist es 
nicht möglich, der Forderung des Bezirkstages Oberfranken 
zu entsprechen, das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Höchstadt a. d. Aisch - ausgenommen den Raum um Her
zogenaurach - ungeschmälert dem Bezirk Oberfranken zu 
belassen und dessen Besitzstand weitgehend zu wahren. 

Auf Grund dieser Überlegungen wird der bisherige Land
kreis Forchheim mit der bisher kreisfreien Stadt Forchheim 
und Teilen der bisherigen Landkreise Ebermannstadt und 
Pegnitz zusammengefaßt. Die übrigen Teile dieser Land
kreise waren entsprechend ihren überwiegenden Verflech
tungen anderen Landkreisen zuzuordnen. 

Die vorgesehene Landkreisgrenze steht einer Reform der 
Gemeinden nicht entgegen. Sie berücksichtigt weitgehend 
die Schulverbände. Die Gemeinden des Landkreises Forch
heim haben der Lösung im wesentlichen zugestimmt. Auch 
der Kreistag Forchheim hat eingeräumt, daß der Verord
nungsentwurf „ wohl den gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Verhältnissen Rechnung trägt". Die Einbeziehung dßr 
bisher kreisfreien Stadt Forchheim in den neuen Landkreis 
ist trotz des heftigen Widerspruchs der Stadt notwendig, 
weil ohne Rückkreisung die wünschenswerte Leistungskraft 
und Wirtschaftlichkeit der Kreisverwaltung weder bei der 
Stadt noch beim Landkreis zu erreichen ist. 

Im Rahmen der Feinabgrenzung werden die Gemeinden 
Trailsdorf· und Unterstürmig des bisherigen Landkreises 
Bamberg wegen der günstigen Verkehrsverbindung zu 
Forchheim und der Verflechtungen mit Nachbargemeinden 
entsprechend ihrem Votum dem Landkreis Forchheim zuge
ordnet. Dagegen erscheint der Wunsch der Gemeinde 
Rothensand, beim Landkreis Bamberg zu verbleiben, wegen 
der überwiegenden Verflechtungen in Richtung Bamberg 
und der beabsichtigten Gemeindeneubildung mit Hirschaid 
sowie der eindeutigen Entscheidung der Bevölkerung (99 %) 
gerechtfertigt. Die Durchschneidung der Schulverbands
grenzen muß aus diesen Gründen in Kauf genommen wer
den. 

Die Gemeinden Dormitz, Großenbuch, Hetzles, Kleinsendel
bach, Langensendelbach, Neunkirchen a. Brand und Petten
siedel werden entgegen dem Wunsch des Landkreises Erlan
gen in den Landkreis Forchheim einbezogen. Diese Gemein
den gehören mit Ausnahme von Langensendelbach zu einem 
eigenständigen Nahbereich um den aufstrebenden zentralen 
Ort Neunkirchen a. Brand. Ihre Zuteilung zu einem Land
kreis muß deshalb, wenn eine zweckmäßige gemeindliche 
Neugliederung möglich bleiben soll, einheitlich erfolgen. 
Von diesen Gemeinden haben sich Neunkirchen a. Brand, 
Großenbuch, Hetzles und Langensendelbach für eine 
Zuordnung zum Landkreis Forchheim ausgesprochen. Es er
scheint daher als eine dem Willen der meisten beteiligten 
Gemeinderäte entsprechende und sachgerechte Lösung, 
diese Gemeinden in den Landkreis Forchheim einzubezie
hen und damit die bisherige Landkreis- und Bezirksgrenze 
aufrechtzuerhalten. 

Die Aufteilung des Gebietes der Gemeinde Tüchersfeld (bis
her Landkreis Pegnitz) auf die Gemeinden Gößweinstein 
(neuer Landkreis Forchheim) und Pottenstein (neuer Land
kreis Bayreuth) durch Entscheidung der Regierung von 
Oberfranken vom 25. 10. 1971 ist in der Verordnung bereits 
berücksichtigt. 

Die Gemeinden Großengsee und Wildenfels werden entgegen 
dem Wunsch des Kreistages Forchheim in den Landkreis 
Lauf a. d. Pegnitz einbezogen. Insoweit wird auf die Begrün-
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dung zu § 23 Nr. 4 Bezug genommen. Als Sitz der Landkreis
verwaltung kommt wegen ihrer zentralörtlichen Bedeutung 
und verkehrsgünstigen Lage nur die Stadt Forchheim in 
Betracht. 

Zu§ 18 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Hof 

Hof 
120 310 

901 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Friedmannsdorf 
Bernstein a. Wald 
Neuhausen 
133 Einw./qkm 

104 

30km 
35km 

25km 
26km 
28km 

absolut 19189397 DM 
je Einwohner 159 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Hof mit Ausnahme der Gemeinde U.nterkotzau und von Tei
len der Gemeinden Wölbattendorf und Martinsreuth, die in 
die kreisfreie Stadt Hof eingegliedert werden. Hinzu kom
men das Gebiet des bisherigen Landkreises Münchberg mit 
Ausnah.me des Raumes Gefrees, der in den Landkreis Bay
reuth einbezogen wird, und das Gebiet des bisherigen Land
kreises Naila. Weiterhin kommen hinzu der nördliche Teil 
des bisherigen Landkreises Rehau und das Gebiet der Ge
meinde Dürrenwaid des bisherigen Landkreises Kronach. 

Die Ausdehnung des Landkreises ist im nördlichen und öst
lichen Teil bestimmt durch die Grenze zur DDR und die 
Staatsgrenze zur CSSR. Das Kreisgebiet erstreckt sich über . 
vier Naturräume: den nordwestlichen Frankenwald, Teile 
des Vogtlandes, die Münchberger Hochfläche und die nörd
liche Kette des Fichtelgebirges. Nahezu der gesamte Land
kreis gehört zum Flußgebiet der sächsischen Saale. 

Der Landkreis ist in sich durch das vorhandene Netz der 
überörtlichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig gut 
erschlossen. Die wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im 
Landkreis sind die Bundesautobahn München-Berlin, die 
Bundesstraße 2 und die Bahnlinien Bamberg-Münchberg
Hof sowie Regensburg-Marktredwitz-Hof; in Ost-West-Rich
tung verlaufen die Bundesstraßen 15, 173 und 289. Für das 
gesamte Kreisgebiet ist Hof der Verkehrsknotenpunkt. 

Die Bevölkerung weist eine sehr ungünstige Altersstruktur 
auf, die in erster Linie auf die ständigen Wanderungsver
luste meist jüngerer Jahrgänge zurückzuführen ist. Nach den 
vorliegenden Trendprognosen muß mit einer leichten Ab
nahme der Bevölkerungszahl gerechnet werden. 

Kennzeichnend für die Wirtschaftsstruktur des neuen Land
kreises ist seine Durchsetzung mit einer Vielzahl von Textil
betrieben aller Größenklassen. Bedeutendere Betriebe an
derer Branchen sind bisher nur vereinzelt vorhanden. Dar
aus ergibt sich eine Anfälligkeit des produzierenden Gewer
bes gegen konjunkturelle Schwankungen. Die Landwirtschaft 
hat durch das rauhe Klima und die zum Teil kargen Böden 
ungünstige Produktionsbedingungen. Die Standorte der 
sonstigen Wirtschaftsbereiche sind gut gestreut. Der Frem
den- und Naherholungsverkehr stellt in Teilen des Landkrei
ses einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor dar. Im Programm 
Freizeit und Erholung hat der neue Landkreis nicht unerheb
lichen Anteil am Naherholungsgebiet Frankenwald im We
sten und Fichtelgebirge/Steinwald im Süden. 

Das gesamte Kreisgebiet gehört zur vorgesehenen Region 3 
(östliches Oberfranken) und zum Einzugsbereich des mög
lichen Oberzentrums Hof. Der Landkreis liegt im Einzugs
gebiet der Entwicklungsachsen Bayreuth-Hof-Landesgrenze 
sowie Weiden-Selb-Hof (vgl. Programm Bayern II). Das ge
samte Kreisgebiet gehört zum Zonenrandgebiet, zum Ak
tionsraum Oberfränkisches Zonenrand- und Ausbaugebiet 
(Schwerpunktorte für die Schaffung von neuen Arbeitsplät
zen: Münchberg, Helmbrechts, Naila und Rehau) und zu den 
von Natur benachteiligten Gebieten. 

Der Amtsbereich zahlreicher in der Stadt Hof ansässiger 
Behörden und Organisationen der Wirtschaft umfaßt bereits 
jetzt weitgehend das neue Landkreisgebiet: Landgericht, 
Vermessungsamt, Landbauamt, Wasserwirtschaftsamt, Tier
zuchtamt, ·Arbeitsamt, Zweigstelle des Arbeitsgerichts Bay
reuth, Kreishandwerkerschaft, Eichamt, Brandversicherungs
amt. 

II. 

Im nordöstlichen Oberfranken können die bisherigen Land
kreise Hof (34 200 Einwohner), Münchberg (40 000 Einwoh
ner), Naila (35 600 Einwohner) und Rehau (28 300 Einwoh
ner) nicht erhalten werden, weil sie mit ihrer Bevölkerungs
zahl erheblich unter dem Richtwert liegen. Es wurden Über
legungen angestellt, aus den vier Landkreisen zwei größere 
Landkreise zu bilden. Dabei wurde erwogen, einerseits die 
bisherigen Landkreise Münchberg und Naila mit Randgebie
ten des Landkreises Stadtsteinach und andererseits die bis
herigen Landkreise Hof und Rehau mit kleineren Abstrichen 
in dessem südlichen Teil zusammenzufassen. Beide Land
kreise würden mit ihrer Bevölkerungszahl den Richtwert fast 
erreichen (ca. 77 000 und 79 000 Einwohner). Der Landkreis 
Hof-Rehau würde allerdings an die vorgenannte Einwohner
zahl nur unter Einbeziehung der bisher kreisfreien Stadt 
Selb (18 300 Einwohner) herankommen, die sich jedoch ge
gen diese Lösung ausgesprochen hat; auch sprechen die 
vorhandenen Verflechtungen für eine Zuordnung der Stadt 
Selb und ihres Nahbereiches zum Landkreis Wunsiedel. Der 
Landkreis Hof hat ebenfalls eine Lösung Hof-Rehau abge
lehnt. Gegen einen Zusammenschluß der Landkreise Münch
berg und Naila unter Einbeziehung einiger Gemeinden des 
Landkreises Stadtsteinach wendet sich insbesondere der 
Landkreis Naila. Zwischen den Landkreisen Münchberg und 
Naila bestehen zwar gewisse Verflechtungen. Demgegen
über sind aber die zwischen dem Raum Naila und dem Raum 
Hof vorhandenen Bindungen ungleich stärker. Nach alldem 
kam die Bildung von zwei Landkreisen im nordöstlichen Teil 
Oberfrankens nicht in Betracht; sie wird auch nur von den 
Landkreisen Münchberg und Rehau unterstützt. 

Die im Entwurf vorgesehene Lösung ergibt einen gleichartig 
strukturierten, verhältnismäßig hoch industrialisierten und 
leistungsstarken Landkreis in der äußersten Nord-Ostecke 
des bayerischen Zonenrandgebietes. Neben der Industrie 
wird auch in Zukunft das Handwerk eine wichtige Rolle in 
der Wirt~chaft des Landkreises spielen. Ein so großer Land
kreis wird in der Lage sein, die Infrastruktur des Gebietes 
weiter auszubauen, um den gerade dort sehr erheblichen 
Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken und die Inve
stitionsbereitschaft der Wirtschaft anzuregen. Der Landkreis 
wird in seiner Leistungskraft auch nicht durch die in die 
Stadt Hof vorgesehenen Gebietseingliederungen (vgl. die 
Begründung für die Stadt Hof) beeinträchtigt. Der neue Ver
waltungsraum ist aufgrund s.einer dichten Besiedlung über
schaubar. 

Die im einzelnen vorgesehene Grenzziehung beachtet die 
Nahbereiche der zentralen Orte und steht einer sinnvollen 
Neugliederung der Gemeinden nicht entgegen. Sie berück
sichtigt grundsätzlich die bestehenden Schulverbände. Le
diglich der Sprengel der Volksschule Helmbrechts (Grund
und Hauptschule) erstreckt sich im Grundschulbereich auf 
drei und im Hauptschulbereich auf weitere sechs Gemeinden 
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:Jes neuen Landkreises Kulmbach. Die schulorganisatorische 
Anpassung an die Landkreisgrenze ist bei der Grundschule 
möglich. Eine Anpassung des Landkreises an den Sprengel 
:Jer Hauptschule würde dagegen einen sinnvollen Zusam
menschluß der Gemeinden im Raum Enchenreuth-Grafen
;iehaig-Presseck (neuer Landkreis Kulmbach) zu einer grö-
3eren Verwaltungseinheit unmöglich machen. Nur durch 
einen solchen Zusammenschluß kann jedoch das Stadt
>teinacher Oberland in diesem Raum seine verwaltungs
mäßige Eigenständigkeit behalten. Eine ansonsten erforder
iche Aufteilung dieses Raumes (rd. 5000 Einwohner) würde 
rn einer weiteren wirtschaftlichen Verödung und Bevölke
·ungsabnahme des von Natur aus benachteiligten Gebietes 
'ühren. Aus diesem Grunde konnte den - auch vom Land
<reis Münchberg unterstützten - Wünschen des Marktes 
~nchenreuth (bisheriger Landkreis Stadtsteinach) auf An
Jliederung an den neuen Landkreis Hof und der Stadt Helm
Jrechts auf Einbeziehung dieses Marktes und weiterer Ge
neinden des Landkreises Stadtsteinach in den neuen Land
<reis Hof nicht stattgegeben werden; dabei wird nicht ver
<annt, daß zwischen diesen Gemeinden und der Stadt 
-lelmbrechts nicht nur schulische, sondern auch beachtliche 
1Virtschaftliche Beziehungen bestehen. 

Jm der Stadt Hof die weitere organische Entwicklung 
~u ermöglichen, ist es erforderlich, das Gebiet der Gemeinde 
Jnterkotzau, das größere Teilgebiet der Gemeinde Martins
·euth und Teilflächen der Gemeinde Wölbattendorf in die 
~tadt einzugliedern. Dadurch wird weder die Leistungsfähig
(eit des neuen Landkreises noch die Bildung größerer Ver-
1Valtungseinheiten im Zuge der Gemeindereform wesentlich 
>eeinträchtigt (vgl. im übrigen die Begründung für die Stadt 
iof). 

)ie Stadt Gefrees und die Gemeinden Falls, Kornbach, Metz
ersreuth, Streitau und Witzleshofen (sämtliche bisheriger 
_andkreis Münchberg) haben ihre Einbeziehung in den 
1euen Landkreis Bayreuth beantragt. Dem Wunsch dieser 
3emeinden wird wegen der zur Stadt Bayreuth bestehenden 
iberwiegenden Verflechtungen und wegen der kürzeren Ent
ernung nach Bayreuth stattgegeben (vgl. im übrigen die Be-
1ründung zu§ 18 Nr. 2). 

m Grenzbereich der bisherigen Landkreise Naila und Kron-
1ch werden von beiden Landkreisen Grenzänderungen vor-
1eschlagen. Gegen die Einbeziehung der Gemeinden 
3eroldsgrün, Langenbach und Steinbach b. Geroldsgrün 
bisher Landkreis Naila) in den Landkreis Kronach spricht 
edoch, daß diese Gemeinden mit keinem zentralen Ort im 
.andkreis Krona.ch verflochten sind (vgl. auch die Regions-
1renze). Das gleiche gilt in entsprechender Weise für die 
3emeinden Heinersberg und Wolfertsgrün (Landkreis Kron
tch), deren Einbeziehung in den neuen Landkreis auch 
'On der Gemeinde Geroldsgrün gewünscht wird. Die Ge
neinde Dürrenwaid (bisher Landkreis Kronach) wird zur 
~egradigung der Landkreisgrenze mit ihrem Einverständnis 
lern neuen Landkreis Hof zugeordnet. Die Eingliederung 
les gemeindefreien Gebietes Langenbacher Forst (Land
:reis Kronach) in· angrenzende Gemeinden bleibt einem Ein
:elverfahren vorbehalten. 

>ie Landkreise Hof und Rehau einerseits und der Landkreis 
Vunsiedel andererseits haben jeweils die Zuordnung des 
1esamten Kornberggebietes (gemeindefreies Gebiet Martin
:imitzer Forst-Nord, bisheriger Landkreis Rehau, und ge
neindefreies Gebiet Martinlamitzer Forst-Süd, bisheriger 
.andkreis Wunsiedel), zum neuen Landkreis Hof bzw. Wuri
iedel gefordert. Nach Abwägung der beiderseitigen lnter
'ssen wird jedoch die bisherige Landkreisgrenze beibehal
en; die vom bisherigen Landkreis Rehau bzw. vom neuen 
.andkreis Hof für den Ausbau von Wintersportanlagen be-
1ötigten Teilflächen des gemeindefreien Gebiets Martin
:imitzer Forst-Süd können in einem Einzelverfahren umge
rliedert werden. 

Als Sitz der Kreisverwaltung käme neben Hof auch die Stadt 
. Münchberg in Betracht. Die Bestimmung der Stadt Hof zum 

vorläufigen Kreissitz beruht auf den starken zentralörtlichen 
Funktionen, die diese Stadt für das ganze Landkreisgebiet 
erfüllt, und auf der Tatsache, daß Hof der wichtigste Ver
kehrsknotenpunkt des Landkreises ist (vgl. Gesamtverkehrs
plan Bayern). Aus dem Gesamtverkehrsplan ergibt sich auch, 
daß die Verkehrsbeziehungen des Raumes Münchberg mit 
den Räumen Naila und Rehau nur schwach ausgeprägt sind. 
Für den vom Landkreis Naila gewünschten Kreissitz in der 
Stadt Naila sind keine sachlichen Gründe ersichtlich. 

Für den neuen Landkreis werden von den Landkreisen Hof, 
Münchberg und Naila unterschiedliche geographische Na
men vorgeschlagen („Saalekreis", „Saale-Selbitz-Kreis", 
„Fränkisches Oberland", „Frankenwald-Saale-Kreis"). Da 
keine dieser Bezeichnungen eine umfassende räumliche Be
stimmung beinhaltet, erscheint es richtiger, den vorläufigen 
Namen nach dem vorläufigen Kreissitz festzusetzen. 

Zu§ 18 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Kronach 

Kronach 

80275 
640 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Oberlangenstadt 
Lauenstein 

125 Einw./qkm 

92 

35 km 
17 km 

8km 
32km 

absolut 10694642 DM 
je Einwohner 133 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Kronach mit Ausnahme der Gemeinde Dürrenwaid, die 
in den Landkreis Hof einbezogen wird und der Gemeinde 
Unterlangenstadt, die d.em Landkreis Lichtenfels zugeordnet 
wird. 

Hinzu kommen das Gebiet der Gemeinden Hofsteinach, Horb 
a. d. Steinach, Leutendorf b. Coburg (alle bisher Landkreis 
Coburg), Burkersdorf (bisher Landkreis Lichtenfels) und Sei
belsdorf (bisher Landkreis Stadtsteinach) und das gemeinde
freie Gebiet Leutendorfer Forst (bisher Landkreis Coburg). 

Die Ausdehnung des Landkreises ist im nördlichen Teil 
durch die Grenze zur DDR bestimmt. Das Kreisgebiet er
streckt sich über zwei Naturräume; der nordwestliche Fran
kenwald umfaßt das nördliche und östliche, das obermaini
sche Hügelland das südliche und westliche Kreisgebiet. 

Die Bebauung hat nur im Raum Kronach/Küps sowie in den 
industriell-gewerblich durchsetzten zentralen Orten eine ge
wisse Verdichtung erfahren, während die Siedlungsstruktur 
in den übrigen, vorwiegend ländlichen Gebieten weitgehend 
dezentralisiert ist. Eine sehr dünne Besiedlung hat das nörd
liche Kreisgebiet, das große gemeindefreie Gebiete auf
weist. 

Der Landkreis ist durch das vorhandene Netz der überört
lichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig gut er
schlossen. Die wichtigsten Verbindungen im Landkreis sind 
die Bundesstraßen 173 und 303, die Bundesstraße 85 und 
die Bahnlinie Lichtenfels-Ludwigsstadt. Nachteilig ist, daß 
der Landkreis von den Bundesautobahnen verhältnismäßig 
weit entfernt liegt. · 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist durch Industrie 
und Handwerk geprägt. Gute und ausbaufähige Ansätze für 
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den Fremdenverkehr zeigen sich im Norden des Landkrei
ses. 

Der Landkreis gehört zur vorgesehenen Region 2 (westliches 
Oberfranken) und zum Mittelbereich der Stadt Coburg, die 
als mögliches Oberzentrurn vorgesehen ist. 

Etwa in Nord-Süd-Richtung verläuft quer durch den Land
kreis die Entwicklungsachse mit besonderen Aufgaben für 
Fremdenverkehrs- und Erholungsgebiete von Lichtenfels 
über Kronach nach Ludwigsstadt. Das gesamte Kreisgebiet 
gehört zum Zonenrandgebiet, zum Aktionsraum Oberfrän
kisches Zonenrand- und Ausbaugebiet mit den Schwerpunkt
orten für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen Ludwigs
stadt, Kronach und Tettau sowie zu den von Natur benach
teiligten Gebieten. Bis auf einen kleinen Teilbereich im Süd
westen hat der gesamte Landkreis Anteil an dem Naherho
lungsgebiet Frankenwald des Programms Freizeit und 
Erholung. 

II. 

Der Landkreis Kronach; der im Jahre 1931 durch die Zusam
menlegung der Bezirke Kronach und Teuschnitz seine heu
tige Abgrenzung erhalten hat, ist ein geschlossener gesell
schaftswirtschaftlicher Verflechtungsbereich mit dem durch 
das Verkehrssystem eindeutig vorgezeichneten Mittelpunkt 
Kronach. Der Landkreis entspricht in seinem Gebietsumfang 
im wesentlichen dem bisherigen Landkreis Kronach, weil 
dieser bereits die nötige Leistungskraft besaß und sich eine 
Zusammenlegung mit Gebieten anderer Landkreise nach der 

. geographischen Situation nicht anbot. 

Die vorgesehene Landkreisgrenze deckt sich im wesentlichen 
mit den Einzugsbereichen der dem Landkreis angehörigen 
zentralen Orte. Besonderheiten gelten für den Markt Mit
witz. Mit dem noch relativ schwach ausgestatteten zentralen 
Ort Mitwitz weisen einige Gemeinden des Landkreises Co
burg (Steinachtalgemeinden: Wörlsdorf, Hassenberg, Hof
steinach, Horb a. d. Steinach, Leutendorf b. Coburg und 
Gestungshausen) Verflechtungen auf (insbesondere Schul
verband und Abwasserverband). Aus diesem Grund und 
wegen der geographischen Gegebenheiten wurde die Zu
sammenfassung aller Steinachtalgemeinden innerhalb des 
Nahbereichs Mitwitz und die Zuordnung dieses Nahbereichs 
zum Landkreis Kronach erwogen. Dieser Plan ist jedoch 
wegen des entschiedenen Widerstands der Bevölkerung und 
der Gemeinderäte der Coburger Gemeinden, der zum Teil 
aus den bestehenden historischen und stammesmäßigen 
Bindungen zu erklären ist, aufgegeben worden. Nachdem 
sich aber nunmehr der Gemeinderat der ganz dicht bei Mit
witz gelegenen Gemeinde Hofsteinach einstimmig für eine 
Zuordnung zum Landkreis Kronach ausgesprochen hat und 
die Bedingungen, die der Gemeinderat Leutendorf b. Co
burg an ein gleichartiges Votum geknüpft hat, wahrschein
lich erfüllt werden können, werden wenigstens diese Ge
meinden und die zwischen ihnen gelegene Gemeinde Horb 
a. d. Steinach, die weiterhin dem Landkreis Coburg ange
hören möchte, in den Landkreis Kronach einbezogen. Diese 
Gemeinden liegen auch von den sechs Coburger Steinach
talgemeinden der Stadt Kronach am nächsten. Wegen der 
erwähnten historischen Gegensätze wurde dem Wunsch 
der Gemeinde Schneckenlohe auf Zuordnung zum Land
kreis Kronach Rechnung getragen. 

Die vom Landkreis Coburg als auch von den oben erwähn
ten im und am Steinachtal gelegenen Coburger Gemeinden 
im Anhörungsverfahren angesprochene Möglichkeit, den 
Markt Mitwitz zusammen mit den angrenzenden Kronacher 
Gemeinden in den Landkreis Coburg umzugliedern, mußte 
deshalb ausscheiden, weil bei einer solchen Lösung die Be
völkerungszahl des Landkreises Kronach deutlich unter den 
Richtwert sinken würde und weil dann nach Abschluß der 
Gemeindereform aller Voraussicht nach die Grenze der 
Kreisstadt Kronach entlang der neuen Landkreisgrenze ver
liefe. 

Die Gemeinde Burkersdorf (bisher Landkreis Lichtenfels) hat 
sich zwar für den Verbleib beim Landkreis Lichtenfels aus
gesprochen; die Gemeinde war jedoch wegen ihrer starken 
wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Verflechtungen mit 
dem Markt Küps (Landkreis Kronach) in den neuen Land
kreis einzubeziehen. 

Die Angliederung des Marktes Seibelsdorf (bisher LKr. 
Stadtsteinach) entspricht sowohl dem Votum des Gemeinde
rats als auch den vorhandenen Verflechtungen der Ge
meinde. Dem Wunsch des Landkreises Kronach auf Zuord
nung der Gemeinde Gössersdorf (bisher Landkreis Stadt
steinach) kann nicht entsprochen werden, weil diese Ge
meinde in ihren Berufspendlerbeziehungen weit überwie~ 
gend nach Kulmbach ausgerichtet ist. Im übrigen wird auf 
die Begründung zu§ 18 Nr. 7 Bezug genommen. 

Der Landkreis Kronach hat weiterhin angeregt, dem durch 
Wanderungsverluste besonders stark betroffenen Zonen
randlandkreis einzelne Gemeinden der Landkreise Naila, 
Stadtsteinach und Kulmbach einzugliedern. Die angespro
chenen Gemeinden Geroldsgrün, Langenbach und Steinbach 
b. Geroldsgrün (Landkreis Naila) sind jedoch mit zentralen· 
Orten im Landkreis Kronach in keiner Weise verflochten; sie 
sind daher auch in die vorgesehene Region 3 (östliches 
Oberfranken) einbezogen. Das gleiche gilt für die Gemein
den Reichenbach, Rugendorf, Wartenfels (Landkreis Stadt
steinach) und Kirchleus, Lösau, Schimmendorf (Landkreis 
Kulmbach). Die Wünsche des Landkreises finden auch im 
Votum der Gemeinden keine Stütze . 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommt nach der Verkehrslage 
nur Kronach in Betracht. 

Zu§ 18 Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 
vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Kulmbach 

Kulmbach 

78465 

656 qkm 
Nord-Süd 
Ost-West 

Alladorf 
Marktschorgast 

120 Einw./qkm 

79 

30km 
20km 

20km 
17 km 

absolut 12006563 DM 
je Einwohner 153 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Kulmbach mit Ausnahme der Gemeinden Neustädtlein a. 
Forst und Wasserknoden sowie des gemeindefreien Gebie
tes Forst Neustädtlein a. Forst, die in den Landkreis Bay
reuth einbezogen werden, das Gebiet der Stadt Kulmbach, 
das Gebiet des Marktes Wonsees mit Ausnahme des Ge
meindeteils Kainach des bisherigen Landkreises Ebermann
stadt und das Gebiet des bisherigen Landkreises Stadt
steinach mit Ausnahme des Marktes Seibelsdorf, der in 
den Landkreis Kronach eingegliedert wird. 

Das Kreisgebiet erstreckt sich über vier Naturräume, wobei 
das obermainische Hügelland den Hauptanteil hat, während 
von der nördlichen Frankenalb, dem nordwestlichen Fran
kenwald und der Münchberger Hochfläche nur am Rande 
gelegene Teilflächen erfaßt werden. 

Die Bebauung im Landkreis hat entsprechend .der Erwerbs
struktur besonders in der Stadt Kulmbach und in den Ge
meinden des Maintales eine Verdichtung erfahr.en, während 
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n den übrigen, vorwiegend ländlichen Gebieten weitgehend 
iine dezentralisierte Siedlungsstruktur vorherrscht. 

)er Landkreis ist durch das vorhandene Netz der überört
ichen Straßen und Bahnlinien verkehrsmäßig gut erschlos
;en. Die wichtigsten Ost-West-Verbindungen im Landkreis 
;ind die Bundesstraßen 289 und 505 sowie die Bahn
inie Hof - Bamberg; in Nord-Süd-Richtung bilden die Bun
iesstraßen 85 und 303 sowie die Bahnlinie Neuenmarkt -
3ayreuth die wichtigsten Verbindungen. Über die Autobahn~ 
wsfahrten Bad Berneck und Kulmbach ist der Landkreis an 
iie Bundesautobahn München - Berlin angeschlossen. 

n der Wirtschaftsstruktur des neuen Landkreises überwiegt 
las produzierende Gewerbe, allerdings mit unterschiedlich 
;tarker Ausprägung; in den ländlichen Gebieten besitzt die 
_andwirtschaft auch heute noch erhebliche Bedeutung. Die 
ndustriell-gewerbliche Ausrichtung überwiegt bei den im 
Jlaintal gelegenen Gemeinden. 

)er Landkreis gehört zur geplanten Region 3 (östliches 
)berfranken) und zum Mittelbereich der Stadt Kulmbach. 
::luer durch den Landkreis verläuft die Entwicklungsachse 
1. Ordnung von Bayreuth über Kulmbach nach Lichtenfels. 
)as gesamte Kreisgebiet gehört zum Zonenrandgebiet, zum 
\ktionsraum oberfränkisches Zonenrand- und Ausbaugebiet 
Schwerpunktorte für die Schaffung von neuen Arbeitsplät
:en: Kulmbach und Stadtsteinach) und zu den von Natur be-
1achteiligten Gebieten. Teilbereiche des Landkreises gehö
en zu den Bundesausbaugebieten und zu den zurückge
>liebenen Gebieten. Im Programm Freizeit und Erholung 
iat der neue Landkreis Anteil an den Naherholungsgebieten 
=rankenwald im Norden und Fränkische Schweiz (Franken
tlb) im Südwesten. 

)er Amtsbereich mehrerer, in Kulmbach ansässiger Behör
fen und Organisationen der· Wirtschaft umfaßt bereits jetzt 
veitgehend das neue Landkreisgebiet: Finanzamt, Vermes
;ungsamt, Nebenstelle des Arbeitsamtes, Kreishandwerker
;chaft, Eichamt, Kreisgeschäftsstelle des Bayerischen 
3auernverbandes. 

II. 

n der Mitte Oberfrankens können die bisherigen Landkreise 
Culmbach (35 600 Einwohner) und Stadtsteinach (20 300 Ein
vohner) als Landkreise und die Stadt Kulmbach (22 900 Ein
vohner) als kreisfreie Stadt nicht erhalten werden, weil sie 
nit ihrer Bevölkerungszahl erheblich unter den Richtwerten 
iegen. Es wird zwar nicht verkannt, daß die Stadt Kulmbach 
iine ausgesprochen gute Industrie- und Infrastruktur besitzt 
md eine bedeutende Steuerkraft aufweist. Nach ihrer Ein
vohnerzahl ist die Stadt jedoch weit von der Größenord-
1ung entfernt, die nach den der Neuordnung zugrundelie-
1enden Maßstäben zur Aufrechterhaltung der Kreisfreiheit 
ür erforderlich gehalten wird (Schwellenwert 50 000 Einwoh-
1er). Die Bildung eines lebens- und entwicklungsfähigen 
.andkreises im Kulmbacher Raum ist zudem nur unter Ein-
1eziehung der Stadt Kulmbach möglich. Die Stadt hat einen 
;tark auf die Stadt ausgerichteten Einzugsbereich, der sich 
'On den Einzugsbereichen der benachbarten größeren zen
ralen Orte (Bayreuth, Münchberg, Lichtenfels, Kronach) klar 
tbhebt und sich mit dem Gebiet der bisherigen Landkreise 
Culmbach und Stadtsteinach deckt. Wegen dieser Verflech
ungslage sind der flächenmäßigen Ausdehnung des neuen 
. andkreises deutlich vorgezeichnete Grenzen gesetzt. Die 
öingliederung des östlichen Teiles des bisherigen Landkrei
;es Lichtenfels (Raum Burgkunstadt-Weismain) würde die 
lildung eines leistungsstarken Landkreises Lichtenfels un
nöglich machen. Eine Ausdehnung des Gebietes des neuen 
. andkreises in den Raum Münchberg-Hof scheitert daran, 
laß die Verflechtungen im dortigen Bereich eindeutig in 
Uchtung Stadt Hof verlaufen. Ebensowenig ist eine Erweite
ung in das Gebiet des bisherigen Landkreises Bayreuth 
nöglich, weil schon bei der vorgesehenen Abgrenzung des 

neuen Landkreises der Verflechtungsbereich der Stadt Bay-
reuth berührt wird. · 

Bei einem Zusammenschluß sowohl der im Entwurf vorge
sehenen Landkreise Kulmbach und Lichtenfels als auch der 
im Entwurf vorgesehenen Landkreise Kronach und Kulmbach 
würde jeweils ein Gebilde entstehen, durch dessen Mitte die 
Regionalgrenze verläuft. Beide Lösungsversuche würden zu 
keinem einheitlichen sozio-ökonomischen Raum führen. 

Die Einwohnerzahl des Landkreises unterschreitet zwar ge
ringfügig den Richtwert; das ist aber im Hinblick auf die 
dünne Besiedlung weiter Teilbereiche im Süden und Norden 
gerechtfertigt. 

Wegen der Wirtschaftskraft, der guten Infrastruktur und der 
breiten Industriebranchenstreuung gerade in der Stadt 
Kulmbach kann erwartet werden, daß die Leistungsfähigkeit 
des neuen Landkreises gesichert ist. Auf Grund der Vorteile 
in der überregionalen Verkehrserschließung (zwei Auto
bahnausfahrten, Bundesstraßen, Bundesbahnlinien) beste
hen günstige Entwicklungsmöglichkeiten für den Fremden
und Naherholungsverkehr. 

Die vorgesehene Grenzziehung nimmt auf die Reform der 
Gemeinden und auf die Schulorganisation Rücksicht. Aller
dings gehören drei bisher selbständige Gemeinden des bis
herigen Landkreises Stadtsteinach (Gösmes, Rappetenreuth 
und Walberngrün) zu einem Grundschulverband, dessen 
Sitz außerhalb des neuen Landkreises Kulmbach liegt (Helm
brechts, bisheriger Landkreis Münchberg). Diese Gemeinden 
wurden jedoch mit Wirkung vom 1. Januar 1972 in den Markt 
Grafengehaig (bisher Landkreis Stadtsteinach) eingeglie
dert. Eine Anpassung der Landkreisgrenze an die beste
hende Schulorganisation ist daher nicht mehr möglich. Der 
Widerspruch der Gemeinde Gösmes, die nunmehr in die 
Stadt Helmbrechts eingegliedert werden möchte, gegen die 
Eingliederungsverfügung wird von der Regierung von Ober
franken zurückgewiesen und hat auch bei einer weiteren 
Verfolgung keine Erfolgsaussichten. Der Hauptschulverband 
Helmbrechts überschreitet wie bisher die vorgesehene Land
kreisgrenze; er umfaßt u. a. auch den Markt Enchenreuth, 
der sich im Anhörungsverfahren für eine Angliederung an 
den neuen Landkreis Hof ausgesprochen hat. Diesem 
Wunsch kann aus Gründen der Gemeindeneugliederung im 
Stadtsteinacher Oberland nicht entsprochen werden. Die 
Ausgliederung des Marktes Enchenreuth würde nämlich 
einen sich anbahnenden sinnvollen Zusammenschluß der 
Gemeinden im Raum Enchenreuth-Grafengehaig-Presseck 
zu einer Verwaltungsgemeinschaft unmöglich machen. Nur 
durch einen solchen Zusammenschluß kann jedoch der ge
nannte Raum seine verwaltungsmäßige Selbständigkeit be
halten, was dringend zu wünschen ist, damit das von der 
Natur benachteiligte Gebiet vor weiterer wirtschaftlicher Ver
ödung und Bevölkerungsabnahme bewahrt wird. An der 
westlichen Landkreisgrenze sind im Bereich der Gemeinden 
Buchau, Schwarzach b. Kulmbach und Mainroth (letztere 
Landkreis Lichtenfels) sowie der G~meinde Geutenreuth 
(Landkreis Lichtenfels) noch Grenzbereinigungen er
forderlich. Da es sich dabei jedoch nur um die Umgliede
rung von Gemeindeteilen handelt und der Willensbildungs
prozeß in den beteiligten Gemeinden teilweise noch nicht 
abgeschlossen ist, sollen diese Grenzänderungen in Einzel
verfahren innerhalb der Gemeindereform behandelt werden . 
Die Gemeindeteile Friedrichsberg und Witzmannsberg der 
Gemeinde Buchau verbleiben entgegen dem Wunsch des 
Kreistags Lichtenfels beim Landkreis Kulmbach, weil deren 
Exklaveneigenschaft voraussichtlich bei den vorgenannten 
Maßnahmen beseitigt werden wird . 

Der Markt Wonsees (bisher Landkreis Ebermannstadt) wird 
auf Wunsch des Gemeinderats und aus Gründen der Ge
meindeneugliederung dem Landkreis zugeordnet, jedoch 
ohne den Gemeindeteil Kainach, der früher eine selbstän-
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dige Gemeinde war und dessen Bevölkerung mit Mehrheit 
eine Zuordnung zum neuen Landkreis Bayreuth wünscht. Die 
Gemeinde Altdrossenfeld (LKr. Bayreuth) verbleibt entspre
chend dem Wunsch des Gemeinderats und der weit· über
wiegenden Mehrheit der Bevölkerung beim Landkreis Bay
reuth; eine mögliche Umgliederung von Gemeindeteilen we
gen der Verflechtungen mit Neudrossenfeld (LKr. Kulmbach) 
bleibt einem Einzelverfahren vorbehalten. Dem Wunsch der 
Gemeinde Lanzendorf auf Zuordnung zum neuen Landkr~is 
Bayreuth kann wegen der Schul- und lnfrastrukturverflech
tungen dieser Gemeinde mit der Gemeinde Himmelkron und 
im Interesse einer sinnvollen Gemeindeneugliederung sowie 
einer klaren Landkreisgrenzziehung nicht entsprochen wer
den. Entgegen dem früheren Entwurf der Staatsregierung 
wird dem neuen Landkreis Kulmbach auch die Gemeinde 
Gössersdorf (bisher LKr. Stadtsteinach) zugeordnet, weil 
diese mit ihren Berufspendlerbeziehungen weit überwiegend 
nach Kulmbach ausgerichtet ist und weil mit dieser Zuord
nung die von Kirchleus über Gössersdorf nach Rugendorf 
führende· Kreisstraße einheitlich der Verwaltung des neuen 
Landkreises Kulmbach unterstellt wird. Demgegenüber fällt 
weniger ins Gewicht, daß die Gemeinde schulorganisatorisch 
mit der Gemeinde Weißenbrunn (LKr. Kronach) und der 
Stadt Kronach verflochten ist. Der Gemeinderat Gössersdorf 
hat sich zuletzt einstimmig für die vorgesehene Zuordnung 
ausgesprochen. Der Markt Seibelsdorf (bisher LKr. Stadt
steinach) wird entgegen den Forderungen des Landkreises 
Kulmbach nicht dem neuen Landkreis Kulmbach zugeord
net, weil dieser Markt schulisch und verwaltungsmäßig 
überwiegend mit Gemeinden des Landkreises Kronach ver
flochten ist. Diese Zuordnung entspricht auch dem einstim
migen Beschluß des Gemeinderats. Dem Wunsch des Land
kreises Kulmbach auf Angliederung der Gemeinde Gundlitz 
(bisher LKr. Münchberg) kann ebenfalls nicht entsprochen 
werden. Gundlitz ist mit keinem zentralen Ort des Landkrei
ses Kulmbach verflochten. Der Gemeinderat hat sich ledig
lich für einen nordost-oberfränkischen Landkreis mit Münch
berg als Kreissitz ausgesprochen. 

Als vorläufiger Sitz des neuen Landkreises kam wegen ihrer 
verkehrsgünstigen, zentralen Lage und wegen ihrer Bedeu
tung nur die Stadt Kulmbach in Frage. 

Zu§ 18 Nr. 8 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Lichtenfels 

Lichtenfels 

69564 

539 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Fesselsdorf 
Mainroth 

129 Einw./qkm 

85 

18 km 
32 km 

28km 
21 km 

absolut 12680320 DM 
je Einwohner 182 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Lichtenfels mit Ausnahme der Gemeinde Burkersdorf.. 
Hinzu kommen ein großer Teil des bisherigen Landkreises 
Staffelstein und das Gebiet der Gemeinde Unterlangenstadt 
des bisherigen Landkreises Kronach. 

Das Gebiet des Landkreises erstreckt sich über vier Natur
raume, das ltz-Baunach-Hügelland im Norden, das ober
mainische Hügelland im Osten, die nördliche Frankenalb im 
Südosten und das Vorland der nördlichen Frankenalb im 

Süden. Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist - bis auf 
die vom Main- und Rodachtal abgelegenen, vorwiegend 
landwirtschaftlichen Gemeinden - vom produzierenden Ge
werbe mit einer differenzierten Branchenstruktur geprägt. 
Entsprechend dieser Wirtschaftsstruktur ist auch die Besied
lung im Landkreis überwiegend im Bereich des Main- und 
des Rodachtales verdichtet, während sie in den übrigen Ge
bieten noch weitgehend dezentralisiert ist. Bereits in der 
Vergangenheit war ein positiver Trend in der Bevölkerungs
entwicklung festzustellen, der auf die vergleichsweise gün
stigen Beschäftigungsmöglichkeiten und die lnfrastruktur
ausstattung zurückgeführt werden kann. Die gute Wirt
schaftsstruktur des Landkreises und seine Verkehrslage er
öffnen günstige Entwicklungschancen. Es kann damit ge
rechnet werden, daß durch die der Bevölkerung gebotenen 
Anreize zur Annahme von Arbeitsplätzen im eigenen Land
kreis die Wanderungsbewegung positiv beeinflußt und in 
Verbindung mit Geburtenüberschüssen die Bevölkerungs
zahl - im Vergleich zum nordostbayerischen Raum - über
durchschnittlich zunehmen wird. 

Der Landkreis ist durch das vorhandene Netz der überört
lichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig gut er
schlossen. Die wichtigsten Verkehrsverbindungen im Land
kreis sind die Bundesstraßen 173 und 289 sowie die Staats
straße 2204 und die von Bamberg über Lichtenfels nach Co
burg, Ludwigsstadt bzw. Hof führenden Bahnlinien. Die Stadt 
Lichtenfels ist von allen Teilen des Landkreises gut erreich
bar: Den Bewohnern des Landkreises steht neben den 
Linien der Deutschen Bundesbahn ein gut ausgebautes Netz 
von öffentlichen Omnibuslinien zur Verfügung, das weitge
hend in der Stadt Lichtenfels seinen Mittelpunkt hat. Das 
überörtliche Straßennetz im Landkreis ist so beschaffen, daß 
für den Individualverkehr die Fahrzeiten zur Kreisstadt auch 
aus Randlagen im allgemeinen höchstens 30 Minuten betra
gen. 

Das gesamte Kreisgebiet gehört zur vorgesehenen Region 2 
(westliches Obe.rfranken) und zu den Verflechtungsbereichen 
von Lichtenfels und Staffelstein. Mittelpunkte der Entwick
lung sind die Orte Altenkunstadt, Burgkunstadt, Michelau i. 
OFr„Redwitz a. d. Rodach und Weismain. Die große wirt
schaftliche Bedeutung des neuen Landkreises wird dadurch 
unterstrichen, daß mehrere Entwicklungsachsen durch sein 
Gebiet verlaufen. Es sind dies die :Entwicklungsachse 1. Ord
nung Bamberg-Lichtenfels-Coburg, die Entwicklungsachse 
II. Ordnung Lichtenfels-Kulmbach-Bayreuth und die Entwick
lungsachse mit besonderen Aufgaben für Fremdenverkehrs
und Naherholungsgebiete Lichtenfels-Kronach-Ludwigs
stadt. Das Kreisgebiet gehört zum Zonenrandgebiet und zum 
Aktionsraum Oberfränkisches Zonenrand- und Ausbaugebiet 
mit den Schwerpunkten für die Beschaffung vpn neuen Ar
beitsplätzen Lichtenfels und Staffelstein. Teilbereiche des 
Landk.reises gehören zu den Bundesausbaugebieten (bis
heriger Landkreis Staffelstein) und zu den von der Natur 
benachteiligten Gebieten. Nach dem Programm Freizeit und 
Erholung hat der neue Landkreis wesentlichen Anteil an dem 
Naherholungsgebiet Oberes Maintal/Coburger Land; der 
südöstliche Teil des Landkreises umfaßt den nördlichen Be
reich des Naherholungsgebietes Fränkische Schweiz (Fran
kenalb). 

Der neue Landkreis ist ein einheitliches historisch gewach
senes Gebiet, das in der Territorialzeit zum Bistum Bamberg 
gehörte. Zum Amtsbereich mehrerer in der Stadt Lichten
fels ansässiger Behörden und Organisationen der Wirtschaft 
gehört bereits jetzt weitgehend das neue Landkreisgebiet: 
Amtsgericht, Finanzamt, Nebenstelle Lichtenfels des Arbeits
amtes Coburg, Allgemeine Ortskrankenkasse, Industrie- und 
Handelsgremium, Kreishandwerkerschaft, Nebenstelle des 
Eichamtes Coburg, Kreisgeschäftsstelle des Bayer. Bauern
verbandes, Kreissparkasse. 
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II. 

Den bisherigen Landkreis Lichtenfels umgeben überwiegend 
größere Landkreise ·(Bamberg, Coburg, Kronach). Im 
Westen grenzt der Landkreis Staffelstein (26 500 Einwohner) 
an, der mit seiner Bevölkerungszahl den Richtwert bei wei
tem nicht erreicht und der verflechtungsmäßig nicht einheit
lich auf einen zentralen Ort höherer Stufe ausgerichtet ist. 
Der nördliche Teil wird deshalb dem Landkreis Coburg, ein 
Teilgebiet im Südwesten dem Landkreis Bamberg (vgl. auch 
die Begründung für den Landkreis Bamberg) eingegliedert. 
Der Verflechtungsbereich der bisherigen Kreisstadt Staffel
stein, die nur 7 km von der Stadt Lichtenfels entfernt ist, 
kann sinnvoll nur dem Landkreis Lichtenfels angegliedert 
werden. 

Die östliche Grenze des bisherigen Landkreises Lichtenfels 
bildet die Grenze zwischen den vorgesehenen Regionen 2 
und 3; dies spricht gegen eine Zusammenfassung der Land
kreise Kulmbach und Lichtenfels (vgl. auch die Begründung 
für den Landkreis Kulmbach). Eine großräumige Lösung in 
der Form der Zusammenfassung der bisherigen Landkreise 
Lichtenfels, Coburg, Staffelstein sowie der bisher kreisfreien 
Stadt Neustadt b. Coburg, wie sie der Landkreis Coburg 
wünscht, würde zwar den Neugliederungsrichtlinien nicht 
grundsätzlich widersprechen. Sie wird jedoch von den Kreis
tagen Lichtenfels und Staffelstein und den meisten Gemein
den dieser Landkreise abgelehnt. Unter dem Gesichtspunkt 
der Gesamtneuordnung der Landl<reise Im oberfränkischen 
Zonenrandgebiet würde zudem bei dieser Lösung zwischen 
den Großlandkreisen Hof und Coburg/Lichtenfels eine Zwi
schenzone verbleiben, in der eine ähnlich großräumige Land
kreisbildung nicht möglich ist, weil ein Zusammenschluß der 
Landkreise Kronach und Kulmbach (neu) der Regionalglie
derung und den sonstigen Verflechtungen nicht gerecht 
würde. Somit würde der Landkreis Kronach noch viel stärker 
als bisher in eine Randlage gedrängt. 

Die Bildung des Landkreises Lichtenfels mit Abrundung 
durch Teile des bisherigen Landkreises Staffelstein trägt 
dazu bei, im Raum Coburg/Kronach/Kulmbach/Lichtenfels 
annähernd gleichgewichtige Landkreise zu schaffen. Wenn 
auch der neue Landkreis Lichtenfels den Einwohnerrichtwert 
derzeit nicht erreicht, so liegt er doch mit seiner Leistungs
kraft an der Spitze auch aller neuen oberfränkischen Land
kreise. 

Die vorgesehene Landkreisgrenze wird von beabsichtigten 
Gemeindezusammenlegungen grundsätzlich nicht berührt 
und beachtet die Nahbereiche zentraler Orte. 

Die Neubildung des Landkreises entspricht im wesentlichen 
den Vorstellungen des Kreistages Lichtenfels und der Ge
meinden des Landkreises. Den Wünschen des Kreistages 
Staffelstein und der Gemeinden des bisherigen Landkreises 
Staffelstein, die auf eine Erhaltung dieses Landkreises ab
zielen, kann wegen dessen zu geringer Leistungsfähigkeit 
nicht entsprochen werden. 

Der Alternatiworschlag des Kreistages Staffelstein, den ge
samten Landkreis mit dem Landkreis Lichtenfels zusammen
zulegen, würde die Ausrichtung des nördlichen Gebiets auf 
die Stadt Coburg und der südwestlichen Gemeinden auf das 
Zentrum Bamberg übergehen. Deshalb wurden insbesondere 
die Gemeinden des mittleren ltzgrundes, die untereinander 
wirtschaftlich verflochten sind und einem gemeinsamen 
Schulverband angehören, entgegen dem Wunsch auch des 
Kreistages Lichtenfels, nicht dem Landkreis Lichtenfels, son
dern dem Landkreis Coburg zugeordnet (vgl. im einzelnen 
die Begründung zu § 18 Nr. 3). Die Gemeinden Altenbanz, 
Eggenbach und Stadel werden entsprechend dem Wunsch 
der Bevölkerung und der Gemeinderäte dieser Gemeinden 

und ihren Vorstellungen zur Gemeindeneugliederung dem 
Landkreis Lichtenfels zugeordnet. 

Die von der Gemeinde Kleukheim gewünschte Zuordnung 
zum Landkreis Bamberg ist nicht möglich, weil die Pendler
und Schulverflechtungen dieser Gemeinde eindeutig nach 
Ebensfeld/Staffelstein gerichtet sind. 

Die Umgliederung der Gemeinde Burkersdorf in den Land
kreis Kronach ist im Hinblick auf die Zugehörigkeit der Ge
meinde zum Nahbereich und Schulverband Küps trotz des 
entgegenstehenden Wunsches des Gemeinderats aus Grün
den des öffentlichen Wohls gerechtfertigt Die Gemeinde 
Unterlangenstadt, die zum Nahbereich Redwitz a. d. Rodach 
gehört, hat der Eingliederung in den Landkreis Lichtenfels 
zugestimmt. 

Die Gemeindeteile Friedrichsl;>erg und Witzmannsberg der 
Gemeinde Buchau verbleiben beim Landkreis Kulmbach. Die 
Bereinigung der Grenzen im dortigen Bereich bleibt einem 
Einzelverfahren vorbehalten (vgl. Begründung zu § 18 Nr. 7). 

Als Sitz der Kreisverwaltung kommen Lichtenfels und Staf
felstein in Betracht. Die Verordnung gibt Lichtenfels den 
Vorzug, weil die Stadt die höhere Zentralität besitzt. 

Zu§ 18 Nr. 9 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 iin Landkreis 

1. 

Wunsiedel 

Wunsiedel 

107748 

601 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Mühlbach 
Fischern 
Nagel 

171 Einw./qkm 

60 

20 km 
25 km 

27km 
19 km 
10km 

absolut 17976780 DM 
je Einwohner 175 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Wunsiedel, den südlichen Teil des bisherigen Landkrei
ses Rehau und das Gebiet der bisher kreisfreien Städte 
Marktredwitz und Selb. 

Die Ausdehnung des ·Landkreises ist im Osten durch die 
Staatsgrenze zur CSSR bestimmt. Das Gebiet des Landkrei
ses erstreckt sich über zwei Naturräume, die dem fränki
schen Mittelgebirge zugehören, die Selb-Wunsiedler-Hoch
fläche und das Fichtelgebirge. 

Der Landkreis ist in sich durch das vorhandene Netz der 
überörtlichen Straßen und der Bahnlinien verkehrsmäßig gut 
erschlossen. Die wichtigsten Ost-West-Verbindungen im 
Landkreis sind die Bundesstraße 303 und die Staatsstraße 
2180 sowie die Bundesbahnstrecke Nürnberg-Marktredwitz
Prag; in Nord-Süd-Richtung verlaufen die Bundesstraße 15 
und die Staatsstraße 2177 sowie die Bundesbahnstrecken 
Regensburg-Marktredwitz-Hof und Marktredwitz-Selb-Hof. 

Der bedeutendste Erwerbszweig im neuen Landkreis ist das 
produzierende Gewerbe. Aufgrund der ausgesprochen 
einseitigen Ausrichtung auf den Industriezweig Feinkeramik
Glas besteht allerdings eine besondere Anfälligkeit für kon
junkturelle Schwankungen, die durch die ungünstige Grenz
lage noch verstärkt wird. Die Landwirtschaft spielt wegen der 
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ungünstigen Produktionsbedingungen nur noch eine ver
hältnismäßig untergeordnete Rolle. Dagegen kommt dem 
Fremdenverkehr im östlichen Teil des Fichtelgebirges stän
dig steigende Bedeutung zu. Das gesamte Kreisgebiet ge
hört zu der im Entwurf der Staatsregierung für eine Eintei
iung des Staatsgebiets in Planungsregionen vorgesehenen 
Region 3 (östliches Oberfranken). Quer durch den Landkreis 
verlaufen die Entwicklungsachse II. Ordnung Weiden-Markt
redwitz-Selb-Hof und die Entwicklungsachse mit besonderen 
Aufgaben für Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebiete 
Bayreuth-Wunsiedel-Marktredwitz-Schirnding. Das gesamte 
Kreisgebiet gehört zum Zonenrandgebiet und zum Aktions
raum oberfränkisches Zonenrand- und Ausbaugebiet mit den 
Schwerpunktorten für die Schaffung von neuen Arbeitsplät
zen Marktredwitz, Wunsiedel und Selb sowie zu den von der 
Natur benachteiligten Gebieten. Im Programm Freizeit und 
Erholung hat der neue Landkreis wesentlichen Anteil am 
Naherholungsgebiet Fichtelgebirge/Steinwald. 

Der Amtsbereich folgender Behörden umfaßt bereits jetzt 
weitgehend das neue Landkreisgebiet: Vermessungsamt 
und Brandversicherungsamt. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Rehau (28 300 Einwohner) und 
Wunsiedel (56 700 Einwohner) können nicht erhalten wer
den; beide besitzen nicht die zukünftig wünschenswerte 
Größe oder Leistungskraft. Die bisher kreisfreien Städte 
Marktredwitz (15 800 Einwohner) und Selb (18 300 Einwoh
ner) liegen mit ihrer Bevölkerungszahl erheblich unter dem 
Schwellenwert für kreisfreie Städte. 

Es wurde erwogen, unter Einbeziehung der Stadt Selb den 
bisherigen Landkreis Hof mit dem bisherigen Landkreis 
Rehau zusammenzulegen. Dagegen sprechen jedoch u. a. 
die vorhandenen Verflechtungen der Stadt Selb und ihres 
Nahbereichs mit dem bisherigen Landkreis Wunsiedel (vgl. 
auch die Begründung für den Landkreis Hof). Aufgrund der 
gegebenen Verflechtungen mit der Stadt Marktredwitz wurde 
daneben in Betracht gezogen, die nördlichen Teilgebiete der 
bisherigen Landkreise Kemnath und Tirschenreuth in den 
Landkreis einzubeziehen. Diese Lösung stünde jedoch mit 
dem Votum der meisten beteiligten Gemeinden, insbeson
dere der Stadt Waldershof in Widerspruch. Ein Landkreis 
Tirschenreuth hätte dann in der angrenzenden nördlichen 
Oberpfalz nicht gebildet werden können; eine· zweckmäßige 
Neugliederung dieses Regierungsbezirks erfordert jedoch 
die Bildung einer solchen Einheit. Um für den neuen Land
kreis Tirschenreuth einen aus der Sicht des Raumes Kem
nath zentral gelegenen Verwaltungssitz zu erhalten, wurde 
des weiteren die Einbeziehung der Stadt Marktredwitz in das 
Gebiet dieses Landkreises vorgeschlagen. Bei einer solchen 
Lösung würden jedoch die engen Verflechtungen der Stadt 
Marktredwitz mit dem Raum Wunsiedel mißachtet. Schließ
lich wurde noch die Bildung eines Großlandkreises (187 800 
Einwohner) mit einer Fläche von 1680 qkm, bestehend aus 
dem Gebiet der bisherigen Landkreise Kemnath, Tirschen
reuth, Wunsiedel, des südlichen Teils des bisherigen Land
kreises Rehau und dem Gebiet der bisher kreisfreien Städte 
Marktredwitz und Selb, erwogen. Ein solcher Landkreis 
dürfte jedoch im Hinblick auf seine Größe und dezentrali
sierte Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur nicht mehr aus
reichend überschaubar und daher nur mit größten Schwie
rigkeiten verwaltungsmäßig zu betreuen sein. 

Unter diesen Umständen bietet sich als Lösung an, einen 
neuen Landkreis Wunsiedel in dem oben beschriebenen Um
fang unter Berücksichtigung der zwischen dem südlichen 
Teil des bisherigen Landkreises Rehau und dem Wunsiedler 
Raum bestehenden Verflechtungen und unter Einbeziehung 
der beiden bisher kreisfreien Städte Marktredwitz und Selb 
zu bilden. 

Die Bevölkerungsentwicklung im neuen Landkreis kann der
zeit nicht günstig eingeschätzt werden. Möglichkeiten einer 
wirtschaftlichen Belebung des Raumes werden in der Ver
besserung der Verkehrserschließung, der Auflockerung der 
industriellen Monostruktur und der Intensivierung des Frem
denverkehrs gesehen. Auch der weitere Ausbau der sich 
kräftig entwickelnden Stadt Marktredwitz verspricht eine 
wesentliche Verbesserung für diesen Raum. Daneben könnte 
sich künftig auch eine Belebung der bereits jetzt nicht uner
heblichen Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen zur CSSR 
vorteilhaft auf die Entwicklung des Landkreises auswirken. 
Durch die sinnvolle verwaltungsmäßige Zusammenfassung 
des verhältnismäßig hochindustrialisierten, leistungsstarken 
Gebietes dürfte die Gewähr gegeben sein, daß die lnfra
struktureinrichtungen weiter zweckentsprechend ausgebaut 
werden können; damit wird den Abwanderungstendenzen 
entgegengewirkt und die Investitionsneigung der Wirtschaft 
angeregt werden. 

Die vorgesehene Abgrenzung des Landkreises stimmt mit 
der beabsichtigten Neuordnung der Gemeinden, der Nah
bereichsgliederung und den Sprengeln der bestehenden 
Schulverbände überein. Lediglich der südliche Einzugsbe
reich der Stadt Marktredwitz konnte bei der Abgrenzung 
nicht berücksichtigt werden. Einzelne Teile der Gemeinde 
Dörflas b. Kirchenlamitz weisen Verflechtungen mit angren
zenden Gemeinden des neuen Landkreises Hof auf. Eine 
mög liehe Umg liederung dieser Teile soll jedoch entspre
chend dem Wunsch des Gemeinderats einem Einzelverfah
ren vorbehalten bleiben. 

Im Anhörungsverfahren hat sich der Kreistag Wunsiedel .für 
den neuen Landkreis ausgesprochen; er fordert jedoch die 
Angliederung des südlichen Einzugsbereichs der Stadt 
Marktredwitz. Die Berücksichtigung ihrer Verflechtungen mit 
den südlich gelegenen Gemeinden bis zum Steinwald wird 
auch von der Stadt Marktredwitz gefordert. Aus den oben 
angeführten Gründen kann diesen Wünschen und der gleich
gerichteten Forderung des Bezirkstags Oberfranken auf An-' 
gliederung nördlicher Teile der Oberpfalz nicht entsprochen 
werden. Um wenigstens dem dringendsten städtebaulichen 
Entwicklungsbedarf der Stadt Marktredwitz Rechnung zu 
tragen, soll die Eingliederung von Teilen angrenzender ober
pfälzischer Gemeinden im Einzelverfahren erwogen werden. 

Die Stadt Selb wünscht kreisfrei zu bleiben; falls dem nicht 
stattgegeben wird, ist sie mit einer Zuordnung zum Land
kreis Wunsiedel einverstanden; sie macht jedoch dann An
sprüche auf den Kreissitz geltend. Mit einer Einwohnerzahl 
von gegenwärtig 18 300 bleibt die Stadt beträchtlich unter 
dem Schwellenwert von 50 000 Einwohnern für die Erhaltung 
der Kreisfreiheit; eine so erhebliche Unterschreitung des 
Schwellenwertes würde auch durch die besonderen Um
stände (Grenznähe, Leistungskraft der Stadt) nicht gerecht
fertigt. Das gleiche gilt für die Stadt Marktredwitz, die einer 
Rückkreisung nur zustimmt, wenn ihr gleichzeitig „eine ihrer 
Bedeutung und Verwaltungskraft entsprechende Rechtsstel
lung in einem Landkreis gesichert" wird. 

Der Kreistag Rehau hat sich für einen Landkreis Hof-Rehau
Selb ausgesprochen; die hiergegen sprechenden Gründe 
wurden bereits dargestellt. Weiterhin hat der Kreistag die 
Umgliederung des gemeindefreien Gebiets Martinlamitzer 
Forst-Süd (LKr. Wunsiedel) zu dem neuen nordostoberfrän
kischen Landkreis gefordert, was jedoch vom Kreistag wun
siedel abgelehnt wird. In Abwägung der beiderseitigen In
teressen wird die gegenwärtige Landkreisgrenze beibehal- · 
ten; Teilflächen des genannten Gebiets sollen in einem Ein.
zelverfahren umgegliedert werden (vgl. auch die Begrün
dung zu § 1.8 Nr. 5). 

Als vorläufiger Kreissitz wird die Stadt Wunsiedel wegen des 
dort bereits vorhandenen Landratsamtes und ihrer gegen
über der Stadt Selb zentraleren Lage bestimmt. 
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Zu§ 19 

Nr. 1 

Die Bevölkerung des Gemeindeteils Kainach des Marktes 
Wonsees hat sich im Gegensatz zum Gemeinderat Won
sees, der den gesamten Markt in den Landkreis Kulmbach 
einbezogen sehen möchte, mit klarer Mehrheit für eine Ein
gliederung in den Landkreis Bayreuth ausgesprochen. Dem 
Wunsch war stattzugeben, weil die Zuordnung des gesamten 
Marktes Wonsees zum Landkreis Kulmbach die Beziehun
gen insbesondere des unmittelbar 'an die Stadt Hollfeld an
grenzenden Gemeindeteils Kainach zu dieser Stadt außer 
acht ließe. Die Eingliederung des Gemeindeteils in die Stadt 
Hollfeld ist die notwendige Konsequenz aus dieser Ent
scheidung, weil die Wiederherstellung Kainachs als selb
ständige Gemeinde mit den Zielen der Gemeidereform nicht 
in Einklang stünde. Die getroffene Maßnahme entspricht 
dringenden Gründen des öffentlichen Wohls, denn nur auf 
diese Weise kann verhindert werden, daß der Einzugsbereich 
der Stadt Hollfeld in unvertretbarer Weise durchschnitten 
wird. Die Stadt Hollfeld stimmt der Eingliederung zu. 

Nr. 2 und 3 

Die Aufteilung des Gebiets der Gemeinde Martinsreuth er
folgt im wesentlichen im Einvernehmen mit dieser Gemeinde; 
auch die aufnehmenden Gemeinden sind mit den Eingliede
rungen einverstanden. Insbesondere sind die Eingliederun
gen nach Konradsreuth und Oberkotzau vom Willen der be
teiligten Gemeinderäte getragen; die Bevölkerung hat dieser 
Lösung in Bürgerversammlungen zugestimmt. 

Den Anträgen auf Eingliederung auch der Gemeindeteile 
Stein und Pirk in die Gemeinde Konradsreuth konnte aller
dings nicht stattgegeben werden; insoweit wird auf die Be
gründung zu§ 17 Nr. 4 verwiesen. 

Regierungsbezirk Mittelfranken 

Zu§ 22 Nr.1 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Ansbach 

40358 

99qkm 

405 Einw./qkm 

absolut 8495503 DM 
je Einwohner 212 DM 

Der Stadt Ansbach werden die Gemeinden Bernhardswin
den (610 Einw.; 8,46 qkm}, Brodswinden (630 Einw.; 9,90 
qkm), Claffheim (348 Einw.; 6,37 qkm), Elpersdorf b. Ans
bach (1121 Einw.; 14,81 qkm), Hennenbach (2208 Einw.; 
14,54 qkm), Neuses b. Ansbach (957 Einw.; 8,32 qkm), 
Schalkhausen (1214 Einw.; 8,04 qkm) und das gemeinde
Freie Gebiet Schalkhausen (6,81 qkm) eingegliedert. 

Die Stadt Ansbach ist das Kultur- und Einkaufszentrum des 
südwestlichen Mittelfrankens, Sitz der Regierung von Mittel
franken und weiterer Behörden. Die nachhaltige Verbesse
rung der Wirtschaftskraft des zur Zeit noch strukturschwa
:hen westmittelfränkischen Raumes setzt eine weitere Stär
kung ihrer zentralörtlichen Funktionen voraus. Die Stadt ist 
:ibergeordneter Schwerpunkt im Regionalen Aktionspro
~ramm des Bundes „Westbayerisches Ausbaugebiet". Da-
11it ist die Möglichkeit der staatlichen Förderung von lndu
>trieansiedlungen gegeben. Trotz dieser günstigen Voraus
>etzungen gelang es in den letzten Jahren nicht, eine aus
·eichende Zahl gewerblicher Arbeitsplätze zu schaffen, wie 
iie die Stadt vor allem im Hinblick auf den notwendigen 
3trukturwandel in ihrem Einzugsbereich unbedingt aufwei
;en sollte. Ursache hierfür war vor allem der Mangel an ge
~igneten Siedlungsflächen für Gewerbe- und Wohngebiete 

mit der Folge einer Stagnation der Bevölkerungsentwick
lung im Stadtgebiet bei gleichzeitiger Einwohnerzunahme 
in den Randgemeinden. Aus dringenden Gründen des öf
fentlichen Wohls ist es deshalb geboten, zusätzlich zu der 
bereits vollzogenen freiwilligen Eingliederung der Gemein
de Eyb auch die weiteren unmittelbar an die Stadt Ansbach 
angrenzenden Gemeinden &lrnhardswinden, Brodswinden, 
Elpersdorf b. Ansbach, Hennenbach, Neuses b. Ansbach und 
Schalkhausen in die Stadt Ansbach einzugemeinden. Hier
für spricht auch, daß die Stadt Ansbach bereits jetzt für 
diese Gemeinden alle wesentlichen Ver- und Entsorgungs
leistungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Müll
beseitigung) erbringt. Die enge Verflechtungsbeziehung mit 
der Stadt zeigt sich auch darin, daß die Gemeinden zusam
men mit der Stadt Ansbach und dem Landkreis Ansbach 
eine Arbeitsgemeinschaft „Wirtschaftsraum Ansbach" gebil
det haben, deren Ziel die Abstimmung der gemeinsamen 
Interessen dieses Raumes ist. Die Zuordnung der Gemeinde 
Claffheim ist im Hinblick auf eine sinnvolle gemeindliche 
Neugliederung gerechtfertigt. 

Die Einbeziehung des gemeindefreien Gebiets Schalkhau
sen dient zur Erzielung einer übersichtlichen Grenzführung 
und damit der Vereinfachung und Erleichterung der Ver
waltungstätigkeit. 

Die genannten Gemeinden haben alle die Eingemeindung 
beantragt. Die Stadt Ansbach hat den Eingliederungen zu
gestimmt. Der Landkreis Ansbach hat keine Einwendungen 
erhoben. 

Die Gemeinde Alberndorf hat ihre ursprüngliche Bereitschaft 
zur freiwilligen Eingliederung nicht mehr aufrechterhalten. 
Der Forderung der Stadt Ansbach auf die Zuordnung von 
Amts wegen kann nicht entsprochen werden. Mit der Durch
führung der vorgesehenen Eingemeindungen sind hierfür 
dringende Gründe des öffentlichen Wohls nicht mehr gege
ben. 

Vorbemerkung zu§ 22 Nrn. 2, 3, 4 und 5 

Die benachbarten kreisfreien Städte Nürnberg, Fürth, Er
langen und Schwabach sind die Zentren des mittelfränki
schen Verdichtungsgebietes. Nürnberg und Fürth grenzen 
bereits unmittelbar aneinander; von Erlangen und Schwa
bach werden sie nur durch wenige kreisangehörige Gemein
den getrennt. Die gegenwärtige Zersplitterung der Verwal
tungszuständigkeiten im Neugliederungsraum auf vier kreis
freie Städte, vier Landkreise und 19 kreisangehörige Ge
meinden erschwert die sinnvolle Ordnung und Entwicklung 
dieses Ballungsgebiets weit mehr als in anderen Bereichen 
des Staatsgebiets. Die große Zahl verschiedenartiger Ver
waltungsträger auf engem Raum birgt die Gefahr, daß in 
dem einheitlichen Siedlungs- und Versorgungsraum öffent
liche Aufgaben nicht im erforderlichen Maß koordiniert, in 
Verfolgung von örtlichen Sonderinteressen und ohne ausrei
chende Rücksichtnahme auf die Nachbarn und auf die Be
dürfnisse des Gesamtraums durchgeführt werden. Fehlent
wicklungen, vor allem im Bereich der städtebaulichen Pla
nung, und unwirtschaftliche Mehraufwendungen bei der Er
füllung von Verwaltungsaufgaben sind die Folge. Anderer
seits entstehen aus dem Zwang zur Zusammenarbeit viel
fache Verwaltungsverflechtungen, die die Durchführung von 
Aufgaben erschweren, Verantwortlichkeiten verwischen und 
die Verwaltungstätigkeit für den Bürger undurchsichtig wer
den lassen. Die Mehrzahl der Gemeinden des Neugliede
rungsraumes sind auch zu wenig leistungsfähig, um die in 
der Verstädterungszone sowohl qualitativ als auch quanti
tativ über das normale Maß hinausgehenden öffentlichen 
Aufgaben erfüllen zu können. Ferner nehmen die Bürger 
von Stadtrandgemeinden häufig in gleicher Weise wie die 
Einwohner der Städte die Einrichtungen der Daseinsvor
sorge der Städte in Anspruch (Krankenhäuser, weiterfüh
rende Schulen, kulturelle Einrichtungen, öffentliche Bäder, 
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Sportplätze, öffentliche Verkehrsmittel, Straßen), ohne je
doch im selben Umfang wie die Stadtbewohner die Lasten 
dieser Einrichtungen zu tragen. Die Abgabelast der Einwoh
ner und der gewerblichen Unternehmen in Stadtrandgemein
den ist deshalb in der Regel wesentlich niedriger als die der 
Stadtbewohner. Da die Einwohnerentwicklung in den Kern
städten in der Regel stagniert oder sogar zurückgeht, die der 
Stadtrandgemeinden aber im allgemeinen sprunghaft steigt, 
gewinnt dieser Umstand immer mehr an Bedeutung. Das 
führt dazu, daß die gesamte Abgabelast von einer zumin
dest relativ abnehmenden Zahl von Einwohnern und Unter
nehmen getragen werden muß. Zugleich verstärkt sich die 
Tendenz der Abwanderung von Einwohnern und Betrieben 
in die Randzonen und damit zu einer ständigen Ausdeh
nung des verstädterten Raums. Als Folge davon ergeben 
sich weitere erhebliche Funktionsdifferenzen zwischen den 
Gemeinden des Neugliederungsraums verbunden mit einem 
wesentlichen Verlust an kommunaler Einheit und Substanz. 

Die sachgerechte Neugliederung des Raums der kreisfreien 
Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach, der ver
städterten Zone in ihrem engsten Umland und der angren
zenden Landkreise erfordert deshalb unter optimaler Be
rücksichtigung der Interessen der Beteiligten neue Verwal
tungsgrenzen, die eine funktionsgerechte Erfüllung der Auf
gaben der Städte, Landkreise und kreisangehörigen Gemein
den ermöglichen. Dabei sind vornehmlich folgende Ge
sichtspunkte, die miteinander konkurrieren, von Bedeu
tung: 

D Erhaltung und Verbesserung der Leistungskraft und Si
cherung der anzustrebenden Entwicklung der Städte; 
dabei ist ihr Flächenbedarf 

zur Erhaltung und Stärkung der Finanzkraft (1), 

für den Ausbau von Einrichtungen der öffentlichen 
und privaten zentralörtlichen Infrastruktur (2), 

zur Verwirklichung einer langfristig angelegten und 
einheitlichen städtebaulichen Gesamtkonzeption (3), 

zur Bereitstellung von Wohnsiedl.ungsgebieten (4) 
zu befriedigen; 

D gerechtere Verteilung der Lasten für die Daseinsvorsor
geeinrichtungen der Städte; 

D Erleichterung, Vereinfachung und Steigerung der Effekti
vität der Verwaltungstätigkeit (5); 

D Sicherung der Leistungskraft der Landkreise durch die 
Erhaltung und Bildung finanzstarker Gemeinden oder 
Verwaltungsgemeinschaften; 

D Wahrung der Selbständigkeit von kreisangehörigen Ge
meinden, wenn gesichert ist, daß sie ihre Aufgaben 
eigenverantwortlich und wirksam erfüllen können. 

(1) Raum für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben; 

(2) z. B. für den Ausbau von Handels- und Dienstleistungs
bereichen; für die Errichtung von Verwaltungsgebäuden, 
Hochschulen und weiterführenden Schulen, kulturellen 
Einrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen 
und von Einrichtungen des öffentlichen und des privaten 
Verkehrs; 

(3) z. B. Sicherung der Funktionsfähigkeit der Stadtkernge
biete; Sanierung von Altstadtgebieten und städtebau
lichen Fehlentwicklungen; Unterbindung willkürlicher und 
ungeordneter Flächenaufteilung; sinnvolle Zuordnung 
von Wohn- und Gewerbegebieten; Ermöglichung einer 
optimalen Verkehrserschließung für den Massen- und 
Individualverkehr; Sicherung der verkehrsgünstigen Er
reichbarkeit der zentralen Einrichtungen; Steigerung des 

Bei Abwägung dieser Gesichtspunkte erscheint es aus drin
genden Gründen des öffentlichen Wohls geboten, die Ver
waltungszuständigkeiten in den Ballungskern- und Ballungs
randzonen weitgehend auch gegen den Willen der einzu
gliedernden Gemeinden und ihrer Einwohner den kreis
freien Städten Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach 
zuzuordnen. Diese Städte besitzen die zur sachgerechten 
Ordnung, Entwicklung und Verwaltung dieses Raumes er
forderliche Leistungs- und Verwaltungskraft. Nur durch die 
gebietliche Zusammenführung dieser Städte und die Ein
gliederung von mit ihnen eng verflochtenen Randgemeinden 
läßt es sich erreichen, daß in einem bereits bestehenden· 
einheitlichen Lebensraum aufgrund einer einheitlichen poli
tischen Willensbildung möglichst auch einheitlich und effek
tiv geplant, investiert und verwaltet werden kann. Nur so ist 
es auch möglich, daß hier die Grundfunktionen der arbeits
teiligen Gesellschaft (Wohnung, Arbeitsplatz, Bildung und 
Ausbildung, Erholung, zentrale Dienste, Versorgung, Ver
kehr) weitgehend innerhalb einer kommunalen Einheit wahr
genommen werden können. Nur diese Lösung erlaubt es 
auch, daß die Städte ihre zentralörtlichen Funktionen so
wohl für ihr Umland als auch für weite Teile des nordbaye
rischen Raums wirksam erhalten und sachgerecht fortent
wickeln können. 

Zu§ 22 Nr. 2 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Erlangen 

93014 

63qkm 

1468 Einw./qkm 

absolut 22808496 DM 
je Einwohner 245 DM 

Ausgehend von den in der Vorbemerkung dargestellten 
Überlegungen sind in .die Stadt Erlangen die Gemeinden 
Eitersdorf (2544 Einw.; 6,18 qkm), Frauenaurach (3285 Einw.; 
5,48 qkm), Hüttendorf (269 Einw.; 4,75 qkm), Kriegenbrunn 
(566 Einw.; 4,82 qkm), Tennenlohe (2240 Einw.; 4,19 qkm), 
und das gemeindefreie Gebiet Klosterwald (1,59 qkm) ein
zugliedern. 

Die Eingliederung der südlich der Stadt Erlangen gelegenen 
Gemeinden Eitersdorf, Frauenaurach, Hüttendorf, Kriegen
brunn und Tennenlohe dient der sachgerechten städtebau
lichen Ordnung der Stadt und ihres südlichen Umlands, der 
Vereinfachung, Verbesserung und der Steigerung der Wirk
samkeit der Verwaltungstätigkeit, dem Ausgleich von Inter
essengegensätzen zur sinnvollen Entwicklung des Gesamt
raumes, ferner dem Abbau von Funktionsdifferenzen und 
der Anpassung des Verwaltungsraumes an den engeren 
Lebensraum der Bürger. Die genannten Gemeinden sind 
nicht ausreichend leistungsfähig, um auf längere Sicht selb
ständig bleiben zu können. Der von den Gemeinden bean-

Wohn- und Freizeitwertes durch Grünzüge und Naher
holungsgebiete; 

(4) Abbau unwirtschaftlicher Pendlerbeziehungen; Bereit
stellung preisgünstiger Grundstücke vor allem auch für 
den sozialen Wohnungsbau; 

(5) Abbau von Verwaltungsverflechtungen; Verminderung 
von Koordinierungszwängen; Erledigung der Verwal
tungsaufgaben durch spezialisierte und durch ihre be
sondere Ausbildung besser qualifizierte, hauptberuflich 
tätige Verwaltungskräfte; wirtschaftlicher Betrieb von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge; wirtschaftlich opti
maler Einsatz von Verwaltungshilfsmitteln; klare Funk
tionstrennung zwischen kreisfreien Städten und Land
kreisen im Neugliederungsraum; 
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tragte freiwillige Zusammenschluß zu größeren Verwaltungs
einheiten würde zwar ihre Verwaltungs- und Finanzkraft 
stärken, es jedoch nicht erlauben, die Entwicklungs- und 
Ordnungsprobleme des größeren Raums wirksam zu lösen. 
Das Bevölkerungswachstum, die bauliche Entwicklung und 
die Lebensverhältnisse der Bürger dieser Gemeinden sind 
entscheidend, wenn auch nicht bei allen Gemeinden in glei
chem Umfang, von ihrer Lage im engeren Einzugsbereich 
der Kernstadt geprägt. Die Gemeinden liegen alle im Grund
versorgungsbereich der Stadt, zu der intensive soziale und 
wirtschaftliche Verflechtungsbeziehungen bestehen. 

Im Raum zwischen den· Städten Erlangen, Fürth und Nürn
berg verfolgen diese Gemeinden eine stark von örtlichen 
Sonderinteressen geprägte Gemeindeentwicklungspolitik. 
Dringende Gründe des öffentlichen Wohls erfordern jedoch 
die Berücksichtigung der Planungs- und Ordnungsinteres
sen des Gesamtraums, vor allem auch die der Stadt Erlan
gen, deren Bebauung im Süden weitgehend an die Stadt
grenze herangeführt ist und die gerade in diesem Bereich 
Entwicklungsraum, insbesondere für Gewerbeflächen, be
nötigt. Die Gemeinden Eitersdorf und Frauenaurach {Ge
meindeteil Schallershof) sind mit Erlangen bereits baulich 
verflochten. Die Gemeinde Tennenlcihe besitzt den Charak
ter eines Erlanger Wohnvororts; sie ist vom Stadtgebiet nur 
durch das Naturschutzgebiet Brucker Lache getrennt. Ent
lang der Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau-Kanal ent
wickelt sich von der Stadtgrenze Erlangen aus über das Ge
biet der Gemeinden Frauenaurach und Kriegenbrunn bis zur 
Gemeinde Hüttendorf ein weitgehend zusammenhängendes 
Gewerbegebiet. Die sachgerechte weitere Erschließung und 
Entwicklung dieses Gebietes darf nicht allein von örtlichen 
Interessen bestimmt werden; die finanziellen Vorteile dieser 
Entwicklung dürfen nicht allein den anliegenden Gemeinden 
zugute kommen, sondern müssen der Sicherung der Lei
stungskraft des größeren einheitlichen Wirtschafts- und 
Lebensraums dienen. 

Wegen des landschaftlichen Zusammenhangs, zur Erleichte
rung und Vereinfachung der Verwaltung und zur Erzielung 
einer übersichtlichen Grenzführung ist es bei .der Eingliede
rung der Gemeinde Frauenaurach geboten, auch das ge
meindefreie Gebiet Klosterwald in das Stadtgebiet einzu
gliedern. 

Alle zur Eingliederung in die Stadt Erlangen vorgesehenen 
Gemeinden und der Landkreis Erlangen lehnen die Einge
meindungen ab. Die Gemeinden bringen hierzu im wesent
lichen vor, daß sie ihre Aufgaben bis jetzt sachgerecht er
füllt hätten und auch in Zukunft, zumindest nach dem Zu
sammenschluß zu größeren Verwaltungseinheiten, weiter er
füllen könnten. Der Kreistag des Landkreises Erlangen 
fürchtet um die Leistungsfähigkeit des neuen Landkreises. 
Die Stadt Erlangen hat den vorgesehenen Eingemeindun
~en zugestimmt. Dem weiteren Vorschlag der Stadt auf Zu
:>rdnung der Gemeinden Atzelsberg, Buckenhof, Großdech-
3endorf, Marloffstein, Spardorf und des Gemeindeteils Bräu-
1ingshof der Gemeinde Langensendelbach kann gegenwär
:ig nicht entsprochen werden. Die Regelung des Stadt-Um~ 
and-Problems kann hier Einzelverfahren vorbehalten wer
fan, denn es handelt sich um Neugliederungsfragen, die 
1icht notwendig im Zusammenhang mit der Kreisreform zu 
ösen sind. 

~u § 22 Nr. 3 

<reisfreie Stadt 
~inwohner {Stand: 27. 5. 1970) 
=Jäche 

3evölkerungsdichte 
3teuerkraft 1971 

Fürth 

105338 

64qkm 
1657 Einw./qkm 

absolut 29944038 DM 
je Einwohner 285 DM 

Ausgehend von den in der Vorbemerkung dargestellten 
Überlegungen sind der Stadt Fürth die Gemeinden Sack 
{1782 Einw.; 2,44 qkm), Stadeln {6128 Einw.; 6,42 qkm) und 
Vach. {2424 Einw.; 8,20 qkm) und die Gemeindeteile Her
boldshof und Steinach {220 Einw.; 1,8 qkm) der Gemeinde 
Boxdorf einzugliedern. Damit soll eine sachgerechte städte
bauliche Ordnung der Stadt und ihres nördlichen Umlands 
ermöglicht und die Verwaltungstätigkeit vereinfacht, ver
bessert und in ihrer Wirksamkeit gesteigert werden, ferner 
sollen Funktionsdifferenzen und überörtliche Verflechtungs
beziehungen abgebaut und der Verwaltungsraum an den 
engeren Lebensraum der Bürger angepaßt werden. 

Das Bevölkerungswachstum, die starke bauliche Entwick
lung und die Lebensverhältnisse der Bürger dieser nördlich 
der Stadt gelegenen Gemeinden und Gemeindeteile sind 
entscheidend durch ihre Lage im engeren Einzugsbereich 
der Kernstadt geprägt. Im Raum zwischen den Städten 
Nürnberg, Fürth und Erlangen verfolgen diese Gemeinden 
eine stark von örtlichen Sonderinteressen geprägte Ge
meindeentwicklungspolitik. Dringende Gründe des öffent
lichen Wohls erfordern hier aber die Berücksichtigung der 
Planungs- und Ordnungsinteressen des größeren Raums, 
insbesondere auch die der Stadt Fürth, die eine grundle
gende Altstadtsanierung vornehmen muß und deren Finanz
kraft zu stärken ist. Da die einzugliedernden Gemeinden in 
der Einflugschneise des Flughafens Nürnberg liegen, ver
bietet sich im Interesse der Bevölkerung und des Flug
hafens eine stärkere Verdichtung der Bebauung zu Wohn
zwecken. Andererseits besteht hier die Möglichkeit der An
siedlung von Gewerbebetrieben. Darüber hinaus gilt es, we
sentliche Teile des landwirtschaftlich und gärtnerisch inten
siv genutzten Gebiets des „Knoblauchslandes", das erheblich 
zur Versorgung der städtischen Bevölkerung beiträgt, in 
seiner Struktur zu erhalten. Die Ordnungsprobleme des ge
samten Raums können nicht durch den Zusammenschluß 
dieser Gemeinden oder aller zur Eingliederung in die Städte 
Nürnberg und Fürth vorgesehenen Gemeinden dieses Be
reichs gelöst werden; vielmehr sind die Gemeinden in grö
ßere Verwaltungs- und Planungsräume einzubeziehen, die 
auch dem tatsächlichen Lebensraum der Bevölkerung ent
sprechen, eine einheitliche politische Willensbildung, 
einen besseren Ausgleich der Interessen im Gesamtraum 
und eine sinnvolle Flächenaufteilung ermöglichen. 

Zwischen den einzugliedernden Gemeinden und der Stadt 
Fürth bestehen starke Verflechtungsbeziehungen sozialer 
und wirtschaftlicher Art und teilweise erhebliche Verbindun
gen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge. Intensive 
und sich verstärkende Pendler- und Einkaufsbeziehungen, 
die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen durch die 
Bürger der einzugliedernden Gemeinden, die Einbeziehung 
der Gemeinden Stadeln und Sack in das innerstädtische 
Verkehrsnetz, die Versorgung der Gemeinde Stadeln mit 
Gas durch die Stadt Fürth und der Anschluß der Gemeinde 
Sack an die städtische Kanalisation sind hierfür kennzeich
nend. 

Alle betroffenen Gemeinden und der Kreistag des Land
kreises Fürth lehnen die Eingemeindungen ab. Die Gemein
den führen an, daß sie ihre Aufgaben bisher sachgerecht 
erfüllt hätten und - zumindest gemeinsam - auch künftig 
erfüllen könnten. ber Landkreis Fürth fürchtet um die Lei
stungskraft des neuen Landkreises. Die Stadt Fürth ist mit 
den Eingliederungen einverstanden. Sie wünscht aber eine 
etwas andere Grenzziehung im Bereich der Gemeind.e Box
dorf {Zuteilung des Gewerbegebietes Schmalau) und for
dert darüber hinaus die Zuordnung der Gemeinde Seuken
dorf. Das Gewerbegebiet Schmalau ist mit dem größeren 
Teil der Gemeinde Boxdorf nicht der Stadt Fürth, sondern 
der Stadt Nürnberg zuzuordnen, weil die Stadt Nürnberg 
auch die wesentlichen Lasten der Gemeinde Boxdorf über
nehmen muß und sich bei der vorgeschlagenen Grenzzie-
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hung eine übersichtliche Verwaltungsgrenze zwischen bei
den Städten ergibt. Auch der weiteren Forderung der Stadt 
auf Zuordnung der Gemeinde Seukendorf kann gegenwärtig 
nicht entsprochen werden, da diese Gemeinde mit der Stadt 
Fürth nicht so eng verflochten ist, daß sie bereits im Rah
men der Kreisreform in die Stadt eingegliedert werden muß. 

Zu§ 22 Nr. 4 

Kreisfreie Stadt 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Nürnberg 

504139 
182 qkm 

2772 Einw./qkm 
absolut 154353400 DM 
je Einwohner 304 DM 

Ausgehend von den in der Vorbemerkung dargestellten 
Überlegungen sind der Stadt Nürnberg die Gemeinden Box
dorf (ohne die in die Stadt Fürth einzugliedernden Gemein
deteile Herboldshof und Steinach), Brunn, Fischbach b. 
Nürnberg, Großgründlach, Neunhof, Katzwang, Kornburg, 
Worzeldorf, der zwischen der bisherigen Stadtgrenze und 
der Bundesautobahn Frankfurt-Nürnberg gelegene Gebiets
teil der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg, der Gemeindeteil 
Holzham der Gemeinde Wolkersdorf, das gemeindefreie Ge
biet Eibacher Forst und Teile des gemeindefreien Gebiets 
Neunhofer Forst einzugliedern. 

Die im Norden der Stadt gelegenen Gemeinden Boxdorf 
(2711 Einw.; 5,02 qkm), Großgründlach (2900 Einw.; 4,95 
qkm) und Neunhof (1162 Einw.; 4,28 qkm) sind allein nicht 
leistungsstark genug, um die Aufgaben einer Gemeinde in 
einem Verdichtungsgebiet auf Dauer wirksam erfüllen zu 
können. Die Bevölkerungsentwicklung, die bauliche Entwick
lung und die Lebensverhältnisse der Bürger dieser Gemein
den sind entscheidend durch die Lage im engeren Einzugs
bereich Nürnbergs, insbesondere durch den von der Stadt 
ausgehenden Siedlungsdruck geprägt; die Gemeinden lie
gen alle im Grundversorgungsbereich der Stadt. Im Raum 
zwischen den Städten Fürth, Nürnberg und Erlangen ver
folgen diese Gemeinden eine stark von örtlichen Sonder
interessen geprägte Gemeindeentwicklungspolitik. Drin
gende Gründe des öffentlichen Wohls erfordern hier aber 
die Berücksichtigung der Planungs- und Ordnungsinteres
sen des größeren Raums. Die Lage in der Einflugschneise 
des Flughafens Nürnberg verbietet im Interesse der Bevöl
kerung und des Flughafens eine stärkere bauliche Verdich
tung zu Wohnzwecken. Andererseits besteht hier die Mög
lichkeit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Darüber hin
aus gilt es, größere Teile des intensiv landwirtschaftlich 
und gärtnerisch genutzten Gebiets des „Knoblauchslandes'', 
das wesentlich zur Versorgung der städtische.n Bevölkerung 
beiträgt, in seiner Struktur zu erhalten. Die Ordnungspro
bleme dieses Raums können auch nicht durch den Zusam
menschluß dieser Gemeinden oder aller „Knoblauchsland
gemeinden", sondern nur durch ihre Einbeziehung in grö
ßere Verwaltungs- und Planungsräume, die eine sinnvolle 
Flächenaufteilung ermöglichen und die auch den tatsäch
lichen Lebensräumen der Bevölkerung entsprechen, gelöst 
werden. Für die Gemeinden Boxdorf, Großgründlach und 
Neunhof kommt hier nur die Stadt Nürnberg in Frage, weil 
zwischen diesen Gemeinden und der Stadt außerordentlich 
enge Verflechtungsbeziehungen sozialer und wirtschaftlicher 
Art und im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge be
stehen. 

Dringende Gründe des öffentlichen Wohls erfordern auch 
die Eingliederung der Gemeinde Fischbach b. Nürnberg in 
die Stadt Nürnberg, obwohl es sich hier um eine Gemeinde 
handelt, die nach ihrer Größe (12033 Einw.; 4,27 qkm) und 
Finanzkraft selbständig bleiben könnte und die eine gute 
kommunale Grundausstattung besitzt. Die Notwendigkeit 
der einheitlichen Ordnung des Raums, die Vereinfachung 

der Verwaltungstätigkeit, insbesondere der Abbau von Ver
flechtungsbeziehungen und Koordinierungszwängen, die 
Lage des Gemeindegebiets zum Stadtgebiet und der Um
stand, daß viele Leistungen der Daseinsvorsorge der Stadt 
von den Bürgern Fischbachs vielfach fast in gleicher Weise 
wie von den Einwohnern der Stadt in Anspruch genommen 
werden, zwingen aber zu dieser Entscheidung. Im übrigen 
hat die Gemeinde Fischbach b. Nürnberg bereits jetzt den 
Charakter eines Stadtteils der Stadt Nürnberg mit einer Be
völkerungsdichte, die der von Ballungskernzonen entspricht. 
Der Gemeindeteil Altenfurt ist mit dem Nürnberger Stadtge
biet baulich schon eng verwachsen. Der Bevölkerungszu
wachs der Gemeinde beruht entscheidend auf dem Zuz1,1g 
von Nürnberger Bürgern; etwa 75 v. H: des Wanderungsge
winns in der Zeit zwischen 1962 und 1971 ist darauf zurück
zuführen. Mehr als 90 v. H. der Berufspendler, das sind mehr 
als zwei Drittel der in Fischbach b. Nürnberg wohnenden 
Erwerbspersonen, haben in Nürnberg ihren Arbeitsplatz: 
Vergleichbares gilt für die Ausbildungspendler. Fischbach b. 
Nürnberg ist damit im wesentlichen Wohnvorort. Zwischen 
der Gemeinde und der Stadt Nürnberg bestehen darüber 
hinaus enge Verflechtungsbeziehungen im Bereich der kom
munalen Infrastruktur. So wird Fischbach b. Nürnberg von 
Nürnberg aus mit Gas und Wasser versorgt und ist an das 
Kanalisationsnetz und das innerstädtische Verkehrsnetz der 
Stadt angeschlossen. Der Umstand, daß die Stadt Nürnberg 
diese Einrichtungen der Daseinsvorsorge teilweise in privat
rechtlicher Rechtsform betreibt und privatrechtliche Verträge 
mit der Gemeinde oder ihren Bürgern bestehen, steht der 
Berücksichtigung dieser Verflechtungsbeziehungen nicht 
entgegen. Fischbach b. Nürnberg gehört bereits zum Amts-
gerichtsbezirk Nürnberg-Stadt: Die Gemeinde stellt auch 
keine räumlich in sich geschlossene Einheit dar. Die Lage 
am Stadtrand und die Trennung durch das große gemeinde
freie Gebiet des Lorenzer Waldes von den Gemeinden des 
vorgesehenen Landkreises Lauf a. d. Pegnitz verhindern 
auch die Integration von Fischbach b. Nürnberg in den Land
kreis Lauf a. d. Pegnitz. 

Die Eingliederung der Gemeinde Brunn in die Stadt Nürn
berg wird von beiden Körperschaften beantragt; sie ist durch 
Gründe des öffentlichen Wohls gerechtfertigt. Die Gemeinde 
Brunn ist nicht leistungsfähig genug, um selbständig blei
ben zu können. Die sachgerechte Erschließung und Ent
wicklung des als Enklave im gemeindefreien Gebiet Loren
zer Wald gelegenen Gemeindegebiets erfordert einen lei
stungsfähigen Verwaltungsträger, wie es die Stadt Nürnberg 
ist. Zwischen der Gemeinde und der Stadt bestehen inten
sive Verflechtungsbeziehungen sozialer und wirtschaftlicher 
Art. Mit der vorgesehenen Eingliederung der Gemeinde 
Fischbach b. Nürnberg in die Stadt Nürnberg wird auch ein 
engerer räumlicher Anschluß an das Stadtgebiet hergestellt. 

Die Eingliederung der Gemeinden Katzwang (6423 Einw.; 
7,75 qkm), Kornburg (1584 Einw.; 4,32 qkm), Worzeldorf 
(2894 Einw.; 7,38 qkm) und des Gemeindeteils Holzheim 
(258 Einw.; 31 ha) der Gemeinde Wolkersdorf dient der 
sachgerechten städtebaulichen Ordnung und Entwicklung 
der Stadt und ihres südlichen Umlands, der Vereinfachung, 
Verbesserung der Verwaltungstätigkeit und der Steigerung 
ihrerWirksamkeit, dem Abbau von Funktionsdifferenzen und 
der Zusammenführung von engerem Lebens- und Verwal
tungsraum. Das Bevölkerungswachstum, die starke bauliche 
Entwicklung und die Lebensverhältnisse der Bürger dieser 
Gebiete sind entscheidend durch ihre Lage im engeren Ein
zugsbereich der Kernstadt geprägt. Durch den von der Stadt 
ausgehenden Siedlungsdruck und durch die Verfolgung 
ortsbezogener Interessen besteht hier die Gefahr von Fehl
entwicklungen in einem besonders erheblichen Maße. Die 
Gemeiridegebiete von Worzeldorf und Kornburg bieten Er
weiterungsmöglichkeiten der Kernstadt vornehmlich für 
Wohngebiete. Die Gemeinde Katzwang ist bereits jetzt mit 
dem Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf so zusammenge-
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wachsen, daß die Stadtgrenze zusammenhängende Wohn
gebiete willkürlich durchschneidet. Das gleiche gilt für den 
Gemeindeteil Holzheim der Gemeinde Wolkersdorf und den 
Nürnberger Stadtteil Mühlhof. Die funktionsgerechte weitere 
Planung und Erschließung dieser Gebiete sind nur unter Be
rücksichtigung der Gesamtsituation im Stadtbereich mög
lich. Hierzu bedarf es einer einheitlichen Willensbildung und 
Verwaltung. Weder durch einen Zusammenschluß der be
troffenen Gemeinden noch mit den Mitteln kommunaler Zu
sammenarbeit lassen sich die hier anstehenden Ordnungs
aufgaben zufriedenstellend lösen. Zu der Stadt Nürnberg 
bestehen auch starke Verflechtungsbeziehungen sozialer 
und wirtschaftlicher Art sowie im Bereich der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Intensive und sich verstärkende Pendler
und Einkaufsbeziehungen und der Anschluß an das inner
städtische Verkehrs- und Kanalisationsnetz im Bereich der 
Gemeinden Worzeldorf und Katzwang und des Gemeinde
teils Holzheim sind dafür kennzeichnend. Nach diesen Ein
gemeindungen stellt die Bundesautobahn Nürnberg-Schwa
bach eine natürliche Grenze im Süden der Stadt dar. 

Die Eingemeindung des zwischen der Stadtgrenze und der 
Bundesautobahn 'Frankfurt-Nürnberg gelegenen Gebiets
teils der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg (600 Einw.; 44,5 
ha) ist durch dringende Gründe des öffentlichen Wohls ge
boten, weil hier die Stadtgrenze zusammenhängendeWohn
gebiete durchschneidet und die weitere bauliche Entwick
lung nur im Zusammenhang mit dem Nürnberger Stadtteil 
Laufamholz gesehen werden kann. Mit dieser Zuordnung 
wird eine Erleichterung und Vereinfachung derVerwaltungs
tätigkeit erreicht. Die Bundesautobahn wird hier in Zukunft 
eine klare Verwaltungsgrenze zwischen der Stadt und dem 
Landkreis Lauf a. d. Pegnitz darstellen. 

Wegen des räumlichen Zusammenhangs, zur Erleichterung 
und Vereinfachung der Verwaltung, insbesondere zur bes
seren Erfüllung der Planungsaufgaben und zur Erzielung 
einer übersichtlichen Grenzführung ist bei der Eingliederung 
der Gemeinden Katzwang, Karnburg und Worzeldorf auch 
die Eingemeindung des gemeindefreien Gebiets Eibacher 
Forst geboten. 

Die Eingemeindung der Fl.Nrn. 1128/3 und 1128/9 des ge
meindefreien Gebiets Neunhafer Forst (5,96 ha) entspricht 
den Anträgen der Eigentümer. Diese Grundstücke sind vom 
übrigen Forstgebiet durch die Bundesstraße 4 getrennt und 
können am zweckmäßigsten im Zusammenhang mit dem 
angrenzenden Gebiet der bisherigen Gemeinde Großgründ
lach verwaltet werden. 

Mit Ausnahme der Gemeinde Brunn lehnen alle Gemeinden 
und die Kreistage der Landkreise Fürth, Nürnberg und 
Schwabach - jeweils für ihren Bereich - die Eingliederun
gen ab. Die Gemeinden bringen hierzu im wesentlichen vor, 
daß sie ihre Aufgaben bis jetzt sachgerecht erfüllt hätten und 
auch in Zukunft, zumindest nach dem Zusammenschluß zu 
größeren Verwaltungseinheiten, weiter zerfallen könnten. 
Die Stadt Nürnberg ist mit den vorgesehenen Ein
gemeindungen einverstanden. Ihrer weiteren Forderung 
nach der Zuordnung der Gemeinde Stein b. Nürnberg und 
der gesamten Gemeinde Schwaig b. Nürnberg kann nicht 
Rechnung getragen werden. Obwohl die Gemeinde Stein b. 
Nürnberg mit der Stadt Nürnberg sehr intensiv verflochten 
ist, muß sie dem Landkreis Fürth zur Sicherung seiner Lei
stungskraft zugeordnet werden. Zwischen dem nicht einzu
gliedernden Gebietsteil der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg 
und der Stadt Nürnberg bestehen zwar ebenfalls sehr inten
sive Verflechtungsbeziehungen, doch weist die Gemeinde 
auch erhebliche Verbindungen, vor allem im Bereich der 
privaten Grundversorgung, zu Gemeinden des vorgesehe
nen Landkreises Lauf a. d. Pegnitz auf. Die Gemeinde ist 
darüber hinaus. ein geeigneter Ansatzpunkt für die Bildung 
von größeren Verwaltungseinheiten auf gemeindlicher Ebe
ne in der Entwicklungsachse des Pegnitztals. 

Zu§ 22 Nr. 5 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Schwabach 

30326 

37 qkm 

828 Einw./qkm 

absolut 6454 752 DM 
je Einwohner 214 DM 

Ausgehend von den in der Vorbemerkung dargestellten 
Überlegungen sind in die Stadt Schwabach die Gemeinde 
Penzendorf (1156 Einw.; 3,02 qkm), der Hauptteil der Ge
meinde Wolkersdorf (3288 Einw.; 11,90 qkm) und das ge
meindefreie Gebiet Brünst (1,15 qkm) einzugliedern. Die 
Eingemeindung dieser Gebiete schafft der Stadt den zur 
Erhaltung und Stärkung ihrer Leistungskraft und den zur 
Sicherung ihrer zentralörtlichen Funktionen notwendigen 
Entwicklungsraum, insbesondere durch die Zuordnung von 
Industriegelände und Wohnbaugebieten. Weiterhin erleich
tert sie die sachgerechte städtebauliche Ordnung des Ge
samtraums, vor allem auch in den Randgemeinden. Die Er
weiterung der Stadt nach Südosten und Osten ist wegen des 
bestehenden Sondermüllplatzes behindert. 

Die einzugliedernden Gemeinden sind nicht ausreichend 
leistungsfähig, um auf längere Sicht selbständig bleiben zu 
können. Penzendorf ist darüber hinaus bereits jetzt mit der 
Stadt Schwabach baulich zusammengewachsen. Die Einglie
derung des gemeindefreien Gebiets Brünst, das der Schwa
bacher Bevölkerung als Naherholungsgebiet dient, ist zur 
sinnvollen Abrundung der Verwaltungsgrenzen erforderlich. 
Die Gemeinden Penzendorf und Wolkersdorf haben der Ein
gemeindung zugestimmt. Dem Wunsch der Gemeinde Wol
kersdorf und der Stadt Schwabach auch den vom Ortskern 
abgesetzten Gemeindeteil Holzheim der Stadt Schwabach 
einzugliedern, kann nicht Rechnung getragen werden, weil 
hier ein baulicher Zusammenhang mit Wohnbaugebieten 
der Stadt Nürnberg besteht. 

Die Stadt Schwabach ist mit den Eingemeindungen einver
standen; der Landkreis Schwabach lehnt sie ab. 

Die Entscheidung über die von der Stadt zusätzlich gefor
derte Eingliederung der Gemeinden Kammerstein, Prünst 
und Volkersgau und von Teilen der Gemeinde Günzersreuth 
(Gemeindeteile Neppersreuth, Poppenreuth und Günzers
reuth), die auch von diesen Gemeinden beantragt wird, wird 
vorläufig zurückgestellt, weil diese Eingemeindungen eine 
weitreichende Vorentscheidung für die gemeindliche Neu
ordnung im Westen und Südwesten der Stadt Schwabach 
darstellen würde. Eine sachgerechte Neugliederung in. die
sem Raum läßt sich nur dadurch erreichen, daß entweder 
die Mehrzahl der dort gelegenen Gemeinden in die Stadt 
Schwabach eingegliedert oder zu einer größeren, den Zie
len der gemeindlichen Neugliederung entsprechenden Ver
waltungseinheit zusammengeschlossen werden. Wenn die 
Gemeinden, die ihre Eingliederung begehren, jetzt in die 
Stadt Schwabach eingemeindet werden, dann bliebe den 
anderen Gemeinden auf längere Sicht ebenfqlls nur diese 
Zuordnung übrig; eine echte Neugliederungsalternative für 
alle Betroffenen wäre damit ausgeschlossen. Aus diesem 
Grunde kann auch der Forderung der Stadt nach Eingliede
rung des gemeindefreien Gebiets Heidenberg nicht Rech
nung getragen werden. Die Eingliederung des Gemeinde
teils Obermainbach der Gemeinde Ottersdorf, die von der 
Stadt ebenfalls verlangt wird, ist nicht dringend und kann 
im Rahmen der Gemeindereform in einem Einzelverfahren 
geprüft werden. 

Die Einwohnerzahl der Stadt Schwabach erreicht auch bei 
Berücksichtigung der vorgesehenen Eingemeindungen nicht 
den Schwellenwert, an dem sich die Kreisfreiheit einer Stadt 
künftig orientieren wird. Die Aufrechterhaltung der Kreis-
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freiheit rechtfertigt sich aber unter dem Gesichtspunkt der 
räumlichen Zusammenführung der Städte Erlangen, Fürth, 
Nürnberg und Schwabach. Die erforderliche gemeinsame 
Durchführung großräumiger. Planungs- und Ordnungsauf
gaben in diesem Ballungsgebiet wird wesentlich erleichtert, 
wenn alle Städte den gleichen rechtlichen Status und damit 
den gleichen Aufgabenbereich besitzen. Die Stadt Schwa
bach weist eine ausreichende Leistungs- und Verwaltungs
kraft dafür auf; sie wird sich voraussichtlich auch wesentlich 
schneller entwickeln als andere Städte vergleichbarer 
Größe. 

Zu§ 23 Nr. 1 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Ansbach 
Ansbach 

155 781 

1970 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Müncherlbach 
Mitteleschenbach 
lnsingen 
Wassertrüdingen 
Tauberzell 

79 Einw./qkm 

206 

40 km 
40km 

21 km 
25km 
30 km 
32 km 
42km 

absolut 16887034 DM 
je Einwohner 108 DM 

Der neue Landkreis Ansbach umfaßt das Gebiet der bis
herigen Landkreise 

Ansbach mit Ausnahme der Gemeinden Bernhardswinden, 
Brodswinden, Elpersdorf b. Ansbach, Hennenbach, Neuses 
b. Ansbach und Schalkhausen und des gemeindefreien Ge
biets Schalkhausen, 

Dinkelsbühl, 

Feuchtwangen mit Ausnahme der Gemeinde Claffheim, 

Rothenburg ob der Tauber mit Ausnahme der Gemeinden 
Ermetzhof und Steinach a. d. Ens, 

der bisher kreisfreien Stadt Rothenburg ob der Tauber und 

der Gemeinden Biederbach, Gerbersdorf, Hirschlach, ls
mannsdorf, Merkendorf, Mitteleschenbach, Reutern, Selgen
stadt, Wolframs-Eschenbach (bisher LKr. Gunzenhausen), 
Dietenhofen, Neudorf (bisher LKr. Neustadt a. d. Aisch), 
Hergersbach, Untereschenbach und Winkelhaid (bisher LKr. 
Schwabach). 

Der Landkreis ist landschaftlich reich gegliedert. Er wird 
von Nordwesten nach Südosten von den Oberläufen der 
Wörnitz, Sulzach, Altmühl und der Fränkischen Rezat durch
zogen. Mit seinem Westteil gehört er zum Gebiet der Fran
kenhöhe und mit seinem Ostteil zum Mittelfränkischen 
Beck?n: Siedlungs- und Industrieschwerpunkte sind gleich
mäßig über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Eine heraus
ragende Bedeutung kommt hierbei den Städten Dinkelsbühl, 
Feuchtwangen, Heilsbronn, Rothenburg ob der Tauber und 
Wassertrüdingen zu. Der Landkreis ist im Verhältnis zu an
deren Teilen des Staatsgebiets bei einer noch überwiegend 
kleinbäuerlichen Erwerbsstruktur dünn besiedelt. Die Be
völkerungsentwicklung stagniert in weiten Teilen des Kreis
gebiets. 

Der Landkreis liegt innerhalb des Programmgebiets „West
bayerisches Ausbaugebiet" des Regionalen Aktionspro-

gramms des Bundes. Alle Landkreisteile mit Ausnahme der 
Gemeinden der bisherigen Landkreise Ansbach und Schwa
bach sind zudem anerkannte Bundesausbaugebiete. Im Rah
men dieser Ausbauprogramme wird seit Jahren mit Erfolg 
versucht, durch gezielte Förderungsmaßnahmen zusätzliche 
gewerbliche Arbeitsplätze zu schaffen. Bei Fortsetzung die
ser Bemühungen wird in absehbarer Zeit im gesamten Kreis
gebiet eine ausgewogenere Wirtschaftsstruktur entstehen. 
Die an der „Romantischen Straße" (B 25) gelegenen Städte 
Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl sind bekannte 
Zentren des Fremdenverkehrs. 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4. Er entspricht im wesent
lichen dem Einzugsbereich der Stadt Ansbach. 

Die Verkehrserschließung des neuen Landkreises ist gün
stig. Hauptverkehrslinien sind die Bahnstrecken München
Würzburg und Nürnberg-Stuttgart sowie die Bundesstraßen 
13 (München - Frankfurt), 14 (Nürnberg - Stuttgart) und 25 
(Augsburg - Würzburg). Daneben ist ein gut gegliedertes, 
durch zahlreiche Kreisstraßen verdichtetes Staatsstraßen
netz vorhanden. Die überregionale Verkehrserschließung 
des Kreises wird in absehbarer Zeit entscheidend verbessert 
werden. Die Teilstrecke Nürnberg - Ansbach der Bundes
autobahn Nürnberg - Stuttgart ist bereits im Bau; ihre Fort
führung nach Westen wird vorbereitet. Geplant ist weiter
hin die Autobahn Würzburg - Ulm, die sich im Raum Feucht
wangen mit der Bundesautobahn Nürnberg - Stuttgart kreu
zen wird. 

Für das Gebiet des neuen Landkreises Ansbach waren 
schon bisher das Wasserwirtschaftsamt Ansbach, daß Stra
ßenbauamt Ansbach, das Landbauamt Ansbach und das 
Landgericht Ansbach zuständig. 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind günstig. 
Die großräumige Verwaltungsneugliederung, die Fortfüh
rung der Förderungsmaßnahmen und insbesor;idere der Bau 
der beiden Bundesautobahnen Nürnberg - Stuttgart und 
Würzburg - Ulm mit ihrem Schnittpunkt südwestlich von 
Ansbach werden dem neuen Landkreis entscheidende Im
pulse bringen. 

II. 

Im Bereich des südwestlichen Mittelfrankens können die 
bisherigen Landkreise Ansbach, Dinkelsbühl, Feuchtwangen 
und Rothenburg ob der Tauber nicht erhalten bleiben, weil 
ihre Einwohnerzahl auch nicht annähernd den Richtwert von 
80 000 erreicht und jedem dieser Landkreise die erforder
liche Leistungsfähigkeit fehlt. Auch die Kreisfreiheit der 
Stadt Rothenburg ob der Tauber kann wegen ihrer geringen 
Größe und Leistungsfähigkeit nicht aufrechterhalten werden. 

Für die Neugliederung dieses Gebiets bieten sich im we
sentlichen zwei Möglichkeiten an: Entweder die Bildung 
eines „Großkreises" Ansbach, wie ihn der jetzige Vorschlag 
vorsieht (Alternative 1), oder die Bildung von zwei neuen 
Landkreisen (Alternative 2), und zwar 

D ein neuer Landkreis Ansbach (mit ca. 72 000 Einw.), im 
wesentlichen bestehend aus dem bisherigen Landkreis 
Ansbach und dem östlichen Teil des Landkreises Feucht
wangen und 

D ein neuer Landkreis Rothenburg ob der Tauber (mit ca. 
66 000 Einw.), bestehend aus dem Landkreis und der 
Stadt Rothenburg ob der Tauber sowie den westlichen 
Teilen der bisherigen Landkreise Feuchtwangen und 
Uffenheim. 

In diesem Fall müßte der Landkreis Dinkelsbühl mit dem 
Landkreis Nördlingen zusammengefaßt und dem Regie
rungsbezirk Schwaben zugeordnet werden. 
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Keine sinnvolle Alternative stellt dagegen die Zusammen
fassung der Stadt und des Landkreises Rothenburg ob der 
Tauber mit dem westlichen Teil des Landkreises Feucht
wangen und dem Landkreis Dinkelsbühl zu einem neuen 
L.andkreis dar. Bei dieser Lösung würden Gebietsteile an
einandergereiht, die kein gemeinsames Zentrum aufweisen, 
in ihren Verkehrsbeziehungen nur unzureichend miteinan
derverbunden· sind und zwischen denen nur .geringe soziale 
und wirtschaftliche Verflechtungsbeziehungen bestehen. Die 
Integration dieser Gebietsteile zu einer echten kommunalen 
Einheit wäre deshalb nicht gesichert. 

Im Anhörungsverfahren haben die Landkreise Ansbach, 
Feuchtwangen und Uffenheim und die überwiegende Zahl 
der Gemeinden dieser Landkreise und die Stadt Ansbach 
die Alternative 2 abgelehnt. Lediglich Stadt und Landkreis 
Rothenburg ob der Tauber und mit einer Ausnahme die Gec 
meinden dieses Landkreises haben sie begrüßt. Der Land
kreis Dinkelsbühl hat sich für die Bildung eines südwest
mittelfränkischen Landkreises, bestehend aus dem Land
kreis Dinkelsbühl und Teilen des Landkreises Feuchtwan
gen und Gunzenhausen ausgesprochen. Die überwiegende 
Zahl der Gemeinden Dinkelsbühls wünscht dagegen die 
Eingliederung in einen „Großkreis" Ansbach. Die Stadt 
Rothenburg ob der Tauber fordert den Erhalt der Kreisfrei
heit. Die Stellungnahmen der überwiegenden Zahl der Ge
bietskörperschaften und die nachstehend angeführten Grün
de haben die Staatsregierung bewogen, der Alternative 1 
den. Vorzug zu geben: 

Im Kräftefeld der beiden Zentren Nürnberg und Stuttgart 
gelegen, braucht der südwestmittelfränkische Raum neben 
der kreisfreien Stadt Ansbach einen leistungsstarken Land
kreis Ansbach. Die Stadt Ansbach kann nur mit einem ent
sprechend großen Hinterland zu einem in diesem Raum er
forderlichen Oberzentrum ausgebaut werden: 

Mit dem vorgesehenen Landkreis entsteht eine Körperschaft, 
deren Leistungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen we
sentlich höher sein wird als die der Gebietskörperschaften 
bei Durchführung der Alternative 2. In einem strukturschwa
chen Teil des Staatsgebiets wird damit eines der im Vorder
grund stehenden Neugliederungsziele, die Bildung mög
lichst leistungs- und verwaltungskräftiger Landkreise, am 
besten verwirklicht. 

D_ie Bildung dieses Landkreises ermöglicht es ferner, daß 
nicht nur im südwestmittelfränkischen Raum, sondern auch 
in den Nachbarräumen Landkreise geschaffen werden kön
nen, die nach ihrer Größe und Leistungsfähigkeit mit an
deren Landkreisen im Staatsgebiet vergleichbar sind. Bei 
Verwirklichung der Alternative 2 dagegen blieben der Land
kreis Ansbach mit ca. 72 000, der Landkreis Neustadt a. d. 
Aisch mit ca. 69 000 und der Landkreis Rothenburg ob der 
Tauber mit ca. 66000 Einwohnern weit unter der Richtzahl 
von 80000 Einwohnern. 

Bei Verwirklichung der Alternative 1 können die Land
kreise Ansbach, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Rothenburg ob 
der Tauber und Uffenheim, von einzelnen Gemeinden abge
sehen, ungeteilt und mit ihrem gesamten bisherigen Ge
wicht in neue Landkreise eingehen. Demgegenüber müßte 
bei der Alternative 2 sowohl der Landkreis Feuchtwangen 
als auch der Landkreis Uffenheim gegen den Wunsch der 
Kreistage und der Mehrzahl der Gemei!lden geteilt werden. 

Die Landkreise Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Rothenburg 
ob der Tauber sind mit dem Raum Ansbach historisch, kul
turell, wirtschaftlich und auch verwaltungsmäßig eng ver
bunden. Das zukünftige Kreisgebiet bildet schon jetzt eine 
sozio-ökonomische Einheit. Damit ist auch die Integrations
fähigkeit des neuen Landkreises trotz der überdurchschnitt
lich großen Ausdehnung des Kreisgebiets gesichert. 

Die Stadt Rothenburg ob der Tauber und die bisherigen 
Kreisstädte Dinkelsbühl und Feuchtwangen werden auch in 
einem „Großkreis" Ansbach künftig die Funktionen von lei
stungsfähigen Entwicklungsschwerpunkten erfüllen und 
entsprechend diesen Erfordernissen weiter ausgebaut wer
den können. Der Verlust an Zentralität durch die Verlegung 
des Kreissitzes wird nicht dazu führen, daß die Städte ent
scheidend an Bedeutung verlieren. 

Die Zuordnung der Gemeinden am Nordrand des bisherigen 
Landkreises Gunzenhausen wird zwar vom Kreistag des 
Landkreises Gunzenhausen abgelehnt, entspricht aber der 
Forderung der Mehrzahl dieser Gemeinden. Ihre Einbezie
hung in den Landkreis ist auch begründet, weil dieses Ge
biet neben seinen Verflechtungsbeziehungen zur Stadt Gun
zenhausen erhebliche soziale und wirtschaftliche Bindungen 
zum Zentrum Ansbach und zu zentralen Orten im Landkreis 
Ansbach aufweist. Weiterhin wird mit dieser Lösung die Ge
meindeneugliederung erleichtert. 

Die Zuordnung der Gemeinden Dietenhofen, Hergersbach, 
Neudorf, Untereschenbach und Winkelhaid entspricht den 
im Anhörungsverfahren geäußerten Wünschen dieser Ge
meinden und erleichtert die Bildung von größeren Verwal
tungseinheiten auf gemeindlicher Ebene. Der Forderung des 
Landkreises Schwabach auf Einbeziehung der Gemeinden 
Hergersbach, Untereschenbach und Winkelhaid in den Land
kreis Roth b. Nürnberg kann deshalb nicht Rechnung getra
gen werden. 

Wegen der Zuordnung der Gemeinden Ermetzhof und Stein
ach a. d. Ens zum Landkreis Neustadt a. d. Aisch vgl. Be
gründung zu § 23 Nr. 5. 

Dem Wunsch der Gemeinde Lellenfeld (bisher LKr. Dinkels
bühl) auf Eingliederung in den LKr. Weißenburg i. Bay. kann 
nicht entsprochen werden, da eine sachgerechte Gemeinde
neugliederung nur mit Gemeinden des Raumes Arberg im 
LKr. Ansbach möglich ist. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung kommt aufgrund 
ihrer zentralen und verkehrsgünstigen Lage allein die Stadt 
Ansbach in Betracht. Sie kann auch von den Randgemein
den leicht erreicht werden. Mit dem Bau der Bundesauto
bahn Nürnberg - Ansbach - Stuttgart wird die Verkehrs
anbindung der Randbereiche an die Kreisstadt noch weiter 
verbessert. 

Zu §23 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) Erlangen 

Vorläufiger Kreissitz Erlangen 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 83638 

Fläche 633 qkm 

Mittelwerte der Ausdehnung Nord-Süd 15 km 
Ost-West 25 km 

Entfernung von Grenz-
gemeinden zum Kreissitz Rezelsdorf 20km 

Herpersdorf 23 km 
Frimmersdorf 31 km 

Bevölkerungsdichte 132 Einw./qkm 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 78 
Steuerkraft 1971 im Landkreis absolut 11891 629 DM 

je Einwohner 142 DM 

1. 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Land
kreise Erlangen mit Ausnahme der Gemeinden Eitersdorf, 
Frauenaurach, Hüttendorf, Kriegenbrunn, Tennenlohe und 
der gemeindefreien Gebiete Behringersdorfer Forst, Gün-
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thersbühler /Forst, Klosterwald, Rückersdorfer Forst und 
Teile des gemeindefreien Gebiets Neunhofer Forst, 

Höchstadt a. d. Aisch mit Ausnahme der Gemeinden Obern
dorf, Pommersfelden, Sambach und Steppach, 

der Gemeinden Eckersbach, Untermelsendorf (bisher LKr. 
Bamberg), Weppersdorf (bisher LKr. Forchheim), Beerbach, 
Benzendorf, Eckenhaid, Herpersdorf (bisher LKr. Lauf a. d. 
Pegnitz) und Gleißenberg (bisher LKr. Scheinfeld). 

Das gesamte Kreisgebiet gehört naturräumlich zum Mittel
fränkischen Becken. Im Landkreis liegt zu seinem größeren 
Teil das ausgedehnte Waldgebiet des Sebalder Reichs
waldes. 

Mit Ausnahme seines westlichen und nördlichen Randbe
reichs ist der Landkreis überdurchschnittlich dicht besiedelt. 
Die Bevölkerungsentwicklung war in den letzten Jahren 
durchwegs positiv. 

Die Siedlungsschwerpunkte des Landkreises liegen in den 
Gemeinden Höchstadt a. d. Aisch, Schlüsselfeld, Herzogen
aurach, Baiersdorf, Bubenreuth, Eschenau, Forth, Eckenhaid 
und Heroldsberg und verteilen sich somit über das ge
samte Kreisgebiet. 

Der Landkreis weist eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur 
auf; Land- und Forstwirtschaft sowie eine intensiv betrie
bene Fischereiwirtschaft prägen den westlichen und nörd
lichen Teil des Landkreises, Industrie und Gewerbe über
wiegen vor allem in den Gemeinden Baiersdorf, Bubenreuth, 
Heroldsberg, Herzogenaurach und Höchstadt a. d. Aisch. 

Nach dem Vorschlag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen vom Mai 1971 ge
hört der Landkreis zur Region 4. Das Kreisgebiet liegt in 
vollem Umfang im Einzugsbereich der Zentren Erlangen/ 
Nürnberg/Fürth. Entwicklungsachsen sind vorhanden oder 
werden sich herausbilden im Aurachtal entlang der Staats
straße 2244 von Erlangen über Herzogenaurach bis Ems
kirchen, im Regnitztal entlang der Bundesstraße 4/Bahnlinie 
Nürnberg - Bamberg/Rhein-Main-Donau-Kanal von Erlan
gen über Baiersdorf bis Forchheim und entlang der Bundes
straße 2/Bahnlinie Nürnberg-Gräfenberg von Nürnberg über 
Heroldsberg, Eschenau/Forth/Eckenhaid bis Gräfenberg. 

Die Verkehrserschließung des Kreisgebiets ist durch die 
vielfachen Beziehungen zu den Städten Erlangen/Fürth/ 
Nürnberg gekennzeichnet. Hauptverkehrswege sind neben 
der Bundesautobahn Nürnberg - Frankfurt (Europastraße 5) 
die Bundesstraßen 2, 4 und 470, die Bahnlinie Nürnberg -
Bamberg und seit jüngster Zeit auch die in diesem Bereich 
bereits in Betrieb _befindliche Großschiffahrtsstraße Rhein
Main-Donau. In der Fläche werden diese überörtliche Ver
kehrswege durch ein dichtes Netz von Staats- und Kreis
straßen sowie durch die Nebenbahnlinien Forchheim-Höch
stadt a. d. Aisch, Erlangen - Herzogenaurach und Nürnberg 
- Gräfenberg ergänzt. 

Aufgrund seiner günstigen Lage zum Städtebereich, seiner 
ausgezeichneten Verkehrserschließung und seiner ausge
wogenen Wirtschafts- und Siedlungsstruktur hat der Land
kreis Erlangen sehr gute Entwicklungsaussichten. In den 
stadtnahen Gemeinden wird die Gewerbe- und Wohnfunk
tion überwiegen. Die Bedeutung der Landwirtschaft wird auf 
längere Zeit gesehen zurückgehen. Der östliche Teil mit 
dem Sebalder Reichswald und dem Gebiet um Kalchreuth 
wird in zunehmendem Maße als Naherholungsgebiet an Be
deutung gewinnen. 

II. 

Weder der bisherige Landkreis Erlangen noch der Land
kreis Höchstadt a. d. Aisch können erhalten bleiben, weil 
sie nach ihrer Größe und Leistungskraft nicht den Anforde-

rungen entsprechen, die an künftige Landkreise zu stellen 
sind. Die Zusammenfassung der beiden Landkreise mit ih~ 
ren wesentlichen Gebietsteilen zu einem neuen Landkreis 
bietet sich wegen der gemeinsamen Interessenlagen im Um
land der Stadt Erlangen, der engen wechselseitigen Ver
flechtungsbeziehungen und der Ausrichtung auf die Zentren 
Erlangen und Nürnberg an. 

Als Alternativlösung denkbar wäre die weitere Zusammen
fassung der vorgesehenen Landkreise Erlangen und Forch
heim zu einem „Großkreis" mit etwa 160000 Einwohnern. 
Die Vorteile dieser Lösung wären darin zu sehen, daß eben
so wie im Osten auch im Norden des Ballungszentrums Er
langen/Fürth/Nürnberg ein Landkreis entstehen würde, der 
nach seiner Größe und Leistungskraft besser in der Lage 
wäre, ein starkes Gegengewicht zum städtischen Verdich
tungsraum darzustellen. Zudem könnten damit den wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Verflechtungsbeziehun
gen der Räume um Forchheim und Ebermannstadt zu den 
Städten Erlangen und Nürnberg -Rechnung getragen wer
den. Für eine solche Lösung hat sich der Bezirkstag Mittel-

. franken uneingeschränkt und der Kreistag Erlangen hilfs
weise für den Fall ausgesprochen, daß der Landkreis Erlan
gen nicht ungeschmälert und ohne die Zuordnung der 
Räume Langensendelbach und Neunkirchen a. Brand mit 
dem Landkreis Höchstadt a. d. Aisch zusammengefaßt wird. 
Gefordert wird diese Neugliederungsalternative auch von 
den Gemeinden Bubenreuth, Baiersdorf, Forth. Ausdrück
lich abgelehnt hat sie der Kreistag des Landkreises Höch". 
stadt a. d. Aisch. Der Kreistag des Landkreises Forchheim 
fordert die Zusammenfassung des vorgesehenen Landkrei
ses Forchheim mit dem Landkreis Höchstadt a. d. Aisch 
unter Abtrennung des Raumes um Herzogenaurach (vgl. 
auch B_egründung zu§ 18 Nr. 4; LKr. Forchheim). 

Die Staatsregierung hat sich jedoch für die kleinere Lösung 
entschieden; die vorgesehenen neuen Landkreise Erlangen 
und Forchheim werden ausreichend verwaltungs- und fi
nanzkräftig sein und sehr gute Entwicklungschancen besit
zen. Die Leistungsfähigkeit des Bezirks Oberfranken wird 
dadurch nicht entscheidend beeinträchtigt. Die vom Kreistag 
Erlangen und den Gemeinden Baiersdorf, Bubenreuth und 
Forth geforderte Einbeziehung der südwestlichen Gemein
den des bisherigen Landkreises Forchheim würde zwar im . 
Hinblick auf die bestehenden Verflechtungsbeziehungen 
eine sachgerechte Lösung darstellen, doch wäre dadurch 
der neue Landkreis Forchheim in seiner Leistungskraft zu. 
weitgehend geschwächt. Dem Wunsch der Mehrzahl der Ge
meinden dieses Raumes auf Zuordnung zum neuen Land
kreis Forchheim kann deshalb Rechnung getragen werden. 
Wegen der engen Verflechtungsbeziehungen der Gemeinden 
Dormitz und Kleinsendelbach mit dem zentralen Ort Neun
kirchen a. Brand, die auch bei der Gliederung der gemeind
lichen Verwaltungseinheiten Berücksichtigung finden müs
sen, kann dem Wunsch dieser beiden Gemeinden auf Zu
ordnung zum Landkreis Erlangen nicht entsprochen werden. 

Die Gründe, die für die vom Kreistag des Landkreises Er
langen und den betroffenen Gemeinden abgelehnte Ein
gliederung der Gemeinden Eitersdorf, Frauenaurach, 
Hüttendorf, Kriegenbrunn und Tennenlohe in die Stadt Er
langen sprechen, ergeben sich aus der Begründung zu § 22 
Nr. 2 (Stadt Erlangen). 

Dem Wunsch des Kreistages Höchstadt a. d. Aisch auf un
geteilte Zuordnung zum neuen Landkreis Erlangen ist weit
gehend entsprochen; lediglich die Gemeinden Oberndorf, 
Pommersfelden, Sambach und Steppach sind wegen ihrer 
engeren Beziehungen zu Stadt und Landkreis Bamberg dem 
neuen Landkreis Bamberg zuzuordnen. 

Die Gemeinde Weppersdorf wird dem Landkreis wegen ihrer 
engen Verflechtung mit der Gemeinde Adelsdorf, die im 
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Nahversorgungsbereich des zentralen Ortes Höchstadt a. d. 
Aisch liegt, zugeordnet. Die Gemeinden Eckersbach und 
Untermelsendorf (bisher LKr. Bamberg) und Gleißenberg 
(bisher LKr. Scheinfeld) werden dem Landkreis Erlangen 
zugeordnet, weil eirie gemeindliche Neugliederung nur mit 
der Stadt Schlüsselfeld sachgerecht ist. Die Gemeinde 
Weppersdorf sowie die Gemeinden Eckersbach und Unter
melsendorf haben sich gegen diese Zuordnungen aus
gesprochen. 

Die Zuordnung der Gemeinden Beerbach, Benzendorf, 
Eckenhaid und Herpersdorf ist gerechtfertigt, da sie zusam
men mit Eschenau und Forth einen einheitlichen Entwick
lungsraum bilden, der ungeteilt in einen Landkreis einge
gliedert werden muß. Dem entgegenstehenden Wunsch 
dieser Gemeinden und des bisherigen Landkreises Lauf a. d. 
Pegnitz kann bei dieser Sachlage nicht Rechnung getragen 
werden. 

Der Forderung des Kreistages des Landkreises Höchstadt 
a. d. Aisch auf Zuordnung der Gemeinden Eckenberg und 
Mausdorf kann nicht entsprochen werden, weil diese Ge
meinden in erster Linie zum zentralen Ort Emskirchen im 
vorgesehenen LKr. Neustadt a. d. Aisch tendieren. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung bietet sich die Stadt 
Erlangen wegen ihrer zentralen Lage, der günstigen Ver
kehrsbeziehungen, der engen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Verflechtungen mit dem gesamten Kreisgebiet 
an. Erlangen ist auch von den entfernter gelegenen Gemein
den aus innerhalb kurzer Zeit zu erreichen. Die Forderung 
des Landkreises Höchstadt a. d. Aisch und von Gemeinden 
dieses Landkreises, die Stadt Höchstadt a. d. Aisch zum 
vorläufigen Kreissitz zu bestimmen, kann wegen der de
zentralen Lage dieser Stadt nicht erfüllt werden. 

Zu§ 23 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

vorläufiger Kreissitz 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Fürth 

Fürth 

75335 
309 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Tuchenbach 
Großhabersdorf 
Stein. b. Nürnberg 

243 Einw./qkm 

31 

20km 
15 km 

12 km 
19 km 

8 km 

absolut 11 060015 DM 
je Einwohner 147 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Fürth mit Ausnahme der in die Städte Fürth und Nürn
berg einzugliedernden Gemeinden Boxdorf, Großgründlach, 
Neunho( Sack, Stadeln und Vach und das Gebiet der Ge
meinden Stein b. Nürnberg (bisher LKr. Nürnberg), Katter
bach, Kirchfernbach und Wilhermsdorf (bisher LKr. Neu
stadt a. d. Aisch). 

Naturräumlich gehört der gesamte Landkreis zum Mittel
fränkischen Becken. Das Kreisgebiet wird von Westen nach 
Osten von den Tälern der Zenn und der Bibert durchzogen. 

Siedlungs- und Entwicklungsschwerpunkte sind die an die 
Städte Fürth und Nürnberg grenzenden Gemeinden im 
Osten des Landkreises. Diese gewinnen immer stärkere Be
deutung als Wohnvorortgemeinden des Verdichtungsraums 
Nürnberg/Fürth/Erlangen; sie haben seit Jahren einen star-

ken Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Im Westen des 
Landkreises sind Entwicklungsschwerpunkte die Gemein
den Langenzenn und Wilhermsdorf. Aufgrund seiner gün
stigen Lage zum städtischen Bereich wird der Landkreis 
Fürth trotz seiner verhältnismäßig geringen Flächenausdeh
nung sowohl an Einwohnern als auch an Finanzkraft rasch 
zunehmen. 

Die wirtschaftliche Struktur des Landkreises ist überwie
gend industriell-gewerblich mit Schwerpunkten in den Städ
ten Langenzenn, Zirndorf und der Gemeinde Stein b. Nürn
berg. Die Landwirtschaft verliert immer mehr an Bedeutung. 

Alle wesentlichen Verkehrswege laufen auf die Großstädte 
Fürth und Nürnberg zu. Das gilt für die Hauptbahnlinien 
Fürth - Würzburg und Nürnberg - Stuttgart ebenso wie für 
die Nebenbahnlinien Stein b. Nürnberg - Großhabersdorf, 
Fürth - Cadolzburg und Siegelsdorf - Markt Erlbach und 
für die Bundesstraßen 8 (Würzburg) und 14 (Ansbach) sowie 
für die wichtigsten Staats- und Kreisstraßen. Die Verkehrs
lage des Landkreises wird sich in Zukunft durch den Bau 
des westlich von Nürnberg-Fürth geplanten Autobahnringes, 
durch die Einbeziehung der im Landkreisgebiet vorhande
nen Eisenbahnlinien in das künftige Nahschnellverkehrsnetz 
der Deutschen Bundesbahn und die Inbetriebnahme des 
Hafens Fürth an der Großschiffahrtsstraße Rhein-Main
Donau noch weiter verbessern. 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4. Er liegt im Einzugsbereich 
des Oberzentrums Nürnberg/Fürth. . Entwicklungsachsen 
werden sich entlang der bereits vorhandenen und noch aus
zubauenden Verkehrsbänder herausbilden, so vornehmlich 
entlang der Bundesstraße 8/Bahnlinie Fürth-Würzburg in 
Richtung Langenzenn, entlang der Staatsstraße 2245/Bahn
linie Stein b. Nürnberg-Großhabersdorf und entlang der 
Bundesstraße 14/Bahnlinie Nürnberg-Stuttgart in Richtung 
Buchschwabach-Roßtal. 

Die dem Landkreis Fürth zugeordneten Gemeinden Katter
bach, Kirchfernbach, Wilhermsdorf und Stein b. Nürnberg 
gehören wie der bisherige Landkreis Fürth schon jetzt zu 
den Zuständigkeitsbereichen des Straßenbauamtes Nürn
berg, des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg, des Landbau
amtes Nürnberg und des Landgerichtes Nürnberg-Fürth. . . 

II. 

Der neue Landkreis Fürth entspricht sowohl nach Größe 
und Leistungsfähigkeit als auch in seinem Kerngebiet im 
wesentlichen dem bisherigen Landkreis. Die verhältnis
mäßig geringe Größe des Landkreises ist vertretbar, weil 
er im Vorfeld der Großstädte überaus günstige Entwick
lungschancen besitzt. 

Eine weitere Möglichkeit der Neugliederung wäre die Zu
sammenfassung des Gebiets der neuen Landkreise Fürth 
und Neustadt a. d. Aisch. Gegen diese Lösung spricht je
doch, daß bei eineni Sitz der Kreisverwaltung in Fürth die 
Entfernung zu den Räumen Scheinfeld und Uffenheim zu 
groß und ein Kreissitz Neustadt a. d. Aisch für die an Nürn
und Fürth grenzenden Gemeinden wegen ihrer eindeutigen 
Ausrichtung auf den Städtebereich unzumutbar wäre. Zu
dem würde die unterschiedliche Struktur der einzelnen Teile 
dieses Landkreises mit dem vorwiegend landwirtschaftlich 
orientierten Bereich im Norden und Westen und der ver
städterten Zone im Osten eine ausreichende Integration des 
Gebiets nicht mehr gewährleisten. Eine denkbare Einge
meindung der im unmittelbaren Einzugsbereich der Städte 
Nürnberg und Fürth gelegenen Landkreisgemeinden Würde 
die finanzielle Leistungskraft des Kreises zu weitgehend 
schwächen. 
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Die Zuordnung der Gemeinden Katterbach, Kirchfernbach 
und Wilhermsdorf ist gerechtfertigt aus den naturräumlichen 
Gegebenheiten, den engen gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Verflechtungsbeziehungen dieser Gemeinden mit der 
Stadt und dem Landkreis Fürth und wegen der guten Ver
kehrsverbindungen zum vorgesehenen Kreissitz. Die Einbe
ziehung der Gemeinde Stein b. Nürnberg hebt deren bis
herige Exklavenlage auf und ordnet sie auch im Landkreis 
ihren natürlichen Nachbarn zu. Die Gemeinde Stein b. Nürn
berg könnte wegen ihrer engen Verflechtungsbeziehungen 
zur Stadt Nürnberg auch in diese eingegliedert werden. Dies 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht zweckmäßig, 
weil Stein b. Nürnberg zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
des Landkreises Fürth benötigt wird. 

Im Anhörungsverfahren hat sich der Kreistag des Landkrei
ses Fürth mit dem Vorschlag im wesentlichen einverstanden 
erklärt, er hat allerdings ebenso wie die Gemeinden Vach, 
Stadeln, Sack, Boxdorf, Großgründlach und Neunhof die 
Ausgliederung der „Knoblauchslandgemeinden" abgelehnt. 
Die Gründe, die für eine Eingliederung dieser Gemeinden 
in die Städte Nürnberg und Fürth sprechen, ergeben sich 
aus der Begründung zu § 22 Nrn. 3 und 4. Der Kreistag des 
Landkreises Neustadt a. d. Aisch hat die Ausgliederung der 
Gemeinden Katterbach, Kirchfernbach und Wilhermsdorf 
hingenommen. Die Gemeinden Katterbach, Kirchfernbach 
und Wilhermsdorf wünschen die Zuordnung zum neuen 
Landkreis Fürth. Dem Wunsch der Gemeinde Hirschneuses 
auf Eingliederung in den LKr. Fürth konnte nicht entspro
chen werden, da eine gemeindliche Neugliederung nur zu
sammen mit den Gemeinden um Neuhof a. d. Zenn und 
Markt Erlbach sinnvoll ist. 

Die Gemeinde Stein b. Nürnberg und der bisherige Land
kreis Nürnberg sind mit der Zuordnung der Gemeinde Stein 
b. Nürnberg zum Landkreis Fürth einverstanden. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung kommt nur die Stadt 
Fürth in Betracht; eine andere Gemeinde bietet sich dazu 
nicht an. Das entspricht auch der zentralörtlichen Bedeutung 
dieser Stadt für den Landkreis. Zu allen Kreisgemeinden 
bestehen sehr gute Verkehrsverbindungen, vielfach auch in 
Form öffentlicher Verkehrsmittel. 

Zu§ 23 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Lauf a. d. Pegnitz 

Lauf a. d. Pegnitz 

136201 

803 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

30 km 
25 km 

Feucht 23 km 
Alfeld 27 km 
Oberferrieden 30 km 
Neuhaus a. d. Pegn. 33 km 

169 Einw./qkm 

95 

absolut 22262370 DM 
je Einwohner 163 DM 

Der neue Landkreis Lauf a. d. Pegnitz umfaßt das Gebiet 
der bisherigen Landkreise 
Hersbruck, 

Lauf a. d. Pegnitz mit Ausnahme der Gemeinden Beerbach, 
Benzendorf, Eckenhaid und Herpersdorf, 

Nürnberg mit Ausnahme der Gemeinden Brunn, Fischbach 
b. Nürnberg, Stein b. Nürnberg und des westlich der Auto-

bahn Frankfurt - Nürnberg gelegenen Gebietsteils der Ge
meinde Schwaig b. Nürnberg und 

der Gemeinden Krottensee ohne den im Truppenübungs
platz Grafenwöhr liegenden Teil, Neuhaus a. d. Pegnitz, 
Ranna, Rothenbruck (bisher LKr. Eschenbach i. d. OPf.), 
Großengsee, Wildenfels (bisher LKr. Forchheim), Höfen (bis
her LKr. Pegnitz), die Exklave Hofstetten der Gemeinde 
Fürnried (bi.sher LKr. Sulzbach-Rosenberg), den Gemeinde
teil Nonnhof der Gemeinde Gebertshofen (bisher Lkr. Neu
markt i. d. OPf.) und die gemeindefreien Gebiete Behrin
gersdorfer Forst, Günthersbühler Forst, Rückersdorfer Forst 
(bisher LKr. Erlangen) und Wildenfelser Wald (bisher LKr. 
Forchheim). 

Naturräumlich gehört das Kreisgebiet mit seinem östlichen 
und südlichen Teil zum Fränkischen Jura und mit seinem 
westlichen Teil zum Mittelfränkischen Becken. Im Landkreis 
liegen als ausgedehnte Waldgebiete Teile des Sebalder 
Reichswaldes und der gesamte Lorenzer Reichswald. 

Trotz der relativ dünnen Besiedlung im nördlichen und öst
lichen Teil weist der Landkreis insgesamt eine überdurch
schnittlich hohe Bevölkerungsdichte auf. Das am dichtesten 
besiedelte Gebiet liegt unmittelbar an der Stadt Nürnberg 
im Pegnitztal (Behringersdorf, Schwaig b. Nürnberg, 
Rückersdorf, Röthenbach a. d. Pegnitz und Lauf a. d. Peg
nitz). Weitere über das gesamte Landkreisgebiet verteilte 
Siedlungsschwerpunkte sind die Gemeinden Altdorf b. Nürn
berg, Feucht, Hersbruck, Schnaittach und Schwarzenbruck. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises zeigt eine sinnvolle 
Differenzierung. Noch vorwiegend landwirtschaftlich orien
tiert ist vor allem das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Hersbruck. Die Industriedichte liegt hier mit 81 lndustriebec 
schäftigten je 1000 Einwohner noch weit unter dem Landes
durchschnitt (130). Der in der Verdichtungszone des Bal
lungsraums Nürnberg/Fürth/Erlangen gelegene bi.sherige 
Landkreis Lauf a. d. Pegnitz weist demgegenüber 250 lndu
striebeschäftigte je 1000 Einwohner auf. Im Gebiet des bis
herigen Landkreises befinden sich neben einigen Industrie
standorten besonders Wohngemeinden. Die Erholungsfunk
tion überwiegt vor allem im Bereich der Hersbrucker 
Schweiz, dem Moritzberggebiet südöstlich der Stadt Lauf 
a. d. Pegnitz und in den geschlossenen Waldgebieten des 
Sebalder und Lorenzer Reichswaldes. 

Das Kreisgebiet ist sehr gut erschlossen. Die Zusammen
führung der Europastraßen 5 (Bundesa4tobahn Frankfurt -
Nürnberg - Regensburg), 6 (Bundesautobahn München -
Nürnberg - Berlin) und 12 (Stuttgart - Nürnberg - Am
berg) südli.ch der Stadt Lauf a. d. Pegnitz bildet einen be
deutenden Verkehrsknotenpunkt. Außerdem verlaufen durch 
das Kreisgebiet die Bundesstraßen 8 und 14 sowie die 
Bahnlinien Nürnberg - Regensburg, Nürnberg - Amberg 
und Nürnberg - Bayreuth. Innerhalb des Kreisgebiets wer
den die genannten Hauptverkehrswege wirkungsvoll durch 
ein dichtes Staats- und Kreisstraßennetz sowie durch die 
Nebenbahnen Feucht - Altdorf und Neunkirchen a. Sand -
Simmelsdorf/Hüttenbach ergänzt. 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4. Er liegt ganz im Einzugs
bereich des Oberzentrums Nürnberg. Hauptentwicklungs
achse ist das Pegnitztal mit der Bundesstraße 14 und der 
Bahnlinie Nürnberg - Hof. Als weitere Entwicklungsachse 
dürfte sich das Gebiet entlang der Bundesstraße 8/Bahn
linie Nürnberg - Neumarkt i. d. OPf. von Feucht über Burg
thann bis Oberferrieden herausbilden. 

Für den weitaus größten Teil des Kreisgebiets waren schon 
bisher das Straßenbauamt Nürnberg, das Wasserwirtschafts
amt Nürnberg, das Landbauamt Nürnberg und das Landge
richt Nürnberg-Fürth zuständig. 
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II. 

Die Zusammenfassung der bisherigen Landkreise Hers
bruck, Lauf a. d. Pegnitz und Nürnberg ist geboten, weil 
keiner dieser Landkreise für sich allein die erforderliche 
Größe besitzt, um auch in Zukunft noch in ausreichendem 
Maße leistungsfähig zu sein. Eine andere Gliederung wäre 
im Hinblick auf die sozio-ökonomische Zuordnung des ge
samten neuen Kreisgebietes zum Oberzentrum Nürnberg 
und unter Berücksichtigung der Neugliederungsmöglichkei
ten in den angrenzenden Räumen nicht durchführbar. Zu
dem ist es notwendig, der Stadt Nürnberg einen starken 
Landkreis als Partner zur Seite zu stellen, um eine sinnvolle 
Entwicklung des Ballungsrandgebiets zu sichern. 

Mit dem Zusammenschluß dieser Räume wird ihre histo
rische Verbundenheit als ehemalige Landgebiete der Reichs
stadt Nürnberg mit den Hauptorten Altdorf, Lauf, Hersbruck 
und Velden wiederhergestellt. Eine Enklave im ehemaligen 
nürnbergischen Gebiet bildet lediglich die kurbayerische 
Herrschaft Rothenberg mit dem Hauptort Schnaittach. 

Die Kreistage der Landkreise Lauf a. d. Pegnitz und Hers
bruck sowie bis auf eine Ausnahme alle für den neuen Land
kreis vorgesehenen Gemeinden dieser beiden Landkreise 
stimmen der vorgesehenen Neugliederung zu. Abgelehnt 
wird die Lösung vom Kreistag des Landkreises Nürnberg, 
der die Notwendigkeit der Eingliederung der Gemeinden 
Fischbach b. Nürnberg, Brunn u.nd Teilen der Gemeinde 
Schwaig b. Nürnberg in die Stadt Nürnberg bezweifelt und 
die Aufrechterhaltung des Landkreises Nürnberg unter Ein
beziehung von Gebietsteilen der bisherigen Landkreise Neu
markt i. d. OPf. und Schwabach fordert. Die vorgenannten 
Eingemeindungen sind jedoch durch dringende Gründe des 
öffentlichen Wohls geboten (vgl. Begründung zu § 22 Nr. 4; 
Stadt Nürnberg). Die Zuordnung der Nordrandgemeinden 
des Landkreises Schwabach würde die Leistungskraft des 
vorgesehenen Landkreises Roth b. Nürnberg zu sehr beein
trächtigen. Die geforderte Zuordnung von Gebietsteilen aus 
dem Landkreis Neumarkt i. d. OPf. muß unterbleiben, um 
dort eine sachgerechte gemeindliche Neuordnung zu er
möglichen. 

Die Zuordnung der Gemeinden Krottensee, Neuhaus a. d. 
Pegnitz, Ranna, Rothenbruck, Großengsee, Wildenfels und 
Höfen findet ihren Grund in den überwiegenden Verflech
tungsbeziehungen dieser Gemeinden zum neuen Landkreis 
Lauf a. d. Pegnitz und zum Oberzentrum Nürnberg und in 
einer künftigen zweckmäßigen Neugliederung auf der ge
meindlichen Ebene. Diese Zuordnung wird von den Ge
meinden Neuhaus a. d. Pegnitz, Krottensee, Ranna, Rothen
bruck und Großengsee abgelehnt. 

Die Einbeziehung des Gemeindeteils Hofstetten der Ge
meinde Fürnried soll die Enklavenlage dieses bisher ober
pfälzischen Gemeindeteils im Regierungsbezirk Mittelfran
ken aufheben. 

Der Gemeindeteil Nonnhof der Gemeinde Gebertshofen des 
bisherigen Landkreises Neumarkt i. d. OPf. wird in den 
Landkreis eingegliedert, weil er dem Ortskern der mittel
fränkischen. Gemeinde Alfeld wesentlich näher liegt als dem 
mehrere Kilometer entfernten Ortskern der Gemeinde Ge
bertshofen. Von diesem wird er zudem durch die Trasse der 
Bundesautobahn Nürnberg - Amberg getrennt. 

Die vom Landkreis Hersbruck geforderte Einbeziehung der 
Gemeinde Weigendorf in den Regierungsbezirk Mittelfran
ken unterbleibt, da sie von der Gemeinde nachhaltig abge
lehnt wird und eine andere Zuordnung dieser Gemeinde 
möglich ist. Die darüber hinaus geforderte Zuordnung des 
Gemeindeteils Kegelheim der Gemeinde Eckeishof und der 
Gemeindeteile Rauhloh und Ödammersbüll der Gemeinde 

Poppberg sowie weiterer Gemeindeteile aus dem Regie
rungsbezrrk Oberpfalz kann im Einzelverfahren geprüft 
werden. 

Wegen der vom Landkreis Lauf a. d. Pegnitz und den Ge
meinden abgelehnten Zuordnung der Gemeinden Beerbach, 
Benzendorf, Eckenhaid und Herpersdorf in den Landkreis 
Erlangen wird auf die Begründung zu § 23 Nr. 2 verwiesen. 
Die alternativ geforderte Teilung der Gemeinde Herpersdorf 
würde keine sachgerechte Lösung darstellen. 

Die von der Gemeinde Oberferrieden gewünschte Einglie
derung in den Regierungsbezirk Oberpfalz muß unterblei
ben, da die Gemeinde auf zentrale Orte im neuen Landkreis 
Lauf a. d. Pegnitz ausgerichtet ist und nur hier sinnvoll mit 
anderen Gemeinden zu einer großen Verwaltungseinheit 
zusammengefaßt werden kann. 

Wegen ihrer zentralen Lage im Kreisgebiet bietet sich die 
Stadt Lauf a. d. Pegnitz als vorläufiger Kreissitz an. Die 
Stadt hat einen unmittelbaren Anschluß zur Bundesauto
bahn München - Berlin, sie liegt an der Bundesstraße 14, 
an zwei Hauptbahnlinien und im Schnittpunkt mehrerer 
Staats- und Kreisstraßen. Sie ist von den im Westen, Nor
den und Osten des Kreises gelegenen Gemeinden gut und 
schnell zu erreichen. Lediglich im Süden, im Gebiet des bis
herigen Landkreises Nürnberg bestehen nach Nürnberg 
günstigere Verkehrsbeziehungen. Mit den neu eröffneten 
Autobahnanschlüssen Altdorf/Leinburg und Altdorf/Burg
thann und mit dem weiteren Ausbau des Kreisstraßennetzes 
wird es aber möglich sein, die notwendigen Querverbindun
gen herzustellen. Weder bei der Verwirklichung der Forde
rung des Kreistages und der Gemeinden des Landkreises 
Nürnberg, den Sitz der Kreisverwaltung in die Stadt Nürn
berg zu verlegen, noch bei der Realisierung des Wunsches 
des Kreistags und der Gemeinden des Landkreises Hers
bruck, die Stadt Hersbruck als Kreissitz zu bestimmen, 
könnte dem Gesichtspunkt der Bürgernähe in gleicher 
Weise Rechnung getragen werden. 

Als Name des neuen Landkreises kommt auch Nürnberg in 
Betracht. Mit der Bestimmung des vorläufigen Namens wird, 
wie im gesamten Regierungsbezirk, an der herkömmlichen 
Übung festgehalten, den Namen der Kreisstadt auch für 
den Namen des Landkreises zu verwenden. 

Zu§ 23 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum KreissitZ 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Neustadt a. d. Aisch 

Neustadt a. d. Aisch 

86226 

1258 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Burgbernheim 
Ziegenbach 
Burghaslach 
Auernhofen 

68 Einw./qkm 

162 

25 km 
35 km 

28km 
25 km 
23km 
45km 

absolut 10624676 DM 
je Einwohner 123 DM 

Der neue Landkreis Neustadt a. d. Aisch umfaßt das Gebiet 
der bisherigen Landkreise 

Neustadt a. d. Aisch mit Ausnahme der Gemeinden Dieten
hofen, Katterbach, Kirchfernbach, Neudorf und Wilherms
dorf, 
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Scheinfeld mit Ausnahme des Raumes Geiselwind mit sie
ben Gemeinden, des Raumes Iphofen - Heilmitzheimer 
Bucht - mit acht Gemeinden und der Gemeinde Gleißen
berg, 

Uffenheim mit Ausnahme der Gemeinden Bullenheim, 
Gnötzheim, Unterickelsheim und 

der Gemeinden Ermetzhof und Steinach a. d. Ens (bisher 
LKr. Rothenburg ob der Tauber). 

Der Oberlauf der Aisch durchzieht den landschaftlich reich 
gegliederten Landkreis von Südwesten nach Nordosten. Na
turräumlich gehört das Kreisgebiet in seinem östlichen Teil 
zum Mittelfränkischen Becken, im nordwestlichen Bereich 
zum Steigerwald und im westlichen Teil zur Windsheimer 
Bucht und zum Uffenheimer Gau. 

Die Siedlungs- und Gewerbeschwerpunkte sind über das 
gesamte Kreisgebiet verteilt. Eine herausragende Bedeu
tung kommt dabei den Gemeinden Bad Windsheim, Ems
kirchen, Markt Bibart, Neustadt a. d. Aisch, Scheinfeld und 
Uffenheim zu. 

Das Kreisgebiet ist vor allem in seinem westlichen und nord
westlichen Teil dünn besiedelt. Die Bevölkerungsentwick
lung stagniert in weiten Teilen des Landkreises. Ursache 
hierfür ist die noch vorherrschende landwirtschaftliche Er
werbsstruktur. 

Der gesamte Bereich des neuen Landkreises liegt im Pro
grammgebiet „Westbayerisches Ausbaugebiet" des Regio
nalen Aktionsprogrammes des Bundes und ist zudem Bun
desausbaugebiet. Im Rahmen dieser Programme wird seit 
Jahren durch gezielte Förderungsmaßnahmen mit Erfolg 
versucht, zusätzliche gewerbliche Arbeitsplätze zu schaffen. 
Bei Fortsetzung dieser Bemühungen wird es möglich sein, 
in absehbarer Zeit im gesamten Kreisgebiet eine ausge
wogenere Wirtschaftsstruktur zu erreichen. Eine Belebung 
des Fremden- und Naherholungsverkehrs wird der geplante 
Naturpark Steigerwald bringen. Die südliche Grenze dieses 
Naturparkes, der auch ober- und unterfränkische Gebiete 
umfassen wird, verläuft etwa auf der Linie von Bad Windsheim 
nach Neustadt a. d. Aisch nördlich der Bundesstraße 470. 
Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind günstig. 
Der östliche Teil wird zudem erhebliche Entwicklungsim
pulse aus dem Verdichtungsraum Nürnberg - Fürth erhalten. 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4. Er liegt zum überwiegen
den Teil im Einzugsbereich des Oberzentrums Nürnberg/ 
Fürth. Im westlichen Teil überschneiden sich die Einzugs
bereiche der Oberzentren Nürnberg/Fürth und Würzburg. 

Die Verkehrserschließung des neuen Landkreises ist gün
stig. Hauptverkehrslinien sind die unmittelbar nördlich der 
Kreisgrenze verlaufende Bundesautobahn Nürnberg -
Frankfurt, die Bahnlinien München - Würzburg und Nürn
berg - Würzburg, sowie die Bundesstraßen 8 (Nürnberg -
Würzburg), 13 (Würzburg - Ansbach) und 470 (Rothenburg 
ob der Tauber - Forchheim). Daneben ist ein durch zahl
reiche Kreisstraßen verdichtetes Staatsstraßennetz vorhan
den. Die überregionale Verkehrserschließung des westli
chen Landkreisteils wird sich entscheidend mit dem Bau der 
geplanten Bundesautobahn Würzburg - Ulm verbessern. 

II. 

Im Bereich des nordwestlichen Mittelfrankens können die 
bisherigen Landkreise Neustadt a. d. Aisch, Scheinfeld und 
Uffenheim nicht erhalten bleiben, weil ihnen die erforder
liche Größe und Leistungsfähigkeit fehlt. 

Für den Raum dieser Landkreise bietet sich als Neugliede
rungsmöglichkeit neben der vorgeschlagenen Lösung (Alter-

native 1) auch die Zusammenfassung des bisherigen Land
kreises Neustadt a. d. Aisch mit de.m bisherigen Landkreis 
Scheinfeld (ohne die Gebiete um Geiselwind und Iphofen) 
und dem Ostteil des bisherigen Landkreises Uffenheim 
(Raum Bad Windsheim) mit insgesamt ca. 70 000 Einwoh
nern (Alternative 2) an. In diesem Fall müßte dann der west
liche Gebietsteil des Landkreises Uffenheim mit dem bis
herigen Landkreis Rothenburg ob der Tauber, der bisher 
kreisfreien Stadt Rothenburg ob der Tauber und dem west
lichen Teil des Landkreises Feuchtwangen zu einem neuen 
Landkreis Rothenburg ob der Tauber mit insgesamt ca. 
66000 Einwohnern zusammengeschlossen werden. Zu der 
weiterhin denkbaren Möglichkeit einer Zusammenfassung 
der bisherigen Landkreise Scheinfeld (ohne die nach Unter
franken auszugliedernden Gebietsteile), Uffenheim und 
Neustadt a. d. Aisch mit dem Landkreis Fürth wird auf die 
Begründung zu § 23 Nr. 3 (Landkreis Fürth) verwiesen. 

Der Verwirklichung der Alternative 1 war aus folgenden 
Gründen der Vorzug zu geben: 

Durch den Zusammenschluß der Räume um Bad Windsheim, 
Neustadt a. d. Aisch, Scheinfeld und Uffenheim entsteht ein 
in sich ausgewogener Landkreis, dessen Teilgebiete durch 
vielfache Bindungen bereits miteinander verflochten sind 
und der nach seiner geographischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Struktur eine positive Entwicklung erwarten läßt. 
Mit mehr als 80000 Einwohnern erreicht er eine Größenord
nung, die eine wirksame Erfüllung derVerwaltungsaufgaben 
gewährleistet. Die Alternative 1 ermöglicht es zudem, auch 
im südwestlichen Mittelfranken leistungsfähigere neue Land
kreise zu bilden. Bei der kleineren Lösung (Alternative 2) 
würden dagegen weder der Landkreis Neustadt a. d. Aisch 
noch der Landkreis Rothenburg ob der Tauber die erforder
liche Größe und Leistungsfähigkeit besitzen. 

Mit der Verwirklichung der Alternative 1 kann auch der im 
Anhörungsverfahren vom Kreistag und der Mehrzahl der 
Gemeinden des Landkreises Uffenheim erhobenen Forde
rung entsprochen werden, das Kreisgebiet möglichst unge
teilt mit dem Gebiet der Landkreise Neustadt a. d. Aisch und 
Scheinfeld zusammenzufassen. 

Die Ausgliederung der Gemeinden in den Räumen um Gei
selwind und Iphofen und der nördlichen Randgemeinden 
des bisherigen Landkreises Uffenheim nach Unterfranken 
ist wegen der Verflechtungsbeziehungen zum unterfränki
schen Raum, insbesondere zum Oberzentrum Würzburg und 
zu den zentralen Orten Kitzingen und Ochsenfurt, geboten 
und entspricht mit Ausnahme der Gemeinde Bullenheim 
auch dem Wunsche dieser Gemeinden. 

Der Forderung des Kreistags des Landkreises Neustadt a. d. 
Aisch auf Zuordnung der Gemeinden Dutendorf, Frimmers
dorf, Kleinweisach, Oberreichenbach und Vestenbergsgreuth 
kann nicht entsprochen werden, weil diese Gemeinden enger 
mit zentralen Orten im neuen Landkreis Erlangen verbun
den sind. 

Die Gemeinden Ermetzhof und Steinach a. d. Ens (bisher 
LKr. Rothenburg ob der Tauber) werden dem Landkreis zu
geteilt, weil sie enge Verflechtungsbeziehungen zu den Ge
meinden Marktbergei und Burgbernheim aufweisen und eine 
zweckmäßige gemeindliche Neugliederung nur zusammen 
mit diesen Nachbargemeinden möglich ist. Der Forderung 
des Kreistages des Landkreises Rothenburg ob der Tauber 
und der Gemeinde Steinach a. d. Ens auf Verbleib im Land
kreis Rothenburg ob der Tauber konnte deshalb nicht ent
sprochen werden. 

Als vorläufiger Kreissitz wurde wegen ihrer verkehrsgünsti
gen Lage im neuen Kreisgebiet die Stadt Neustadt a. d. 
Aisch bestimmt. Die Stadt ist Eisenbahnknotenpunkt und 
liegt im Schnittpunkt der Bundesstraßen 8 und 470. 
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Zu§ 23 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Roth b. Nürnberg 

Roth b. Nürnberg 

89119 

901 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Wendelstein 
Enderndorf 
Rohr 
Greding 

98 Einw./qkm 

95 

30 km 
25km 

19 km 
21 km 
22km 
34km 

absolut 10744023 DM 
je Einwohner 120 DM 

Der neue Landkreis Roth b. Nürnberg umfaßt das Gebiet 
der bisherigen Landkreise 

Schwabach mit Ausnahme der Gemeinden Hergersbach, 
Katzwang, Karnburg, Penzendorf, Untereschenbach, Winkel
haid, Worzeldorf, Wolkersdorf und der gemeindefreien Ge
biete Brünst und Eibacher Forst, 

Hilpoltstein mit Ausnahme der Gemeinden Altdorf, Biburg, 
Emsing, Erkertshofen, Großnottersdorf, Kaldorf, Mantlach, 
Michelbach, Mörsdorf, Morsbach, Petersbuch, Stadelhofen, 
Titting und Wengen und 

die Gemeinden Enderndorf, Fünfbronn (bisher LKr. Gun
zenhausen) und Mühlstetten (bisher LKr. Weißenburg i. 
Bay.); 

Naturräumlich gehört der nördliche Teil des Landkreises 
zum Mittelfränkischen Becken und das Gebiet südlich der 
Stadt Hilpoltstein zur Frankenalb. 

Siedlungsschwerpunkte im neuen Landkreis sind vor allem 
das nordöstliche Kreisgebiet und der Bereich um die vor
gesehene Kreisstadt Roth b. Nürnberg. Gebiete stärkerer 
Bevölkerungsverdichtung befinden sich auch im Raum Aben
berg, Allersberg, Georgensgmünd, Greding, Heideck, Hil
poltstein und Spalt. Im übrigen ist der Landkreis dünn be
siedelt, wenn auch hier in den vergangenen Jahren ein Be
völkerungszuwachs zu verzeichnen war. 

Der neue Landkreis besitzt eine unterschiedliche, jedoch in 
sich ausgewogene Wirtschaftsstruktur. Während große Teile 
des bisherigen Landkreises Hilpoltstein (mittlerer und süd
licher Teil) und der südwestliche Teil des bisherigen Land
kreises Schwabach (Gebiet um die Stadt Spalt) noch vor
wiegend landwirtschaftlich orientiert sind, weisen große 
Teile des bisherigen Landkreises Schwabach und die nörd
lichen Teile des bisherigen Landkreises Hilpoltstein einen 
beachtlichen Industriebesatz auf. Im Kreisgebiet zeigen ins
besondere die Städte Allersberg, Greding, Heideck, Hilpolt
stein, Roth b. Nürnberg und die Gemeinden Georgens
gmünd und Röttenbach eine zunehmende industriell-ge
werbliche Entfaltung. Bei Roth b. Nürnberg und Hilpoltstein 
sind Länden am Rhein-Main-Donau-Kanal vorgesehen, die 
einen Ansatzpunkt für die weitere industrielle Stärkung bie
ten. Der nördlich von Hilpoltstein geplante Roth-Speicher 
liegt ganz im neuen Landkreis. Mit der Zuordnung von En
derndorf wird der Landkreis auch an den Brombachspeicher 
angrenzen. Der Bau dieser Speicher wird zu einer Bele
bung des Naherholungs- und Fremdenverkehrs führen. 

In seinen Verkehrsbeziehungen ist der Landkreis betont 
zum Verdichtungsraum um Nürnberg hin orientiert. Dieser 

eindeutigen Ausrichtung entsprechend verlaufen als Haupt
verkehrsachsen die Hauptbahnlinie Treuchtlingen - Nürn
berg, die Bundesautobahn München - Nürnberg, die Bun
desstraße 2 (Augsburg - Nürnberg) und die Bundesstraße 
466 (Nördlingen - Schwabach) sternförmig durch den Land
kreis auf das Oberzentrum Nürnberg zu. Diese Hauptver
kehrsadern werden durch ein umfangreiches Staats- und 
Kreisstraßennetz wirkungsvoll ergänzt. Eine weitere Ver
besserung der Verkehrslage wird die Einbeziehung der 
Stadt Roth b. Nürnberg in das im Verdichtungsraum Nürn
berg geplante Nahschnellverkehrsnetz und der autobahn
mäßige Ausbau der Bundesstraße 2 zwischen Nürnberg und 
Roth b. Nürnberg bringen. 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4. Er liegt im Einzugsbereich 
des Oberzentrums Nürnberg/Fürth. Das Gebiet des bisheri
gen Landkreises Hilpoltstein wird im Rahmen des Regiona
len Aktionsprogrammes „Westbayerisches Ausbaugebiet" 
gefördert; es ist zudem anerkanntes Bundesausbaugebiet. 
Hauptentwicklungsachsen werden sich vor allem entlang 
der Bahnlinie Nürnberg - Treuchtlingen und der Bundes
straße 2 sowie des geplanten Rhein-Main-Donau-Kanals 
herausbilden. 

Für das Gebiet des neuen Landkreises Roth b. Nürnberg 
waren schon bisher das Straßenbauamt Nürnberg und das 
Landgericht Nürnberg-Fürth zuständig. 

II. 

Weder der Landkreis Schwabach noch der Landkreis Hil
poltstein können in ihrem gegenwärtigen Bestand erhalten 
bleiben. Der bisherige Landkreis Schwabach kommt zwar 
mit 74 763 Einwohnern der Richtzahl 80000 nahe. Zur Er
füllung der Aufgaben eines Landkreises am Rande eines 
Verdichtungsgebietes reichen aber weder seine Größe noch 
seine Leistungskraft aus. Die Einwohnerzahl und die Finanz
kraft würden sich zudem noch durch die aus dringenden 
Gründen des öffentlichen Wohls gebotenen Eingliederungen 
der Nordgemeinden in die Städte Nürnberg und Schwabach 
wesentlich verringern. Der bisherige Landkreis Hilpoltstein 
liegt mit etwa 36 000 Einwohnern weit unter dem Richtwert. 
Wegen seiner noch ungenügend entwickelten Wirtschafts
struktur fehlt es ihm zudem an der erforderlichen Leistungs
kraft. 

Für die Zusammenfassung der Kerngebiete der bisherigen 
Landkreise Schwabach und Hilpoltstein sprechen die be
stehenden sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungsbe
ziehungen der Gebietsteile untereinander und zu den Städ
ten Schwabach und Nürnberg, weiterhin die gemeinsame 
Interessenlage am Rande des mittelfränkischen Ballungs
gebiets, die guten Verkehrsverbindungen zwischen den Ge
bietsteilen und schließlich der Gesichtspunkt, daß ein in sei
ner wirtschaftlichen Struktur ausgewogener und damit auch 
leistungsfähiger Landkreis entsteht. Der Landkreis Hilpolt
stein kann zudem mit keinem anderen Landkreis sinnvoll 
zusammengefaßt werden; insbesondere erweist sich die 
Weißenburger Alb als natürliches Hindernis für einen Zu
sammenschluß mit dem bisherigen Landkreis Weißenburg 
i. Bay. 

Im Anhörungsverfahren haben der Kreistag Hilpoltstein und 
mit Vorbehalten der Kreistag Schwabach sowie die weit 
überwiegende Zahl der Gemeinden beider Landkreise der 
vorgesehenen Lösung zugestimmt. Denkbar wäre allerdings 
auch die zusätzliche Einbeziehung der kreisfreien Stadt 
Schwabach in den neuen Landkreis. Damit würde aber das 
Schwergewicht des Kreises an den Rand verlegt und die 
Verwirklichung des landesplanerischen Ziels, Ballungsge
biete durch die Bildung von starken Zentren im Umland zu 
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entlasten, erschwert. Die Stadt Schwabach stellt zudem 
nach ihrer Siedlungs-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruk
tur einen Teil der verstädterten Zone in der Entwicklungs
achse Schwabach/Nürnberg/Fürth/Erlangen' dar, der nur 
schwer in den Landkreis zu integrieren wäre." 

Als mögliche Neugliederungsalternative wäre daneben die 
Zusammenfassung der wesentlichen Gebietsteile der bis
herigen Landkreise Schwabach, Hilpoltstein, Gunzenhausen 
und Weißenburg i. Bay. zu einem Kreis mit ca. 175000 Ein
wohner denkbar. Für eine solche Lösung hat sich der Kreis
tag Schwabach hilfsweise für den Fall ausgesprochen, daß 
der Landkreis Schwabach nicht ungeschmälert mit dem 
Landkreis Hilpoltstein zusammengelegt werden kann. Ohne 
Vorbehalt wird der „Großkreis" von dem Stadtrat Hilpolt
stein befürwortet. Gegen diese Lösung spricht jedoch, daß 
die vorgeschlagenen neuen Landkreise Roth b. Nürnberg 
und Weißenburg i. Bay. durchaus leistungsfähig sein wer
den. Beide Landkreise besitzen zudem sehr gute Entwick
lungschancen. Auch ließe sich bei dieser Lösung nur schwer 
ein für alle Landkreisteile geeigneter Sitz der Kreisverwal
tung finden. 

Die Gemeinde Mühlstetten wird wegen ihrer Verflechtungen 
mit den Gemeinden Georgensgmünd und Röttenbach dem 
Landkreis zugeteilt. Die Gemeinde und der Kreistag des 
Landkreises Weißenburg i. Bay. sind mit dieser Zuordnung 
einverstanden. 

Die Gemeinden Enderndorf und Fünfbronn werden dem 
Landkreis unter dem Gesichtspunkt einer zweckmäßigen 
künftigen gemeindlichen Neugliederung zugeordnet. Die 
Gemeinden grenzen an den zentralen Ort Spalt und kön
nen sinnvoll nur zusammen mit der Stadt Spalt eine neue 
Verwaltungseinheit auf der gemeindlichen Ebene bilden. 
Die Gemeinde Enderndcirf wird zudem durch den geplanten 
Brombachspeicher (Vorsperre lgelsbach) von Nachbarge
meinden im zukünftigen Landkreis Weißenburg i. Bay. ge
trennt. Den Forderungen dieser Gemeinden und der Kreis
tage der Landkreise Gunzenhausen und Weißenburg i. Bay. 
auf Zuordnung zum neuen Landkreis Weißenburg i. Bay. 
kann deshalb nicht Rechnung getragen werden. 

Von der Eingliederung der Gemeinden Kammerstein, Prünst, 
Volkersgau und der Gemeindeteile Neppersreuth, Poppen
reuth und Günzersreuth der Gemeinde Günzersreuth in die 
Stadt Schwabach, die von der Stadt und diesen Gemeinden 
beantragt wurde, wird gegenwärtig abgesehen, weil da
durch eine weitreichende Vorentscheidung für die gemeind
liche Neuordnung im Westen der Stadt Schwabach getroffen 
werden würde. Eine sachgerechte Neugliederung in diesem 
Raum läßt sich nur dadurch erreichen, daß entweder die 
Mehrzahl der dort gelegenen Gemeinden in die Stadt 
Schwabach eingegliedert oder zu einer größeren, den Zie
len der gemeindlichen Neugliederung entsprechenden Ver
waltungseinheit zusammengeschlossen werden. Wollte man 
die genannten Gemeinden ihrem Antrag entsprechend jetzt 
in die Stadt Schwabach eingemeinden, dann bliebe den an
deren Gemeinden auf längere Sicht ebenfalls nur diese Zu
ordnung übrig. 

Die vom Bezirl\stag Mittelfranken und dem Kreistag des 
Landkreises Hilpoltstein geforderte Zuordnung des Raumes 
Freystadt zum neuen Landkreis Roth b. Nürnberg muß unter
bleiben, weil diese Gemeinden erhebliche Verflechtungsbe
ziehungen mit der Stadt Neumarkt i. d. OPf. aufweisen. 

Die Stadt Roth b. Nürnberg bietet sich wegen ihrer zentralen 
Lage als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung an. Sternför
mig in das Kreisgebiet ausstrahlende Bundes-, Staats-. und 
Kreisstraßen gewährleisten eine gute und schnelle Verbin
dung zu allen Gemeinden. 

Zu§ 23 Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Weißenburg i. Bay. 

Weißenburg i. Bay. 

88190 

972 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Solnhofen 
Hechlingen 
Altenmuhr 

90 Einw./qkm 

96 

30km 
35km 

20 km 
26 km 
27 km 

absolut 11148914 DM 
je Einwohner 126 DM 

Der neue Landkreis Weißenburg i. Bay. umfaßt das Gebiet 
der bisherigen Landkreise 

Weißenburg i. Bay. mit Ausnahme der Gemeinde Mühlstetten, 

Gunzenhausen mit Ausnahme der Gemeinden Biederbach, 
Enderndorf, Fünfbronn, Gerbersdorf, Hirschlach, lsmanns
dorf, Merkendorf, Mitteleschenbach, Reutern, Selgenstadt, 
Steinhart und Wolframs-Eschenbach, 

der bisher kreisfreien Stadt Weißenburg i. Bay. und 

der Gemeinden Gundelsheim, Möhren (bisher LKr. Donau
wörth), Biburg und Wengen (bisher LKr. Hilpoltstein). 

Das Kreisgebiet ist landschaftlich reich gegliedert. Natur
räumlich gehört es in seinem östlichen und südlichen Be
reich zur Frankenalb, im nördlichen Bereich zum Mittel
fränkischen Becken. Die Altmühl durchzieht den neuen 
Landkreis von Nordwesten nach Südosten. 

Der neue Landkreis mit seiner vorwiegend fränkischen Be
völkerung auf alemannischer Siedlungsgrundlage bildet in 
vieler Hinsicht bereits historisch eine Raumeinheit. Der bis~ 
herige Landkreis Gunzenhausen gehörte bis Ende des 18. 
Jahrhunderts zum brandenburgisch-ansbachischen Herr
schaftsgebiet, ebenso der Westteil des bisherigen Landkrei
ses Weißenburg i. Bay. mit Treuchtlingen und der Land
gürtel um die Reichsstadt Weißenburg. Im Verband der 
Markgrafschaft wandte sich das gesamte Gebiet einschließ
lich der Freien Reichsstadt Weißenburg der Reformation zu. 
Aus der Aufnahme fürstbischöflich-eichstättischen Gebiets 
mit dem Hauptort Pleinfeld und dem deutschordenschen 
Herrschaftsgebiet mit Ellingen und Absberg beim Übergang 
der markgräflichen Gebiete an Bayern erklärt sich der ka
tholische Bevölkerungsteil. 

Der Landkreis ist in weiten Teilen, vcir allem im Gebiet der 
Weißenburger Alb und im Gebiet des Hahnenkamms, dünn 
besiedelt. Die Siedlungsschwerpunkte liegen überwiegend 
in den Tälern der Altmühl und der Schwäbischen Rezat. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist zwar sehr unter
schiedlich aber insgesamt ausgewogen. Im bisherigen 
Landkreis Gunzenhausen sowie in großen Teilen des Land
kreises Weißenburg i. Bay. überwiegt die Landwirtschaft. 
Die Wirtschaftsstruktur des südlichen und östlichen Teils 
des bisherigen Landkreises Weißenburg i. Bay. ist durch die 
Steinindustrie geprägt. Einen bedeutsamen Industriestand
ort mit beachtlicher Wirtschaftskraft stellt die Stadt Weißen
burg i. Bay. dar. Eine zunehmende industriell-gewerbliche 
Entwicklung zeigt sich darüber hinaus in den Städten Gun
zenhausen, Treuchtlingen, Pappenheim, im Markt Pleinfeld 
und in den Gemeinden Solnhofen und Langenaltheim. 
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Nahezu im gesamten Kreisgebiet wird in Zukunft der Frem
denverkehr einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellen. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich schon heute das Hah~ 
nenkammgebiet und das Altmühltal. Der Brombachspeicher 
und das Ausgleichsbecken Altmühltal, die in absehbarer Zeit 
im Norden des Landkreises entstehen, werden neue Anzie
hungspunkte .sein. Diese Vorhaben lassen bei dem wach
senden Bedarf an Naherholungsmöglichkeiten erwarten, daß 
sich der Landkreis Weißenburg i. Bay. vor allem als Nah
erholungsgebiet weiter günstig entwickeln wird. 

In seinen äußeren und inneren Verkehrsbeziehungen ist der 
Landkreis gut erschlossen. Vom Eisenbahnknotenpunkt 
Treuchtlingen aus verlaufen Hauptbahnlinien nach Nürn-

. berg, Ingolstadt, Augsburg und Würzburg. In Gunzenhausen 
kreuzen sich die Bahnlinie Augsburg - Würzburg mit der 
Strecke Nördlingen - Pleinfeld und die Bundesstraße 13 
(Ansbach - Ingolstadt) mit der Bundesstraße 466 (Nörd
lingen - Schwabach) und der Staatsstraße 2222 (Feucht
wangen - Pleinfeld). Bei Weißenburg i. Bay. schneiden sich 
die beiden für den Kreis wichtigsten Hauptverkehrsstraßen, 
die Bundesstraße 2 (Augsburg - Nürnberg) und die Bundes
straße 13 (Ansbach - Ingolstadt). 

Das gesamte Gebiet des neuen Landkreises liegt innerhalb 
des Regionalen Aktionsprogramms „Westbayerisches Aus
baugebiet". Der Landkreis Gunzenhausen und die Gemein
den Biburg und Wengen (bisher LKr. Hilpoltstein) sind an
erkannte „ Bundesausbaugebiete". 

Der Landkreis gehört nach dem Vorschlag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen vom Mai 1971 zur Region 4, 

Der östliche Teil des Landkreises liegt im Einzugsbereich 
des Oberzentrums Nürnberg·. Im westlichen Teil überlagern 
sich die Einzugsbereiche der Städte Nürnberg und Ansbach. 
Entwicklungsachsen werden sich entlang der vorhandenen 
Verkehrsbänder herausbilden, so entlang der Bundesstraße 
2 bzw. der Bahnlinie Nürnberg - Treuchtlingen von Plein
feld über Weißenburg i. Bay. nach Treuchtlingen und ent
lang der Bundesstraße 13, bzw. der Bahnlinie Ansbach -
Treuchtlingen von Gunzenhausen über Treuchtlingen nach 
Pappenheim. 

Für das Gebiet des neuen Landkreises sind bisher schon 
das Wasserwirtschaftsamt Weißenburg i. Bay. und das Ver
messungsamt Weißenburg i. Bay. zuständig. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Weißenburg i. Bay. und Gunzen
hausen können wegen ihrer geringen Größe und Leistungs
fähigkeit nicht für sich allein erhalten bleiben. Auch die 
Stadt Weißenburg i. Bay. ist nicht leistungsstark genug, um 
kreisfrei bleiben zu können. Erst mit der Zusammenfassung 
der Landkreise Gunzenhausen und Weißenburg i. Bay. und 
der Eingliederung der Stadt Weißenburg i. Bay. entsteht ein 
Landkreis mit etwa 88 000 Einwohnern, der eine ausreichen
de finanzielle Leistungs- und Verwaltungskraft aufweist. Für 
die Zusammenfassung gerade dieser Gebiete sprechen die 
einheitliche Interessenlage, n.aturräumliche Gegebenheiten, 
die gute innere Verkehrserschließung, die ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur, aber auch die aufgezeigten historischen 
und stammesmäßigen Bindungen. 

Eine Neugliederungsalternative wäre die Zusammenfassung 
der vorgesehenen Landkreise Weißenburg i. Bay. und Roth 
b. Nürnberg zu einer noch größeren Verwaltungseinheit. 
Die Gründe, die gegen diese Lösung sprechen, ergeben 
sich aus der Begründung zu § 23 Nr. 6 (Landkreis Roth b. 
Nürnberg). 

Die vom Kreistag Gunzenhausen im Anhörungsverfahren 
geforderte Einbeziehung des östlichen Teils des bisherigen 

Landkreises Dinkelsbühl und des Raumes Arberg (bisher 
LKr. Feuchtwangen) könnte ebenfalls in Betracht gezogen 
werden. 

Gegen diese Lösung spricht aber, daß die Landkreise Din
kelsbühl und Feuchtwangen ohne zwingenden Grund und 
gegen den Willen der Kreistage geteilt werden müßten. 
Dazu kommt, daß die Zuordnung des Raumes Wassertrü
dingen zusammen mit dem übrigen Gebiet des Landkreises 
Dinkelsbühl zum Landkreis Ansbach den Neugliederungs
zielen besser entspricht, weil dieser Raum stark nach Ans
bach ausgerichtet ist. 

Die Kreistage Weißenburg i. Bay. und Gunzenhausen sowie 
die überwiegende Zahl der Gemeinden haben sich für die 
vorgesehene Lösung ausgesprochen. Der Kreistag .Gunzen
hausen hat jedoch auch die Zuordnung der Stadt Spalt und 
ihres Umlands (bisher LKr. Schwabach) gefordert. Dem kann 
jedoch nicht gefolgt werden, weil dieses Gebiet in stärke
rem Maße auf die Zentren Roth b. Nürnberg und Schwabach 
ausgerichtet [st. Auch der weiteren Forderung des Kreis
tages Gunzenhausen, den nördlichen Teil des bisherigen 
Kreisgebiets mit den Gemeinden im Raum Wolframs-Eschen
bach/Merkendorf beim neuen Landkreis Weißenburg i. Bay. 
zu belassen, kann nicht Rechnung getragen werden. Die 
Zuordnung dieser Gemeinden zum Landkreis Ansbach ist 
sachgerecht, weil diese neben ihren Verflechtungsbeziehun
gen zur Stadt Gunzenhausen stärkere soziale und wirt
schaftliche Bindungen zum Zentrum Ansbach aufweisen. 
Zudem haben sich acht der insgesamt neun Gemeinden für 
die Eingliederung in den LandkreisAnsbach ausgesprochen. 

Der Stadtrat Weißenburg i. Bay. hat der Eingliederung in 
den Landkreis zugestimmt. 

Die Zuteilung der Gemeinden Gundelsheim und Möhren und 
der Gemeinden Biburg und Wengen ist notwendig, um eine 
zweckmäßige Gemeindeneugliederung zu ermöglichen. Die 
Gemeinde Wengen ist mit dieser Zuordnung einverstanden, 
die Gemeinde Biburg wünscht dagegen die Eingliederung 
in den Landkreis Roth b. Nürnberg. Sie wird dabei vom 
Kreistag des Landkreises Hilpoltstein unterstützt: 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Wei
ßenburg i. Bay. vorgesehen, weil sie im neuen Kreisgebiet 
zentraler liegt als die hierfür ebenfalls in Betracht kom
mende Stadt Gunzenhausen. Der vorläufige Name des Land
kreises ergibt sich aus dem Kreissitz. 

Zu§24 

Die dem neuen Landkreis Lauf a. d. Pegnitz zugeordneten 
Gemeindeteile (vgl. Begründung zu § 23 Nr. 4) können nicht 
selbständig bleiben, sondern müssen einer Gemeinde ein
gegliedert werden. Hierfür kommen nur die Gemeinden Al
feld und Heldmannsberg in Frage. Die Gemeinde Geberts
hofen ist mit der Abtrennung des Gemeindeteils Nonnhof 
einverstanden. Die Gemeinde Fürnried widerspricht der 
Ausgliederung der Exklave Hofstetten und fordert die 
Herstellung eines zusammenhängenden Gemeindegebiets 
durch Abtrennung von Gebietsteilen der Gemeinde Held
mannsberg. 

Regierungsbezirk Unterfranken 

Zu §27 Nr.1 

Kreisfreie Stadt 
Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Bevölkerungsdichte 
Steuerkraft 1971 

Aschaffenburg 

55193 

49qkm 
1117 Einw./qkm 

absolut 16577286 DM 
je Einwohner 295 DM 
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Die kreisfreie Stadt Aschaffenburg bleibt in ihrem bisherigen 
Gebietsstand unverändert erhalten .. Ihre geographische Lage 

· - mitten im westlich des Spessarts gelegenen bayerischen 
Untermaingebiet - macht sie zum natürlichen Mittelpunkt 
für diesen Raum. 

Die zentrale Bedeutung der Stadt wird durch ihre Arbeits
platzfunktion und ihren Charakter als Industriestandort 
unterstrichen. Zur Deckung ihres Arbeitskräftebedarfs ist die 
Stadt in hohem Maß auf den sie umgebenden Landkreis 
angewiesen. Im Oktober 1968 hatte sie einen positiven 
Pendlersaldo von 19 200 Einwohnern. Bei dem Arbeitsplatz
angebot tritt der tertiäre Bereich und damit auch die Dienst
leistungsfunktion der Stadt für ihr Umland immer stärker in 
Erscheinung (z. B. Gesundheitswesen). 

Aschaffenburg ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die 
Stadt liegt an der Bundesautobahn Nürnberg-Frankfurt, an 
den Bundesstraßen 8, 26 und 469 sowie an den überregio
nalen Bundesbahnstrecken Frankfurt-Würzburg-München 
und Frankfurt-Wertheim-Ulm. Über den Hafen Leider ist die 
Stadt auch an die Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau 
angeschlossen. 

Die Stadt liegt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung, die sich 
am Main entlang zieht. Aufgrund ihrer vielfältigen zentralört
lichen Einrichtungen, ihrer Wirtschaftskraft und Verkehrsbe
deutung ist sie in den Programmen Bayern 1 und II als 
Mittel- bzw. mögliches Oberzentrum eingestuft. 

Die Fluktuation zwischen der Stadt und ihrem Umland ist 
stark. Verflechtungen bestehen insbesondere im wirtschaft
lichen, gesundheitsmäßigen, verkehrlichen und kulturellen 
Bereich. Die verwaltungsmäßigen Beziehungen der Stadt 
mit Umlandgemeinden (Zweckverbände, Arbeitsgemein
schaften) haben dagegen - neben der Verkehrsbedienung 
..:.. nur begrenzten Umfang erreicht. Eine zusammenhängende 
Bebauung ist mit Mainaschaff gegeben. Für Entwicklungs
zwecke steht der Stadt linksmainisch noch Siedlungsgelände 
zur Verfügung. 

Die Stadt Aschaffenburg forderte im Anhörungsverfahren im 
Hinblick auf die gegebenen Verflechtungen die Eingemein
dung von Gailbach, Glattbach, Grünmorsbach, Haibach, 
Mainaschaff, Obernau, Soden und Steinbach sowie der 
gemeindefreien Gebiete Hohe Wart und Schmerlenbacher 
Wald. Die betroffenen Gemeinden lehnen die Eingemein
dung - wenn auch unterschiedlich deutlich - in Überein
stimmung mit dem Landkreis Aschaffenburg unter Hinweis 
auf eigene Leistungsfähigkeit und notwendige Lösungen 
auf der gemeindlichen Ebene ab. 

Die Gesamtbetrachtung dieser Umstände ergibt, daß eine 
Eingemeindung zum jetzigen Zeitpunkt gegen den Willen 
der betroffenen 8 Gemeinden noch nicht angebracht er
scheint. 

Eine optimale Lösung des Stadt-Umland-Problems muß der 
harmonischen Entwicklung des Gesamtraumes Aschaffen
burg (Stadt und Umland) dienen. Es ist daher angezeigt, 
zunächst abzuwarten, ob und inwieweit ein vernünftiger und 
der Entwicklung des gesamten Raumes dienender Interessen
ausgleich durch - freiwillige - Verhandlungen zwischen den 
beteiligten Kommunen in angemessener Zeit herbeigeführt 
werden kann. 

Die abschließende Prüfung und am Gesamtwohl orientierte 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche Randgemein
den in die Stadt Aschaffenburg einzugemeinden sind, wird 
deshalb noch zurückgestellt und einem gesonderten Ver
fahren vorbehalten. Der Zuschnitt des Landkreises Aschaffen
burg steht eventuellen späteren Eingemeindungen nicht 
entgegen. 

Zu §27 Nr.2 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Bevölkerungsdichte 
Steuerkraft 1971 

Schweinfurt 

58390 
33qkm 

1771 Einw./qkm 
absolut 22 076 234 DM 
je Einwohner 372 DM 

Die kreisfreie Stadt Schweinfurt bleibt in ihrem bisherigen 
Gebietsstand unverändert erhalten. 

Schweinfurt ist aufgrund seiner geographischen Lage der 
natürliche Mittelpunkt für den nördlichen und östlichen Teil 
Unterfrankens. Die Stadt ist einer der wichtigsten Industrie
standorte Bayerns; sie hat demgemäß auch die höchste 
Steuerkraft pro Einwohner unter allen kreisfreien bayeri
schen Städten. Die Industriestärke gibt der Stadt eine wich
tige Arbeitsplatzfunktion, die sich nicht nur auf die unmittel
baren Randgebiete, sondern auch auf das weitere Umland 
auswirkt. Der Schwerpunkt des Arbeitsplatzangebots liegt 
im sekundären Bereich. Die Einpendlerzahl ist hoch (1968: 
30 700). 

Schweinfurt ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt. Es 
ist über die Bundesautobahn Fulda-Würzburg, die Bundes
straßen 26, 286 und 303, sowie Staatsstraßen sehr gut er
reichbar. Dasselbe gilt für den Schienenverkehr (u. a. Bun
desbahnstrecke Würzburg-Hof). Der für die Schweinfurter 
Industrie sehr wichtige Hafen liegt an der Großschiffahrts
straße Rhein-Main-Donau. 

Die Stadt liegt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung, die sich 
am Main entlang zieht. Aufgrund ihrer zentralörtlichen Ein
richtungen, ihrer Wirtschaftskraft und Verkehrsbedeutung ist 
sie in den Programmen Bayern 1 und II als Mittelzentrum 
bzw. mögliches Oberzentrum eingestuft. 

Verflechtungen der Stadt mit dem Umland ergeben sich vor 
allem aus dem, Arbeitsplatzangebot (Stadt als Arbeitsort, 
Umland als Wohnorte). Sie sind wirtschaftlicher, verkehr
licher und auch kultureller Art. Siedlungsmäßige Verflech
tungen und Verbindungen im Versorgungsbereich (Strom, 
Wasser, Abwässer) bestehen mit mehreren Randgemein
den. 

Im Anhörungsverfahren forderte die Stadt wegen dieser Ver
flechtungen die Eingemeindung der Gemeinden Dittelbrunn, 
Niederwerrn und Sennfeld und, falls von der Gemeinde 
selbst gewünscht, der Gemeinde Mainberg. Die betroffenen 
Gemeinden lehnen mit Ausnahme von Mainberg, wo sich 
der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für, die Bevölkerung 
aber gegen die Eingemeindung nach Schweinfurt ausge
sprochen hat, eine Eingemeindung ab; der Landkreis 
Schweinfurt hat sich einer ausdrücklichen Stellungnahme 
enthalten. Die von der Gemeinde Zell gewünschte Einge
meindung wird von der Stadt Schweinfurt abgelehnt. 

Die Gesamtbetrachtung dieser Umstände ergibt, daß eine 
Eingemeindung zum jetzigen Zeitpunkt gegen den Willen 
der Gemeinden Dittelbrunn, Niederwerrn und Sennfeld noch 
nicht angebracht erscheint. 

Eine optimale Lösung des Stadt-Umland-Problems muß der 
harmonischen Entwicklung des Gesamtraumes Schweinfurt 
(Stadt und Umland) dienen. Es ist daher angezeigt, zunächst 
abzuwarten, ob und inwieweit ein vernünftiger und der Ent
wicklung des gesamten Raumes dienerider Interessenaus
gleich durch - freiwillige - Verhandlungen zwischen den be
teiligten Kommunen in angemessener Zeit herbeigeführt 
werden kann. 

Die abschließende Prüfung und am Gesamtwohl orientierte 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche Randgemein-
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den in die Stadt Schweinfurt einzugemeinden sind, wird 
deshalb noch zurückgestellt und einem gesonderten Ver
fahren vorbehalten. Das gilt auch im Fall der Gemeinden 
Mainberg und Zell, deren Eingliederung in die Stadt Schwein
furt unter Berücksichtigung des Zusammenhangs mit ande
ren Randgemeinden zu sehen ist. Der Zuschnitt des Land
kreises Schweinfurt steht eventuellen späteren Eingemein
dungen nicht entgegen. 

Zu§ 27 Nr. 3 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Würzburg 

117147 

57qkm 

2060 Einw./qkm 

absolut 30162 706 DM 
je Einwohner 251 DM 

Würzburg - mit fast 120000 Einwohnern die einzige Groß
stadt des Regierungsbezirks Unterfranken - bleibt in ihrem 
bisherigen Gebietsstand unverändert erhalten. Aufgrund 
ihrer zentralen Lage zwischen den Mittelgebirgen Spessart, 
Rhön und Haßberge/Steigerwald ist sie der natürliche geo
graphische Mittelpunkt Unterfrankens. 

Die Stadt hat eine sehr hohe zentrale Bedeutung. Vor allem 
erfüllt sie für das gesamte Umland in starker Konzentration 
Arbeitsplatzfunktion. 1968 hatte die Stadt 35600 Einpendler. 
Der Schwerpunkt der Arbeitsplätze liegt eindeutig im ter
tiären Bereich. Die generelle Wachstumsdynamik dieses Wirt
schaftssektors läßt eine weitere Zunahme der Dienstlei
stungsbeschäftigten und damit eine weitere Verdichtung der 
Arbeitsplätze in der Kernstadt wie auch eine Bevölkerungs
verdichtung im Nahbereich erwarten. 

Neben dem Arbeitsplatzangebot verfügt die Stadt Würzburg 
mit der Universität und einer Reihe von Hochschulen, Fach
hochsc;hulen, Fachschulen und einer Fülle weiterführender 
Schulen über ein breit gefächertes Bildungssystem. Im Ge-

. sundheitsbereich versorgen die in der Stadt gelegenen Uni
versitäts- und freien gemeinnützigen Kliniken das gesamte 
Umland. 

Würzburg ist außerdem ein Verkehrsknotenpunkt ersten Ran
ges. Die Stadt liegt an der Bundesautobahn Nürnberg-Frank
furt, an den Bundesstraßen 8, 13, 19 und 27 sowie an den 
Bundesbahnstrecken Hamburg-München, Frankfurt-Nürn
berg, Stuttgart-Würzburg und Würzburg-Bamberg. Die Groß
schiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau führt ebenfalls über 
Würzburg. Der Bau der Autobahnen Würzburg-Heilbronn und 
Würzburg-Ulm-Kempten wird die Verkehrssituation zusätz
lich verbessern. 

Die Stadt liegt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung, die sich 
am Main entlang zieht. Aufgrund ihrer Ausstattung mit zen
tralörtlichen Einrichtungen (Universität, Fachkliniken, Ver
waltungsbehörden, Theater) und ·aufgrund ihrer wirtschaft
lichen Bedeutung und Verkehrssituation ist sie in den Pro
.grammen Bayern 1 und II als Oberzentrum eingestuft. 

Wegen der typischen Funktionsgliederung zwischen Stadt 
(Arbeitsplätze) und Umland (Wohnen) ist die Fluktuation zwi
schen der Stadt und ihrem Umland sehr stark. Verflechtungen 
bestehen insbesondere im wirtschaftlichen, verkehrlichen, 
gesundheitsmäßigen und kulturellen Bereich. Die verwal
tungsmäßigen Beziehungen der Stadt mit den Umlandge
meinden (Zweckverbände, Arbeitsgemeinschaften) beschrän
ken sich - neben der Verkehrsbedienung - im wesentlichen 
auf den Zweckverband Abwasserbeseitigung Großraum Würz
burg und zum Teil auf die Versorgung mit Strom, Wasser 
und Gas. Siedlungsmäßige Verflechtungen bestehen mit meh
reren Randgemeinden. Für Wohnsiedlungszwecke stehen der 

Stadt allerdings mit dem inzwischen erschlossenen und in 
Angriff genommenen Baugebiet Heuchelhof neue Möglich
keiten offen. 

Im Anhörungsverfahren forderte die Stadt Würzburg die Ein
gemeindung von 13 Gemeinden: Gerbrunn, Höchberg, Leng
feld, Margetshöchheim, Oberdürrbach, Randersacker, Rei
chenberg, Rottenbauer, Rottendorf, Unterdürrbach, Veits
höchheim, Versbach und Zell. In einer ersten Stufe sollen 
zumindest die Gemeinden Höchberg, Versbach, Lengfeld, 
Gerbrunn, Zell, Rottenbauer und eine Teilfläche von Rotten
dorf eingemeindet werden. Die Bevölkerung der zunächst zur 
Eingemeindung vorgeschlagenen Gemeinden Höchberg und 
Versbach hat sich mit überwältigenden Mehrheiten gegen die 
Eingemeindung ausgesprochen. Der Landkreis Würzburg 
wie auch die betroffenen Gemeinden verweisen auf ihre 
eigene Leistungsfähigkeit, auf Verflechtungen mit dem Land
kreis, auf eigene Siedlungsflächen der Stadt und auf die 
Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit. 

Die Gesamtbetrachtung dieser Umstände ergibt, daß eine 
Eingemeindung zum jetzigen Zeitpunkt gegen den Willen 
der betroffenen 13 bzw. 7 Gemeinden noch nicht angebracht 
erscheint. 

Eine optimale Lösung des Stadt-Umland-Problems muß der 
harmonischen Entwicklung des Gesamtraumes Würzburg 
(Stadt und Umland) dienen. Es ist daher angezeigt, zunächst 
abzuwarten, ob und inwieweit ein vernünftiger und der Ent
wicklung des gesamten Raumes dienender Interessenaus
gleich durch - freiwillige - Verhandlungen zwischen den be
teiligten Kommunen in angemessener Zeit herbeigeführt 
werden kann. 

Die abschließende Prüfung und am Gesamtwohl orientierte 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls welche Randgemein
del'.I in die Stadt Würzburg einzugemeinden sind, wird des
halb noch zurückgestellt und einem gesonderten Verfahren 
vorbehalten. Der Zuschnitt des Landkreises Würzburg steht 
eventuellen späteren Eingemeindungen nicht entgegen . 

Zu§ 28 Nr.1 

Land.kreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz. 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Aschaffenburg 

Aschaffenburg 

144302 

686 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Albstadt 
Edelbach 
Krausenbach 
Wenigumstadt 

210 Einw./qkm 

76 

24km 
29 km 

19 km 
24km 
24km 
12 km 

absolut 20484946 DM 
je Einwohner 142 DM 

Der Landkreis Aschaffenburg umfaßt den bisherigen Land
kreis Alzenau i. Ufr. (rd. 53200 Einw.), den bisherigen Land
kreis Aschaffenburg (rd. 85 200 Einw.), die Gemeinde Rothen
buch und das gemeindefreie Gebiet Rothenbucher Forst des 
bisherigen Landkreises Lohr a. Main (rd. 1500 Einw.) und 
die Gemeinden Pflaumheim und Wenigumstadt des bisheri
gen Landkreises Obernburg (rd. 4500 Einw.). Im Norden und 
Westen ist die Landkreisgrenze mit der bayerischen Landes
grenze gegenüber Hessen identisch. 
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Naturräumlich ist der Landkreis reich gegliedert. Die vom 
Main von Süden in nordwestlicher Richtung durchflossene 
Untermainebene verbindet die Ausläufer des Reinheimer Hü
gellandes im Süden (über die Kahler Seenplatte) mit den 
südlichsten Bereichen des Ronneburger Hügellandes im Nor
den. östlich davon bildet der landschaftlich reizvolle Vordere 
Spessart den Übergang zum waldreichen Sandsteinspessart 
(Hochspessart). 

Der Siedlungsschwerpunkt des relativ dicht besiedelten 
Landkreises, der ein überdurchschnittliches Bevölkerungs
wachstum aufweist, liegt im Aschaffenburger Raum. Diese 
Entwicklung wird vorwiegend durch die Stadtumlandgemein
den getragen. Kräftige Wachstumsimpulse sind aber auch in 
den übrigen Siedlungsräumen entlang der Entwicklungs
achse „Main" (Entwicklungsachse 1. Ordnung) sowie entlang 
der Kahl zu verzeichnen. Die östlichen und nordöstlichen Teil
räume (Spessarthochlagen) sind zwar dünner besiedelt, doch 
~uch hier handelt es sich vorwiegend um Gemeinden mit 
positiver Entwicklungstendenz. 

Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises ist durch einen ho
hen lndustrialisierungsgrad bestimmt, wobei sich die Indu
strie vorwiegend auf die Räume entlang der Entwicklungs
achse „Main" und hier insbesondere auf das Gebiet um die 
Stadt Aschaffenburg konzentriert. Außerhalb des unmittel
baren Bereichs der Entwicklungsachse „Main" haben als In
dustriestandorte noch Großostheim, Waldaschaff, Laufach, 
Alzenau i. UFr., Mömbris und Schöllkrippen Bedeutung. Im 
Osten und Nordosten finden sich dagegen verhältnismäßig 
schwach strukturierte Gebiete, die eine starke Arbeitsplatz
verflechtung mtt dem Aschaffenburger Raum aufweisen. Der 
Fremdenverkehr (Naturpark Spessart) entwickelt sich erst 
allmählich zu einer wirtschaftlichen Grundlage, wobei als 
Naherholungsgebiet auch die Kahler Seenplatte Bedeutung 
hat. Die Landwirtschaft, in der nur noch etwa 10% der er
werbstätigen Bevölkerung beschäftigt sind, hat im Landkreis 
Aschaffenburg auch aufgrund der ungünstigen äußeren Pro
duktionsbedingungen nur noch ein untergeordnetes Gewicht 
und wird überwiegend im Zu- und Nebenerwerb betrieben. 

Die überregionale Verkehrsanbindung des Landkreises 
Aschaffenburg ist günstig. Die Autobahn Frankfurt-Nürnberg 
mit den Anschlußstellen Stockstadt, Aschaffenburg-West, 
Aschaffenburg-Ost, Weibersbrunn und Rohrbrunn durchzieht 
das Landkreisgebiet von Nordwesten nach Südosten; weitere 
Hauptverkehrsverbindungen stellen die Bundesstraßen 8, 
469 und 26 dar. Im Schienenverkehr ist Aschaffenburg mit 
den Strecken Frankfurt-Nürnberg sowie Aschaffenburg
Darmstadt und Aschaffenburg-Miltenberg-Wertheim ein be
deutender Verkehrsknotenpunkt. Über die Großschiffahrt
straße Rhein-Main-Donau und den Hafen Aschaffenburg ist 
der Anschluß an das überörtliche Wasserstraßennetz herge
stellt. Der lnterkontinentalflughafen Frankfurt a. Main ist über 
die Bundesautobahn schnell zu erreichen. Durch den Bau der 
geplanten Autobahn Gießen-Hanau-Aschaffenburg mit Ver
längerung als „Odenwaldautobahn", den weiteren Ausbau 

.der B 469 in Richtung Miltenberg sowi.e der Anpassung des 
Verkehrslandeplatzes Großostheim an die Bedürfnisse des 
regionalen Luftverkehrs wird das günstige überregionale 
Verkehrsangebot in Zukunft noch verbessert werden. Die 
Verkehrserschließung innerhalb des Landkreises ist ähn
lich gut, das Zentrum Aschaffenburg ist über die Bundes
straßen 8 und 26 sowie ein verhältnismäßig dichtes Netz von 
Staats- und Kreisstraßen auch von den Grenzgemeinden mit 
einem zumutbaren Zeitaufwand zu erreichen. 

Der Landkreis gehört in seiner Gesamtheit zum Einzugsbe
reich des Mittel- bzw. möglichen Oberzentrums Aschaffen
burg. Der nordwestliche Teilraum hat allerdings auch Bin
dungen und Verflechtungen zum Ballungsraum Frankfurt/ 
Offenbach/Hanau. 

Der Landkreis fällt nicht in die Regionalen Aktionsprogramm
gebiete des Bundes; er ist auch nicht Zonenrand- oder Bun
desausbaugebiet. Das Kreisgebiet liegt jedoch in seiner Ge
samtheit innerhalb des Naherholungsraumes Spessart/Oden
wald (vgl. Programm „Freizeit und Erholung" der Bayer. 
Staatsregierung). 

Zwischen den im neuen Landkreis Aschaffenburg zusammen
gefaßten Räumen bestehen vielseitige, zum Teil historisch 
gewachsene Bindungen und Beziehungen. Das Gebiet des 
Landkreises gehörte schon in der Vergangenheit zum Land
gerichtsbezirk Aschaffenburg. 

II. 

Der Landkreis Alzenau i. UFr. kann nicht erhalten bleiben. Er 
weist zwar bevölkerungsmäßig überdurchschnittliche Wachs
tumsraten auf, wird aber in einem überschaubaren Zeitraum 
den Richtwert von 80 000 Einwohnern nicht erreichen kön
nen. Darüber hinaus zählt er flächenmäßig mit ca. 260 qkm 
zu den kleinsten Landkreisen in Bayern. Die optimale Erfül
lung von bestimmten Aufgaben auf Kreisebene, die einen 
größeren Einzugsbereich erfordert (vgl. allgemeine Begrün
dung), ist demnach in Frage gestellt. Außerdem muß die 
Randlage des Landkreises im äußersten nordwestlichen 
Grenzbereich Bayerns zu Hessen, unmittelbar anschließend 
an das Ballungsgebiet um Frankfurt, berücksichtigt werden. 
Die von Ballungszentren ausgehende Sogwirkung kann eine 
selbständige Entwicklung benachbarter Räume gefährden. 
Es ist deshalb zwingend geboten, die bisherigen Landkreise 
Alzenau i. UFr. und Aschaffenburg zu verbinden, um die 
Chancen einer eigenen Entwicklung im nördlichen bayeri
schen Untermaingebiet zu festigen. Vom Wachstum, von 
der Steuerkraft wie auch von der Bevölkerungs- und Wirt
schaftsstruktur her handelt es sich bei dem neuen Landkreis 
Aschaffenburg um einen in sich relativ geschlossenen Raum. 
Das vorhandene Wirtschaftspotential ergibt zusammen einen 
leistungsstarken Landkreis, der nach Fläche und Einwohner
zahl die erforderliche breite Basis für weiträumige Planungen 
und wirtschaftlichere Verwaltung mitbringt (zum Vergleich: 
Die Hessische Staatsregierung hat im Rahmen ihres Neu
gliederungsentwurfs im Nachbarbereich einen Landkreis 
Hanau mit 156 000 und einem Landkreis Offenbach mit 281 000 
Einwohnern vorgeschlagen). Ein derart gestärkter Landkreis 
kann nicht nur dem raumordnerisch und soziologisch uner
wünschten Zerfließen des Ballungsraumes Frankfurt in das 
bayerische Untermaingebiet hinein entgegenwirken, son
dern auch eigene Positionen aufbauen und die ihm erwach
sene Brückenfunktion zwischen Bayern und Hessen besser 
erfüllen. 

Bei der Feinabgrenzung des neuen Landkreises wird künf
tigen Lösungen in gemeinde- und schulorganisatorischer Hin
sicht weitgehend Rechnung getragen. 

Die zunächst vorgesehene Zuordnung der Gemeinde Obern
au zum Landkreis Miltenberg unterbleibt entsprechend der 
Stellungnahme der Gemeinde. Innerhalb des vorgeschlage
nen Landkreises Aschaffenburg bietet sich für Obernau zwar 
keine Lösung auf der Gemeindeebene an, so daß als Alter
native nur eine Eingemeindung in die Stadt Aschaffenburg 
in Betracht kommen wird. Trotzdem soll die Gemeinde - da 
die Voraussetzungen für eine zwangsweise Eingemeindung 
jetzt nicht vorliegen - während der den Gemeinden einge
räumten Phase der Freiwilligkeit die Möglichkeit haben, 
selbst zu entscheiden. Da die für.Obernau möglichen Alter
nativen (Eingemeindung Aschaffenburg/Verwaltungseinheit 
Sulzbach) nach dem Neugliederungsvorschlag in mehrere 
Landkreise hineinwirken, kann im Rahmen freiwilliger oder 
späterer zwangsweiser Lösungen die Einbeziehung von 
Obernau in den Landkreis Aschaffenburg nach beiden Rich
tungen korrigiert werden. Die vom Landkreis Aschaffenburg 
geforderte Zuordnung des gesamten Nahbereichs Sulzbach 
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a. Main zum Landkreis Aschaffenburg entspricht nicht den 
sachlich begründbaren eindeutigen Stellungnahmen der be
troffenen Gemeinden. 

Die dem Landkreis Aschaffenburg zugeordneten Gemeinden 
Pflaumheim und Wenigumstadt des bisherigen Landkreises 
Obernburg gehören zum Nahbereich Großostheim und sind, 
wie auch ihre Voten ausweisen, überwiegend nach Aschaf
fenburg orientiert. 

Die Eingliederung der Gemeinde Rothenbuch des bisherigen 
Landkreises Lohr a. Main in den Landkreis Aschaffenburg 
erfolgt aus gemeindeorganisatorischen Gründen. Hier ist eine 
sinnvolle Lösung zusammen. mit Waldaschaff und Weibers
brunn·möglich. Mit der Gemeinde Rothenbuch wird auch d.as 
gemeindefreie Gebiet Rothenbucher Forst dem Landkreis 
Aschaffenburg angegliedert, eine Lösung, die den forstorga
nisatorischen Überlegungen im fraglichen Raum entspricht. 

Die Gemeinden Krommenthal, Neuhütten und Wiesthal wer
den entgegen dem Vorschlag im 2. Anhörungsverfahren nicht 
dem Landkreis Aschaffenburg zugeordnet, sondern verblei
ben ihren Stellungnahmen entsprechend im Landkreis Mit
telmain, weil auch bei dieser Lösung eine sinnvolle gemeind
liche Einheit (mit Partenstein) möglich ist. 

Die Gemeinde Wiesen, die in jedem Falle sehr peripher liegt 
und für die gemeindeorganisatorisch innerhalb des Land
kreises Aschaffenburg mehrere Alternativen denkbar wären, 
hat auf der Gemeindeebene ihre Verflechtungen mit Fram
mersbach hervorgehoben und einer Zuordnung zum Land
kreis Aschaffenburg nur für den Fall zugestimmt, daß Lohr 
a. Main nicht Kreissitz bleibt. Die endgültige Bestimmung des 
Kreissitzes im neuen Landkreis Mittelmain wird aber erst 
nach Anhörung des neuen Kreistages erfolgen. Die Ge
meinde Wiesen verbleibt daher - mit dem Forstbezirk Wie
sen - wunschgemäß im Landkreis Mittelmain. Die erwogene 
Verwaltungseinheit mit Frammersbach ist sachlich vertret-
bar. · 

Die zukünftige Entwicklung des Landkreises wird sich - wie 
bisher - vorwiegend auf dem industriell-gewerblichen Sektor 
im Bereich der vorhandenen Standorte vollziehen. Die Ent
wicklung der übrigen Gebiete wird weitgehend von der Ver
besserung der Ausstattung der zentralen Orte und den dar
aus resultierenden Impulsen für das Umland abhängen. Die 
Landwirtschaft wird im Zuge des Strukturwandels weiterhin 
an Bedeutung verlieren. Im tertiären Bereich sind dagegen 
vor allem auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs (Naturpark 
Spessart) neue A_nsatzpunkte für die Zukunft erkennbar. Hier
bei ist auch mit zunehmender Bedeutung des Naherholungs
verkehrs zu rechnen. Als konkrete Maßnahme in diesem 
Sinne ist ein großräumiges Freizeit- und Erholungsgebiet 
(Freizeitzentrum Vorspessart) im Raum zwischen Kahl a. 
Main, Hörstein, Wasserlos und Oettingen a. Main geplant. 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat sich die Mehrheit 
der Gemeinden des bisherigen Landkreises Alzenau unter 
Hinweis auf dessen Leistungs- und Funktionsfähigkeit für 
die Erhaltung dieses Landkreises ausgesprochen. Im Grenz
bereich zum bisherigen Landkreis Aschaffenburg besteht je
doch mit der vorgesehenen Zuordnung weitgehend Einver
ständnis. Den vorgetragenen Wünschen nach Erhalt der Selb
ständigkeit des Landkreises Alzenau i. UFr. kann im Hinblick 
auf die b~reits da~gelegten Gründe nicht entsprochen wer
den. Die Gemeinden des bisherigen Landkreises Aschaffen
burg haben sich (mit Ausnahme von Waldaschaff) mit dem 
Verordnungsentwurf einverstanden erklärt. Dies gilt auch für 
die Gemeinden Pflaumheim und Wenigumstadt des bisheri
gen Landkreises Obernburg a. Main. Die Gemeinde Rothen
buch (bisheriger Landkreis Lohr a. Main) hat im Anhörungs
verfahren keine eindeutige Stellungnahme abgegeben. Es 
kann jedoch unterstellt werden, daß mit der Zuordnung nach 
Aschaffenburg Einverständnis besteht. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung kommt wegen ihrer 
Größe und Bedeutung auf wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiet die kreisfreie Stadt Aschaffenburg in Betracht. Die 
Stadt liegt verkehrsgünstig im neuen Landkreis und ist von 
allen Gemeinden in einem zumutbaren zeitlichen Aufwand zu 
erreichen. 

Als Name des Landkreises bietet sich zunächst nur „Land
kreis Aschaffenburg" an. 

Zu §28 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Bad Kissingen 

Bad Kissingen 

104765 

1164qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Motten 
Theinfeld 
Gauaschach 
Dittlofsroda 

90 Einw./qkm 

105 

26 km 
46km 

40km 
24km 
29 km 
30 km 

absolut 12467788 DM 
je Einwohner 118 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen kreisfreien 
Stadt Bad Kissingen (rd. 12500 Einw.) sowie das Gebiet der 
bisherigen Landkreise Bad Kissingen mit Ausnahme des ge
meindefreien Gebiets Jeusing (rd. 46 200 Einw.), Bad Brük
kenau (rd. 19100 Einw.) und Hammelburg mit Ausnahme der 
Gemeinden Wasserlosen und Greßthal (rd. 26300 Einw.). Hin
zu kommt die Gemeinde Gauaschach (rd. 700 Einw.) aus dem 
bisherigen Landkreis Karlstadt. Aus dem bisherigen Land
kreis Gemünden a. Main werden die Gebietsteile der Ge
meinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld sowie 
aus dem bisherigen Landkreis Karlstadt das Gebiet der Ge
meinde Bonnland (abgesiedelt) und der Gebietsteil der Ge
meinde Münster, die im Truppenübungsplatz Hammelburg 
liegen,.in den Landkreis eingegliedert. 

Die Landkreisgrenze ist im Nordwesten mit der bayerischen 
Landesgrenze zu Hessen identisch. 

Im Nordwesten des neuen Landkreises ist das naturräumliche 
Bild von der Hochfläche der Hohen Rhön geprägt, an die sich 
weiter südlich das vorwiegend mit Wald bedeckte Buntsand
stein-Hochland der Südrhön anschließt. Im Süden erstrecken 
sich die Ausläufer der fruchtbaren Wem-Lauer-Platte in den 
neuen Landkreis. 

Die Siedlungsschwerpunkte des insgesamt relativ dünn be
siedelten Landkreises finden sich im Bereich der bisherigen 
Kreisstädte Bad Kissingen, Bad Brückenau und Hammel
burg. Eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigen auch die 
Gemeinden längs der Achse Hammelburg/Bad Kissingen/ 
Münnerstadt. Der nordwestliche Teilraum des Landkreises 
(Hohe Rhön) ist wesentlich dünner besiedelt. Zum Teil wei
sen die Gemeinden dort eine stagnierende bzw. leicht rück
läufige Entwicklungstendenz auf. 

Die Struktur des neuen Landkreises wird maßgeblich von den 
Dienstleistungsbereichen in Bad Kissingen und Bad Brücken
au bestimmt. Daneben spielt in einigen Gebieten, trotz teil
weise nicht sehr günstiger äußerer Produktionsbedingungen, 
die Landwirtschaft eine gewisse Rolle. 
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Längs der Saale ist von Münnerstadt über Bad Kissingen bis 
Hammelburg ein Industrieband entstanden, das durch den 
Industriestandort Bad Brückenau ergänzt wird. Insgesamt 
handelt es sich um noch entwicklungsfähige Räume. Einen 
besonderen Akzent besitzt der neue Landkreis durch die 
Staatsbäder Bad Kissingen, Bad Brückenau und Bad Bocklet, 
die eine gute Fremdenverkehrsbasis darstellen. Mit Wild
flecken und Hammelburg befinden sich zwei bedeutende 
Garnisonsstandorte und Truppenübungsplätze im Landkreis. 

Die überregionale Verkehrsanbindung des Landkreises ist 
nicht ungünstig. Die Autobahn Würzburg-Fulda mit den An
schlußstellen Hammelburg/Bad Kissingen, Bad Brückenau/ 
Wildflecken und Bad Brückenau/Volkers durchzieht das Land
kreisgebiet von Süd-Osten nach Nord-Westen. Weitere Haupt
verkehrslinien sind die Bundesstraßen 27, 286, 287 und 19, 
die die Verbindung zum nördlichen und zentralen Unter
franken herstellen. Im Schienenverkehr ist der Landkreis 
über die Strecken Schweinfurt-Ebenhausen-Bad Kissingen, 
Schweinfurt-Ebenhausen-Bad Neustadt, Gemünden-Ham
melburg-Bad Kissingen und Gemünden-Jossa-Wildflecken 
erschlossen. Die zukünftige verkehrsmäßige Entwicklung im 
neuen Landkreis wird vor allem auf einen großzügigen Aus
bau der Querverbindungen zu den regionalen und überregio
nalen Verkehrsverbindungen (Autobahn und Bundesstraßen) 
abstellen müssen. Regional ist der Landkreis mit einem rela
tiv dichten Netz von Staats- und Kreisstraßen überzogen. 

Der Landkreis gehört im wesentlichen zum Einzugsbereich 
des Mittel- bzw. möglichen Oberzentrums Schweinfurt, wird 
jedoch oberzentral in Teilbereichen auch durch Würzburg 
überlagert. Er fällt in das Regionale Aktionsprogramm- und 
Bundesausbaugebiet. Die Teilräume, die durch die bisherigen 
Landkreise Bad Brückenau und Bad Kissingen gebildet wer
den, sind außerdem Zonenrandgebiet. 

Mit Ausnahme des südlichen Teiles des bisherigen Land
kreises Hammelburg und des östlichen Bereiches des bishe
rigen Landkreises Bad Kissingen liegt der Landkreis inner
halb des Naherholungsraumes Rhön (vgl. Programm „Freizeit 
und Erholung" der Bayer. Staatsregierung). 

II. 

Die im neuen Landkreis Bad Kissingen zusammengeführten 
bisherigen Landkreise Bad Kissingen, Bad Brückenau und 
Hammelburg sowie die kreisfreie Stadt Bad Kissingen kön
nen als selbständige Einheiten nicht erhalten bleiben, da sie 
die Richtwerte von 80 000 Einwohnern (Landkreise) bzw. 
50000 Einwohnern (kreisfreie Städte) auch in einem länger
fristigen Zeitraum nicht erreichen werden. Die Zusammen
fügung der bisherigen Landkreise Bad Brückenau und Bad 
Kissingen schafft einen „Bäderlandkreis", der im Fremden
verkehr eine gemeinsame Basis hat. Eine andere Zuordnung 
des bisherigen Landkreises Bad Brückenau erscheint nicht 
sinnvoll. Sie würde der mittelzentralen Bedeutung von Bad 
Kissingen nicht gerecht. In einem etwaigen Landkreis Bad 
Brückenau/Hammelburg oder in einem Landkreis Bad Brük
kenau/Hammelburg/Gemünden a. Main ließe sich kaum ein 
natürliches Zentrum bilden, von dem die erforderlichen wirt
schaftlichen Impulse ausgehen könnten. Seine Steuerkraft 
wäre niedriger als die des nunmehr vorgesehenen Landkrei
ses. Die Richtwerte würden - wie bei den sich dann ergeben
den Nachbarlandkreisen - nicht erreicht. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, daß schon in der Vergangenheit die Land
kreise Bad Brückenau und Gemünden a. Main nur in be
grenztem Umfang Wachstumstendenzen zu verzeichnen hat
ten. Demgegenüber läßt die Vereinigung der Landkreise Bad 
Brückenau, Bad Kissingen und Hammelburg mit der Stadt 
Bad Kissingen einen Landkreis entstehen, der sich strukturell 
sinnvoll ergänzt, zumal im Raum Hammelburg eine stärkere 
gewerblich-industrielle Entwicklung denkbar ist. 

Bei der Feinabgrenzung des neuen Landkreises wird sozio
und verwaltungsökonomischen Beziehungen wie auch künf
tigen Lösungen auf der Gemeindeebene Rechnung getragen. 
Die Zuordnung der Gemeindegruppe Maßbach zum Land
kreis Bad Kissingen ist überwiegend durch das Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens begründet. Vom eindeutigen Votum 
der Gemeinden abgesehen, war zu berücksichtigen, daß be
achtliche wirtschaftliche Beziehungen zum jetzigen Landkreis 
Bad Kissingen, insbesondere zum Raum Münnerstadt be
stehen, wenngleich die starke arbeitsplatzmäßige Verflech
tung zum Industriezentrum Schweinfurt nicht zu übersehen 
ist. Von Bedeutung sind aber auch die schulischen und kul
turellen Verbindungen zum Landkreis Bad Kissingen. Die 
Zuordnung des gemeindefreien Gebiets Jeusing zum Land
kreis Schweinfurt ist aus forstorganisatorischen und -wirt
schaftlichen Gründen veranlaßt. Das Gebiet kann in eine Ge
meinde des Landkreises Schweinfurt sinnvoll eingemeindet 
werden. 

Die Gemeinde Gauaschach ist dem Landkreis Bad Kissingen 
wegen ihrer wirtschaftlichen Beziehungen und der arbeits
platzmäßigen Verflechtungen mit der Stadt Hammelburg 
(Truppenübungsplatz, gemeinsame Grenze) einzugliedern. 
Diese Lösung erscheint überzeugender und den tatsächlichen 
Beziehungen mehr entsprechend als die Orientierung nach 
Arnstein. überdies hat die Gemeinde Gauaschach ihr Votum 
für den Landkreis Mittelmain vom Kreissitz in Karlstadt ab
hängig gemacht, die Staatsregierung beläßt es aber bei ihrem 
Vorschlag (vorläufiger Kreissitz Lohr a. Main). 

Zu dem abgemarkten Truppenübungsplatz Hammelburg mit 
insgesamt rd. 39 qkm gehören auch Gebietsteile der Ge
meinden Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld - bis
heriger Landkreis Gemünden a. Main - mit ca. 5 qkm, der 
Gemeinde Münster sowie das gesamte Gebiet der Gemeinde 
Bonnland (abgesiedelt) - bisheriger Landkreis Karlstadt -
mit ca. 9 qkm. Die Zuteilung des gesamten Truppenübungs
platzes Hammelburg zu einem Landkreis ist aus verwaltungs
ökonomischen Gründen zwingend geboten, auch wenn die 
Gemeinden Höllrich und Münster nicht zustimmen. Das Ge
biet des Truppenübungsplatzes ist mit Grenzsteinen abge
markt. Die Zuteilung des Gebietes entlang der vermarkten 
Grenze kann ohne besondere vermessungstechnische Vor
arbeiten verfügt werden. 

Der Landkreis Bad Kissingen liegt' mit seinem gesamten Um
griff im Raumordnungsplangebiet „ Bayer. Rhön", so daß 
hinsichtlich der Fixierung von Entwicklungszielen insoweit 
hierauf verwiesen werden darf. Neben einem fortgesetzten 
industriellen Ausbau wird eine weitere Intensivierung des 
Fremdenverkehrs (ganzjährige Saison) wesentlich zur Struk
turverbesserung beitragen. Die industrielle Entwicklung wird 
sich vorwiegend in den zentralen Orten und längs der Saale
achse vollziehen. 

Die Ergebnisse der Anhörungsverfahren haben - mit Aus
nahme der Umorientierung des Nahbereichs Maßbach - zu 
einer wesentlichen Veränderung des Konzepts kein_en Anlaß 
gegeben. Der von den Kreistagen Bad Brückenau und Ham
melburg angestrebten Alternative (Bildung eines Landkrei
ses Hammelburg/Bad Brückenau unter Einbeziehung von 
Teilen der Landkreise Gemünden a. Main und Karlstadt) kann 
aus den o. a. Gründen nicht entsprochen werden. Auch die 
vom Kreistag Bad Brückenau gewünschte Ausgli,ederung der 
Gemeinde Oberweißenbrunn aus dem Nahbereich Bischofs
heim a. d. Rhön und ihre Orientierung auf die Gemeinde 
Wildflecken erscheint gegen den Willen der betroffenen Ge
meinde nicht zwingend geboten. Die Stadt und der Landkreis 
Bad Kissingen wie auch dessen Gemeinden und einige im 
Grenzbereich zu Bad Kissingen gelegene Gemeinden des 
Landkreises Hammelburg haben dem Vorschlag zugestimmt. 
Die sachlich begründbare Forderung der Landkreise Bad 
Neustadt a. d. Saale, Mellrichstadt und Königshofen i. Grab-
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· feld, die Gemeinden Burglauer und Strahlungen in den Land
kreis Bad Neustadt a. d. Saale einzubeziehen, entspricht 
nicht den Stellungnahmen dieser Gemeinden und ist aus 
Gründen der Gemeinde- und Schulorganisation jetzt nicht 
zwingend geboten (vgl. hierzu auch Begründung. zu § 28 
Nr. 3). 

Geeigneter Sitz der Kreisverwaltung (vorläufig) ist Bad Kis
singen. Die Stadt hat nicht nur die meisten Einwohner und 
eine zentrale Lage, sondern ist auch über die Bundesstraßen 
286 und 287 sowie die Staatsstraße 2292 und die Bahnlinie'n 
gut erreichbar. 

Da die Stadt Bad Kissingen den natürlichen Mittelpunkt des 
neuen Landkreises bildet, bietet sich, falls nicht eine geogra
phische oder sonstige neutrale Bezeichnung in Erwägung ge
zogen wird, als Name der im Entwurf festgelegte Vorschlag 
„Landkreis Bad Kissingen" an. 

Zu§ 28 Nr. 3 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im !.-andkreis 

1. 

Bad Neustadt a. d. Saale 

Bad Neustadt a. d. Saale 

77598 

994 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

25 km 
45 km 

Serrfeld 36 km 
Stadt Fladungen 34 km 
(Ortst. Weimarschmieden) 
Oberweißenbrunn 24 km 

78 Einw./qkm 

103 

absolut 9720206 DM 
je Einwohner 124 DM 

Der Landkreis Bad Neustadt a. d. Saale setzt sich aus den 
bisherigen Landkreisen Bad Neustadt a. d. Saale (rd. 36 200 
Einwohner), Königshofen i. Grabfeld (rd. 18000 Einwohner) 
und Mellrichstadt (rd. 23 400 Einwohner) zusammen. Das 
Landkreisgebiet grenzt überwiegend an außerbayerische 
Räume. Im Osten und Norden ist die Landkreisgrenze iden
tisch mit der Grenze zur DDR, im Nordwesten zu Hessen. 

Naturräumlich ist der Landkreis vielfältig gegliedert. Von Süd
osten her gehen die Ausläufer der Haßberge sowie des ltz
Baunach-Hügellandes in die landwirtschaftlich fruchtbare 
Grabfeldgaulandschaft über, die etwa die Hälfte des Land
kreisgebietes (östlicher Teil) beherrscht. Hi.eran schließen 
sich in westlicher. Richtung die Südrhön sowie im Norden die 
Hohe Rhön an, die auch den westlichen Grenzstreifen des 
Landkreises bildet. 

Die Siedlungsschwerpunkte des relativ dünnbesiedelten 
Landkreises befinden sich in den Städten Bad Neustadt a. d. 
Saale, Königshofen i. Grabfeld und Mellrichstadt sowie deren 
Umland. In den übrigen Räumen ist die Bevölkerungsent
wicklung vor allem in den Grenzregionen durch stagnierende 
bis leicht negative Tendenz gekennzeichnet. 

Bei dem neuen Landkreis handelt es sich durchweg um Zo
nenrandgebiet in extremer Verkehrslage mit den dadurch 
bedingten wirtschaftlichen Eigengesetzlichkeiten. Unter die
sen Voraussetzungen sowie aufgrund der topographischen 
Verhältnisse und den daraus resultierenden äußeren Pro
du.ktionsbedingungen haben sich räumlich eigene Entwick
lungen vollzogen. Während der Bad Neustädter Raum seit 
einigen Jahrzehnten zu den industriestarken Gebieten des 

Regierungsbezirks Unterfranken zählt (Industriedichte von 
243), hat sich der industriell-gewerbliche Sektor in den bis
herigen Landkreisen Königshofen i. Grabfeld und Mellrich
stadt nicht in dem strukturell erwünschten Umfang durch
setzen können. Die Industriedichte des bisherigen Landkrei
ses Königshofen i. Grabfeld (46) und des bisherigen Land
kreises Mellrichstadt (89) liegen noch erheblich unter dem 
unterfränkischen und bayerischen Durchschnitt (etwa 131). 
Als Industriestandorte haben neben Bad Neustadt a. d. Saale 
noch Mellrichstadt, Königshofen i. Grabfeld, Fladungen, Ost
heim v. d. Rhön, Saal a. d. Saale und Bischofsheim a. d. Rhön 
Bedeutung. Die Arbeitsplatzkonzentration um Bad Neustadt 
a. d. Saale führt zu starken Pendlerbewegungen aus den 
Räumen um Mellrichstadt und Königshofen i. Grabfeld. Die 
Landwirtschaft hat aufgrund der äußeren Produktionsbedin
gungen und der vorhandenen Betriebsgrößenstruktur vor 
allem im Grabfeld Bedeutung. In den übrigen Teilräumen des 
Landkreisgebietes wird die Landwirtschaft vorwiegend im 
Zu- und Nebenerwerb betrieben. Der Fremdenverkehr ge
winnt zunehmend an Bedeutung. Schwerpunkte des Frem
den- bzw. Naherholungsverkehrs sind Bad Neustadt a .. d. 
Saale und Königshofen i. Grabfeld sowie der Mittelgebirgs
raum Rhön (Wintersport). 

Die überregionale Verkehrserschließung des Landkreises, die 
im Norden und Osten durch die Zonengrenzziehung abrupt 
unterbrochen wurde, stellt vorwiegend auf die Anbindung 
in westlicher bzw. südlicher Richtung ab. Hauptverkehrszug 
von Osten nach Westen ist die B 279, während die B 285 von 
der nördlichen Zonengrenze bis Mellrichstadt und von dort 
aus die B 19 über Bad Neustadt a. d. Saale in Richtung 
Schweinfurt die Verbindung zum zentralen Unterfranken her
stellen. Über Zubringer ist der Landkreis auch an die Auto
bahn Fulda-Würzburg angeschlossen. Der Ausbau der B 279, 
eine bessere Anbindung an das Autobahnnetz sowie eine zü
gigere Verbindung mit dem zentralen Unterfranken könnten 
die Verkehrssituation des neuen Landkreises erheblich verbes
sern. Die Erschließung des Landkreisgebietes im Schienen
verkehr erfolgt über die Strecke Schweinfurt-Bad Neustadt a. 
d. Saale-Mellrichstadt sowie die Nebenstrecken Bad Neustadt 
a. d. Saale-Königshofen i. Grabfeld, Bad Neustadt a. d. 
Saale-Bischofsheim a. d. Rhön und Mellrichstadt.,-Fladun
gen. Die regionale Verkehrserschließung des Landkreises 
basiert auf einigen Staatsstraßenzügen als Zubringer zu den 
Bundesstraßen, die durch ein relativ dichtes Kreisstraßennetz 
ergänzt werden. 

Der Landkreis liegt im Versorgungsbereich des Mittel- bzw. 
möglichen Oberzentrums Schweinfurt. Verflechtungen zum 
Mittelzentrum Bad Kissingen sind vorhanden. Als Entwick
lungsachse kann das Band zwischen Bad Neustadt a.·d. Saale 
und Mellrichstadt mit besonderen Aufgaben für Fremdenver
kehr und Naherholungsgebiete angesehen werden. Die Band
funktionen sind jedoch bisher nicht sehr ausgeprägt; die 
punktuellen Schwerpunkte überwiegen. Der Landkreis, der in 
seiner Gesamtheit zum Zonenrandgebiet zählt, gehört auch 
zu den Regionalen Aktionsprogrammgebieten und ist mit 
Ausnahme des bisherigen Landkreises Bad Neustadt a. d. 
Saale Bundesausbaugebiet. Große Teile des Landkreisgebie
tes gehören zu den Naherholungsräumen Rhön und Haß
berge. 

Der bisherige Landkreis Bad Neustadt a. d. Saale wurde im 
Norden und Osten durch die Zonengrenzziehung von den 
Gebieten, mit denen er durch gemeinsame wirtschaftliche, 
kulturelle und geschichtliche Entwicklungen verbunden war, 
getrennt. Aufgrund dieser Isolation in extremer Randlage er
folgte nach 1945 eine verstärkte Ausrichtung zum zentralen 
Unterfranken, die sich vor allem auf Schweinfurt konzentriert. 

Der Bereich des neuen Landkreises gehörte schon bisher 
ganz zum Landgericht Schweinfurt und zum Finanzamt Bad 
Neustadt a. d. Saale. 
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II. 

Im Bereich des Landkreises Bad Neustadt a. d. Saale können 
die bisherigen Landkreise Bad Neustadt a. d. Saale, Mell
richstadt und Königshofen i. Grabfeld als selbständige Ein
heiten schon im Hinblick auf ihre Einwohnerzahlen nicht er
halten bleiben. Durch die Zusammenfügung der 3 Landkreise 
wird in etwa der Richtwert von 80 000 Einwohnern erreicht. 

Eine überzeugende Alternative für die Landkreisgliederung 
im nördlichen Unterfranken gibt es nicht. Die vorgeschlagene 
Lösung ist vielmehr durch die Grenze zur DDR und dadurch 
vorgegeben, daß um die bisherige kreisfreie Stadt Bad Kis
singen ein Landkreis gebildet werden muß, an den schon 
allein aus Gründen der Überschaubarkeit die östlichen und 
nördlichen Teilräume des neuen Landkreises Bad Neustadt 
a. d. Saale nicht noch zusätzlich angegliedert werden können. 

Die Zusammenlegung der 3 Landkreise stärkt die steuer
schwachen Räume der bisherigen Landkreise Königshofen i. 
Grabfeld und Mellrichstadt. Sie entspricht auch den gegebe
nen Verflechtungen und berücksichtigt die gemeinsame In
teressenlage als Zonenrandgebiet. 

Die Abgrenzung des Landkreises ist hinsichtlich der sozio
ökonomischen Bindungen bedenkenfrei. Das Landkreisge
biet gehört in seiner Gesamtheit zum Einzugsbereich des 
Mittel- bzw. möglichen Oberzentrums Schweinfurt; die Nah
bereichsgrenzen decken sich fast vollständig mit der Land
kreisgrenze. Der Zuschnitt des Landkreises ermöglicht auf 
Gemeindeebene brauchbare Lösungen. 

Der neue Landkreis steht vor schwierigen Umstrukturierungs
prozessen. Die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze die den 
rückläufigen Arbeitskräftebedarf der Landwirtschaft insbe
sondere im Königshofener und Mellrichstädter Raum auffan
gen, ist hierbei ebenso wie die Branchenergänzung in Bad 
Neustadt a. d. Saale (einseitige Branchenstruktur, vor allem 
elektrotechnische industrie) notwendig. Strukturveränderun
gen, die mit einer Arbeitsplatzmehrung verbunden sein kön
nen, sind auch auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs zu er
warten und anzustreben. Hier wird neben dem Grabfeld vor 
allem die Hohe Rhön mit ihrem Wintersportbereich in Be
tracht zu ziehen sein. Die Intensivierung des Bäderbetriebes 
in Bad Neustadt a. d. Saale (Bad Neuhaus) und Königshofen 
i. Grabfeld verspricht auch weiterhin Erfolg. Die Erholungs
funktion des Landkreises erhält dadurch immer stärkeres Ge
wicht. 

Das Anhörungsverfahren, bei dem sich eine breite Mehrheit 
für den Vorschlag der Staatsregierung ausgesprochen hat, 
hat ergeben, daß an dem Konzept grundsätzlich festgehalten 
werden kann. Eine mehrfach angeregte Grenzkorrektur im 
Süden gegenüber dem Landkreis Bad Kissingen (Nahbereic~ 
Münnerstadt) erscheint jetzt nicht veranlaßt. Sachlich wäre 
allerdings auch die Einbeziehung der beiden Gemeinden 
Strahlungen und Burglauer in den Nahbereich und damit 
den Landkreis Bad Neustadt a. d. Saale begründet. Diese 
Gemeinden verbleiben aber - ihren offiziellen Voten gemäß 
- beim Nahbereich Münnerstadt, da das vorliegende Kon
zept sowohl im Bereich von Bad Neustadt als auch von Mün
nerstadt brauchbare Lösungen auf gemeinde- und schul
organisatorischer Ebene nicht behindert. Spätere Feinkor
rekturen sind nicht ausgeschlossen, sofern die Entwicklung 
der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale eine Erweiterung ihres 
Umgriffes geboten erscheine.n läßt. 

Die Gemeinde Bundorf, die derzeit für den· Schulverband 
Untereßfeld benötigt wird, hat sich eindeutig für den Haß
bergkreis - allerdings mit dem Verwaltungssitz Hofheim i. 
UFr. - ausgesprochen. Falls man Schulverband und Land
kreisgrenze zur Deckung bringen will, müßte Bundorf ent
gegen seinem Votum in den Landkreis Bad Neustadt a. d. 
Saale eingegliedert werden. Aber selbst dann wäre der Schul-

verband Untereßfeld langfristig nicht gesichert. Ein Kompro
miß wird daher darin liegen, daß der Schulverband Untereß
feld, solange er besteht, über die Landkreisgrenze hinweg 
mit Bundorf kooperiert. 

Dem Votum der Gemeinde Sulzfeld, die in den Landkreis 
Schweinfurt eingegliedert werden möchte, kann nicht ent
sprochen werden, weil bei einem angestrebten Zusammen
schluß mit der Gemeinde Kleinbardorf die Längserstreckung 
dieses Landkreises nach Norden bis unmittelbar vor Königs
hofen unannehmbar erscheint. 

Als Kreissitz erscheint Bad Neustadt a. d. Saale geeignet, 
zumal sich im Anhörungsverfahren die Mehrheit der betroffe
nen Gemeinden hiermit einverstanden erklärt hat. Aller
dings sind auch die Argumente für die Stadt Mellrichstadt 
(Stärkung des Gebiets unmittelbar am Zonenrand) gewichtig. 
Bad Neustadt a. d. Saale ist aber einwohnermäßig die größte 
Gemeinde und liegt am Südrand des Landkreisgebietes sehr 
verkehrszentral zu den westlichen, nördlichen und östlichen 
Teilräumen. Die Stadt ist über die Bundesstraßen 279 und 19 
gut erreichbar und bildet darüber hinaus den natürlichen, 
wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Schwerpunkt in 
diesem nördlichen Teil Unterfrankens. Sie wird daher als 
vorläufiger Kreissitz benannt. 

Als zukünftiger Landkreisname kommt dem wirtschaftlichen 
und siedlungsmäßigen Schwerpunkt des Landkreises ent
sprechend „Bad Neustadt a. d. Saale" in Betracht. Als geo
graphische Bezeichnung würde sich der Name „Rhön-Grab
feld-Kreis" anbieten. Im Interesse der Klarheit wird „Bad 
Neustadt a. d. Saale" als vorläufiger Name bestimmt. 

Zu§ 28 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Haßberg-Kreis 

Haßfurt 

81537 

957 qkm 

-Nord-Süd 
Ost-West 

Bundorf 
Dürrenried 

85. Einw./qkm 

142 

40km 
32km 

25 km 
58 km 

absolut 8355618 DM 
je Einwohner 102 DM 

Der Haßberg-Kreis setzt sich aus den bisherigen Landkreisen 
Haßfurt (rd. 46 800 Einwohner), Hofheim i. UFr. mit Ausnahme 
des Nahbereichs Stadtlauringen (rd. 14800 Einwohner) und 
Ebern mit Ausnahme der Gemeinden Heilgersdorf, Höfen 
und Mürsbach sowie des Nahbereichs Baunach (rd. 18 900 
Einwohner) sowie den Randgemeinden Geusfeld, Wohnau 
und Wustviel aus dem bisherigen Landkreis Gerolzhofen (rd. 
800 Einwohner) und der Gemeinde Koppenwind (rd. 330 Ein
wohner) aus dem bisherigen Landkreis Bamberg zusammen. 
Die Grenzen des neuen Landkreises fallen im Norden mit der 
Grenze zur DDR, im Osten und Süden mit der Regierungs
bezirksgrenze zu Oberfranken zusammen. 

Naturräumlich ist der Landkreis differenziert gegliedert. Im 
Osten und Nordosten erfaßt er das ltz-Baunach-Hügelland. 
Westlich davon prägen die Haßberge und im Anschluß daran 
die Grabfeld-Gaulandschaft bzw. das Hesselbacher Waldland 
das geographische Bild. Im Süden schließt sich an das Main
tal das Steigerwald-Vorland bzw. der nördliche Steigerwald 
an. 
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Der Landkreis ist relativ dünn besiedelt. Die Siedlungs
schwerpunkte liegen vor allem entlang der Mainachse und 
in den bisherigen Kreisstädten Ebern und Hofheim i. UFr. mit 
ihrem Umland sowie in den übrigen zentralen Orten. Die 
Siedlungsstruktur des Landkreises ist noch immer durch 
den sehr hohen Anteil kleiner Gemeinden gekennzeichnet. 
Die Bevölkerung ist konfessionell gemischt. In den Räumen 
Ebern und Hofheim i. UFr. war das Bevölkerungswachstum in 
den Jahren 1961 bis 1970 etwas schwächer als im Raum 
Haßfurt. 

Bei ciem Landkreis handelt es sich um ein Gebiet, in dem die 
industrielle Entwicklung unterschiedlich vorangeschritten ist. 
Der bisherige Landkreis Haßfurt verfügt - ebenso wie Ebern 
- über eine Industriedichte von 112, während Hofheim mit 73 
zu den industriell schwächeren Räumen zählt. Die Landwirt
schaft hat infolge der nicht sonderlich günstigen Betriebs
größenstruktur und im Hinblick auf die äußeren Produktions
bedingungen (Steigerwald und Haßberge sind mittelgebirgs
ähnliche Lagen) nur in einigen Räumen Bedeutung und Ge
wicht. Auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs sind im Steiger
wald und in den Haßbergen erste Ansätze spürbar. 

Der Landkreis ist überregional vor allem durch die Bundes
straßen 26, 279 und 303 und durch die Bundesbahnstrecken 
Schweinfurt-Bamberg, Haßfurt-Hofheim und Bamberg-Ebern
Maroldsweisach erschlossen. Durch den geplanten Bau der 
Maintalautobahn (B 26 neu), die auch eine Schnellverbindung 
zu den Industriezentren Schweinfurt und Ba'mberg herstellt, 
wird die überregionale Verkehrsanbindung weiter verbessert. 
Über die Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau ist der 
Landkreis an das überregionale Wasserstraßennetz ange
schlossen. Den Bedürfnissen des regionalen Luftverkehrs 
wird durch den Verkehrslandeplatz Haßfurt Rechnung getra
gen. Die interne Verkehrserschließung erfolgt über ein rela
tiv dichtes Netz von Kreis- und Staatsstraßen, über das auch 
der vorläufige Kreissitz Haßfurt - das Eberner Gebiet aus
genommen - verhältnismäßig schnell erreicht werden kann. 

Der Landkreis ist in seiner Gesamtheit Zonenrand- und 
Bundesausbaugebiet und gehört zu den Gebieten des Regio
nalen Aktionsprogramms des Bundes. Es wird von der am 
Main entlang führenden Entwicklungsachse 1. Ordnung durch
zogen. Nach dem Programm „Freizeit und Erholung" der 
Bayer. Staatsregierung liegt der Landkreis fast ganz im Nah
erholungsgebiet Haßberge. Der westliche Randstreifen ist 
Bestandteil des Naherholungsgebietes Schweinfurt. 

Weite Teile des Landkreises gehörten in der Vergangenheit 
zum Bereich des Hochstifts Würzburg. In dem Gebiet des 
neuen Landkreises bestanden schon bisher durch den Spar
kassenzweckverband Haßfurt-Hofheim i. UFr.-Königsberg i. 
Bay„ durch den Fremdenverkehrsverband Nordbayern und 
durch den Bayer. Bauernverband organisatorische Verflech
tungen. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Haßfurt, Hofheim i. UFr. und Ebern 
können als selbständige Einheiten nicht erhalten bleiben. 
Hofheim und Ebern zählen zu den kleinsten Landkreisen 
Bayerns und auch der bisherige Landkreis Haßfurt hat nach 
den Bevölkerungsprognosen keine Aussicht, in überschau
barer Zeit den Bevölkerungsrichtwert von 80 000 zu erreichen. 
Als denkbare Konsequenz hat die Bayer. Staatsregierung 
deshalb im ersten Anhörverfahren einen Landkreis Haßfurt 
mit wesentlichen Teilen der Landkreise Hofheim i. UFr. und 
Gerolzhofen vorgeschlagen und gleichzeitig den bisherigen 
l,.andkreis Ebern dem Landkreis Bamberg zugeordnet. Mit 
ME vom 15. 7. 1971 Nr. 1 B - 3005 - 31/F 9 wurde den Land
kreisen Ebern, Gerolzhofen. Haßfurt und Hofheim i. UFr. und 
ihren Gemeinden zugleich die Möglichkeit eröffnet, zu einem 
ostunterfränkischen Landkreis Stellung zu nehmen, der sich 
im wesentlichen aus den Landkreisen Haßfurt, Ebern und 

Hofheim i. UFr. zusammensetzen sollte. Eine weitere Alter
native für die Ordnung dieses Raumes war nicht ersichtlich. 

Im ersten Anhörverfahren stellten fast alle Beschlüsse der 
betroffenen Gemeinden und Landkreise (mit Ausnahme von 
Gerolzhofen) auf den zur Diskussion gestellten ostunterfrän
kischen Landkreis ab. Das Anhörverfahren brachte insgesamt 
ein sehr starkes Votum für diesen ostunterfränkischen Land
kreis. Insbesondere wurde von Landkreisen und Gemeinden 
auf die starke Verankerung in Unterfranken hingewiesen. 

Auch unter dem Eindruck dieser Stellungnahmen hat die 
Bayer. Staatsregierung ihren Neuordnungsvorschlag für die
sen Raum wesentlich geändert. Durch den neuen Vorschlag 
wird als beste Lösung zwischen den Industrieräumen 
Schweinfurt, Bamberg und Coburg ein vorwiegend ländlich 
strukturierter, in sich ausgewogener leistungsfähiger Land
kreis angestrebt. Die Zusammenführung eröffnet die Möglich
keit, die bisher steuerschwachen Räume Hofheim i. UFr. und 
Ebern zu stärken. Der neue Landkreis entspricht auch den 
gesellschaftlichen Beziehungen und Verflechtungen. Außer
dem wird die gemeinsame Interessenlage als Zonenrandge
biet berücksichtigt. Die Nahbereichsgrenzen kommen mit der 
Landkreisgrenze fast überall zur Deckung. Vorhandene Ab
weichungen gehen auf schulorganisatorische Prioritäten und 
auf Erfordernisse zukünftiger gemeindlicher Gliederungen 
zurück, wobei qie Stellungnahmen der Gemeinden soweit wie 
möglich berücksichtigt wurden. 

Die zukünftige Entwicklung des Landkreises wird vor allem 
auf eine Verbreiterung der industriell-gewerblichen Basis zu 
orientieren sein, um in dem ländlich strukturierten Raum ver
gleichbare Lebens- und Einkommensverhältnisse zu schaf
fen. Sie wird sich im wesentlichen längs der standortbegün
stigten Mainachse vollziehen, jedoch werden auch von den 
bisherigen Standorten Hofheim i. UFr„ Königsberg i. Bay„ 
Ebern und Maroldsweisach weitere positive Impulse aus
gehen. Ein gewisser Strukturausgleich ist von der Intensivie
rung des Fremdenverkehrs zu erwarten. 

Bei der Feinabgrenzung wird im Nordwesten des neuen 
Landkreises dem Votum des Nahbereichs Stadtlauringen 
Rechnung getragen und dieser deshalb dem Landkreis 
Schweinfurt zugeordnet. Die Gemeinden Aidhausen, Nas
sach, Happertshausen und Kerbfeld, die ebenfalls zum Land
kreis Schweinfurt wollen, werden dem Nahbereich Hofheim i. 
UFr. zugerechnet und müssen deshalb im Haßberg-Kreis 
verbleiben. Die Gemeindegruppe Gädheim, Ottendorf und 
Greßhausen wird entsprechend den abgegebenen Stellung
nahmen dem Haßberg-Kreis angegliedert, weil die Ausglie
derung dieser Gemeinden eine selbständige gemeindliche 
Einheit westlich der Stadt Haßfurt unmöglich gemacht und 
den Schulverband Theres zur Auflösung verurteilt hätte. Die 
betroffenen Gemeinden haben deutlich zu erkennen gege
ben, daß sie den Schulverband als wichtigen Integrations
faktor für eine gemeindliche Lösung betrachten. 

Der Raum um Gerolzhofen, der nach dem bisherigen Verord
nungsentwurf dem Landkreis Haßfurt zugeordnet war, kann 
- wie die im Rahmen des Anhörungsverfahrens vorgetrage
nen Argumente gezeigt haben - in diesen Landkreis nicht 
einbezogen bleiben, sondern muß vor allem im Hinblick auf 
seine wirtschaftliche und verkehrsmäßige Orientierung dem 
Landkreis Schweinfurt angegliedert werden. 

Das gilt nicht für die Gemeinden Geusfeld und Wustviel. Denn 
wenn in Untersteinbach auf schul- und gemeindeorganisato
rischer Ebene einigermaßen zufriedenstellende Lösungen 
gefunden werden sollen, müssen nicht nur die nach dem 
ersten Verordnungsentwurf für den Landkreis Bamberg vor
gesehenen Gemeinden Theinheim, Falsbrunn, Fürnbach und 
Prölsdorf sondern auch die Gemeinden Geusfeld und Wust
viel aus dem Gerolzhofener Raum - genauso wie die Ge-
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meinde Koppenwind aus Bamberg - in den Haßberg-Kreis 
einbezogen werden. Den Wünschen der Gemeinden Geus
feld, Wustviel, Prölsdorf und Koppenwind, den Landkreisen 
Schweinfurt bzw. Bamberg zugeordnet zu werden, kann des
halb nicht entsprochen werden. 

Die Gemeinde Wohnau (bisher Landkreis Gerolzhofen) hat 
ihrer Zuordnung nach Haßfurt zugestimmt. 

An der Ostgrenze zum Landkreis Bamberg ist es aus Grün
den der Gemeinde- und Schulorganis(ltion dringend erforder
lich, die Gemeinden Dankenfeld, Roßstadt und Stettfeld ihren 
Stellungnahmen entsprechend im Haßberg-Kreis zu belas
sen. 

Andererseits wollen die Gemeinden des Nahbereiches Bau
nach gemäß den sozioökonomischen Verflechtungen zum 
Landkreis Bamberg. Ihre Eingliederung nach Oberfranken 
bleibt daher aufrechterhalten. Das gilt auch für die gemeinde
freien Forstbezirke Daschendorfer Forst, Lußberger Forst 
und Stiefenberg. 

Die Gemeinde Mürsbach, die zunächst de.m, Nahbereich 
Ebern zugerechnet wurde, hat eindeutig für den Landkreis 
Bamberg Stellung bezogen. Die nochmalige Überprüfung der 
vorgetragenen Argumente hat ergeben, daß die Zuordnung 
zum Landkreis Bamberg für diese Gemeinde verwaltungs
und schulorganisatorisch nicht zu schlechteren Lösungen 
führen muß. Da der Nahbereich Ebern bevölkerungsmäßig 
auf diese Gemeinde nicht angewiesen ist, kann deren Votum 
entsprochen werden. 

Dagegen können die Gemeinden Dürrenried, Wasmuthhau
sen und Hafenpreppach nicht in den Landkreis Coburg ein
gegliedert werden, weil der Schulverband Maroldsweisach 
aufrechterhalten werden und auf der Gemeindeebene unmit
telbar an der Zonengrenze eine einigermaßen befriedigende 
Lösung gefunden werden soll. Die Gemeinden mü_ssen daher 
in dem ostunterfränkischen Landkreis verbleiben. Gegen die 
Zuordnung von Heilgersdorf nach Coburg sind Bedenken 
nicht vorgetragen worden. 

Die Gemeinden Memmelsdorf i. UFr., Untermerzbach, Re
cheldorf und Gleusdorf gehören zum Nahbereich Ebern. Ein 
Herausbrechen aus dieser Bindung verspricht keine bessere 
Lösung für diese Gemeinden. Sie müssen deshalb mit der 
Stadt Ebern dem neuen Landkreis zugeordnet werden, zu
mal sie schulisch von Ebern gut betreut werden können und 
eine gemeindeorganisatorische Verbindung mit Ebern eine 
sinnvolle Lösung darstellen dürfte. 

Die Ergebnisse des zweiten Anhörungsverfahrens haben die 
Notwendigkeit, diesen Haßberg-Kreis zu bilden, nicht in 
Frage gestellt. Wenn auch die Landkreise Ebern und Haß
furt die Einbeziehung der gesamten bisherigen Landkreise 
in diesen Landkreis fordern, so haben die Untersuchungen 
doch aufgezeigt, daß der Nahbereich Baunach sehr stark mit 
1?amberg und der Nahbereich Stadtlauringen sehr stark mit 
Schweinfurt verflochten ist. Die Abtrennung dieser Gebiete 
beeinträchtigt nicht die Vorteile, die die vorgeschlagene Neu
gliederung für den ostunterfränkischen Raum bringt, und be
seitigt nicht die im ersten Anhörungsverfahren dargelegten 
Verflechtungen dieses Raumes untereinander und mit dem 
Regierungsbezirk Unterfranken. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung kommt die einwoh
nerstärkste und wirtschaftlich bedeutendste Stadt Haßfurt in 
Betracht. Sie liegt relativ zentral in dem neuen Landkreis 
und ist über das interne Straßen- und Schienennetz verhält
nismäßig gut zu erreichen. Um den Verwaltungssitz Haßfurt 
auch für den Bereich Ebern und den ltzgrund voll annehmbar 
zu machen, müßte vorrangig der Ausbau entsprechender 
Straßenverbindungen zwischen Ebern und Haßfurt vorgese
hen werden. Im übrigen soll die endgültige Bestimmung des 

Kreissitzes erst erfolgen, wenn der Kreistag des neuen 
Landkreises zu den ·gewichtigen Argumenten für die zur 
Diskussion stehenden Städte Stellung genommen hat. 

Der neue Landkreis umfaßt das Gebiet des Landkreises Haß
furt und wesentliche Teilräume der Landkreise Hofheim i. 
UFr. und Ebern. Steigerwald, Haßberge und Baunach-ltz
Hügelland werden also zumindest teilweise von dem neuen 
Landkreis erfaßt. Bei dieser Situation scheint der vorge
schlagene Name „Haßberg-Kreis" zwar nicht voll zutreffend. 
Gleichsam als „Arbeitstitel" wird er aber bis zu einem ent
sprechenden Votum des neuen Kreistages als vorläufiger 
Name vorgeschlagen. 

Zu §28 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Kitzingen 

Kitzingen 

80683 

675 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Gnötzheim 
Wasserberndorf 
Gaibach 
Simbach 

119 Einw./qkm 

101 

24km 
30 km 

19 km 
32 km 
20km 
24km 

absolut 11140023 DM 
je Einwohner 138 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Kitzingen mit Ausnahme der Gemeinden Dipbach, Ober
pleichfeld und Prosselsheim (rd. 36 000 Einwohner) sowie 
das Gebiet der bisher kreisfreien Stadt Kitzingen (rd. 18 000 
Einwohner). Hinzu kommen die Räume um Volkach und Wie
sentheid des bisherigen Landkreises Gerolzhofen (rd. 19 500 
Einwohner) sowie um Geiselwind und Iphofen aus dem bis
herigen Landkreis Scheinfeld (rd. 6900 Einwohner). Aus dem 
bisherigen Landkreis Uffenheim werden die Gemeinden Bul
lenheim, Gnötzheim und Unterickelsheim (rd. 1000 Einwoh
ner) dem Landkreis Kitzingen zugeordnet. Im Süden und 
Osten bildet die Landkreisgrenze zugleich die Regierungs
bezirksgrenze zu Mittelfranken. 

Der Landkreis, der in seinem westlichen Teil von Norden 
nach Süden vom Main durchzogen wird, ist landschaftlich 
reich gegliedert. So werden Teilbereiche de~ mittleren Main
tals, des südöstlichen Maindreiecks, des Ochsenfurter- und 
Gollachgaues, des Steigerwaldvorlandes und des Steiger
waldes in dem neuen Landkreis zusammengeführt. Die Sied
lungsschwerpunkte liegen vor allem entlang der Mainachse 
Lind in der bisher kreisfreien Stadt Kitzingen mit ihrem un
mittelbaren Umland sowie in den übrigen zentralen Orten. 

Der neue Landkreis hat seinen industriell-gewerblichen Mit
telpunkt in der Stadt Kitzingen. In dem landwirtschaftlichen 
Bereich hat der Weinbau besondere Bedeutung. 

Die überregionale Verkehrsanbindung des Landkreises Kit
zingen erfolgt im Straßenverkehr durch die Autobahn Nürn- . 
berg-Frankfurt mit den Anschlußstellen Biebelried, Kitzin
gen, Schweinfurt-Süd/Wiesentheid/Gerolzhofen und Geisel
wind sowie durch die Bundesstraßen 8, 22 und 286. Über die 
Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau ist der Landkreis 
an das überregionale Wasserstraßennetz angeschlossen. Im 
Schienenverkehr wird das Landkreisgebiet über die Bundes-
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bahnstrecke Würzburg-Kitzingen-Nürnberg und die Strecke 
Etwashausen-Gerolzhofen-Schweinfurt erschlossen. Das 
überregionale Verkehrsangebot wird durch den Bau der 
Autobahn Würzburg-Ulm-Kempten abgerundet werden. Re
gional stellt die Stadt Kitzingen einen Verkehrsknotenpunkt 
dar, von dem aus radial ein Netz von Bundes- und Staats
straßen das Landkreisgebiet erschließt. 

Der Landkreis gehört zum Oberbereich Würzburg und wird 
durch das Entwicklungsband „Main" (Entwicklungsachse 1. 
Ordnung) in seinem westlichen Teilbereich von Norden nach 
Süden durchzogen. 

Er zählt in seiner Gesamtheit zu den Gebieten des Regio
nalen Aktionsprogramms des Bundes und ist auch Bundes
ausbaugebiet. Teilbereiche im Westen und Osten des'Land
kreises gehören zu den Naherholungsräumen Maindreieck 
bzw. Steigerwald (vgl. Programm „ Freizeit und Erholung" 
der Bayer. Staatsregierung). 

II. 

Die bisher kreisfreie Stadt Kitzingen und der bisherige Land
kreis Kitzingen können als selbständige Einheiten nicht er
halten werden, da beide erheblich unter den Richtwerten von 
50000 bzw. 80000 Einwohnern liegen und sie diese Werte in 
überschaubarer Zeit auch nicht erreichen werden. Darüber 
hinaus wird der Landkreis Kitzingen strukturell durch die 
Zusammenführung mit der Stadt Kitzingen sowie seiner na
türlichen Ergänzungsbereiche (Raum um Volkach und Wie
sentheid, bisheriger Landkreis Gerolzhofen, sowie Iphofen 
und Geiselwind, bisheriger Landkreis Scheinfeld) wesent
lich ausgewogener sein, so daß diese Verbindung auch zu 
einer besseren Bewältigung wirtschaftlicher Aufgabenstel
lungen beiträgt. Alternativlösungen grundsätzlicher Art gibt 
es in dem südöstlichen Raum des Regierungsbezirks Unter
franken nicht. Der neue Landkreis Kitzingen schafft ein ge
wisses Gegengewicht zu den Verdichtungsgebieten um 
Schweinfurt und Würzburg. Das durch die Einbeziehung der 
bisher kreisfreien Stadt Kitzingen sowie der Teilräume aus 
dem bisherigen Landkreis Gerolzhofen bzw. Scheinfeld ver
einigte Wirtschaftspotential ergibt zusammen einen leistungs
starken Landkreis, der nach Fläche und Einwohnerzahl die 
erforderlichen Voraussetzungen für weiträumige Planungen 
und wirtschaftlichere Verwaltung mitbringt. 

Die Einbeziehung des Nahbereiches Wiesentheid und der 
Stadt Iphofen mit dem Hellmitzheimer Becken berücksichtigt 
die engen Verflechtungen dieser Räume mit der Stadt Kit
zingen; dies gilt auch für den Raum um Geiselwind. Der Ein
schluß des Nahbereiches Volkach dient dem Ziel, außerhalb 
der Ballungsräume Zentren zu erhalten und eigene Entwick
lungen zu stärken. Er entspricht im übrigen gemeinsamen 
Strukturen in der Bodennutzung (Weinbau). Die Gemeinden 
des Nahbereiches Volkach, zu dem auch Krautheim zu rech
nen ist, haben darüber hinaus für Kitzingen votiert. Aus die
sen Gründen kann dem Votum der Stadt Volkach, dem Land
kreis Würzburg zugeordnet zu werden, nicht entsprochen 
werden. Die Einbeziehung der Gemeinden Ober- und Unter
eisenheim (bisheriger Landkreis Gerolzhofen) sowie Gnod
stadt (bisheriger Landkreis Ochsenfurt) in den Landkreis 
Würzburg entspricht den abgegebenen Voten im Anhörungs
verfahren und stimmt mit der wirtschaftlichen und verkehrs
mäßigen Hauptorientierung dieser Gemeinden nach Würz
burg bzw. Ochsenfurt überein. 

Die Gemeinden Brünnau, Simbach und Neuses a. Sand wer
den entsprechend ihren Stellungnahmen im Anhörungsver
fahren und im Hinblick auf ihre Zugehörigkeit zum Schulver
band Prichsenstadt dem Landkreis Kitzingen angegliedert. 
Die Gemeinde Neudorf wird als Teil dieser Einheit ebenfalls 
dem Landkreis Kitzingen zugeordnet. Dem Votum der Ge
meinden Stadelschwarzach und Järkendorf (für Kitzingen) 

wird wegen der Raumverbundenheit dieser Gemeinden ent
sprochen. 

Eine - sozioökonomisch denkbare - Belassung dieser Ge
meinden im Nahbereich Gerolzhofen führt zu keinen über
zeugenden Lösungen auf der Gemeindeebene. Eine Verwal
tungseinheit Oberschwarzach müßte nicht nur gegen den 
Widerstand einiger Gemeinden zusammengeführt werden, 
sondern sie würde auch die erforderliche Größenordnung bei 
weitem nicht erreichen. Die sich anbietende Verwaltungsein
heit Gerolzhofen bedarf einer bevölkerungsmäßigen Auffül
lung nicht. Gleichwohl wird dem Wunsch der Gemeinde Sie
gendorf, zusammen mit Oberschwarzach/Gerolzhofen dem 
Landkreis Schweinfurt zugeordnet zu werden, mit Rücksicht 
auf bestehende Verflechtungen zu Oberschwarzach Rech
nung getragen. 

Bei der Abgrenzung zum Regierungsbezirk Mittelfranken 
sind neben den Gemeind.en um Geiselwind und Iphofen auch 
die Gemeinden Bullenheim, Gnötzheim und Unterickelsheim 
aufgrund ihrer wirtschaftlichen, sozialen und z. T. schulischen 
Bindungen dem neuen Landkreis Kitzingen zuzuordnen. Sie 
gehören zum Bereich des Mittelzentrums Kitzingen und des 
Oberzentrums Würzburg. Alle Gemeinden haben - mit Aus
nahme von Holzberndorf und Füttersee, im ersten Anhö
rungsverfahren für Unterfranken votiert. Nach dem zweiten 
Anhörungsverfahren will die Gemeinde Bullenheim zwar in 
Mittelfranken verbleiben. Diese Stellungnahme entspricht 
aber nicht der zunächst geltend gemachten Gesamtorientie
rung und Verflechtung mit dem Raum Kitzingen. Die aufstre
bende Weinbaugemeinde Bullenheim, die bis 1932 unter
fränkisch war, ist von der Wirtschaftsstruktur her eindeutig 
dem fränkischen „Weinlandkreis" Kitzingen zuzurechnen. 
Die gleichen Erwägungen träfen auch für die Gemeinde lp
pesheim zu. Von ihrer Eingliederung in den Landkreis Kit
zingen wurde aber im Hinblick auf die Bindungen zu Uffen
heim abgesehen. Die Gemeinde Holzberndorf kann nur zu
sammen mit Wasserberndorf zugeordnet werden. 

Die künftige Entwicklung des Landkreises erhält durch die 
Eingliederung der bisher kreisfreien Stadt Kitzingen einen 
bedeutenden Akzent. Während der bisherige Landkreis nur 
eine Industriedichte von 34 aufwies, wird er durch den Indu
striebesatz der Stadt Kitzingen von 215 eine deutliche Anhe
bung erfahren. Neben der Industrie wird strukturell auch der 
Fremdenverkehr eine gewisse Bedeutung behalten. Eine 
weiterhin beachtliche Rolle spielt aufgrund der durchweg 
günstigen äußeren Produktionsbedingungen und des Anbaus 
von Sonderkulturen die Landwirtschaft. Im Hinblick auf die 
Einbeziehung der Volkacher Mainschleife und des lphofer 
Gebietes - einschließlich Bullenheim - kann der neue Land
kreis als „Fränkischer Weinlandkreis" bezeichnet werden, da 
er ungefähr 50 % der Rebfläche des bayerischen Anbauge
bietes „Franken" umfaßt. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, daß sich die indu
striellen gewerblichen Ansätze in Marktbreit, Iphofen, Main
bernheim, Dettelbach und Volkach weiter entwickeln und Ar
beitsplätze für freiwerdende Beschäftigte aus der Landwirt
schaft anbieten werden. 

Nach dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens ist der neue 
Landkreis Kitzingen grundsätzlich nicht problematisch. Sein 
Zuschnitt hat weitgehende Zustimmung erfahren. 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung kommt die einwoh
nermäßig stärkste und bedeutendste Gemeinde, die bisher 
kreisfreie Stadt Kitzingen, in Betracht, da sie aufgrund ihrer 
zentralen Lage von allen Teilen des Landkreises gut er
reichbar ist. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf „Landkreis Kitzin
gen" fest. Dadurch wird der überragenden Bedeutung der 
Stadt Kitzingen für das Landkreisgebiet Rechnung getragen. 
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Zu §28 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Miltenberg 

Miltenberg 

107978 

715 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Faulbach 
Preunschen 
Soden 

151 Einw./qkm 

63 

35 km 
22 km 

20 km 
15 km 
30km 

absolut 19474014 DM 
je Einwohner 180 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Landkreise 
Miltenberg (rd. 38500 Einwohner) und Obernburg a. Main 
mit Ausnahme der Gemeinden Pflaumheim und Wenigum
stadt (rd. 64 400 Einwohner). Hinzu kommen der Nahbereich 
Stadtprozelten, der sich aus den Gemeinden Altenbuch, Brei
tenbrunn, Dorfprozelten, Faulbach, Neuenbuch und Stadt
prozelten zusammensetzt, sowie der südwestliche Teil des 
gemeindefreien Gebiets Bischbrunner Forst aus dem bis
herigen Landkreis Marktheidenfeld. Die westliche und süd
liche bzw. süd-östliche Grenze des Landkreises ist identisch 
mit der bayerischen Landesgrenze gegenüber den Bundes
ländern Hessen und Baden-Württemberg. 

Naturräumlich gehört der Landkreis zu verschiedenen For
mationen. Der Main, der den Landkreis von Osten nach We
sten bzw. von Süden nach Norden durchfließt, bildet die 
Grenze zwischen Ausläufern des waldreichen Sandstein
Spessart im nördlichen Teil und dem Sandstein-Odenwald im 
südlichen Teil des Landkreises. Das von Odenwald und Spes
sart geprägte naturräumliche Bild des Landkreises wird im 
Norden durch einen Ausläufer der vom Main durchflossenen 
Untermainebene ergänzt. 

Die Siedlungsschwerpunkte des relativ dicht besiedelten 
Landkreises befinden sich längs der Mainachse und beson
ders im Bereich Obernburg/Erlenbach/Eisenfeld. Dieses Ge
biet ist durch ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachs
tum gekennzeichnet. Eine überdurchschnittliche Entwicklung 
zeigen auch die Gemeinden im unmittelbaren Umland von 
Miltenberg. Der südliche Raum (Odenwald) ist dagegen we
sentlich dünner besiedelt. Zum Teil weisen die Gemeinden 
hier eine stagnierende bzw. leicht rückläufige Entwicklungs
tendenz auf. 

Der Landkreis besitzt eine vorwiegend auf den industriell 
gewerblichen Sektor ausgerichtete Wirtschaftsstruktur. 
Als Entwicklungsachse ist das Band längs des Mains von 
Niedernberg bis Stadtprozelten ausgebildet. industrielle 
Schwerpunkte sind die Räume um Erlenbach/Eisenfeld, Mil
tenberg und um Collenberg/Dorfprozelten. Amorbach hat im 
örtlichen Bereich Bedeutung. Lediglich im südlichsten Teil 
des Landkreises (Randlagen des Odenwaldes) spielen, eben
so wie an den Spessarträndern, Landwirtschaft und Frem
denverkehr eine gewisse Rolle. 

Die überregionale Verkehrsanbindung des Landkreises Mil
tenberg ist günstig. Über die B 469 wird die Autobahn Frank
furt-Nürnberg erreicht. Zubringer zur geplanten Autobahn 
Gießen-Aschaffenburg mit Verlängerung als Odenwaldauto
bahn sind vorgesehen. Hauptverkehrslinien in West-Ost-Rich
tung sind die Bundesstraße 47 sowie die Bundesbahnstrecke 
Miltenberg-Walldürn, in Nord-Süd-Richtung die Bundes-

straße 469 sowie die Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg. 
Über die Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau besteht 
ein Anschluß an das überörtliche Wasserstraßennetz. Intern 
wird der Landkreis durch ein relativ dichtes Netz von Staats
(St. 2308, St. 2309 und St. 2315) und Kreisstraßen erschlossen. 

Der Landkreis gehört in seiner Gesamtheit zum Bereich 
Aschaffenburg und wird durch das Entwicklungsband „Main" 
(Entwicklungsachse 1. Ordnung) von Westen nach Osten bzw. 
von Süden nach Norden durchzogen. Der Nahbereich Stadt
prozelten weist im oberzentralen Bereich auch Verflechtun
gen mit Würzburg auf. Mit Ausnahme des Nahbereichs Stadt
prozelten gehört der Landkreis nicht zu den Gebieten des 
Regionalen Aktionsprogramms des Bundes oder zu den Bun
desausbaugebieten. Der Landkreis liegt jedoch in seiner Ge
samtheit innerhalb des Naherholungsraumes Spessart/Oden
wald (vgl. Programm „Freizeit und Erholung" der Bayer. 
Staatsregierung). 

Das Gebiet des neuen Landkreises gehörte schon in der Ver
gangenheit zum Landgerichtsbezirk Aschaffenburg und zum 
Verwaltungsbereich des Wasserwirtschaftsamtes, des Land
bauamtes sowie des Straßenbauamtes Aschaffenburg. 

II. 

Die bisherigen Landkreise Miltenberg und Obernburg kön
nen nicht erhalten werden. Der bisherige Landkreis Milten
berg liegt weit unter dem Richtwert von 80000. Der wirt
schaftlich starke Landkreis· Obernburg (Steuerkraft/Einw.: 
195 DM) kommt zwar bei Anhalten des Wachstumstrends bald 
in die Nähe des Richtwertes. Da jedoch der bisherige Land
kreis Miltenberg für sich allein nicht die optimale Erfüllung 
von bestimmten Aufgaben auf Kreisebene (vgl. allgemeine 
Begründung), die einen g(ößeren Einzugsbereich erfordert, 
erreichen kann, stellt sich für das südliche bayerische Unter
maingebiet keine andere Alternative. Außerdem muß die 
Randlage des Landkreises im äußersten Grenzbereich 
Bayerns zu Hessen und Baden-Württemberg unmittelbar an
schließend an den Ballungsraum um Frankfurt berücksich
tigt werden. Da Ballungsräume durch die von ihnen ausge
hende Sogwirkung eine eigene selbständige Entwicklung 
benachbarter Räume gefährden können, erscheint es gebo
ten, die bisherigen Landkreise Obernburg und Miltenberg zu 
verbinden, um die Chancen einer eigenständigen Entwick
lung im südlichen bayerischen Untermaingebiet zu festigen. 
Das Wirtschaftspotential beider Landkreise ergibt zusammen 
einen leistungsstarken Landkreis, der nach Fläche und Ein
wohnerzahl die erforderliche Basis für weiträumige Planun
gen und eine wirtschaftliche Verwaltung mitbringt und damit 
seine verbindende Funktion zwischen Bayern, Hessen und 
Baden-Württemberg besser erfüllen kann. 

Die zukünftige Entwicklung des Landkreises wird sich auch 
weiterhin auf dem industriell-gewerblichen Sektor, insbeson
dere entlang des Entwicklungsbandes „Main" vollziehen. In 
den Randlagen des Spessarts und des Odenwaldes ist eine 
Verstärkung des Fremdenverkehrs zu erwarten. Eine Stär
kung des außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplatzangebotes 

· und der Zentralität im Amorbacher Raum erscheint erforder
lich, um hier die sich aus der Umstrukturierung ergebenden 
Probleme lösen zu können. 

Die gebietliche Abgrenzung des neuen Landkreises ist nach 
dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens nicht problematisch. 
Bei der Feinabgrenzung des neuen Landkreises wird sozio
ökonomischen Beziehungen und den Stellungnahmen der 
Gemeinden weitgehend Rechnung getragen. Dies gilt ins
besondere für die Gemeinden Pflaumheim und Wenigum
stadt aus dem bisherigen Landkreis Obernburg. Die Einbe
ziehung des südwestlichen Teilgebietes (ca. 930 ha) des ge
meindefreien Gebietes Bischbrunner Forst aus dem bisheri
gen Landkreis Marktheidenfeld erfolgt aus forstorganisato-
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rischen Gründen (Deckung von Landkreis- und Forstamts
grenzen). Für den Nahbereich Stadtprozelten kann eine an
dere überzeugende Alternative nicht gefunden werden. Da 
dieses Gebiet schon bisher zu den Bereichen des Finanz
amtes Amorbach, des Amtsgerichts Miltenberg und des Ver
messungsamtes Klingenberg gehört und auch kirchenorga
nisatorisch mit Miltenberg verbunden ist, bleibt es bei der 
vorgeschlagenen Lösung. Zur Zuordnung der Gemeinde 
Obernau vgl. die Begründung zu§ 28 Nr. 1. 

Der Kreistag des Landkreises Obernburg und alle Gemeinde
ratsbeschlüsse aus dem bisherigen Landkreis Obernburg, 
mit Ausnahme von Pflaumheim und Wenigumstadt, fordern für 
die Stadt Obernburg den zukünftigen Kreissitz. Auf der an
deren Seite haben sich alle Gemeinden des bisherigen Land
kreises Miltenberg, mit Ausnahme der Stadt Amorbach, die 
nur in der Erhaltung des Landkreises Miltenberg in seiner 
jetzigen Form eine Garantie für eine funktionsfähige Kreis
stadt Miltenberg sieht, und der Kreistag des Landkreises 
Miltenberg mit dem Vorschlag der Staatsregierung (Kreis
sitz Miltenberg) uneingeschränkt einverstanden erklärt. In 
der Frage des Sitzes der Kreisverwaltung wurde bereits im 
ersten Entwurf dargelegt, daß hierfür die Städte Obernburg 
a. Main und Miltenberg in Betracht kommen. Der erste Ent
wurf hatte sich für die Stadt Miltenberg entschieden, weil sie 
die größere und bedeutendere der beiden Städte ist und weil 
es aus landesplanerischen Überlegungen sinnvoll erscheint, 
das verwaltungsmäßige Zentrum des Kreises nicht in die un
mittelbare Nähe des Zentrums Aschaffenburg zu legen. Nach 
dem Ergebnis des ersten Anhörungsverfahrens kann jedoch 
festgestellt werden, daß vor allem auch durch die Wirtschaft 
des Obernburger Raumes gewichtige Gründe vorgetragen 
werden, die gegen eine solche Festlegung sprechen. Bei der 
endgültigen Bestimmung des Kreissitzes, die erst erfolgen 
soll, nachdem der Kreistag des neuen Landkreises zu den 
vorgetragenen Argumenten für die zur Diskussion stehenden 
Städte Stellung genommen hat, werden diese Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen sein. Der 
vorläufige Verwaltungssitz Miltenberg ist über das Netz der 
Bundes- und Staatsstraßen, das durch eine große Zahl von 
Kreisstraßen ergänzt wird, ohne Schwierigkeiten zu errei
chen. Lediglich aus dem nördlichen Bereich des Landkreises 
sind nicht unbeträchtliche Entfernungen zum Verwaltungssitz 
zurückzulegen. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf „Landkreis Milten
berg" fest. Da mit dem neuen Landkreis zwei nach Größe, 
wirtschaftlichem Gewicht und Entwicklungstendenzen un
gleiche Landkreise zusammengefügt werden, könnte für die 
Bezeichnung des neuen Landkreises evtl. auch ein Doppel
name „Miltenberg/Obernburg" in Betracht kommen. 

Zu§28Nr.7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 
Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 
Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 
Steuerkraft 1971 im Landkreis 

Mittelmain 

Lohra. Main 

122104 
1348 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Kreuzwertheim 
Obersinn 
Gänheim 
Frammersbach 

91 Einw./qkm 

113 

40 km 
34km 

32km 
32km 
40km 
12 km 

absolut 17238196 DM 
je Einwo~ner 141 DM 

1. 

Der Landkreis Mittelmain liegt zwischen dem bayerischen 
Untermaingebiet mit dem Zentrum Aschaffenburg und den 
städtischen Verdichtungsräumen Schweinfurt und Würzburg 
im mittleren Unterfranken. Er umfaßt im wesentlichen die 
bisherigen Landkreise Gemünden a. Main (rd. 22 000 Ein
wohner), Karlstadt (rd. 35 700 Einwohner), Lohr a. Main mit 
Ausnahme der Gemeinde und des Forstbezirks Rothenbuch 
(rd. 35 200 Einwohner) und Marktheidenfeld mit Ausnahme 
der Räume um Stadtprozelten und Heimstadt (rd. 30 100 
Einwohner). Im Süden und Norden bildet .die Landkreis
grenze zugleich die bayerische Landesgrenze zu Baden
Württemberg bzw. Hessen. 

Der Landkreis wird in seinem mittleren Bereich vom Main 
durchflossen. Er ist landschaftlich reich gegliedert. So wer
den Teilbereiche des Sandsteinspessarts, der Marktheiden
felder Platte, des Mittleren Maintales, der Wem-Lauer-Platte 
und der Südrhön in. dem neuen Landkreis zusammenge
führt. 

Die Siedlungsschwerpunkte liegen vor allem in den bisheri
gen Kreisstädten Marktheidenfeld, Lohr a. Main, Gemünden 
a. Main und Karlstadt mit ihrem Umland. Daneben haben 
noch die Orte Burgsinn, Arnstein, Zellingen/Retzbach, 
Frammersbach/Partenstein u. Hasloch/Kreuzwertheim sied
lungsmäßig Bedeutung. Die sonstigen Teilräume - landwirt
schaftlich orientiert bzw. Spessarthochlagen - sind dünner 
besiedelt, doch handelt es sich auch hier mit einigen Aus
nahmen vorwiegend um Gemeinden mit positiver Entwick
lungstendenz. 

Der neue Landkreis stellt ein gemischt-strukturiertes Gebiet 
dar, das sich z. Z. noch stark im Umbruch vom Primär- zum 
Sekundärbereich hin befindet. Die industriellen Schwer
punkte liegen im Maintal (Entwicklungsachse) von Kreuz
wertheim bis Karlstadt sowie in Arnstein. Der bisherige 
Landkreis Marktheidenfeld und der Raum nordöstlich von 
Karlstadt sowie Teile des bisherigen Landkreises Gemünden 
a. Main (Fränkische Platten) sind noch stark landwirtschaft
lich orientiert. Dagegen besitzt im Raum Lohr a. Main die 
Landwirtschaft nur noch nachgeordnete Bedeutung. Als 
neues Strukturelement gewinnt der Fremdenverkehr an Be
deutung, zumal der neue Landkreis mit seinen überwiegen
den Teilen im Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Spessart" 
liegt. 

Die überregionale Verkehrserschließung des· Landkreises ist 
gut. Im Süden wird er von der Autobahn Frankfurt-Nürnberg 
mit den Anschlußstellen Marktheidenfeld und Würzburg
West/Heimstadt, im Osten von der Autobahn Fulda-Würzburg 
mit der Anschlußstelle Gramschatzer Wald (sie liegt jedoch 
außerhalb des Landkreisgebietes) durchzogen. Wichtige Ver
kehrsfunktionen kommen auch den Bundesstraßen 8, 26, 
276 und 27 zu. Die Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau 
bringt den Anschluß an das überörtliche Wasserstraßennetz. 
Die Erschließung durch den Schienenverkehr erfolgt über die 
Strecken Aschaffenburg-Gemünden a. Main-Bad Kissingen, 
Gemünden a. Main-Waigolshausen, Lohr-Wertheim-Milten
berg und Lohr-Gemünden-Karlstadt-Würzburg. 

Die regionale Verkehrserschließung des Landkreises ist 
ebenfalls günstig. Im Hinblick auf den vorgeschlagenen 
Kreissitz Lohr a. Main wird allerdings zur besseren Anbin
dung des Marktheidenfelder Raumes ein Ausbau der St 2315 
vordringlich sein. Der neue Landkreis gehört überwiegend 
zum Mittel- und Oberbereich Würzburg. Der Arnsteiner Raum 
wird jedoch auch durch das Mittelzentrum bzw. mögliche 
Oberzentrum Schweinfurt überlagert. Das Entwicklungsband 
„Main" (Entwicklungsachse 1. Ordnung) durchzieht den ge
samten Mittelbereich des Landkreises. 

Der Landkreis gehört mit Ausnahme des Teilgebietes, das 
durch den bisherigen Landkreis Lohr a. Main gebildet wird, 
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zum Regionalen Aktionsprogrammgebiet des Bundes. Inso
weit handelt es sich auch um Bundesausbaugebiete. Nach 
dem Programm „Freizeit und Erholung" der Bayerischen 
Staatsregierung liegt der neue Landkreis mit Ausnahme des 
Raumes Arnstein ganz in den Naherholungsräumen Spessart/ 
Odenwald und Maindreieck. 

II. 

Die im neuen Landkreis Mittelmain im wesentlichen zusam
mengeführten bisherigen Landkreise Gemünden a. Main, 
Karlstadt, Lohr a. Main und Marktheidenfeld können auf 
Grund ihrer Einwohnerzahlen als selbständige Einheiten
nicht erhalten bleiben. Die dem Landkreis Würzburg zuge
ordneten Teilräume der bisherigen Landkreise Marktheiden
feld und Karlstadt haben so enge Verflechtungen mit dem 
Raum Würzburg, daß eine andere Zuordnung kaum in Be
tracht gezogen werden kann. Entspechendes gilt für die 
Randgemeinden des bisherigen Landkreises Karlstadt, die 
dem neuen Landkreis Schweinfurt zugeordnet werden. Der 
Raum um Karlstadt hätte - ·legt man die wirtschaftlichen 
Verflechtungen zugrunde - alternativ auch zum neuen Land
kreis Würzburg geordnet werden können (der Raum um 
Arnstein evtl. dann zum Landkreis Schweinfurt). Diese 
Alternative hätte für die verbleibenden bisherigen Landkreise 
Gemünden a. Main, Lohr a. Main und 'Marktheidenfeld eine 
ebenfalls praktikable Lösung ermöglicht. Der bisherige Vor
schlag bleibt aber aufrechterhalten, damit zwischen den 
Verdichtungsräumen ein wirtschaftlich und bevölkerungsmä
ßig -ausgewogener und starker Landkreis gebildet werden 
kann. 

Im Rahmen der Feinabgrenzung erfolgt die Angliederung der 
Gemeinde Rothenbuch des bisherigen Landkreises Lohr a. 
Main an den Landkreis Aschaffenburg aus gemeindeorgani
satorischen Überlegungen. Hier ist eine sinnvolle Lösung 
zusammen mit Waldaschaff und Weibersbrunn möglich. Mit 
der Gemeinde Rothenbuch wird auch das gemeindefreie 
Gebiet Rothenbucher Forst dem Landkreis Aschaffenburg 
angegliedert, eine Lösung, die den forstorganisatorischen 
Überlegungen im fraglichen Raum entspricht. Die Feinkorrek
tur der Grenzen des Forstbezirks muß einem späteren Einzel
verfahren vorbehalten bleiben. Di~ Gemeinden Krommen
thal, Neuhütten und Wiesthal werden entgegen dem Vor
schlag im zweiten Anhörungsverfahren nicht dem Landkreis 
Aschaffenburg zugeordnet, sondern verbleiben entsprechend 
ihren Stellungnahmen im Landkreis Mittelmain, weil auch 
bei dieser Lösung eine sinnvolle gemeindliche Einheit (mit 
Partenstein) möglich ist. Die Gemeinde Wiesen, die in jedem 
Fall sehr peripher liegt und für die gemeindeorganisatorisch 
innerhalb des Landkreises Aschaffenburg mehrere. Alterna
tiven denkbar wären, hat - wie die Gemeinde Krommenthal 
- ihrer Zuordnung zum Landkreis Aschaffenburg nur für den 
Fall zugestimmt, daß Lohr a. Main nicht Kreissitz bleibt. Die 
endgültige Bestimmung des Kreissitzes im neuen Landkreis 
Mittelmain wird aber erst nach Anhören des neuen Kreis
tages erfolgen können. Die Gemeinde Wiesen verbleibt da
her - mit dem Forstbezirk Wiesen - ihrem Votum entspre
chend im Landkreis Mittelmain. Auf der Gemeindeebene 
bietet sich eine Lösung mit Frammersbach an. Eine neue 
Grenzziehung durch den Forstbezirk Wiesen hindurch, wie 
sie von der Oberforstdirektion angeregt wird, muß einem 
späteren Einzelverfahren vorbehalten bleiben. 

Zur Zuordnung des Nahbereichs von Stadtprozelten zum 
Landkreis Miltenberg sowie des südwestlichen Teilgebietes 
des gemeindefreien Gebietes „Bischbrunner Forst" vgl. die 
Ausführungen bei§ 28 Nr. 6 II. Eine Verklammerung der Nah
bereiche von Stadtprozelten und Kreuzwertheim ist - unter 
dem Aspekt vernünftiger gemeindeorganisatorischer Lösun
gen - nicht unbedingt erforderlich. 

Dem Wunsch der Gemeinden Birkenfeld und Billingshausen, 
dem Landkreis Würzburg eingegliedert zu werden, wird nicht 

entsprochen. Die Gemeinden sind schulorganisatorisch und 
kirchlich im bisherigen Landkreis Marktheidenfeld verankert, 
wenn auch die evangelische Pfarrei über die Landkreisgren
zen hinausgeht. Birkenfeld gehört darüber hinaus zum Nah
bereich Marktheidenfeld, Billingshausen läßt sich verkehrs
und gemeindemäßig günstig auf Zellingen orientieren. Eine 
Gemeindebildung z. B. in Margetshöchheim oder Heimstadt 
erscheint dagegen schon entfernungsmäßig nicht die den 
Interessen der Bürger am besten entsprechende Lösung. 

Hinsichtlich der Gemeinde Gramschatz wird deren Votum 
(für Würzburg) gefolgt, zumal sich Rimpar als Verwaltungs-
sitz auf Gemeindeebene anbietet. · 

Dagegen kann dem Votum der Gemeinden Gänheim und 
Schwebenried (für Schweinfurt) nicht entsprochen werden. 
Diese Gemeinden gehören zum Nahbereich Arnstein, der 
durch ihre Ausgliederung erheblich geschwächt würde. Die 
Rückorientierung der Gemeinde Neubessingen gemäß ihrem 
Votum im 2. Anhörungsverfahren wird dabei eine wünschens
werte Abrundung dieses Nahbereichs im Landkreis Mittel
main bringen. Die Gemeinden Wülfershausen und Burg
hausen werden ihren Stellungnahmen im 1. Anhörungsver
fahren entsprechend dem Landkreis Schweinfurt zugeordnet. 
Für sie läßt sich in Verbindung mit den anderen dem Land
kreis Schweinfurt eingegliederten Gemeinden aus den bis
herigen Landkreisen Karlstadt und Hammelburg (Schwem
melsbach, Kaisten,- Rütschenhausen, Wasserlosen und 
Greßthal) eine vernünftige Lösung auf der Gemeindeebene 
im Bereich des Landkreises Schweinfurt finden. 

Die Stellungnahme der Gemeinde Gauaschach im ersten 
Anhörungsverfahren orientierte sich im wesentlichen nur 
am Kreissitz. Auch die im zweiten Anhörungsverfahren vor
gebrachten Argumente können keine Veranlassung geben, 
über die vorhandenen Verflechtungen mit der Stadt Hammel
burg hinwegzugehen. Es verbleibt daher beim bisherigen 
Vorschlag der Zuordnung zur Stadt Hammelburg und damit 
zum neuen Landkreis. Bad Kissingen, zumal nach der Ein
gliederung des Gebietes des Truppenübungsplatzes in die 
Stadt Hammelburg eine lange gemeinsame Grenze zwischen 
Gauaschach und Hammelburg bestehen wird. 

Die Eingliederung der im Truppenübungsplatz Hammelburg 
liegenden Gemeinde Bonnland (abgesiedelt) und der Ge
bietsteile der Gemeinden Münster (bisheriger Landkreis Karl
stadt) sowie Heßdorf, Höllrich, Karsbach und Weyersfeld 
(bisheriger Landkreis Gemünden a. Main) in den Landkreis 
Bad Kissingen erfolgt aus dringenden Gründen der Ver
waltungsvereinfachung (vgl.§ 28 Nr. 2 und § 29). 

Nach den gegenwärtigen Wachstumsimpulsen ist davon aus
zugehen, daß das Gebiet um Marktheidenfeld auch künftig 
seine industrielle Entwicklung fortsetzen und den notwen
digen regionalen Ausgleich im außerlandwirtschaftlichen 
Arbeitsplatzangebot für die rückläufige Landwirtschaft her
stellen wird. Die industrielle Kapazität von Lohr a. Main wird 
weitgehend vom Bevölkerungswachstum und der Zuwan
derung bestimmt werden. Im Gemündener Raum dürften 
sich längs der Sinntalachse von Gemünden a. Main bis 
Obersinn Gewerbe und Industrie günstig entfalten. Sie 
können auf dem freigesetzten Arbeitskräftepotential der 
Landwirtschaft aufbauen. Entwicklungsmöglichkeiten zeigen 
sich auch im Fremdenverkehr. Im südöstlichen Teil des 
neuen Landkreises werden auf dem industriell-gewerblichen 
Sektor Wachstumsimpulse im Band Karlstadt und Zellingen/ 
Retzbach sowie in Arnstein zu erwarten sein. 

Im Anhörungsverfahren hat sich gezeigt, daß im Mittelmain
Kreis vor allem der Verwaltungssitz umstritten ist. Die Land
kreise Lohr a. Main und Karlstadt schlagen wie ihre Gemein
den jeweils die bisherige Kreisstadt als neuen Kreissitz vor. 
Die Erklärungen der Gemeinden des Landkreises Markthei
denfeld, der sich für eine Zusammenlegung der Landkreise 
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Marktheidenfeld und Lohr a. Main mit Sitz in Marktheiden
feld ausspric;:ht, lassen sich nicht allgemein einordnen. Der 
Landkreis Gemünden a. Main und seine Gemeinden votieren 
für einen Kreissitz in Gemünden. Bei dieser Sachlage ist es 
sinnvoll, daß die endgültige Bestimmung des Kreissitzes erst 
erfolgen wird, nachdem der Kreistag des neuen Landkreises 
zu den vorgetragenen vielfältigen und gewichtigen Argumen
ten für die zur Diskussion stehenden Städte Stellung ge
nommen hat. 

Die Bayer. Staatsregierung benennt als vorläufigen Kreissitz 
die Stadt Lohr a. Main, weil sie die einwohne.rstärkste Ge
meinde ist, die größte Zentralität besitzt und vom Oberzen
trum Würzburg stärker abgesetzt ist. 

Bei dem neuen Landkreis handelt es sich um die Zusammen
führung von vier nach Größe, wirtschaftlichem Gewicht und 
Entwicklungstendenzen uneinheitlichen Landkreisen, so daß 
eine Namensgebung nach einer der bisherigen Kreisstädte 
nur eine unvollständige Beschreibung des neuen Landkreises 
sein würde. Deshalb erscheint es angebracht, vorläufig bei 
der Namensgebung die neutrale geographische Bezeichnung 
„Mittelmain" zu wählen, die zutreffender angesehen wird als 
die Bezeichnung „Main-Spessart-Kreis". 

Zu§ 28 Nr. 8 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970j 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Schweinfurt 

Schweinfurt 

98156 

844qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Oberlauringen 
Mühlhausen 
Siegendorf 

117 Einw./qkm 

106 

34km 
24km 

22km 
18 km 
39 km 

absolut 8027180 DM 
je Einwohner 82 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Schweinfurt (rd. 71 000 Einw.). Hinzu kommen das Gebiet 
des Raumes um Stadtlauringen (rd. 4 300 Einw.) sowie der 
überwiegende Teil des Nahbereichs von Gerolzhofen (rd. 
20 000 Einw.). Abgerundet wird das Landkreisgebiet durch 
die Gemeinden Greßthal und Wasserlosen aus dem bisheri
gen Landkreis Hammelburg und die Gemeinden Burghausen, 
Wülfershausen, Kaisten, Mühlhausen, Rütschenhausen und 
Schwemmelsbach aus dem bisherigen Landkreis Karlstadt 
(insgesamt rd. 3 200 Einw.). Im Südosten grenzt der Land
kreis an den Regierungsbezirk Oberfranken an. 

Der Landkreis, der in Teilbereichen von Osten nach Westen 
bzw. Norden nach Süden vom Main durchzogen wird, ist 
landschaftlich reich gegliedert. Er umfaßt Teile des südöst
lichen Maindreiecks, der Wem-Lauer-Platte, des Schwein
furter Beckens, des Steigerwaldvorlandes, des Hesselbacher 
Waldlandes und des Grabfelds. 

Der Siedlungsschwerpunkt des Landkreises befindet sich im 
Schweinfurter Raum. Diese Entwicklung wird vorwiegend 
durch die Stadtumlandgemeinden getragen. Weitere Wachs
tumsimpulse sind vor allem im Umland der bisherigen Kreis
stadt Gerolzhofen sowie in Stadtlauringen zu verzeichnen. 
Der nördliche und südöstliche Bereich sind zwar dünner be
siedelt, doch auch hier handelt es sich mit einigen Aus-

nahmen im äußersten Südosten vorwiegend um Gemeinden 
mit positiver Entwicklungstendenz. 

Der neue Landkreis Schweinfurt stellt im wesentlichen den 
engeren Einzugsbereich des Industriestandortes Schweinfurt 
dar (typischer St.adtumlandkreis als Ergänzungsgebiet für 
eine große Stadt bzw. Industriestadt). Er verfügt mit Aus
nahme von Gerolzhofen und Stadtlauringen, die aus den 
bisherigen Landkreisen Gerolzhofen bzw. Hofheim zum 
neuen Landkreis hinzukommen, und einigen Randgemeinden 
von Schweinfurt, wie Schonungen, Gochsheim und Sennfeld, 
über keine Industriestandorte von Bedeutung. Die Beschäf
tigungsstruktur ist daher, soweit nicht Landwirtschaft betrie
ben wird, auf die industrielle und auch teilweise tertiäre 
Beschäftigung in Schweinfurt ausgerichtet. Die Pendler
orientierung zum Arbeitsplatzschwerpunkt Schweinfurt ist -
wenn die örtlichen Einzugsbereiche außer Betracht bleiben -
eindeutig. 

Der Landkreis hat mit dem Verkehrsmittelpunkt Schweinfurt 
eine sehr gute Verkehrslage. Die Autobahn Fulda-Würzburg 
führt mit den Anschlußstellen Schweinfurt/Niederwerrn und 
Schweinfurt/Werneck am Westrand des Landkreisgebietes 
entlang. Die Anschlußstelle Schweinfurt-Süd an der Auto
bahnstrecke Frankfurt-Nürnberg liegt außerhalb des Land
kreisgebietes, ist jedoch über die B 286 (Schnellstraße) 
gut erreichbar. Ein radiales Netz von Bundesstraßen - B 26, 
B 26 a, B 286, B 303 - und die B 19 in Nord-Süd-Richtung 
sowie eine große Zahl von Staats- und Kreisstraßen er
schließen das Landkreisgebiet für den örtlichen und über
örtlichen Verkehr. Mit der Großschiffahrtsstraße Rhein
Main-Donau und dem Hafen Schweinfurt besteht ein An
schluß an das überörtliche Wasserstraßennetz. Der Schienen
verkehr wickelt sich über die Strecken Würzburg-Schwein
furt-Hof, Schweinfurt-Bad Neustadt, Schweinfurt-Gerolz
hofen-Kitzingen und Waigolshausen-Gemünden ab. Für 
den regionalen Luftverkehr befindet sich in Schweinfurt-Süd 
ein leistungsfähiger Flughafen. 

Der Landkreis gehört in seiner Gesamtheit zum Mittel- bzw. 
möglichen Oberzentrum Schweinfurt und wird durch das 
Entwicklungsband „Main" (Entwicklungsachse 1. Ordnung) 
von Osten nach Westen bzw. Norden nach Süden durch
zogen. 

Er fällt in das Gebiet des Regionalen Aktionsprogramms des 
Bundes, ist mit Ausnahme des Kerngebietes (bisheriger 
Landkreis Schweinfurt) Bundesausbaugebiet und erfaßt 
Teile der Naherholungsgebiete Schweinfurt, Haßberge und 
Steigerwald (vgl. Programm „Freizeit und Erholung" der 
Bayer. Staatsregierung). Die Stadt Gerolzhofen zählt zu den 
Bundesausbauorten. Den Teilbereich ausgenommen, der aus 
dem bisherigen Landkreis Gerolzhofen zugeordnet wurde, 
handelt es sich um Zonenrandgebiet. 

II. 

Der Landkreis Gerolzhofen kann als selbständige Einheit 
nicht erhalten werden, da er mit ca. 41 500 Einwohnern die 
erforderliche Richtgröße bei weitem nicht erreicht und keine 
Verflechtungen bestehen, die es rechtfertigen würden, be
nachbarte Räume in dem notwendigen Umfang auf Gerolz
hofen hin zu orientieren. Der Landkreis muß daher ent
sprechend seiner derzeitigen Orientierung neu geordnet 
werden. Der Nahbereich von Gerolzhofen wird deshalb in 
den neuen Landkreis Schweinfurt einbezogen. 

Bei dem neuen Landkreis Schweinfurt handelt es sich um 
den engeren Einzugsbereich des Industriestandortes 
Schweinfurt. Daraus folgen die Randkorrekturen gegenüber 
den bisherigen Landkreisen Hammelburg, Karlstadt, Gerolz
hofen und Hofheim i. UFr. Die aus diesen bisherigen Land
kreisen dem neuen Landkreis Schweinfurt zugeordneten 
Gemeinden Wasserlosen, Greßthal (bisheriger Landkreis 
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Hammelburg), Rütschenhausen, Schwemmelsbach (bisheri
ger Landkreis Karlstadt) sowie Stammheim, Lindach, Kolitz
heim, Gemach, Ober- und Unterspiesheim und Sulzheim 
(bisheriger Landkreis Gerolzhofen) sind eindeutig dem Nah
bereich Schweinfurt zuzurechnen. 

Nach dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens besteht keine 
Notwendigkeit, entgegen dem bisherigen Verordnungsent
wurf jetzt Zwangseingemeindungen aus dem Nahbereich in 
die Stadt Schweinfurt vorzunehmen. Die siedlungsmäßige 
und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt gestattet es, zu
nächst abzuwarten, ob die Stadt Schweinfurt und die Ge
meinden Dittelbrunn, Niederwerrn und Sennfeld, deren Ein
gemeindung die Stadt gefordert hat, nicht auf dem 
Verhandlungswege zu einer sinnvollen Lösung kommen. 
Die Gemeinden Zell und Mainberg, die sich für eine Einge
meindung ausgesprochen haben, sind mit der Stadt nicht so 
eng verflochten (z. B. keine zusammenhängende Bebauung), 
daß ihre Eingemeindung vor einer solchen Lösung erfolgen 
müßte (vgl. Begründung zu § 27 Nr. 2). Im übrigen hat die 
Stadt Schweinfurt der Eingemeindung von Zell wider
sprochen. 

Das Anhörungsverfahren hat gezeigt, daß die Grenzen des 
neuen Landkreises nicht überall unstreitig sind. Der Schul
verband Schwanfeld wird sich auch nach der Gebietsreform 
infolge seiner besonderen Situation über mehrere Land
kreise erstrecken. Die angeregte Einbeziehung der Gemein
den Dipbach, Prosselsheim und Oberpleichfeld in den 
Landkreis Schweinfurt würde weder den abgegebenen Voten 
noch den tatsächlichen Verflechtungen entsprechen. 

Schwieriger ist die Grenzziehung dagegen im Grenzbereich 
zum neuen Landkreis Kitzingen, wobei hier Fragen der 
Schulverbände Prichsenstadt und Oberschwarzach sowie der 
Verwaltungseinheiten auf Gemeindeebene eine wichtige Rolle 
spielen (vgl. Begründung in § 28 Nr. 5). Die Gemeinden des 
Schulverbandes Prichsenstadt, die sich fast geschlossen für 
das zusammenbleiben in einem Landkreis ausgesprochen 
haben, werden gemäß ihren Voten zusammen mit Stadel
schwarzach und der diesem Raum zuzuordnenden Gemeinde 
Järkendorf in den Landkreis Kitzingen eingegliedert. Die 
Gemeinde Siegendorf wird dagegen mit Rücksicht auf ihre 
Verflechtungen mit der Gemeinde Oberschwarzach - ent
gegen den bisherigen Vorschlägen - in den Landkreis 
Schweinfurt einbezogen. Diese Zuordnung entspricht den 
abgegebenen Voten. 

Der Nahbereich Gerolzhofen, der ursprünglich für den Land
kreis Haßfurt vorgesehen war, wird mit Ausnahme von 
Geusfeld, Wustviel (Votum für LKr. Schweinfurt) und Wohnau 
(Votum für Haßberg-Kreis) aufgrund der einstimmigen 
Stellungnahmen der Gemeinden im Anhörungsverfahren und 
unter Berücksichtigung sozioökonomischer Beziehungen 
(mittelzentrale Verflechtung zu Schweinfurt) in den Landkreis 
Schweinfurt einbezogen. Die Gemeinden Geusfeld und 
Wustviel bleiben dem Haßberg-Kreis zugeordnet, um in 
Untersteinbach gemeinde- und schulorganisatorisch zu einer 
tragbaren Lösung zu kommen (vgl. Begründung zu § 28 
Nr. 4). Die unmittelbar vor den Toren von Schweinfurt gele
genen Gemeinden Gädheim, Ottendorf und Greßhausen 
tendieren zwar sozioökonomisch nach Schweinfurt. Sie wer
den aber für den Schulverband und die Verwaltungseinheit 
Theres benötigt. Ohne diese Kommunen ist die angestrebte· 
gemeindliche Neugliederung des Raumes zwischen der 
Landkreisgrenze und Haßfurt nicht möglich (vgl. Begründung 
zu § 28 Nr. 4). Die Zuordnung dieser Gemeinden entspricht 
ihren Stellungnahmen im Anhörungsverfahren. 

Der Nahbereich von Stadtlauringen (bisheriger Landkreis 
Hofheim) wird aufgrund seiner Verflechtungen mit. dem 
Schweinfurter Raum wunschgemäß in den neuen Landkreis 
Schweinfurt einbezogen. Die Gemeinden Aidhausen, 

Happertshausen, Nassach und Kerbfeld, die ebenfalls zum 
Landkreis Schweinfurt wollen, werden dabei dem Nahbereich 
Hofheim i. UFr. zugerechnet und verbleiben im Haßberg
Kreis. Dagegen verbleibt die Gemeindegruppe um Maßbach 
gemäß ihrem Votum mit Rücksicht auf ihre Verankerung in 
den Räumen Münnerstadt/Bad Kissingen beim Landkreis 
Bad Kissingen (vgl. Begründung zu § 28 Nr. 2). 

Die Gemeinden Kaisten, Burghausen und Wülfershausen 
werden dem Nahbereich Schweinfurt zugerechnet und des
halb gemäß ihrem Votum dem Landkreis Schweinfurt zuge
gliedert, da weder die Schulorganisation noch die gemeind
liche Neugliederung ein Verbleiben im künftigen Landkreis 
Mittelmain notwendig machen. Im Landkreis Schweinfurt 
kann auf der Gemeindeebene eine sinnvolle Lösung für 
diese Gemeinden gefunden werden. Die Zuordnung stimmt 
mit der Stellungnahme der Gemeinden im Anhörungsver
fahren überein. Die Gemeinde Neubessingen hat im 2. An
hörverfahren auf ihre Zugehörigkeit zum Nahbereich Arn
stein hingewiesen und ihren Verbleib im Landkreis Mittel
main gefordert. Diesem Wunsch kann entsprochen werden. 
Die Gemeinde Mühlhausen (bisheriger Landkreis Karlstadt) 
wird auf der Gemeindeebene der Stadt Werneck zugeordnet 
(Votum für LKr. Schweinfurt). 

Auch der neue Landkreis Schweinfurt wird in erster Linie 
als Wohnbereich Ergänzungsfunktion zum Industriestandort 
Schweinfurt haben. Darüber hinaus werden die Randge
meinden um Schweinfurt verstärkt in die gewerblich-indu
strielle Entwicklung, die von der Stadt ausgeht, einbezogen 
werden. Auch Gerolzhofen und Stadtlauringen werden als 
Industriestandorte erhöhte Bedeutung gewinnen können. 
Im übrigen wird im gesamten Raum aufgrund der äußeren 
Produktionsbedingungen und der Betriebsgrößenstruktur 
die Landwirtschaft Gewicht behalten. 

Als vorläufiger Kreissitz der Kreisverwaltung kommt wegen 
ihrer Größe und zentralen Bedeutung die kreisfreie Stadt 
Schweinfurt in Betracht. Sie ist als wichtiger Verkehrsknoten
punkt über Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie üper die 
Bahnlinien von allen Teilen des Landkreises gut erreichbar. 

Als vorläufigen Namen legt der Entwurf „Landkreis Schwein
furt" fest. Damit wird der überragenden Bedeutung der Stadt 
Schweinfurt für ihr natürliches Ergänzungsgebiet Rechnung 
getragen. 

Zu§ 28 Nr. 9 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Würzburg 

Würzburg 

133735 

1012 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Tau berrettershei m 
Böttigheim 
Rieden 
Obereisenheim 

132 Einw./qkm 

113 

40 km 
24km 

34 km 
28km 
24km 
22 km 

absolut 13835947 DM 
je Einwohner 103 DM 

Der Landkreis Würzburg setzt sich aus den Gebieten der 
bisherigen Landkreise Würzburg (rd. 84100 Einw.) und 
Ochsenfurt (rd. 35 500 Einw.) sowie Teilgebieten der bis-
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herigen Landkreise Gerolzhofen (rd. 1200 Einw.), Karlstadt 
(rd. 2800 Einw.), Kitzingen (rd. 2500 Einw.) und Marktheiden
feld (rd. 7600 Einw.) zusammen. Er bildet einen Teilbereich 
des südlichen Unterfrankens und grenzt im Süden und Süd
westen an das Bundesland Baden-Württemberg. 

Naturräumlich ist der Landkreis durch die Formationen der 
Mainfränkischen Platten geprägt. Das südliche Kreisgebiet 
gehört überwiegend zum fruchtbaren Ochsenfurter- und 
Gollachgau. Nach Nordosten und Nordwesten wird es vom 
mittleren Maintal abgelöst. Von Nordwesten her ragen die 
Ausläufer der Wem-Lauer-Platte in das Landkreisgebiet. 

Siedlungsschwerpunkt im Landkreis ist das Gebiet um die 
Stadt Würzburg. Hier hat sich in den letzten Jahren eine 
Bevölkerungsentwicklung vollzogen, die durch überdurch-

. schnittlich hohe Zuwachsraten der Stadtumlandgemeinden 
gekennzeichnet ist. Der noch stark landwirtschaftlich orien
tierte südliche Teil des Landkreises (bisheriger Landkreis 
Ochsenfurt) ist dagegen dünner besiedelt. Die Bevölkerung 
hat in diesem Bereich in den letzten 10 Jahren nur gering
fügig zugenommen. 

Die Stadt Würzburg beeinflußt die wirtschaftliche Struktur 
des Landkreises stark. Die Stadt hält im wesentlichen das 
Arbeitsplatzangebot für den gesamten Raum vor. Hieraus 
ergeben sich auch die sehr intensiven Pendlerverflechtungen 
des Kreisgebiets mit Würzburg. Gewisse eigene Entwick
lungen haben sich daneben im Bereich um die Stadt Ochsen
furt herausgebildet, die als Industriestandort Bedeutung hat. 

Ein gewichtiges Strukturelement stellt infolge der teilweise 
hervorragenden äußeren Produktionsbedingungen (sehr 
hohe ha-Einreihungssätze) im Ochsenfurter Gau und in den 
übrigen Mainfränkischen Platten sowie aufgrund der relativ 
guten Betriebsgrößenstruktur die Landwirtschaft und - im 
Maintal - der Weinbau dar. 

Daneben gewinnt auch der tertiäre Bereich in der Erwerbs
struktur der Wohnbevölkerung des Landkreises zunehmend 
an Bedeutung. 

Der Landkreis Würzburg ist überregional durch die Auto
bahnen Frankfurt-Nürnberg und Würzburg-Fulda sowie die 
Bundesstraßen 8, 13, 19 und 27 sehr gut erschlossen. Im 
Schienenverkehr ist Würzburg mit den Strecken Frankfurt
Nürnberg und Hamburg-München über Kitzingen-Nürnberg 
bzw. Ochsenfurt-Ansbach-Treuchtlingen sowie den Strecken 
Würzburg-Schweinfurt-Bamberg und Würzburg-Stuttgart 
ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt. Über den Würzburger 
Hafen ist der Landkreis auch an das Wasserstraßennetz 
angeschlossen. Das überregionale Verkehrsangebot im 
neuen Landkreis Würzburg wird durch den Bau der Auto
bahnen Würzburg-Heilbronn und Würzburg-Ulm-Kempten 
noch weiter verbessert werden. Den Bedürfnissen des regio
nalen Luftverkehrs wird durch den Bau eines gemeinsamen 
Verkehrslandeplatzes Würzburg-Schweinfurt mit Rechnung 
zu tragen sein. 

Die Verkehrserschließung des Landkreises selbst ist eben
falls gut. Der Verwaltungssitz Würzburg ist insgesamt ein 
Verkehrsknotenpunkt ersten Ranges, von dem aus radial 
eine Vielzahl von Bundes- und Staatsstraßen - ergänzt durch 
das Kreisstraßennetz - das Kreisgebiet erschließen. 

Das Landkreisgebiet wird in seiner Gesamtheit durch den 
Einzugsbereich des Oberzentrums Würzburg erfaßt. Die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises vollzieht sich 
vorwiegend entlang der das Kreisgebiet in seinem zentralen 
Raum durchziehenden Entwicklungsachse „Main" (Entwick
lungsachse 1. Ordnung). 

Der Landkreis Würzburg gehört zu den Regionalen Aktions
programmgebieten. Die dem neuen Landkreis angeglieder-

ten Teilräume der bisherigen Landkreise Gerolzhofen, Karl
stadt, Kitzingen und Marktheidenfeld sind auch Bundesaus
baugebiet. Nach dem Programm „Freizeit und Erholung" der 
Bayer. Staatsregierung gehört der Landkreis mit Ausnahme 
des südlichen Teilraumes sowie des äußersten nordöstlichen 
Gebiets zum Naherholungsraum „Maindreieck". 

Zwischen den im Landkreis Würzburg zusammengefaßten 
Räumen bestehen vielseitige wirtschaftliche, kulturelle und 
historische Bindungen und Verflechtungen. 

II. 

Der Landkreis Ochsenfurt, der in seiner Gesamtheit im neuen 
Landkreis Würzburg aufgeht, kann als selbständige Einheit 
nicht erhalten bleiben. Mit einer Wohnbevölkerung von rd. 
35 500 Einwohnern liegt er weit unter dem Richtwert von 
80000. Diese Einwohnerzahl kann in einem überschaubaren 
Zeitraum auch dann nicht erreicht werden, wenn - wie viel
fach gefordert - wesentliche Teilräume des bisherigen Land
kreises Uffenheim angegliedert werden würden. Die Grenz
gemeinden des bisherigen Landkreises Würzburg weisen 
eine so stark ausgeprägte Verflechtung mit der Stadt Würz
burg auf, daß eine andere Zuordnung nicht in Betracht ge
zogen werden kann. Die optimale Erfüllung der Aufgaben 
auf Kreisebene, die einen größeren Einzugsbereich erfordert 
(vgl. allgemeine Begründung), wäre demnach in Frage ge
stellt. Außerdem muß die Randlage des bisherigen Land
kreises Ochsenfurt im südlichen und südwestlichen Grenz
bereich gegenüber Baden-Württemberg berücksichtigt wer
den. 

Aus diesen Gesichtspunkten sind die ohnehin stark verfloch
tenen Landkreise Würzburg und Ochsenfurt zusammenzu
schließen. Die einbezogenen Randgebiete aus den Land
kreisen Marktheidenfeld und Karlstadt weisen so eindeutige 
Orientierungen zur Stadt Würzburg auf, daß eine andere 
Zuordnung, selbst bei grundsätzlich anderer Konzeption für 
Unterfranken, an den Tatsachen vorbeiginge. Dies hat 
sich auch im ersten Anhörungsverfahren ausnahmslos be
stätigt. 

Für die Feinabgrenzung des neuen Landkreises Würzburg 
waren wirtschaftliche Verflechtungen sowie künftige Lösun
gen auf gemeinde- und schulorganisatorischer Ebene maß
gebend. Die erwogene teilweise oder gänzliche Einbe
ziehung der Gemeindegruppe des Schulverbandes Lipprichs
hausen (bisheriger Landkreis Uffenheim) ist mit Rücksicht 
auf die damit verbundene Schwächung des Nahbereichs 
Uffenheim und die eingegangenen Stellungnahmen unter
blieben. 

Die Gemeinde Gnodstadt (bisheriger Landkreis Ochsenfurt) 
war ursprünglich dem Lanpkreis Kitzingen zugeordnet wor
den. Die nunmehr wunschgemäß erfolgte Angliederung der 
Gemeinde an den Landkreis Würzburg (mit dem übrigen ge
samten Landkreis Ochsenfurt) stimmt mit ihrer wirtschaft
lichen, verkehrsmäßigen und schulischen Hauptorientierung 
nach Ochsenfurt und Würzburg überein. 

Die Randgebiete der bisherigen Landkreise Marktheidenfeld 
(Böttigheim, Heimstadt, Holzkirchen, Holzkirchhausen, Neu
brunn, Remlingen, Üttingen und Wüstenzell) und Karlstadt 
(Erbshausen, Gramschatz mit dem gemeindefreien Gebiet 
Gramschatzer Wald, Hausen b. Arnstein, Opferbaum und 
Rieden) sind sozio-ökonomisch auf Würzburg orientiert. Das 
gemeindefreie Gebiet Gramschatzer Wald ist ein stark fre
quentiertes· Naherholungsgebiet für den Würzburger Raum. 
Eindeutige Verflechtungen mit Würzburg haben auch die 
Gemeinden Dipbach, Oberpleichfeld und Prosselsheim des 
bisherigen Landkreises Kitzingen, die darüber hinaus ver-
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kehrsmäßig zum Arbeitsplatzschwerpunkt Würzburg orien
tiert sind. Die Gemeinden Ober- und Untereisenheim des 
bisherigen Landkreises Gerolzhofen haben im Anhörungs
verfahren nachdrücklich für eine Angliederung an Würzburg 
votiert, falls der bisherige Landkreis Gerolzhofen nicht er
halten bleiben kann. Diesem Wunsch kann entsprochen 
werden, da ihm hinsichtlich einer sinnvollen Neugliederung 
auf Gemeindeebene keine Bedenken entgegenstehen. 

Außerdem hat diese Zuordnung den Vorteil, daß sich der 
Schulverband Schwanfeld künftig nur über zwei statt über 
drei Landkreise erstrecken wird. 

Hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist 
davon auszugehen; daß die längs des Mains verlaufende 
Entwicklungsachse und der Raum Würzburg auch künftig 
das wirtschaftliche Wachstum des Landkreises tragen und 
Arbeitsplätze im außerlandwirtschaftlichen Bereich anbieten 
werden. Von weiteren örtlichen Entwicklungen abgesehen, 
wird der neue Landkreis in der Hauptsache Ergänzungs- und 
Wohnfunktion im Zusammenhang mit der Stadt Würzburg 
haben. Längerfristig werden auch die Gemeinden des un
mittelbaren Nahbereichs der Stadt noch mehr industrielle 
oder auch tertiäre Teilfunktionen übernehmen müssen. Die 
leistungsfähige Landwirtschaft im Ochsenfurter Gau und im 
Bereich der übrigen fränkischen Platten wird mit ihren Son
derkulturen (Weinbau) Bedeutung behalten. 

Nach dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens wird der neue 
Landkreis Würzburg in den Grundzügen von den Gemeinden, 
die einbezogen werden sollen, befürwortet. Es bestand des
halb keine Veranlassung, größere Korrekturen vorzunehmen. 
Die neue Grenze gegenüber den bisherigen Landkreisen 
Karlstadt und Marktheidenfeld wird durch das Votum der 
betroffenen Gemeinden eindeutig abgedeckt. Wegen der 
Gemeinden Billingshausen und Birkenfeld (bisher Landkreis 
Marktheidenfeld), ·die ebenfalls zum Landkreis Würzburg 
wollen, vgl. Begründung zu § 28 Nr. 7. Eine Eingemeindung in 
die Stadt Würzburg, die von den Randgemeinden nachdrück
lich abgelehnt wird, wird nicht vorgeschlagen (s. näher 
Begründung zu§ 27 Nr. 3). 

Als vorläufiger Sitz der Kreisverwaltung bietet sich wegen 
ihrer Größe und oberzentralen Bedeutung die kreisfreie 
Stadt Würzburg an, die auf Grund ihrer sehr günstigen Ver
kehrslage auch von den Grenzgemeinden des neuen Land
kreises mit einem zeitlich zumutbaren Aufwand erreicht 
werden kann. Ochsenfurt ist bei der vorliegenden Konzep
tion des Landkreises keine für den Gesamtraum akzeptable 
Alternative für den Verwaltungssitz:. 

Der vornehmlich von Gemeinden aus dem bisherigen Land
kreis Ochsenfurt geforderte Landkreisname „Ochsenfurt
Würzburg" wird wegen der überragenden Bedeutung der 
Stadt Würzburg nicht übernommen. Der neue Landkreis wird 
in seiner inneren Struktur so eindeutig durch das Würzbur
ger Gebiet bestimmt, daß dies in dem Kreisnamen zum Aus
druck kommen muß. Als vorläufiger Name wird daher der 
Landkreis „Würzburg" bestimmt. 

Zu§29 

Die Eingliederungen der im Truppenübungsplatz Hammel
burg liegenden Gemeinde Bannland (abgesiedelt) und der 
Gebietsteile der Gemeinden Münster (bisheriger Landkreis 
Karlstadt), Heßdorf, Höllrich, Karsbach, Weyersfeld (bisheri
ger Landkreis Gemünden a. Main), Obereschenbach und 
Fuchsstadt sowie des gemeindefreien Gebiets Hundsfeld 
(bisheriger Landkreis Hammelburg) in die Stadt Hammelburg 
dienen der Verwaltungsvereinfachung auf dem Truppen
übungsplatz Hammelburg (vgl. Begründung zu§ 28 Nr. 2). 

Zu§ 32 Nr.1 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Augsburg 
253700 

147 qkm 

1731 Einw./qkm 

absolut 67332527 DM 
je Einwohner 262 DM 

Die Stadt Augsburg umfaßt das bisherige Stadtgebiet, die 
Gebiete der bisherigen Städte Göggingen und Haunstetten 
sowie der bisherigen Gemeinden Bergheim und lnningen 
des bisherigen Landkreises Augsburg. Augsburg ist die 
größte Stadt des Regierungsbezirks Schwaben und die dritt
größte Stadt Bayerns. Sie ist auf Grund ihrer Ausstattung 
mit zentralörtlichen Einrichtungen (Universität, Theater, 
Fachkliniken, höhere Verwaltungsbehörden) sowie auf 
Grund ihrer Wirtschaftsstruktur der gesellschaftliche, kul
turelle und wirtschaftliche Mittelpunkt Schwabens. Sie ist 
daher in den Programmen für Bayern 1 und II als Ober
zentrum eingestuft. 

Augsburg ist auch der bedeutendste Verkehrsknotenpunkt 
Schwabens. Die Stadt liegt an der Autobahn München
Stuttgart, an den Bundesstraßen 2, 17 und 300 sowie an 
den Bundesbahnhauptstrecken München-Stuttgart, Augs
burg-Donauwörth-Nürnberg/Würzburg sowie Augsburg
Buchloe. Von Augsburg aus führen Nebenbahnen nach 
Landsberg a. Lech, Türkheim und Weiden. Die überregio
nale Straßenverkehrslage wird sich mit dem Bau der ge
planten Autobahnen Augsburg-Wolnzach-Regensburg, 
Augsburg-Donauwörth-Nürnberg bzw. Würzburg sowie 
Augsburg-Landsberg a. Lech-Füssen weiter verbessern. 
In Augsburg befindet sich auch ein regionaler Verkehrs
landeplatz. 

Die Stadt Augsburg liegt im Schnittpunkt der Entwick
lungsachsen Nürnberg-Donauwörth-Augsburg-Lands
berg a. Lech-Füssen, Augsburg-Ingolstadt und München
Augsburg-Günzburg-Ulm. Regionale Entwicklungsachsen 
zeichnen sich ab von Augsburg entlang der Bundesstraße 
300 nach Krumbach sowie von Augsburg entlang der Staats
straße 2035 nach Schwabmünchen. 

II. 

Die Stadt Augsburg hat mit rd. 8600 ha eine verhältnismä
ßig kleine Gemarkungsfläche. Bauflächen stehen nur mehr 
in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Das Wachs
tum hat sich daher - früher und intensiver als in ande
ren bayerischen Großstädten - auf die Stadtrandgemein-. 
den verlagert. Die Bevölkerung der Stadt Augsburg hat in 
den letzten 10 Jahren nur noch um rd. 6000 Personen zu
genommen, die Gemeinden im unmittelbaren Vorfeld der 
Stadt weisen dagegen im gleichen Zeitraum eine Zunahme 
um 35 000 Personen auf. Eine Reihe dieser Gemeinden ist 
mit dem Stadtgebiet baulich bereits zusammengewachsen. 
Zum Teil sind Zäsuren in der Natur nicht mehr erkennbar. 
Das gilt insbesondere für die Städte Göggingen und Haun
stetten, die ausgesprochenen Stadtteilcharakter haben. Be
reits aus städtebaulicher Sicht ist die Eingliederung dieser 
Gebiete in die Kernstadt wegen der bestehenden beson
ders engen siedlungsmäßigen, verkehrlichen, wirtschaftli
chen und infrastrukturellen Verflechtungen sowie wegen 
der topographischen Gegebenheiten (Begrenzung durch 
geschlossenes Waldgebiet im Westen) notwendig. 

Darüber hinaus ist es erforderlich, der Stadt Augsburg grö
ßere noch entwicklungsfähige Bereiche zuzuordnen, in de
nen eine zusammenhängende Planung auf längere Frist 
gewährleistet werden muß. Auf Grund der nordsüdlich aus-



Seite 160 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode DRUCKSACHE 7!1445 

gerichteten Verkehrsstruktur, die durch die geplante auto
bahnähnliche Westtangente eine sinnvolle Ergänzung er
fahren wird, kann eine großstädtische bauliche Entwick
lung mit Andienung durch Massenverkehrsmittel nur noch 
im Süden von Augsburg erreicht werden. Entscheidende 
Impulse werden vom Bau der Universität erwartet, die al
lein einen Wohnungsbedarf von rd. 12 000 Wohnungsein
heiten bekanntgegeben hat. Insgesamt ist für den Bereich 
der Universität mit einer Mantelbevölkerung von rd. 52 000 
Personen, ohne etwa 15 000 Studenten, zu rechnen. Der er
wartete Bevölkerungszuwachs von etwa 30 000 Personen 
muß in der Hauptsache im Gebiet westlich des Universi
tätsgeländes untergebracht werden. Zur Zeit liegt das Uni
versitätsgelände im Bereich der Städte Augsburg, Göggin
gen und Haunstetten. Eine langfristige Planung, die auch 
Entwicklungsmöglichkeiten offen läßt, erscheint nur da
durch erreichbar, daß dieses Gebiet zu einer einzigen Ge
meinde, und zwar zur Kernstadt, gehört. 

In die beschriebene bauliche Entwicklung müssen auch die 
Gemeindegebiete von lnningen und Bergheim mit einbe
zogen werden, um ausreichend große Flächen für die ver
schiedenen Nutzungen, z. B. Wohnbauflächen, gewerb
liche Bauflächen und Grünflächen, zu erhalten. Darüber 
hinaus sind Verkehrsüberlegungen für die künftigen ört
lichen Hauptverkehrsstraßen und für die Hauptfuß- und 
Radfahrwege notwendig. Die Strukturüberlegungen zur 
Eingliederung der Universität in den Stadtorganismus se
hen Kommunikationsstrukturen und Verkehrsbeziehungen in 
Ost-West-Richtung vor, deren Verwirklichung einen ein
heitlichen Planungsraum voraussetzt. Im Entwicklungsraum 
Süd lassen sich in optimaler Weise verdichtete Siedlungs
zonen schaffen, die außerordentlich günstig mit den na
türlichen Großgrünräumen der Naherholungsgebiete 
„westliche Wälder" und „Lechauen" verbunden werden 
können. 

In ihrem ersten Entwurf hatte die Staatsregierung Einglie
derungen in die Stadt Augsburg nur in geringem Umfange 
vorgesehen (Baugebiet für die Universität aus dem Gebiet 
der Städte Göggingen und Haunstetten). Vorgesehen war 
die Bildung von drei sektoral an das Stadtgebiet angren
zenden Landkreisen (Augsburg-Nordwest, Augsburg-Süd 
und Augsburg-Ost), die die anstehenden und künftigen 
Probleme des Gesamtraumes in partnerschaftlicher Zusam
menarbeit lösen sollten. Bei diesem Konzept waren die 
Städte Göggingen und Haunstetten zur Stärkung des Land
kreises Augsburg-Süd erforderlich. In der Begründung zu 
diesem Entwurf hatte jedoch die Staatsregierung bereits 
zum Ausdruck gebracht, daß im Raume Augsburg auch eine 
andere Lösung in Betracht komme, nämlich die Eingliede
rung der besonders verflochtenen Randgemeinden, insbe
sondere der Städte Göggingen und Haunstetten. Die Staats
regierung hatte auch bereits die Alternativen angege
ben, die in Betracht kämen, wenn nach dem Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens die Gründe für eine solche Einglie
derung überwiegen sollten. Als solche Alternativen wur
den die Einbeziehung der Räume Ettringen aus dem bis
herigen Landkreis Mindelheim und Buchloe aus dem bis
herigen Landkreis Kaufbeuren in einen Landkreis Augs
burg-Süd oder die Zusammenfassung der für die Land
kreise Augsburg-Süd und Augsburg-Nordwest vorgesehe
nen Gebiete angegeben. 

Im Anhörungsverfahren zum ersten Entwurf der Staatsregie
rung hat die Stadt Augsburg die Eingliederung von 36 Ge
meinden, darunter der Städte Göggingen, Haunstetten und 
Friedberg, gefordert. Dabei würde die Bevölkerung der 
Stadt Augsburg um rd. 144 000 Einwohner auf rd. 360 000 
Einwohner anwachsen, die Fläche würde sich um rd. 
30 000 ha auf insgesamt 40 000 ha vermehren. Zur Begrün
dung hat die Stadt Augsburg ausgeführt, daß mit dieser 
Lösung, die auch für eine weite Zukunft Bestand habe, der 

Stadt ein strukturgerechtes Wachstum ermöglicht werde. 
Hilfsweise hat die Stadt Augsburg vorgeschlagen, 19 Ge
meinden oder Gemeindeteile mit rd. 79 000 Einwohnern 
und einer Fläche von rd. 8600 ha einzugemeinden. Diese 
Flächen liegen hauptsächlich im Süden und Westen der 
Stadt; sie umfassen ebenfalls die Städte Göggingen und 
Haunstetten. Diese' Gebiete seien städtebaulich und infra
strukturell besonders eng mit der Kernstadt verflochten. 
Außerdem werde durch ihre Eingliederung der dringend
ste Bedarf an Entwicklungsflächen für die Wohn- und Ge
werbeansiedlung wie für Freizeitflächen gewonnen. Nicht 
als Alternative, sondern nur als „Behelfslösung" sieht die 
Stadt Augsburg u. a. die Eingliederung des südlich der 
Autobahn München-Stuttgart gelegenen Gemeindeteils 
der Stadt Gersthofen, des Südostteils der Gemeinde Tafer
tingen und die Vergrößerung des im bisherigen Entwurf 
für den Bau der Universität vorgesehenen Geländes der 
Städte Göggingen und Haunstetten an. Insgesamt hat die 
Stadt Augsburg geltend gemacht, daß sie räumlich seit lan
gem eingeschnürt sei und daß dadurch eine sachgerechte 
Entwicklung der Stadt verhindert werde. Grund für das 
Wachstum der Stadtrandgemeinden sei der Zuzug aus der 
Stadt Augsburg. Die städtischen Einrichtungen würden weit 
über dem Durchschnitt durch Bewohner des Umlandes in 
Anspruch genommen (z.B. Auswärtigenanteil bei Realschu
len 39,7 %, bei Gymnasien 44,9 %, bei Krankenanstalten 
48,1 %). Der Landkreis Augsburg hat im ersten Anhörungs
verfahren die Eingliederung von Randgemeinden in die 
Stadt abgelehnt. 

Die Staatsregierung hat in ihrem zweiten Entwurf den For
derungen der Stadt Augsburg nicht entsprochen. Die von 
der Stadt gewünschte große Lösung steht im Widerspruch 
zu den Grundsätzen der Reform. Diese Lösung würde im 
Ergebnis eine „Verwaltungsregion Augsburg" bedeuten. 
leistungsfähige Landkreise im Umland der Stadt könnten 
nicht mehr gebildet werden. Die Staatsregierung hat jedoch 
im zweiten Entwurf, der erneut Gegenstand des Anhö
rungsverfahrens war, die Eingliederung der Städte Gög
gingen und Haunstetten sowie der Gemeinden lnningen 
und Bergheim vorgesehen. Die betroffenen Gemeinden 
und der Landkreis Augsburg haben diesem Entwurf im An
hörungsverfahren widersprochen. In allen Gemeinden ha
ben Abstimmungen stattgefunden, in denen sich die Be
völkerung bei hoher Beteiligung mit großer Mehrheit da
für ausgesprochen hat, daß die Gemeinden selbständig 
bleiben sollen. Zur Sache hat die Stad t G ö g g i n g e n 
vor allem darauf hingewiesen, daß die Stadt Augsburg in 
ihrem gegenwärtigen Gebiet noch über genügend Entwick
lungsflächen verfüge, daß es ihr aber an einer ausreichen
den Planung für die Ausschöpfung dieser Entwicklungsmög
lichkeiten fehle. Die angrenzenden Gemeinden seien zu 
Verhandlungen über die Abtretung unbewohnter Ergän
zungsgebiete bereit. Die notwendige Koordinierung der 
Planung und der Aufgabenerfüllung könne auch, wie bis
her geschehen, durch freiwillige kommunale Zusammen
arbeit sichergestellt werden, insbesondere durch die Zu
sammenarbeit in der seit dem Jahre 1964 bestehenden Ar
beitsgemeinschaft Wirtschaftsraum Augsburg. Die sozio
ökonomischen städtebaulichen und verkehrsmäßigen Ver
flechtungen seien z. B. zwischen Nürnberg und Fürth stär
ker als im Augsburger Stadtumland, ohne daß deshalb eine 
Eingemeindung für erforderlich erachtet werde. Soweit 
Einrichtungen der Stadt Augsburg in Anspruch genommen 
würden, würden dafür auch die entsprechenden Gegenlei
stungen erbracht. Auch die Stad t H a u n stet t e n weist 
darauf hin, daß innerhalb des gegenwärtigen Stadtgebiets 
Augsburg noch ausreichende Entwicklungsflächen vorhan
den seien. Bei einer Sanierung der Augsburger Kernstadt 
könnten sich dort noch 100 000 Menschen niederlassen. 
Um eine gemeinsame Planung sicherzustellen, sei ein „Pla
nungsverband" nach § 3 des Bundesbaugesetzes ausrei-
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chend. Die Stadt Haunstetten habe in den letzten 10 Jah
ren bedeutsame Einrichtungen geschaffen. Dagegen seien 
die finanziellen Verhältnisse der Stadt Augsburg schlecht, 
so daß für Haunstetten im Falle der Eingemeindung wenig 
erwartet werden könne. 

Die Staatsregierung hat sich nach reiflicher Abwägung al
ler Gründe entschlossen, die im zweiten Entwurf vorgese
hene Eingliederung der Städte Göggingen und Haunstet
ten sowie der Gemeinden lnningen und Bergheim in die 
Stadt Augsburg aufrechtzuerhalten. Es bedarf keiner nä
heren Erörterung, daß bei dieser Abwägung dem Votum 
der Bürgerschaft in den betroffenen Gemeinden besonde
res Gewicht zukommt. Andererseits muß die Lösung des 
Stadt-Umland-Problems, wie die gesamte Gebietsreform, 
auf das allgemeine öffentliche Wohl abstellen. Es muß des
halb eine Lösung angestrebt werden, die den Interessen 
aller in einem bestimmten, durch sozio-ökonomische Ver
flechtungen geprägten Raum wohnenden Bürger am be
sten entspricht. Ungeachtet der Tatsache, daß nach dem 
gegenwärtigen Entwurf einer Neugliederungsverordnung 
nur noch zwei Landkreise unmittelbar an die Stadt Augs
burg angrenzen sollen (Landkreise Augsburg-Ost und 
Augsburg-West; vgl. auch die dortige Begründung), ver
tritt die Staatsregierung nach wie vor die Auffassung, daß 
die zahlreichen Probleme im größeren Raum Augsburg nur 
durch eine verstärkte partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der beteiligten Gebietskörperschaften gelöst werden kön
nen. Wo jedoch die tatsächliche Entwicklung dazu geführt 
hat, daß aufgrund der städtebaulichen, infrastrukturellen, 
verkehrsmäßigen und sozio-ökonomischen Beziehungen im 
weitesten Sinne der Lebensraum der Bürger einer Rand
gemeinde identisch mit dem Lebensraum der Bürger der 
Stadt geworden ist, sollten, soweit nicht besondere Um
stände des Einzelfalles eine andere Lösung erfordern, die 
Randgemeinden auch rechtlich zumindest dann in die 
Stadt einbezogen werden, wenn zugleich Erfordernisse der 
weiteren Entwicklung des Gesamtraumes dafür sprechen. 
Folgt die Verwaltungsgliederung der Vereinigung des Le
bensraumes, so können die für diesen Raum notwendigen 
und wünschenswerten Einrichtungen auf allen Gebieten 
(z. B. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Müllbesei
tigung, Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser, Ausbildungsstät
ten aller Art, Theater, Konzerthallen, Mehrzweckhallen, 
Sportstadien, Schwimmhallen usw.) besser geplant und von 
der Gesamtheit der beteiligten Bürger getragen werden. 
Auch ist es erforderlich, daß in einem engverflochtenen 
Lebensraum Entscheidungen über die Bauleitplanung aus 
der Gesamtschau der Interessen aller in diesem Lebens
raum wohnenden Bürger getroffen werden. 

Ist aus dieser Gesamtschau der Interessen die städtebau
liche Entwicklung eines Raumes in bestimmter Richtung ge
boten, so. kann eine Gemeinde, deren Eingliederung in 
die Kernstadt bei Verwirklichung einer solchen städtebau
lichen Entwicklung erforderlich ist, dem nicht entgegenhal
ten, die Kernstadt verfüge noch über Entwicklungsflächen 
im eigenen Gebiet, wenn diese Flächen aus dem Gesichts
punkt des Städtebaues, der Zweckmäßigkeit und Wirt
schaftlichkeit der Erschließung sowie des allgemeinen Woh
les der durch die Entwicklung betroffenen Bevölkerung für 
die beabsichtigte Nutzung deutlich weniger geeignet sind. 

Sind danach Eingliederungen von Randgemeinden in 
kreisfreie Städte geboten, so müssen solche Maßnahmen 
im Rahmen der Kreisreform durchgeführt werdßn, wenn die 
Eingliederung der Gemeinden den Zuschnitt der Landkreise 
in dem betreffenden Raum entscheidend beeinflussen wür
de. Solche Fälle sind gegeben, wenn entweder die künftig 
einzugliedernden Gemeinden für die Größenordnung und 
die Leistungskraft eines neuen Landkreises unentbehrlich 
sind, wenn zur Vermeidung einer solchen Folge ein Land
kreis gebildet werden müßte, der in seiner Größenord-

nung nicht mehr dem Gesamtkonzept entspricht oder wenn 
jedenfalls die künftige Herausnahme der Gemeinden aus 
einem in der Kreisreform neu zu bildenden Landkreis die
sen Landkreis ungeachtet einer dann noch ausreichenden 
Größenordnung und Leistungskraft wesentlich verändern 
würde. Aber auch in anderen Fällen können Eingliederun
gen von Randgemeinden im Zuge der Kreisreform in Be
tracht kommen, wenn zwischen den beteiligten Gebiets
körperschaften Einvernehmen erzielt wurde oder überwie
gende Gründe im Einzelfall für eine solche Lösung sprechen. 

Die Stadt G ö g g i n g e n ist städtebaulich völlig mit der 
Stadt Augsburg zusammengewachsen. Die Erschließungs
straßen gehen ineinander über, an sämtlichen Ortsstraßen 
bestehen Verbindungen. Die Stadt Göggingen hat seit lan
ger Zeit den Charakter eines Stadtteils der Stadt Augs
burg. Eine räumliche Trennung zwischen beiden Gemein
den ist nicht erkennbar. Die Wasserversorgung der Stadt 
erfolgt seit 1915 unmittelbar bis zum Endabnehmer durch 
die Stadtwerke Augsburg. Sämtliche Abwässer werden 
ebenfalls durch die Stadt Augsburg aufgenommen. Seit 
1908 ist Göggingen an das Straßenbahnnetz der Stadt 
Augsburg angeschlossen. Postalisch gehört Göggingen zum 
Ortsnetz Augsburg. Von insgesamt 3800 Berufsauspendlern 
gehen rd. 3500 nach Augsburg. Von 580 Ausbildungspend
lern besuchen 450 Ausbildungsstätten in Augsburg. Das Ge
biet der Stadt Göggingen schließt im übrigen im Westen 
an das Baugebiet der Universität Augsburg an. Es bildet 
den Hauptentwicklungsraum für die von der Universität 
benötigten Wohnungen und Folgeeinrichtungen. Die ein
heitliche Planung dieser Vorhaben ist Voraussetzung für 
eine wirtschaftlich und städtebaulich optimale Entwicklung. 

Die Stadt H a u n stet t e n hat bereits über die bestehen
de Bebauung entlang der Haunstetter Straße Stadtteilcha
rakter. Durch die von der Stadt Augsburg geplante Bebau
ung des alten Flugplatzgeländes und des Universitätsge
ländes, die eine flächenartige Verbindung mit der beste
henden Bebauung der Stadt Haunstetten herstellen wird, 
wird künftig eine besonders intensive städtebauliche Ver
flechtung erreicht. Das südwestliche Gebiet der Stadt Haun
stetten bietet Raum für Gewerbeansiedlung und Wohnbau
gelände für 20 000-25 000 Einwohner. Die Stadt Haunstet
ten ist seit 1928 in ihrer Wasserversorgung an die Stadt
werke Augsburg angeschlossen. Auch sämtliche Abwässer 
werden durch die Stadt Augsburg abgenommen. Haunstet
ten wird seit 1927 durch die Straßenbahn der Stadt Augs
burg bedient. Im innerörtli.chen Verkehr sind Omnibusse 
der Stadtwerke Augsburg eingesetzt. Die Stadt Haunstetten 
gehört postalisch zum Ortsnetz Augsburg. Von insgesamt 
5700 Berufsauspendlern gehen 4700 nach Augsburg. Von 
750 Ausbildungspendlern besuchen 400 Ausbildungsstätten 
in Augsburg. Haunstetten ist einer der Hauptzielorte für 
die Randwanderung aus Augsburg. 

Hinzu kommt, daß die großräumige und langfristige Ent
wicklung des südlichen Raumes einschließlich der Gebiete 
1 n n i n g e n und B e r g h e i m nur möglich ist, wenn in 
diese gemeinsame Entwicklung auch der Raum Haunstet
ten-Südwest einbezogen wird. Die nord-südlich verlaufen
den Verkehrsbänder der Bundesbahnstrecke Augsburg
Buchloe und der Bundesstraße 17 (neu) bedürfen einer Er
gänzung durch Ost-West-Verkehrsverbindungen. Es ist des
halb notwendig, auch aus dieser Sicht nicht nur den Raum 
Gögging.en als Bindeglied zum südlichen Entwicklungs
raum einzubeziehen, sondern auch das Gebiet der Stadt 
Haunstetten. 

Das Gebiet der Gemeinde 1 n n i n gen ist ein wesentli
cher Bestandteil des südlichen Entwicklungsraumes. Zu die
sem Raum gehört auch das Gebiet der Gemeinde B e r g -
heim, für die auch hinsichtlich künftiger gemeindlicher 
Zusammenschlüsse nur eine Zuordnung zum Raum Augs
burg vertretbar ist. 
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Die Eingliederung der Städte Göggingen und Haunstetten 
sowie der Gemeinden lnningen und Bergheim in die Stadt 
Augsburg ist daher aus dringenden Gründen des öffent
lichen Wohls erforderlich. Die Einbeziehung der Gemein
den in einen Planungsverband mit der Stadt Augsburg 
(§ 4 des Bundesbaugesetzes) würde diese Gründe nur zu 
einem Teil berücksichtigen. Nach den Äußerungen der 
Städte Göggingen und Haunstetten wird ein solcher Pla
nungsverband auch von den Gemeinden abgelehnt; die 
von der Stadt Haunstetten angesprochene Lösung des § 3 
des Bundesbaugesetzes, die lediglich einen gemeinsamen, 
von den beteiligten Gemeinden übereinstimmend be
schlossenen Flächennutzungsplan vorsieht, ist mit einem 
Planungsverband nicht vergleichbar. Die Eingliederung 
dieses südlichen Bereichs in die Stadt Augsburg kann auch 
nicht Einzelverfahren überlassen werden. Die betroffenen 
Gemeinden haben zusammen eine Einwohnerzahl von rd. 
42 200. Ohne diesen Bevölkerungsteil würde ein Land
kreis Augsburg-Süd, wie im ersten Entwurf vorgesehen, 
nicht die erforderliche Größenordnung erreichen. Die Aus
weitung eines solchen Landkreises in die Räume Ettringen 
und Buchloe ist jedoch wegen der starken Bindung dieser 
Räume an den Bereich Mindelheim bzw. an den Bereich 
Kaufbeuren nicht möglich. Die Zusammenfassung der nach 
dem ersten Entwurf für die Landkreise Augsburg-Nordwest 
und Augsburg-Süd vorgesehenen Gebiete würde zwar die 
spätere Eingliederung der Gemeinden in die Stadt Augs
burg zulassen, würde jedoch gegenwärtig zu einem Land
kreis führen, dessen Größenordnung (rd. 206 000 Einwohner) 
von der der übrigen Gebietseinheiten in diesem Raum er
heblich abweichen würde. überdies würde bei einer spä
teren Abtrennung dieser Gemeinden der neue Landkreis 
Augsburg-West entscheidend verändert werden. Die Ein
gliederung muß daher im Rahmen der Kreisreform erfol
gen. Dagegen kann die Frage, ob weitere Gemeinden oder 
Gemeindeteile des engeren Verflechtungsbereichs der 
Stadt Augsburg einzugliedern sind, der Prüfung in Einzel
verfahren überlassen werden. 

Zu §32 Nr. 2 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Kaufbeuren 

42742 

32 qkm 

1315 Einw./qkm 

absolut 9994495 DM 
je Einwohner 229 DM 

Die Stadt Kaufbeuren umfaßt das bisherige Stadtgebiet so
wie das Gebiet der bisherigen Gemeinden Hirschzell und 
Oberbeuren des bisherigen Landkreises Kaufbeuren. Kauf
beuren ist die drittgrößte Stadt des Regierungsbezirks 
Schwaben. Die Stadt ist der wirtschaftliche und gesellschaft
liche Schwerpunkt im Ostallgäu. Kaufbeuren liegt im 
Schnittpunkt der regionalen Entwicklungsachsen Buchloe
Kaufbeuren-Füssen, Kaufbeuren-Kempten (Allgäu) und 
Mindelheim-Kaufbeuren. Der Einzugsbereich der Stadt 
(Mittelbereich) umfaßt rd. 150 000 Einwohner. 

Die überregionale Verkehrslage ist nicht besonders gün
stig. Die geplanten Autobahnen München-Memmingen, 
Penzberg-Lindau (Bodensee) und Augsburg-Füssen füh
ren in größerem Abstand an der Stadt Kaufbeuren vorbei. 
Die Stadt liegt an der (noch) nicht elektrifizier.ten Bundes
bahnhauptstrecke München-Buchloe-Kaufbeuren-Kemp
ten (Allgäu)-Lindau (Bodensee). Von Kaufbeuren aus füh
ren Nebenbahnen nach Schongau und Füssen. 

II. 

Die Einwohnerzahl der Stadt Kaufbeuren liegt unter dem 
Schwellenwert, der für die Beurteilung der Kreisfreiheit 

einer Stadt beachtet werden muß. Im Hinblick darauf, daß 
die Bevölkerungszahl der Stadt sich diesem Schwellenwert 
nähert und eine weitere starke Aufwärtsentwicklung zu er
warten ist, erscheint es jedoch gerechtfertigt, die Kreisfrei
heit Kaufbeurens aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung 
entspricht dem Gesamtkonzept, das die Kreisfreiheit für 
Städte vergleichbarer Größenordnung und Leistungsfähig
keit erhält. Der künftige Ostallgäuer Landkreis Marktober
dorf erreicht auch ohne Eingliederung der Stadt Kaufbeu
ren die erforderliche Größe und Leistungskraft. Der Ent
wurf folgt daher nicht dem Antrag des L,andkreises Kaufbeu
ren, der im Anhörungsverfahren die Eingliederung der 
Stadt Kaufbeuren in den sie umschließenden Landkreis ge
fordert hat. 

Bereits der erste Entwurf der Staatsregierung hatte die Ein
gliederung der Randgemeinden Hirschzell und Oberbeuren 
des bisherigen Landkreises Kaufbeuren aufgrund der ge
gebenen Verflechtungen und des Bedarfs der Stadt an Ent
wicklungsflächen vorgesehen. Im Anhörungsverfahren hat 
die Stadt Kaufbeuren den Entwurf begrüßt und darüber 
hinaus auch die Eingliederung ·der Gemeinden Kleinkem
nath, Mauerstetten sowie von Teilen der Gemeinden Ober
germaringen und Pforzen für notwendig gehalten. Die Ge
meinden Hirschzell, Oberbeuren und Kleinkemnath haben 
eine Eingliederung in die Stadt Kaufbeuren im Wege der 
Rechtsverordnung abgelehnt. Auch die Gemeinde Pforzen 
hat widersprochen. Der Landkreis Kaufbeuren hat die im 
Entwurf enthaltenen Eingliederungen ebenfalls abgelehnt. 
Beide Gemeinden könnten in absehbarer Zeit eine Grö
ßenordnung erreichen, die ihre Selbständigkeit rechtfer
tige. 

Die Staatsregierung hat in einem zweiten Entwurf, der er
neut Gegenstand des Anhörungsverfahrens war, die Fra
ge der Eingliederung der Gemeinden Hirschzell und Ober
beuren in die Stadt Kaufbeuren der Prüfung in einem Ein
zelverfahren überwiesen. Die Stadt Kaufbeuren hat die
sem Entwurf widersprochen. Zumindest müßten die im er
sten Entwurf vorgesehenen Gemeinden Hirschzell und 
Oberbeuren eingegliedert werden. Der Landkreis Kauf
beuren hat den neuen Entwurf begrüßt. 

Die Staatsregierung hält die Eingliederung der Gemeinden 
Hirschzell und Oberbeuren in die kreisfreie Stadt Kauf
beuren für geboten. Beide Gemeinden sind nach der Sied
lungs- und Wirtschaftsstruktur eng mit der Stadt Kaufbeu
ren verflochten. Die Gemeinde Hirschzell hat bereits Stadt
teilcharakter. Aber auch die Gemeinde Oberbeuren ist nur 
noch durch einen schmalen aus städtebaulichen Gründen 
freigehaltenen Geländestreifen von der städtischen Bebau
ung getrennt. Die Gemeinde gehört zum unmittelbaren 
Verdichtungsbereich der Stadt und dient vor allem als 
Wohngebiet. Beide Gemeinden sind weitgehend an die Er
schließungsanlagen der Stadt Kaufbeuren angeschlossen. 
Die Wasserversorgung des Neubaugebietes von Hirschzell 
erfolgt durch die Stadt Kaufbeuren. Die Abwässer der Ge
meinde Oberbeuren und des Neubaugebiets der Gemein
de Hirschzell werden in die Sammelkläranlage der Stadt 
Kaufbeuren eingeleitet. Auch die sozio-ökonomischen Ver
flechtungen sind besonders stark ausgeprägt. Von 305 Be
rufsauspendlern aus der Gemeinde Hirschzell gehen 272, 
von 726 Berufsauspendlern der Gemeinde Oberbeuren 
gehen 668 in die Stadt Kaufbeuren. Von 35 Ausbildungs
pendlern der Gemeinde Hirschzell besuchen 34, von 108 
Ausbildungspendlern der Gemeinde Oberbeuren besuchen 
103 Ausbildungsstätten in der Stadt Kaufbeuren. Beide 
Gemeinden bilden zusammen mit der Stadt Kaufbeuren 
einen Schulverband. Die Flächen beider Gemeinden sind 
für eine zweckmäßige städtebauliche Erweiterung für 
Wohn- und gewerbliche Bauflächen sowie für die Ausbil
dung eines zusammenhängenden Straßennetzes erforder
lich. Die in der Stadt Kaufbeuren noch vorhandenen Frei-
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flächen im Westen müssen überwiegend als Grünflächen 
für die Naherholung und für die Krankenhäuser freigehal
ten werden. Auch im Bereich von Neugablonz muß der 
vorhandene Waldgürtel erhalten bleiben, so daß die Stadt 
weitere Entwicklungsflächen benötigt. Um die zentrale 
Funktion der Altstadt zu erhalten, ist eine Entwicklung nach 
Südosten und Südwesten städtebaulich notwendig, damit 
eine einseitige Orientierung nach Norden vermieden wird. 

Die Gemeinde Hirschzell wird durch die feststehende Stra
ßenplanung der Bundesstraße 12 und der Anschlußspange 
zur Bundesstraße 16 eindeutig dem Stadtbereich Kaufbeu
ren zugeordnet. Eine sinnvolle städtebauliche Planung am 
Südrand von Kaufbeuren kann deshalb auch nur unter 
Wegfall der derzeitigen Verwaltungsgrenzen verwirklicht 
werden. 

In der Gemeinde Oberbeuren können südlich des Ortskerns 
noch größere Bauflächen, vor allem für Eigenheime ent
wickelt werden, die an anderer geeigneter Stelle von 
Kaufbeuren nicht ausgewiesen werden könnten. Das Stra
ßennetz von Oberbeuren ist mit dem von Kaufbeuren eng 
verflochten. 

Die Eingliederung der Gemeinden Hirschzell und Oberbeu
ren in die Stadt Kaufbeuren ist daher aus dringenden Grün
den des öffentlichen Wohls erforderlich. Die Maßnahme 
soll im Rahmen der Kreisreform erfolgen, weil die Ver
flechtungen der Stadt Kaufbeuren mit beiden Gemeinden 
besonders eng sind und die Stadt auf diese Weise die Mög
lichkeit erhält, ihre städtebauliche Planung ohne Verzö
gerung auf das Gesamtgebiet auszurichten. Dagegen kann 
die Frage, ob weitere Gemeinden oder Gemeindeteile in 
die Stadt Kaufbeuren einbezogen werden müssen, der Prü
fung im Rahmen von Einzelverfahren nach der Gemein
deordnung und nach der Landkreisordnung überlassen 
werden. 

Zu§ 32 Nr. 3 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

1. 

Kempten (Allgäu) 

56663 

63qkm 

894 Einw./qkm 

absolut 13977853 DM 
je Einwohner 248 DM 

Die Stadt Kempten (Allgäu) umfaßt das bisherige Stadtge
biet und die Gebiete der bisherigen Gemeinden Sankt 
Mang und Sankt Lorenz des bisherigen Landkreises Kemp
ten (Allgäu). Kempten ist die zweitgrößte Stadt des Regie
rungsbezirks Schwaben. Sie ist nach Lage und Struktur der 
verkehrsmäßige, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaft
liche Mittelpunkt des Allgäus. Die Stadt ist im Programm 
für Bayern II als mögliches Oberzentrum vorgesehen. Die 
Stadt Kempten (Allgäu) liegt im Schnittpunkt der künfti
gen Autobahnen Ulm-Kempten (Allgäu)-Sonthofen/Füs
sen und München-Lindau (Bodensee) sowie im Kreu
zungspunkt der Entwicklungsachsen Ulm/Neu-Ulm-Kemp
ten (Allgäu)' und Rosenheim-Schongau-Kempten (Allgäu)
Lindau (Bodensee). Kempten ist auch ein Eisenbahnkno
tenpunkt und besitzt einen Container-Terminal. 

II. 

Die Kreisfreiheit der Stadt Kempten (Allgäu) entspricht der 
Gesamtkonzeption. Die Bevölkerungszahl der Stadt, die 
bereits gegenwärtig rd. 45 000 Einwohner hat, wird zusam
men mit den vorgesehenen Eingliederungen den Schwel
lenwert von 50 000 deutlich übersteigen. Eine weitere 
Aufwärtsentwicklung ist absehbar. Der künftige Landkreis 

Oberallgäu, dessen Gebiet die kreisfreie Stadt Kempten 
(Allgäu) umschließt, erreicht auch ohne eine Eingliederung 
der Stadt eine ausreichende Einwohnerzahl, Fläche und 
Steuerkraft. 

Bereits der erste Entwurf der Staatsregierung hatte die 
Eingliederung der Gemeinde Sankt Mang sowie von Tei
len der Gemeinde Sankt Lorenz (Landkreis Kempten [All
gäu]) vorgesehen. Der Entwurf enthielt auch die Einbezie
hung von Teilen der Gemeinde Durach des bisherigen 
Landkreises Kempten (Allgäu) in die· Stadt Kempten (All
gäu). In der Begründung des Entwurfs hatte die Staats
regierung auf die starken Verflechtungen dieser Gemein
degebiete mit der Stadt und auf die Notwendigkeit, Ent
wicklungsflächen für die Stadt bereitzustellen, hingewiesen. 
Im Anhörungsverfahren hat die Stadt Kempten (Allgäu) 
diesen Entwurf begrüßt. In ihrer Stellungnahme hat die 
Stadt jedoch hinsichtlich der Abgrenzung der für die Ein
gliederung vorgesehenen Ortsteile der Gemeinde Durach 
die Schwierigkeiten erwähnt, die sich aus dem Fehlen einer 
rechtsförmlichen Planfeststellung für die als Grenzlinie ge
dachte Zubringerstraße ergeben. Die Gemeinde Sankt 
Mang hat einer Eingliederung in die Stadt Kempten (All
gäu) widersprochen. Sie hat ihre Leistungsfähigkeit als 
selbständige Verwaltungseinheit und ihre wirtschaftliche 
Bedeutung für den Landkreis betont und eine städtebau
liche Verflechtung mit der Stadt bestritten. Bei einer Ab
stimmung hat sich die Bevölkerung der Gemeinde Sankt 
Mang bei einer verhältnismäßig hohen Beteiligung mit gro
ßer Mehrheit für die Selbständigkeit der Gemeinde ausge
sprochen. Die Gemeinde Sankt Lorenz hat nach einer Ab
stimmung durch die Bevölkerung eine Eingliederung eben
falls abgelehnt. Die Gemeinde strebt primär einen Zusam
menschluß mit dem Markt Wiggensbach an. Könne diese 
Lösung nicht verwirklicht werden, so wünscht die Gemeinde, 
daß das Gemeindegebiet ungeteilt in die Stadt Kempten 
(Allgäu) eingegliedert wird. Nach Auffassung der Gemein
de hat die Stadt Kempten (Allgäu) bisher ihre Entwick
lungsmöglichkeit innerhalb des Stadtgebietes nicht voll 
genutzt. Die Gemeinde Durach hat die Eingliederung der 
Ortsteile Oberkottern und Weidach ebenfalls abgelehnt. 
Die Gemeinde sei voll leistungsfähig; die beiden Ortsteile 
seien wegen ihrer Wirtschaftskraft für die Gemeinde un
entbehrlich. Eine Abgrenzung sei ohnehin wegen der noch 
fehlenden verbindlichen Straßenplanung unmöglich. 

Der Landkreis Kempten (Allgäu) hat der Eingliederung der 
genannten Gemeinden bzw. Gemeindeteile ebenfalls wi
dersprochen. Der Landkreis betont die Notwendigkeit der 
Gemeinden für die Leistungsfähigkeit des künftigen Land
kreises. Auch nach seiner Auffassung sind innerhalb des 
Stadtgebietes Kempten (Allgäu) unbebaute Flächen für die 
Entwicklung noch nicht voll genutzt. 

Der zweite Entwurf der Staatsregierung, der erneut Gegen
stand des Anhörungsverfahrens war, ging davon aus, daß 
die Frage, ob die Eingliederung von Randgemeinden in 
die Stadt Kempten (Allgäu) geboten ist, in Einzelverfahren 
nach der Gemeindeordnung geprüft werden könne. Gegen 
diese Änderung hat sich die Stadt Kempten (Allgäu) im wei
teren Anhörungsverfahren gewandt. Die Stadt hat erneut 
auf die sachliche Notwendigkeit und die Dringlichkeit der 
Eingliederung der Gemeinden Sankt Mang und Sankt Lo
renz hingewiesen. Die Gemeinde Sankt Lorenz werde auch 
ungeteilt aufgenommen, weil die Gemeinde das für den 
Fall einer Eingliederung wünsche. Die Stadt Kempten (All
gäu) hat ihren dringenden Bedarf an Entwicklungsflächen 
betont. Dagegen hat der Landkreis Kempten (Allgäu) die 
Änderung begrüßt. 

Die Staatsregierung hält die Eingliederung der Gemeinden 
Sankt Mang und Sankt Lorenz in die kreisfreie Stadt Kemp
ten (Allgäu) für notwendig, um den bestehenden Verflech-
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tungen Rechnung zu tragen und der Stadt die unerläßli
chen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Die Gemeinde 
Sankt Mang ist bereits städtebaulich eng mit der Stadt 
Kempten (Allgäu) verflochten. Die Bebauung des Stadtge
biets und der Hauptortsteile Sankt Mang und Lenzfried 
geht ineinander über. Die Bebauung wird auch durch die 
lller und die Bahnlinie nicht unterbrochen. Im übrigen greift 
das Stadtgebiet über die Bahnlinie hinaus. Es ist die Regel, 
daß Stadtgebiete von Verkehrsbändern und Wasserläufen 
durchzogen werden. Stadt und Gemeinde sind auch durch 
das Straßennetz eng miteinander verbunden. Innerhalb des 
Gemeindegebiets von Sankt Mang ist die straßenmäßige 
Verbindung einzelner Ortsteile untereinander fast nur über 
das Straßennetz der Stadt Kempten möglich, insbesondere 
vom Ortskern der Gemeinde Sankt Mang zu den Gemein
deteilen Lenzfried, Leubas und Ursulasried. Diese Verflech
tung wird sich durch den Bau des städtischen mittleren 
Rings und der an Kempten vorbeiführenden Teilstrecken der 
Autobahn Ulm-Kempten (Allgäu)-Sonthofen/Füssen noch 
verstärken. Die Stadt Kempten und die Gemeinde Sankt 
Mang sind auch hinsichtlich ihrer kommunalen Einrichtun
gen bereits stark verbunden. Die Abwasserbeseitigung er
folgt für das stadtnahe Gebiet beiderseits der Duracher 
Straße und für den gesamten Ortsteil Lenzfried über das 
städtische Kanalnetz und die Zentralkläranlage der Stadt 
Kempten (Allgäu). Nach Fertigstellung des Hauptsammlers 
Ost wird nahezu das gesamte Gebiet südlich der Bahn
linie über das städtische Kanalnetz zur Zentralkläranlage 
der Stadt Kempten entwässert. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, bei einer künftigen Bebauung der weiteren 
stadtnahen Teile der Gemeinde Sankt Mang über einen 
neuen Hauptsammler Anschlüsse an die Kläranlage der 
Stadt Kempten herzustellen. Das gilt insbesondere für das 
Gebiet zwischen dem Ortsteil Leubas der Gemeinde Sankt 
Mang und dem Stadtgebiet Kempten, das besonders für die 
Ausweisung von Gewerbeflächen geeignet ist. Die Ge
meinde Sankt Mang gehört postalisch zum Ortsnetz Kemp
ten (Allgäu). Auch die sozio-ökonomischen Beziehungen 
zur Stadt Kempten sind stark ausgeprägt. Von 2027 Berufs
pendlern gehen 1727 nach Kempten. Von 194 Ausbildungs
pendlern besuchen 191 Ausbildungsstätten in der Stadt 
Kempten. 

Hinzu kommt, daß die Stadt Kempten für eine sachge
rechte und den 1 nteressen des Gesamtraumes entspre
chende Weiterentwicklung zusätzliche Flächen benötigt. 
Unter Berücksichtigung dieser Gesamtinteressen reicht das 
im jetzigen Stadtgebiet vorhandene Entwicklungsgelände 
nicht aus. Der ansteigende Hangbereich westlich der Rot
tach (Mariaberg) soll in der Hauptsache als Naherholungs
gebiet von einer Bebauung freigehalten werden. Eine Be
bauung in höheren Hanglagen würde auch zu einer Ver
unstaltung des Orts- und Landschaftsbildes führen. Südlich 
des Ortsteils Steufzgen ist zwar eine geschlossene Fläche 
vorhanden; diese Fläche muß jedoch, soweit sie· für die 
Bebauung überhaupt in Betracht kommt, für eine evtl. Uni
versitätsplanung freigehalten werden. Gerade durch die 
vorgesehenen Eingliederungen soll erreicht werden, daß 
die Stadt Kempten ausreichende Freiflächen in einem aus
gewogenen Verhältnis zu bebauten Flächen erhalten kann. 
Dabei sind die schwierigen topographischen Gegebenhei
ten (sehr bewegte Hügellandschaft mit lller-Einschnitt und 
zahlreichen Seitentälern) zu berücksichtigen. Diese Gege
benheiten lassen auch wirtschaftlich optimale Erschließungs
maßnahmen nur in bestimmten Bereichen zu. So kommt 
z. B. im Nordosten der Stadt der Raum Leubas aus dem 
Gemeindegebiet von Sankt Mang als dringend benötig
tes Gelände für Gewerbe- und Industrieansiedlung bzw. -um
siedlung in Betracht. Dieses Gebiet hat .eine ausreichen
de Straßenerschließung und zugleich einen Gleisanschluß. 
Weitere unbebaute Flächen im Gemeindebereich von Sankt 
Mang eignen sich besonders für die künftige Entwicklung 

der städtischen Wohnbebauung. Die Eingliederung des Ge
meindegebiets von Sankt Mang fördert auch die Möglich
keit, stadtnahe Erholungsbereiche zu gestalten. Neben 
dem bereits nahezu ausgebauten städtischen Erholungsge-· 
biet (beheiztes Freibad, Hallenbad, Tennisanlage und Be
zirkssportanlage) kann hierfür im Gemeindegebiet von 
Sankt Mang der Raum um den Bachtelweiher vorgesehen 
werden, dessen Ausgestaltung durch die Stadt Kempten 
für die gesamte städtische Bevölkerung vorgenommen wer
den könnte. Die Stadt Kempten plant den Ausbau einer 
ähnlichen Anlage im Norden. Diese drei Sport- und Er
holungszentren würden etwa an den Spitzen eines gleich
seitigen Dreiecks liegen, dessen Mittelpunkt der Altstadt
kern ist. 

Die Gemeinde Sankt Lorenz ist siedlungsmäßig bereits mit 
der Stadt Kempten verflochten. Die städtische Bebauung 
reicht unmittelbar bis zur Stadtgrenze. Für die Ortsteile Hei
ligkreuz und Neuhausen der Gemeinde Sankt Lorenz steht 
ein Projekt zum Anschluß an die Kläranlage der Stadt 
Kempten kurz vor dem Baubeginn. Für den östlichen Teil 
der Gemeinde Sankt Lorenz, insbesondere den Ortsteil 
Heiligkreuz, besteht die Möglichkeit für eine großzügigere 
städtebauliche Entwicklung durch den Anschluß an einen 
Hauptsammler der Stadt Kempten, der durch dieses Gebiet 
geführt werden soll. Die sozio-ökonomischen Beziehun
gen sind ebenfalls stark ausgeprägt. Von 462 Berufsaus
pendlern gehen 387 in die Stadt Kempten (Allgäu). Von 22 
Ausbildungspendlern besuchen 20 Ausbildungsstätten in 
der Stadt Kempten. Sankt Lorenz ist durch zwei Schulver
bände mit der Stadt Kempten verbunden. Wesentlich ist, 
daß das Teilgebiet der Gemeinde Sankt Lorenz, das im er
sten Entwurf der Staatsregierung für eine Eingliederung 
vorgesehen war, für die weitere städtebauliche Entwicklung 
der Stadt Kempten (Allgäu) notwendig ist. Das gilt sowohl 
für den Ausbau von Gewerbegebieten im Bereich zwischen 
der Memminger Straße und der lller, als auch insbeson
dere für die Entwicklung der Wohnbaugebiete in diesem 
Bereich. Ist aber die Eingliederung dieses Teilgebiets ge
boten, so hat die Staatsregierung keine Bedenken, ent
sprechend dem Wunsche der Gemeinde Sankt Lorenz, dem 
auch die Stadt Kempten (Allgäu) zugestimmt hat, die Ein
gliederung des gesamten Gemeindegebiets in die Stadt 
vorzusehen. 

Dagegen ist eine Einbeziehung der Ortsteile Oberkottern 
und Weidach der Gemeinde Durach gegenwärtig schon 
deshalb nicht möglich, weil die Abgrenzungslinie nicht ge
nau feststeht. 

Die Eingliederung der Gemeinden Sankt Mang und Sankt 
Lorenz in die kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) ist danach 
aus dringenden Gründen des öffentlichen Wohls erforder
lich. Die Staatsregierung hält es für zweckmäßig, diese E~n
gliederungen bereits im Zuge der Kreisreform durchzufüh
ren, weil dadurch die Stadt Kempten (Allgäu) in die Lage 
versetzt wird, wichtige Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
oesser zu planen und auszuführen und zugleich die städte
bauliche Entwicklung ihres Verdichtungsgebiets in der Wei
se zu betreiben, wie es am besten den Interessen der Be
völkerung des Gesamtraumes entspricht. 

Zu§ 32 Nr. 4 

Kreisfreie Stadt 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Bevölkerungsdichte 

Steuerkraft 1971 

Memmingen 

35414 

29qkm 

1214 Einw./qkm 

absolut 8776087 DM 
je Einwohner 231 DM 
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1. 

Die Stadt Memmingen umfaßt das bisherige Stadtgebiet 
und die Gebiete der bisherigen Gemeinden Amendingen 
und Buxach des bisherigen Landkreises Memmingen. Mem
mingen ist die viertgrößte Stadt des Regierungsbezirks 
Schwaben. Sie ist aufgrund ihrer wirtschaftlichen und zen
tralörtlichen Bedeutung im mittelschwäbischen Bereich 
nach dem Programm für Bayern II als mögliches Oberzen
trum vorgesehen. Der Einzugsbereich (Mittelbereich) der 
Stadt umfaßt rd. 100 000 Einwohner; dazu kommt noch ein 
größeres Einzugsgebiet im angrenzenden Land Baden
Württemberg. 

Die Stadt Memmingen liegt im Schnittpunkt der künftigen 
Autobahnen Ulm-Memmingen-Kempten (Allgäu)-Füssen/ 
Sonthofen Und München-Memmingen-Lindau (Bodensee) 
sowie im Kreuzungspunkt der Entwicklungsachsen Ulm/ 
Neu-Ulm-Kempten (Allgäu) und München-Memmingen. In 
Memmingen treffen sich die Bundesbahnhauptstrecken 
Ulm-Kempten (Allgäu)-Sonthofen und München-Lindau 
(Bodensee). 

II. 

Die Einwohnerzahl der Stadt Memmingen liegt noch unter 
dem Schwellenwert, der für die Beurteilung der Kreisfrei
heit von Städten beachtet werden muß. Die Stadt nähert 
sich jedoch mit ihrer Bevölkerungszahl diesem Schwellen
wert. Aus diesem Grunde und unter Berücksichtigung der 
absehbaren weiteren Entwicklung der Stadt ist es berech
tigt, die Kreisfreiheit Memmingens zu erhalten. Die Stadt 
Memmingen hat im Anhörungsverfahren diese Entschei
dung begrüßt und darauf hingewiesen, daß der künftige 
Landkreis auch ohne die Stadt hinreichend leistungsfähig 
werde. Die Stadt besteht vor allem darauf, im Verhältnis 
zu anderen vergleichbaren Städten gleichbehandelt zu wer
den. Insbesondere sei eine Gleichbehandlung mit den 
Städten im schwäbischen Raum zur Erhaltung der Chancen
gleichheit unerläßlich. Dagegen haben sich im Anhörungs
verfahren der Landkreis Memmingen und rd. 3/s seiner Ge
meinden für eine Einbeziehung der Stadt Memmingen in 
einen künftigen Landkreis ausgesprochen. 

Die Staatsregierung hält an der Kreisfreiheit der Stadt 
Memmingen, die der Gesamtkonzeption entspricht, fest. 
Der neue Landkreis Mindelheim, dessen Gebiet die Stadt 
Memmingen umschließen wird und der die bisherigen 
Landkreise Memmingen und Mindelheim mit dem Raum Ba
benhausen des bisherigen Landkreises Illertissen vereinigt, 
erreicht auch ohne Eingliederung der Stadt Memmingen 
eine ausreichende Größenordnung. Bedenken, die sich aus 
der vergleichsweise geringen Steuerkraft des neuen Land
kreises ergeben, können gegenüber den Gründen, die 
für die Kreisfreiheit der Stadt Memmingen sprechen, zu
rückgestellt werden. 

Die Staatsregierung hatte bereits in ihrem ersten Entwurf 
die Eingliederung der Gemeinden Amendingen und Bux
ach des bisherigen Landkreises Memmingen in die Stadt 
Memmingen aufgrund der gegebenen Verflechtungen und 
des Bedarfs der Stadt an Entwicklungsflächen vorgesehen. 
Die betroffenen Gemeinden haben im Anhörungsverfah
ren diesem Entwurf widersprochen. Die Gemeinde Amen
dingen hat darauf hingewiesen, daß sie auch allein ausrei
chend leistungsfähig sei und sich dem Landkreis Memmin
gen durch die vollzogene Aufbauarbeit in besonderer Wei
se verbunden fühle. Die Gemeinde Amendingen strebt eine 
Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Eisenburg 
und Steinheim an, die Gemeinde Buxach wünscht eine Ver
waltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Buxheim, Dik
kenreishausen und Volkratshofen. Der Landkreis Memmin
gen hat im Anhörungsverfahren eine Eingliederung der 
Gemeinden in die Stadt Memmingen ebenfalls abgelehnt. 

Die Gemeinde Amendingen sei die steuerkräftigste Ge
meinde des Landkreises, deren Verlust auch für den künf
tigen Landkreis wirtschaftlich untragbar sei. 

In einem zweiten Entwurf, der erneut Gegenstand des An
hörungsverfahrens war, hat die Staatsregierung die Ein
gliederung der beiden Gemeinden in die Stadt Memmin
gen der Prüfung in einem Einzelverfahren überwiesen. 
Die Stadt Memmingen hat im weiteren Anhörungsverfah
ren diesem Entwurf widersprochen. Sie hält die Eingliede
rung der Gemeinden Amendingen und Buxach aufgrund 
der Verflechtungen und aufgrund des Bedarfs der Stadt an 
Entwicklungsflächen für Gewerbe-, Industrie- und Wohnan
siedlung für dringend erforderlich. Dagegen hat der Land
kreis Memmingen die Zurückstellung der Eingliederungen 
begrüßt. 

Die Staatsregierung hält die Eingliederung der Gemeinden 
Amendingen und Buxach in die kreisfreie Stadt Memmin
gen für geboten. Bereits die sehr hohe Einwohnerdichte 
von Memmingen mit 2073 Einwohnern/qkm beweist, daß die 
Stadt dringend Entwicklungs- und Freiflächen benötigt. Hier
zu bieten sich Amendingen und Buxach an. 

Die Gemeinde A m e n d i n g e n ist s,tädtebaulich eng mit 
dem Stadtgebiet Memmingen verflochten. Wohn-, Industrie
und Gewerbebebauung der Stadt Memmingen reichen bis 
unmittelbar an die Stadtgrenze. Die bebauten Gebiete der 
Gemeinde Amendingen sind mit dem Stadtbereich zusam
mengewachsen. Sie sind nicht nur über die Bundesstraße 19 
sondern über weitere innerörtliche Erschließungsstraßen 
unmittelbar an das Stadtgebiet angebunden. Die Gemein
de hat daher bereits Stadtteilcharakter. Die Versorgung der 
Gemeinde Amendingen mit Wasser und Gas erfolgt teil
weise über die Stadt Memmingen. Die Abwasserbeseitigung 
für die Stadt Memmingen und 11 Stadtrandgemeinden ist 
einem Zweckverband übertragen, an dem die Stadt Mem
mingen mit 83 % beteiligt ist und dem auch die Gemeinde 
Amendingen angehört. Die Gemeinde Amendingen hat 
sich besonders im letzten Jahrzehnt mit Hilfe des Landkrei
ses Memmingen zu einer aufstrebenden Industrie- und Ge
werbesiedlung am Stadtrand von Memmingen entwickelt. 
Diese Entwicklung war allerdings durch die Lage der Ge
meinde im unmittelbaren Rand- und Verflechtungsbereich 
der Stadt begünstigt. Der Stadtteilcharakter der Gemeinde 
hat daher auch zu engsten sozio-ökonomischen Verflech
tungen geführt. Von 361 Berufsauspendlern der Gemeinde 
Amendingen gehen 316 nach Memmingen. Von 45 Ausbil
dungspendlern besuchen 44 Ausbildungsstätten in der Stadt 
Memmingen. Der Gastschüleranteil an den weiterführen
den Schulen der Stadt beträgt rd. 65 %. Die Stadt Memmin
gen, die ein Hauptversorgungshaus mit 400 Betten unter
hält, trägt auch die stationäre Krankenversorgung für die 
Randgemeinden. Sie trägt den Hauptanteil am Zweckver
band Schwäbisches Landesschauspiel und stellt weitere kul
turelle Einrichtungen zur Verfügung. Die Stadt Memmingen 
verfügt nur noch im Westen über ein begrenztes Entwick
lungsgelände auf eigenem Gebiet. Das Gelände im Süden 
ist für eine sachgerechte und wirtschaftlich vertretbare Er
schließung durch ungünstige Bodenqualität und hohen 
Grundwasserstand ungeeignet. Hinzu kommt, daß dieses 
Gelände in der Einflugschneise des NATO-Flughafens 
Memmingerberg liegt. Aus der Gesamtschau der Interessen 
des Verflechtungsgebietes ist es deshalb geboten, die Ent
wicklung der Industrie- und Gewerbeansiedlung in diesem 
Gebiet in erster Linie in das nach Lage und Gesamter
schließung außerordentlich günstig gelegene Gemeinde
gebiet von Amendingen im Anschluß an die gegenwär
tige nördliche Stadtgrenze zu lenken. Die verkehrsmäßige 
Erschließung dieses großen Gebietes erfordert dringend 
weitere Straßenverbindungen im Westen, die in sinnvoller 
Weise nur von der Stadt Memmingen aus geschaffen wer
den können. Die im Osten der Gemeinde Amendingen ge-
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legenen Waldflächen sind als Naherholungsgebiete der 
Stadt dringend notwendig und besonders geeignet; sie müs
sen für diesen Zweck erschlossen werden. Die städtebau
liche Gesamtplanung dieses eng verflochteten Bereichs 
liegt wie die gemeinsame Erfüllung aller anstehenden öf
fentlichen Aufgaben im wohlverstandenen Interesse der Be
völkerung dieses Raum_es. 

Entsprechende Erwägungen gelten für die Gemeinde 
B u x ach. Die Gemeinde, die nur eine verhältnismäßig ge
ringe Einwohnerzahl hat (583), ist - verteilt auf mehrere 
Ortsteile - dem Stadtgebiet Memmingen im Westen vor
gelagert. Die Gemeinde verfügt nur über wenige kommu
nale Einrichtungen. Schulisch ist sie an die Stadt Memmin
gen angeschlossen. Eine Abwasserbeseitigungsanlage be
steht noch nicht. Ein Anschluß der Gemeinde an das haupt
sächlich von der Stadt Memmingen zu tragende Gruppen
klärwerk ist möglich und vorgesehen. Die Gemeinde liegt 
ebenso wie Amendingen im unmittelbaren Entwicklungsbe
reich der Stadt und ist als natürliche Erweiterungs- und Re
servefläche für die künftige· städtebauliche Entwicklung er
forderlich. Das Gemeindegebiet eignet sich in erster Linie 
für eine zweckmäßige städtebauliche Entwicklung von 
Wohnbauflächen, Gemeinbedarfsflächen und Naherho
lungsanlagen. Aus der Gesamtschau der Interessen der Be
völkerung des Verdichtungsraumes Memmingen ist die Ent
wicklung größerer Wohnsiedlungsflächen nur im Westen 
der Stadt Memmingen im Gemeindegebiet der bisherigen 
Gemeinde Buxach möglich. Eine städtebaulich sinnvolle 
Planung kann in diesem Bereich wegen der topographi
schen Bindungen (Buxachtal) und der vorhandenen Ver
kehrsbänder (Bahnlinie/Autobahn Ulm-Kempten [Allgäu]) 
nur durch eine Zusammenfassung beider Gemeindegebiete 
erreicht werden. Buxach ist als Kleingemeinde finanziell 
nicht in der Lage, die zu erwartende städtebauliche Ent
wicklung erschließungsmäßig durchzuführen. Es handelt sich 
hier um ein Gelände, das sich nach Lage, Bodenqualität, 
landschaftlicher Gestaltung bei Vermeidung schädlicher 
Umwelteinflüsse städtebaulich besonders für die · Entwick
lung der Stadt in diesem Bereich eignet. 

Die Eingliederung der Gemeinden Amendingen und Buxach 
in die Stadt Memmingen ist daher aus dringenden Grün
den des öffentlichen Wohles geboten. Demgegenüber müs
sen die Absichten der betroffenen Gemeinden, sich mit an
deren Gemeinden des bisherigen Landkreises Memmin
gen zu Verwaltungsgemeinschaften zusammenzuschließen, 
zurücktreten. Eine vertretbare Gestaltung der Gemeinde
ebene im· weiteren Einzugsbereich von Memmingen wird 
durch die Eingliederung der Gemeinden Amendingen und 
Buxach nicht ausgeschlossen. Diese Fragen werden im Rah
men von Einzel.verfahren ebenso wie die Frage zu prüfen 
sein, ob die Einbeziehung weiterer Gemeinden in die Stadt 
Memmingen erforderlich ist. Die Gründe, die für eine Ein
gliederung der Gemeinden Amendingen und Buxach in die 
Stadt Memmingen sprechen, überwiegen auch gegenüber 
den Bedenken, die der Landkreis Memmingen geltend ge
macht hat. Es ist zwar richtig, daß die Gemeinde Amendin
gen aufgrund ihrer hohen Steuerkraft auch für den neuen 
Landkreis wirtschaftlich bedeutsam wäre. Die Vereinigung 
der bisherigen Landkreise Memmingen und Mindelheim so
wie des Raumes Babenhausen aus dem bisherigen Land
kreis Illertissen zu einem großen Landkreis im westlichen 
Mittelschwaben läßt es jedoch wegen der dadurch erreich
ten höheren Leistungskraft zu, die dringend erforderlichen 
Eingliederungen in die Stadt Memmingen vorzunehmen. 

Die Staatsregierung hat sich dazu entschlossen, die sach
lich gebotene Eingliederung der Gemeinden Amendingen 
und Buxach bereits im Rahmen der Kreisreform durchzu
führen, weil dadurch die Stadt Memmingen die Möglich
keit erhält, ihre städtebauliche Entwicklung ohne weitere 
Verzögerung auf das erweiterte Stadtgebiet auszurichten. 

Zugleich ist es möglich,· die Verwaltung und Versorgung 
dieser mit der Stadt eng verflochtenen Bereiche einheitlich 
auf der gebotenen breiteren Grundlage zu gestalten. 

Zu§ 33 Nr.1 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Augsburg-Ost 

Aichach 

82497 

765 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Schorn 
Anwalting 
Eresried 

108 Einw./qkm 

94 

35km 
20 km 

21 km 
20km 
40km 

absolut 10607047 DM 
je Einwohner 130 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Land
kreises Aichach mit Ausnahme des Gebietes der Gemein
den Altomünster, Hilgertshausen, Hohenzell, Kiemertsho
fen; Kleinberghofen, Oberzeitlbach, Randelsried, Stumpfen
bach, Tandem, Thalhausen und Wollomoos sowie das Ge
biet des bisherigen Landkreises Friedberg mit Ausnahme 
des Gebietes der Gemeinden Höfa, Pfaffenhofen a. d. 
Glonn, Sittenbach, Unterumbach und Weitenried. Hinzu 
kommen aus dem Gebiet des bisherigen Landkreises Für
stenfeldbruck das Gebiet der Gemeinden Eresried, Hausen 
b. Hofhegnenberg, Hofhegnenberg und Steindorf sowie ein 
Teilgebiet der Gemeinde Baierberg und das Gebiet der Ge
meinden Echsheim, Kühnhausen, Reicherstein, Schorn und 
Wiesenbach des bisherigen Landkreises Neuburg a. d. Do
nau. Ferner wird das Gebiet der Gemeinde Grimolzhau
sen des bisherigen Landkreises Schrobenhausen einbezo
gen. 

Naturräumlich erstreckt sich der größte Teil des Kreisge
biets auf das Donau-Isar-Hügelland. Nur ein schmaler Strei
fen im Westen gehört noch zur Lech-Wertach-Ebene. 

Die Bevölkerungsentwicklung lag in den letzten Jahren 
etwas über dem Landesdurchschnitt. Die Siedlungsschwer
punkte befinden sich im Westen des bisherigen Landkrei
ses Friedberg (sog. Lechraingemeinden), sowie im engeren 
Raum Aichach. Das übrige Kreisgebiet - zum Teil mit sta
gnierender Bevölkerungstendenz - ist wesentlich dünner 
besiedelt. 

Der Landkreis ist gemischtwirtschaftlich strukturiert. Die In
dustrie konzentriert sich auf den Raum Friedberg-'Kissing
Mering und den engeren Raum Aichach. Die übrigen Ge
biete, vor allem im östlichen und nördlichen Landkreis, sind 
noch stark landwirtschaftlich strukturiert. Die landwirtschaft
liche Betriebsgrößenstruktur ist im allgemeinen nicht gün
stig. 

Die überregionale Verkehrserschließung des Kreisgebietes 
ist nicht ungünstig. In Dasing und Adelzhausen bestehen 
Anschlüsse an die Autobahn München-Stuttgart. Das Kreis
gebiet ist durch das Bundesstraßen- und Staatsstraßennetz 
(B 2, B 300, St 2035, St 2045, St 2047, St 2051 u. a.) verkehrs
mäßig verflochten. Durch das Kreisgebiet führen die 
Eisenbahnhauptstrecken Augsburg-Aichach-Ingolstadt, 
Augsburg-Mering-München und Mering-Geltendorf
Dießen a. Ammersee-Weilheim. Von besonderer Bedeu
tung für die überregionale Verkehrserschließung ist die ge-
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plante Autobahn Augsburg/Königsbrunn-Aichach-Ingol
stadt. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für die Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 6 vorgesehen. Er umfaßt das östliche Einzugsgebiet 
des Oberzentrums Augsburg. Er liegt ferner im Einzugsbe
reich der Hauptentwicklungsachse Augsburg-Donauwörth, 
Augsburg-Landsberg a. Lech und Augsburg-München so
wie der Entwicklungsachse Augsburg-Aichach-Ingolstadt 
(Programm für Bayern II). . 

Die Waldgebiete im Raum Eurasburg und die Lechauen im 
Bereich Kissing-Mering sind in das Programm Freizeit und 
Erholung aufgenommen. 

II. 

Im Bereich des bisherigen Landkreises Augsburg-Ost kön
nen die bisherigen Landkreise Aichach (rd. 43 000 Einw.) 
und Friedberg (rd. 47 000 Einw.) nicht erhalten werden. 
Beide Landkreise erreichen mit ihrer Einwohnerzahl bei 
weitem nicht den Richtwert und wären im Hinblick auf die 
Zielsetzungen der Kreisreform künftig für sich allein nicht 
ausreichend leistungsfähig. Die Zusammenfassung der bei
den Landkreise zu einer neuen Verwaltungseinheit bietet 
sich wegen ihrer geographischen Lage im östlichen Teil des 
oberzentralen Verflechtungsbereichs der Stadt Augsburg 
und aufgrund der gegenseitigen Verflechtungen, insbeson
dere entlang der Achse Augsburg-Friedberg-Aichach
Ingolstadt an. Das entspricht auch der Zielsetzung, im Ein
zugsbereich der Großstadt Augsburg Landkreise zu bilden, 
die sektoral an das Stadtgebiet angrenzen. Außerdem wird 
dadurch die Bildung von Verwaltungsschwerpunkten außer
halb des unmittelbaren Verdichtungsgebietes der Stadt 
Augsburg ermöglicht. Die Zusammenfassung der Räume 
Friedberg und Aichach zu einetn Landkreis altbayerischen 
Akzents entspricht auch den historischen und stammesmä
ßigen Verbindungen zwischen beiden Gebieten. 

Im Anhörungsverfahren haben die Landkreise Aichach und 
Friedberg dem Entwurf grundsätzlich zugestimmt. Auch die 
Gemeinden beider Landkreise haben den Entwurf weitaus 
überwiegend gebilligt. Dagegen· wendet sich der Bezirk 
Oberbayern gegen die Zuteilung des Raumes Aichach zum 
Regierungsbezirk Schwaben. Diese Zuordnung entspricht je
doch der sozio-ökonomischen Verflechtung dieses Raumes, 
die auch im Entwurf einer regionalen Gliederung zum 
Ausdruck kommt. 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind bei seiner 
insgesamt gesehen guten Verkehrslage verhältnismäßig 
günstig. Die stärksten Wachstumsimpulse gehen dabei von 
der Industrie aus. Die Landwirtschaft ist weiter rückläufig. 
Für die Schaffung von gewerblichen Arbeitsplätzen für Ar
beitskräfte, die aus der Landwirtschaft ausscheiden, bieten 
sich die Orte außerhalb des unmittelbaren Verdichtungsge
bietes der Stadt Augsburg an (insbesondere auch Pöttmes 
und Mering). 

Im Bereich der Lechraingemeinden wird die Bevölkerungs
entwicklung überdurchschnittlich verlaufen. Ansätze zu 
einer stärkeren Verdichtung zeichnen sich auch entlang der 
Entwicklungsachse Augsburg-Aichach ab. 

Im Gegensatz zu der grundsätzlichen Übereinstimmung zum 
Zuschnitt des neuen Landkreises Augsburg-Ost hat das An
hörungsverfahren im übrigen zahlreiche gegensätzliche 
Meinungen hinsichtlich der Feinabgrenzung erkennen las
sen. So wünscht die Gemeinde Osterzhausen (Landkreis 
Aichach), die zum Hauptschulverband Pöttmes gehört, den 
Verbleib beim Raum Aichach. Die Gemeinde, die 207 Ein
wohner zählt, wurde vom Entwurf dem Nahbereich des 
Marktes Thierhaupten zugerechnet. Es erscheint aber auch 
vertretbar, die Gemeinde entsprechend der Schulverbands
gliederung in den Raum Pöttmes zu orientieren. Dagegen 

hat die Gemeinde Rehling (Landkreis Aichach) die Zutei
lung zum Landkreis Augsburg-Nordwest beantragt. Die 
Gemeinde strebt eine Verbindung mit der Gemeinde Lang
weid a. Lech (Landkreis Augsburg) an; die Gemeinde Lang
weid unterstützt diese Bestrebungen. Diesem Antrag folgt 
der Entwurf nicht, weil die Gemeinde dem Nahbereich des 
Marktes Aindling zuzurechnen ist, dem auch die Gemeinde 
Todtenweis, deren Gebiet sich im Norden der Gemeinde 
Rehling bis zur vorgesehenen Landkreisgrenze erstreckt, 
angehört. 

Im Raum Pöttmes wenden sich der Markt Pöttmes (Land
kreis Aichach), die Gemeinden Reicherstein, Echsheim, Wie
senbach, Kühnhausen und Schorn (Landkreis Neuburg 
a. d. Donau) und Grimolzhausen (Landkreis Schrobenhau
sen) gegen die Zuordnung zum neuen Landkreis Augsburg
Ost. Diese Gemeinden wünschen wie auch der Landkreis 
Neuburg a. d. Donau die Zuteilung des Marktes Pöttmes 
und seines Nahbereichs zum Landkreis Neuburg a. d. Do
nau, mit dem dieser Bereich überwiegend sozio-ökono
misch sowie historisch und stammesmäßig verbunden sei. 
Der Entwurf ordnet dagegen den Raum Pöttmes dem Land
kreis Augsburg-Ost zu. Dieser Raum gehört entgegen der 
Auffassung der genannten Gemeinden und des Landkrei
ses zum Verflechtungsbereich des Öberzentrums Augsburg, 
dem er auch regional zugerechnet werden soll. Die Ge
meinden des Nahbereichs folgen der Zuordnung des zen
tralen Ortes Pöttmes, der damit auch hinsichtlich eines künf
tigen gemeindlichen Zusammenschlusses hinreichend ge
stärkt wird. Darüber hinaus hat der Landkreis Aichach die 
Einbeziehung weiterer Gemeinden in den Nahbereich 
Pöttmes gefordert (Haselbach, Klingsmoos, Walda, Weidorf 
und insbesondere Heimpersdorf, alle aus dem bisherigen 
Landkreis Neuburg a. d. Donau). Eirie weitere Ausdehnung 
des Nahbereichs Pöttmes auf Gemeinden des bisherigen 
Landkreises Neuburg a. d. Donau ist nicht zwingend gebo
ten. Eine solche Maßnahme würde auch zu. einer Schwä
chung des künftigen Landkreises Neuburg a. d. Donau und 
zu einer Erschwerung der Gemeindebildung in diesem Be
reich führen. Die Frage einer möglichen Zusammenfassung 
der Ortschaft Klingsmoos kann in einem Einzelverfahren 
geprüft werden. Im Raum Altomünster haben der Markt 
Altomünster und die diesem Raum zugeordneten Gemein
den mit Ausnahme der Gemeinden Randelsried, Thalhau
sen, Tandem und Hohenzell dem Entwurf zugestimmt. 
Die letzteren Gemeinden wollen beim Raum Aichach ver
bleiben, mit dem wesentliche Verflechtungen, z. B. im Be
reich der Schulverbände, bestehen. Der Landkreis Aichach 
hat die Einwendungen der genannten Gemeinden gegen 
den Entwurf nachhaltig unterstützt und ihre Zuordnung zum 
Landkreis Augsburg-Ost gefordert, wenn nicht ohnehin -
wie es geboten sei - der bisherige Landkreis Aichach un
verändert in den neuen Landkreis eingebracht werde. Die 
Einwendungen des Landkreises Aichach sowie der Gemein
den Hohenzoll, Thalhausen, Tandem und Randelsried ha
ben erhebliches Gewicht. Gleichwohl überwiegen die Grün
de dafür, den Entwurf in diesem Raum unverändert zu las
sen. Der Entwurf geht davon aus, in diesem Bereich den 
überwiegend zum Raum Dachau ausgerichteten Markt Al
tomünster als zentralen Ort zu stärken. Dazu ist es not
wendig, die unmittelbar an den zentralen Ort angrenzen
den Gemeinden als Nahbereich dem gleichen Landkreis 
zuzuteilen. Entsprechende Überlegungen gelten für dieje
nigen Gemeinden des bisherigen Landkreises Friedberg, die 
der Entwurf dem künftigen Landkreis Dachau zuordnet 
(Höfa, Pfaffenhofen a. d. Glonn, Sittenbach, Unterumbach 
und Weitenried). Der Landkreis Friedberg und alle betrof
fenen Gemeinden haben sich entschieden gegen diese Zu
ordnung ausgesprochen. Sie haben dabei auf die bestehen
den Verflechtungen zum Raume Friedberg hingewiesen, vor 
allem im Bereich der Landwirtschaft. Ebenso würde die 
Bildung künftiger gemeindlicher Zusammenschlüsse im Be-
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reich östlich von Friedberg durch die Abtrennung der Glonn
talgemeinden unmöglich gemacht. Die Staatsregierung hat 
auch hier das Gewicht der vorgetragenen Meinungen, das 
durch Abstimmungen in der Bevölkerung unterstützt wird, 
nicht verkannt. Der Entwurf hält gleichwohl die Zuordnung 
der genannten Gemeinden zum neuen Landkreis Dachau 
aufrecht, weil diese Gemeinden zur Stärkung des zentra
len Ortes Odelzhausen, mit dem sie bereits in einem Haupt
schulverband verbunden sind, notwendig sind. Ohne die 
Glonntalgemeinden des bisherigen Landkreises Friedberg 
kann ein zentraler Ort Odelzhausen nicht entwickelt wer
den. Aus landesplanerischen Gründen ist es jedoch erfor
derlich, zwischen den Städten Friedberg und Dachau einen 
geeigneten zentralen Ort festzulegen und zu stärken. Hier
für kommt nur die Gemeinde Odelzhausen in Betracht, zu 
deren Einzugsbereich die genannten Gemeinden zu rech~ 

nen sind. Gemeindliche Zusammenschlüsse im Raum Fried
berg sind auch nach Zuteilung der Glonntalgemeinden zum 
Raume Dachau möglich. 

Während die Gemeinde Steindorf (Landkreis Fürsten
feldbruck) dem Entwurf unter der Voraussetzung zuge
stimmt hat, daß die Stadt Friedberg Sitz der Kreisverwal
tung wird, haben die ebenfalls dem Landkreis Fürsten
feldbruck angehörenden Gemeinden Eresried, Hofheg
nenberg und Hausen b. Hofhegnenberg den Entwurf ab
gelehnt. Der Bezirk Oberbayern und der Landkreis Für
stenfeldbruck unterstützen die ablehnende Haltung der letz
teren Gemeinden. Diese Gemeinden haben jedoch über
wiegende Verflechtungen zum Raum Mering-Friedberg
Augsburg, so daß die vorgesehene Einbeziehung in den 
Landkreis Augsburg-Ost erforderlich ist. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung legt der Entwurf 
die Stadt Aichach fest. Im Anhörungsverfahren sind der 
Landkreis Aichach und seine Gemeinden einmütig für den 
Kreissitz Aichach eingetreten. Die Stadt Aichach liege geo
graphisch zentraler im Gesamtlandkreis als die Stadt Fried.
berg. Die Stadt Friedberg könne als im unmittelbaren Ver
flechtungsbereich der Stadt. Augsburg gelegen den Verlust 
des Landratsamtes besser als die Stadt Aichach tragen. Bei 
einem Kreissitz Friedberg könne das Anliegen des Entwurfs 
außerhalb des Ballungsraumes der Stadt Augsburg ein Ver
waltungszentrum zu bilden (Entlastungsfunktion), nicht ver
wirklicht werden. In Aichach sei auch ein geeignetes Bau
grundstück für das Landratsamtsgebäude vorhanden. Dage
gen machen der Landkreis Friedberg und seine Gemeinden 
geltend, daß die Mehrzahl der künftigen Kreisbevölkerung 
näher bei Friedberg wohne. Die zentrale Funktion der Stadt 
Friedberg werde noch weiter zunehmen. In Friedberg sei 
nur ein Erweiterungsbau zum Landratsamtsgebäude not
wendig. Der Entwurf hält an der bisherigen Bestimmung 
des vorläufigen Sitzes der Kreisverwaltung fest, weil die 
Stadt Aichach bei gleicher zentralörtlicher Bedeutung die 
Möglichkeit bietet, außerhalb des unmittelbaren Verdich
tungsgebietes des Oberzentrums Augsburg einen verwal
tungsmäßigen Schwerpunkt zu bilden. Angesichts der vor
gesehenen Verlagerungen von Zuständigkeiten aus der 
Kreisebene auf die künftigen größeren Gemeinden oder 
Verwaltungsgemeinschaften erscheint auch für die Gemein
den im südlichen Teil des .neuen Landkreises ein Verwal
tungssitz in Aichach nicht unzumutbar. Eine wesentliche 
Verbesserung der Verkehrsverbindungen zum Kreissitz wird 
die Autobahn Augsburg/Königsbrunn-Aichach-Ingolstadt 
bringen. Abschließend wird über den Sitz der Kreisverwal
tung erst entschieden, nachdem der Kreistag des neuen 
Landkreises Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. 

Als vorläufigen Namen sieht der Entwurf die Bezeichnung 
„Augsburg-Ost" vor. Im Anhörungsverfahren hat der 
Landkreis Aichach die Bezeichnung „Aichach" oder „Paar
kreis" vorgeschlagen, während der Landkreis Friedberg 
die Bezeichnung Augsburg-Ost abgelehnt hat, selbst 
aber keinen Vorschlag vorgelegt hat. 

Die endgültige Bestimmung des Namens des neuen Land
kreises wird erst erfolgen, nachdem sich der Kreistag des 
neuen Landkreises hierzu äußern konnte. 

Zu§ 33 Nr. 2 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Augsburg-West 

Augsburg 

163373 

1101 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

45km 
20 km 

Schwabmühlhausen 39 km 
Allmannshofen 28 km 
Gabelbachergreut 27 km 
148 Einw./qkm 

132 

absolut 30350160 DM 
je Einwohner 183 DM 

Der Landkreis umfaßt d(ls Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Augsburg mit Ausnahme des Gebietes der Städte Gög
gingen und Haunstetten und der Gemeinden Bergheim, ln
ningen, Schönebach und Uttenhofen sowie das Gebiet des 
bisherigen Landkreises Schwabmünchen. Dazu kommen das 
Gebiet der Gemeinden Affaltern, Allmannshofen, Altenmün
ster, Baiershofen, Biberbach, Blankenburg, Ehingen, Eisen
brechtshofen, Emersacker, Eppishofen, Erlingen, Feigen
hofen, Hegnenbach, Hennhofen, Herbertshofen, Heretsried, 
Kühlenthal, Langenreichen, Lauterbrunn,. Markt, Meitingen, 
Neumünster, Ortlfingen, Ostendorf, Unterschöneberg, We
stendorf, Wörleschwang und Zusamzell sowie die gemeinde
·freien Gebiete Weisinger Forst und Weldishofer Halde des 
bisherigen Landkreises Wertingen. Ferner werden das Ge
biet der Gemeinden Eilgau und Nordendorf des bisherigen 
Landkreises Donauwörth, das Gebiet der Gemeinde Traun
ried des bisherigen Landkreises Mindelheim sowie das Ge
biet der Gemeinden Heimpersdorf, Neukirchen, Oberbaar, 
Thierhaupten und Unterbaar und die gemeindefreien Ge
biete Edenhauser Forst, Wolfschlag und Ziegelberg des bis
herigen Landkreises Neuburg a. d. Donau einbezogen. 

Geographisch liegt das Kreisgebiet im Bereich der glazialen 
Schotterlandschaften des Alpenvorlandes. Sein weitaus grö
ßerer Westteil, der vom weitverzweigten Talnetz der Sehmut
ter und der Zusam gegen Norden zur Donau hin entwässert 
wird, erstreckt sich im Nordosten der ffler-Lech-Scliotterplat
ten. Der östliche Teil des Landkreises gehört zur Lech-Wert
ach-Ebene. Ein schmaler Grenzsaum im Nordosten liegt be
reits auf der Aindlinger Terrassentreppe. 

Die Siedlungsschwerpunkte des Landkreises - meist mit 
überdurchschnittlicher Bevölkerungsentwicklung - befinden 
sich im Bereich der Lech-Wertach-Ebene und im unmittel
baren Vorfeld der Stadt Augsburg. Das nordwestliche und 
südwestliche Kreisgebiet ist meist wesentlich dünner besie
delt; eine Reihe von Gemeinden weist dort eine stagnierende 
oder zurückgehende Bevölkerungstendenz auf. 

Der Landkreis hat eine gemischtwirtschaftliche Struktur. In
dustrie, Handwerk, Dienstleistungsgewerbe und - in Teil
bereichen - Landwirtschaft sind die wirtschaftlichen Grund
lagen. Die industriellen Schwerpunkte sind Bobingen, Gerst
hofen, Langweid, Meitingen, Neusäß und Schwabmünchen. 
Das gesamte westliche Kreisgebiet ist schwächer industriali
siert. Kleinere Industriestandorte sind hier vor allem Din
kelscherben und Zusmarshausen. Die Landwirtschaft ist ins-
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besondere im westlichen und südwestlichen Landkreis (Stau
dengebiet) noch stärker vertreten; allerdings ist die Betriebs
größenstruktur in der Regel nicht befriedigend. 

Die Verkehrserschließung ist günstig. Über die Autobahn 
München-Stuttgart (Anschlüsse in Gersthofen, Adelsried und 
Zusmarshausen) und die Bundesbahnhauptstrecken Augs
burg-Ulm, München-Augsburg-Donauwörth . und Augs
burg-Buchloe ist der Landkreis an das Fernverkehrsnetz an
geschlossen. Weitere wichtige Straßenverbindungen sind die 
Bundesstraßen 17, 300, 10 und 2. Für die interne Straßenver
kehrserschließung sind besonders die Staatsstraßen 2035, 
2026, 2032 und 2027 von Bedeutung. Nebenbahnlinien führen 
von Bobingen nach Kaufbeuren, von Gessertshausen nach 
Türkheim (sog. Staudenbahn), von Augsburg nach Weiden 
und von Dinkelscherben nach Thannhausen. Die überregio
nale Verkehrslage wird sich weiter verbessern, wenn die 
Autobahnen Donauwörth-Augsburg-Landsberg a. Lech und 
KÖnigsbrunn-Aichach-lngolstadt gebaut sind. Für die Ver
besserung der internen Verkehrserschließung ist vor allem 
der weitere Ausbau der Bundesstraße 300 wichtig. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für die Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 6 vorgesehen. Er umfaßt das westliche Einzugsgebiet 
des Oberzentrums Augsburg. Der Landkreis liegt im unmit
telbaren Einzugsbereich der Hauptentwicklungsachse Do
nauwörth-Augsburg-Landsberg a. Lech und der Entwick
lungsachse Augsburg-Günzburg (Programm für Bayern II). 
Regionale Entwicklungsachsen zeichnen sich zwischen Augs
burg und Krumbach (Schwaben), Augsburg und Buchloe so
wie zwischen Weiden und Dillingen a. d. Donau ab. 

Die großen geschlossenen Waldgebiete des Landkreises, 
vielbesuchtes Erholungsgebiet für die Bevölkerung des Ver
dichtungsraums Augsburg, sind in das Programm Freizeit 
und Erholung aufgenommen. 

11.. 

Die Bildung eines Landkreises Augsburg-West und die Ab
grenzung des neuen Landkreises werden entscheidend durch 
die gebotene Eingliederung der Städte Göggingen und Haun
stetten sowie der Gemeinden Bergheim und lnningen des 
bisherigen Landkreises Augsburg in die Stadt Augsburg (vgl. 
dazu die Begründung zur kreisfreien Stadt Augsburg) beein
flußt. Der bisherige Landkreis Augsburg wäre zwar auch 
ohne die für die Eingliederung vorgesehenen Gebiete von 
der Einwohnerzahl her gesehen als Verwaltungseinheit noch 
tragfähig. Dieser Bereich wird insbesondere noch durch die 
gebotene Zuordnung des Raumes Meitingen des bisherigen 
Landkreises Wertingen und des Raumes Thierhaupten des 
bisherigen Landkreises Neuburg a. d. Donau erweitert. Süd
lich der Stadt Augsburg kann jedoch ein eigenständiger 
Landkreis ohne die Gemeinden, die in die Stadt Augsburg 
einbezogen werden sollen, nicht gebildet werden. Der bis
herige Landkreis Schwabmünchen liegt mit seiner Einwoh
nerzahl (rd. 58000 Einw.) erheblich unter dem Richtwert, der 
für einen entwicklungsfähigen Landkreis künftig vorausge
setzt werden muß. Die Begründung zum ersten Entwurf der 
Staatsregierung hatte zwar als eine in Betracht kommende 
Lösung die Ausdehnung eines Südlandkreises in die Räume 
Ettringen des bisherigen Landkreises Mindelheim und Buch
loe des bisherigen Landkreises Kaufbeuren angedeutet. 
Diese Räume zeigen zwar auch Verflechtungen zum Bereich 
Schwabmünchen, die jedoch gegenüber ihren Bindungen 
zum Raum Mindelheim bzw. zum Raum Kaufbeuren nicht 
überwiegen. Die Zuordnung des Raumes Ettringen zum 
neuen Landkreis Mindelheim und des Raumes Buchloe zum 
neuen Landkreis Marktoberdorf entspricht auch den Stel
lungnahmen dieser Gemeinden im Anhörungsverfahren. Ein 
Landkreis Augsburg-Süd würde im übrigen selbst bei Ein
beziehung der Räume Buchloe und Ettringen mit seiner Be-

völkerungszahl (rd. 76 000 Einwohner) unter dem Richtwert 
liegen. Zugleich ist davon auszugehen, daß der Nahbereich 
Wertingen des bisherigen Landkreises Wertingen zusammen 
mit dem Raum Dillingen a. d. Donau aufgrund der gegebenen 
und entwicklungsfähigen Verflechtungen einen neuen Land
kreis Dillingen a. d. Donau bilden soll (vgl. dazu die Begrün
dung zum Landkreis Dillingen a. d. Donau). Als zweckmäßige 
Lösung bietet sich daher der Zusammenschluß des bisheri
gen Landkreises Schwabmünchen und der verbleibenden 
Teilgebiete der bisherigen Landkreise Augsburg und Wertin
gen an. Die neue Verwaltungseinheit entspricht damit im 
wesentlichen dem westlichen Verflechtungsbereich des Ober
zentrums. Augsburg. Die Gemeinden Allmannshofen, Ehin
gen, Blankenburg und Ortlfingen des bisherigen Landkreises 
Wertingen gehören zum Schulverband Meitingen und sind 
wirtschaftlich stark in den Raum Meitingen-Augsburg orien
tiert. Ebenso ist der Raum Thierhaupten des bisherigen Land
kreises Neuburg a. d. Donau mit dem Raum Meitingen
Augsburg sozio-ökonomisch erheblich verflochten. Auch 
diese Räume werden daher dem neuen Landkreis Augsburg
West zugeordnet. 

Im Anhörungsverfahren hat der Landkreis Augsburg die Bil
dung eines Großlandkreises gefordert, der aus den bisheri
gen Landkreisen Augsburg, Schwabmünchen und Wertingen 
bestehen soll. Einer Zuteilung der südlichen Gemeinden 
(Göggingen, Haunstetten, lnningen und Bergheim) zu einem 
Landkreis Augsburg-Süd hat der Landkreis Augsburg eben
so wie der Eingliederung dieser Gemeinden in die Stadt 
Augsburg widersprochen. Die überwiegende Zahl der Ge
meinden des bisherigen Landkreises Augsburg vertritt die 
gleiche· Auffassung; die südlichen Gemeinden sind jedoch 
mit der Zuteilung zu einem Landkreis Augsburg-Süd einver
standen. Zur Begründung hat der Landkreis Augsburg vor- . 
getragen, nur der Großlandkreis sei als starker Partner der , 
Stadt Augsburg ,in der Lage, die gemeinschaftlichen Pro
bleme zu lösen. Bei einer Dreierlösung, wie sie der erste Ent
wurf vorgesehen hatte, bestünden Schwierig.keiten hinsicht
lich der Zweckverbände, insbesondere des Krankenhaus
zweckverbands. Der Landkreis Schwabmünchen und seine 
Gemeinden haben im Anhörungsverfahren sowohl den Vor
schlag des Landkreises Augsburg als auch die im zweiten 
Entwurf der Staatsregierung enthaltene Bildung eines Land
kreises Augsburg-West abgelehnt. Sie widersprechen auch 
der Eingliederung der genannten Gemeinden in die Stadt 
Augsburg und treten für einen Landkreis Augsburg-Süd ein. 
Der Landkreis Wertingen mit fast allen Gemeinden hat im 
Anhörungsverfahren eine Zuordnung seines gesamten Ge
bietes zum Landkreis Augsburg-Nordwest oder Augsburg
West gefordert. 

Die Staatsregierung hält an der in ihrer:n zweiten Entwurf vor
gesehenen Bildung eines Landkreises Augsbu.~g-We~~ fe.st. 
Die Gründe, die für eine Eingliederung der Stadte Goggm
gen und Haunstetten sowie der Gemeinden lnningen und 
Bergheim in die Stadt Augsburg und für die Zusammenfas
sung des verbleibenden Gebiets des bisherigen Landkreises 
Augsburg, des besherigen Landkreises Schwabmünchen und 
von Teilbereichen der bisherigen Landkreise Wertingen, Neu
burg a. d. Donau und Donauwörth zu einem einheitlichen 
Landkreis im westlichen Verflechtungsbereich des Oberzen
trums Augsburg sprechen, überwiegen gegenüber den vor
getragenen Einwendungen (vgl. dazu auch die Begründun
gen zur kreisfreien Stadt Augsburg und zum Landkreis Dil
lingen a. d. Donau). 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises Augsburg-West 
sind günstig zu beurteilen. Die Lage im unmittelbaren Aus
strahlungsbereich des Oberzentrums Augsburg, die beste
hende und geplante Autobahnerschließung sowie die gün
stige wirtschaftliche Mischstruktur lassen ein stetiges Wachs
tum erwarten. Da in Teilgebieten im laufe der nächsten Jahre 
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. mit der Freistellung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte gerech
net werden muß, ist insbesondere im westlichen Kreisgebiet 
die Schaffung gewerblicher Arbeitsplätze notwendig. Für In
dustrieansiedlungen kommen hier vor allem die Marktge
meinden Dinkelscherben, Zusmarshausen und Fischach in 
Betracht. Auch im Raum Schwabmünchen-Untermeitingen 
ist eine Verbesserung des Industriebesatzes wünschenswert. 
Für den weiteren Ausbau der Naherholungsräume bieten -
neben den bereits bestehenden Schwerpunkten - das Stau
dengebiet und der Raum Zusmarshausen günstige Voraus
setzungen. Die Waldgebiete im südwestlichen Kreisgebiet 
sollen als Naturpark ausgestaltet werden. Hauptsiedlungs
gebiete werden auch künftig die Gemeinden im unmittel
baren Vorfeld der Stadt Augsburg sein, wobei einige Ge
meinden Entlastungsfunktionen für die Kernstadt überneh
men können (z. B. die Stadt Gersthofen). Ein weiterer stand
ortgünstiger Siedlungsraum ist die Lech-Wertach-Ebene. 

Zur Feinabgrenzung des neuen Landkreises hat das Anhö
rungsverfahren im übrigen ergeben, daß der Raum Thier
haupten auch von den Landkreisen Aichach und Friedberg 
für den neuen Landkreis Augsburg-Ost sowie von den Land
kreisen Donauwörth und Neuburg a. d. Donau in Anspruch 
genommel' wird. Der Markt Thierhaupten selbst hat sich in 
beiden Anh3rungsverfahren für die Zuordnung zum Land
kreis Augsburg-Nordwest bzw. Augsburg-West ausgespro
chen, jedoch die Erweiterung seines Nahbereichs auf die Ge
meinden Münster, Holzhausen, Stadel, Riedheim, Pessen
burgheim, Bergendorf, Wallerdorf, Reicherstein, Echsheim, 
Kühnhausen, Wiesenbach (Landkreis Neuburg a. d. Donau) 
und Ebenried (Landkreis Aichach) beantragt. Der Entwurf 
entspricht dem Antrag des Marktes Thierhaupten und der 
Mehrzahl seiner Nahbereichsgemeinden auf Zuordnung zum 
Landkreis Augsburg-West. Die zur Erweiterung des Nahbe
reichs geforderten Gemeinden sind jedoch entweder dem 
Nahbereich der Stadt Rain und damit dem neuen Landkreis 
Nördlingen/Donauwörth oder dem Nahbereich' des Marktes 
Pöttmes des neuen Landkreises Augsburg-Ost zuzurechnen. 
Die Gemeinden Eilgau und Nordendorf des bisherigen Land
kreises Donauwörth sind mit dem Entwurf einverstanden· die 
Gemeinde Eilgau würde jedoch die Zuordnung zu ei~em 
selbständigen Landkreis Donauwörth vorziehen. Die Ge
meinde Untermeitingen (Landkreis Schwabmünchen) wünscht 
einen Zusammenschluß mit der Gemeinde Obermeitingen 
(Landkreis Landsberg a. Lech) und die Zuordnung der Ge
samtgemeinde zum neuen Landkreis Landsberg a. Lech. Der 
Landkreis Landsberg a. Lech hat diesen Antrag befürwortet; 
der Landkreis Schwabmünchen hat widersprochen und sei
nerseits die Einbeziehung der Gemeinde Obermeitingen in 
einen Landkreis Augsburg-Süd beantragt. Zwischen den Ge
meinden Untermeitingen (2639 Einw.) und Obermeitingen 
(.1161 Einw.) bestehen Verflechtungen, die für einen Zusam
menschluß beider Gemeinden sprechen können. Die Ge
meinde Untermeitingen, die unmittelbar an die Stadt Schwab
münchen angrenzt, gehört jedoch zum Nahbereich Schwab
münchen und damit zum Raum Augsburg, während der Ent
wurf die Gemeinde Obermeitingen entsprechend ihrer bis
herigen Zuordnung dem Landkreis Landsberg a. Lech zuteilt. 
Die gemeindliche Neuordnung in diesem Raum bedarf noch 
der Überprüfung im Rahmen der Gemeindereform. Die Ge
meinde Gennach (Landkreis Schwabmünchen) hat entgegen 
der im ersten Entwurf vorgesehenen Zuordnung zum neuen 
Landkreis Mindelheim den Verbleib beim Raum Schwab
münchen beantragt. Dem entspricht der Entwurf mit der Zu
ordnung der Gemeinde zum Landkreis Augsburg-West, weil 
die Gemeinde dem Nahbereich Schwabmünchen zugerechnet 
werden kann. Dagegen ist die Gemeinde Traunried (Land
kreis Mindelheim), die einer Zuordnung zu dem im ersten 
Entwurf vorgesehenen Landkreis Augsburg-Süd zugestimmt 
hatte, mit einem Landkreis, dessen vorläufiger Kreissitz die 
Stadt Augsburg ist, nicht einverstanden. Sie wünscht unter 
diesen Umständen, unterstützt vom Landkreis Mindelheim, 

den Verbleib beim Raum Mindelheim. Die Gemeinde gehört 
jedoch zum Nahbereich Schwabmünchen und soll deshalb 
der Zuordnung des zentralen Ortes folgen. Die Frage des 
künftigen Kreissitzes kann dabei nicht ausschlaggebend sein. 
Aufgrund der beabsichtigten Verlagerung von Zuständigkei
ten von den Landratsämtern auf die größeren Gemeinden 
oder Verwaltungsgemeinschaften werden Besuche des Bür
gers beim Landratsamt seltener als bisher sein. Im übrigen 
hat der Landkreis Schwabmünchen vorgeschlagen, die west
lich des Lechs gelegenen unbewohnten Teile der Gemein
den Merching, Unterbergen (beide Landkreis Friedberg), 
Prittriching und Scheuring (beide Landkreis Landsberg a. 
Lech) in die Gemarkungen der Städte Haunstetten, Königs
brunn sowie der Gemeinden Oberottmarshausen, Klein
eitingen, Graben und Untermeitingen einzugliedern. Die An
regung, den Lech als natürliche Grenze des Landkreises ge
gen Osten vorzusehen, ist zwar grundsätzlich berechtigt; da 
es sich hier jedoch um verhältnismäßig kleine, unbewohnte 
Flächen handelt, deren Abgrenzung das Verfahren technisch 
belasten würde, sollte die Prüfung dieser Frage einem Ein
zelverfahren überlassen werden. Der Landkreis Dillingen a. 
d. Donau hat angeregt, den Ortsteil Rischgau der Gemeinde 
Hegnenbach (Landkreis Wertingen) aufgrund überwiegender 
Verflechtungen mit der Gemeinde Villenbach (Landkreis Wer
tingen) in diese Gemeinde und damit in den neuen Landkreis 
Dillingen a. d. Donau einzugliedern. Die Gemeinden Hegnen
bach und Villenbach haben sich dazu nicht geäußert. Die 
Entscheidung dieser Frage soll deshalb einem Einzelverfah
ren im Rahmen der Gemeindereform vorbehalten werden. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung bestimmt der Ent
wurf die kreisfreie Stadt Augsburg. Im Anhörungsverfahren 
haben der Landkreis Augsburg und die Mehrzahl seiner Ge
meinden diesem Vorschlag zugestimmt. Die Stadt Gerst
hofen bewirbt sich um den Kreissitz in einem Landkreis 
Augsburg-Nordwest; in einem Großlandkreis ist auch sie mit 
der Stadt Augsburg als Kreissitz einverstanden. Der Land
kreis Schwabmünchen und seine Gemeinden, die einen selb
ständigen Landkreis Augsburg-Süd fordern, befürworten in 
der Mehrzahl einen Kreissitz in Schwabmünchen, beziehen 
diese Entscheidung aber nicht auf den Gesamtraum des 
neuen Landkreises Augsburg-West. Die Staatsregierung hält 
an dem Entwurf fest, weil die Stadt Augsburg für den Ge
samtlandkreis zentraler als jede andere Gemeinde liegt, die 
als Sitz der Kreisverwaltung in Betracht käme. Im übrigen 
wird über den Sitz der Kreisverwaltung abschließend erst 
entschieden werden, wenn der Kreistag des neuen Land
kreises Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. 

Der Entwurf legt als vorläufigen Namen des neuen Land
kreises die Bezeichnung „Augsburg-West" fest, die der Lage 
des Kreisgebiets im westlichen Verflechtungsbereich des 
Oberzentrums Augsburg entspricht. Der Landkreis Augsburg 
hat angeregt, den Namen „Landkreis Augsburg" auch für 
den neuen Landkreis zu wählen. Der Entwurf hält an dem 
vorläufigen Namen „Augsburg-West" fest, der der vorläufi
gen Bezeichnung „Augsburg-Ost" für den im östlichen Ver
flechtungsbereich der Stadt Augsburg liegenden neuen 
Landkreis entspricht. Auch insoweit wird die abschließende 
Entscheidung erst nach Anhörung des Kreistages des neuen 
Landkreises erfolgen. 

Zu §33Nr. 3 · 

Landkreis (vorläufiger Name) 

vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Dillingen a.d. Donau 

Dillingen a. d. Donau 

78692 

789 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

24km 
27km 
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Entfe~nung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Staufen 
Lauterbach 

100 Einw./qkm 

87 

20km 
27km 

absolut 10 022 944 DM 
je Einwohner 127 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Dillingen a. d. Donau mit Au.snahme des Gebietes der 
Gemeinde Tapfheim sowie das Gebiet der bisher kreisfreien 
Stadt Dillingen a. d. Donau. Hinzu kommt das Gebiet der Ge
meinden Binswangen, Bliensbach, Bocksberg, Buttenwiesen, 
Frauenstetten, Gottmannshofen, Hettlingen, Hirschbach, 
Hohenreichen, Laugna, Lauterbach, Oberthürheim, Oster
buch, Pfaffenhofen a. d. Zusam, Prettelshofen, Rieblingen, 
Riedsend, Roggden, Sontheim, Unterthürheim, Villenbach, 
Wengen, Wertingen, Wortelstetten und Zusamaltheim des 
bisherigen Landkreises Wertingen. 

Der Landkreis wird durch das Becken des Donaurieds ge
gliedert. Das Gebiet nördlich des Donaurieds gehören natur
räumlich zur Riesalb bzw. zur Lonetal-Flächenalb, das süd
liche Kreisgebiet erstreckt sich auf den glazialen lller-Lech
Schotterplatten. 

Die Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Donautal (Achse 
Gundelfingen-Lauingen-Dillingen-Höchstädt). Das übrige 
Kreisgebiet ist wesentlich dünner besiedelt. Die Bevölke
rungsentwicklung lag in den letzten Jahren erheblich unter 
dem Landesdurchschnitt. Im nordöstlichen Landkreis und im 
Gebiet südlich von Wertingen stagniert die Bevölkerungsent
wicklung. 

Der Landkreis ist gemischtwirtschaftlich strukturiert. Die 
Dienstleistungen höherer Stufe konzentrieren sich weitge
hend im Raum Dillingen-Lauingen und in Wertingen, die 
Industrie hat im Raum Gundelfingen-Lauingen-Dillingen 
ihren Schwerpunkt. Kleinere Industriestandorte sind die 
Städte Wertingen und Höchstädt. Ihnen stehen größere land
wirtschaftlich strukturierte Teilgebiete gegenüber (nördlicher 
Landkreis, Raum Holzheim). Die landwirtschaftliche Betriebs
größenstruktur ist in der Regel nicht günstig. 

Die überregionale Verkehrslage des Landkreises ist nicht un
günstig. Der südliche Teilbereich des Landkreises liegt im 
Nahbereich der Autobahn München-Stuttgart. Hauptver
kehrsachsen sind die Bundesstraße 16 und die Bundesbahn
hauptlinien Ulm-Dillingen a. d. Donau-Donauwörth-Ingol
stadt, die den Landkreis in Ost-West-Richtung durchziehen. 
Der inneren Verkehrserschließung dienen insbesondere die 
Staatsstraßen 2025, 2033, 2221 und 2212. Von Wertingen führt 
eine Nebenbahnlinie nach Mertingen. Der Raum Lauingen 
ist mit dem Raum Aalen durch eine nicht bundeseigene Ei
senbahn (Härfsfeldbahn) verbunden. Für die Verbesserung 
der allgemeinen Verkehrserschließung ist der Neubau bzw. 
Ausbau der Bundesstraße 16 von besonderer Bedeutung. 
Nach dem Bau der Autobahnen Augsburg-Donauwörth
Dinkelsbühl und Würzburg-Ulm-Memmingen wird auch das 
nördliche Kreisgebiet im Nahbereich von Autobahnen lie
gen. 

Der Landkreis ist, nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für die Einteilung Bayerns in Planungsregionen, für die Re
gion .6 vorgesehen. Er entspricht im wesentlichen dem wirt
schaftlichen Einzugsbereich der zentralen Orte Dillingen a. 
d. Donau, Lauingen und Wertingen. Der Landkreis ist das un
mittelbare Einzugsgebiet der Hauptentwicklungsachse Donau 
(Programm für Bayern II). Mit den im Norden und Süden be
nachbarten Landkreisen ist der Raum Dillingen durch regio
nale Entwicklungsachsen verbunden. 

Die Donauauen im Bereich Dillingen sind in das Programm 
Freizeit und Erholung aufgenommen. 

II. 

Im Bereich des Landkreises Dillingen a. d. Donau (neu) kön
nen die bisherigen Landkreise Dillingen a. d. Donau (rd. 
54 000 Einw.) und Wertingen (rd. 34 000 Einw.) nicht erhalten 
werden. Beide Landkreise erreichen hinsichtlich ihrer Ein
wohnerzahl bei weitem nicht die Richtzahl, die nach den Ziel
setzungen der Reform für einen leistungsfähigen Landkreis 
vorausgesetzt wird. Auch die Einwohnerzahl der bisher kreis
freien Stadt Dillingen a. d. Donau liegt weit unter dem Schwel
lenwert, der allgemein für die Kreisfreiheit von Städten anzu
nehmen ist. Es ist daher geboten, die Stadt in die neue Ver
waltungseinheit einzugliedern. Dadurch wird die Bedeutung 
der Stadt Dillingen a. d. Donau als zentraler Ort nicht be
rührt, weil auch kreisangehörige Städte ihre Funktionen als 
Zentralorte uneingeschränkt wahrnehmen können. Das gilt 
insbesondere für solche Städte, die Mittelpunkte und Ver
waltungssitz eines großen Landkreises sind. 

Ausgangspunkt der Neugliederung im Raum Dillingen ist die 
Vereinigung des bisherigen Landkreises Dillingen a. d. 
Donau und der bisher kreisfreien Stadt Dillingen a. d. Donau 
(11547 Einw.). Diesem Raum kann derjenige Teil des bis
herigen Landkreises Wertingen zugeordnet werden, der den 
Nahbereich der Stadt Wertingen bildet (rd. 13 000 Einw.). Der 
Nahbereich Wertingen gehört zwar - wie der gesamte bis
herige Landkreis Wertingen - zum Verflechtungsbereich des 
Oberzentrums Augsburg. Das trifft aber auch, wenngleich mit 
unterschiedlicher Intensität, für die anderen Räume zu, die 
nach dem Vorschlag der Staatsregierung zur Region 6 gehö
ren. Die Region Augsburg wird nach diesem Entwurf auch 
den Raum Dillingen a. d. Donau umfassen. Gleichwohl er
scheint es gerechtfertigt und im Interesse einer ausgewoge
nen, überschaubaren Gliederung notwendig, im Ausstrah
lungsbereich der Oberzentren weitere Verwaltungsschwer
punkte zu bilden. Die Zuordnung des Nahbereichs Wertin
gen zum neuen Landkreis Dillingen a. d. Donau kann von 
zahlreichen ·bestehenden Verflechtungen innerhalb dieser 
Räume ausgehen. So bestehen z. B. starke Einkaufsbezie
hungen, aber auch z. B. gemeinsame Handwerksorganisatio
nen. Im Bereich der weiterführenden Schulen sind die Ver
flechtungen erst durch die Schaffung selbständiger Einrich
tungen in der Stadt Wertingen verringert worden. Die ver
hältnismäßig geringen Entfernungen innerhalb des Land
kreises, die Ausstrahlungskraft der Hauptentwicklungsachse 
Donau und die gemeinsame Zugehörigkeit zur Region Augs
burg rechtfertigen im übrigen die Erwartung, daß die inter
nen Verflechtungen des Gesamtlandkreises sich in der Zu
kunft weiter verstärken werden. 

Im Anhörungsverfahren haben der Landkreis Dillingen a. d. 
Donau und die Stadt Dillingen a. d. Donau und die Gemein
den des Landkreises dem Entwurf zugestimmt. Dagegen hat 
der Landkreis Wertingen dem Entwurf entschieden wider
sprochen. Nach Auffassung des Landkreises Wertingen be
stehen zum Raum Dillingen keine Beziehungen, während die 
Verflechtungen zum Raume Augsburg außerordentlich stark 
seien. Außerdem gewährleiste nur die Zuordnung des gesam
ten Landkreises Wertingen zum Landkreis Augsburg-Nord
west den Einzugsbereich der Kommunaleinrichtungen des 
Landkreises. Die Gemeinden des Landkreises Wertingen ha
ben sich dieser Auffassung ganz überwiegend angeschlos
sen. Lediglich die Gemeinden Riedsend und Wengen wün
schen eine Zuteilung zum Landkreis Dillingen a. d. Donau, 
während der Markt Pfaffenhofen a. d. Zusam dem Landkreis 
Donauwörth zugeordnet werden möchte. Die genannten 
Gründe, die für eine Zuordnung des Nahbereiches Wertingen 
zum neuen Landkreis Dillingen a. d. Donau sprechen, über
wiegen jedoch gegenüber diesen Einwendungen. Hinzu 
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kommt, daß der Entwurf im Raume Augsburg neben einem 
Landkreis Augsburg-Ost nur noch einen Landkreis Augs
burg-West vorsieht. Der Landkreis Augsburg-West soll im 
wesentlichen den bisherigen Landkreis Augsburg, den süd
lichen Teil des bisherigen Landkreises Wertingen und den 
bisherigen Landkreis Schwabmünchen umfassen (vgl. auch 
die Begründung zum Landkreis Augsburg-West). Die Zuord
nung auch des Nahbereichs Wertingen zum Landkreis Augs
burg-West würde diesem Landkreis eine außergewöhnlich 
große Nord-Süd-Ausdehnung geben und die Bevölkerungs
zahl von rd. 163000 (Entwurf) auf rd. 176000 anwachsen las
sen. Demgegenüber würde die Einwohnerzahl eines Land~ 
kreises aus dem bisherigen Landkreis Dillingen a. d. Donau 
und der bisher kreisfreien Stadt Dillingen a. d. Donau nur 
rd. 66000 betragen. Aus der Gesamtschau des Raumes bie
tet sich daher die Lösung des Entwurfs als vertretbar und 
ausgewogen an. 

Die Entwicklungsaussichten des neuen Landkreises Dillin
gen a. d. Donau sind nicht als ungünstig zu beurteilen. Dabei 
wird sich die gemischtwirtschaftliche Struktur nicht grundle
gend ändern. Wirtschaftliche Grundlage bleiben Industrie 
und Handwerk. Da die Landwirtschaft noch überbesetzt ist, 
müssen insbesondere in den noch ländlichen Teilbereichen 
verstärkt gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Vor 
allem im Raum Wertingen muß der Industriebesatz verbes
sert werden. 

Hauptsiedlungsgebiet wird auch künftig der Bereich der 
Donauachse sein. Zwischen den Entwicklungsachsen wird 
eine stärkere Bevölkerungsverdichtung nicht angestrebt. 

Der zweite Entwurf der Staatsregierung, der erneut Gegen
stand des Anhörungsverfahrens war, hat die Zuordnung der 
Gemeinden des oberen Kesseltals (Diemantstein, Fronhofen, 
Thalheim, Unterringingen und Warnhofen, alle aus dem bis
herigen Landkreis Dillingen a. d. Donau) zum neuen Land
kreis Nördlingen/Donauwörth vorgesehen. Die betroffenen 
Gemeinden haben widersprochen; die Gemeinde Unter
ringingen wünscht in erster Linie die gemeinsame Zuteilung 
des gesamten oberen Kesseltals, ohne sich auf einen be
stimmten Landkreis festzulegen. Der Landkreis Dillingen a. d. 
Donau hat im Anhörungsverfahren den Entwurf insoweit 
ebenfalls abgelehnt und die Zusammenfassung des gesam
ten Kesseltals mit den Räumen Amerdingen, Bissingen und 
Tapfheim beim Landkreis Dillingen a. d. Donau (neu) gefor
dert. Der Entwurf sieht angesichts dieser Äußerungen von 
der beabsichtigten Zuteilung ab, zumal die betroffenen Ge
meinden des oberen Kesseltals zum Schulverband Bissingen 
gehören und dem Nahbereich dieses zentralen Orts zuge
rechnet werden können. Dagegen ist die Gemeinde Tapf
heim (Landkreis Dillingen a. d. Donau) mit einer Zuteilung 

· zum Raum Donauwörth, zu dem sie in ihren sozio-ökono
mischen Beziehungen eindeutig ausgerichtet ist, einverstan
den; die Gemeinde fordert aber einen selbständigen Land
kreis Donauwörth. Der Landkreis Dillingen a. d. Donau er
hebt Einwendungen gegen die Zuteilung der Gemeinde Tapf
heim. Der Landkreis wünscht auch eine Eingliederung der 
Gemeinde Gundremmingen (Landkreis Günzburg) in den 
neuen Landkreis Dillingen a. d. Donau. Dieser Anregung folgt 
der Entwurf nicht, weil Gundremmingen zum Nahbereich der 
Gemeinde Offingen und damit zum Raum Günzburg gehört. 
Der Landkreis Donauwörth beantragt, das untere Zusamtal 
aus dem bisherigen Landkreis Wertingen in einen neuen 
Landkreis Donauwörth einzubeziehen. Das entspricht auch 
dem Antrag des Marktes Pfaffenhofen a. d. Zusam (Land
kreis Wertingen). Der Raum des unteren Zusamtales kann 
nur gemeinsam behandelt werden, weil der Markt Pfaffen
hofen a. d. Zusam mit der Gemeinde Buttenwiesen bereits 
baulich zusammengewachsen ist und das untere Zusamtal zu 
einem Hauptschulsprengel zusammengefaßt ist. Die Zutei
lung dieses Raumes zu Donauwörth würde aber den Nahbe-

reich des zentralen Ortes Wertingen unvertretbar zerschnei
den. Dagegen soll die Gemeinde Hegnenbach (Landkreis 

· Wertingen) dem Nahbereich Weiden zugerechnet werden. 
Sie wird damit ihrem Wunsch entsprechend in den Landkreis 
Augsburg-West eingegliedert. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung bestimmt der Ent
wurf die Stadt Dillingen a. d. Donau, weil das Gebiet des bis
herigen Landkreises Dillingen a. d. Donau Schwerpunkt des 
Gesamtlandkreises ist und die Stadt im Gesamtlandkreis 
zentral liegt. Die Verkehrsverbindungen zum Kreissitz sind 
im allgemeinen nicht ungünstig. Der Landkreis Dillingen a. d. 
Donau und die Stadt Qillingen a. d. Donau stimmen dem 
Entwurf zu. 

Der Entwurf legt als vorläufigen Namen des neuen Landkrei
ses die Bezeichnung „Dillingen a. d. Donau" fest. Abschlie
ßend soll hierüber, wie auch über den Sitz der Kreisverwal
tung, erst entschieden werden, wenn der Kreistag des neuen 
Landkreises Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. 

Zu §33 Nr. 4 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Günzkreis 

Günzburg 

103760 

751 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

32 km 
20km 

Weiler 36 km 
Obergessertshausen 

48km 

138 Einw./qkm 

106 

absolut 15313470 DM 
je Einwohner 145 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Günzburg und das Gebiet der bisher kreisfreien Stadt Günz
burg. Hinzu kommt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Krumbach (Schwaben) mit Ausnahme des Gebietes der Ge
meinden Hasberg und Tiefenried. In den Günzkreis werden 
auch die Gemeinden Schönebach und Uttenhofen des bishe
rigen Landkreises Augsburg eingegliedert. 

Der Landkreis wird landschaftlich durch die in Nord-Süd
Richtung verlaufenden Täler von Günz, Kamme! und Mindel 
sowie durch das breite Donautal im Norden gegliedert. Na
turräumlich gehört der größte Teil des Landkreises zum Ge
biet der lller-Lech-Schotterplatten. Ein schmaler Streifen im 
Norden liegt im Donauried. 

Die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises entsprach in 
den letzten Jahren etwa dem Landesdurchschnitt. Die Bevöl
kerung konzentriert sich hauptsächlich im Günz- und Mindel
tal. Bevölkerungsschwerpunkte sind die Bereiche Günzburg, 
Krumbach und Burgau. Die noch meist landwirtschaftlich 
strukturierten Teilgebiete nördlich von Krumbach sind dün
ner besiedelt. 

Der Landkreis ist gemischtwirtschaftlich strukturiert. Den lan
desplanerisch günstig verteilten gewerblichen Standorten (u. 
a. Günzburg, Krumbach [Schwaben], Burgau, Ichenhausen 
und Thannhausen) stehen noch größere landwirtschaftlich 
strukturierte Teilgebiete gegenüber. Hier dominieren meist 
landwirtschaftliche Klein- und Kleinstbetriebe. 
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Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist günstig. 
In Burgau, Günzburg und Leipheim bestehen Anschlüsse an 
die Autobahn München-Stuttgart. Das Kreisgebiet ist durch 
das bestehende Bundesstraßen- und Staatsstraßennetz (B 16, 
B 10, B 300, St 2024, St 2025 u. a.) und durch die Bahnlinien 
Ulm-Günzburg-Augsburg, Ulm-Günzburg-Donauwörth so
wie Günzburg-Krumbach (Schwaben) bereits eng verfloch
ten. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für die Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 10 vorgesehen. Er entspricht im wesentlichen den Ein
zugsgebieten der Städte Günzburg t,md Krumbach (Schwa~ 
ben). Der Günzkreis bildet den unmittelbaren Einzugsbereich 
der Hauptentwicklungsachse Donau, der Entwicklungsachse 
Günzburg-Burgau-Augsburg (Programm für Bayern II) und 
der regionalen Entwicklungsachse Günzburg-Krumbach 
(Schwaben). 

Die Donauauen östlich von Günzburg sind in das Programm 
Freizeit und Erholung aufgenommen. 

II. 

Im Bereich des neuen Günzkreises können die bisherigen 
Landkreise Günzburg (rd. 56 000 Einw.) und Krumbach 
(Schwaben) (rd. 36 000 Einw.) nicht erhalten werden. Beide 
Landkreise erreichen mit ihrer Einwohnerzahl nicht den 
Richtwert und wären im Hinblick auf die Zielsetzungen der 
Kreisreform künftig für sich allein nicht ausreichend lei
stungsfähig. In den neuen Landkreis muß auch die bisher 
kreisfreie Stadt Günzburg eingegliedert werden. Mit nur 
13300 Einwohnern liegt die Stadt weit unter dem vorgesehe
nen Schwellenwert, an dem sich die Kreisfreiheit einer Stadt 
künftig orientieren wird. Außerdem bedeutet die Einbezie
hung der bisher kreisfreien Stadt in den Günzkreis eine not
wendige weitere Stärkung der neuen Gebietseinheit. Die 
zentralörtliche Bedeutung der Stadt Günzburg wird durch die 
Eingliederung in den Landkreis nicht beeinträchtigt, weil 
auch kreisangehörige Städte ihre zentralörtlichen Funktio
nen uneingeschränkt wahrnehmen können. Das gilt insbe
sondere für Städte, die Mittelpunkt und Verwaltungssitz eines 
großen Landkreises sind. 

Die Zusammenfassung der Räume Günzburg und Krumbach 
ist aufgrund der gegebenen topographischen Verhältnisse 
(Nord-Süd-Richtung der Flußtäler), der bestehenden Ver
kehrsverflechtungen und des Netzes der Entwicklungsachsen 
geboten. Sie bietet sich auch wegen der bestehenden und an
gestrebten wirtschaftlichen Verflechtungen entlang der regio
nalen Entwicklungsachse Günzburg-Ichenhausen-Krum
bach an. Diese Lösung ist einer Vereinigung der bisherigen 
Landkreise Illertissen und Krumbach (Schwaben) vorzuzie
hen, weil der Landkreis Illertissen der Entwicklungsachse 
Ulm/Neu-Ulm-Memmingen entsprechend in seinem Kern
bereich zusammen mit dem bisherigen Landkreis Neu-Ulm 
und der bisher kreisfreien Stadt Neu-Ulm den neuen lller
kreis bilden soll. Die Schaffung eines Großkreises aus den 
Räumen der bisherigen Landkreise Günzburg, Krumbach 
(Schwaben), Illertissen und Neu-Ulm einschließlich der bisher 
kreisfreien Städte Neu-Ulm und Günzburg würde in seiner 
Größenordnung nicht mehr der Gesamtkonzeption entspre
chen und auch nicht mehr ausreichend überschaubar sein. 

Im Anhörungsverfahren haben der Landkreis Günzburg mit 
seinen Gemeinden (Ausnahme Gemeinde Kissendorf), die 
kreisfreie Stadt Günzburg und die Mehrzahl der Gemeinden 
des Landkreises Krumbach (Schwaben) dem Entwurf zuge
stimmt. Der Landkreis Krumbach (Schwaben) strebt im An
schluß an die Eingliederungswünsche der Stadt Augsburg 
und die sachlich gleichgerichteten Vorschläge der „Augsbur
ger Aktion" die Bildung eines Landkreises in der Mitte 
Schwabens zu beiden Seiten der Bundesstraße 300 mit dem 

Sitz in Krumbach an, ohne jedoch das Gebiet eines solchen 
Landkreises näher abzugrenzen. Diesen Bestrebungen kann 
nicht Rechnung getragen werden, weil der Entwurf bereits 
im Raume Augsburg von anderen Voraussetzungen aus
geht. 

Für den neuen Landkreis werden keine grundlegenden Struk
turveränderungen angestrebt. Da die Landwirtschaft in eini
gen Teilgebieten noch überbesetzt ist, müssen allerdings 
noch gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Neben 
den zentralen Orten höherer Stufe kommen für Ansiedlungen 
insbesondere die Gemeinden Ichenhausen, Jettingen-Schep
pach, Ziemetshausen und Neuburg a. d. Kamme! in Be
tracht. 

Bei der Bevölkerungsverteilung zeichnet sich eine weitere 
Verdichtung im Bereich der Entwicklungsachsen ab. 

Das Anhörungsverfahren hatte im übrigen im Bereich der 
Feinabgrenzung unterschiedliche Ergebnisse. Die Gemein
den Hasberg und Tiefenried (Landkreis Krumbach) haben 
dem Entwurf zugestimmt (Zuordnung zum neuen Landkreis 
Mindelheim); der Landkreis Krumbach (Schwaben) hat hin
sichtlich der Gemeinde Hasberg widersprochen. Die Ge
meinden sollten jedoch, wie im Entwurf vorgesehen, wegen 
ihrer Verflechtungen zum Nahbereich des zentralen Ortes 
Kirchheim i. Schwaben dem Landkreis Mindelheim (neu) zu
geordnet werden (vgl. auch die Begründung zum Landkreis 
Mindelheim). Dagegen kann dem Wunsch der Gemeinde 
Weiler (Landkreis Krumbach) und des Landkreises Krumbach 
(Schwaben) nach einem Verbleib der Gemeinde beim Raum 
Krumbach entsprochen werden. Die Gemeinden Tafertshofen 
und Zaiertshofen (Landkreis Illertissen), die nach dem ersten 
Entwurf dem Günzkreis zugeteilt werden sollten, gehören 
zusammen mit den Gemeinden Kettershausen, Mohrenhausen 
und Bebenhausen zum Schulverband Kettershausen. Die 
Verbandsgemeinden streben auch einen gemeindlichen Zu
sammenschluß an. Die Gemeinden Tafertshofen und Zaierts
hofen werden daher gemeinsam mit den überigen Verbands
gemeinden ihrem Wunsche entsprechend in den neuen lller
kreis einbezogen. Die Verflechtungen der Gemeinden Utten
hofen und Schönebach (Landkreis Augsburg) mit dem Be
reich Ziemetshausen rechtfertigen ihre Zuteilung zu diesem 
Bereich, obwohl die Gemeinden im Anhörungsverfahren mit 
einer Zuteilung zum Landkreis Augsburg-West einverstanden 
waren und der Landkreis Augsburg diese Gemeinden zuni 
Nahbereich des zentralen Ortes Dinkelscherben rechnet und 
zusätzlich die Zuteilung der Gemeinden Aichen, Memmen
hausen, Muttershofen, Lauterbach, Obergessertshausen, 
Sehellenbach und Ziemetshausen wegen ihrer Verflechtung 
zum Oberzentrum Augsburg in den Raum Augsburg fordert. 
Die Zuordnung beider Gemeinden entspricht auch Anträgen 
des Landkreises Günzburg, des Marktes Ziemetshausen und 
der Stadt Thannhausen. Weitere Anträge wurden zur Fein
abgrenzung zwischen den Gebieten der bisherigen Land
kreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen a. d. Donau ge
stellt. Der Landkreis Dillingen a. d. Donau wünscht die Zutei
lung der Gemeinde Grundremmingen; die Gemeinde und der 
Landkreis Günzburg widersprechen mit dem Hinweis auf die 
enge Verflechtung mit Offingen und dem weiteren Raum 
Günzburg. Der Landkreis Neu-Ulm hat sich für die Einglie
derung der Gemeinden Echlishausen, Bühl, Kissendorf und 
Anhofen (Landkreis Günzburg) ausgesprochen. Der Land
kreis Günzburg wünscht die Eingliederung der Gemeinden 
Silheim, Ettlishofen und Raunertshofen (Landkreis Neu-Ulm), 
des Gutsbezirks Hygstetten (Stadt Gundelfingen), eine Be
gradigung im Gebiet des Scheppacher Forstes und - für den 
Fall der Bildung eines Landkreises Dillingen/Donauwörth -
die Einbeziehung der Stadt Gundelfingen. Diesen Anträgen 
folgt der Entwurf nicht. Die Gemeinde Gundremmingen ge
hört zum Nahbereich des zentralen Ortes Offingen und ist 
dem Bereich Günzburg zugeordnet. Die Stadt Gundelfingen 
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könnte nicht ohne ihren Nahbereich umgegliedert werden. 
Dieser Gesamtbereich ist dem Raum Dillingen a. d. Donau 
zugeordnet und hat sich ausnahmslos für eine Zugehörig
keit zum Landkreis Dillingen a. d. Donau ausgesprochen. Ge
ringfügige Grenzkorrekturen wie die Umgliederung des Gu
tes Hygstetten und die Abgrenzung im Bereich des Schep
pacher Forstes müssen der Prüfung in einem Einzelverfahren 
überlassen bleiben. Ebensowenig erscheinen Grenzänderun
gen im Bereich Kissendorf/Silheim (Günzburg/Neu-Ulm) im 
gegenwärtigen Verfahren zwingend geboten. Die betroffenen 
Gemeinden haben sich mit dem Entwurf bis auf Kissendorf 
einverstanden erklärt. Aber auch Kissendorf wünscht Günz
burg als Kreissitz. Sollte im Zuge der Gemeindereform noch 
eine Einzelkorrektur der Kreisgrenze erforderlich werden, so 
kann das in einem Einzelverfahren erfolgen. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung bestimmt der Ent
wurf die Stadt Günzburg, weil die Stadt für den überwie
genden Teil des Gesamtlandkreises eine stärkere zentral
örtliche Funktion als die Stadt Krumbach besitzt und 
verkehrsmäßig im allgemeinen gut zu erreichen ist. Das An
hörungsverfahren hat ein leichtes Übergewicht der Stimmen 
ergeben, die Günzburg als Kreissitz vorschlagen. Für Günz
burg als Sitz der Kreisverwaltung haben sich der Landkreis 
Günzburg mit allen Gemeinden, die kreisfreie Stadt Günz
burg und zwei Gemeinden des Landkreises Krumbach aus
gesprochen. Der Landkreis Krumbach (Schwaben) und die 
überwiegende Mehrheit seiner Gemeinden stimmen für 
Krumbach als Kreissitz (zentrale Lage, Neubau des Amts
gebäudes). Von einzelnen Gemeinden wird - auch alternativ 
- die Stadt Ichenhausen als Kreissitz vorgeschlagen. Der 
Landkreis Krumbach und seine Gemeinden gehen überwie
gend davon aus, daß die Stadt Günzburg wegen ihrer Eigen
schaft als Große Kreisstadt bei der .Feststellung der Zentrali
tät der Verwaltung nicht berücksichtigt werden könne. Diesen 
Überlegungen kann nicht gefolgt werden. Das Gewicht von 
Städten, die ihre Kreisfreiheit aufgeben, kann bei der Wahl 
des Kreissitzes im neuen Gesamtlandkreis nicht außer Be
tracht bleiben. Angesichts der vorgesehenen Verlagerung 
von Zuständigkeiten aus der Kreisebene auf die 'künftigen 
größeren Gemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften 
erscheint es nicht unbillig, auch den bisherigen Landkreis 
Krumbach (Schwaben) vorläufig einem Verwaltungszentrum 
in der Stadt Günzburg zuzuordnen. 

Als vorläufigen Namen des neuen Landkreises legt der Ent
wurf die Bezeichnung „Günzkreis" fest. Der Landkreis Günz
burg hat diesen Vorschlag gebilligt. Dagegen wünschen der 
Landkreis Krumbach (Schwaben) und einige seiner Gemein
den die Bezeichnung „Mittelschwaben ". Die kreisfreie Stadt 
Günzburg hat sich im Anhörungsverfahren für die Bezeich
nung „Landkreis Günzburg" ausgesprochen. Der vorläufige 
Name „Günzkreis" entspricht der naturräumlichen Gliede
rung durch die Günz, die den Landkreis in Süd-Nord-Rich
tung auf eine Länge von über 30 km durchzieht. Abschließend 
wird der Name des Landkreises erst bestimmt werden, wenn 
der Kreistag des neuen Landkreises Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme hatte. 

Zu §33 Nr. 5 

Landkreis (vorläufiger Name): 

Vorläufiger Kreissitz: 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche: 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

lllerkreis 

Neu-Ulm 

127365 

551 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Kellmünz 
lngstetten 

32 km 
14 km 

34km 
28 km 

Bevölkerungsdichte: 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

231 Einw./qkm 

71 

absolut 24214 760 DM 
je Einwohner 191 DM 

Der lllerkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Neu-Ulm, das Gebiet det bisher kreisfreien Stadt Neu-Ulm 
sowie das Gebiet des bisherigen Landkreises Illertissen mit 
Ausnahme des Gebietes der Gemeinden Babenhausen, 
Dietershofen b. Babenhausen, Engishausen, Greimeltshofen, 
Herretshofen, lnneberg, Kirchhaslach, Klosterbeuren, Ober
schönegg, Olgishofen, Reichau, Weinried und Winterrieden. 

Der Landkreis wird landschaftlich durch die in Nord-Süd
Richtung verlaufenden Täler von lller, Leibi, Roth und Biber 
sowie durch das Donautal im Norden gegliedert. Natur
räumlich gehört der Landkreis - von den Talbecken der 
Unteren lller und der Donau abgesehen - zur glazialen 
lller-Lech-Schotterlandschaft. Im Norden liegen kleinere 
Teilbereiche bereits auf dem Höhenrücken der Lonetal
Flächenalb. 

Die. Bevölkerungsentwicklung im Gebiet des neuen lller
kreises lag in den letzten Jahren weit über dem Landes
durchschnitt. Der Hauptteil der Bevölkerung konzentriert sich 
im lller- und Donautal. Der südöstliche Landkreis ist dünner 
besiedelt. Der Landkreis weist eine günstige Wirtschafts
struktur auf. Er gehört zu den am stärksten industrialisierten 
Gebieten in Schwaben. Der bedeutendste Industriestandort 
ist bei weitem die Stadt Neu-Ulm. Weitere Schwerpunkte sind 
die Gemeinde Vöhringen, die Städte Illertissen und Weißen
horn, der Markt Senden sowie die Gemeinde Oberelchingen. 
Den landesplanerisch günstig verteilten Industriestandorten 
stehen vor allem im östlichen Kreisgebiet noch landwirt
schaftlich strukturierte Teilgebiete gegenüber. 

Die überregionale Straßenverkehrslage ist günstig. Die 
nächsten Anschlüsse zur Autobahn München-Stuttgart be
finde.n sich in Leipheim und Ulm-Ost. Das Kreisgebiet ist 
durch das bestehende Bundesstraßen- und Staatsstraßen
netz (B 10, B 19, St 2020, St 2018, St 2019 u. a.) sowie durch 
die Hauptbahnlinie Ulm-Memmingen eng verflochten. Von 
Senden führt eine Nebenbahnlinie nach Weißenhorn. Durch 
den Bau der Autobahn Würzburg-Ulm-Kempten (Allgäu) wird 
sich die überregionale Verkehrslage des Landkreises noch 
verbessern. Der Raum Neu-Ulm bekommt damit die Funktion 
einer Autobahndrehscheibe. Fur die interne Verkehrser
schließung ist der Neubau der B 10 von Bedeutung. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für eine Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die 
Region 10 vorgesehen. Er umfaßt das unmittelbare wirt
schaftliche Einzugsgebiet der Städte Neu-Ulm und Illertissen. 
Der Landkreis liegt im Einzugsbereich der Hauptentwick
lungsachsen Donau und Ulm/Neu-Ulm-Memmingen (Pro
gramm für Bayern II). Eine regionale Entwicklungsachse 
führt von Neu-Ulm über Pfaffenhofen a. d. Roth und Weißen
horn nach Krumbach (Schwaben). 

Die Donau- und lllerauen östlich bzw. südlich von Neu-Ulm 
sind in das Programm Freizeit und Erholung aufgenommen. 

Bereits für die bisherigen Landkreise Neu-Ulm und Illertissen 
sowie für die bisher kreisfreie Stadt Neu-Ulm waren einheit
lich das Landgericht Memmingen, das Straßenbauamt Neu
Ulm und das Wasserwirtschaftsamt Günzburg zuständig. 

II. 

Im Bereich des lllerkreises können die bisherigen Land
kreise Neu-Ulm (rd. 62 000 Einw.) und Illertissen (rd. 46 500 



DRUCKSACHE 7 / 1445 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode Seite 175 

Einw.) schon deshalb nicht selbständig erhalten werden, weil 
ihre Bevölkerungszahl den Richtwert bei weitem nicht er
reicht. Hinzu kommt, daß die Räume Neu-Ulm und Illertissen 
aufgrund der topographischen Verhältnisse (Nord-Süd-Rich
tung der Flußtäler), der bestehenden Verkehrsverflechtun
gen, der intensiven Pendlerbeziehungen sowie aufgrund des 
Netzes der Entwicklungsachsen für die Zusammenfassung 
zu einem einheitlichen Verwaltungsraum geeignet sind. In 
die neue Verwaltungseinheit muß auch die bisher kreisfreie 
Stadt Neu-Ulm (rd. 28 000 Einw.) einbezogen werden. Die 
Stadt soll zusammen mit der Stadt Ulm die Funktion eines 
Oberzentrums für den Bereich Donau-lller-Blau erfüllen; 
Bei der Wahrnehmung dieser 'F\Jnktionen wird die 
Stadt Neu-Ulm durch die Bestimmung zum Zentrum eines 
großen leistungsstarken Landkreises gefördert. Der recht
liche Status der Kreisfreiheit ist von der Funktion als Ober
zentrum deutlich zu unterscheiden. Dem steht nicht entge
gen, daß ein bestimmter Teil der Investitionsmittel, die der 
Stadt während ihrer Kreisfreiheit unmittelbar zur Verfügung 
standen, nach ihrer Eingliederung als Große Kreisstadt in 
den lllerkreis künftig dem Landkreis zukommen werden. 
Denn zahlreiche und kostspielige Aufgaben, die bisher un
mittelbar von der kreisfreien Stadt Neu-Ulm zu erfüllen 
waren, werden künftig durch den neuen Großlandkreis auch 
für den Bereich der Großen Kreisstadt Neu-Ulm wahrge
nommen werden. Dabei wird der Landkreis entsprechend 
der zentralörtlichen Funktion der Stadt Neu-Ulm für den 

· Gesamtraum Einrichtungen, die zur Wahrnehmung dieser 
Funktionen erforderlich oder zweckmäßig sind, im Bereich 
der Stadt Neu-Ulm, die auch Sitz des Landkreises sein soll, 
schaffen oder - soweit eine gemeinsame Erledigung solcher 
Aufgaben zusammen mit anderen Gebietskörperschaften in 
Betracht kommt - fördern. Einrichtungen, die für die Ein
stufung einer Stadt oder einer Mehrheit von Städten als 
Oberzentrum maßgeblich sind, werden in der Regel nicht 
allein durch die Stadt, sondern durch Zweckverbände oder 
den Staat, künftig auch durch Großlandkreise errichtet (z. B. 
Universität, Großklinikum mit Spezialeinrichtungen). Örtliche 
Einrichtungen, die nur für den städtischen Bereich Bedeu
tung haben, wird die Stadt Neu-Ulm weiterhin selbständig 
schaffen können. Der deutlichen Trennung zwischen dem 
Status der Kreisfreiheit und Funktion als Oberzentrum steht 
ebenfalls nicht entgegen, daß in der Regel Städte, die solche 
Funktionen erfüllen, kreisfrei sind. Solche Städte erreichen 
meist den für kreisfreie Städte vorgesehenen Schwellenwert 
oder werden ihn nach ihrer erkennbaren Entwicklung in 
absehbarer Zeit erreichen. Dagegen liegt die Bevölkerungs
zahl der Stadt Neu-Ulm noch erheblich unter dem Schwellen
wert. 

Der Landkreis Neu-Ulm ist mit dem Entwurf einverstanden. 
Der Landkreis Illertissen beantragt die ungeteilte Zusam
menlegung mit dem Landkreis Neu-Ulm, zeigt jedoch seine 
grundsätzliche Zustimmung. Die Gemeinden beider Land
kreise sind mit einer Ausnahme ebenfalls mit dem Entwurf 
einverstanden, soweit sie im Gebiet des zukünftigen lller
kreises liegen. Die kreisfreie Stadt Neu-Ulm fordert die 
Erhaltung der Kreisfreiheit und die Eingliederung der Ge
meinden Gerlenhofen (ohne Freudenegg) und Pfuhl. Sie 
weist auf die Zugehörigkeit zum gemeinsamen Oberzentrum 
Ulm/Neu-Ulm, auf ihr hohes Bevölkerungswachstum und auf 
ihre erhebliche Steuerkraft hin. Ihre Aufgabe in dem künfti
gen gemeinsamen Oberzentrum könne sie nur wirksam 
wahrnehmen, wenn sie den gleichen Status wie Ulm habe. 
Der Landkreis Neu-Ulm betont die große Bedeutung der 
Stadt Neu-Ulm 'für die Leistungsfähigkeit des lllerkreises 
und lehnt die beantragten Eingliederungen in die Stadt ab. 
Dagegen unterstützt der Landkreis Illertissen die Bestrebun
gen der Stadt Neu-Ulm, ihre Kreisfreiheit zu erhalten. 

Gleichwohl kann von einer Eingliederung der Stadt Neu-Ulm 
in den lllerkreis aus den genannten Gründen nicht abge-

sehen werden. Eine Eingliederung der Gemeinde Pfuhl in 
eine kreisfreie Stadt Neu-Ulm würde auch eine entsprechen
de Maßnahme für die Gemeinde Burlafingen nahelegen. 
Würden aber die Gemeinden Pfuhl, Burlafingen und Gerlen
hofen aus dem Landkreis ausgegliedert, so würde das eine 
erhebliche Schwächung des lllerkreises bedeuten, weil mehr 
als ein Drittel der absoluten Steuerkraft gegenüber der vor
geschlagenen Neugliederung auf den städtischen Bereich 
entfallen würde. Bliebe die Stadt kreisfrei, so wäre es wegen 
ihrer Randlage im Verhältnis zum Gesamtlandkreis schwierig, 
den Kreissitz dorthin zu legen. Die Vereinigung der Stadt 
mit den bisherigen Landkreisen Neu-Ulm und Illertissen zu 
einem großen und leistungsfähigen lllerkreis entspricht des
halb am besten den Gesamtinteressen des Raumes. Diese 
Lösung ist auch einer Vereinigung der Landkreise Illertissen 
und Krumbach (Schwaben) oder der Landkreise Neu-Ulm 
und Günzburg vorzuziehen, weil die vorherrschenden Ver
flechtungen beider Bereiche nord-südlich ausgerichtet sind. 
Die volle Einbeziehung des Raumes Babenhausen in den 
lllerkreis - wie sie der Landkreis Neu-Ulm, der Landkreis 
Illertissen und die Mehrzahl der Gemeinden des Nahbe
reiches Babenhausen, unterstützt durch eine Bürgeraktion 
im Markt Babenhausen, fordern - ist nicht möglich, weil der 
Raum Babenhausen in seinen Arbeits- und Einkaufsbezie
huhgen überwiegend zum Bereich des zentralen Ortes 
Memmingen tendiert. Die Gemeinden Tafertshofen, Zaierts
hofen, Mohrenhausen, Kettershausen und Bebenhausen 
sind zwar ebenfalls dem Nahbereich Babenhausen zuzu
ordnen. Sie können jedoch auf Grund der Schulverbands
gliederung und wegen ihrer Bestrebungen, einen gemeind
lichen Zusammenschluß zu bilden, gesondert betrachtet · 
werden, zumal gerade die nördlichen Gemeinden einen 
Überlagerungsbereich darstellen. Die Zuordnung dieser 
Gemeinden zum lllerkreis entspricht ihrem Antrag, während 
der Markt Babenhausen die Einbeziehung seines gesamten 
Nahbereiches in den neuen Landkreis Mindelheim fordert. 

Die verhältnismäßig gut strukturierte Industrie und ein guter 
Dienstleistungsbesatz lassen für die Zukunft eine günstige 
Entwicklung erwarten. Soweit für Arbeitskräfte, die in der 
Landwirtschaft frei werden, gewerbliche Arbeitsplätze benö
tigt werden, kommt für Neuansiedlungen unter landes
planerischen Gesichtspunkten vor allem die regionale Ent
wicklungsachse Neu-Ulm-Pfaffenhofen-Weißenhorn in Be
tracht. 

Die lller- und die Donauachse werden auch künftig die 
Hauptsiedlungsgebiete für den Landkreis darstellen. 

Im Anhörungsverfahren hat im übrigen der Landkreis Günz
burg die Eingliederung der Gemeinden Silheim, Ettlishofen 
und Raunertshofen wegen ihrer Verflechtungen mit Kissen
dorf beantragt. Hingegen hält der Landkreis Neu-Ulm die 
Einbeziehung der Gemeinden Bühl, Echlishausen, Anhofen 
und Kissendorf in den lllerkreis für sinnvoll. Die betroffenen 
Gemeinden haben im Anhörungsverfahren bis auf Kissendorf 
keine Änderung des Entwufs beantragt. Die Gemeinde 
Kissendorf hat sich für einen Landkreis Günzburg/Neu-Ulm 
mit Sitz der Kreisverwaltung in Günzburg ausgesprochen. 
Eine etwaige Grenzbereinigung_ in diesen Räumen sollte 
jedoch späteren Einzelverfahren überlassen werden. 

Der Entwurf sieht als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung 
die Stadt Neu-Ulm vor. Das Gebiet des bisherigen Land
kreises Neu-Ulm ist der Schwerpunkt im Gesamtlandkreis; 
außerdem ist die Stadt verkehrsmäßig günstig zu erreichen 
und hat eine besonders starke zentralörtliche Funktion. 
Diese Lösung entspricht auch der Bedeutung der Stadt im 
äußersten westlichen Bereich des Staatsgebiets. Der Land
kreis Neu-Ulm und die Mehrzahl seiner Gemeinden stimmen 
dem Kreissitz Neu-Ulm zu. Der Landkreis Illertissen und 
überwiegend seine Gemeinden sprechen sich für einen 
Kreissitz in Illertissen aus. Eine Minderheit der Gemeinden 
beider Landkreise schlägt die Stadt Weißenhorn vor. Ange-
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sichts der vorgesehenen Verlagerung von Zuständigkeiten 
aus der Kreisebene auf die künftigen größeren Gemeinden 
oder Verwaltungsgemeinschaften erscheint es jedoch 
richtig, auch den Bereich Illertissen einem Verwaltungs
zentrum in der Stadt Neu-Ulm zuzuordnen. 

Als vorläufigen Namen des neuen Landkreises legt der 
Entwurf die Bezeichnung „lllerkreis" fest. Damit wird den 
besonderen geographischen Gegebenheiten Rechnung ge
tragen. Die lller, bedeutendster Donauzufluß in diesem Ge
biet, durchzieht den Landkreis auf eine Länge von rd. 30 km. 
Der vorgesehene Landkreisname „lllerkreis" wird vom Land
kreis Illertissen und seinen Gemeinden begrüßt. Der Land
kreis Neu-Ulm hat Bezeichnung wie „lller-Donau" und „Neu
Ulm" erwogen, jedoch keinen ausdrücklichen Gegenvor
schlag vorgelegt. Einige Gemeinden des Landkreises Neu
Ulm sprechen sich für den Kreisnamen „Neu-Ulm" aus. End
gültig wird der Name des neuen Landkreises, ebenso wie 
der Sitz der Kreisverwaltung, erst bestimmt werden, wenn 
der neue Kreistag Gelegenheit zu einer Stellungnahme 
hatte. 

Zu §33 Nr. 6 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Lindau (Bodensee) 

Lindau (Bodensee) 

68806 

323qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

12 km 
30 km 

Maierhöfen 
Maria-Thann 

213 Einw./qkm 

40 km 
19,5 km 

27 

absolut 13367622 DM 
je Einwohner 186 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Lindau (Bodensee) und das Gebiet der bisher kreis
freien Stadt Lindau (Bodensee). 

Geographisch liegt das Kreisgebiet nahezu ganz im schwä
bischen Alpenvorland, und zwar größtenteils in der Süd
hälfte des Westallgäuer Hügel- und Moorlandes. Diese 
Jungmoränenlandschaft senkt sich unterhalb von Reitnau
Sigmarszell zum Bodenseebecken. Ein schmaler Grenzstrei
fen im Osten gehört naturräumlich zur Adelegg, der süd
liche Grenzsaum zu den Bergketten des. Vorderen Bregen
zer Waldes. 

Die Bevölkerung im Gebiet des neuen Landkreises Lindau 
(Bodensee) ist in den letzten Jahren überdurchschnittlich 
angewachsen. Hauptsiedlungsgebiete des Landkreises sind 
der engere Raum Lindau sowie der Raum Lindenberg. 

Der Landkreis hat eine verhältnismäßig gut ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur. Industrie, Landwirtschaft und Fremden
verkehr bilden die wirtschaftliche Grundlage. industrielle 
Schwerpunkte sind die Räume Lindau und Lindenberg. Die 
größten Fremdenverkehrsorte sind die Luftkurorte Lindau 
(Bodensee), Lindenberg (Allgäu), Scheidegg, Wasserburg 
(Bodensee) und Weiler-Simmerberg sowie der Erholungsort 
Nonnenhorn. Der Landkreis ist ein führendes Naherho
lungsgebiet in Bayern. Er ist als Naherholungsgebiet Bo
densee/Westallgäu in das Programm Freizeit und Erholung 
der Staatsregierung einbezogen. In großen Teilgebieten hat 
die Landwirtschaft (Vieh- und Milchwirtschaft) starkes Ge
wicht. Im Lindauer Raum ist der Obst- und Gartenbau stär
ker vertreten. 

Die überregionale Verkehrserschließung des Landkreises ist 
noch unzureichend. Hauptverkehrsachsen sind die Bundes
straßen 308 (Alpenstraße) und die Eisenbahnhauptstrecke 
Lindau-Immenstadt-Kempten. Von Lindau (Bodensee) führt 
eine Eisenbahnhauptlinie über Hergatz nach Memmingen. 
Weitere wichtige Verkehrslinien sind die Bundesstraßen 31, 
12 und 32 sowie die Staatsstraßen 2001, 2378, 2002 und 2374. 
Für die überregionale Verkehrslage des Landkreises ergibt 
sich eine entscheidende Verbesserung, wenn die Autobah
nen München-Lindau (Bodensee) und Ulm-Memmin
gen-Lindau (Bodensee) gebaut sein werden. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für eine Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 13 vorgesehen. Er entspricht im wesentlichen dem so
zio-ökonomischen Mittelbereich der Stadt Lindau (Boden
see). Der Landkreis umfaßt das unmittelbare Einzugsgebiet 
der Entwicklungsachse Lindau (Bodensee)-Kempten (All
gäu)-Schongau, die auch besondere Aufgaben für Frem
denverkehrs- und Naherholungsgebiete hat (Programm für 
Bayern II). Eine weitere Entwicklungsachse führt von Lindau 
(Bodensee) über Wangen nach Memmingen. 

II. 

Im südwestlichen Bereich des Regierungsbezirks Schwaben 
kann der bisherige Landkreis Lindau (Bodensee) nicht er
halten werden. Seine Bevölkerungszahl (rd. 44 000 Einw.) 
erreicht für sich allein nicht die erforderliche Größenord
nung. Der Landkreis wäre da.her künftig im Hinblick auf 
die Zielsetzungen der Reform nicht mehr ausreichend lei
stungsfähig. Entsprechende Erwägungen gelten für die bis
her kreisfreie Stadt Lindau (Bodensee), deren Einwohner
zahl (rd. 25 200) deutlich unter dem Schwellenwert liegt. Es 
ist daher notwendig, aus dem bisherigen Landkreis Lindau 
(Bodensee) und aus der bisher kreisfreien Stadt Lindau (Bo
densee) eine gemeinsame Gebietseinheit als neuen Land
kreis Lindau (Bodensee) zu bilden. Die zentralörtliche Be
deutung der Stadt Lindau (Bodensee) wird durch die Ein
gliederung in den neuen Landkreis nicht berührt, weil auch 
kreisangehörige Städte ihre Funktionen als Zentralorte un
eingeschränkt wahrnehmen können. Das gilt insbesondere 
für solche Städte, die Mittelpunkt und Verwaltungssitz 
eines großen Landkreises sind. Auch die Bevölkerungszahl 
der neuen Verwaltungseinheit liegt noch unter dem Richt
wert. Im Bodenseebereich wird allerdings künftig eine über
durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung erwartet. Als 
weitere Siedlungsschwerpunkte eignen sich die Räume Hei
menkirch-Lindenberg-Scheidegg und Weiler-Simmerberg. 
Diese Entwicklungsaussichten und die besondere Lage des 
Westallgäus im äußersten Südwesten des Staatsgebiets 
rechtfertigen es, einen eigenständigen Landkreis Lindau 
(Bodensee) zu bilden. Das Kreisgebiet ist auch naturräum
lich gegen das Oberallgäu abgegrenzt. Im Anhörungsver
fahren hat der neue Landkreis Lindau (Bodensee) die grund
sätzliche Billigung sowohl des bisherigen Landkreises Lind
au (Bodensee) als auch der bisher kreisfreien Stadt Lind
au (Bodensee) gefunden. Auch fast alle Gemeinden des 
bisherigen Landkreises Lindau (Bodensee) haben zuge
stimmt. Die Lösung des Entwurfs ist auch einem Großland
kreis Kempten/Sonthofen/Lindau vorzuziehen, den die Ge
meinde Ebratshofen (Landkreis Lindau) wünscht (Kreissitz 
in der Stadt Kempten oder in der Stadt Immenstadt). Ein 
solcher Zusammenschluß würde auch den Überlegungen des 
Landkreises Sonthofen entsprechen (vgl. die Begründung 
zum Landkreis Oberallgäu). Die Gründe, die für einen 
eigenständigen Landkreis im westlichen Allgäu sprechen, 
überwiegen jedoch gegenüber möglichen Vorteilen einer 
solchen Großlösung. 

Die Entwicklungsaussichten des Landkreises sind bei der er
warteten Autobahnerschließung günstig zu beurteilen. Die 
stärksten Wachstumsimpulse gehen dabei von der Industrie 
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und - bei einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur 
- vom Fremdenverkehr aus. Dagegen wird die Landwirt
schaft weitere Arbeitskräfte freisetzen. Für mögliche Ge
werbeansiedlungen kommen insbesondere die Bereiche Lin
dau/Lindenberg und Weiler-Simmerberg in Betracht. Die 
Entwicklung der Bevölkerung wird, wie ausgeführt, im Bo
denseebElreich überdurchschnittlich sein. 

Das Ergebnis des Anhörungsverfahrens zeigt unterschied
liche Auffassungen über die Zuordnung des Raumes Ober
staufen, insbesondere aber der Gemeinden Stiefenhofen 
und Harbatshofen, deren Zusammenschluß nunmehr rechts
kräftig geworden ist. Während der Landkreis Lindau (Bo
densee) und die ehemalige Gemeinde Harbatshofen die 
Zuteilung dieses Raumes zum Westallgäuer Landkreis Lind
au (Bodensee) wünschen - wobei die Gemeinde Harbats
hofen den Anschluß an den Markt Oberstaufen im Zuge 
der Gemeindereform anstrebt -, halten der Landkreis 
Sonthofen und die Gemeinde Stiefenhofen die Verbindung 
des gesamten Raumes einschließlich der Gemeinde Harbats
hofen mit dem neuen Landkreis Oberallgäu für notwen
dig. Die Lösung des Entwurfs ist gegenüber beiden Anre
gungen vorzuziehen. Die sozio-ökonomischen Beziehun
gen des Marktes Oberstaufen sind überwiegend auf den 
Raum Sonthofen/Immenstadt und damit in das Oberallgäu 
ausgerichtet. Die Gemeinde sollte daher nicht dem Land-

. kreis Lindau (Bodensee) zugeordnet werden. Für die Ge
meinde Stiefenhofen wird auch zur Stärkung des Land
kreises Lindau (Bodensee) an der Lösung, die bereits im 
ersten Entwurf der Staatsregierung vorgesehen war, fest
gehalten, während die früheren Ortsteile Buflings, Saneberg 
und Sinswang der Gemeinde Stiefenhofen mit dem Markt 
Oberstaufen zum neuen Landkreis Oberallgäu gehören 
sollten. 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung schlägt die Staats
regierung die Stadt Lindau (Bodensee) vor. Für den Gesamt
raum hat die Stadt Lindau die stärksten zentralörtlichen 
Funktionen. Die Verkehrsverbindungen zum vorläufigen 
Kreissitz sind im allgemeinen günstig. Im Anhörungsverfah
ren sind gegen die Bestimmung der Stadt Lindau (Boden
see) als vorläufiger Kreissitz keine Einwendungen erhoben 
worden. 

Als vorläufigen Namen des neuen Landkreises legt der Ent
wurf „Lindau (Bodensee)" fest. Im Anhörungsverfahren 
sind gegen diese Bezeichnung keine Bedenken geltend ge
macht worden. 

Zu§ 33 Nr. 7 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz: 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz: 

Bevölkerungsdichte: 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stanct: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft im Landkreis 

Marktoberdorf 

Marktoberdorf 

105440 

1397 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Ronsberg 
Pfronten 
Trauchgau 
Kleinkitzighofen 

75 Einw./qkm 

86 

51 km 
27 km 

29km 
26km 
30km 
44km 

absolut 15778271 DM 
je Einwohner 149 DM 

1. 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet der bisherigen Landkreise 
Füssen und Marktoberdorf mit Ausnahme der Gemeinde ln
genried. Hinzu kommt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Kaufbeuren mit Ausnahme der Gemeinden Ellighofen, 
Unterdießen, Oberdießen, Seestall, Asch, Leeder, Denklin
gen, Dienhausen, Hirschzell, Oberbeuren und Schlingen so
wie der gemeindefreien Gebiete Kingholz, Rotwald und 
Stellerwald. 

Der Landkreis, der von Wertach und - in seinem südöst
lichen Bereich - vom Lech durchzogen wird, ist landschaft
lich reich gegliedert. Der südöstliche Teil gehört natur
räumlich zu den siedlungsleeren Gebirgsgruppen von Am
mergebirge und Vilsergebirge. Das Hauptgebiet nehmen 
die Lech- und lllervorberge des voralpinen Hügellandes 
ein. Der nord-östliche Teil erstreckt sich in die weite Lech
Wertach-Ebene. 

Die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises lag in den 
letzten Jahren unter dem Landesdurchschnitt. 

Siedlungsschwerpunkte sind die Räume Marktoberdorf, Füs
sen, Buchloe sowie der Bereich um die kreisfreie Stadt Kauf
beuren. Größere Gebietsteile - vor allem im östlichen und 
westlichen Kreisgebiet - sind verhältnismäßig dünn besie
delt. Die Gemeinden weisen hier zum Teil eine abneh
mende oder stagnierende Bevölkerungsentwicklung auf. 

Der Landkreis ist gemischtwirtschaftlich strukturiert. Indu
strie, Handwerk, Landwirtschaft und Fremdenverkehr sind 
die. wirtschaftlichen Grundlagen. industrieller ·Schwerpunkt 
ist der Raum Marktoberdorf-Altdorf/Biessenhofen. Weitere 
größere Industriestandorte sind Buchloe, Füssen und Pfron
ten. Im übrigen ist das Kreisgebiet gewerblich nur schwach 
durchsetzt und noch weitgehend landwirtschaftlich struk
turiert. Die Gemeinden um die kreisfreie Stadt Kaufbeuren 
sind wirtschaftlich eng mit der Stadt verbunden; in diesem 
Bereich konnte sich neben der kreisfreien Stadt bisher kein 
weiteres Gewerbezentrum entwickeln. Der südliche Teil des 
Landkreises (Raum Schwangau-Füssen-Pfronten-Nessel
wang) gehört zu den führenden Fremdenverkehrs- und Nah
erholungsgebieten Bayerns. 

Die Verbindung mit den Nachbarlandkreisen wird durch die 
Bundesstraßen B 12/18, B 17, B 16, B 310, B 472 und B 309 
hergestellt. Für die interne Verkehrserschließung sind vor 
allem die Staatsstraßen 2035, 2007, 2008, 2055, 2059 und 2012 
von Bedeutung. An das Schienennetz ist der Landkreis über 
die Hauptbahnlinien Augsburg-Buchloe-Kaufbeuren
.Kempten und München-Buchloe-Memmingen sowie über 
die Nebenbahnlinien · Kaufbeuren/Biessenhofen-Markt
oberdorf-Füssen, Kaufbeuren-Schongau und Kempten
Pfronten angeschlossen. Die überregionale Verkehrslage 
des Landkreises wird sich mit dem Bau der Autobahnen 
München-Landsberg a. Lech-Buchloe-Memmingen, Penz
berg-Kempten (Allgäu)-Lindau (Bodensee), Augsburg
Landsberg a. Lech-Füssen und Ulm-Kempten (Allgäu)
Füssen entscheidend verbessern. 

Der Landkreis Marktoberdorf ist nach dem Vorschlag der 
Staatsregierung für eine Einteilung Bayerns in Planungs
regionen für die Region 13 vorgesehen. Er entspricht im 
wesentlichen dem Mittelbereich der Stadt Kaufbeuren. Der 
Landkreis liegt im unmittelbaren Einzugsbereich der regio
nalen Entwicklungsachse Buchloe-Kaufbeuren-Marktober
dorf-Füssen, deren Teilstück Marktoberdorf-Füssen beson
dere Aufgaben für den Fremdenverkehr hat. In Ost-West
Richtung verläuft die ebenfalls für den Fremdenverkehr be
deutsame Entwicklungsachse Kempten (Allgäu)-Marktober
dorf-Schongau (vgl. Programm für Bayern II). Wei.tere re
gionale Entwicklungsachsen zeichnen sich zwischen Kemp
ten (Allgäu) und Füssen sowie zwischen Kaufbeuren und 
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Bad Wörishofen ab. Der nördlichste Teil des Landkreises 
hat noch Anteil an der Entwicklungsachse München-Lands
berg a. Lech-Buchloe-Memmingen {Programm für Bayern 
II). 

Der südliche Teil des Landkreises ist als Naherholungsge
biet Ostallgäu in das Programm Freizeit und Erholung ein
bezogen. 

II. 

Im Bereich des Landkreises Marktoberdorf {neu) können 
die bisherigen Landkreise Füssen {rd. 37 000 Einw.), Markt
oberdorf {rd. 41 000 Einw.) und Kaufbeuren (rd. 38 000 Einw.) 
nicht selbständig erhalten werden. Keiner der drei L~nd
kreise erreicht mit seiner Bevölkerungszahl den Richtwert, 
der im Hinblick auf die Zielsetzungen der Reform künftig 
für einen leistungsfähigen Landkreis vorausgesetzt werden 
muß. Hinzu kommt, daß der bisherige Landkreis Kaufbeu
ren durch die gebotene Eingliederung von neun Gemein
den in die Landkreise Landsberg a. Lech und Mindelheim 
rd. 4000 Einwohner abgibt. Der Landkreis Kaufbeuren 
könnte deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die 
kreisfreie Stadt Kaufbeuren in diesen Landkreis eingeglie
dert würde. Eine solche Eingliederung würde aber auch zur 
weiteren Stärkung der neuen Gebietseinheit Füssen/Markt
oberdorf/Kaufbeuren beitragen. Solchen Lösungen stünde 
zwar die zentralörtliche Funktion der Stadt Kaufbeuren 
nicht entgegen, weil auch kreisangehörige Städte ihre zen
tralörtlichen Funktionen uneingeschränkt wahrnehmen kön
nen. Das gilt insbesondere, wenn solche Städte Mittelpunkt 
und Verwaltungssitz eines großen Landkreises sind. Im 
Hinblick auf die Bevölkerungszahl der Stadt Kaufbeuren, 
die sich dem Schwellenwert nähert und unter Berücksichti
gung der absehbaren weiteren Entwicklung der Stadt ist 
es jedoch gerechtfertigt, die Stadt kreisfrei zu lassen {vgl. 
auch die Begründung für die Stadt Kaufbeuren). Die Zu
sammenfassung der bisherigen Landkreise Füssen, Markt
oberdorf und Kaufbeuren zu einer neuen Gebietseinheit ent
spricht den gegebenen Verflechtungen, vor allem entlang 
der Achse Buchloe-Kaufbeuren-Marktoberdorf-Füssen. 
Sie folgt auch der vorherrschenden naturräumlichen Gliede
rung, die - wie in anderen Teilen des Regierungsbezirks 
Schwaben - in nordsüdlicher Richtung verläuft. 

Im Anhörungsverfahren haben die Landkreise Kaufbeuren 
und Marktoberdorf und fast alle ihre Gemeinden dem Ent
wurf zugestimmt. Dagegen lehnt der Landkreis Füssen mit 
seinen Gemeinden den Entwurf ab. Der Landkreis Füssen 
und seine Gemeinden streben in erster Linie eine Zusam
menfassung der bisherigen Landkreise Marktoberdorf, Füs
sen und Schongau an. Wäre das nicht möglich, so wird die 
Vereinigung des Fremdenverkehrsgebiets „Ostallgäu" ge
fordert, das aus dem Landkreis Füssen, dem Südwestteil des 
Landkreises Schongau, den' Südgemeinden des Landkreises 
Marktoberdorf und einigen Gemeinden aus den Landkrei
sen Sonthofen und Kempten (Allgäu) bestehe. Als weitere 
Alternative wird schließlich eine Verbindung des gesam
ten Ostallgäuer Erholungsgebiets mit den Landkreisen Sont
hofen und Kempten {Allgäu) gegenüber der Lösung des 
Entwurfs vorgezogen. Zur Begründung wird im wesentlichen 
vorgetragen, der Landkreis Füssen sei geschlossen in der 
Hauptsache auf den Fremdenverkehr ausgerichtet. Diese 
wesentliche Ausrichtung sei durch eine Verbindung mit dem 
Raum Kaufbeuren gefährdet, weil in einem solchen Falle 
zwei Drittel der neuen Kreisbevölkerung am Fremdenver
kehr uninteressiert seien. Im übrigen sei der gegenwärtige 
Landkreis Füssen mittelzentral und oberzentral einheitlich 
nach Kempten, nicht aber nach Kaufbeuren ausgerichtet. 

Oie Verwirklichung des Vorschlags des Landkreises Füssen 
würde eine Herauslösung des Landkreises Schongau aus 
dem Regierungsbezirk Oberbayern erfordern und damit 
der· begründeten Konzeption in diesem Raume widerspre-

chen. Die Befürchtungen des Landkreises Füssen hinsicht
lich der weiteren Fortentwicklung und Förderung des 
Fremdenverkehrs können nicht geteilt werden. Auch der 
südliche Teil des bisherigen Landkreises Marktoberdorf ist 
bereits zum Fremdenverkehr hin orientiert. Wie das Beispiel · 
Bad Wörishofens zeigt, sind auch in den nördlichen Berei
chen Ansätze für den Fremdenverkehr vorhanden, auch 
wenn die Stadt Bad Wörishofen selbst nicht mit in den 
neue'n Landkreis Marktoberdorf einbezogen werden kann 
(vgl. auch die Begründung zum Landkreis Mindelheim). An
dererseits sorgt die vor allem im bisherigen Landkreis 
Marktoberdorf vorhandene Industrie für eine erstrebens
werte Ergänzung des starken Schwankungen unterworfe
nen Fremdenverkehrsgewerbes, so daß insgesamt eine 
wirtschaftlich günstige Mischstruktur vorhanden sein wird. 
Auch die vom Landkreis Füssen als weitere Ersatzlösung 
vorgeschlagene Zuordnung zum Landkreis Oberallgäu (mit 
Kreissitz in Kempten) erscheint nicht möglich, weil allein 
aus den verbleibenden Gebieten der bisherigen Landkreise 
Kaufbeuren und Marktoberdorf kein genügend leistungs
fähiger Landkreis gebildet werden könnte. Die Lösung des 
Entwurfs ist auch der vom Landkreis Kempten (Allgäu) vor
geschlagenen Zusammenfassung des gesamten Allgäus zu· 
einem Großlandkreis unter Einbeziehung der bisherigen 
Landkreise Füssen und Marktoberdorf vorzuziehen. Eine 
solche Großlösung würde aufgrund der naturräumlichen 
Gegebenheiten und der weiten Entfernungen der Grund
konzeption des Entwurfs widersprechen und insbesondere 
zu einem Mangel an Überschaubarkeit führen (vgl. auch die 
Begründung für den Landkreis Oberallgäu). 

Für den neuen Landkreis muß eine wirtschaftliche Struktur
verbesserung angestrebt werden. Da mit der Freisetzung 
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte zu rechnen ist, müssen · 
verstärkt gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Das 
gilt insbesondere für den südlichen Teil des Landkreises. 
Für weitere Industrieansiedlungen im Landkreis eignen sich 
vor allem die Standorte Füssen, Lechbruck, Marktoberdorf, 
Obergünzburg und Buchloe. Der südliche Teil des Land
kreises ist für den Fremdenverkehr und für die Naherho
lung noch weiter entwicklungsfähig. 

Die Räume Marktoberdorf, Füssen und Buchloe werden auch 
künftig Siedlungsschwerpunkte sein. Eine stärkere Bevölke
rungsentwicklung wird auch im Vorfeld der kreisfreien 
Stadt Kaufbeuren sowie entlang der Entwicklungsachse er
wartet. 

Wie sich aus dem. Anhörungsverfahren weiter ergibt, be
stehen die Fuchstalgemeinden Asch, Dienhausen, Leeder 
und auch Oberdießen des bisherigen Landkreises Kaufbeu
ren auf einem Verbleib beim Raum Kaufbeuren. Die Zu
ordnung der Gemeinden des Fuchstales zum Landkreis 
Landsberg a. Lech ist aber wegen der überwiegenden so
zio-ökonomischen Verflechtung dieses Bereichs mit dem zen
tralen Ort Landsberg a. Lech erforderlich {vgl. die Begrün
dung zum Landkreis Landsberg a. Lech). Die Stadt Buchloe 
hat die Eingliederung der Gemeinden Amberg, Wieder
geltingen (Landkreis Mindelheim) und Holzhausen b. Buch
loe (Landkreis Landsberg a. Lech) in den künftigen Land
kreis Marktoberdorf angeregt. Für die weitere Zuordnung 
dieser Gemeinden zu den Räumen Mindelheim bzw. Lands
berg spricht neben den gegebenen Verflechtungen auch 
deren Stellungnahme im Anhörungsverfahren. Die Gemein
de Schlingen (Landkreis Kaufbeuren) strebt einen Zusam
menschluß mit der Stadt Bad Wörishofen an. Diesem Wunsch 
sollte entsprochen werden, weil der Zusammenschluß sach
lich richtig ist, so daß durch die Festlegung der neuen 
Landkreisgrenzen kein Hindernis geschaffen werden sollte. 
Die Gemeinden Hopferbach und Untrasried (Landkreis 
Marktoberdorf) wünschen die Zuteilung zu einem Land
kreis mit Sitz in Kempten (Allgäu). Der Entwurf sieht jedoch 
als vorläufigen Kreissitz für den neuen Landkreis Oberall-
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gäu die Stadt Sonthofen vor. Außerdem gehören die Ge
meinden zum Nahbereich und zum Schulverband Ober
günzburg. Die Gemeinden Pfronten und Nesselwang 
(Landkreis Füssen), die sich im weiteren Anhörungsverfahren 
erneut geäußert haben, streben die Zuordnung zum Land
kreis Oberallgäu, jedoch mit dem Sitz der Kreisverwaltung 
in der Stadt Kempten (Allgäu), an. Der Landkreis Füssen hat 
diesem Antrag widersprochen, während der Landkreis 
Kempten (Allgäu) und die Stadt Kempten (Allgäu) die Be
strebungen der Gemeinden unterstützen. Der Entwurf ord
net die Gemeinden dem Raum Füssen und damit dem neuen 
Ostallgäuer Landkreis Marktoberdorf zu. Die Gemeinden 
bilden den Schwerpunkt des Fremdenverkehrsgebiets Ost
allgäu, das ohne sie nicht in gleicher Weise weiter entwik
kelt werden könnte. Die Zuordnung zu einem Landkreis 
Oberallgäu, dessen fremdenverkehrliche Schwerpunkte in 
anderen Bereichen liegen, ist schon deshalb problematisch. 
Der Raum Pfronten/Nesselwang ist jedoch auch allgemein 
für die wirtschaftliche Entwicklung des westlichen Raumes 
Füssen von außerordentlicher Bedeutung. Er ist schon jetzt 
ein Schwerpunkt auch für die Industrieansiedlung in diesem 
Bereich und einziger Ansatzpunkt für den weiteren Ausbau 
der Industrie. Die Pendlerverflechtungen und die schulischen 
Beziehungen sind überwiegend in den Raum Füssen gerich
tet. Der geplante Hauptschulverband Pfronten/Nesselwang/ 
Rückholz/Eisenberg liegt ganz im Bereich Füssen. Pfron
ten soll in diesem Bereich zentraler Schulort werden und 
ggf. eine Realschule erhalten. Die Gemeinden Bernbeuren 
und Prem. des bisherigen Landkreises Schongau haben sich 
auch im zweiten Anhörungsverfahren gegen eine Zu
ordnung zum neuen Landkreis Marktoberdorf ausgespro
chen. Der Entwurf teilt diese Gemeinden nunmehr dem 
neuen Landkreis Weilheim i. OB zu (vgl. auch die dortige 
Begründung). Die Gemeinde lngenried (Landkreis Markt
oberdorf) lehnt - auch im weiteren Anhörungsverfahren -
die Zuteilung zum neuen Landkreis Weilheim ab. Sie macht 
geltend, daß ihre- sozio-ökonomischen Verflechtungen zum 
Raume Marktoberdorf stärker seien als zum Raum Schon
gau/Weilheim. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt wer
den. Die Gemeinde muß vielmehr dem Nahbereich des zen
tralen Ortes Schongau zugerechnet werden, mit dem sie 
auch durch die Schulverbandsgliederung verbunden ist 
(vgl. auch die Begründung zum Landkreis Weilheim). Der 
Entwurf sieht die Eingliederung der Gemeinden Hirschzell 
und Oberbeuren (Landkreis Kaufbeuren) in die kreisfreie 
Stadt Kaufbeuren vor (vgl. die Begründung für die kreisfreie 
Stadt Kaufbeuren). 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung sieht der Entwurf 
unverändert die Stadt Marktoberdorf vor. Der Landkreis 
Marktoberdorf und seine Gemeinden haben im Anhörungs
verfahren diesen Vorschlag unterstützt. Es wurde darauf 
hingewiesen, daß in der Stadt Marktoberdorf ein geeigne
tes Verwaltungsgebäude und eine ausreichende Fläche 
für einen großzügigen Erweiterungsbau vorhanden sei. Da
gegen fordern der' Landkreis Kaufbeuren und seine Ge
meinden die Stadt Kaufbeuren als Sitz der Kreisverwal
tung. Kaufbeuren sei verkehrsmäßiger, wirtschaftlicher und 
kultureller Mittelpunkt des gesamten Ostallgäus. Außerdem 
werde für die Zukunft eine sinnvolle Einbeziehung der kreis
freien Stadt Kaufbeuren in die neue Landkreiseinheit er
leichtert. Der Landkreis Füssen mit seinen Gemeinden 
schlägt die Stadt Füssen als Sitz der Kreisverwaltung vor. 
Die Argumente des Landkreises Kaufbeuren haben zwar er
hebliches Gewicht. Gleichwohl zwingen diese Überlegun
gen nicht zu einer Änderung in der Festlegung des vorläu
figen Sitzes der Kreisverwaltung. Die Stadt Marktoberdorf 
liegt nur 13 km entfernt von Kaufbeuren und im Gesamt
kreis zentral. Die Verkehrsverbindungen sind - bis auf 
peripher gelegene Teilgebiete im Norden und Süden -
im allgemeinen nicht ungünstig. Weitere Verbesserungen 
werden sich vor allem durch den Ausbau der Bundesstra-

Ben 12 und 16 sowie des Staatsstraßennetzes ergeben. Ge
gen einen Sitz der Kreisverwaltung in der Stadt Füssen 
spricht vor allem die Lage der Stadt im äußersten Süden 
des Gesamtlandkreises. Die endgültige Bestimmung des Sit
zes der Kreisverwaltung wird erst erfolgen, nachdem der 
Kreistag des neuen Landkreises Gelegenheit zur Stellung
nahme hatte. 

Als vorläufigen Namen des neuen Landkreises legt der 
Entwurf „Marktoberdorf" fest. Während der Landkreis 
Marktoberdorf im Anhörungsverfahren keine ausdrückliche 
Stellungnahme zum vorläufigen Namen des neuen Land
kreises abgegeben hat, haben sich der Landkreis Kauf
beuren und seine Gemeinden einmütig für einen Namen 
„Ostallgäu" ausgesprochen. Auch der Landkreis Füssen 
wünscht den Namen „Ostallgäu". Die endgültige Entschei
dung erfolgt, wie bei der Bestimmung des Kreissitzes, erst 
nach Anhörung des neuen Kreistages. Die Staatsregierung 
hat keine Bedenken, für den neuen Landkreis den Namen 
„Ostallgäu" zu bestimmen. Sie sieht jedoch bei dem ge
genwärtigen Stand des Verfahrens von einer Änderung des 
vorläufigen Namens ab, weil das eine erneute Anhörung 
erfordern würde. 

Zu§ 33 Nr. 8 

Landkreis (vorläufiger Name) 

vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevö 1 keru ngsd ichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Mindelheim 

Mindelheim 

112722 

1235 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Leg au 
Pleß 

91 Einw./qkm 

126 

30km 
42km 

46km 
40km 

absolut 14948143 DM 
je Einwohner 133 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Mindelheim mit Ausnahme des Gebietes der Gemeinde 
Traunried und das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Memmingen mit Ausnahme des Gebiets der bisherigen Ge
meinden Amendingen und Buxach. Dazu kommt das Gebiet 
des Marktes Babenhausen sowie der Gemeinden Dieters
hofen b. Bebenhausen, Engishausen, Greimeltshofen, Her
retshofen, lnneberg, Kirchhaslach, Klosterbeuren, Ober
schönegg, Olgishofen, Reichau, Weinried und Winterrie
den des bisherigen Landkreises Illertissen. Ferner kommen 
hinzu das Gebiet der Gemeinden Hasberg und Tiefenried 
des bisherigen Landkreises Krumbach (Schwaben) sowie das 
Gebiet der Gemeinde Schlingen des bisherigen Landkreises 
Kaufbeuren. 

Der Landkreis, der von Hier, Günz und Mindel und ihren 
Nebenbächen in Nord-Süd-Richtung durchzogen wird, ge
hört landschaftlich zu zwei naturräumlichen Einheiten. Das 
Hauptgebiet liegt auf den glazialen lller-Lech-Schotterplat
ten, nach Westen zu grenzt das Untere lllertal an. 

Die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises lag in den 
letzten Jahren unter dem Landesdurchschnitt. Siedlungs
schwerpunkte sind die Räume Mindelheim-Türkheim-Bad 
Wörishofen sowie der Bereich um die kreisfreie Stadt Mem
mingen. Die übrigen Teilbereiche sind meist wesentlich dün
ner besiedelt, einige Teilbereiche, vor allem im nordöst
lichen Landkreis, weisen eine stagnierende Bevölkerungs
tendenz auf. 



Seite 180 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode DRUCKSACHE 7I1445 

Der Landkreis ist gewerblich schwach durchsetzt. Größere 
Industriestandorte sind nur Mindelheim und Türkheim, klei
nere Standorte Bad Wörishofen, Babenhausen und Otto
beuren. Große Teilgebiete (Räume Legau, Erkheim, Kirch
heim, Dirlewang, Ettringen, Babenhausen und Pfaffenhau
sen) sind noch stark landwirtschaftlich strukturiert. Die land
wirtschaftlichen Betriebe weisen meist eine ungünstige Be
triebsgrößenstruktur auf. Im südlichen Kreisgebiet ist der 
Naherholungs- und Fremdenverkehr von wirtschaftlicher 
Bedeutung. Hier liegen die bekannten Kneippkurorte Bad 
Wörishofen, Grönenbach und Ottobeuren. Insgesamt gese
hen machen ein geringer Industriebesatz und eine schwach
strukturierte Landwirtschaft weite Teile des Landkreises zu 
wirtschaftlichen Problemgebieten. 

Die überregionale Straßenverkehrslage ist noch nicht sehr 
günstig, weil der größte Teil des Kreisgebietes in einer er
heblichen Entfernung zur nächsten Autobahn liegt. Das 
Kreisgebiet ist aber durch die bestehenden Bundes- und 
Staatsstraßen verkehrsmäßig eng verflochten (Bundesstra
ßen 19, 18, 300; Staatsstraßen 2009, 2011, 2012, 2013, 2020, 
2025, 2026, 2037). Die Lage im Schienennetz der Deutschen 
Bundesbahn ist günstig. Durch das Kreisgebiet verlaufen 
die Hauptstrecken Ulm/Neu-Ulm-Memmingen-Kempten 
(Allgäu) und München-Mindelheim-Memmingen. Dazu 
kommen die Nebenbahnlinien Türkheim-Gessertshau
sen-Augsburg, Mindelheim-Krumbach (Schwaben)-Günz
burg, Ungerhausen-Ottobeuren, Memmingen-Legau so
wie Türkheim-Bad Wörishofen. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für eine Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 10 vorgesehen. Er liegt im Einzugsbereich der Entwick
lungsachse München-Mindelheim-Memmingen und der 
Hauptentwicklungsachse Ulm/Neu-Ulm-Memmingen
Kempten (Allgäu) (vgl. Programm für Bayern II). Regionale 
Entwicklungsachsen führen von Krumbach (Schwaben) über 
Mindelheim und Bad Wörishofen nach Kaufbeuren und von 
Krumbach (Schwaben) über Babenhausen nach Memmingen. 

Das östliche und das westliche Günztal sowie die Orte Otto
beuren, Grönenbach und Bad Wörishofen können noch 
stärker für die Naherholung erschlossen werd_en (vgl. Pro
gramm Freizeit und Erholung). 

II. 

Im Bereich des Landkreises Mindelheim (neu) können die 
bisherigen Landkreise Memmingen (rd. 53 000 Einw.) und 
Mindelheim (rd. 54 000 Einw.) nicht erhalten werden. Beide 
Landkreise erreichen mit ihrer Einwohnerzahl nicht den 
Richtwert und wären im Hinblick auf die Zielsetzungen der 
Kreisreform künftig für sich allein nicht ausreichend lei
stungsfähig. Müssen aber im westlichen Mittelschwaben die 
Gebiete mehrerer Landkreise vereinigt werden, so bietet 
sich die Verbindung der bisherigen Landkreise Memmingen 
und Mindelheim wegen der bestehenden Verflechtungen ent
lang der Entwicklungsachse Mindelheim-Memmingen an. 
Diese Verflechtungen lassen sich durch den beabsichtigten 
Ausbau der Entwicklungsachse noch verstärken. Beson
dere Bedeutung kommt hier der geplanten Autobahn im 
Zuge der Bundesstraße 18 zu. Die Zusammenfassung der 
bisherigen Landkreise Mindelheim und Memmingen ist auch 
aus strukturellen Gründen geboten, weil sich dadurch im 
westlichen Mittelschwaben am besten eine entwicklungs
fähige Verwaltungseinheit bilden läßt. Die Lösung des Ent
wurfs ist einer Zuordnung des bisherigen Landkreises Min
delheim zu dem künftigen Landkreis Marktoberdorf vorzu
ziehen. Ein solcher großräumiger Landkreis wäre aufgrund 

.. der topographischen und verkehrsmäßigen Gegebenheiten 
nicht ausreichend überschaubar. Hinzu kommt, daß dann 
im Bereich des bisherigen Landkreises Memmingen keine 
ausreichend leistungsfähige Verwaltungseinheit gebildet 

werden könnte. Denn selbst unter Einschluß des Raumes 
Babenhausen aus dem bisherigen Landkreis Illertissen würde 
die Einwohnerzahl dieses G_ebietes noch weit unter dem 
Richtwert liegen. Eine andere Lösung würde voraussetzen, 
daß die kreisfreie Stadt Memmingen in einen neuen Land
kreis Memmingen, der auch den Raum Babenhausen um
faßt, eingegliedert wird. Diese Lösung wird vom Landkreis 
Memmingen und der Mehrheit seiner Gemeinden gefor
dert. Hier stünde zwar die zentralörtliche Funktion der 
Stadt Memmingen nicht entgegen, weil auch kreisangehö
rige Städte ihre zentralörtlichen Funktionen uneingeschränkt 
wahrnehmen können. Das gilt insbesondere, wenn solche 
Städte Mittelpunkt und Verwaltungssitz eines großen 
Landkreises sind. Im Hinblick auf die Bevölkerungszahl der 
Stadt Memmingen, die sich dem Schwellenwert nähert, und 
unter Berücksichtigung der absehbaren weiteren Entwick
lung der Stadt ist es jedoch gerechtfertigt, die Stadt kreisfrei 
zu Jassen (vgl. auch die Begründung für die Stadt Memmin
gen). 

Anders als der Landkreis Memmingen sind der Landkreis 
Mindelheim und seine Gemeinden mit dem Entwurf der 
Staatsregierung einverstanden. Der Landkreis Mindelheim 
hätte allerdings die Einbeziehung des bisherigen Landkrei
ses Kaufbeuren vorgezogen. 21 Gemeinden des Landkrei
ses Memmingen stimmen dem Entwurf ebenfalls zu; die Stel
lungnahme dieser Gemeinden läßt erkennen, daß sie im 
künftigen neuen Landkreis die Stadt nicht vertreten wis
sen möchte. Der Landkreis Illertissen widerspricht der Zu
teilung des Raumes Babenhausen zum neuen Landkreis 
Mindelheim. Er fordert, daß der gesamte Landkreis in den 
künftigen lllerkreis geschlossen eingebracht wird (vgl. auch 
die Begründung für den lllerkreis). Während der Markt Ba
benhausen die Einbeziehung seines gesamten Nahbereiches 
in den neuen Landkreis Mindelheim fordert, halten die 
Mehrzahl der Nahbereichsgemeinden von Babenhausen 
und eine Anzahl von Gemeinden des übrigen Landkreises 
Illertissen die ungeteilte Zuordnung des bisherigen Land
kreises Illertissen zum neuen lllerkreis für erforderlich. 

Die volle Einbeziehung des Raumes Babenhausen in den 
lllerkreis ist jedoch nicht möglich, weil dieser Raum in sei
nen Arbeits- und Einkaufsbeziehungen überwiegend zum 
Bereich des zentralen Ortes Memmingen tendiert. Dieser Be
reich muß daher dem neuen Landkreis Mindelheim zuge
ordnet werden, der auch das Gebiet des bisherigen Land
kreises Memmingen erfaßt und die kreisfreie Stadt Mem
mingen umschließt. Eine gesonderte Betrachtung ist dage
gen für die Gemeinden Tafertshofen, Zaiertshofen, Moh
renhausen, Kettershausen und Babenhausen möglich. Diese 
Gemeinden, die im Schulverband zusammenarbeiten und 
einen gemeindlichen Zusammenschluß bilden wollen, kön
nen entsprechend ihrem Antrag dem lllerkreis. zugeordnet 
werden (vgl. dazu die Begründung zum lllerkreis). Für den 
Raum Bad Wörishofen wäre aufgrund der gegebenen Ver
flechtungen zum Bereich Kaufbeuren auch eine Zutei
lung zum künftigen Landkreis Marktoberdorf vertretbar. 
Der Entwurf sieht jedoch von einer gesonderten Zuweisung 
dieses Gebiets ab, weil die Entfernung zu einem Kreissitz 
Mindelheim geringer ist als zu einem Kreissitz Marktober
dorf. Diese Lösung entspricht auch der Stellungnahme der 
Stadt Bad Wörishofen im Anhörungsverfahren. 

Für den Landkreis muß eine wirtschaftliche Strukturverbes
serung angestrebt werden. Da mit der Freisetzung landwirt
schaftlicher Arbeitskräfte gerechnet wird, müssen verstärkt 
gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Als Ansatz
punkte für Gewerbeansiedlungen bieten sich vor allem die 
Schwerpunktorte in den ländlichen Gebieten (z. B. Baben
hausen, Legau, Erkheim, Kirchheim i. Schw., Pfaffenhausen) 
an. Die Räume Bad Wörishofen, Grönenbach und Ottobeuren 
sowie der Bereich Markt Wald sind als Fremdenverkehrs
bzw. Naherholungsgebiete entwicklungsfähig. 
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Für die bisherigen Siedlungsschwerpunkte wird weiterhin 
ein stetiges Wachstum erwartet. Eine stärkere Entwicklung 
zeichnet sich auch im Bereich der Entwicklungsachsen an · 
den Bundesstraßen 19 und 18 ab. In den ländlichen Gebie
ten zwischen den Entwicklungsachsen wird mit einem stär
keren Wachstum im allgemeinen nicht gerechnet. 

Nach dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens treten auch 
im Bereich der Feinabgrenzung des neuen Landkreises Min
delheim Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf der 
Staatsregierung ein. Die Gemeinde Schlingen (Landkreis 
Kaufbeuren) wünscht einen Zusammenschluß mit der Stadt 
Bad Wörishofen. Die Gemeinde gehört zum Nahbereich 
von Bad Wörishofen und sollte daher bei der Landkreis
gliederung der Zuordnung der Stadt Bad Wörishofen fol
gen. Dagegen sollte von einer Zuteilung der Gemeinde 
Bayersried (Landkreis Marktoberdorf) zum neuen Land
kreis Mindelheim entgegen. dem Antrag des bisherigen 
Landkreises Mindelheim Abstand genom.men werden, nach
dem die Gemeinde selbst dem Entwurf (Zuordnung zum 
Landkreis Marktoberdorf neu) zugestimmt hat. Die Ge
meinde Gennach (Landkreis Schwabmünchen) kann abwei
chend vom ersten Entwurf dem Nahbereich Schwabmün
chen und damit dem Landkreis Augsburg-West zugeordnet 
werden; das entspricht ihrem Antrag. Der Entwurf teilt die 
Gemeinde Traunried (Landkreis Mindelheim) unverändert 
dem Raum Schwabmünchen, dessen Nahbereich sie ange
hört, zu. Die Gemeinde wird deshalb mit dem Raum Schwab
münchen dem neuen Landkreis Augsburg-West zugeordnet, 
obwohl sie einem Landkreis mit Sitz in Augsburg wider
sprochen hat (vgl. Begründung für den Landkreis Augsburg
West). Die Gemeinden Hasberg und Tiefenried (Landkreis 
Krumbach) werden zum Nahbereich des zentralen Ortes 
Kirchheim i. Schw. gerechnet und mit ihrem Einver
ständnis dem Landkreis Mindelheim (neu) zugeordnet. Der 
Landkreis Krumbach (Schwaben) hat hinsichtlich der Ge
meinde Hasberg widersprochen. Ungeachtet der bestehen
den Verflechtungen dieser Gemeinde zum Bereich Krum
bach überwiegen jedoch die Gründe, die eine Zuordnung 
der Gemeinde zum Nahbereich Kirchheim i. Schw. 
rechtfertigen. Zu dem zentralen Ort Kirchheim i. Schw., 
zu dessen Stärkung die Gemeinde Hasberg unerläßlich ist, 
hat die Gemeinde gerade im unteren Versorgungsbereich 
erhebliche Beziehungen. Dem Wunsch der Gemeinde Wei
ler (Landkreis Krumbach) nach Zuordnung zum Raum Krum
bach und damit zum Günzkreis kann gefolgt werden. Die 
Gemeinden Bähen, Grönenbach und Wolfertschwenden 
(Landkreis Memmingen) haben im Anhörungsverfahren 
eine Zuteilung zum Landkreis Oberallgäu für den Fall ge
wünscht, daß die Stadt Memmingen nicht Sitz der Kreisver
waltung werden sollte. Der Entwurf sieht eine solche Zu
teilung nicht vor, weil diese Gemeinden auf Grund der be
stehenden Verflechtungen zum Mittelbereich der Stadt 
Memmingen zu rechnen sind. überdies ist die Stadt Kemp
ten (Allgäu) im Entwurf nicht als Sitz der Kreisverwaltung 
benannt. Der Entwurf sieht die Eingliederung der Gemein
den Amendingen und Buxach in die kreisfreie Stadt Mem
mingen vor (vgl. die Begründung für die kreisfreie Stadt 
Memmingen). 

Der Entwurf bestimmt die Stadt Mindelheim zum vorläufi
gen Sitz der Kreisverwaltung, weil die Stadt innerhalb des 
Gesamtlandkreises günstiger liegt als die Stadt Memmingen. 
Außerdem bietet sich dadurch die Möglichkeit, neben der 
kreisfreien Stadt Memmingen einen weiteren verwaltungs
mäßigen Schwerpunkt zu bilden. Der Landkreis Mindel
heim und seine Gemeinden haben im Anhörungsverfahren 
dem Entwurf zugestimmt. Der Landkreis Mindelheim weist 
zudem darauf hin, daß in der Stadt Mindelheim ein neues 
Landratsamtsgebäude mit erheblicher zusätzlicher Kapazi
tät vorhanden sei. Der Landkreis Memmingen und die 
überwiegende Zahl seiner Gemeinden fordern einen Land
kreissitz in der Stadt Memmingen. Damit hat sich, bezogen 

auf die Zahl der gemeindlichen Stellungnahmen, im Anhö
rungsverfahren ein leichtes Übergewicht der Stimmen für 
einen Kreissitz in Mindelheim ergeben. 

Als vorläufigen Namen des neuen Landkreises legt der 
Entwurf die Bezeichnung „Mindelheim" fest. Im Anhö
rungsverfahren kal)l zum Ausdruck, daß verschiedentlich ein 
Name gewünscht wird, der die Beziehung des Gebietes zum 
Allgäu darstellen soll (z. B. Unterallgäu, Vorallgäu). Der 
Landkreis Mindelheim schlägt den Namen „Mindelheim 
(Allgäu)" vor. Der Entwurf ist diesen Anregungen nicht ge
folgt. Die endgültige Bestimmung des Namens wird erst er
folgen, wenn der Kreistag des neuen Landkreises Gele
genheit zur Stellungnahme hatte. Dabei wird zu prüfen sein, 
ob Bezeichnungen, die eine Beziehung zum Allgäu herstel
len, für das Gebiet des neuen Landkreises vertretbar sind. 

Zu§ 33 Nr. 9 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1. 10. 1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

Nördlingen - Donauwörth 

Nördlingen 

117 442 

1303 qkm 

Nord-Süd 
Ost-West 

Wallerdorf 
Emskeim 

90 Einw./qkm 

154 

30km 
32 km 

50 km 
48 km 

absolut 16154652 DM 
je Einwohner 139 DM 

Der Landkreis umfaßt die Gebiete des bisherigen Landkrei
ses Nördlingen, der bisher kreisfreien Stadt Nördlingen so
wie des bisherigen Landkreises Donauwörth mit Ausnahme 
des Gebiets der Gemeinden Eiigau, Gundelsheim, Möhren 
und Nordendort. Hinzu kommen das Gebiet ·der Gemein
de Tapfheim des bisherigen Landkreises Dillingen a. d. Do
nau, das Gebiet der .Gemeinde Steinhart des bisherigen 
Landkreises Gunzenhausen sowie das Gebiet der Gemein
den Bayerdilling, Bergendorf, Etting, Feldheim, Gempfing, 
Holzheim, Mittelstetten, Münster, Niederschönfeld, Ober
peiching, Pessenburgheim, Rain, Riedheim, Sallach, Stadel, 
Staudheim, Unterpeiching, Wächtering, Wallerdorf und die 
gemeindefreien Gebiete Brand und Esterholz des bisheri
gen Landkreises Neuburg a. d. Donau. 

Kernlandschaft im Westen des Landkreises, der von der 
Wörnitz und vom Lech zur Donau hin entwässert wird, ist 
das weite Becken des Rieses. Die Teilgebiete im Norden 
und Nordosten gehören naturräumlich zur südlichen Fran
kenalb. Südlich der Donau bildet die Lech-Wertach-Ebene 
das Hauptsiedlungsgebiet. Ein schmaler Gebietsstreifen im 
Südwesten erstreckt sich auf der Riesalb. Siedlungsschwer
punkte sind die engeren Bereiche Donauwörth und Nörd
lingen sowie die Räume Rain, Wemding, Monheim und Oet
tingen i. Bay. In größeren Teilgebieten des Landkreises 
zeigt die Bevölkerungsentwicklung eine stagnierende Ten
denz. 

Der Landkreis ist gemischtwirtschaftlich strukturiert. Gerin
ger Industriebesatz und zum Teil schwach strukturierte 
Landwirtschaft machen große Teile des Landkreises zu wirt
schaftlichen Problemgebieten. Die Industrie konzentriert 
sich weitgehend in den Städten Nördlingen und Donau
wörth. Weitere wichtige Standorte sind Asbach-Bäumen
heim, Rain, Wemding, Monheim und Oettingen i. Bay. Die 
Landwirtschaft hat ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt im 
Ries. 
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Die überregionale Straßenverkehrserschließung des Land
kreises ist nicht günstig, Ein Anschluß an das Autobahnnetz 
fehlt noch. Die Verbindung mit den Nachbarlandkreisen 
wird insbesondere durch die Bundesstraßen 25, 16, 2 und 
466 hergestellt. Der internen Verkehrserschließung dienen 
vor allem die Staatsstraßen 2214, 2213, 2384, 2215 und 2221. 
Durch das Kreisgebiet verlaufen die Ei~enbahnhauptlinien 
Donauwörth-Nördlingen-Aalen, Augsburg-Donauwörth
Nürnberg, Ulm-Dillingen a. d. Donau-Ingolstadt und Nörd
lingen-Oettingen i. Bay.-Gunzenhausen sowie die Ne
benbahnlinien Nördlingen-Wemding, Nördlingen-Din
kelsbühl und Mertingen-Wertingen. Die Verkehrslage des 
Landkreises, in dem der Raum Donauwörth schon heute die 
Verkehrsdrehscheibe Nordschwabens darstellt, wird sich mit 
dem Bau der Autobahnen Augsburg-Donauwörth-Nürn
berg und Donauwörth-Nördlingen-Feuchtwangen wesent
lich verbessern. Daneben ist der Ausbau bzw. Neubau der 
Bundesstraße 16 vorgesehen. 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für eine Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die Re
gion 6 vorgesehen. Er umfaßt das Einzugsgebiet der zen
tralen Orte Nördlingen und Donauwörth. Die neue Ver
waltungseinheit liegt im Einzugsbereich der Hauptentwick
lungsachsen Augsburg-Donauwörth und Dillingen a. d. Do
nau-Donauwörth-Ingolstadt. Ferner sind im Programm 
für Bayern II die Entwicklungsachsen Donauwörth-Nördlin
gen-Dinkelsbühl bzw. Aalen und Donauwörth-Monheim
Treuchtlingen ausgewiesen. Regionale Entwicklungsachsen 
zeichnen sich ab zwischen Nördlingen und Dillingen a. d. 
Donau, Nördlingen, Wemding und Monheim sowie Nörd
lingen, Oettingen i. Bay. und Wassertrüdingen. 

Die Donauauen östlich Donauwörth sind in das Programm 
Freizeit und Erholung aufgenommen. 

II. 

Im Bereich des neuen Landkreises Nördlingen-Donauwörth 
können die bisherigen Landkreise Nördlingen (rd. 35 000 
Einw.) und Donauwörth (rd. 59 000 Einw.) nicht erhalten 
werden. Beide Landkreise erreichen mit ihrer Einwohner
zahl bei weitem nicht den Richtwert und wären im Hinblick 
auf die Zielsetzungen der Kreisreform künftig. für sich al
lein nicht ausreichend leistungsfähig. In den neuen Land
kreis muß auch die bisher kreisfreie Stadt Nördlingen ein
gegliedert werden. Mit nur knapp 15 000 Einwohnern liegt 
die Stadt weit unter dem vorgesehenen Schwellenwert, an 
dem sich die Kreisfreiheit einer Stadt künftig orientieren 
wird. Die Eingliederung' der Stadt ist auch aus wirtschafts
strukturellen Gründen geboten. Es läßt sich dadurch in dem 
schwachstrukturierten nordschwäbischen Gebiet am besten 
eine entwicklungsfähige Verwaltungseinheit bilden. Die zen
tralörtliche Bedeutung der Stadt Nördlingen wird durch die 
Eingliederung· in den Landkreis nicht beeinträchtigt, weil 
auch kreisangehörige Städte ihre zentralörtlichen Funktio
nen uneingeschränkt wahrnehmen können. Das gilt ins
besondere für Städte, die Mittelpunkt und Verwalfungssitz 
eines großen Landkreises sind. 

Die Zusammenfassung des bisherigen Landkreises Nörd
lingen, der bisher kreisfreien Stadt Nördlingen, des bisheri
gen Landkreises Donauwörth und des Raumes Rain aus dem 
bisherigen Landkreis Neuburg a. d. Donau erscheint aus der 
Gesamtschau der Interessen dieser Räume und unter Be
rücksichtigung der in den angrenzenden Räumen gebote
nen Neugliederungen gerechtfertigt. Die in dem künftigen 
Landkreis Nördlingen-Donauwörth vereinigten Räume sind 
nicht nur in sich auf das engste verflochten (z.B. der Raum 
Rain mit Donauwörth), sondern es bestehen auch unter-. 
einander Verflechtungen. Das zeigt sich etwa in den Be
reichen Wemding und Harburg, die sozio-ökonomische Ver
flechtungen sowohl nach Donauwörth als auch nach Nörd
lingen aufweisen. Die Verflechtungen zwischen dem Raum 

Donauwörth und dem Raum Nördlichen werden sich mit 
dem Bau der Autobahn Augsburg-Donauwörth-Nörd
lingen-Dinkelsbühl noch verstärken. 

Die Stellungnahme der betroffenen Landkreise und Ge
meinden war in den verschiedenen Abschnitten des Anhö
rungsverfahrens nicht einheitlich. Der Landkreis Donau
wörth hat den ersten Entwurf der Staatsregierung, der die 
Bildung eines neuen Landkreises Donauwörth im wesent
lichen aus dem Gebiet des bisherigen Landkreises Donau
wörth und dem Raum Rain des bisherigen Landkreises Neu
burg a. d. Donau vorsah, abgelehnt. Dafür forderte der 
Landkreis Donauwörth die Bildung eines Großkreises aus 
den bisherigen Stadt- und Landkreisen Dillingen a. d. Do
nau, Donauwörth, Neuburg a. d. Donau und Nö,rdlingen, zu
mindest aber aus drei dieser Kreise. Dagegen hat der 
Landkreis Donauwörth im weiteren Anhörungsverfahren 
dem neuen Entwurf der Staatsregierung, der eine Verbin
dung der bisherigen Landkreise Nördlingen und Donau
wörth und der bisher kreisfreien Stadt Nördlingen vorsieht, 
widersprochen und einen selbständigen Landkreis Donau
wörth, etwa in der Form des ersten Entwurfes, beantragt. 
Die Gemeinden des Landkreises Donauwörth, die dem er
sten Entwurf der Staatsregierung zugestimmt hatten, 
wünschen weiterhin, unterstützt durch eine Bürgeraktion, 
einen selbständigen Landkreis Donauwörth. Der Landkreis 
Nördlingen und die kreisfreie Stadt Nördlingen geben 
auch im weiteren Anhörungsverfahren dem bisherigen Ent
wurf der Staatsregierung (Landkreis Nördlingen/Dinkels
bühl) den Vorzug. Nur 5 Gemeinden des bisherigen Land
kreises Nördlingen stimmen dem neuen Entwurf zu. Die 
Stadt Rain (Landkreis Neuburg a. d. Donau) und die Ge
meinden ihres Nahbereichs lehnen einen Landkreis Nörd
lingen-Donauwörth mit Kreissitz in Nördlingen ab. Sie wün
schen den verbleib beim Landkreis Neuburg a. d. Donau. 
Der Landkreis Neuburg a: d. Donau fordert ebenfalls den 
Verbleib dieser Gemeinden. 

Der Entwurf hält demgegenüber an der Bildung eines Land
kreises Nördlingen-Donauwörth fest. Der .frühere Entwurf 
der Staatsregierung hatte die Verbindung der bisherigen 
Landkreise Nördlingen und Dinkelsbühl sowie der bisher 
kreisfreien Stadt Nördlingen zu einem Landkreis Nördlin
gen vorgesehen. Darauf voll verzichtet werden, weil der 
Landkreis Dinkelsbühl der mittelfränkischen Region 4 (Vor
schlag der Staatsregierung für eine Einteilung Bayerns in 
Planungsregionen) angehören soll und die Zusammenfas
sung mehrerer Landkreise, die verschiedenen Regionen an
gehören, .ohne zwingende Notwendigkeit vermieden wer
den sollte (vgl. auch die Begründung für den Landkreis Ans
bach). Entfällt aber eine Verbindung zwischen den Räumen 
Nördlingen und Dinkelsbühl, so ist der Lösung des Entwurfs 
der Vorzug zu geben. Die Bildung eines selbständigen 
Landkreises Donauwörth würde eine befriedigende Lösung 
für den Raum Nördlingen unmöglich machen. Das gleiche 
gilt für einen möglichen Zusammenschluß der Landkreise 
Donauwörth und Dillingen a. d. Donau sowie der bisher 
kreisfreien Stadt Dillingen a. d. Donau. Der vom Landkreis 
Donauwörth angestrebte Großlandkreis (mehr als 230 000 
Einwohner für die Viererlösung) würde in einem Bereich 
außerhalb von Ballungsräumen nicht nur von der allge
meinen Konzeption abweichen, sondern auch die Verflech
tung des Raumes Neuburg a. d. Donau mit dem Oberzen~ 
trum Ingolstadt vernachlässigen. Die Bildung von zwei 
Landkreisen im nordschwäbischen Bereich (Dillingen a. d. 
Donau und Nördlingen-Donauwörth) stellt aber auch ge
genüber einer möglichen Zusammenfassung der Land- und 
Stadtkreise Dillingen, Donauwörth und Nördlingen (rund 
175 000 Einwohner) die ausgewogenere Lösung dar, die zu 
größerer Überschaubarkeit führt und die Schwerpunktbil
dung im Raume Dillingen entlang der Entwicklungsachse Do
nau im äußersten Nordwesten des Regierungsbezirks för
dert. Die Zuordnung des Raumes Rain zum Raum Donau-



DRUCKSACHE 7 / 1445 Bayerischer Landtag · 7. Wahlperiode Seite 183 

wörth und damit zum neuen Landkreis Nördlingen-Donau
wörth muß aufrechterhalten werden, weil dieser Raum ganz 
überwiegend mit dem zentralen Ort Donauwörth und mit 
dem Oberzentrum Augsburg einschließlich seines nördli
chen Einzugsbereichs verflochten ist. Dem entspricht auch 
der Vorschlag der Staatsregierung für eine Einteilung Bay
erns in Planungsregionen. Während der Kernbereich des 
bisherigen Landkreises Neuburg a. d. Donau für die Region 
7 (Ingolstadt) vorgesehen ist, soll der Raum Rain der Re
gion 6 (Augsburg) angehören. Für eine Zerschneidung des 
neuen Landkreises Neuburg a. d. Donau durch die Grenze 
zwischen den beiden Regionen besteht kein zwingender 
Anlaß. Die Frage des Kreissitzes wird abschließend erst 
entschieden, nachdem der Kreistag des neuen Landkreises 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Dabei ist auch von 
Bedeutung, daß aufgrund der künftigen Verlagerung von 
Zuständigkeiten von den Landratsämtern auf die größeren 
Gemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften Besuche des 
Bürgers beim Landratsamt seltener als bisher sein werden. 

Für den neuen Landkreis muß eine wirtschaftliche Struktur
verbesserung angestrebt werden. Da künftig noch Freistel
lungen aus der Landwirtschaft zu erwarten sind, müssen ver
stärkt gewerbliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Für In
dustrieansiedlungen bieten sich in erster Linie die Bereiche 
Donauwörth, Nördlingen, Oettingen i. Bay., Rain, Wem
ding, Monheim, Harburg und Asbach-Bäumenheim an. In 
einigen Teilbereichen, z.B. im Ries, hat die Landwirtschaft 
noch gute Entwicklungschancen. 

Schwerpunkte für eine weitere Bevölkerungsverdichtung 
sind die engeren Bereiche Nördlingen, Donauwörth, Rain, 
Wemding und Oettingen i. Bay. Auch die übrigen standort
günstig gelegenen Gemeinden im Bereich der Entwicklungs
achsen sind im allgemeinen als Siedlungsschwerpunkte ge
eignet. Für die bisher schon dünnbesiedelten Teilgebiete 
zwischen den Entwicklungsachsen wird eine stärkere Be
völkerungsverdichtung nicht angestrebt. 

Hinsichtlich der Abgrenzung des neuen Landkreises hat 
das Anhörungsverfahren .ergeben, daß die Gemeinden 
Fürnheim und Rühlingstetten (Landkreis Dinkelsbühl) beim 
Bereich Dinkelsbühl verbleiben wollen. Beide Gemeinden 
hatten im ersten Anhörungsverfahren dem Entwurf der 
Staatsregierung zugestimmt (Landkreis Nördlingen/Dinkels
bühl mit vorläufigem Sitz der Kreisverwaltung in Nördlin
gen), gingen jedoch seinerzeit davon aus, daß - wie in dem 
damaligen Entwurf vorgesehen - der wesentliche Teil des 
Landkreises Dinkelsbühl mit den Bereichen Dinkelsbühl 
und Wassertrüdingen mit Nördlingen vereinigt werden 
sollte. Mit der Zuordnung beider Gemeinden zu'm Raum 
Dinkelsbühl/Wassertrüdingen entspricht der Entwurf dem 
Antrag dieser Gemeinden. Die Gemeinde Steinhart (Land
kreis Gunzenhausen) wünscht die Zuteilung zum Raum 
Nördlingen. Dem kann entsprochen werden, weil die Ge
meinde zum Nahbereich des zentralen Ortes Oettingen 
i. Bay. gehört. Die Gemeinde Polsingen (Landkreis Gunzen
hausen) hat ihrer Zuteilung zum Landkreis Nördlingen-Do
nauwörth widersprochen, nachdem sie bereits im ersten 
Anhörungsverfahren die Zuordnung zum Landkreis Donau
wörth abgelehnt hatte. Der Entwurf folgt dem Antrag 
der Gemeinde (vgl. die Begründung zum Landkreis Wei
ßenburg i. Bay.). Für die Gemeinden Ensfeld, Emskeim und 
Ammerfeld ist die Zuteilung zum Raum Donauwörth ent
sprechend der bisherigen Landkreisgliederung und entspre
chend dem Antrag dieser Gemeinden gerechtfertigt. Dage
gen muß die Gemeinde Kunding zum Nahbereich des zen
tralen Ortes Burgheim gerechnet und damit dem Landkreis 
Neuburg a. d. Donau zugeteilt werden, wie es auch ihrem 
Antrag entspricht. Die Gemeinden Nordendorf und Eilgau 
(Landkreis Donauwörth) gehören zusammen mit den Ge
meinden Allmannshofen, Ehingen, Blankenburg und Ortl
fingen (Landkreis Wertingen) zum Nahbereich des zentra-

Jen Ortes Meitingen, mit dem sie auch einen Hauptschul
verband bilden. Dieser Nahbereich ist gemeinsam dem 
Landkreis Augsburg-West zuzuordnen. Damit sind die Ge
meinden auch einverstanden, während der Landkreis Do
nauwörth im Anhörungsverfahren widersprochen hat. Die 
Gemeinde Tapfheim (Landkreis Dillingen a. d. Donau) ist 
mit der Zuordnung zum Raum Donauwörth einverstanden, 
fordert jedoch einen selbständigen Landkreis Donauwörth. 
Der Landkreis Dillingen a. d. Donau wünscht den Verbleib 
der Gemeinde beim Raum Dillingen. Die starken Verflech
tungen der Gemeinde Tapfheim mit dem Raum Donau
wörth rechtfertigen ihre Zuordnung zu diesem Raum und 
damit zum Landkreis Nördlingen-Donauwörth. Die Gemein
de hat die Bildung einer Großgemeinde mit den Gemeiriden 
Brachstadt, Donaumünster, Erlingshofen, Oppertshofen und 
dem Ortsteil Rettingen der Gemeinde Zusum-Rettingen be
schlossen. Diese Gemeinden sind eindeutig auf den zen
tralen Ort Donauwörth hin orientiert. Die Frage des Sitzes 
der Kreisverwaltung wird erst in einem späteren Verfahren 
abschließend entschieden (vgl. oben zum Raum Rain). Die 
bisher dem Landkreis Dillingen a. d. Donau angehörenden 
Gemeinden des oberen Kesseltals, die der zweite Entwurf 
dem Landkreis Nördlingen-Donauwörth zugeordnet hatte, 
haben im Anhörungsverfahren ganz überwiegend wider
sprochen. Die Gemeinden verbleiben deshalb beim Land
kreis Dillingen a. d. Donau (vgl. auch die dortige Begrün
dung). Die Gemeinden Gundelsheim und Möhren (Land
kreis Donauwörth) sind mit dem Entwurf einverstanden, der 
ihre. Zuordnung zum Raum Treuchtlingen und damit zum 
neuen Landkreis Weißenburg i. Bay. vorsieht; der Landkreis 
Donauwörth respektiert diese Entscheidung. Die vom Land
kreis Donauwörth und von der Gemeinde Pfaffenhofen 
a. d. Zusam (Landkreis Wertingen) gewünschte Einbeziehung 
des unteren Zusamtales in den Raum Donauwörth ist nicht 
möglich, da die sozio-ökonomischen Beziehungen dieses 
Gebiets zum Raum Wertingen überwiegen. Entsprechendes 
gilt für den Wunsch. des Landkreises Donauwörth auf Zu
teilung des Raumes Burgheim/Rennertshofen (Landkreis 
Neuburg a. d. Donau) und den Antrag des Landkreises 
Neuburg a. d. Donau auf Zuordnung der Gemeinden Ain
merfeld, Burgmannshofen, Emskeim, Gansheim und Neu
hausen, weil die Verflechtungen der beiden Gebiete zu 
den Räumen Neuburg bzw. Donauwörth überwiegen. Die 
Gemeinde Staudheim (Landkreis Neuburg a. d. Donau) 
wünscht ihre Zuordnung zum Nahbereich Burgheim und 
damit zum neuen Landkreis Neuburg a. d. Donau. Sie ist' je
doch dem Nahbereich der Stadt Rain, mit der sie auch im 
Schulverband verbunden ist, zuzurechnen. 

Der Entwurf sieht als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung 
die Stadt Nördlingen vor. Endgültig wird der Kreissitz erst 
bestimmt werden, wenn der Kreistag des neuen Landkrei
ses Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. 

Der Entwurf setzt als vorläufigen Namen des neuen Land
kreises die Bezeichnung „Nördlingen-Donauwörth" fest. 
Die endgültige Entscheidung ist auch insoweit einem späte
ren Verfahren nach Anhörung des Kreistages des neuen 
Landkreises vorbehalten. 

Zu§ 33 Nr.10 

Landkreis (vorläufiger Name) 

Vorläufiger Kreissitz 

Einwohner (Stand: 27. 5. 1970) 

Fläche 

Mittelwerte der Ausdehnung 

Entfernung von Grenz
gemeinden zum Kreissitz 

Oberallgäu 

Sonthofen 

119622 

1528 qkll'1 
Nord-Süd 
Ost-West 

Schrattenbach 

58km 
32 km 

45km 
Muthmannshofen 47,5 km 
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Bevölkerungsdichte 

Kreisangehörige Gemeinden 
(Stand: 1.10.1971) 

Steuerkraft 1971 im Landkreis 

1. 

78 Einw./qkm 

58 

absolut 19468833 DM 
je Einwohner 161 DM 

Der Landkreis umfaßt das Gebiet des bisherigen Landkrei
ses Sonthofen und das Gebiet des bisherigen Landkreises 
Kempten (Allgäu) mit Ausnahme des Gebietes der bisheri
gen Gemeinden Sankt Lorenz und Sankt Mang. 

Der Landkreis Oberallgäu, der von Süden nach Norden 
vom Oberlauf der lller durchzogen wird, ist landschaftlich 
reich gegliedert. Im südlichen Landkreis liegen die Gebirgs
ketten der Allgäuer Hochalpen und des Hinteren Bregen
zer Waldes, die das Oberstdorfer Becken umschließen, im 
Norden die Allgäuer Voralpenlandschaft der lller-Vorberge 
und der Adelegg. 

Die Bevölkerung im Gebiet des Landkreises Oberallgäu ist 
in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen. Die 
Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Bereich des 
Oberstdorfer Beckens (Raum lmmenstadt-Blaichach-Sont
hofen). Eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigen ins
besondere auch die Gemeinden im Umland von Kempten. 
Die übrigen Teilbereiche sind wesentlich dünner besiedelt; 
zum Teil weisen die Gemeinden eine stagnierende Bevöl
kerungstendenz auf. 

Der Landkreis hat eine verhältnismäßig gut ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur. Landwirtschaft, Fremdenverkehr und In
dustrie sind die wirtschaftlichen Grundlagen. Die Industrie 
konzentriert sich weitgehend im lllertal. Die größten Stand
orte sind hier Immenstadt i. Allgäu, Bleichach, Sonthofen 
und Waltenhofen. Weitere wichtige industrielle Ansatz
punkte sind vor allem Oberstdorf, Weitnau und Durach. 
Der südliche Landkreis ist ein führendes Fremdenverkehrs
und Naherholungsgebiet in Bayern. Die Schwerpunkte 
liegen vo'r allem im Heilbad Oberstdorf, den Erholungs- und 
Kurorten im Oberstdorfer Tal sowie im Raum Hindelang/ 
Bad Oberdorf. Große Teile des Landkreises sind noch land
wirtschaftlich strukturiert (Vieh- und Milchwirtschaft). Aller
dings haben viele landwirtschaftliche Betriebe - insbeson
dere im Süden - mit ungünstigen Erzeugungsbedingungen 
zu kämpfen (Bergbauernbetriebe). 

Die überregionale Straßenverkehrserschließung ist noch 
nicht günstig. Ein Anschluß an das Autobahnnetz fehlt 
gegenwärtig noch .. Hauptverkehrslinien in Nord-Süd-Rich
tung sind die Bundesstraße 19 und die Hauptbahnstrecken 
Memmingen bzw. Kaufbeuren-Kempten-Immenstadt, in 
Ost-West-Richtung die Bundesstraßen 308, 12, 472 und 309 
sowie die Hauptbahnstrecke lmmenstadt-Oberstaufen-Lin
dau. Nebenbahnlinien führen von Kempten (Allgäu) nach 
Isny und nach Pfronten sowie von Immenstadt i. Allgäu 
nach Oberstdorf. Der internen Straßenverkehrserschließung 
dienen vor allem die Staatsstraßen 2006, 2007, 2009 und 
2377. Mit dem Bau der Autobahnen München-Kempten 
(Allgäu)-Lindau (Bodensee) und Ulm-Memmingen-Kemp
ten (Allgäu)-Oberstdorf bzw. Füssen bekommt der Land
kreis Anschluß an das Autobahnnetz. Wünschenswert ist 
der baldige Ausbau der Alpenstraße (B 308). 

Der Landkreis ist nach dem Vorschlag der Staatsregierung 
für eine Einteilung Bayerns in Planungsregionen für die 
Region 13 vorgesehen. Er entspricht im wesentlichen den 
Mittelbereichen der Städte Sonthofen und Kempten (Allgäu). 
Der Landkreis liegt im Einzugsgebiet der Hauptentwick
lungsachse Memmingen-Kempten (Allgäu) und der Entwick
lungsachse Schongau-Kempten (Alläu)-Lindau (Boden
see) nach dem Programm für Bayern II. Regionale Entwick
lungsachsen führen von Kempten (Allgäu) nach Oberstdorf 

und nach Pfronten sowie von Sonthofen über Oberstaufen 
nach Lindau (Bodensee). 

Fast der gesamte Landkreis - bis auf einen Grenzstreifen 
im Norden - ist als Naherholungsgebiet Oberallgäu in 
das Programm Freizeit und Erholung aufgenommen. 

Bereits für die bisherigen Landkreise Sonthofen und Kemp
ten (Allgäu) waren einheitlich das Wasserwirtschaftsamt 
Kempten, das Straßenbauamt Kempten und das Landgericht 
Kempten zuständig. 

II. 

Im Bereich des Landkreises Oberallgäu können die bisheri
gen Landkreise Sonthofen (rd. 75 000 Einw.) und Kempten 
(Allgäu) (rd. 58 000 Einw.) nicht erhalten werden. Der wirt
schaftlich gut strukturierte Landkreis Sonthofen erreicht zwar 
mit seiner Bevölkerungszahl annähernd den Richtwert. Die 
Einwohnerzahl des Landkreises Kempten (Allgäu) liegt je-

. doch weit unter dem Richtwert; der Landkreis w.äre für sich 
allein auch nicht ausreichend entwicklungsfähig. Der Land
kreis könnte daher nur aufrechterhalten werden, wenn die 
kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) in den Landkreis einge
gliedert würde. Dieser. Lösung stünde zwar die zentralört
liche Funktion der Stadt Kempten (Allgäu) als mögliches 
Oberzentrum nicht entgegen, weil auch kreisangehörige 
Städte ihre zentralörtlichen Funktionen uneingeschränkt 
wahrnehmen können. Das gilt insbesondere, wenn solche 
Städte Mittelpunkt und Verwaltungssitz eines großen Land
kreises sind. Im Hinblick auf die Bevölkerungszahl der Stadt 
Kempten (Allgäu), die den Schwellenwert deutlich über
schreiten wird, und unter Berücksichtigung der absehbaren 
weiteren Entwicklung der Stadt ist es jedoch gerechtfertigt, 
die Stadt kreisfrei zu lassen (vgl. auch die Begründung für 
die Stadt Kempten [Allgäu]). Die danach gebotene Zusam
menfassung der bisherigen Landkreise Sonthofen und 
Kempten (Allgäu) berücksichtigt die nord-südliche Haupt
gliederung im Oberen Allgäu. Die Gebiete beider Land
kreise passen auch nach ihrer bevölkerungsmäßigen und 
wirtschaftlichen Struktur, nach ihrer naturräumlichen Gliede
rung und ihrer Verkehrserschließung zusammen. 

Im Anhörungsverfahren sind weitere Vorschläge für den 
Zuschnitt der Landkreise im Allgäu vorgetragen worden. So 
haben der Landkreis Kempten (Allgäu) und 25 kreisange
hörige Gemeinden dieses Landkreises die Zusammenlegung 
der bisherigen Landkreise Kempten (Allgäu), Sonthofen, Lin
dau (Bodensee), Marktoberdorf und Füssen sowie der bis
her kreisfreien Stadt Lindau (Bodensee) zu einem Landkreis 
vorgeschlagen. Ein solcher Großlandkreis habe die für die 
Schaffung einer modernen Verwaltung mit zukunftsorien
tierten Einrichtungen erforderliche Größe und eine breitge
fächerte, gesunde und ausgewogene Wirtschaftsstruktur. 
Das historisch gewachsene Allgäu erfahre seinen optimalen 
Zusammenschluß. Diesem Vorschlag kann nicht gefolgt wer
den .. Ein Großlandkreis mit rd. 265 000 Einwohnern wider
spricht außerhalb der Ballungsgebiete der Grundtendenz 
des Entwurfs der Staatsregierung, nach der auch die neuen 
Landkreise politisch integrationsfähige Einheiten sein sollen, 
in denen sich ein Gemeinschaftsbewußtsein entwickeln 
kann. Als Zusammenschluß von 5 teilweise großflächigen 
Landkreisen wäre eine solche neue Einheit angesichts der 
naturräumlichen Gliederung und der erheblichen Entfer
nungen auch nicht mehr überschaubar. Der Landkreis Sont
hofen hält an sich eine Dreierlösung Lindau/Sonthofen/ 
Kempten für gut, möchte aber in erster Linie selbständig 
bleiben. Im übrigen ist der Landkreis Sonthofen bereit, den 
südlichen Teil des Landkreises Kempten aufzunehmen. Die 
Gemeinden des Landkreises Sonthofen sprechen sich zum 
Teil für den Entwurf der Staatsregierung aus; teilweise be
stehen sie jedoch auf einer Lösung Lindau/Sonthofen/Kemp
ten, Sonthofen/Südteil Kempten oder selbständiger Land
kreis Sonthofen. Der Vorschlag, einen Landkreis Lindau/ 
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Sonthofen/Kempten zu bilden, berücksichtigt nicht die be
sondere Lage des Westallgäuer Raumes mit der Stadt .Lin
dau (Bodensee) im äußersten Südwesten des Staatsgebietes, 
die einen eigenständigen Landkreis Lindau (Bodensee) 
rechtfertigt (vgl. dazu auch die Begründung zum Landkreis 
Lindau [Bodensee]). Die unveränderte Belassung des gegen
wärtigen Landkreises Sonthofen würde im Hinblick auf die 
übrigen begründeten Lösungen des Entwurfs eine sinn
volle Zuordnung des Landkreises Kempten (Allgäu) unmög
lich machen. Entsprechendes gilt für die angeregte Einglie
derung des südlichen Teils des Landkreises Kempten (All
gäu) in den Landkreis Sonthofen. 

Die Wachstumschancen des Landkreises Oberallgäu sind 
- bei der ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und der er
warteten Autobahnerschließung - als günstig zu bezeich
nen. Industrie, Fremdenverkehr und Landwirtschaft bilden 
auch künftig die wirtschaftlichen Grundlagen. Für freiwer
dende Kräfte aus der Landwirtschaft müssen gewerbliche 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Als Ansatzpunkt für In
dustrieansiedlungen kommen insbesondere die Schwer
punkte in den ländlichen Gebieten in Betracht, vor allem 
die Räume Oberstaufen, Mittelberg und Weitnau. Auch der 
Fremdenverkehr kann bei entsprechendem weiteren Ausbau 
seiner Infrastruktur seinen hohen Stand halten. Teilbereiche 
im nördlichen Landkreis sind im Naherholungsverkehr ent
wicklungsfähig (z. B. Kempter Wald, Sulzberger See). Der 
Raum Sonthofen-Blaichach-lmmenstadt, das Oberstdorfer 
Becken sowie die Gemeinden im unmittelbaren Nahbereich 
der Stadt Kempten (Allgäu) bleiben auch künftig Hauptsied
lungsgebiete. Eine stärkere Entwicklung zeichnet sich ins
besondere auch für die Achse Kempten (Allgäu)-lmmen
stadt i. Allgäu und Immenstadt i. Allgäu-Oberstaufen ab. 

Im übrigen hat das Anhörungsverfahren ergeben, daß die 
Abgrenzung und die Zuordnung des Raumes Oberstaufen 
strittig ist. Der Landkreis Sonthofen fordert ebenso wie die 
bisherige Gemeinde Stiefenhofen die Zuordnung dieses 
Raumes einschl. der früheren Gemeinden Stiefenhofen/Har
batshofen zum Raum Sonthofen, während der Landkreis 
Lindau (Bodensee) den gesamten Raum Oberstaufen für 
den neuen Landkreis im westlichen Allgäu in Anspruch 
nimmt. Die sozio-ökonomischen Beziehungen des Marktes 
Oberstaufen sind überwiegend auf den Raum Sonthofen/ 
Immenstadt und damit in das Oberallgäu ausgerichtet. Die 
Gemeinde sollte daher nicht dem Landkreis Lindau (Boden
see) zugeordnet werden. Für die Gemeinde Stiefenhofen 
wird auch zur Stärkung des Landkreises Lindau (Boden
see) an der Lösung, die bereits im ersten Entwurf der Staats
regierung vorgesehen war, festgehalten. 

Der Entwurf sieht die Eingliederung der bisherigen Gemein
den Sankt Lorenz und Sankt Mang in die kreisfreie Stadt 

Kempten (Allgäu) vor (vgl. die Begründung für die kreisfreie 
Stadt Kempten (Allgäu)). 

Als vorläufigen Sitz der Kreisverwaltung schlägt die Staats
regierung die Stadt Sonthofen vor, weil das Gebiet des bis
herigen Landkreises Sonthofen Schwerpunkt des Gesamt
landkreises ist und die Stadt im Gesamtlandkreis hinrei
chend zentral liegt. Im Anhörungsverfahren haben sich 
der Landkreis Kempten (Allgäu) und seine Gemeinden für 
einen Kreissitz Kempten ausgesprochen. Die Stadt Sont
hofen sei als echtes Zentrum des neuen Landkreises zu klein 
und liege geographisch ungünstig. Für die Stadt Kempten 
bestehe die Gefahr einer Isolierung und einer Schädigung 
ihrer oberzentralen Funktionen. Ungünstig sei auch die ört
liche Zersplitterung der Behördensitze. Die für einen ver
größerten Landkreis notwendige Zentralität mit der entspre
chenden Anziehungs- und Ausstrahlungskraft sei nur in 
Kempten gegeben. Demgegenüber halten der Landkreis 
Sonthofen und der überwiegende Teil seiner Gemeinden 
an einem Kreissitz Sonthofen fest. Einige Gemeinden nen
nen Immenstadt als möglichen Kreissitz. Angesichts. der vor
gesehenen Verlagerung von Zuständigkeiten aus der Kreis
ebene auf die künftigen großen Gemeinden oder Verwal
tungsgemeinschaften erscheint es nicht unbillig, auch das 
Gebiet des bisherigen Landkreises Kempten (Allgäu) einem 
Verwaltungszentrum in der Stadt Sonthofen zuzuordnen. 
Die Verkehrsverbindungen zu einem Kreissitz Sonthofen 
sind von einem großen Teil des Kreisgebietes aus im all
gemeinen günstig. Für die Gemeinden nördlich der Stadt 
Kempten (Allgäu) wird sich eine wesentliche Verbesserung 
ergeben, wenn die Umgehung von Kempten (Allgäu) im Zu
ge des Neubaues der Bundesstraße _19 fertiggestellt sein 
wird. Hinzu kommt, daß auch die Verordnung den Sitz des 
Landkreises nur vorläufig bestimmen wird, so daß der Stel~ 
lungnahme des künftigen Kreistags erhebliche Bedeutung 
zukommt. 

Als vorläufigen Namen des Landkreises legt der Entwurf 
die Bezeichnung „Oberallgäu" fest. Damit wird den na
turräumlichen und landschaftlichen Gegebenheiten des 
neuen Landkreises Rechnung getragen. Im Anhörungsver
fahren wurde diesem Namen nicht widersprochen. 

Zu §34 

Die Eingliederung des Gemeindeteils Baierberg der Ge
meinde Baierberg des bisherigen Landkreises Fürstenfeld
bruck in den Markt Mering entspricht !')inem Antrag der Ge
meinde Baierberg. Der Markt Mering hat dem Entwurf zu
gestimmt. Die Eingliederung trägt den engen Verflechtun
gen beider Gemeinden Rechnung und ist daher aus Grün
den des öffentlichen Wohls geboten. 
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Entwurf einer Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und kreisfreie Städte (Stand: 9. 11.1971) 
1. Strukturdaten der Landkreise und kreisfreien Städte geordnet nach Regierungsbezirken 

(Einwohner und Flächen: Stand 27. 5.1970) 

Steuer- Steuer- , 

Bezeichnung Einwohner Fläche kraft Bezeichnung Einwohner Fläche kraft 
in qkm DM/ in qkm DM/ 

Einw. Einw. 

1. Oberbayern 3. Oberpfalz 

a) kreisfreie Städte a) kreisfreie Städte 
1. Ingolstadt 85 453 131 276 1. Amberg 49452 54 170 
2. München 1293590 311 309 2. Regensburg 130 081 53 233 
3. Rosenheim 37 051 20 240 3. Weiden i. d. OPf. 43552 55 186 

b) Landkreise b) Landkreise 
1. Altötting 89900 568 202 1. Amberg 94503 1258 112 
2. Bad Reichenhall 86277 840 166 2. Cham 114 034 1440 86 
3. Bad Tölz 85060 1111 156 3. Neumarkt i. d. OPf. 92687 1337 109 
4.Dachau 88 762 579 152 4. Neustadt 
5. Ebersberg 74239 559 123 a. d. Waldnaab 94430 1442 99 
6. Eichstätt 85679 1215 113 5. Regensburg 123 431 1416 96 
7. Erding 80 007 878 118 6. Schwandorf i. Bay. 134 609 1475 139 
8. Freising 95657 816 185 7. Tirschenreuth 84209 1088 117 
9. Fürstenfeldbruck 118 598 435 124 

10. Garmisch- Städte: 222 885 162 196 
Parten ki rchen 75424 1012 206 

Landkreise: 737 903 9456 108 11. Landsberg a. Lech 70 317 805 123 
12. Miesbach 73089 862 184 Insgesamt: 960 788 9618 135 
13. Mühldorf a. Inn 83 817 806 142 
14. München 168162 663 209 4. Oberfranken 
15. Neuburg a. d. Donau 72825 721 132 
16. Pfaffenhofen a. d. Ilm 76597 750 155 a) kreisfreie Städte 

17. Rosenheim 167 288 1446 132 1. Bamberg 77 454 53 237 
18. Starnberg 86845 490 193 2. Bayreuth 67147 44 249 
19. Traunstein 133 828 1539 150 3. Coburg 48 033 40 266 
20. Weilheim i. OB 96 401 972 141 4. Hof 55 623 40 225 

b) Landkreise 
Städte: 1416094 462 275 1. Bamberg· 103 722 1120 84 
Landkreise: 1908772 17 067 155 2. Bayreuth 99 981 1304 111 

Insgesamt: 3 324 866 17 529 170 3. Coburg 85 757 601 166 
4. Forchheim 89 366 649 118 
5. Hof 120 310 901 159 

2. Niederbayern 6. Kronach 80275 640 133 
a) kreisfreie Städte 7. Kulmbach 78465 655 153 

1. Landshut 56255 46 216 8. Lichtenfels 69564 539 182 

2. Passau 48 765 69 201 9. Wunsiedel 102 748 601 175 

3. Straubing 43 750 67 182 
Städte: 248 262 177 241 

b) Landkreise 
1. Deggendorf 95 681 858 126 

Landkreise: 830188 7010 141 

2. Freyung 72 402 984 76 Insgesamt: 1078450 7187 164 
3. Kelheim 85133 1058 151 
4. Landshut 97 538 1361 102 5. Mittelfranken 
5.Passau 149 099 1530 96 

a) kreisfreie Städte 6. Regen 76627 1040 93 
7. Rottal 101 708 1275 109 1. Ansbach 40358 99 212 

8. Straubing-Bogen 78366 1199 81 2. Erlangen 93 014 63 245 

9. Untere Isar 72467 887 115 3. Fürth 105 338 64 285 
4. Nürnberg 504139 182 304 

Städte: 148 770 182 199 5. Schwabach 30326 37 214 

Landkreise: 829 021 10192 105 b) LandkreJse 

Insgesamt: 977 791 10374 120 1. Ansbach 155 781 1970 108 
2. Erlangen 83638 634 142 
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Steuer- Steuer-

Bezeichnung Einwohner Fläche kraft Bezeichnung Einwohner Fläche kraft 
in qkm DM/ in qkm DM/ 

Einw. Einw. 

3. Fürth 75335 309 147 7. Schwaben 
4. Lauf a. d. Pegnitz 136 201 803 163 a) kreisfreie Städte 
5. Neustadt a. d. Aisch 86226 1258 123 
6. Roth b. Nürnberg 89119 901 120 1. Augsburg 253 700 147 262 

7. Weißenburg i. Bay. 88190 972 126 2. Kaufbeuren 42742 32 229 
3. Kempten (Allgäu) 56663 63 248 

Städte: 773175 444 287 4. Memmingen 35 414 29 231 

Landkreise: 714 490 6847 132 b) Landkreise 

Insgesamt: 7291 
1. Augsburg-Ost 82497 765 130 

1487665 213 2. Augsburg-West 163 373 1101 183 
3. Dillingen a. d. Donau 78692 789 127 

6. Unterfranken 4. Günzkreis 103 760 751 145 

a) kreisfreie Städte 5. lllerkreis 127 365 551 191 

1. Aschaffenburg 55193 49 295 6. Lindau (Bodensee) 68806 323 186 

2. Schweinfurt 58390 33 372 7. Marktoberdorf 105 440 1397 149 

3. Würzburg 117147 57 251 . 8. Mindelheim 112 722 1235 133 
9. Nördlingen-

b) Landkreise ' Donauwörth 117 442 1303 139 
.1. Aschaffenburg 144 302 686 142 10. Oberallgäu 119 622 1528 161 
2. Bad Kissingen 104 765 1164 118 
3. Bad Neustadt Städte: 388 519 271 257 

a. d. Saale 77 598 994 124 Landkreise: 1 079 719 9743 157 
4. Haßberg-Kreis 81 537 957 102 
5. Kitzingen 80683 675 138 Insgesamt: 1468238 10 014 181 

6. Miltenberg 107 978 715 180 
7. Mittelmain 122104 1348 141 Bayern 10 479 386 70547 184 

8. Schweinfurt 98156 844 82 
9. Würzburg 133 735 1012 103 

Städte: 230 730 139 306 

Landkreise: 950 858 . 8395 127 

Insgesamt: 1181 588 8534 160 

2. Vergleich der Regierungsbezirke {Einwohner und Flächen: Stand 27. 5. 1970) 

Alte Ordnung Verordnungsentwurf Differenz 
Regierungsbezirk vom 9. 11. 1971 

Einwohner 1 Fläche in qkm Einwohner 1 Fläche in qkm Einwohner 1 Fläche in qkm 

Oberbayern 3 242 487 16 339 3 324 866 17 529 + 82 379 + 1190 
Niederbayern 1012340 10 760 977 791 10 374 -34549 386 
Oberpfalz 955 529 9642 960 788 9 618 + 5259 24 
Oberfranken 1116 345 7 497 1078450 7187 -37 895 310 
Mittelfranken 1484619 7625 1487665 7 291 + 3046 334 
Unterfranken 1181 221 8487 1181 588 8534 + 367 + 47 

·Schwaben 1486845 10197 1468238 10 014 -18607 183 

BAYERN 10 479 386 70547 10 479 386 70547 
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3. Vergleich der Landkreise geordnet nach Regierungsbezirken (Einwohner und Flächen: Stand 27. 5. 1970) 

Zahl der Einwohner der Flächen der Durchschnittsgrößen der Landkreise 

Regierungsbezirk Land- Landkreise Landkreise 

1 

Flächen 

1 

Steuerkraft 
kreise qkm Einwohner 

qkm DM/EW 

Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 

Oberbayern 26 20 1770653 1908772 15 875 17 067 68102 95 438 610 853 151 155 
Niederbayern 22 9 872 449 829 021 10685 10192 39657 92113 485 1132 102 105 
Oberpfalz 19 7 707186 737 903 9 511 9456 37 220 105 414 500 1350 100 108 
Oberfranken 17 9 791 991 830188 7 313 7010 46587 92243 430 778 128 141 
Mitteilfranken 17 7 736 999 714 490 7304 6847 43352 102 070 429 978 121 132 
Unterfranken 22 9 920172 950 858 8 303 8 395 41 826 105 650 377 932 121 127 
Schwaben 20 10 1046568 1 079 719 9 937 9 743 52328 107 972 496 974 141 157 

Bayern 143 71 6 846 018 7 050 951 68 928 68 710 47 874 100 085 482 967 123 131 

München: 168162 Einwohner 
Größter Landkreis 

Ansbach: 1 970 qkm 

Lindau: 68 806 Einwohner 
Kleinster Landkreis 

Fürth: 309 qkm 

4. Vergleich der kreisfreien Städte geordnet nach Regierungsbezirken (Einwohner und Flächen: Stand 
27.5.1970) 

Zahl der Einwohner der Flächen der Durchschnittsgrößen der Landkreise 
Regierungsbezirk Städte Städte Städte 

1 

Flächen 

1 

Steuerkraft 
qkm Einwohner 

qkm DM/i::W 

Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu 
Oberbayern 7 3 1 471 834 1 416 094 464 462 210 262 472 031 66 154 254 275 
Niederbayern 4 3 139 891 148 770 75 182 34972 49 590 18 60 214 199 
Oberpfalz 5 3 248 343 222 885 131 162 49668 74 295 26 54 211 196 
Oberfranken 9 4 324354 248 262 184 177 36 039 62 065 20 44 246 241 
Mittelfranken 8 5 747 620 773175 321 444 93452 154 635 40 88 239 287 
Unterfranken 5 3 261 049 230 730 184 139 52209 76 910 36 46 292 306 
Schwaben 10 4 440 277 388 519 260 271 44028 97129 26 67 244 257 

Bayern 48 25 3 633 368 3 428 435 1 619 1 837 74695 137 137 33 73 242 251 

München: 1293590 Einwohner 
Größte kreisfreie Stadt 

München: 311 qkm 

Schwabach: 30326 Einwohner 
Kleinste kreisfreie Stadt 

Memmingen: 16 qkm 



BAYERN 

Kreisfrei• Städte 

Oberbayern 

München 
Jngo lstadt 
Rosenheim 

Niederbayer n 

Landshut 
Passau 
Straubing 

Oberpfalz 
Amberg 
R•gensburg 
Weiden i.d. OPf. 

Oberfranken 
Bamberg 
Bayreuth 
Coburg 
Hof 

Mittelfranken 

Ansbach 
erlangen 
Fürth 
Nürnberg 
Schwabach 

Unterfranken 
Aschaffenburg 
Schwein furf 
Würzburg 

Schwaben 
Augsburg 
Kaufbeuren 
Kempten 
Memm ingen 

PLAN DER BAYERISCHEN STAATSREGIERUNG ZUR 
NEUGLIEDERUNG BAYERNS· IN LANDKREISE UND KREISFREIE STÄDTE 

9. November 7977 

Stootsgre rn:e 

Regierv".lgsbezirksgrenzen 

Kreisgrenzen 

Gemeindegrenzen 

Sitze der Londrolsömter 

Gemeindefreie Gebiete: 

l::::;:;:;:::l Lond 

~Seen 
Grenze n noch dem Stand vom 1. 1. 1969 

//orgeschlagene 
neue Grenzen der 
Regierungsbezirke, 
Landkre!se und 
kreisf'reien .Srödte 

f'orläuf't.'qeSitze der 
Kreisrerwoltungen 

Kartographie und Druck , Baye risches Statistisches Landesamt Alle Urh1b1rfedite vorbehalten 
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